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l?0. 158. Wir Wilhelmvon Gottes Gnaden König von Preußen zc. verordnen
auf Grund des Gesetzes über das Deichschauwesen vom
28. Januar 1848 (Gesetz-SammlungSeite 54) und des
Deichschau-Reglementsfür das Herzogthum Cleve vom
24. Februar 1767 nach geschehener Anhörung der Be¬
theiligten was folgt:

§. 1. Die bisher dem Deichschanpolder Spillekesward
zugehörigen ein Areal von 137 Hektaren umfassenden
Grundstücke und die an denselben anschließenden, zwischen
der Pispotter Kriobe und der SpickschenWelle auf dem
von dem vereidetenFeldmesser Lange im Oktober 1882
gefertigten Situationsplanemit grün eingezeichnetenund
unter 16 Fuß 2 Zoll — 5,07 m Emmericher Pegel
belegenen Grundstücke zum Flächeninhaltevon 85
Hektaren 99 Aren 86 LÜMetern werden zu einem Deich¬
verbande vereinigt.

Der Verband führt den Namen Ober- und Unter-
Spillekesward, bildet eine Korporationund hat seinen
Sitz in Hüthnm, Kreises Rees.

H. 2. Der Zweck des Deichverbandes ist die Unter¬
haltung und Beaufsichtigungder zur bisherigen Deich¬
schau Spillekeswardgehörigen Deich- und Entwässe-
rungs-Anlagen sowie der oderhalb des Eisenbahntrajektes
angelegten und der weiter oberhalb im Spillekesward'er
Sommerdammbelegenen Schleuse und des Außengrabens
an der ersteren. Jedoch verbleibt die Unterhaltung der
Rheinnferwerkeden bisher Verpflichteten.

Z. 3. Die Verwaltung des Deichverbandeswird von
einem Deichgräfen,zwei Heimräthenund zwei De¬
putaten nach den Vorschriftendes Deichschaureglements
für das Herzogthum Cleve vom 24. Februar 1767
geführt, welche für den Deichverbandmaßgebend sind,
soweit nicht durch gegenwärtiges Statut Aenderungen
getroffen werden.

§. 4. Die Wohl des Deichgräfenerfolgt von sämmt¬
lichen stimmberechtigten Beerbten gemeinschaftlich.Da¬
gegen werden die Heimräthe und Deputirten gesondert
und zwar je ein Heimrath und ein Deputirtervon den
stimmberechtigten Beerbten des Oberpoldersund je ein
Heimrath und ein Deputirtervon den stimmberechtigten
Beerbten des Unterpolders gewählt. Sobald die vor-
bezcichneten Neuwahlen stattgefunden haben, erlöschen
die Funktionen des gegenwärtigen Deichgräfen, sowie
der Heimräthe und Deputirten.

Ausgegeben zu Düsseldorf am 27. Februar 1K86
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H. 5. Die Kosten der Verwaltungsowie der Unter

Haltung der im Z. 2 genannten Schleusen nebst Außen¬
graben tragen sämmtliche Beerbte beider Polder gemein-
schastlich. Dagegen werden die Kosten für Unterhaltung
und Ergänzung der Deiche, inneren Hauptgräbenund
sonstigen Meliorations-Anstalten sowie deren Vertheidi¬
gung gesondert nach getrennten Etats und Rechnungen
auf die Beerbten der hierdurch geschützten Polder um¬
gelegt.

In beiden Fällen werden die Beitragssätze nach Maß¬
gabe der Größe des Flächeninhalts der deichpflichtigen
Grundstücke festgesetzt.

Z. 6. Der hiernach auf Kosten des Verbandes auf¬
zustellende Deichkatasterist während einer vierzehn¬
tägigen in ortsüblicher Weise zu publizireudenFrist in
der Wohnung des Deichgräfen zur Einsicht der In«
terefsentenoffen zu legen, welche ihre Beschwerden da^
gegen in einer Präklusivischen Frist von vier Woche»
nach beendeter Offenlegnng bei dem Landrathe zu Wesel
anzubringen haben.

Die Bescheidungüber etwaige Beschwerden steht der
Regierungin Düsseldorf zu. Gegen die Entscheidung
der Regierung findet binnen vier Wochen nach Bekannt¬
machung derselben Rekurs an den Minister für Land¬
wirthschaft, Domänen und Forsten statt. Die Kosten
unbegründeter Beschwerden fallen dem Beschwerdeführer
zur Last.

Nach ersolgter Feststellung ist das Kataster von der
Regierung zu vollziehen und dem Deichstuhle zuzu-
fertigen.

Wegen der zu erwartenden Veränderungenin der
Höhenlageder Grundstückebleibt eine Revisiondes
Katasters von 10 zu 10 Jahren vorbehalten.

ß. 7. So lange der Eisenbahntrajektbesteht, ist der
auf dem SituationsplaneBlatt 1 mit ö bezeichnete
Trajektdamm, welcher dauernder Bestandtheil der Deich¬
anlagen bleiben soll, Seitens der Beerbten des Unter¬
polders auch im Interesse des Schlitzes der Bahn in
seiner jetzigen Konstruktion bis auf Höhe von 16 Fuß
2 Zoll — 5,07 Meter Emmericher Pegel zu unterhalten.
Ebenso bleibt der Eisenbahn-Verwaltung das Recht vor>
behalten, den Trajektdamm in der seitherigen Weise
ferner zu benutzen.

Abänderungen des vorstehenden Statuts dürfen nur
unter landesherrlicher Genehmigungerfolgen.



Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unter¬
schrift und beigedrucktem Königlichen Jnsiegel.

Gegeben Berlin, den 20. Januar 1386.
gez.: Wilhelm,

gegez.: Maybach. Lucius. Friedberg.

l7l 177. Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen zc, verordnen

nach Anhörung der Betheiligten ans Grund des Gesetzes

vom 1. April 1879 was folgt:
H. 1. Die Eigenthümer der in dem von dem Geo-

meter Scholz zu Geldern unterm 23. Februar 1883

aufgestellten Theilnehmerverzeichniß aufgeführten, daselbst
näher bezeichneten Grundstücke in den Gemeinden Uedemer-

seld, Uedemerbruch, Kervendonk, Winnekendonk und

Labbeck werden zu einer Genossenschaft vereinigt, um

diese in der Niederung der Gochfortsley und der Bal-

bergerley liegenden Grundstücke mittelst Erwerbung des

Staurechts der Kervenheimer Mühle oder eines Theiles

dieses Staurechts, sowie mittelst angemessener Erweite¬

rung des Mühlen - Unterwassers (Mühlenfleuth) bis zu

der Dieckbrücke und mittelst Herstellung der erforderlichen

Grabenanlagen nach Maßgabe des Scholz'schen Planes

vom 21. Juli 1883 besser zu entwässern und die

Genossenschaftsanlagen sowie die in dem Genossenschafts¬

gebiet liegenden öffentlichen Gräben zu unterhalten.

Ausgenommen von der zu bildenden Genossenschaft

sind nur die im Gemeindebezirk Kervendonk belegenen,
in dem Verzeichniß vom 23. Februar 1883 bei der

Gemeinde Kervendonk laufende Nummer 51, 52 und 53

aufgeführten 0,0266 Hektar, 0,1120 Hektar und 0,0391

Hektar, zusammen 0,1777 Hektar enthaltenden, der Frau

von Esebeck in Potsdam zugehörigen drei Parzellen,
193, 194 und 196.

Abänderungen des Planes können von der General-

Versammlung beschlossen werden; der Beschluß bedarf

jedoch der Genehmigung der Regierung.

Vor Ertheilung der Genehmigung sind diejenigen

Genossen zu hören, deren Grundstücke durch die ver¬
änderte Anlage berührt werden.

8. 2. Die Genossenschaft führt den Namen „Kerven¬

heimer Mühlenfleuth-Genossenschaft" und hat ihren Sitz
in Kervenheim.

Z. 3. Das Verhältniß, in welchem die einzelnen

Genossen zu den Genossenschaftslasten beizutragen haben,

richtet sich nach dem für die einzelnen Genossen aus

den Genossenschafts-Anlagen erwachsenden Vortheil.
Zur Festsetzung dieses Beitragsverhältnisses wird ein

Kataster ausgestellt, in welchem die einzelne» Grund¬

stücke speziell aufgeführt werden. Nach Verhältniß des

ihnen aus deu Genossenschafts-Anlagen erwachsenden
Vortheils werden dieselben in 5 Klassen eingetheilt, und
zwar so, daß

1 Hektar der öteu Klasse mit dem Ifachen,
1 ,, „ 4ten „ „ „ i Vs„

1 ,, „ 3ten „ ,, ,, 2 ,,

^ »» 2ten ,, „ „ 2^/z,,

<ri » ^ "Betrage heranzuziehenist.

Z. 4. Die Einschätzung in diese 5 Klassen erfolgt durch

! zwei vom Genossenschafts-Vorstande zu wählende Sach¬

verständige unter Leitung des Vorstehers, welcher bei

Meinungsverschiedenheiten den Ausschlag giebt. Diese

Einschätzungs-Komnnssion ist ermächtigt, zu ihren Ar¬

beiten einen Techniker hinzuzuziehen. Nach vorgängiger

ortsüblicher Bekanntmachung in den Gemeinden, deren

Bezirk zum Genossenschaftsgebiet gehört, und nach er-

folgter Veröffentlichung diefer Bekanntmachung in den Kreis¬
blättern der Kreise Cleve, Geldern und Moers wird das

Genossenschasts-Kataster vier Wochen lang zur Einsicht der

Genossen in der Wohnung des Vorstehers oder in einem

anderen geeigneten, vom Vorsteher zu bestimmenden

Lokal ausgelegt. Abänderungs-Anträge müssen inner¬

halb dieser Frist schriftlich bei dem Genofsenschasts-

Vorsteher angebracht werden. Nach Ablauf der Frist

hat der Vorsteher die bei ihm schriftlich eingegangenen

Abänderungs Anträge durch Vermittelung des Landraths

zu Geldern der Regierung vorzulegen. Die Letztere

ernennt hierauf einen Kommissar, welcher unter Zu¬

ziehung der Beschwerdeführer und eines Vertreters des

Genossenschafts-Vorstandes die erhobenen Reklamationen

durch die von der Regierung zu bezeichnenden Sachver¬

ständigen untersuchen läßt. Mit dem Ergebniß der

Untersuchung werden die Beschwerdeführer und der Ver¬

treter des Genossenschafts-Vorstandes von dem Kommissar

bekannt gemacht. Sind beide Theile mit dem Gutachten

einverstanden, oder wird innerhalb 8 Tage nach der

Bekanntmachung des Gutachtens kein Widerspruch gegen

dasselbe erhoben, so wird das Kataster demgemäß fest¬

gestellt, andernfalls sind die Verhandlungen der Regierung

zur Entscheidung einzureichen.

Die Entscheidungen der Regierung über die Beschwerden

gegen das Kataster sind endgültig. Die Kosten des

Reklamationsverfahrens trägt der unterliegende Theil.

Sobald das Bedürfniß für eine Revision des festge¬

stellten oder berichtigten Katasters vorliegt, kann dieselbe

von dem Vorstande beschlossen oder von der Regierung

angeordnet werden. Das Revisionsverfahren richtet sich

nach den für die Feststellung des Katasters gegebenen
Vorschriften,

Z. 5. Im Fall einer Parzellirnng sind die Genossenschafts-

lasten ans die Trennstücke verhältnißmäßig zu vertheilen'

Die Vertheilung ist von dem Vorstande nach Maßgabe

des den einzelnen Trennstücken aus den Genossenschafts¬

anlagen erwachsenden Vortheils zu bewirken. Gegen

die Festsetzung des Vorstandes ist innerhalb 21 Tagen

die Beschwerde an die Regierung zulässig, welche end¬
gültig endscheidet.

Z. 6. Die Genossen sind verpflichtet, die Beiträge in

den von dem Vorstande festzuletzenden Terminen zur

Genofsenschaftskasse abzuführen. Bei versäumter Zahlung

werden die fälligen Beiträge in dem für öffentliche Ab¬

gaben vorgeschriebenen Verwaltungs - Zwangsverfahren
deigetrieben.

8. 7. Jeder Genosse hat sich die Einrichtung der

Genossenschaftsanlagen und deren Unterhaltung, soweit

sein Grundstück davon vorübergehend oder dauernd be-



troffen wird, gefallen zu lassen.
Darüber, ob und zu welchem Betrage dem einzelnen

Genossen hierfür, unter Berücksichtigung der ihm aus
der Anlage erwachsenden Vortheile, eine Entschädigung
gebührt, entscheidet, falls sich ein Genosse mit dem Vor¬
steher nicht gütlich verständigensollte, das nach 8-21
dieses Statuts zu bildende Schiedsgerichtmit Ausschluß
des Rechtsweges.

§. 8. Bei Abstimmungen hat jeder Genosse mindestens
eine Stimme. Im Uebrigenwird auf je 10 Mark
Katastral-Reinertrag des zu dem Genossenschaftsgebiet
gehörigen Grundbesitzes eine Stimme gerechnet; jedoch
darf kein Genosse mehr als 10 Stimmen in sich ver¬
einigen.

Für ein Grundstück, welches sich im gemeinschaftlichen
Eigenthum mehrerer Personen befindet, ist stets nur
einer der Miteigenthümer oder der gesetzliche oder ge¬
wählte Vertreter der Letzteren stimmberechtigt.

Die Stimmlisteist demgemäß von dem Vorstande zu
entwerfen und nach vorgängiger öffentlicherBekannt¬
machung der Auslegung (Z. 22) vier Wochen lang zur
Einficht der Genossen in der Wohnung des Vorstehers
oder in einem andern geeigneten vom Vorsteher zu
bezeichnenden Lokal auszulegen. Anträge auf Berichti¬
gung der Stimmliste sind an keine Frist gebunden.

§. 9. Jeder Genosse ist zur Uebernahme eines ihm
von der General-Versamm'ungübertragenenEhrenamtes
verpflichtet, wenn nicht einer der Gründe vorliegt, welche
zur Ablehnung von Gemeindeämternberechtigen. Ueber
die Zuläsfigkeit etwaiger Ablehnungen entscheidet der
Vorstand; der Beschluß desselben bedarf jedoch der Be¬
stätigung durch die Königliche Regierung.

ß. 10. Der Genossenschasts-Vorstand besteht aus dem
Vorsteher, dessen Stellvertreter und 5 Mitgliedern und
wird nebst 3 Stellvertretern sür die Mitglieder von der
General-Versammlung aus der Mitte der Genossen auf
die Dauer von 6 Jahren nach absoluter Stimmenmehr¬
heit gewählt. Von den 5 Mitgliedern scheiden alle
3 Jahre drei bezw. zwei aus, und zwar nach Ablauf
der ersten drei Jahre drei Mitglieder, die durch das
vom Vorsteher zu ziehende Loos bestimmt werden. Die
Gewählten bleiben bis zur erfolgten Neuwahl im Amte.

Die Wahl des Vorstehers und dessen Stellvertreters
bedarf der Bestätigung der Regierung.

Die Wahlen erfolgen in getrennten Wahlhandlungen.
Wird im ersten Wahlgang eine absolute Majorität nicht
erzielt, so erfolgt eine engere Wahl zwischen denjenigen
beiden Personen, welche die meisten Stimmen erhalten
haben. Wird auch dann eine absolute Majorität nicht
erzielt, so entscheidet das vom Vorsteherzu ziehende
Loos.

Wählbar ist jeder Genosse, welcher den Besitz der
bürgerlichenEhrenrechte nicht durch rechtskräftigesEr¬
kenntniß verloren hat.

§. 11. Der Vorsteher, sein Stellvertreter und die
übrigen Mitglieder des Vorstandes bekleiden ihre Aemter
als Ehrenämter. Als Ersatz für Auslagen und Zeit-
versäumniß erhält jedoch der Vorsteher eine jährliche,

von dem Vorstande von Z zu Z Jahren festzusetzende
Entschädigung.

Z. 12. In Behinderungsfällen wird der Vorsteher
durch seinen Stellvertreter und, wenn auch dieser ver¬
hindert ist, durch das an Lebenszeit älteste Vorstands¬
mitglied vertreten.

Falls der Vorsteherund der Stellvertreter während
ihrer Amtsdauer beide ausscheiden, sind von der nächsten
General-Versammlung sür den Rest der Amtsdauer
Ersatzwahlenvorzunehmen.

§. 13. Der Vorsteher und sein Stellvertreterwerden
vom Landrath zu Geldern, die übrigen Mitglieder des
Vorstandes von dem Vorsteher durch Handschlag an
Eidesstatt verpflichtet.

Zur Legitimation des Vorstehersund dessen Stell¬
vertreters dient das über die Verpflichtung aufgenom¬
mene Protokoll. Soll der Stellvertreter sich darüber
ausweisen, daß der Fall der Stellvertretung eingetreten
ist, so dient dazu ein Zeugniß des Landraths.

Z. 14. Der Vorstand hält seine Sitzungen unter dem
Vorsitz des Vorstehers, der gleiches Stimmrecht hat wie
die übrigen Mitglieder des Vorstandes und dessen
Stimme im Falle der Stimmengleichheit entscheidet.
Die Beschlüsse werden im Uebrigen mit absoluter Ma¬
jorität gefaßt.

Zur Gültigkeit eines Beschlusses ist erforderlich, daß
alle Mitglieder unter Angabe der Gegenstände der
Verhandlungmindestens 2 Tage vorher geladen und
daß außer dem Vorsteher oder dessen Stellvertreter
mindestens 3 Mitglieder anwesend sind. Außer der
Tagesordnung können nur dann Gegenständeverhandelt
werden, wenn alle Mitglieder damit einverstandenfind.

Wer ani Erscheinen verhindert ist, hat dies unver¬
züglich dem Vorsteher anzuzeigen, der alsdann einen
Stellvertreter laden muß.

Z. 15. Soweit nicht in diesem Statut einzelne Ver-
waltungsbesugnissedem Vorstande oder der General-
Versammlung vorbehalten sind, hat der Vorsteher die
selbstständige Leitung aller Angelegenheitender Genossen¬
schaft. Insbesondere liegt ihm ob:

1. die Ausführung der genossenschaftlichen Anlagen
nach dem Plan bezw. nach den Beschlüssendes Vor¬
standes oder der General-Versammlunganzuordnen und
zu überwachen;

2. den Grabenschauen im Genoffenschaftsgebietbei¬
zuwohnen;

3. den Etat aufzustellen und die Jahresrechnung
vorzuprüfen;

4. die vom Vorstande festgesetzten Beiträge auszu¬
schreiben und diese, sowie die von dem Vorstande (H. 16)
oder von dem Vorsteher (H. 15 Ziffer 6) festgesetzten
Ordnungsstrafen einziehen zu lassen;

5. der GenossenschaftskasseZahlungs-und Einnahme¬
anweisungenzu ertheilen, die Kassenverwaltung zu be¬
aufsichtigennnd die Kasse mindestens zweimal jährlich
zn revidiren;

6. die Unterbeamten der Genoffenschaft, gegen welche
er Ordnungsstrafe« bis zur Höhe von ö Mark festsetzen



kann, zu veaussichtigen;
7. die Genossenschaft nach außen, auch in Prozessen

zu vertreten, den Schriftwechsel für die Genossenschaft
zu führen und die Urkunden derselben zu unterzeichnen.
Zur Abschließungvon Verträgen hat er die Genehmi¬
gung des Vorstandes einzuholen.Zur Gültigkeit der
Verträge ist diese Genehmigungnicht erforderlich;

8. die Beschlüsse des Vorstandes vorzubereiten und
auszuführen;

9. den Vorstand und die General-Versammlung zu
berufen (H. 17).

Der Vorsteher kann einzelne dieser Geschäfte, beispiels¬
weise die Grabenschau(Nr. 2), auf ein anderes Mitglied
des Vorstandes übertragen.

§. 1k. Der Genossenschasts-Vorstand hat:
1. den Vorsteher in seiner Geschäftsführungzu unter¬

stützen ;
2. den Etat festzustellen, die Jahresrechnungabzu-

nehmen und dem Rendanten Dechargezu ertheilen;
3. die Beiträge der Mitglieder festzustellen,sowie

Ordnungsstrafen gegen Genossenschasts-Mitglieder anzu
drohen und festzusetzen (H. 54 des Gesetzes vom 1. April
1879);

4. über den Erlaß oder die Stundung von Beiträgen
zu beschließen;

5. den Abschluß von Verträgeil und Vergleichen,
sowie die Führung von Prozessen und die Aufnahme
von Anleihen zu genehmigen.

Die Beschlüsse über die Aufnahme von Anleihen
bedürfen der Bestätigung der Regierung;

6. über die Ausführungder genossenschaftlichenAn¬
lagen und vorbehaltlichder Genehmigungder General- i
Versammlung und der Regierung (H. 1 a. E.) über
die Abänderung des Genossenschaftsplanes zu beschließen;

7. den Rendantenund etwaige andere Unterbeamte
zu ernennen und deren Geschäftsführung, Besoldung
und Kautionsstellungfestzustellen;

8. die Dienstaufwands-Entschädignngdes Vorstehers
11) festzusetzen.An der Beschlußfassunghierüber

nimmt der Vorsteher nicht Theil;
9. die Grabenschaueii im Genossenschaftsgebiet nach

Anordnung des Vorstehers auszuführen.
K. 17. Der Vorstand ist, so oft es das Bedürfniß

fordert, mindestens aber zweimal jährlich und außerdem
stets dann zusammen zu berufen, wenn dies von min¬
destens vier Mitgliedern des Vorstandes beantragt wird.

Die Beschlüsse des Vorstandes sind mit den Namen
der anwesenden Mitglieder in ein Protokollbuch einzu¬
tragen.

Z. 18. Der Rendant wird vom Vorstand aus viertel¬
jährliche Kündigungangestellt. Die Regierungkann
jederzeit die Entlassung des Rendanten wegen mangel¬
hafter Dienstführung anordnen.

K. 19. Die General-Versammlunghat:
1. den Vorstand zu wählen;
2. über Abänderungen des Statuts (§H. 57 und 58

des Gesetzes vom 1. April 1879, G.-S. S. 297 ff.)
des Genossenschaftsplanes(Z. 1 a. E.) und über die

Auflösung d« Genossenschaft W. 62 und 63 des Ge¬
setzes vom 1. April 1879) zu beschließen;

3. die Beisitzer des Schiedsgerichtszu wählen (ß. 21);
4. den Beschluß des Vorstandes über den Erwerb

des Staurechts der Kervenheim'er Mühle zu genehmigen,
insoweit der Erwerbspreis die Anschlagssummevon
8(100 Mark um 20<V» oder mehr übersteigt.

§. 20. Die General-Versammlungist in den gesetzlich
vorgeschriebenenFällen (Z. 60 des Gesetzes vom 1.
April 1879), außerdem aber mindestensalle drei Jahre
durch den Vorsteher zusammenznberufen.

Die Einladung erfolgt unter Angabe der Gegenstände
der Verhandlungdurch ein jedem einzelnen Genossen
zuzustellendes Schreiben.

Zwischen der Einladung und der Versammlung muß
ein Zwischenraumvon mindestens14 Tagen liegen.

Die Versammlung ist ohne Rücksichtauf die Zahl der
Erscheinenden beschlußfähig.

Der Vorsteher führt den Vorsitz.
Die General-Versammlung kann auch von der Re¬

gierung zusammenberufen werden, in diesem Fall führt
der von der Letzteren ernannte Kommissar den Vorfitz.
Die erste General-Versammlung muß in dieser Weise
zusammenberufen und geleitet werden.

K. 21. Die Streitigkeiten,welche zwischen Mitgliedern
der Genossenschaft über das Eigenthuman Grund¬
stücken, über die Zuständigkeit oder den Umfang von
Grundgerechtigkeitenoder anderen Nutzungsrechtenoder
über besondere,auf speziellen Rechtstiteln beruhende
Rechte und Verbindlichkeiten der Parteien entstehen,
gehören zur Entscheidungder ordentlichen Gerichte.

Dagegen werden alle anderen Beschwerden, welche die
gemeinsamen Angelegenheiten der Genossenschaftoder
die vorgebliche Beeinträchtigung einzelner Genossen in
ihren durch das Statut begründeten Rechten betreffen,
von dem Vorsteheruntersucht und entschieden,soweit
nicht nach Maßgabe dieses Statuts oder nach gesetzlicher
Vorschrift eine andere Instanz zur Entscheidung be¬
rufen ist.

Gegen die Entscheidung des Vorstehers steht, sofern
es nicht um eine der ausschließlichenZuständigkeit
anderer Behörden unterliegende Angelegenheit handelt,
jedem Theile die Anrufung der Entscheidung eines
Schiedsgerichts frei, welche binnen 14 Tagen, von derBekanntmachungdes Bescheides an gerechnet, bei dem
Rendanten schriftlich angemeldet werden muß. Das
Schiedsgericht entscheidet endgültig. Die Kosten des
Verfahrens sind dem unterliegenden Theile aufzuerlegen.

Das Schiedsgericht besteht aus einem Vorfitzenden,
welchen die Regierung ernennt, und aus zwei Beisitzern,
die Letzteren werden nebst zwei Stellvertretern von der
General-Versammlung nach Maßgabe der Vorschriften
des Z. 10 gewählt. Wählbar ist jeder Angesessene in
einer der Genossenschaftsgemeinden, der in der Gemeinde
seines Wohnorts zu den öffentlichenGemeindeämtern
wählbar und nicht Mitglied des Verbandes ist. Wird
ein Schiedsrichter mit Erfolg abgelehnt, worüber der Land¬
rath zu Geldern entscheidet, so ist der Ersatzmann ans den



gewählten Stellvertretern oder erforderlichen Falles aus

den wählbaren Personen durch den Landrath zu Geldern
zu bestimmen,

Z. 22. Die von der Genossenschaft ausgehenden

Bekanntmachungen sind unter der Bezeichnung „Kerven-

heimer Mühlenfleuth-Genossenschaft zu Kervenheim" zu
erlassen und vom Borsteher zu unterzeichnen.

Die für die Oefsentlichkeit bestimmten Bekanntmachungen

der Genossenschaft werden in die Kreisblätter der Kreise
Cleve, Geldern und Moers aufgenommen.

Z, 23. Ueber die Aufnahme neuer Genossen iin Fall

des Z. 69 des Gesetzes vom 1. April 1879 entscheidet

der Vorstand. Abgesehen von diesem Fall kann die

Aufnahme neuer Genossen nur im Einverständniß beider

Theile und mit Genehmigung der Regierung erfolgen.

H. 24. Der Genossenschaft wird für alle zur voll¬

ständigen Ausführung der Regubrung und der damit in

Verbindung stehenden Bodenmeliorationen erforderlichen

Anlagen das Recht der Enteignung verliehen. Kraft
dieses Rechtes ist dieselbe namentlich befugt:

I. Die Abtretung oder Einschränkung des Staurechts
der Kervenheimer Mühle,

2. Die Abtretung von Ufertheilen am Mühlenfleuth

unterhalb dieser Mühle,

3. Die Abtretung oder vorübergehende Ueberlassung

der zur Erbreiterung der vorhandenen und zur

Anlegung neuer Wasserläufe, zur Unterbringung

von Erde Zc. und zur Entnahme von Sand,

Rasen u. s. w.. erforderlichen Grundflächen

gegen Entschädigung in Anspruch zu nehmen.

Z. 25. Bezüglich des bei der Enteignung zu beobach¬

tenden Verfahrens und der Ermittelung und Festsetzung

der Entschädigung finden die bezüglichen gesetzlichen Be¬
stimmungen Anwendung.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unter¬
schrist und beigedrucktem Königlichen Jnsiegel.

Gegeben Berlin, den 6. Januar 1886.

gez.: Wilhelm,
Für den Minister

gegengez.: Lucius. Friedberg. f. Handel n. Gewerbe

gez.: v. Boetticher.

17Ä 184. Aus den Bericht vom 9. Januar d. I.

will Ich der Stadtgemeinde M.-Gladbach, im Regie¬

rungsbezirk Düsseldorf, hierdurch das Recht verleihen,

zum Zwecke der Erweiterung des städtischen Begräbniß-

platzes daselbst die in den zurückfolgenden 11 Auszügen

aus der Grundsteuermutterrolle des Gemeindebezirks

Gladbach bezeichneten 14 Grundstücke, zusammen 4 ds,

75 2. 83 hm groß, im Wege der Enteignung zu
erwerben.

Berlin, den 1ö. Januar 1886.

gez.: Wilhelm
ggez.: von Puttkamer. vonGoßler.

An die Minister des Innern und der geistlichen zc.
Angelegenheiten.

Inhalt des Reichs-Gesetzblattes.
t7A 165. Das zu Berlin an, 17. Februar 1886

ausgegebene 3. Stück des Reichs.Kesetzblatts enthält:
Nr. 1632. Gesetz, betreffend die Kontrole des Reichs¬

haushalts und des Landeshaushalts von Elsaß-Loth¬

ringen sür das Etatsjahr 1885/86. Vom 8. Februar
1886.

Nr. 1633. Bekanntmachung, betreffend eine Abände¬

rung des Verzeichnisses der gewerblichen Anlagen,

welche einer besonderen Genehmigung bedürfen. Vom

15. Februar 1886.Anhalt der Gesetzsammlung.
t74 173. Das zu Berlin am 19. Februar 188k

ausgegebene 4. Stück der Gesetz Sammlung enthält:

Nr. 9106. Verfügung des Justizministers, betreffend
die Anlegung ves Grundbuchs für einen Theil der

Bezirke der Amtsgerichte Heide und Meldorf. Vom 6.
Februar 1886.

Verordnungen n. Bekanntmachungen
der Central-Behörden.

173. 159. Das seit dem Jahre 1881 in Gebrauch

gegebene revidirte Normal-Statut für Ent-

undBewäsferungs-Genossenschasten, deren

Konstituirung nach den Vorschriften des Gesetzes vom

I.April 1379 erfolgt, hat anläßlich der neueren Gesetze

über die Verwaltnngs-Organisation und die Zuständig¬

keit und nach den während mehrjährigen Gebrauchs

gesammelten Erfahrungen eine anderweite Umarbeitung
rathsam gemacht.

Soweit es die Lage der Verhandlungen in zur Zeit

schwebenden Sachen bezeichneter Art gestattet, ist das

umgearbeitete Normal-Statut fortan in Gebrauch zu

nehmen und dabei die zugehörige Auwendungs-Jnstruktion
zu beachten.

Zu dem Zwecke füge ich 5<j Exemplare des Statuts

und 12 Exemplare der Instruktion anbei.

Berlin, den 7. Januar 1886. I. 184. 71.

Der Minister für Landwirthschaft, Domänen und Forsten:
Lucius.

An die Kgl. Regierung in Düsseldorf, I. III. 583.

17«. 160. Statut
sür die Ent- und Bewässerungs-Genossenschaft z» N. N.

im Kreise XWir Wilhelm,
von Gottes Gnaden König von Preußen zc,, verordnen

auf Grund der HZ. 57 und 65 des Gesetzes vom 1. April

1879 (Gesetz - Sammlung S. 297) nach Anhörung der

Betheiligten, was folgt:

H. 1. Die Eigenthümer der dem Meliorationsgebiete
angehörigen Grundstücke in den Gemeindebezirken N N.
werden zu einer Genossenschaft vereinigt, um den Ertrag

dieser Grundstücke nach Maßgabe des Meliorationsplans

j des (Meliorations-Bauinspektors, Bauinspektors, Kreis-
^ Wiesenbaumeisters zc) X. vom 18 . .

^ durch Ent- und Bewässerung zu verbessern.
! Das Meliorationsgebiet ist aus der ein Zubehör des

j Meliorationsplanes bildenden Karte des (Landmessers,

KulturtechnikerS, Baumeisters?e.) U. vom .... 18. .



dargestellt, daselbst mit einer Begrenzungslinie in . . .

Farbe bezeichnet und bezüglich der betheiligten Besitz¬

stände der Genossenschasts-Mitglieder in den zugehörigen

Registern speziell nachgewiesen.

Karte und Register werden mit einem auf das Datum

des genehmigten Statuts Bezug nehmenden Beglaubi¬

gungsvermerk versehen und bei der Aufsichtsbehörde der

Genossenschaft niedergelegt.

Abänderungen des Meliorationsprojekts, welche im

Laufe der Ausführung sich als erforderlich herausstellen,
können vom Genofsenschafls-Vorstaiide beschlossen werden.

Der Beschluß bedarf jedoch der Genehmigung der staat¬

lichen Aussichtsbehörde.

Vor Ertheilung der Genehmigung sind diejenigen

Genossen zu hören, deren Grundstücke durch die ver¬

änderte Anlage berührt werden.

Z. 2. Die Genossenschaft führt den Namen N. N.

und hat ihren Sitz in Zk.

H. 3. Die Koste» der Herstellung und Unterhaltung

der gemeinschaftlichen Anlagen werden von der Genossen¬

schaft getragen. Dagegen bleiben die nach den Zwecken

der Melioration behufs ihrer nutzbringenden Verwendung

für die einzelnen betheiligten Grundstücke erforderlichen

Einrichtungen, wie Umbau und Besamung von Wiesen,

Anlage und Unterhaltung besonderer Zu- und Ableitungs¬

gräben u. s. w. den betreffenden Eigenthümern über¬

lassen. Dieselben sind jedoch gehalten, den im Interesse

der ganzen Melioration getroffenen Anordnungen des

Vorstehers Folge zu leisten.

tz. 4. Außer der Herstellung der im Projekte und

vorstehend vorgesehenen Anlagen liegt dem Verbände

vb, Binnen-Ent- und Bewässeruugs-Anlagen innerhalb

des Meliorationsgebiets, welche nur durch Zusammen¬

wirken mehrerer Grundbesitzer aussübrbar sind, zu ver¬

mitteln und nöthigenfalls, nachdem ^er Plan und das

Beitragsverhältniß von der Aufsichtsbehörde festgestellt

ist, auf Kosten der dabei betheiligten Grundbesitzer durch¬
führen zu lassen.

Die Unterhaltung derartiger Anlagen, die, soweit er¬

forderlich, in regelmäßige Schau zu nehmen sind, unter¬
steht der Aussicht des Vorstehers.

H. ü. Die gemeinschaftlichen Anlagen werden unter

Leitung des von dem Vorsteher auf Beschluß des Vor¬

standes angenommenen Meliorations - Technikers in der

Regel in Tagelohn ausgeführt und unterhalten. In¬

dessen können die Arbeiten nach Bestimmung des Vor¬

standes in Accord gegeben werden.

H. 6. Das Verhältniß, in welchem die einzelnen

Genoffen zn den Genossenschaftslasten beizutragen haben,

richtet sich nach dem für die einzelnen Genossen aus den

Genossenschaftsanlagen erwachsenden Vortheil.

Zur Festsetzung dieses Beitrogsverhältnisses wird ein

Kataster aufgestellt, in welchem die einzelnen Grundstücke

speziell aufgeführt werden. Nach Verhältniß des ihnen

aus der Melioration erwachs-nden Vortheils werden

dieselben in (drei) Klassen getheilt, und zwar so, daß

ein Hektar der dritten Klaffe mit dem einfachen, ein

der zweit«» Klaff» mit dem zweifachen und ein

Hektar der ersten Klasse mit dem dreifachen Beitrage

heranzuziehen ist,

Z. 7. Die Einschätzung in diese (drei) Klassen erfolgt

durch zwei vom Vorstande zu wählende Sachverständige

unter Leitung des Vorstehers, welcher bei Meinungs¬

verschiedenheiten den Ausschlag giebt. Nach vorgängiger

ortsüblicher Bekanntmachung in den Gemeinden, deren

Bezirk dem Genossenschaftsgebiete ganz oder theilweise

angehört und nach erfolgter Veröffentlichung dieser

Bekanntmachung wird das Genossenschaftskataster vier

Wochen lang zur Einsicht der Genoffen in der Wohnung

des Vorstehers ausgelegt. Abänderuugs-Auträge müssen

innerhalb dieser Frist schriftlich bei dem Vorsteher an¬

gebracht werden. Nach Ablauf der Fnst hat der Vor¬

steher die bei ihm schriftlich eingegangenen Abänderuugs-

Auträge der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Die Letztere,

beziehungsweise deren Kommissar, läßt unter Zuziehung
der Beschwerdeführer und eines Vertreters des Vor¬

standes die erhobenen Reklamationen durch die von der

Aufsichtsbehörde zu bezeichnenden Sachverständigen unter¬

suchen. Mit dem Ergebniß der Untersuchung werden

die Beschwerdeführer und der Vertreter des Vorstandes

von dem Kommissar bekannt gemacht. Sind beide Theile

mit dem Gutachten einverstanden, so wird das Kataster

demgemäß festgestellt, andernfalls sind die Verhandlungen

der Aufsichtsbehörde zur Entscheidung einzureichen. Die

bis zur Mittheilung des Ergebnisses der Untersuchung

entstandenen Kosten sind in jedem Falle von der Genossen¬

schaft zu tragen. Wird eine Entscheidung erforderlich,

so sind die weiter erwachsenden Kosten dem unterliegenden

Theile aufzuerlegen.

Sobald das Bedürfniß für eine Revision des festge¬

stellten oder berichtigten Katasters vorliegt, kann dieselbe
von dem Vorstande beschlossen oder von der Aufsichts¬

behörde augeordnet werden. Das Revisionsverfahren

richtet sich nach den für die Feststellung des Katasters

gegebenen Vorschriften.

tz. 8. Im Falle einer Parzellirung sind die Genossen¬

schaftslasten nach dem in diesem Statut vorgeschriebenen

Betheiligungsmaßgabe durch den Vorstand auf die

Treunstücke verhältnißmäßig zu vertheilen. Gegen die

Festsetzung des Vorstandes ist innerhalb zweier Wochen

die Beschwerde an die Aufsichtsbehörde zulässig.

Z> 9. Die Genoffen sind verpflichtet, die Beiträge in

den von dem Vorstande festzusetzenden Terminen zur

Genossenschaftskasse abzuführen. Bei versäumter Zahlung

hat der Vorsteher die fälligen Beiträge beizutreiben.

Z. 10. Jeder Genosse hat sich die Einrichtung der

nach dem Meliorationsplan in Aussicht genommenen

Anlagen, diese Anlagen selbst und deren Unterhaltung,

soweit sein Grundstück davon vorübergehend oder dauernd

betroffen wird, gefallen zu lassen.

Darüber, ob und zu welchem Betrage dem einzelnen

Genossen hierfür, unter Berücksichtigung der ihm aus

der Anlage erwachsenden Vortheile, eine Entschädigung

gebührt, entscheidet, falls sich ein Genosse mit dem Vor¬

steher nicht gütlich verständigen sollte, das nach Vor¬

schrift diests Statuts zu bild«nde Schiedsgericht mit



Ausschluß des Rechtsweges.
§. 11. Bei Abstimmungen hat jeder beitragspflichtige

Genosse mindestens eine Stimme. Im Uebrigen richtet

sich das Stimmverhältniß nach dem Verhältnisse der

Theilnahme an den Genossenschaftslasten, und zwar in
der Weise, daß für je Normal-Hektar bei¬

tragspflichtigen Grundbesitzes erster Klasse . . . Stimme
gerechnet wird.

Die Stimmliste ist demgemäß von dem Vorstande zu
entwerfen und nach vorgängiger öffenilicher Bekannt¬

machung der Auslegung vier Wochen lang zur Einsicht

der Genossen in der Wohnung des Vorstehers auszu¬

legen. Anträge auf Berichtigung der Stimmliste sind

an keine Frist gebunden.

Z. 12. Der Genossenschafts-Vorstand besteht aus:
a) einem Vorsteher,

k) (zwei, vier, sechs) Repräsentanten der Genossen-

s i.afts-Mitglieder.

Die Vorstandsmitglieder bekleiden ein Ehrenamt.
Als Ersatz für Auslagen und Zeilverfäumniß erhält

jedoch der Vorsteher eine jährliche, von der General-

Versammlung festzusetzende Entschädigung.

In Behinderungsfällen wird der Vorsteher durch den

an Lebenszeit ältesten Repräsentanten vertreten.

Die Mitglieder des Vorstandes nebst (2) Stellver¬

tretern werden von der General-Versammlung auf (5)

Jahre nach absoluter Mehrheit der abgegebenen Stimmen

gewählt. Die Wahl des Vorstehers bedarf der Bestä¬
tigung der Aufsichtsbehörde.

Wählbar ist jeder Genosse, welcher den Besitz der

bürgerlichen Ehrenrechte nicht durch rechtskräftiges Er¬

kenntniß verloren hat. Die Wahl der Vorstandsmit¬

glieder wie der Stellvertreter erfolgt in getrennten

Wahlhandlungen für jedes Mitglied. Wird im ersten

Wahlgange eine absolute Stimmenmehrheit nicht erreicht,

so erfolgt eine engere Wahl zwischen denjenigen beiden

Personen, welche die meisten Stimmen erhalten haben.

Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom Vorsitzenden
zu ziehende Loos.

Im Uebrigen gelten die Vorschriften für Gemeinde¬
wahlen.

H. 13. Die Gewählten werden von der Aufsichts¬

behörde durch Handschlag an Eidesstatt verpflichtet.

Zur Legitimation der Vorstandsmitglieder und deren

Stellvertreter dient das von der Aufsichtsbehörde auf¬

genommene Verpflichtungsprotokoll.

Soll der Stellvertreter sich darüber ausweisen, daß

der Fall der Stellvertretung eingetreten ist, so dient

dazu ein Zeugniß der Aussichtsbehörde.

Der Vorstand hält seine Sitzungen unter Vorsitz des

Vorstehers, der gleiches Stimmrecht hat wie die Reprä¬

sentanten und dessen Stimme im Falle der Stimmen¬

gleichheit entscheidet.

Zur Gültigkeit der gefaßten Beschlüsse ist es er¬

forderlich, daß die Repräsentanten unter Angabe der

Gegenstände der Verhandlung geladen und daß mit

Einschluß des Vorstehers mindestens zwei Drittel der

Vorstandsmitglieder anwesend sind. Wer am Erscheinen

verhindert ist, hat dies unverzüglich dem Borsteher an

zuzeigen. Dieser hat alsdann einen Stellvertreter zu
laden.

Z. 14. Soweit nicht in diesem Statute einzelne
Verwaltungsbefugnisse dem Vorstande oder der General¬

versammlung vorbehalten sind, hat der Vorsteher die

selbstständige Leitung und Verwaltung aller Angelegen
heiten der Genossenschaft.

Insbesondere liegt ihm ob:

a) die Ausführung der gemeinschaftlichen Anlagen nach

dem festgestellten Meliorationsplan zu veranlassen und
zu beaufsichtigen;

K) über die Unterhaltung der Anlagen, sowie über

die Wässerung, die Grabenräumung, die Heuwl'rbung

und die Hütung auf den Wiesen mit Zustimmung de?

Vorstandes die nöthigen Anordnungen zu treffen und

die etwa erforderlichen Ansführnngsvorschristen zu er
lassen;

o) die vom Borstande festgesetzten Beiträge auszu¬

schreiben und einzuziehen, die Zahlungen auf die Kasse

anzuweisen und die Kassenverwaltung mindestens zweimal

jährlich zu revidiren;

ä) die Voranschläge und Jahresrechnungen dem Vor¬

stande zur Festsetzung und Abnahme vorzulegen;

s) den Wiesenwärter und die sonstigen Unterbeamten

der Genossenschaft zu beaufsichtigen, die Unterhaltung

der Anlagen zu kontroliren und in den Monaten . . .
jeden Jahres unter Zuziehung von (2) Re¬

präsentanten die Wiesen- und Grabenschau abzuhalten;

k) die Genossenschaft nach Außen zu vertreten, den

Schriftwechsel für die Genossenschaft zu führen und die

Urkunden derselben zu unterzeichnen, Znr Abschließung

von Verträgen hat er die Genehmigung des Vorstandes

einzuholen. Zur Gültigkeit der Verträge ist diese Ge¬

nehmigung nicht erforderlich;

L) die nach Maßgabe dieses Statuts uud der Aus-

sührungvorschristen von ihm angedrohten und festgesetzten

Ordnungsstrafen, die den Betrag von 50 Mark jedoch

nicht übersteigen dürfen, zur Geuossenschaftskasse einzu¬

ziehen.

Z. 15. Die Verwaltung der Kasse führt ein Rechner,

welcher von dem Vorstande auf . . Jahre gewählt und

dessen Remuneration vom Vorstande festgestellt wird.

Die Aufsichtsbehörde kann jederzeit die Entlassung des

Rechners wegen mangelhafter Dienstsührung anordnen.

H. 16. Zur Bewachung und Bedienung der Wiesen

stellt der Vorsteher auf Beschluß des Vorstandes einen

Wiesenwärter auf dreimonatliche Kündigung an und

stellt den Lohn für denselben fest.
Der Wiesenwärter ist allein befugt zu wässern und

muß so wässern, daß alle Parzellen den verhältniß¬

mäßigen Antheil an Wasser erhalten. Kein Eigenthümer

darf die Schleusen öffnen oder zusetzen oder überhaupt

die Ent- oder Bewässerungs-Anlagen eigenmächtig ver¬

ändern, bei Vermeidung einer vom Vorsteher festzu¬

setzenden Ordnungsstrafe bis zu 30 Mark für jeden
Kontraventionsfall.

Der Wiesenwärter muß den Anordnungen des Vor-



steherS pünktlich Folge leisten und kann von demselben

mit Berweis oder mit Ordnungsstrafe bis zu (3) Mark

bestraft werden.

§. 17. Der gemeinsamen Beschlußfassung der Ge¬

nossen unterliegen:

1. Die Wahl der Borstandsmitglieder und deren
Stellvertreter;

2. die Festsetzung der dem Vorsteher zu gewährenden

Entschädigung;

3. die Wahl der Schiedsrichter und deren Stellver¬
treter ;

4. die Abänderung des Statuts.

H. 18. Die erste zur Bestellung des Vorstandes er¬

forderliche General Versammlung beruft die Aussichts¬

behörde, welche auch zu den in dieser Versammlung
erforderlichen Abstimmungen eine vorläufige Stimmliste

nach den Flächenangaben des Grundstücksregisters des

Genossenschaftsgebietes aufzustellen hat.

Die weiteren General-Versammlungen sind in den

gesetzlich vorgeschriebenen Fällen <Z. 60 des Gesetzes
vom 1. April 1879), mindestens aber alle fünf Jahre

durch den Vorsteher zujammenguberufen.

Die Einladung erfolgt nmer Angabe der Gegenstände

der Verhandlung durch ein öffentlich bekannt zu machen¬

des Ausschreiben der Genossenschaft und außerdem durch

ortsübliche Bekanntmachung in denjenigen Gemeinden,

deren Bezirk dem Genossenschaftsgebiet ganz oder theil¬
weise angehört.

Zwischen der Einladung und der Versammlung muß

ein Zwilchenraum von mindestens 2 Wochen liegen.

Die Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl

der Erschienenen beschlußfähig.

Der Vorsteher führt den Vorsitz.

Die General-Versammlung kann auch von der Auf¬

sichtsbehörde zusammenberusen wenden. In diesem Falle

führt sie, bezw. der von ihr ernannte Kommissar den
Vorsitz.

Z. 19. Die Streitigkeiten, welche zwischen Mitgliedern

der Genossenschaft über das Eigenthum an Grundstucken,

über die Zuständigkeit oder den Umfang von Grund¬

gerechtigkeiten oder anderen Nutzungsrechten oder über

besondere, auf speziellen Rechtstiteln beruhende Rechte
und Verbindlichkeiten der Parteien entstehen, gehören

zur Entscheidung der ordentlichen Gerichte.

Dagegen werden alle anderen Beschwerden, welche die

gemein>amen Angelegenheiten der Genossenschaft oder

die vorgebliche Beeinträchtigung einzelner Genossen in

ihren durch das Statut begründeten Rechten betreffen,
von dem Vorsteher untersucht und entschieden, soweit

nicht nach Maßgabe dieses Statuts oder nach gesetzlicher

Vorschrift eine andere Instanz zur Entscheidung be¬

rufen ist.

Gegen die Entscheidung des Vorstehers steht, sofern

es sich nicht um eine der ausschließlichen Zuständigkeiten

anderer Behörden unterliegende Angelegenheit handelt,

jedem Theile die Anrufung der Entscheidung eines

Schiedsgerichts frei, welche binnen 2 Wochen, von der

Bekanntmachung des Bescheides an gerechnet, bei dem

Vorsteher angemeldet werden muß. Die Kosten des

Verfahrens sind dem unterliegenden Theile aufzuerlegen.

Das Schiedsgericht besteht aus einem Borsitzenden,

welchen die Aufsichtsbehörde ernennt, und aus (zwei)

Beisitzern. Die Letzteren werden nebst zwei Stellver¬

tretern von der General-Versammlung nach Maßgabe

der Vorschriften dieses Statuts gewählt. Wählbar ist

jeder, der in der Gemeinde seines Wohnorts zu den

öffentlichen Gemeindeämtern wählbar und nicht Mitglied
der Genossenschaft ist.

Wird ein Schiedsrichter mit Erfolg abgelehnt, so ist

der Ersatzmann aus den gewählten Stellvertretern oder

erforderlichen Falles aus den wählbaren Personen durch

die Aufsichtsbehörde zu bestimmen.

H. 20. Die von der Genossenschaft ausgehenden Be¬

kanntmachungen sind unter der Bezeichnung: Meliora¬

tionsgenossenschaft (Wiesengenossenschaft, End und Be¬

wässerungsgenossenschaft ?c,) zu N. N. zu erlassen und

vom Vorsteher zu unterzeichnen.
Die für die Oeffentlichkeit bestimmten Bekannt¬

machungen der Genossenschaft werden in (das Amtsblatt

der Regierung zu X., das Kreisblatt zu X., die N.N.¬

Zeitung) aufgenommen.

Z. 21. Soweit die Aufnahme neuer Genossen nicht

auf einer, dem H, 69 des Gesetzes vom 1. April 1879

entsprechenden rechtlichen Verpflichtung beruht, kann sie

auch als ein Akt der Vereinbarung auf den Antrag des

Aufzunehmenden durch einen, der Zustimmung der Auf¬

sichtsbehörde bedürftigen Borstandsbeschluß erfolgen.

Instruktion
zur Anwendung des revidirten Normal-StatutS für

Ent- und Bewässerungs-Genossenschaften,
Zur Einleitung.

In Folge der durch das Verwaltnngs-Organisations-

gesetz vom 30. Juli 1883 'ind das Zuständigkeitsgesetz

vom 1. August 1883 eingetretenen Veränderungen, und

aus der seit längerer Zeit bei der Prüfung der Statut

Entwürfe gesammelten Erfahrung Hai sich das Bedürfniß

einer Umarbeitung des durch Verfügung vom 6. De¬

cember 1881 zur Nachachtung empfohlenen Normal-

Statuts geltend gemacht.
An Stelle desselben ist fortan das dieser Instruktion

beigegebene revidirte Normal-Statut zur Anwendung zu

bringen.

Soweit nicht der Zweck des Meliorations-UnternehmenS

oder andere zwingende Gründe besonders zu motivirende

Abänderungen des Normal-Statuts bedingen, wie sich

unten in den Bemerkungen zu einzelnen Paragraphen
angedeutet findet, ist der Wortlaut des Normal-Statuts

möglichst unverändert beizubehalten.

Um diese Abänderungen in hervortretender Weise

erkennbar zu machen und der Central-Verwaltung die

mühevolle und zeitraubende Prüfung der aus allen

Provinzen fortgesetzt in großer Zahl eingehenden Statut-

Entwürfe zu erleichtern, sind fortan für die hier zur

Genehmigung vorzulegenden Statut-Entwürfe nur auf

gebrochenen Bogen durch Druck oder anderen mechanischen



Umdruck vervielfältigte Statut -Formulare in Gebrauch

zu nehmen und Abänderungen »der Ergänzungen des

Textes am Rande auf die freie Seite des Bogens ein¬
zutragen.

In dem Text des revidirten Statuts sind alle hin¬

weisenden Bezugnahmen auf andere Paragraphen des

Statuts fortgelassen, um Irrungen zu vermeiden, wenn

die Paragraphenzahlen eine Aenderung erfahren, und

die gleichmäßige Berichtigung der in den Text aufge¬
nommenen Hinweisungen übersehen wird.

Das revidirte Normal-Statut geht von der Voraus¬

setzung eines der landesherrlichen Genehmigung bedürf¬

tigen Statuts aus, kommt aber mit Hinweglassung der
Einleitungsforin in gleicher Weise auch bei den nur der

ministeriellen Genehmigung bedürftigen Genossenschasts-
Statuten zur Anwendung.

Zu §. 1 des Normal-Statuts.

Die Unterlagen des Statuts, Meliorationsplan,

Karten, Register, sind nach den Andeutungen des Normal-
Statuts genau zu bezeichnen und nach wie vor mit den

üblichen Revisions- und Beglaubigungsvermerken der
Revisionsinstanz zu versehen.

Die Begrenzungslinie des Meliorationsgebiets muß

leicht und zweifellos erkennbar sein und in dem zu
bezeichnenden Farbenstriche deutlich hervortreten.

Bezüglich der Sr. Majestät zur landesherrlichen Ge¬
nehmigung zu unterbreitenden Statute wird daran er¬

innert, daß in allen Fällen, in welchen das Genossen¬

schaftsgebiet in mehreren Sektionen kartirt ist, oder wo

sich die beglaubigte Karte wegen ihres großen Formats

oder wegen ihrer durch starke Abnutzung entstandenen

Beschädigung und Unsauberkeit nicht dazu eignet, Sr.
Majestät vorgelegt zu werden, eine saubere Uebersichts¬

karte verkleinerten Maßstabes beizusügen ist. Einer

geometrischen Genauigkeit bedarf dieselbe nicht, vielmehr

genügt ein übersichtliches Bild mit den wesentlichsten,

die Situation und die Meliorationsaufgaben klarstellenden

Punkten innerhalb der erkennbaren Begrenzung des
Genossenschastsgebietes.

Einer näheren Bezeichnung der die Aussicht führenden

Behörde bedarf es im Statut nicht, da diefe und der

Kreis ihrer Zuständigkeit aus den W. 1S4 und 155 des

Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom

30. Juli 1883 (Gesetz-Sammluug S. 195) und den

HZ. 94 und 163 des Zuständigkeitsgesetzes vom 1. Au¬

gust 1883 (Gesetz-Sammlung S. 237), sowie aus den

ZZ. 97 und 98 des Gesetzes, betreffend die Bildung

von Wassergenossenschaften vom 1. April 1879 (Gesetz-
Sammlung S. 297) erhellt.

Zu Z> 2 des Normal-Statuts.

Die in vielen früheren Fällen gebrauchte Bezeichnung:

„Die Genossenschaft hat ihren Sitz am Wohorte des

jedesmaligen Vorstehers" ist ferner unstatthaft; das

Statut muß vielmehr einen bestimmten Ort, nach welchem

sich zugleich der genossenschaftliche Gerichtsstand kenn¬
zeichnet, angeben.

Zu Z. 3 des Normal-Statuts.

Wenn die Genossen auch diese wirthschaftlichen Um

gestaltnngen als einen Theil des Meliorationsplans auf

gemeinschaftliche Kosten auszuführen wünschen, so ist eine

Bestimmung darüber in das Statut aufzunehmen.
Handelt es sich dagegen um wirthschaftliche Einrich¬

tungen, welche nach dem Zwecke des Meliorationsnnter^

nehmens füglich nicht vorkommen können, wie z. B. bei
einer Drainage-Genossenschaft der Umban und die Be¬

samung von Wiesen, so sind die hierauf bezüglichen
Worte zu streiche», und zwar hier sowohl, wie in den

lediglich für Wiesen-Meliorationen vorgesehenen Bestim¬
mungen iu Z. 14 d, §. 14 s und H. 16 des Normal-
Statuts.

Zu H, 6 und 7 des Normal-Statuts.

Nach Z. 66 des Genossenschaftsgesetzes vom 1. April

1879 kann vsn den Genossen durch eine Vereinbarung,

welche als solche der ausdrücklichen Zustimmung aller

Betheiligten bedarf, auch ein anderer Maßstab für die

Vertheilnng der Genossenschaftslasten festgesetzt werden.

Als solcher wird sich für diejenigen Genossenschafts¬

bezirke, in welchen die Verhältnisse der einzelnen Grund¬

stücke nicht wesentlich von einander abweichen, der Flächen-

inhalt der betheiligten Grundstücke empfehlen. In diesem

Falle sind die ZZ, 6 und 7 folgendermaßen zu fassen:
§. 6. „Die Genossenschaftslasten werden von den

Genossen nach Maßgabe des Flächenraumes der be¬

theiligten Grundstücke aufgebracht.

Z. 7. „Die hiernach festzustellenden Beitragslisten

sind von dem Vorstande anzufertigen, und nach vor¬

gängiger öffentlicher Bekanntmachung der Auslegung

vier Wochen lang in der Wohnung des Vorstehers

znr Einsicht der Genossin auszulegen. Anträge auf

Berichtigung der Beitragslisten sind an keine Frist
gebunden."

Fehlt es an einer solchen einstimmigen Vereinbarung

und erscheint gleichwohl die Vertheilung der Lasten nach

dem Flächenraume als Vortheilsmaßstab zweckmäßig, so

kann er zwar zu Gunsten derer, die damit einverstanden

sind, zur Anwendung gebracht werde», indessen ist den

nicht damit einverstandenen Genossen die Möglichkeit

offen zu halten, eine Festsetzung der Höhe ihres Bei¬

trags dem wirklichen Vortheile ihrer Grundstücke ent¬

sprechend zu verlangen. In solchem Falle sind die

ZH. 6 und 7 zu fassen, wie folgt:

§. 6. „Das Verhältniß, in welchem die einzelnen

Genossen zu den Genossenschaftslasten beizutragen

haben, richtet sich nach dem für die einzelnen Genossen

aus den Genossenschaftsanlagen erwachsenden Vortheil.

Dieser Vortheil entspricht zur Zeit dem Flächen-

inHalle der der Genossenschaft angehörigen Grundstücke.

Es werden daher die Genossenschaftslasten nach Maß¬

gabe des Flächenraumes der betheiligten Grundstücke

aufgebracht.

§. 7. „Die hiernach festzustellenden Beitragslisten

sind vou dem Vorstande anzufertigen und nach vor¬

gängiger öffentlicher Bekanntmachung der Auslegung
vier Wochen lang in der Wohnung des Vorstehers

zur Einsicht der Genossen auszulegen.

Jedem Genossen steht es frei, mit der Behauptung,



daß die aus dem Geuossenfchaftsnnternehmen er¬

wachsenden Vortheile nicht allen Grundstücken in

gleichem Maße zu Gute kommen, zu verlangen, daß

die Höhe seines Beitrages dem wirklichen Vortheile

seiner Grundstücke entsprechend festgesetzt werde.

Solche Anträge sind bei dem Vorstande anzubringen,

gegen dessen Entscheidung binnen zwei Wochen Be¬

rufung an die Aussichtsbehörde zulässig ist. Letztere

entscheidet darüber endgiltig, kann aber vor der Ent¬

scheidung unter ihrer, bezw. eines Kommissarius,

Leitung durch Sachverständige, welche sie ernennt,

im Beisein des Antragstellers und eines Vorstands¬

vertreters eine Untersuchung eintreten lassen. Sind

beide Theile mit dem Gutachten der Sachverständigen

einverstanden, so wird die Höhe des Beitrages danach

festgestellt. Wird eine Entscheidung erforderlich, so

trägt der unterliegende Theil die Kosten. Anträge

aus Berichtigung der Beitragslisteu sind an keine Frist

gebunden."
Zu H. 11 des Normal-Statuts.

Nach Befinden kann das Stimmverhältniß auch nach

Höhe der zu leistenden Beiträge bemessen werden. In

den vorstehend zu H. 6 und 7 erörterten Fällen ist ent¬

weder die Beitragshöhe oder an Stelle der reduzirten

Normalfläche die Flächeuangabe des Vermessungsregisters

zum Grunde zu legen.
Nach §. 48 des Gesetzes vom 1. April 1879 darf

jedoch kein Genosse mehr als aller Stimmen auf

sich vereinigen.
Zu §. 12 des Normal-Statuts.

Es bedarf einer besonderen zusätzlichen Bestimmung,

wenn die Wahl des Vorstehers auch auf eiue andere,

der Genossenschaft nicht angehörige Persönlichkeit ge¬
richtet werden kann.

Ebenso sind besondere zusätzliche Bestimmungen einzu¬

schalten, wenn es sich (was namentlich bei größeren

Genossenschaften und einer größeren Zahl von Re¬

präsentanten in Frage kommen kann) empfiehlt, die

Funktionszeit der Repräsentanten nicht für alle gleich¬

zeitig enden zu lassen, sondern das Ausscheiden mit

einem Wahlturnus zu verbinden.
Zu Z. 17 des Normal-Statuts.

Um die Funktionen der General-Versammlung mög¬

lichst einzuschränken, kann die Festsetzung der dem Ge¬

nossenschaftsvorsteher nach Z. 12 des Normal-Statuts

zu gewährenden Entschädigung auch einer von der

Genehmigung der Aufsichtsbehörde abhängig zu machen¬

den Beschlußnahme der Genossenschaftsrepräsentanten

überlassen werden.

Der Absatz 3 des Z. 12 ist danach zu ändern und

die Nr. 2 in §. 17 zu streichen.

Zu Z. 19 des Normal-Statuts.

Es ist mehrseitig beantragt, die Wahl der Schieds¬

richter nicht der General-Versammlung, sondern dem

Vorstande aufzutragen. Abgesehen von dem Partei-

standpnnkte, welchen dec Vorstand in schiedsrichterlichen

Streitigkeiten einnimmt, kann ein Bedürfniß der be¬

antragten Aenderung nicht anerkannt werden, wenn das

Schiedsgericht nicht von Fall zu Fall, sondern bei der

periodischen Berufung der General Versammlung für die
nächsten 5 Jahre (K. 18 Absatz 2) konstituirt wird.

Berlin, den 7. Januar 1886. I. 18471.

Der Minister für Landwirthschaft, Domänen und Forsten:
Lucius.

177. 171. Die diesjährige Aufnahme von Zöglingen

in die evangelischen Lehrerinnen-Bildungsanstalten zu

Droyßig bei Zeitz wird in der ersten Hälfte des Monats
August stattfinden.

Die Meldungen für das Gouvernanten-In¬

stitut sind bis zum 1. Juni d. I. unmittelbar bei

mir, diejenigen für das Lehrerinnen-Seminar

bis zum 1. Mai d. I. bei der betreffenden Königlichen

Regierung, bezw. zu Berlin bei dem Königlichen Pro-
vinzial-Schnlkollegium, anzubringen.

Der Eintritt in die Erziehungsanstalt für

evangelische Mädchen (Pensionat) daselbst soll in der

Regel zu Ostern oder zu Anfang August erfolgen. Die

Meldungen sind an den Semiuardirektor, Schulrath

Kritzinger zu Droyßig, zn richten.

Die Aufnahmebedingungen ergeben sich aus den im

Centralblatte für die Unterrichtsverwaltung pro 1885

Seite 723 veröffentlichten Nachrichten über die Anstalten

zu Droyßig, von welchen besondere Abdrücke seitens

der Seminardirektion auf Portofreie Anfragen mitge¬
theilt werden.

Berlin, den 8. Februar 1886. II. III. Nr. 254.

Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-

Angelegenheiten. I. A.: de la Croix.

I7L. 183. Die Beschäftigung von Arbeiterinnen und

jugendlichen Arbeitern in Drahtziehereien mit Wasser¬

betrieb betreffend. Vom 3. Februar 1886.

Auf Grund des H. 139 a der Gewerbeordnung hat

der Bundesrath nachstehende Bestimmungen über die

Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen

Arbeitern in Drahtziehereien mit Wasserbetrieb erlassen:

I. In Drahtziehereien mit Wasserbetrieb, in welchen

wegen Wassermangel, Frost oder Hochfluth die Ein-

theilung des Betriebes in regelmäßige Schichten von

gleicher Dauer zeitweise nicht innegehalten werden kann,

dürfen Kinder zwischen zwölf und vierzehn Jahren und

Arbeiterinnen bei der Herstellung des Drahtes nicht

beschäftigt werden. Denselben darf der Aufenthalt in

den zur Herstellung des Drahtes bestimmten Arbeits¬

räumen nicht gestattet werden.

II. Für die Beschäftigung junger Leute männlichen

Geschlechts zwischen vierzehn und sechszehn Jahren in

den uuter I bezeichneten Drahtziehereien treten die Be¬

schränkungen der 135 Absatz 4 und 136 der Ge¬

werbeordnung mit folgenden Maßgaben außer An¬

wendung :

1. Die Gesammtdauer der Beschäftigung innerhalb

einer Woche darf nicht mehr als, ausschließlich der

Pausen, sechszig Stunden betragen. Die Dauer der

Pausen muß für Schichte» von höchstens zehn Arbeits¬

stunden mindestens eine Stunde, für Schichten von

längerer Arbeitszeit mindestens ein und eine halbe



Stunde beiragen, Unterbrechungen der Arbeit von

weniger als einer viertel Stunde Dauer werden auf

die Pausen nicht in Anrechnnng gebracht. Eine der

Pausen muß mindestens eine halbe Stunde dauern.

2. Zwischen zwei Arbeitsschichten muß eine Ruhezeit

liegen, welche mindestens die Dauer der zuletzt beendigten

Schicht erreicht. Die Dauer der Beschäftigung mit
Nebenarbeiten kommt bei der Berechnung der Gesammt-

daner der wöchentlichen Arbeitszeit in Anrechnung.

3. Während der Pansen für Erwachsene dürfen auch

jugendliche Arbeiter nicht beschäftigt werden.

4. An Sonntagen darf die Beschäftigung innerhalb

zweier Wochen nur einmal in die Zeit von sechs Uhr

Morgens bis sechs Uhr Abends fallen,

III. Für Drahtziehereien, welche von den nnter II

nachgelassenen Ausnahmen Gebrauch machen, finden die

Bestimmungen des Z, 138 der Gewerbeordnung mit

folgenden Maßgaben Anwendung:

1. Das in den Fabrikränmen auszuhängende Ver-

zeichniß der jungen Leute ist in der Weise aufzustellen,

daß die iu derselben Schicht Beschäftigten je eine Ab¬
theilung bilden.

2. Das Verzeichniß braucht Angaben über die Pausen

nicht zu enthalten. Statt dessen ist demselben eine

Tabelle nach nachstehendem Muster beizusügen, in welche

während oder unmittelbar nach jeder Arbeitsschicht die

vorgesehenen Eintragungen zu bewirken sind. Jede

Tabelle muß mindestens über die letzten vierzehn Arbeits¬

schichten Auskunft geben. Aus derselben mnß der Name

desjenigen, welcher die Eintragungen bewirkt hat, zu
ersehen sein.

3. In den Räumen, in welchen junge Leute beschäftigt

werden, muß neben der nach §. 138 Absatz 3 auszu¬

hängenden Tafel eine zweite ausgehängt werden, welche

in deutlicher Schrift die Bestimmungen unter I und II

wiedergiebt.
Verliu, den 3. Februar 1886.

Der Reichskanzler, I. V.: von Boetticher.

Tabelle

über Beginn und Ende der Arbeitszeit und der Pansen

für junge Leute.

Nummerder

Schicht.

Beginn
der

Schicht.

Pausen.

Ende

der

Schicht.

Namen

desjenigen,

welcher die

Eintragung
bewirkt.

Tages¬
zeit.

^ Datum.
Tages¬

zeit.

Dauerin Minuten.
K Tages¬

zeit,
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Verordnungen n Bekanntmachungen
der Provinzial Behörden.

!79 166. Mit Bezug auf die diesseitige Bekannt¬

machung vom 9, November 1883 bringe ich hierdurch

zur öffentlichen Kenntniß, daß des Königs Majestät

mittelst Allerhöchsten Erlasses vom 27. v. M. den

Negierungsrath von Stockhausen zu Köln zum Ver¬

waltungsmitgliede und zugleich zum Vorsitzenden der
Rheinischen Deputation für das Heimathwesen auf die

Dauer seines Hauptamtes am Sitze der Deputation zu
ernennen geruhl haben.

Koblenz, den 13, Februar 1886.

Der Ober-Präsident der Rheinprovinz: v. B ard eleb e u.tLtt. 176. Rheinschifffahrt betreffend.
Das Schifffahrt treibende Publikum wird davon in

Kenntniß gesetzt, daß die im rechtsrheinischen Nebenarm

des Rheins zwischen Vallendar und Niederwerth be¬

stehende Fähre zu einer Seilfähre mit hochliegendcm
Querseil umgebaut ist, dessen tiefster Punkt 24 Meter

über Null des Koblenzer Pegels liegt.

Koblenz, den 13. Februar 1886.

Der Ober-Präsident der Rheinprovinz: v. Bardeleben,
litt. 190. Nach dem Beschlusse des Bundesraths vom

28. v. M. kann als Ausnahme von dem im Z, 27

des Gesetzes über die Besteuerung des Tabacks vom
16. Juli 1879 (R.-G.-Bl. S. 245) enthaltenen Verbote

der Verwendung von Tabacksurrogaten die Verwendung

von Veilchenwnrzelpnlver bei der Herstellung von

Tabackfabrikaten von den Zolldirektivbehörden widerruf-

lich gestattet werden. Die dabei zu beobachtenden Kontrol-
vorschristen werden den Fabrikanten auf Ersuchen von

der Steuerbehörde mitgetheilt werden.

Die für das genannte Tabacksurrogat zu entrichtende

Abgabe ist von dem Bundesrath auf 65 Mark für

100 Kilogramm nach Maßgabe seines Gewichts in

fabrikationsreifem Zustande festgesetzt worden. Die

jährlich zu verwendende Minimalinenge des Surrogats

beträgt 10 Kilogramm.
Berlin, den 16. Februar 1886.

Der Finanz-Minister. I. A.: Has selb ach.

Vorstehende Bekanntmachung wird hierdurch zur

öffentlichen Kenntniß gebracht.

Köln, den 22. Fcbrnar 1886. Nr. 3383.

Der Provinzial-Steuerdirektor: Fre usberg.

t!t2. 157. Ihre Majestät die Kaiseriu-Königin haben

der Dorothea Brockerhof Hierselbst in An.-rkennnng

ihrer langjährigen, in derselben Familie tren geleisteten

Dienste ein goldenes Kreuz zu verleihen geruht.
Düsseldorf, den 16. Febrnar 1886. 1. I. 293.

Königliche Regierung, Abth. des Innern: von Rovn.

1L3. 161. Hierdurch bringen wir zur allgemeinen

Kenntniß, daß der Herr Ober-Präsident der Rheinpro¬

vinz durch Erlaß vom 27. Januar cr. dem Antrage

der Stadtverordneten-Versammlung zu Ratingen ent¬

sprechend, die Aufhebung der am Mittwoch nach Maria

Himmelfahrt und am 15. Oktober jeden Jahres daselbst

stattfindenden Krammärkte genehmigt hat.

Düsseldorf, den 16. Februar 1886. I. III. ö. 769.

Königl. Regierung, Abtheilung des Innern: v. Roon,
ZL4. 162. Dem Antrage der Stadtverordneten-Ver¬

sammlung zu Süchteln entsprechend, hat der Herr

Ober-Präsident der Rheinprovinz durch Erlaß vom 27.

Januar cr. die Aufhebung des daselbst jährlich statt-



findenden sogenannten Ostermarktes genehmigt, was
wir hierdurch zur allgemeinenKenntniß bringen.

Düsseldorf,den 16. Februar 1886. 1. 111. L. 77V.
Königl. Regierung, Abtheilung des Innern: v. Roon.

163. Polizei-Verordnung
Unter Bezugnahme auf unsere Bekanntmachungvom

heutigen Tage, nach welcher an Stelle des Bahn-
Polizei-Reglements für die Eisenbahnen Deutschlands
vom 4. Januar 1875 nebst Abänderungenvom 12. Juni
1878 nnd vom 17. Mai 1881 das in Nr. 50 des
Centralblattes für das Deutsche Reich und in der
Extrabeilage zu der gegenwärtigen Amblattsuummer
veröffentlichte Bahn-Polizei-Reglementvom 30 November
1885 mit dem 1. April 1886 in Kraft tritt, verordnen
wir auf Grund der HZ. 6 und 11 des Gesetzesüber
die Polizeiverwaltnng vom 11. März 1850, daß unsere
Polizei-Verordnung vom 7. März 1875 (Amtsblatt
Seite 139 und 140) nebst zusätzlicher Bekanutmachuug
vom 10. August 1878 (Amtsblatt Seite 280) mit dem
1. April 1886 außer Kraft tritt und von diesem Tage
ab die im Abschnitt IV des Bahn-Polizei-Reglements
vom 30. November 1885 enthaltenen Bestimmungen
für das Publikum für den Umfang des Regierungs¬
bezirks Düsseldorf als gültige Polizei-Vorschristenein¬
treten.

Düsseldorf,den 16. Februar 1886. I. III. L. Nr. 557.
Königliche Regierung, Abth. des Innern: von Roon.
tLK. 164. Die in Nr. 50 des Centralblattes für das

Deutsche Reich vom 11. December1885 auf Seite 541
bis Seite 580 enthaltenenBekanntmachungen des Herrn
Reichskanzlers vom 30. November 1885, betreffend
1. das Bahn-Polizei-Reglement für die Eisenbahnen
Deutschlands,2. die Signalordnnng für die Eisenbahnen
Deutschlands und 3. die Normen für die Konstruktion
und Ausrüstung der EisenbahnenDeutschlands, bringen
wir in der Extrabeilage zn der gegenwärtigen Amts-
blatts-Nnmmer mit dem Bemerken zur öffentlichen Kennt¬
niß, daß das Bahn-Polizei-Reglementvom 4. Januar
1875, nebst Abänderungen vom 12. Juni 1878 und
vom 17. Mai 1881, die Signalordnung für die Eisen¬
bahnen Deutschlands vom 4. Januar 1875 nebst Ab¬
änderungen vom 12. Juni 1878 und vom 20. Juni
1880 und die Normen für die Konstruktion und Aus¬
rüstung der Eisenbahnen Deutschlands vom 12. Juni
1878 mit dem 1. April 1886 außer Kraft treten.

Düsseldorf,den 16. Februar 1886. I. III, L. Nr. 557.
Königliche Regierung, Abth. des Innern: von Roon.
1L7. 170. Unter Bezugnahme auf unsere Amtsblatts-Bekanntmachung vom 13. Januar cr. 1. III. L. 9113
bringen wir hierdurchzur allgemeinenKenntniß, daß
bei der in Folge diesseitiger Verfügung angeordneten
Neuwahl an Stelle der mit Schluß des verflossenen
Jahres bei dem Königliche« Gewerbegerichte zu
Solingen ausgeschiedenenMitglieder Ferdinand
Wester als Fabrikkanfmann, Eduard Kießler als Werk¬
meister und des stellvertretenden Mitgliedes
Albert Lüttges als Werkmeister, fämmtlich zu Solingen
wohnhaft, in dem am 3. Februar cr. zu Solingen

4

stattgehabten Wahltennine gewählt bezw. wiedergewählt
worden sind.

zu Mitgliedern:
1. Ferd. Wester zu Solingen als Fabrikkaufmann,
2. Albert Lüttges zu Solingen als Werkmeister;
6. zum stellvertretenden Mitglied:

Justus Boecker, Fabrikant zu Solingen, als Wer-
meister.

Die Gewählten haben die auf sie gefallene Wahl
angenommen und hat diese Wahl unsere Bestätigung
erhalten.

Düsseldorf,den 17. Februar 1886. 1.111. L. Nr. 965.
KöniglicheRegierung, Abth. des Innern: von Roon.
lLL. 172. Der Herr Oberpräsident der Rheinprovinz
hat mittelst Rescripts vom 9. d. M. (Nr. 1381) wider¬
ruflich genehmigt, daß zu Gunsten der Rheinisch-West¬
fälischen-Pastoral-Gehülfen- oder Diakonen-Anstalt zu
Duisburg eine Hauskollekte bei den evangelischen
Bewohnern der Rheinprovinz in jedem der Jahre 1886,
1887, 1888 und 1889 durch Abgeordnete der Gesell¬
schaft abgehalten werde.

Indem wir dies hierdurch zur öffentlichen Kenntniß
bringen, bemerken wir, daß mit Abhaltung der Kollekte
im Jahre 1886 in unserem Bezirk beauftragt sind die
Abgeordneten: 1. Wilhelm Knatz aus Elberseld, 2. Wil¬
helm Stiebel aus Crefeld, 3. Jakob Voeller aus Düssel¬
dorf, 4. Jakob Friedrich und 5. Richard Maas beide
aus Duisburg.

Düsseldorf, den 17. Februar 1886. 11. ö. 402.
Königliche Regierung, Abtheilung für Kirchenverwaltung

und Schulwesen: von Schütz.
l8U. 179. Unter Bezugnahme auf unsere Bekannt¬
machung vom 5. April 1884 (Amtsbl. Stück 16 Nr. 302)
bringen wir hierdurch zur öffentlichenKenntniß, daß
mit Abhaltung der Hauskollekte für den Erzie¬
hn ngs-Verein zu Neukirchen bei den evan¬
gelischen Bewohnern unseres Bezirks im Jahre
1886 beauftragt sind:

1. Inspektor Pastor Pott, 2. Agent Otto Ruttkamp,
3. Hausvater Haas, sämmtlich zu Neukirchen; 4. H. W.
Knatz in Elberseld, 5. Carl Sohns in Düsseldorf, 6.
C. G. Schmidt in Köln, 7. Philipp Möller in Barmen,
8. Heinr. Veckerschmidtin Hörstgen.

Düsseldorf, den 20. Februar 1886. l. I. Nr. 319.
KöniglicheRegierung, Abth. des Innern: von Roon.
t90. 180. Unter Bezugnahme auf die diesseitige
Amtsblattsbekanntmachung vom 3. Mä'-z 1877 1. III.
1182 bringen wir hiermit zur öffentlichen Kenntniß,
daß der Herr Minister des Innern unterm 23. Oktober
1885 den als besondere Beilage der gegenwärtigen
Amtsblattsnummer beigefügtenNachtrag zu den Neben¬
satzungen der EquitableLebens-Verstcherungs-Gesellschast
zu New-Iork genehmigt hat.

Düsseldorf, den 18. Februar 1886. I. III. L. 1198.
Königl. Regierung, Abtheilung des Innern: v. Roon.
t!)Z. 181. Der Herr Minister für Handel und Ge¬
werbe hat unterin 16. Ok'ober pr. der Allgemeinen
Spiegelglas-Versicheruugs-Gcsellschastzu Mannheim die
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Konzession zum Geschäftsbetriebe i» Preußen ertheilt, ' Gesellschaft „^oiiiniorvi^I Union ,Vs8nrmi«.>,«z (^uln^>i>.llv

was wir hiermit zur allgemeinen Kenntniß bringen, llmitsä" die Konzession zum Geschäftsbetriebe der

Die Genehmigungs - Urkunde, sowie das Statut der Feuerversicherung in den Königlich Preußischen Staaten
Gesellschaft sind dein gegenwärtigen Stücke als besondere ertheilt hat nnd verweisen wir dieserhalb auf die der

Beilage angefügt. gegenwärtigen Amtsblattsnnmmer als besondere Beilage

Düsseldorf, den 18, Februar 1886. I. III. Ij. 655. angefügte Genehmigungs - Urkunde nebst den Statuten
Königl. Regierung, Abtheilung des Innern: v. Roon. ! der Gesellschaft.

Düsseldorf, den 18. Februar 1886. I. III. I!. 868.

Königl. Regierung, Abtheilung des Innern: v. Roon.

l92. 182. Hierdurch briuge» wir zur allgemeinen
Kenntniß, daß der Herr Minister des Innern unterm

2V. Oktober 1885 der in London domizilirten Aktien-193 169 Uebersicht ansteckender Krankheiten.
Regierungsbezirk Düsfeldorf. Jahr 1886. Jahreswoche vom 7. Februar bis 13. Februarangsvezlrr nuMoor s. Jayr 1886. ^ayreswo che vom 7. Mvruar vis 13. Februar .

!reis.

Zug- ^°!Zug.

Todes¬
fälle.

iTodes-^
0"^ ! fäll^ j

Todes-
oUg-> sjlle.

sinn ,TodeS-Todes- TodeS>
^ fälle, ^Ug. ^ ^ ^ Zug.

Todes¬
fälle.

iTodcS-
! fälle.

^Barmen . .

Cleve . . .

»Crefeld (Land)

do. (Stadt)
Düsfeldorf

(Land) . .

Düsseldorf

(Stadt) ,

Duisburg .
Elberfeld .

Essen (Land)
do. (Stadt)

* Geldern

Gladbach .

*Grevenbroich

Kempen

Lennep. .
Mettmann.

Moers . .

Mülheim .

Neuß . .
Rees . .

Solingen .

Summ 22

15

17

5

1

49

11

12

51
1

3

4
9
1

13
5

4

3

6

14

1

162j 10 !! 63

11

11 46 15

Bemerkung. Die Angaben ans den mit * bezeichneten Kreisen fehlen.

Vorstehende Uebersicht wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Düsseldorf, den 18. Februar 1886. Königliche Regierung, Abtheilung des Innern. v. Roon.
lS4 188 Polizei Verordnung

über die Benutzung des Rheinwerftes zu Emmerich.

Auf Grund des Z. 5 des Gesetzes über die Polizei-

Verwaltung vom 11. März 1850 (G.-S. S. 266) wird

für die Benutzung des Rheinwerftes zu Emmerich ver¬
ordnet wie folgt:

H. 1. Jeder ankommende Schiffsführer, welcher die

Werft zum Ein- oder Ausladen von Gütern nnd Gegen¬

ständen benutzen will, hat sein Schiff in die ihm von

der Werftpolizei angewiesene Lage zu bringen und darf

dieselbe ohne deren Genehmigung oder Anweisung nicht
verändern.

H, 2. Jeder Schiffer hat der Anordnung der

Werstpolizei in Bezng auf die Ordnnng des Ein-

nnd Ausladens Folge zu leisten. Schiffe, die nicht

im Ein- und Ausladen begriffen sind, müssen solchen

Platz machen, die ein- oder ausladen wollen.

Ebenso müssen die am Werft liegenden Schiffe nach

Erforderniß für die unbehinderte Vorbeifahrt anderer

Fahrzeuge verholt oder abgelegt werden. Holzflöße

dürfen am Werfte nicht gebaut und nur angelegt werden,

um sofort auseinander genommen und aufs Werft und

weiter fortgeschafft zu werden.

H. 3. Die Werft darf zu einer Niederlage nicht

benutzt werden. Für solche Gegenstände, die nicht so¬

gleich eingeladen, oder die, ausgeladen, nicht sogleich

fortgeschafft werden können, sollen Plätze, soweit der

Raum reicht und der Verkehr nicht gestört wird, von



der Werftpolizei angewiesen werden. Das Lagern von

Gegenständen darf aber nicht über die laufenve Woche

dauern. Auch müssen die Gegenstände auf Erfordern

sogleich weggeschafft werden. Im Unterlassungsfälle er¬

folgt die Wegschaffung auf Kosteu des Betheiligten.

ß. 4. Die Lagerung von Gütern nnd Gegenständen

auf einer Breite von 4 Metern vom Uferdeckwerk ist

für die ganze Ausdehnung des Werftes verboten.

H. 5. Jede Beschädigung des Pegels, der Ufer und

sonstiger baulichen Anlagen des Werftes durch Aufsetzen
von Ankern, Schorbäninen, Hacken :e. ist verboten. Es

ist ferner verboten, ohne Anweisung der Werftpvlizei

die Befestigung eines anderen Schiffes zu lösen oder zu
verändern, an den Schiffen größere Reparaturen vor¬

zunehmen, auf denselben Theer, Pech, Oel und sonstige

leicht entzündliche Flüssigkeiten zu erhitzen, Cigarren
oder aus offenen Tabakpfeifen zn rauchen, mit Feuer-

gewehr zu schießen oder Feuerwerk abzubrennen, unbe¬

fugt zu fischen, Unrath in das Waffer oder auf die

Böschungen des Werftes zu bringen. Es ist untersagt,

auf dem Werfte Arbeitsstätten zn errichten, Nachen auf^

zufchleifen, den Fahrweg mit Gütern zu belegen oder

mit Wagen und Karren zu sperren, die Werftanlagen

zu verunreinigen, insoweit dies mit dem ordnungsmäßigen
Gebrauche nicht etwa unvermeidlich verbunden ist, ferner

ist das Niederlegen von Wäsche zum Bleichen oder
Trocknen untersagt.

H. 6. Das Ein- nnd Ausladen von Pulver und

Sprengstoffe» darf ohne besondere Erlaubniß der Orts¬

polizeibehörde nicht stattfinden. Giftige, entzündliche

uud ätzende Stoffe dürfe» ohne polizeiliche Erlaubniß

auf die Werst weder niedergelegt noch daselbst einge¬
laden werden.

H. 7. Der freie Verkehr auf den Rampen darf durch

keinerlei Hindernisse gestört werden und müssen die

Rampen, soweit das Pflaster reicht, nnbehindert von

Fuhrwerken zum Abfahren der Güter und Gegenstände
benutzt werden können.

Z. 8. Kein an der Werft liegendes Schiff darf von

aller Mannschaft verlassen sein. Die auf dem Schiffe

befindliche Mannschaft ist verpflichtet, den Anweisungen

der Werftpvlizei wegen Berholens und Befestigeus der

Schiffe Folge zu leisten, auch das Ueberlegen von

Gängen für die Beladung und Entladung anderer Schiffe

zu dulde». Alle auf den vor der Werft liegenden

Schiffen vorhandene Mannschaft ist verpflichtet, auf

Anrnf der Werftpolizei zur Abwendung von Unfällen

sofort unentgeltlich Hülfe zu leisten.

Z. 9. Bezüglich der einer zollamtlichen Abfertigung
unterliegenden Schiffe und Güter bleiben die Anord¬

nungen der Zollbehörde zu beachten.

H. 10, Zuwiderhandlungen gegen diese Verorduung

werden, soweit nicht die Landesgesetze eine schärfere

Strafe festsetzen und vorbehaltlich der Ersatz-Verbind¬

lichkeit bei eingetretenen Beschädigungen, mit Geldstrafen

von 3 bis 30 Mark und für den Fall des Unvermögens

mit verhältnißmäßiger Haft geahndet.
Emmerich, den 8. Februar 1886.

Der Bürgermeister: B v ck.

Genehmigt:
Düsseldorf, den 18. Februar 1886. I. III. Nr. 1077.

Königliche Regierung, Abth. des Innern: von Roon.

195 178. Uebersicht

der zu Ende des Jahres 1885 vorhandenen gewerblichen

Fortbildungsschule« nnd deren Frequenz im Regierungs¬

bezirk Düsseldorf.

Sir. Kreis. Zahl der

Sc hulen, j Schüler.

1 Lärmen 9 1010

2 Eleve 3 90

3 Creseld (Stadt) .... 1 185

4 „ (Land) ....
— —

5 Düsseldorf (Stadt) . . . 1 631

6 „ (Land) . . .
— —

7 Duisburg 1 309

8 Elberseld 1 285

9 Essen (Stadt) .... 1 584

10 „ (Land) 5 423

11 Geldern
— —

12 M-Gladbach . ... 6 334

13 Grevenbrvich 1 40

14 Kenipen 3 160

15 Lennep 1 156

16 Mettmann 1 79

17 Mörs
— —

18 Mülheim a. d. Ruhr . . 4 522

19 Neuß 2 140

20 Rees 1 143

21 Solingen 1 200

Summe I 42 5291

Düsseldorf, den 19. Februar 1886. I. III. L. 922.

Königl. Regierung, Abthl. des Innern: v. Roon.
lNti 189. Auf den Bericht vom 16. Januar d. I.

will Ich dem Komitö für den Zuchtmarkt für edlere

Pferde zu Neubrandenburg (im Großherzogthnm Mecklen-

bnrg-Strelitz) hiermit die Erlanbniß erth-ilen, Loose zu
der mit Genehmigung der Großherzoglichen Landes-

regiernng bei Gelegenheit des diesjährigen Zuchtmarktes

von ihm zu veranstaltenden Ausspielung von Pferden,

Eqnipagen, Reit-, Fahr- und Stall-Utenfilien anch im

diesseitigen Staatsgebiete zu vertreiben.
Berlin, den 27. Jannar 1886.

gez.: Wilhelm

ggez.: von Pnttkamer.

An den Minister des Innern.

Vorstehende Allerhöchste Ordre wird mit dem Ver¬

anlassen zur öffentlichen Kenntniß gebracht, den Vertrieb

der betreffenden Loose im diesseitigen Bezirke nicht zu

beanstanden.

Düsseldorf, den 19. Februar 1886. I. II. 920.

Königl. Regierung, Abtheilung des Innern: v. Roon.

Verordnungen n Bekanntmachungen
anderer Behörden

167. Regnlirnng des Rheinstromes.

Für die bessere Schiffbarmachnng des Rheinstromes



von oberhalb Uedesheim bis unterhalb Himmelgcist soll
die verlandete Schiffsahrtsrinue ans 2600 Meier Länge
bis 1,70 Meter bezw. 2,0 Meter unter Null am Düssel¬
dorfer Pegel ausgebaggert werden.

Zur Erhaltung dieser Schiffsahrtsrinue sind nach den?
aufgestelltenProjekte die alten Buhnen vor dem linken
Ufer oberhalb Uedesheim entsprechendzu verlängern
und vor dem rechten User von dem Mickeluer Grandort
bis unterhalb Himmelgeistneue Buhnen zu erbaue»,
auch vor dem linken Ufer vor und unterhalb Uedesheim
Buhnen und Schlickfäuge anzulegen. Die Buhnen und
Schlickfänge erhalten die Höhe von 2,5 Meter bis
^ 3,0 Meter am Pegel,

Behufs Anhörung der beteiligten Uferbesitzer in
Gemäßheit des Gesetzes vom 20. August 1383 ist Ter¬
min auf Mittwoch den 3. März er., Nachmittags 2'/s
Uhr an der Fähre zu Himmelgeist bei GeschwisterGather
anberaumt, und wird der Unterzeichnete im Termin den
erschienenenInteressenten das Projekt vorlegen, erläutern
und etwaige Einwendungen entgegen nehmen.

Nach dem Termin kann das Projekt auf meinem
Bureau, Bilkerstraße 27, noch bis Mittwoch, den 10.
März er. eingesehen und können etwaige Einwendungen
dagegen bis dahin mir eingereicht werden.

Düsseldorf,den 18. Februar 1886.
Der Königliche Baurath: Hartmann.

168. Regnlirung des Rheinstromes.
Für die bessere Schiffbarmachungdes Rheinstromes

von Volmerswerth bis Grimlinghauseu soll die ver¬
landete Schifffahrtsrinne auf 2200 Meter Länge bis
1,70 Meter bezw. 2,0 Meter unter Nnll am Düssel¬
dorfer Pegel ausgebaggert werden.

Zur Erhaltung dieser Schiffsahrtsrinue sind nach dem
aufgestellten Projekte vor dem rechten Ufer unterhalb
Volmerswerth Bnhnen und Schlickfängezu erbauen
und in den großen Tiefen vor Volmerswerth sind
Grundschwellenanzuschütten. Die Buhnen und Schlick¬
sänge erhalten die Höhe von -l- 3,0 Meter bezw. ^ 2,5
Meter am Pegel, die Grundschwellensollen mit ihren
Kronen 4 Meter unter Null am Pegel liegen.

Behufs Anhörung der betheiligten Uferbesitzer in
Gemäßheit des Gesetzes vom 20. August 1883 ist
Termin auf Donnerstag, den 4. März er,,
Nachmittags 3 Uhr, an der Kirche zu Volmerswerth
bei Geschwister Könenberg anberaumt und wird der
Unterzeichnete im Termin den erschienenenInteressenten
das Projekt vorlegen, erläutern und etwaige Ein¬
wendungen entgegennehmen.

Nach diesem Termin kann das Projekt auf meinem
Bureau, Bilkerstraße 27, noch bis Mittwoch, den 10.
März er. eingesehen nnd können etwaige Einwendungen
dagegen bis dahin mir eingereicht werden.

Düsseldorf, den 18. Februar 1886.
Der Königliche Baurath: Hartmauu.

175. Durch Urtheil der I. Civilkammer des
K ön iglichen Landgerichts zu Saarbrücken vom I .Februar
1886 ist über die Abwesenheit des Friedrich Anton
Lang, Schiffer aus Saarbrücken, ein Zeugeuverhör

verordnet worden.
Köln, den 20. Febrnar 1886.

Der Ober-Staatsanwalt. I. V.: I^r. Hupertz.
185. Dem Bergrevierbeamten, Bergmeister Mey-

dam zn Gelsenkirchen ist der Titel „Bergrath" Aller¬
höchst verliehen.Dortmund, den 19. Februar 1886.

KöniglichesOberbergamt.
L01. 186. Die nach dem unterm 27. März 1868
abgeschlossenenund am 19. März 1870 Allerhöchst be¬
stätigten Familien-Vertrag und Erbvergleichzum Fürst
lich von Hatzseld'schenWildenburger Fideikommis, ins¬
besondere zur Standesherrschaft Wildenburg-Schönstein
und Besitzung Caleum gehörigen Grundstücke Flur !>,
Nr. 104/4 und 105/1 der Steuergemeiude Wittlar,
Flur IV, Nr, 78/19 der Steuergemeiude Morsbach,
Theil von Flur XV ox Nr. 75, 76. 77 der Stener-
gemeinde Hövels, Theile vou Flur O., Nr. 93, 94, 95,
116, Flur VI, Nr. 149 der Steuergemeiude Nocheu,
Theile vou Flur Nr. 81 und 85'1 der Steuer-
gemeinde Mcmsbach, Theile von Flur V, Nr. 207j49
und 209 50, Flnr III, Nr. 61/9 sx 63/10, 65/15, 67/16,
69/17, 7I>19, 73/22, sx 36, ex 75/37 der Steuer¬
gemeiude Blickhauserhöhe, Flur VII, Nr. 64 der Steuer-
gemeinde Caleum, Theile von Flnr 1, Nr. 4, 7, 874j8,
23, 24, 773/25 der Stenergemeinde Kaiserswerth,
Flur L., Nr. 218, 219o, 220 der SteuergemeiudeSteeg
sind von dem Herrn Fürsten von Hatzseld-Wildenburg
zu Caleum veräußert und nach ersolgier Substitution
anderer, in den fraglichen Bezirken belegenen Grund¬
stücke aus dem Fideikommiß-Verbandeentlassen, was
hierdurch auf Grund des Z. 23 des Kaiserlich franzö¬
sischen Dekrets vom 1. März 1808 bekannt gemacht
wird.

Münster, den 10. Februar 1L86.
Königliche Generalkommission sür Westfalen ?c,

LOS 187 Vorlesungenan der Königlichen Thierarzneischuleiu Hannover.
Sommersemester1886. Beginn 1 April.

Direktor Medizinalrath Or. Dammann: Allgemeine
Chirurgie, Seucheulehre und Veterinärpolizei, Diätetik.

Professor Dr, Lustig: Arzneimittellehre und Toxikologie,
Allgemeine Therapie, Spitalktinik für große Hausthiere.

Professor l)r. Rabe: Histologie und Embryologie,
Allgemeine Pathologie und allgemeine pathologische
Anatomie, HistologischeUebungen, Spitalklinik für kleine
Hausthiere, Obduktionen und pathologisch-anatomische
Demonstrationen,Thierische nnd pflanzliche Parasiten.

Professor Dr. Kaiser: Operationslehre, Geburtshülfe
mit Uebuugeu am Phantom, Geschichte der Thierheil¬
kunde, Ambulatorische Klinik.

Lehrer Tereg: AllgemeineAnatomie, Osteologieuud
Syndesmologie, Physiologie I.

Lehrer Dr. Arnold: Organische Chemie, Receptir-
kunde, Pharmaceutische Uebungen, Uebungen im chemischen
Laboratorium.

Professor Dr. Heß: Botanik.
Lehrer Geiß: Uebungen am Huf.



Zum Eintritt in das Studium der Thierheilkuude ist

der Nachweis der Reife für die Prima eines Gymnasiums

oder eines Realgymnasiums, bei welchem das Latein

obligatorischer Unterrichtsgegenstand ist, oder einer durch

die zuständige Centralbehörde als gleichstehend anerkannten
höheren Lehranstalt erforderlich. Der Nachweis ist durch

Schulzeugnisse oder durch das Prüfnngsattest einer der

bezeichneten Schulen zu führen.
Ausländer können mit geringeren Kenntnissen auf¬

genommen werden, wenn sie die Zulassung zu den thier¬

ärztlichen Prüfungen in Deutschland nicht beanspruchen.

Nähere Auskunst ertheilt

Hannover, den 9. Februar 1886.

Die Direktion der Kgl. Thierarzneischule: Dr. Damman».

Personal Chronik.
203 191, Personal-Chronik.

L,. Kommnnal-Verwaltung.

Ernannt sind: a. der bisherige zweite Beigeordnete

der Bürgermeisterei Hinsbeck, Egidius Hubert Dammer,

d. der bisherige dritte Beigeordnete der Bürgermeisterei

Borbeck, Gutsbesitzer W. Leimgardt, o. der bisherige

erste Beigeordnete der Bürgermeisterei Kervenheim,

Rentner Reinhard Martzeller, sämmtlich in gleicher

Eigenschaft auf eine fernere sechsjährige Amtsperiode.

L. Sch ul - Verwaltnng.

Die von der Stadtverordneten-Versammlung Hierselbst

am 3. December v. I. erfolgte Wahl des Rektors

Keßler znm städtischen Schulinspektor ist bestätigt. Dem

Genannten ist zugleich die Kreis- uud Lokol-Schul-

iuspektion für den hiesigen Stadtkreis übertragen
worden.

204. 156. Zum l. April sind versetzt: Stations

Borsteher Milster zu Bergisch - Gladbach in den Ruhe¬

stand; Stations - Vorsteher Schäfer von Kettwig nach
Bergisch - Gladbach; Stations - Vorsteher Müller von

Dornap Rh. nach Kettwig; Stations-Borsteher Reißner
von Ueberruhr nach Dornap Rh.

Düsseldorf, den 17. Februar 1886.

Königliches Eifeubahn-Betriebsamt.

203. 174. Perfonalveränderungeu
pro Januar 1886.

Lützeler, Erster Staatsanwalt hier ist vom 1. April

1886 ab zum Präsidenten des Landgerichts in Köln

ernannt, Westphal, Staatsanwalt in Magdeburg ist
vom 1. April 1886 ab zum Landrichter, mit dem

Charakter als Landgerichtsrath, beim hiesigen Land¬

gerichte ernannt, Daniels, Notar in Hückeswagen ist vom

16. Januar 1886 ab in gleicher Eigenschaft nach

Wipperfürth versetzt, Orbach, Gerichts-Assessor in Wipper-

fürth ist vom 16. Januar 1886 ab zum Notar in
Hückeswagen ernannt, 0r. Dümpel, Gerichts-Assessor in

Barmen ist zur Rechtsanwaltschaft zugelassen, Hart¬

mann, Gerichtsschreiberamtskandidat in Köln ist dem
Königlichen Landgerichte Hierselbst vom 1. Februar 1886

ab bis auf Weiteres zur Aushülfe im Bureaudienste

überwiesen, Dr. Abt, Gerichts-Assessor in Köln ist
dem Königlichen Landgerichte Hierselbst vom 28. Januar

1886 ab bis zum 31. März 1886 als Hülfsrichter
überwiesen worden.

Elberfeld, den 17. Februar 1886.

Der Laudgerichts-Präsident: Der Erste Staatsanwalt:

Polch. Lützeler.

Meldung.

1.j3.

15./3.

10.>3.

8./3.

20». 192. Zusammenstellung
Nc. ver der in den öffentlichen Anzeigern Nr. 29, 30, 31, 32 und 33 zur Besetzung

Bekannt»!. angezeigten, gegenwärtig vakanten Dienststellen.

1305 Lehrerinstelle an der katholischen Volksschule zu Weeze. Einkommen 900 Mark und 144 Mark
Miethsentschädignng.

1384 Lehrerinstelle an der evangelischen Volksschule zu Caternberg. Einkommen 800 Mark, steigend

bis 1200 Mark und 150 Mark Wohnungsgeldzuschuß, für Heizung:c. 135 Mark.
1385 Lehrerstelle an der katholischen Volksschule zu Bürrig. Einkommen einschließlich Wohnungsgeld-

zuschuß 1200 Mark.

1386 Lehrerinstelle an der Mädchenklasse in Jtter. Einkommen 1000 Mark neben freier Wohnung,

1387 Lehrerstelle an der katholischen St. Aldegundisschule. Einkommen 1200 Mark.

1482 Lehrerstelle an der katholischen Volksschule zu Kraheuhöhe. Einkommen einschließlich Mieths¬
entschädigung 1200 Mark.

1483 Lehrerstelle au der evangelischen Volksschule zu Heidfeld. Einkomme» 1350 Mark nebst freier
Wohnung mit Garten.

1484 Lehrerstelle an der katholischen Volksschule zu Oberhausen. Einkommen 1050 Mark, steigend
bis 1800 Mark.

1485 Lehrerstelle an der evangelischen Volksschule zu Langenberg. Einkommen 1350 Mark, steigend
bis 1500 Mark.

1486 Hauptlehrerstelle au der evangelischen Volksschule zu Dönberg. Einkommen 1350 Mark neben

freier Wohnung mit Garten nnd Wiesenland, 120 Mark für Organistendienst, 175 Mark

Entschädigung für Heizung :e.

1487 Lehrerstelle an der parit. Volksschule zu Dorp für einen evangelischen Lehrer. Einkommen

1200 Mark und 150 Mark Miethseutschädigung, steigend bis 1350 Mark. in 14 Tagen.

1306. Gemeindevollziehuugsbeamten- und Polizeisergeantenstelle zu Velbert. Einkommen des ersteren

900 Mark, des letztereu 900 Mark und 150 Mark Miethseutschädigung. 25,/3.

15./3.

15./3.

Hiedigirt im Bikeau der Königlichen Regierung. — Gedruckt bei L. Voß k Co., Königlichen Hofbuchdruckern in Düsseldorf,

Hierzu vier Beilagen: 1. Bekanntmachung, betr. das Bahnpolizei-Reglement für die Eisenbahnen

Deutschlands. Vom 30. November 1885. — 2. Statuten der ^ommsroi^l Ünion ^.ssur^ncs Lompan/

— 3. Statuten der Allgemeinen Spiegelglas-Versicherungs-Gesellschaft in Mannheim. — 4. Nachtrag zu den

Nebensatzungen der Equitable Lebens-Versicherungs-Gesellschaft in New-Uork.
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Kxtra-Alatt
zum

8. Stück des Amtsblattes der Königlichen Negierung zu Düsseldorf.
Verordnungen u. Bekanntmachungen

der Provinzial Behörden.
207. 211. Betreffend das Verfahren bei Ertheilung

der Genehmigung zur Einfuhr von Zuchtvieh ans

Holland bezw. Belgien.

Unter Modifikation der Bestimmungen sud 11, 2 und 3
meiner Amtsblatts - Bekanntmachungen vom 1. Juli

1884 I. 11-,. 1640 und 15, Juli 1885 1. 11. 1950

bestimme ich behufs Vereinfachung des Verfahrens bei

Ertheilung der Genehmigung zur Einfuhr von Zucht¬

vieh aus Holland bezw. Belgien, daß es der Beifügung
der sub 1, 1 1. o. verlangten Ursprungszeugnisse der

Niederländischen bezw. Belgischen Gemeindebehörden

bei Nachsuchung der Einfuhr-Genehmigung

»icht mehr bedarf. Es ist vielmehr in Zukunst den,

von den einzelnen Personen oder von Korporationen,

welche das Vieh zur Zucht verwenden wollen,

zu stellenden, sul, II, 1 I, o. vorgesehenen Einfuhr-

Anträgen nur die snb II, 2 I. o. geforderte Bescheini¬

gung der Ortspolizeibehörde des Bestimmungsortes des

Viehs anzuschließen.. Diese Bescheinigung muß, wie
schon früher bestimmt worden ist, genau nachweisen, daß

das einzuführende Vieh von dem die Einführung Nach¬
suchenden zu Zuchtzwecken verwendet werden wird.

In den Einfuhr-Anträgen muß die Anzahl, wie auch

die Gattung und der Bestimmungsort des einzuführenden

Viehs, ferner der diesseitige Grenzort, an welchem

die Ueberführung erfolgen soll, genau angegeben werden.

Einfuhr - Anträge, die nicht die vorgeschriebenen An¬

gaben enthalten und nicht ordnungsmäßig belegt sind,

können keine Berücksichtigung finden. Die Anträge sind,
wie snk II, 1 1. o. bestimmt worden ist, an mich direkt

zu richten. Die ertheilten Einfuhrscheine werden den

Antragstellern nicht hier an Ort und Stelle ausge¬

händigt, sondern per Post zugestellt.

Vor der Einführung sind die sud 1, 1 I. v. vor¬

gesehenen holländischen bezw. belgischen Ursprungs¬

zeugnisse, welche genau die Zahl und Gattung der in

dem von mir ertheilten Einfuhrscheine ausgeführten

Thiere wiedergeben müssen, zu beschaffen und mit dem

Einsuhrerlaubnißscheine dem Kreisthierarzte, welcher die

Untersuchung beim Uebergange über die diesseitige

Landesgrenze vorzunehmen hat, vorzuzeigen Dem

nächst sind der Einfuhrschein, das kreisthierärztliche

Gesundheitsattest und die Ursprungszeugnisse der Zoll¬

behörde, bei deren Station der Uebergang stattfindet,

vor der Ucberführung zur Prüfung vorzuzeigen. Die

betreffende Zollbehörde wird, unabhängig von der von

mir ertheilten Einfuhr-Genehmigung den Uebergang des

Viehs erst dann gestatten, wenn die sämmtlichen Ein¬

fuhr-Papiere von derselben in Ordnuug befunden werden.

Sofern die Einführung seitens der Zollbehörde zuge
lassen wird, sind die betreffenden Papiere an dieselbe
abzugeben.

Die übrigen Bestimmungen meiner oben erwähnten
Amtsblatts - Bekanntmachungenbleiben nach wie vor
in Kraft.

Düsseldorf, den 4. März 1886. I. II. 1221.

Der Regierungs-Präsident: Frhr. v. Berlepsch.

Ausgegeben zu Düsseldorf am S. März 1886,

Redigirt im Biireau der Königlichen Regierung. — Gedruckt bei L. Bosj «5 Co., Königlichen Hofbuchvruckern in Düiiel^i.





Extra BcilM

zum

Königl. Preußischen Regierungs-Amtsblatt.

Nachtrag
zu den Nebensatzungen der Eqnitable Lebens-Versichernngs-Gesellschast

zu Nelv-Dork.

Es lautet fortan:
Z. 1. „Bestimmte Verwaltungsraths-Sitzuugen

sollen in jedem Jahre am 4. oder 5. Mittwoch im
Monat Januar, April, Juli und Oktober, oder am
1. oder 2. Mittwoch des respektiveu folgenden Monats
abgehalten werden, wie dies der Finanz-Ausschußvon
Zeit zu Zeit bestimmen wird, und es soll von dem
Präsidenten ein Bericht über die Geschäfte der Gesell¬
schaft während des unmittelbar vorhergegangenen Finanz-
Quartals erstattet werden, welcher besonders die abge¬
schlossenen Verträge aufführt, sowie die Geldbeträge,
die vereinnahmt wurden, unter der Angabe, für wessen
Rechnung dies geschehen ist, die Art, wie dieselben
angelegt oder verwendet wurden, und den in Hand
verbleibenden Betrag, sowie ferner die fälligen und
unbezahltenBeträge.

Dieser Bericht muß auch eine Bilanz enthalten,,
welche die Einnahmen, die Ausgaben, die Kapital-
Anlagen, das neue Geschäft, den Versicherungs-Be-
stand, die durch Ablauf, Rückkauf oder Verfall beendeten
Versicherungenzeigt, sowie alle Details, die nöthig
sind, um eine allgemeine Darstellung von dem Stande
der Gesellschaftam Schlüsse des besagten Quartals
zu liefern.

Auch soll eine jährliche Versammlung gelegentlich
der Quartals-Verwaltungsraths-Sitzuugen im Januar
oder Februar eines jeden Jahres, behufs Wahl eines
Präsidenten, eines Vizepräsidentenund der ständigen
Ausschüsse stattfinden. Die Protokolle des Verwal¬
tungsraths sollen von dem Sekretär geführt werden,
welcher als Schriftführer des Verwaltungsrathsfun»
giren soll."

Z. 12. „Das Korporations-Siegel soll in Ver¬
wahrung des Präsidenten sein, der bevollmächtigt sein
soll, dasselbe unter die Versicherungs- und Renten-
Kontrakte, unter Vollmachten zur Uebertragung von
Werthpapieren oder zur Einziehung von Dividenden
zu setzen, sowie unter Certifikate über gestellte Hypo¬
theken, Uebertragung von Hypotheken,für welche der

volle Betrag eingezahlt worden ist, oder unter irgend
ein schriftliches Dokument, welches er auszufertigen
autorisirt ist und unter Übertragung von Theilen
verpfändeterGrundstücke, sowie unter Akte zur Ueber¬
tragung von Grundeigenthum."

Z. 14. „Es sollen vier ständige Ausschüsse des
Verwaltungsraths bestehen, nämlich:

1. ein Finanz-Ausschuß,2. ein Agenturen-Aus¬
schuß, 3. ein Versicherungs-Ausschuß,4. ein Rech«
nungs-Ausschuß. Der Finanz-Ausschuß soll durch
Ballotement in der jährlichen Verwaltungsraths-
Sitzung im Februar 1885 gewählt werden und die
ausscheidendenSektionensollen wie im Z. 15 der
Nebensatzungen vorgesehen, darnach durch Ballotement
in den jährlichen Verwaltungsraths-Sitzungen gewählt
werden, die zur Zeit ihres respektivenAusscheidens
abgehalten werden. Die anderen der besagten Aus¬
schüsse sollen jährlich durch Ballotement gewählt
werden und ihre Aemter beibehalten bis ihre Nach¬
folger angestellt sind."

Z. 15. „Der Finanz ausschuß soll aus zehn Direk¬
toren und dem Präsidenten bestehen (wovon sechs
ein Quorum bilden sollen), welche alle temporären
oder anderen Anlagen, die von dem Gesellschafts Ver¬
mögen gemacht werden, und die Art, in welcher das
Rechnungswesen geführt werden soll, überwachen und
leiten sollen und welche die Aenderungen in den
Kapitalanlagen, Sicherheiten und alle mit den
Finanzen und den Unkosten der Gesellschaftin Ver¬
bindung stehenden Angelegenheitenleiten sollen. Er

> kann selbst oder durch solche Person oder Personen,
die er designiren mag, alle Rechnungenrevidiren und
die Kassa-Zahlungen mit den Belägen prüfen und
vergleichen und er soll alle solche anderen Dinge thun,
die innerhalb der Befugnisse eines Exekutiv- und Finanz-
Ausschusses liegen und über seine Thätigkeit Protokoll
führen. Der Ausschuß soll bald thunlichst nach der
Verwaltungsrathssitzung im Februar 1885 in sünf
Sektionen von je zwei Mitgliedern eingetheiltwerden,
deren Amts-Periode am Schlüsse von resp, zwei, drei.



vier, fünf und sechs Jahren ablaufen soll, es sei
denn, daß dieselben durch Tod, Rücktritt, Austritt aus
dem Verwaltungsrath oder durch sonstige Veran¬
lassung früher beendigt wird.

Vor Ablauf einer jeden dieser Amtsperioden soll
der Finanz-Ausschuß zwei Mitglieder ernennen, welche
die Stellen der ausscheidenden Mitglieder einnehmen,
welche Ernennungen dem Berwaltungsrathzur Ge¬
nehmigungunterbreitet werden sollen. Und jeder
dieser Sektionen soll bei der Wiederwahl fünf Jahre
in Funktion sein, und ihre Stellen sollen wie vcrge-
sagt besetzt werden.

Bei Eintritt einer Bacanz durch Tod, Rück¬
tritt oder sonstige Veranlassung kann die nicht abge¬
laufene Zeit der Amtsperiode durch den Finanz-Aus¬
schuß ausgefüllt werden.

Berlin, den 23. Oktober 1885.

(I.. 8.)

Genehmigungs-Urkunde. I. 8038.

Der Z. 19 fällt fort und die HZ. 20—31 sind
entsprechend umzunummeriren.

Z. 24 (demnächst Z. 23) lautet fortan:
„Keine Police soll auf das Leben einer einzelnen

Person ausgestellt werden für einen höheren Betrag
als (v. 100000) Hundert Tausend Dollar."

Dem vorstehenden,in Folge der Beschlüsse des
Verwaltungsraths der Equitable Lebens-Versicherungs-
Gesellschast zu New-Aork vom 18. Dezember 1883
und 11. Februar 1885 aufgestellten Nachtragezu
den Nebensatzungendieser Gesellschaftwird die unter
Nr. 1 der Konzession zum Geschäftsbetriebe in Preußen
vom 4. Januar 1877 vorbehaltene Genehmigung
hierdurch ertheilt.

Der Minister des Innern.
Im Auftrage: gez. v. Zastrow.

Druck der Königlichen Hosbuchdruckerei Trowijzsch u, Sohn in Frankfurt a. O,



Extra-Beilage zum Amtsblatt.
Bekanntmachung,

betreffend

das Bahnpolizei-Reglement für die Eisenbahnen Deutschlands.
Vom 30. November1885.

ii Gemäßheit der vom Bundesrath in der Sitzung vom 26. November d. Z. auf Grund der
Artikel 42 und 43 der Reichsverfassung gefaßten Beschlüsse lautet der Text des Bahnpolizei-Reglements fitr
die Eisenbahnen Deutschlands wie folgt:

Bahnpolizei-Neglement

für die

G i s e n d n h n e n D e n t s 1 a n d s.

I. Zustand, Unterhaltung und Bewachung der Bahn.

§ 1.
Fahrbarer Zustand der Bahn.

(>) Die Bahn ist fortwährend in einem solchen baulichen Zustande zu halten, daß dieselbe ohne Ge¬
fahr nnd, mit Ausnahme der in Reparatur befindlichen Strecken, mit der für die einzelnen Bahnstreckenfest
gestelltengrößten zulässigen Geschwindigkeitbefahren werden kann. Diejenigen Bahnstrecken, welche zeitweise
nicht mit der sonst für dieselben zugelassenenGeschwindigkeitbefahren werden dürfen, sind als solche durch
bestimmte,vom Zuge aus sichtbare Signale zu bezeichnen.

(2) Die Bahnhöfeund Haltestellen sind durch Signale geschlossen zu halten und nur für die Einfahrt
oder Durchfahrt der Züge zu öffnen (siehe Z. 46 Abs. 1).

(3) Strecken, welche wegen Ausführung von Auswechselungen, Reparaturen,geöffneter Drehbrücken u, s. w.
oder aus sonstigem Grunde unfahrbar sind, müssen in genügender Entfernungvon den betreffenden Stellen
und während der ganzen Dauer der Unfahrbarkeit,auch wenn kein Zug erwartet wird, durch Signale ab¬
geschlossen werden.

§. 2.
Freihaltung der Geleise und Normalprofil.

SämmtlicheGeleise, auf denen Züge bewegt werden, sind derartig von baulichen Anlagen und
la ger nden Gegenständen frei zu halten, daß mindestens das Normalprofildes lichten Raumes — für die freie
Bahn nach Anlage für die Bahnhöfeund Haltestellen nach Anlage K — vorhanden ist.

(2) Die bis zu 50 Millimeter über Schienenoberkantehervortretende!: unbeweglichen Gegenstände müssen
außerhalb des Geleises im Allgemeinen mindestens 150 Millimeter von der Innenkante des SchienenkopseS
entfernt bleiben; bei unveränderlichemAbstände derselben von der Fahrschiene darf dies Maß auf 135 Milli¬
meter eingeschränkt werden. Innerhalb des Geleises muß ihr Abstaud von der Innenkante des Schienenkopfes
mindestens 67 Millimeter betragen, jedoch kann dieser Abstand bei Zwangsschienen allmälig bis auf 41 Milli-
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mcter eingeschränkt werden. In gekrümmten Strecken mit Spurerweiterungmuß der 'Abstand der innerhalb
des Geleises hervortretenden unbeweglichenGegenstände von der Innenkante des Schienenkopfesum den Betrag
der Spnrerweiterunggrößer sein, als die vorgenannte!? Maße.

(3) Inwieweit Abweichungen vom Normalprofil des lichten Raumes zu gestattensind, bestimmt der
Bundesrath.

(4) An Ladegeleisen, welche nicht von durchgehendenZügen befahren werden, kann nach Art ihrer
Benutzung eine Einschränkung des Normalprofilsvon der Aufsichtsbehördezugelassen werden.

§. 3.
Vorrichtungen zur Sicherung der Weichen, beweglichen Brücken und Bahnkreuzungen,

Schiebebühnen und Drehscheiben.
(1) Weichen, welche außerhalb der Bahnhöfe und Haltestellen liegen und nicht für gewöhnlich ver¬

schlossen gehalten werden, sind durch Signale zu decken. Werden solche Weichen für gewöhnlich verschlossen
geHallen, so muß mindestens ihre Stellung durch geeignete Signale kenntlich gemacht fein.

(2) Die Stellvorrichtung der ersten am Eingange eines Bahnhofes oder einer Haltestelle liegenden
Weiche, welche von ankommendenZügen gegen die Zungenspitze befahren wird, muß mit der Vorrichtung zum
Stellen der Signale am Abschlußtelegraphen in einer derartigen gegenseitigenAbhängigkeit stehen, daß das
Fahrsignal an letzterem nur gegeben werden kann, nachdem diese Weiche für den vorgeschriebenen Weg gestellt
ist, und daß die Weiche nicht umgestellt werden kann, so lange das Fahrsignal steht.

(3) Alle übrigen in den Hanptgeleisender Bahnhöfe und Haltestellen (§. 46 Abs. 4) liegenden
Weichen müssen, fofern sie nicht ebenfalls mit den optischen Fahrsignalenin gegenseitigem Abhängigkeits¬
verhältniß stehen, mit besonderen Signalen verbnuden sein, welche die jedesmaligeStellung der Weichen kennt¬
lich machen.

(4) Alif die württembergischen Bahnen findet die Bestimmung im Absatz 3 bis auf Weiteres nur
mit den ModifikationenAnwendung, welche das dort bestehende WeichensrMm nach dem Ermessen der Königlich
württembergischenAufsichtsbehördeerfordert.

(5) Die Landesaufsichtsbehörde ist ermächtigt, unter Zustimmung des Reichs-Eiscnbahn-Amts Ab¬
weichungenvon der Bestimmung im Absatz 2, namentlich sür Bahirhöse mit weniger bedeutendem Verkehr
und Haltestellen zuzulassen.

(K) Bewegliche Brücken sind nach beiden Richtungen durch Signale abzuschließen, welche mit der
Verriegelungs Vorrichtung der Brücke dergestalt in gegenseitigerAbhängigkeit stehen, daß das Fahrsignal nur
bei genauer und völlig sichenr Feststellung der Brücke erscheinenkann.

(7) In den Hauptgeleisensind Schiebebühnen mit versenkten Geleisen unzulässig, Drehscheibennur
in besonderen Fällen mit Genehmigung der Aufsichtsbehördezulässig.

(8) Bahnkreuzungen in gleicher Ebene der Schienen außerhalbder Stationen sind durch Signale nach
jeder Richtung zu sichern.

§. 4.
Einfriedigungen der Bahn.

(1) Einfriedigungen müssen da angelegt werden, wo die gewöhnlicheBahnbeivachungnicht hinreicht,
um Menschen oder Vieh vorn Betreten der Bahn abzuhalten.

(2) Zwischen der Eisenbahn und Wegen, welche unmittelbar neben derselben in gleicher Ebene oder
höher liegen, sind Schutzwehreu erforderlich. Als solche können nach näherer Bestimmung der Landespolizei¬
behörde auch Graben mit Seitenaufwurfangesehen werden.

(3) Die Uebergänge in gleicher Ebene mit der Bahn müssen mit starken, leicht sichtbaren Barrieren
in angemessenerEntfernung von der Mitte des nächsten Bahngeleises versehen sein. Zum Zwecke der Be¬
nutzung durch Fußgänger können neb.'n den Barrieren Drehkreuze augebracht sein. Für isolirt gelegene, ledig¬
lich den Fußgängern dienende Niriean-Uebergängekann die Landesanssichkbehördeanstatt der Barrieren Dreh¬
kreuze oder sich selbst verschließende Fallthüren zulassen

(4) Für den Abstand der geöffneten Barrierenflügel von den Geleisen sind die Bestimmungen des
§. 2 zu beachten.

l5) Die Zugbarrieren müssen auch mit der Hand geöffnet und geschlossen werden können. Jeder
Uebergangmit Zngl'arrierenerhält eine Glocke, mit welcher vor dem Schließen der Sperrbäume zu läuten
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ist. Zugbarrieren mit einem mechanischen Zuge von mehr als 5V Meter Länge sind auf Uebergänge für
wenig frequente Straßen zu beschränken und müssen von dem bedienenden Wärter übersehen werden können.

(6) In angemessenerEntfernung vor den Wegeübergängen müssen Warnungstafeln aufgestellt sein,
welche zugleich die Stelle des Weges bezeichnen, wo Fuhrwerke, Reiter und Viehhcerden anhalten müssen,
wenn die Barrieren geschlossensind.

s. 5.
Bewachung der Bahn.

(1) Die Bahn muß so lauge bewacht werden, als noch Züge oder einzeln fahrende Lokomotiven zu
erwarten stehen.

(2) Sämmtliche Bahnstrecken müssen durch die Wärter täglich mindestens dreimal revidirt werden.
Ausnahmen hiervon können für einzelne Bahnlinien mit geringer Frequenz von der Aufsichtsbehördezu¬
gelassen werden. Gefahrdrohende Stellen sind ständig zu bewachen.

(3> Bei Revision ist insbesondere auch auf die Dienftfähigkeit der Weichen zu achten.
>4) Die Ueberganasbarrierensind spätestens drei Minnten vor Anknnft des Zuges zu schließe».

Eine Abkürzung dieser Frist bedarf dcr Genehmigung der Aufsichtsbehördeund der Zustimmung der Landes¬
polizeibehörde.

Die Barrieren von Privatwegen, welche nicht besonders bewacht werden, sind unter Verschluß zu
halten (siehe Z. 58).

(6) Die Barrieren der Niveauübergänge mit geringem Verkehr können mit Genehmigung der Landes-
polizeibehördegeschlossen gehalten werden und sind auf Verlangen der Passanten zu öffnen. Zu diesem Behufe
erhält jede dieser Barrieren, einschließlich der Zugbarrieren,einen Glockenzug,mittelst dessen das Oeffnen von
den Passanten verlangt wird.

(?) Die Uebergänge in gleicher Höhe der Schienen über Stationsgeleise sind zu bewachen.
<8) Der Barrierendienstkann, wenn derselbe von dem Dienst der Geleisüberwachung getrennt ist,

auch weiblichenPersonen anvertraut werden.
(3) Zm Dunkeln sollen, so lange die Barrieren geschlossen sind, die Uebergänge von Chausseen,

Kommunalstraßen oder Vizinalstraßenerleuchtet sein. Dasselbe gilt von sämmtlichen Zugbarrieren, soweit sie
nicht mit Genehmigung der Landespolizeibehördegeschlossen gehalten werden.

(!v> Auf deu Stationen sind bei Dunkelheit mindestens eine halbe Stunde vor Ankunft und be¬
ziehungsweiseAbfahrt eines jeden zur Personenbeförderung bestimmtenZuges die Perrons nud Anfahrten zu
erleuchten.

s. 6.
Abtheilungszeichen, Neigungszeiger und Markirzeicheu.

M Die Bahn muß mit Abteilungszeichen versehen sein, welche bei Tage vom Zuge aus deutlich zu
erkennen sind und Entfernungenvon ganzen nnd Vio Kilometer angeben.

(2) An den Wechfelpunklender Gefälle müssen Neignngszeiger aufgestellt sein, an denen die Neigungen
der Bahn und die Längen der betreffendenStrecken deutlich erkennbar anzugeben sind.

(3) Zwischen zusammenlaufenden Schienensträngen muß ein Markirzeichenangebracht sein, welches die
Grenze angiebt, wieweit in jedem Bahngeleife Fahrzeuge vorgeschoben werden dürfen, ohne den Durchgang
anderer Fahrzeuge auf dein anderen Geleise zu hindern.

II. Zustand, Unterhaltung nnd Revision der Betriebsmittel.
s- 7.

Zustand der Betriebsmittel.
Die Betriebsmittel müssen fortwährend in einem solchen Zustande gehalten werden, daß die Fahrten

mit der größten für dieselben zulässigen Geschwindigkeit (K. 8 Abs. I und §. 26) ohne Gefahr stattfinden
können.

s. 8.

Einrichtung der Lokomotiven.
(1) Für jede Lokomotive ist nach Maßgabe ihrer Bauart eine Geschwindigkeitvorzuschreiben, welche

i.'



in Rücksicht aus die Sicherheit niemals überschritten werden darf. Diese Maximalgeschivindigkeit muß an der

Maschine angezeichnet sein.

(2) An jedem Lokomotivkessel muß sich eine Einrichtung zum Anschluß eines Kontrolmanometers be¬

finden, durch welches die Belastung der Sicherheitsventile und die Richtigkeit der Federmaagen und Manometer

geprüft werden kann.

<3) Jede Lokomotive muß versehen sein:

1. mit mindestens zwei zuverlässigen Vorrichtungen zur Speisung des Kessels, welche unabhängig

von einander in Betrieb gesetzt werden können, nnd von denen jede für sich während der

Fahrt im Stande sein muß, das zur Speisung erforderliche Wasser zuzuführen. Eine dieser

Vorrichtungen muß außerdem geeignet sein, beim Stillstande der Lokomotive den Wasserstand

im Kessel auf der normalen Höhe zu erhalten;

2. mit mindestens zwei von einander unabhängigen Vorrichtungen zur zuverlässigen Erkennung

der Wasserstandshöhe im Innern des .Nessels. Bei einer dieser Vorrichtungen muß die Höhe

des Wasserstandes vom Stande des Führers ohne besondere Proben fortwährend erkennbar

nnd eine in die Augen fallende Marke des zulässig niedrigsten Wasserstandes angebracht sein;

3. mit wenigstens zwei vorschriskmäßigen Sicherheitsventilen, von welchen das eine so ein¬

gerichtet sein soll, daß die Belastnng desselben nicht über das bestimmte Maß gesteigert

werden kann. Die Konstruktion dieser Sicherheitsventile ist derartig einzurichten, daß den¬

selben eine vertikale Bewegung von 3 Millimeter möglich ist;

4. mit einer Vorrichtung (Manometer), welche den Druck des Dampfes zuverlässig und ohne

Anstellung besonderer Proben fortwährend erkennen läßt. Auf den Zifferblättern der Mano¬

meter muß die größte zulässige Dampfspannung durch eine in die Augen fallende Marke

bezeichnet sein;

5. mit einer Dampfpfeife.

s. 9.

Revision der Lokomotiven und Tender.

ll) Lokomotiven dürfen erst in Betrieb gesetzt werden, nachdem sie einer technisch-polizeilichen Prüfung

unterworfen und als sicher befunden sind. Die bei der Revision als zulässig erkannte Dampfspannung über

den Druck der äußeren Atmosphäie, sowie der Name des Fabrikanten der Lokomotive und des Kessels, die

lausende Fabrcknummer und das Jahr der Anfertigung müssen in leicht erkennbarer und dauerhafter Weife an

der Lokomotive bezeichnet sein.

(2) Ueber die von den Lokomoiivcn und den Tendern zurückgelegten Wege sind Register zn führen.

Jede Lokomotive und jeder Tender ist von Zeit zu Zeit einer gründlichen Revision zu unterwerfen. Diese

Revision hat bei neuen oder mit neuen Kesseln versehenen Lokomotiven zn erfolgen, bevor sie in Betrieb ge¬

nommen werden. Die Revision ist nach jeder größeren Kesselreparatur, niemals jedoch später als nach

3 Jahren zu wiederholen. Bei Gelegenheit dieser Revision, welche sich auf alle Theile der Lokomotive er¬

strecken muß, ist der Lokomotivkessel vom Mantel zu entblößen, mit Wasser zn füllen und mittelst einer

Druckpumpe zu probiren.

(3) Hinsichtlich der bei diesen Proben anzuwendenden Größe des Druckes wird bestimmt, daß die Prü¬

fung für eine Dampfspannung von nicht mehr als fünf Atmosphären Ueberdruck mit dem zweifachen Betrage

der zulässigen Maximal-Dampsspannung, bei einer Dampfspannung von mehr als fünf Atmosphären mit einem

Drucke, welcher die zulässige Maximal-Dampsspannung um fünf Atmosphären übersteigt, stattfinden soll. Für

diejenigen Lokomotiven, welche bei dem Inkrafttreten dieser Bestimmungen bereits vorhanden sind, verbleibt

es bei dem Maximaldruck, welcher bei der ersten Prüfung Anwendung gefunden hat, sofern der letztere niedriger

ist, als der vorstehend vorgeschriebene.

l4) Kessel, welche bei dieser Probe ihre Form bleibend ändern, dürfen in diesem Zustande nicht wieder

in Dienst genommen werden.

(5) Bei jeder Probe ist zugleich die Ventilbelastung und die Richtigkeit des Manometers zu prüfen.

(6) Längstens 8 Jahre nach Jnbetriebstellung des Lokomotivkessels muß eine innere Revision desselben

vorgenommen werden, bei welchir die Siederohre zu entfernen sind. Nach spätestens je 6 Jahren ist diese

Revision zu wiederholen.

(7) Ueber die Lokomotivievisionen sind Verhandlungen aufzunehmen, in denen die Ergebnisse zu ver¬

zeichnen sind.
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(8) Zn jedem Verwaltungsbezirke muß eine Vorrichtung vorhanden sein, mittelst welcher die Kontrol-

manometer jeder Zeit durch Wasserdruck geprüft werden können,

8. 10.
Bahnräumer, Aschkasten, Funkenfänger.

(1) An der Stirnseite der Lokomotiven und an der Rückseite der Tender und Tenderlokomotiven müssen

Bahnränmer angebracht sein.

(2) Jede Lokomotive muß mit einem verschließbaren Aschkasten und mit Vorrichtungen versehen sein,

welche den Auswurf glühender Kohlen aus dem Aschkasten und dem Schornstein zu verhüten bestimmt sind.

Z. 1>.

Bremsen der Lokomotiven und Tender.

(!) Tenderlokomotiven und Tender müssen mit kräftigen, leicht zn handhabenden Bremsen ver¬

sehen sein.

(2) Diejenigen Lokomotiven, welche zur Beförderung von Personenzügen mit mehr als 60 Kilometer

Geschwindigkeit in der Stunde oder I 000 Meter in der Minnte dienen, müssen mit Vorrichtungen versehen

sein, welche es ermöglichen, daß die Tenderbremse sowohl vom Heizer mit der Hand bedient, als auch zugleich

mit den Wagenbremsen vom Führerstande aus in Thätigkeit gesetzt werden kann.

z. 12.

Beschaffenheit der Fahrzeuge und Kuppelungen.

(1) Sämmtliche Wagen, mit Ausnahme der nur in Arbeitszügen lanfenden, müssen auf Federn ruhe»,

mit elastischen Zugapparaten und an jedem Ende mit elastischen Buffern versehen sein.

(2) Sämmtliche Räder müssen mit Spurkränzen versehen sein.

(3) Die Stärke der Radreifen muß bei Lokomotiven nnd Tendern, Personen-, Post- und Gepäckwagen

mindestens 24 Millimeter, bei allen übrigen Fahrzeugen mindestens 20 Millimeter betragen, und zwar bei

einer Entfernung von 66 Millimeter von der Innenkante des Radreifens gemessen. Bei Rädern, deren Reifen

durch eine Besestigungsnuth in der Vertikalebene des Lauskreises geschwächt ist, müssen noch an der schwächsten

Stelle die bezeichneten Maße innegehalten werden.

(4) Sämmtliche Fahrzeuge müssen sich in doppelter, von einander unabhängiger Weise so mit ein¬

ander verbinden lassen, daß beim Bruch irgend eines Theiles der angespannten Kuppelnngsvorrichtnng die

Sicherheitskuppelung in Wirksamkeit tritt.

(5) Ob und unter welchen Bedingungen einzelne Theile der Hauptkuppelungsvorrichtung zugleich für

die Sicherheitskuppeluug verwendet werden dürfen, unterliegt der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

(6) Alle Kuppelui'gen und Verbindungsvorrichtnngen müssen, wenn sie herabhängen, beim niedrigsten

zulässigen Bnfferstande noch mindestens 75 Millimeter von der Schienenoberkante entfernt bleiben.

(7) Me mit mehr als 60 Kilometer Geschwindigkeit in der Stunde oder I 000 Meter in der Minute

fahrenden Personenzüge müssen mit durchgehenden Bremsen, d. h. solchen Bremsen versehen sein, welche gleich¬

zeitig vom Lokomotivführerstande aus in Thätigkeit gesetzt werden können.

(s) Die Bremsen eines mit durchgehender Bremse versehenen Zuges müssen in der nach §. 13 erforder¬

lichen Anzahl auch einzeln mit der Hand bedient werden können.

8. 13.

Zahl der Bremsen eines Zuges.

(1) In jedem Zuge müssen außer den Bremsen am Tender oder an der Lokomotive so viele kräftig

wirkende Bremsvorrichtungen bedient sein, daß durch die letzteren
bei Personenzügeii, bei Güterzüge»,

auf Horizontalen

wie auf Neigungen bis 1:500 einschl. mindestens der 8. Theil, der 12. Theil,

auf Neigungen

von I : 500 ausschl. -- 1:300 -
» - - 6. - - 10.

- 1.-300 - - 1:200 - - - 5. - - 8.

- 1:200 - - 1:100 -
- - 4. - 7.

- 1:1L0 - I : 60 -
- 3. - - 5.

- 1:60 1 : 40 - - 2. - - 4.



der Räderpaare gebremst werden kann. Bei dieser Berechnung sich ergebende überschießende Bruchtheile sind
hierbei als ein Ganzes zu rechnen. Züge, welche fahrplanmäßigsowohl zur Güter- als auch zur Personen¬
beförderung bestimmt sind, sowie Militärzügesind wie Personenzüge zu behandeln, wenn ihre Fahrgeschwin¬
digkeit 45 Kilometer in der Stunde oder 750 Meter in der Minute übersteigt, anderenfalls dagegen wie
Güterzüge.

<2) Bei Feststellung der zu bremsenden Räderpaare eines Güterzuges ist bezüglich der Gesammtzahl
der Achsen wie der Bremsachsen eine unbeladene Achse als halbe Achse zu rechnen.

>3) Erstreckt sich zwischen zwei Stationen die stärkste Neigung auf eine Bahnlänge von weniger als
l 000 Meter und kommt diese Neigung in derselben Richtung nur einmal vor, so ist für die Berechnung der
Bremsenzahl nicht diese, sondern die nächst geringere Neigung dieser Strecke maßgebend.

<4> Die Landesaufsichtsbehördeist ermächtigt, unter Zustimmungdes Neichs-Eisenbahn-Amts für die
Bemessung der Zahl der zu bremsendenRäderpaare anderweite Grundsätze zuzulassen.

(5> Bei Güterzügen kann die Zahl der zu bedienendenBremsen
auf Neigungen bis l : 60 einschließlich auf den 6. Theil und
auf Neigungen von 1 : 60 ausschließlichbis 1 : 40 einschließlich auf den 5. Theil

der Räderpaareherabgesetzt werden, wenn
1. die Fahrgeschwindigkeitvon 18 Kilometer in der Stunde oder 300 Meter in der Atinute

nicht überschritten wird,
2. die Stärke des Zuges 80 Achsen nicht übersteigt und
3. bei der Thalfahrt durch geeigneteKontrolapparatedie Fahrgeschwindigkeitdes Zuges genau

festgestellt wird.
(«N Bei Personenzügen von mehr als 60 Kilometer Fahrgeschwindigkeitin der Stunde oder 1 000 Meter

in der Minute sind die nach Obigem erforderlichen gebremsten Räderpaareum eines zu vermehren.
(?) Für Bahnstrecken, welche stärkere Neigungen als I : 40 haben, sind für das Bremsen der Züge

von den Aufsichtsbehördenbesondere Vorschriften zu erlassen.

§. 14.
Verschluß und Beleuchtung der Personenwagen.

M Die Thüren, welche sich an den Langseiten der Personenwagenbefinden, müssen mit mindestens
doppelter, nur von der Außenseite zu schließender Verschlnßvorrichtnng versehen fein, von denen eine aus
einem Vorreiber besteht. Sämmtliche Thüren an den Personenwagen dürfen nur so verschlossen werden, daß
das Oeffnen derselben den im Wagen befindlichen Passagieren möglich ist.

(2) Im Innern der Personenwagen müssen an den Thüröffnungen Schutzvorrichtungen gegen das
Einklemmen der Finger angebracht sein.

Die Personenwagen müssen mit Vorrichtungen zur Beleuchtung derselben im Innern versehen sein.

s. 15.
Signallaternenstützen.

(l> Sämmtliche Personen-,Post- und Gepäckwagen,sowie die als Schlußmagen laufenden Güterwagen
müssen mit den erforderlichenLaternenstützen versehen sein, welche so anzubringen sind, daß die aufgesteckte
Laterne entweder zur Seite des Wagens oder über die Decke desselben hervorragt.

(2) Der Abstand der Oberkante dieser Stützen über Schienenoberkantedarf im ersteren Falle höchstens
3,000 Meter, im letzteren höchstens3,600 Meter betragen, während die Mitte (Vertikalachse)der Stützen im
ersteren Falle höchstens 1,400 Meter, im letzteren höchstens 1,200 Meter von der Mitte des Wagens entfernt
sein darf.

Die Laternenstützenmüssen die Form einer abgestumpftenPyramide mit quadratischemQuerschnitt
von im Lichten 0,046 Bieter oberer und 0,035 Meter unterer Länge und Breite bei 0,076 Meter Höhe der¬
selben haben und diagonal zur Achse des Wagens gestellt werden. Der größte Querschnitt des Laternen¬
kastens, dessen Seitenflächen parallel den Wagenflächen liegen müssen, darf nicht über 0,250 Meter Breite und
0,280 Meter Höhe betragen und derjenige des Laternenaufsatzes (Schornstein)nur 0,140 Meter Breite und
0,120 Meter Höhe haben.



__ 7 —

8. 16.
Bedeckung der Güterivagen.

Alle mit leicht feuerfangenden Gegenständen beladenen Güterwagen müssen mit einer sicheren Be¬
deckung versehen sein, soweit nicht Ausnahmen durch das Betriebs-Reglement gestattet sind.

§. 17.
Revision der Wagen.

Jeder Wagen ist von Zeit zu Zeit einer gründlichenRevision zu unterwerfen, bei welcher die Achsen,
Lager und Federn abgenommen werden müssen. Diese Revision hat spätestens zwei Zahre nach der ersten
Ingebrauchnahme oder nach der letzten Revision zu erfolgen, bei den Personen-,Gepäck- und Postwagen jedoch
spätestens nach jedesmaliger Zurücklegung eines Weges von 30 000 Kilometer.

§- 18.
Bezeichnung der Wagen.

(!) Zeder Wagen muß Bezeichnungenhaben, aus welchen zu ersehen ist:
;>) die Eisenbahn, zu welcher er gehört;
b) die Ordnungsnuinmer, unter welcher er in den Werkstätten und Revisionsregistern ge¬

führt wird;
c) das eigene Gewicht einschließlich der Achsen und Räder und ausschließlichder losen Zn-

ventarienstncke;
ck) das Ladegewichtund die Tragfähigkeit;
e) die Länge des Nadstandes;
f) das Datum der letzten Revision.

(2) Die Bezeichnungen zu a, bis ä sind bei der im §. 17 vorgeschriebenenperiodischen Revision der
Wagen, sowie außerdem bei jeder geeigneten Gelegenheit, insbesondere nach größeren Reparaturen und bei
Auswechselung von Wagenachsen einer erneuten Prüfung und erforderlichen Falles der Berichtigungzu
unterziehen.

(3) Zeder Personenwagen muß mit Merkmalen versehen sein, welche dem Reisenden das Ausfinden der
Wagenklassewie der benutzten Wagenabtheilung erleichtern.

(4) AußerdeutschenBahnen zugehörige Wagen können von der Verwaltung der anschließenden deutschen
Bahn, sofern dieselben von der übernehmendenVerwaltungfür betriebssicher erachtet, ohne Rücksicht auf die
Bestimmungen der §§. 17 und 18 in den Betrieb genommen und auf andere deutsche Bahnen übergeführt
werden. Durch Staatsverträge in dieser Beziehung getroffene Bestimmungen werden hierdurch nicht berührt.

§. 19.
Mitführung von Gerätschaften znr Beseitigung von Schäden am Zuge.

In jedem Zuge müssen diejenigen Gerätschaften vorhanden sein, vermittelst welcher die während der
Fahrt an dem Zuge vorgekommenen Beschädigungenzum Zwecke der Weiterfahrt thunlichst beseitigt
werden können.

III Handhabung des Betriebes.

Z. 20.
Stationsnamen und Uhren.

i>) Der Raine der Station muß am Stationsgebäudeoder an anderer geeigneter Stelle in einer für
die Reisenden in die Augen fallenden Weise angebracht sein.

l2) Auf jeder Station muß an einer dem Publikum sichtbaren Stelle eine Uhr angebracht sein, welche
nach der den veröffentlichtenFahrplänen entsprechenden (Orts- oder Normal ) Zeit gestellt ist und täglich
regulirt werden muß. Auf größeren Bahnhöfenmüssen die Zeitangaben sowohl von dem Zugänge zu dem¬
selben, als von den Zügen bei Tage und auch im Dunkeln erkennbar sein.

>3) Die Zugführer, Lokomotivführer, Bahnmeister und Bahnwärter müssen im Dienst beständig eine
richtig gehende Uhr bei sich tragen.



§. 21.
Nechtssahren der Züge.

l>) Auf doppelgleisigen Bahnstrecken sollen die Züge das in ihrer Fahrtrichtung rechts liegende Ge¬
leise befahren.

(2) Bereits bestehende Ausnahmen dürfen bis auf Weiteres beibehalten werden.
(3) Von der bestehenden Fahrweise sind Ausnahmen zulässig:

1. nach vorgängiger Verständigung zwischen benachbarten Stationen:
a) bei Geleissperrungen,
b) für Arbeitszüge,
e) mit Genehmigungder Aufsichtsbehördezwischen einer Station und einer auf der an¬

schließenden freien Bahnstreckeliegenden Eiumündungsweiche eines Anschlußgeleises;
2. unter Verantwortlichkeit des dienstthuenden Stationsbeamten:

a) auf Stationen,
b) für Hülfslokomotiven,
c) für Lokomotiven,welche zum Nachschieben eines Zuges gedient haben.

§. 22.
Schieben der Züge durch Lokomotiven,

ti) Das Schieben von Zügen, au deren Spitze sich eine führende Lokomotivenicht befindet, ist, sofern
nicht von der Aufsichtsbehörde weitere Einschränkungen bestimmt werden, in folgenden Fällen gestattet:

-r) bei langsamen Rückwärtsbewegnngendes Zuges auf den Stationen oder in Nothfällen;
b) bei Arbeitszügenuud — unter den von der Aufsichtsbehördefestgestellten Bedingungen —

bei Zügen nach benachbarten Gruben oder sonstigen gewerblicheil Anlagen unter Jnne-
haltung der im §. 26 dafür zugelassenenGeschwindigkeit.

(2) Das Nachschieben der Züge mit Lokomotivenan der Spitze ist nur zulässig:
zum Ersteigen stark geneigter Bahnstreckenund
bei Ingangbringung der Züge in den Stationen.

§- 23.
Stärke der Züge

Mehr als 159 Wagenachsensollen in keinem Eisenbahnzuge lausen. Personenzüge sollen nicht über
100 Wagenachsen stark sein. Militärzüge und solche Güterzüge, welche fahrplanmäßig zur Personen¬
beförderung mitbenutzt werden, dürfen mit Rücksicht ans ihre geringe Geschwindigkeit ausnahmsweise bis 1l0
Wagenachsen stark sein.

s- 24.
Fahrt der Lokomotive mit dem Tender voran.

<>> Die Fahrt mit dem Tender voran ist nur unter Beobachtung der im z. 26 Absatz 7 dafür zu¬
gelassenenGeschwindigkeitbei allen Zügen gestattet.

(2) Bei Tenderlokomotivenfällt die vorerwähnteBeschränkung fort.

s. 25.
Abfahrt der Züge.

Züge, zn welche!, auch einzeln fahrende Lokomotiven zu rechueu sind, dürfen nur mit Erlaubniß
des dienstthuendenStationsbeamtenvon einer Station abfahren und einander nur in Stationsabstand folgen.

(2) Kein zur Beförderung von Personen bestimmter Zng darf vor der im veröffentlichtenFahrplau
bekaunt gegebenenZeit die Station verlassen.

(3) Die Abfahrt darf nicht erfolgen,bevor alle auf den Langfeiten der Wagen befindlichen Wagen¬
thüren geschlossen sind uud das für die Abfahrt bestimmte Signal gegeben ist.

(4) Das Oeffnen der nach außen aufschlagendenThüren an den Langseiten der Wagen ist während
der Fahrt nur in Fällen dringenden Bedürfnisseszulässig und darf bei zweigeleisigen Bahnen nur nach der
äußeren Seite des Geleises erfolgen.
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8- 26.
Fahrges chwindigkeit.

M Die größte zulässige Fahrgeschwindigkeit der Züge wird für horizontale wie für Strecken mit
Neigungen bis l : 200 einschließlichund Krümmungenvon nicht weniger als I 000 Meter Halbmesser im
Allgemeinen:

für Personenzüge auf 75 Kilometer in der Stunde oder 1 250 Meter in der Minute,
für Güterzüge auf 45 Kilometer in der Stunde oder 750 Meter in der Minute,
für Arbeitszüge:

u) im Allgemeinenauf 30 Kilometer in der Stunde oder 500 Meter in der Minute,
k) wenn die sämmtlichen in denselben lausende,? Wagen den Bestimmungen im §, 12 ent¬

sprechen, auf 45 Kilometer in der Stunde oder 750 Meter in der Minute
festgesetzt.

>2) Unter besonders günstigen Verhältnissenkann für Personenzüge mit Genehmigung der Aussichts¬
behörde eine größere Geschwindigkeitbis zu 90 Kilometerin der Stunde oder 1 500 Meter in der Minute
zugelassenwerden.

<3) Auf Bahnstrecken, welche stärkere Neigungen als 1:20l) und Krümmungenvon weniger als
I 000 Meter Halbmesser haben, müssen die Geschwindigkeiten angemessen verringertwerden. Dem Zugpersonal
sind diese Strecken unter Angabe der zulässigeil Geschwindigkeiten zu bezeichnen.

(4) Personenzüge, welche durch Lokomotivenbefördert werden, deren sämmtliche Achsen vor der Feuer
buchse liegen und welche nicht mit Vorrichtungen znr Verhütung des Schlingerns versehen sind, dürfen im
Allgemeinennicht schneller als 45 Kilometer in der Stunde oder 750 Meter in der Minute fahren, jedoch
sind mit Genehmigung der Aufsichtsbehördegrößere Geschwindigkeiten zulässig.

(5) Züge, welche geschoben werden, ohne daß sich an ihrer Spitze eine führende Lokomotive befindet,
dürfen höchstens mit einer Geschwindigkeitvon 24 Kilometer in der Stunde oder 400 Meter in der
Minute fahren.

l6) Die größte Geschwindigkeiteinzeln fahrender Lokomotiven mit dem Schornstein voran wird im
Allgemeinen auf 40 Kilometer in der Stunde oder 666,67 Meter in der Minute uud für Lokomotive», welche
für Beförderung von Personenzügen konstruirt sind, sofern deren Achsen nicht sämmtlich vor der Feuerbuchse
liegen, auf 50 Kilometer in der Stunde oder 833,33 Meter in der Minute festgesetzt.Größere Geschwindig¬
keiten können mit Genehmigung der Aufsichtsbehördegestattet werden.

(7> Lokomotivenmit dem Tender voran dürfen nicht schneller als 36 Kilometer in der Stunde oder
600 Meter in der Minute fahren, einerlei, ob dieselben Züge befördern oder einzeln fahren (siehe §. 24).

(8) Bei den Probefahrten der Lokomotiven kann von den die Fahrgeschwindigkeiteinzeln fahrender
Lokomotivenbeschränkenden Vorschriften Abstand genommen werden.

(9) Langsamer muß gefahren werden:
a) wenn Hindernisse auf der Bahn bemerkt werden;
b) durch Weichen, wenn dieselben gegen die Spitze befahren werden und nicht verriegelt oder

verschlossen sind, und über Drehbrücken;
<) wenn das Signal zum Langsamfahren gegeben wird;
<i) bei der Einfahrt aus Haupt- in Zweigbahnen nnd umgekehrt, sowie überhaupt bei dem

Uebergange aus einem Geleise in das andere.
In allen diesen Fällen muß so langsam gefahren werden, als die Umstände zur Vorbeugung einer möglichen
Gefahr es erfordern.

§- 27.
Ueberfahren von Bahnkreuzungen.

N) Bahnkreuzungen in gleicher Ebene der Schienen außerhalbder Stationen dürfen von den Züge»
erst passirt werde», nachdem die letzteren vorher zum Stillstand gebracht sind und von den Aufsichtsbcamten
die Erlaubniß zum Passire» ertheilt ist.

(2) Bei der Kreuzung einer Hauptbahn durch eine Bah» uutergeordueter Bedeutunggenügt es, wen»
im Einverständniß mit der Aufsichtsbehördedie Verpflichtung des AnHaltens vor der Durchkreuzung lediglich
den Zügen der letzteren Bahn auferlegt wird

2
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§. 28.

Beschaffenheit der Betriebsmittel in schnellfahrenden Personenzügen.
Bei denjenigen Personenzügen,bei welchen eine Geschwindigkeit von mehr als 60 Kilometerin der

Stunde oder 1 000 Meter in der Minute zur Anwendung kommen soll, müssen sich die Betriebsmittelin
einem vorzugsweise tüchtigen Zustande befinden. Außerdem müssen die Fahrzeuge unter sich, sowie mit dem
Tender so fest gekuppelt sein, daß sämmtlicheZug- und Bufferfedern etwas angespanntsind.

§. 29.
Vorrang der schnellfahrenden und Extrazüge.

Die schnellfahrenden Züge, sowie die Extrazüge der Allerhöchstenund Höchsten Herrschaften haben
behufs besonders pünktlicher Beförderung überall den Vorrang vor den anderen Zügen.

Z. 30.
Beförderung von Gütern mit Perfonenzügen.

U) Die Beförderungvon Gütern mit den Personenzügenist nur unter folgenden Bedingungen
zulässig:

das Auf- und Abladen von Güter», ebenso wie das An- und Abschieben von Güterwagen
darf niemals Veranlassung zur Verlängerungdes Aufenthalts auf den Stationen sein, inso¬
fern nicht als sicher angenommen werden kann, daß die entstehende Verspätung durch rascheres
Fahren innerhalb der festgesetzten Geschwindigkeitsgrenzebis zur nächsten Anschluß- oder bis
zur Endstation wieder beseitigt werden wird;

b) die Mitnahme von Güterwagen darf eine Verlängerung der planmäßigen Fahrzeit nicht
herbeiführen;

o) die Reisenden dürfen durch die Mitbeförderuug von Gütern in keiner Weise belästigt werden.
l2) Inwieweit Eilgut mit den Personenzügen befördert werden darf, bei welchen eine Geschwindigkeit

von mehr als 60 Kiloineter in der Stunde oder I 000 Meter in der Minute zur Anwendungkommen soll,
bestimmt die Aufsichtsbehörde.

Z. 31.
Beförderung von Personen mit Güterzügen.

Wenn es im Interesse des Lokalverkehrs wünschenswerth erscheint, kann mit den Güterzügen auch
Personenbeförderung stattfinden; jedoch darf deshalb keine Beschleunigung derselben über die für solche zu¬
gelassene Geschwindigkeit eintreten.

8. 32.
Fahrbericht der Zugführer.

Zeder Zugführer hat einen Fahrbericht zu führen, in welchem die Abgangs- und Ankunftszeiten auf
den einzelnen Anhaltepunkten und außergewöhnlicheVorkommnisse genau zu verzeichnen sind.

S. 33.
Bildung und Revision der Züge.

ll> Bei Bildung eines Zuges muß sorgfältigdarauf gehalten werden, daß die im §.13 vorgeschriebene
Anzahl bedienter Bremsen sich in selbigem befindet und daß letztere angemessen vertheilt sind. Bei einer
stärkeren Neigung als I : 200 in einer zusammenhängendenLänge von über 1000 Meter muß der letzte
Wagen eine bediente Bremse haben; hinter demselbenkann ausnahmsweise bei Güterzügen noch ein reparatur¬
bedürftiger leerer Wagen eingestelltwerden, sofern derselbe zwar lauffähig ist, aber inmitten des Zuges nach
Art seiner Beschädigung nicht eingestellt werden kann,

s2> Ferner sind die Wagen unter sich und der Tender mit dein nächstfolgenden Wagen in doppelter
Weise gehörig zu verkuppeln (K. 12 Abs. 4 und 5), die Zugleine, soweit dieselbe nach §. 48 Absatz 2 er¬
forderlich ist, anzubringen, die Verbindungender etwa vorhandenen durchgehendenBremse (z. 12 Abs. 7)
herzustellen, die Belastung in den einzelnen Wagen thunlichst gleichmäßigzu vertheilen, die nöthigen Signale
anzubringen und das Innere der zur Beförderung von Personen benutzten Wagen für die Fahrt in der Dunkel¬
heit und in den Tunneln, zu deren Durchfahrnng mehr als 2 Minute» gebraucht werden, angemessen zu erleuchten.



(3) Zn den Personenzügen müssen die Zughaken soweit zusammengezogensein, daß die Federbuffer
der Wagen im Zustande der Ruhe sich berühren (§. 28). Zn Zügen, welche fahrplanmäßig sowohl zur
Güter- als auch zur Personenbeförderung bestimmt sind, dürfen beladen« Langholzwagen und sonstige Wagen
mit ungewöhnlicherKuppelung nicht unmittelbar vor und auch nicht unmittelbar hinter die Personenwagen
gestellt werden.

(4) Bevor der Zug die Abgangsstation verläßt, ist derselbe zu revidiren und darauf zu achten, daß
die über die Bildung der Züge gegebenen Vorschriften gehörig befolgt sind. Diese Revision ist unter¬
wegs bei jeder Veränderung in der Zusammensetzungdes Zuges und so oft der Aufenthalt es gestattet, zu
wiederholen.

§. 34.
Schutzwagen und Postwagen.

(!) In jedem zur Beförderung von Personen bestimmtenZuge, dessen Fahrgeschwindigkeit45 Kilo¬
meter in der Stunde oder 750 Meter in der Minute übersteigt,hat der erste Wagen des Zuges als Schutz¬
wagen zu dienen und darf als solcher nicht niit Reisenden besetzt werden. Bei den mit geringererGe¬
schwindigkeit fahrenden derartigen Zügen ist letzteres mit der Beschränkung gestattet, daß mindeste!,s die vordere
Abtheilungdes betreffenden Wagens von Reisenden freigehalten wird.

(2) Bei der dem Postwagen zu gebenden Stellung ist, soweit der Bahnbetrieb dies gestattet, auf die
Bedürfnisse des Poftdienstes Rücksicht zu nehmen, ebenmäßig ist die Verwendung des Postwagensals Schutz¬
wagen thunlichst zu vermeiden.

§. 35.
Extrazüge.

(!) Extrazügedürfen nicht befördert werden, wenn die Bahn nicht vollständig bewacht, der Zug den
Bahnwärtern nicht vorher signalisirt und der nächsten Station ordnungsmäßig gemeldet ist.

(2) Ausnahmensind nur in den im §.45 näher bezeichneten Fällen zulässig.

§. 36.
Arbeitszüge.

(!) Arbeitszüge dürfen nur auf bestimmte Anordnung der mit der Leitung des Betriebes be¬
trauten verantwortlichen oberen Beamten oder deren Vertreter und in fest abgegrenzten Zeiträumenauf der
Bahn fahren.

(2) Die Vorsteher der beiden angrenzenden Stationen müssen von der Bewegung solcher Züge Kennt¬
niß erhalten. Dies gilt auch von einzelnenMaterialien-Transportwagen und Dräsinen, welche durch
Menschenkräfte bewegt werden; dieselben müssen einem verantwortlichenBegleiter unterstellt sein und
mindestensVt Stunde vor der zu erwartenden Ankunft eines Zuges von dem Fahrgeleise desselben entfernt
werden. Auf Stationen müssen die Fahrgeleise vor Ertheilung der Erlaubniß zum Einfahren von allen
Fahrzeugen geräumt sein.

s- 37.
Schneepflüge.

(!) Schneepflüge oder Wagen zum Brechen des Glatteises dürfen nicht vor die Lokomotivenfahr¬
planmäßigerZüge gestellt werden. Wo das Bedürfniß eintritt, werden diese Schneepflüge oder Wagen deni
Zuge in entsprechendem Abstände mit besonderen Lokomotivenvorausgeschickt.

(2) Fest mit der Zuglokomotive verbundene Schneepflüge, welche nicht auf besonderenRädern gehen,
sind zulässig.

8- 38.
Mitfahren auf der Lokomotive.

Ohne Erlaubniß der dazu bevollmächtigtenBeamten darf außer den durch ihren Dienst dazu be¬
rechtigten Beamtenniemand auf der Lokomotivemitfahren.

§- 39.
Stillstehende Lokomotiven und Wagen.

(!) Bei angeheizten Lokomotivensoll, so lange sie still stehen, der Regulator geschlossen, die Steuerung
in Ruhe gesetzt und die Bremse angezogen sein. Die Lokomotivemuß dabei stets unter spezieller Aufsicht stehen.
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M Stehende, nicht mit einer Lokomotive verbundene Wagen sind zur Vermeidung unbeabsichtigter
Bewegung mittelst Vorlagen, Bremsen oder anderer Vorrichtungen so festzustellen,daß sie nicht in Bewegung
gesetzt werden können.

§. 40.
Zugsignale.

(1) Zeder geschlossen fahrende Zug muß mit Signalen versehen sein, welche bei Tage den Schluß, bei
Dunkelheit aber die Spitze und den Schluß desselben erkennen lassen; Gleiches gilt für einzeln fahrende
Lokomotiven.

<2) Am Schlüsse eines jeden im Dunkeln fahrenden Zuges muß außerdemein nach hinten und nach
vorn leuchtendes Laternensignal angebracht sein.

l3) Zeder Ingangsetzung der Lokomotiven muß ein Achtungssignal vorhergehen.
(4) Einzeln fahrende Lokomotivenund Arbeitszüge werden wie andere Züge signalisirt.
>5) Auch Dräsinen und Materialieu-Transportwagen(§. 36 Abs. 2) auf freier Bahn müssen im

Dunkeln angemessen beleuchtet sein.
§- 41.

Signale auf freier Strecke.
Auf der Bahn müssen folgende Signale gegeben werden können:

1. die Bahn ist fahrbar,
2. der Zug soll langsam fahren,
3. der Zug soll halten.

Z. 42.
Signale des Zugpersonals.

Die Zugführer, Schaffner und Bremser müssen ein Nothsignal an den Lokomotivführer geben können.
§. 43.

Signale des Lokomotivpersonals.
Die Lokomotivführer müssen folgende Signale geben könnein

1. Achtung geben,
2. Bremsen anziehen,
3. Bremsen loslassen.

H. 44.
Elektrische Verbindungen.

(>) Der Dienst mit dem elektromagnetischenTelegraphenwird nach besonderer von der Eisenbahn-
verwaltungoder Aufsichtsbehördeerlassenen Instruktion gehandhabt; es müssen durch denselben Depeschen von
Station zu Station gegeben und sämmtliche Wärter zwischen je 2 Stationen von dem Abgange der Züge
benachrichtigtwerden können.

(2) Die Signale
1. der Zug geht nicht ab,
2. es soll eine Hülfslokomotive kommen,

dürfen nicht mittelst optischer, sondern müssen mittelst elektrischer Telegraphen erfolgen.
lL) Zum Herbeirufen von Hülfslokomotiven müssen die Züge mit tragbaren Apparatenversehen oder

an geeigneten Stellen elektrische Apparate aufgestellt sein.
K- 45.

Signalifirung nicht fahrplanmäßiger Züge.
(>> Nicht fahrplanmäßigeZüge oder einzeln fahrende Lokomotivenmüssen in der Regel durch ein

Signal an dem in der einen oder anderen Richtung zunächst vorhergehendenZuge den Bahnwärtern, Arbeitern
und den in Seitenbahnen haltenden Zügen zur Nachachtung angekündigt werden.

lS) Kann eine solche Signalisirung nicht stattfinden, so dürfen nicht fahrplanmäßige Züge oder ein¬
zelne Lokomotivennnr abgelassenwerden, wenn eine bezügliche Verständigung der beiden betreffenden Stationen
stattgefunden hat und die Wärter zeitig vorher von dem-Argang derselbendurch elektromagnetische Signale
benachrichtigtsind.
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(3) Von den vorstehenden Bestimmungen kann — unter persönlicher Verantwortlichkeitdes Stations-
Vorstehers oder des sonst zuständigen Betriebsbeamten — abgesehen werden bei Hülfszügen, welche aus Anlaß
von Eisenbahnunfällen,Feuersbrünsten oder sonstigen derartigen Ereignissen plötzlich erforderlich werden.
Dieselben dürfen nur mit einer Geschwindigkeitvon höchstens 30 Kilometer in der Stunde (500 Meter in
der Minute) gefahren werden.

K. 46.
Weichen in Hauptgeleisen und Signalisirung einfahrender Züge.

U) Bevor das Signal zur Ein- oder Durchfahrt für den ankommendenZug gegeben wird und vor
der Abfahrt eines jeden Zuges ist nachzusehen, ob die Bahnstränge, welche der Zug zu durchlaufen hat, frei
und die betreffendenWeichen richtig gestellt sind (siehe z. I Abs. 2).

(2) Äuf denjenigen Stationen, auf welchen eine direkte mündliche Verständigungzwischen dem dienst¬
thuenden Stationsbeamten und dcm Wärter am Abschlußtelegraphennicht möglich ist, oder auf welchen eine
Verbindung des Wärterpostens am Abschlußtelegraphen mit der Station dnrch elektrische Blockapparate oder
Sprechapparate oder auf irgend einem anderen mechanischen oder elektrischen Wege nicht besteht, sind von
dem dienstthuenden Stationsbeamten für die Einfahrt der Züge optische Signale am Perrontelegraphen
zu geben.

(3) Für die Weichen in den Hauptgeleisen ist eine normale Stellung als Regel vorzuschreiben.
l4) Zu den Hauptgeleisen sind alle diejenigen Geleise zu rechnen, welche in Ausführungdes fahrplan¬

mäßigen Fahrdienstes von Bahnzügen durchfahren oder benutzt werden.
§. 47.

Signale an Wafserkrahnen.
Die Stellung der drehbaren Ausgußröhrender Wasserkrahne soll im Dunkeln durch Signale kennt¬

lich gemacht sein.
K- 48.

Verständigung des Zugpersonals unter sich.
U) Das Zugpersonal darf während der Fahrt nur einem, für die Ordnung und Sicherheit des Zuges

vorzugsweiseverantwortlichen Beamten untergeordnet und muß so vertheilt sein, daß dadurch die Uebersicht
über den ganzen Zug mit Erkennung der Signale und die Verständigung des Wagenpersonals mit dem Loko¬
motivführer ermöglicht wird.

(2) Bei allen Zügen muß eine mit der Dampfpfeife der Lokomotive oder mit einem Wecker an der
Lokomotiveverbundene Zugleine oder eine andere geeignete Vorrichtung angebracht sein, welche bei Personen¬
zügen über den ganzen Zug und bei Güterzügen, wie bei Zügen, welche fahrplanmäßig sowohl zur Güter-
als auch zur Personenbeförderung bestimmt sind, sowie bei Militärzügenmindestens bis zum wachthabenden
Fahrbeamtengeführt sein muß.

(3) Bei Persouenzügen, die mit solchen durchgehendenBremsen ausgerüstet sind, welche bei einer Zug¬
trennung selbstthätig in Wirksamkeit treten, und die es außer dem Lokomotivführer auch dem wachthabenden
Fahrbeamten und den Reisenden ermöglichen,den Zug zum Stehen zu bringen, darf von der Mitführung der
Zugleine oder der dieselbe ersetzenden anderen Vorrichtung (Abs. 2) Abstand genommen werden.

§- 49.
Maßregeln bei betriebsstörenden Ereignissen.

Wenn in Folge eines bttriebsstörenden Ereignisses ein Zug auf der Bahn liegen bleiben muß, sind
in der Richtung, aus welcher andere Züge sich auf dem versperrten Geleise nähern könnten, sichere Maß¬
regeln zu treffen, durch welche solche Züge zeitig genug von dem Orte, wo der Zug liegt, in Kenntniß ge¬
setzt werden.

K- 50.
Signalordnung.

M Für die gemäß §§. 40 bis 49 erforderlichenSignale sind die Vorschriften der Signalordnung
für die Eisenbahnen Deutschlands maßgebend.

(2) Führen mehrere Bahnlinien neben einander her, so ist den optischen Signalen an denselben eine
Stellung zu geben, welche der Lage der Bahnlinien zu einander entspricht.



§. 51.

Stellung und Bedienung spitzbefahrener Weichen.

(>) Jede Weiche, gegen deren Spitze fahrplanmäßige Züge fahren, muß während des Durchgangs de»

Zuges entweder verschlossen gehalten werden oder von einem Weichensteller bedient sein.

<2) Den Weichenstellern an der Einfahrt in größere Stationen oder Zweigbahnen, sowie an den auf

freier Bahn gelegenen Ausweichungen, ebenso den aus der Fahrt befindlichen Lokomotivführern, Heizern und

Bremsern dürfen Geschäfte, durch welche die sorgfältige Wahrnehmung ihrer Funktionen beeinträchtigt werden

könnte, nicht aufgetragen oder gestattet werden.

Z. 52.

Bedienung und Führung der Lokomotiven.

tU Zur Bedienung der Lokomotive muß dieselbe mit einem Führer und einem Heizer besetzt sein.

(2) Die Führung der Lokomotiven darf nur solchen Personen übertragen werden, welche mindestens

21 Zahre alt und unbescholtenen Rufes sind und ihre Befähigung als Lokomotivführer unter Beachtung der

voni Bundesrath darüber erlassenen Vorschriften nachgewiesen haben.

(3) Die Heizer müssen mit der Handhabung der Lokomotiven mindestens soweit vertraut sein, um

dieselben erforderlichenfalls still- oder zurückstellen zu können.

I V. Bestimmungen für das Publikum.

§. 53.

Allgemeine Bestimmungen.

Die Eisenbahnreisenden und das sonstige Publikum müssen den allgemeinen Anordnungen nach¬

kommen, welche von der Bahnverwaltung behufs Aufrechterhaltung der Ordnung innerhalb des Bahngebiets

und beim Transport der Personen, und Effekten getroffen werden und haben den dienstlichen Anordnungen der

in Uniform befindlichen oder mit einem Dienstabzeichen oder mit einer besonderen Legitimation versehenen

Bahnpolizeibeamten (§. 66) Folge zu leisten.

K- 54.

Betreten der Bahnanlagen.

(1) Das Betreten des Planums der Bahn, der dazu gehörigen Böschungen, Dämme, Gräben, Brücken

und sonstigen Anlagen ist ohne Erlaubnißkarte nur der Aufsichtsbehörde und deren Organen, den in der Aus¬

übung ihres Dienstes befindlichen Beamten der Staatsanwaltschaften, Forstschutz-, Zoll-, Steuer-, Telegraphen-

und Polizeibeainten, sowie den zur Rekognoszirung dienstlich entsendeten Offizieren gestattet; dabei ist jedoch

die Bewegung wie der Aufenthalt innerhalb der Fahr- und Rangirgeleise zu vermeiden. Die bezeichneten

Personen, sowie die nach Z. 55 zum Betreten der dem übrigen Publikum nicht geöffneten Stations- und

Diensträume berechtigten Beamten haben, sofern sie nicht durch ihre Uniform als solche kenntlich sind, sich

durch eine Bescheinigung ihrer vorgesetzten Dienstbehörde auf Erfordern auszuweisen.

(2) Das Publikum darf die Bahn nur an den zu Ueberfahrten oder Uebergängen bestimmten Stellen

überschreiten, und zwar nur so lange, als die letzteren nicht durch Barrieren verschlossen sind. Die mit Dreh¬

kreuzen oder sich selbst verschließenden Fallthüren versehenen Uebergänge (Z. 4 Abs. 3) dürfen nur passirt

werden, wenn kein Zug in Sicht ist.

(3) In allen Fällen ist jeder unnöthige Verzug zu vermeiden.

(4) Die Gewährung von Erlaubnißkarten zum Betreten der vorstehend bezeichneten Bahnanlagen bedarf

der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

(5) Es ist untersagt, die Barrieren oder sonstigen Einfriedigungen eigenmächtig zu öffnen, zu über¬

schreiten oder zu übersteigen, oder etwas darauf zu legen oder zu hängen.

§. 55.

Betreten der Stationen.

(i) Außerhalb der bestimmungsmäßig dem Publikum für immer oder zeitweise geöffneten Räume darf

niemand die Station ohne Erlaubnißkarte betreten, mit Ausnahme der in Ausübung ihres Dienstes befind¬

lichen Chefs der Militär- und Polizeibehörde, sowie der im §. 54 gedachten und der Postbeamten.
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(2) Den Festungs-Kommandanten, Fortifikations-Offizieren und den durch ihre Uniform als solche

kenntlichen Fortifikationsbeamten ist gestattet, auch den Bahnkörper wie die Stationen innerhalb des FestungS-

rayons zu betreten.

<3) Für das Anhalten von Wagen behufs Aufnahme oder Absetzung von Personen, sowie zur Ab¬

holung oder Zufuhr von Gütern sind nur die dafür bestimmten Stellen auf den Vorplätzen der Stationen

und auf den Plätzen an den Räumen für die Lagerung der Güter zu benutzen.

<4) Die Ueberwachung der Ordnung auf diesen für die Fuhrwerke bestimmten Plätzen, steht den

Bahnpolizeibeamten zu, insofern in dieser Beziehung nicht besondere Vorschriften ein Anderes bestimmen.

§. 56.

Hinüberschaffen von Gegenständen über die Bahn.

Das Hinüberfchaffen von Pflügen und Eggen, sowie von Baumstämmen und anderen schweren

Gegenständen über die Bahn dars, sofern solche nicht getragen werden, nur auf Wagen oder untergelegten

Schleifen erfolgen.

Z. 57.

Betreten der Bahn durch Vieh.

l>) Für das Betreten der Bahn und der dazu gehörigen Anlagen durch Vieh bleibt derjenige verant¬

wortlich, welchem die Aufsicht über dasselbe obliegt.

(2) Das Treiben von größeren Viehherden über die Bahnübergänge ist innerhalb zehn Minuten vor

dem erwarteten Eintreffen eines Zuges nicht mehr gestattet.

Z. 58.

Benutzung von Privatübergängen.

Privatübergänge dürfen nur von den Berechtigten unter den von der Aufsichtsbehörde genehmigten

Bedingungen benutzt werden.

§. 59.

Geschlossene Uebergänge.

So lange die Uebergänge geschlossen sind, müssen Fuhrwerke, Reiter, Treiber von Viehherden und

Führer von Lastthieren bei den aufgestellten Warnungstafeln halten. Das Gleiche gilt, sobald die Glocken an

den mit Zugbarrieren versehenen Uebergängen ertönen. Fußgänger dürfen sich den geschlossenen Barrieren

nähern, dieselben aber nicht öffnen.

§. 60.

Bahnbeschädigungen und Betriebsstörungen.

Alle Beschädigungen der Bahn und der dazu gehörigen Anlagen, injt Einschluß der Telegraphen, so¬

wie der Betriebsmittel nebst Zubehör, ingleichen das Auflegen von Steinen, Holz und sonstigen Sachen auf

das Planum, oder das Anbringen sonstiger Fahrhindernisse sind verboten, ebenso die Erregung falschen Alarms,

die Nachahmungen von Signalen, die Verstellung von Ausweichevorrichtungen und überhaupt die Vornahme

aller, den Betrieb störenden Handlungen.

Z. 61.

Verbot des Ein- und Aussteigens während der Bewegung der Züge.

Das Einsteigen in einen bereits in Gang gesetzten Zug, der Versuch, sowie die Hülfeleistung dazu,

ingleichen das eigen mächtige Oeffnen der Wagenthüren oder Aussteigen, während der Zug sich noch in Bewegung

befindet, ist verboten.

§. 62.

Bestrafung von Übertretungen.

Wer den Bestimmungen der §K. 53 bis 61 und den nachfolgenden Bestimmungen des Betriebs-

Reglements für die Eisenbahnen Deutschlands zuwiderhandelt, welche also lauten:

„Feuergefährliche Gegenstände, sowie alles Gepäck, welches Flüssigkeiten nnd andere Gegen¬

stände enthält, die auf irgend eine Weife Schaden verursachen können, insbesondere geladene Ge¬

wehre, Schießpulver, leicht entzündbare Präparate und andere Sachen gleicher Eigenschaft, dürfen



in den Personenwagen nicht mitgenommen werden. Das Eisenbahndienstpersonalist berechtigt, sich
in dieser Beziehung die nöthige Ueberzeugungzu verschaffen.

Zagern und im öffentlichen Dienste stehendenPersonen ist jedoch die Mitführung von Hand¬
munition gestattet."

wird mit einer Geldstrafe bis zu einhundert Mark bestraft, sosern nicht nach den allgemeinen Strafbestimmungen
eine härtere Strafe verwirkt ist.

§. 63.
Befugnisse der Bahnpolizeibeamten.

U) Die Bahnpolizeibeamten sind befugt, einen Jeden vorläufig festzunehmen,der auf der Übertretung
der im 62 gedachten Bestimmungen betroffen oder unmittelbar nach der Übertretung verfolgt wird und
sich über seine Person nicht auszuweisen vermag. Derselbe ist mit der Festnahme zu verschonen,wenn er
eine angemessene Sicherheit bestellt. Die Sicherheit darf den Höchstbetrag der angedrohtenStrafe nicht
übersteigen.

>2> Enthält die strafbare Handlung ein Verbrechen oder Vergehen, so kann sich der Schuldige durch
eine Sicherheitsbestellungder vorläufigen Festnahme nicht entziehen.

(3) Zeder Festgenommeneist ungesäumt an die nächste Polizeibehörde oder an den Staats- oder Polizei¬
anmalt abzuliefern.

64.
Verfahren im Fall einer Festnahme.

Den Bahnpolizei-Beamten ist gestattet, die festgenommenenPersonen durch Mannschaftenaus dem
auf der Eisenbahn befindlichenArbeitspersonale in Bewachung nehmen und an den Bestimmungsort abliefern
zu lassen. Zn diesem Falle hat der Bahnpolizei-Beamte eine mit seinem Namen und mit seiner Dienstqualität
bezeichnete Festnehmungskarte mitzugeben, welche vorläufig die Stelle der aufzunehmenden Verhandlungvertritt,
die in der Regel an demselben Tage, an dem die Übertretung konstatirt wurde, spätestens aber am Vormittage
des folgenden Tages an die Polizeibehörde oder den Staats- oder Polizeinnwalteingesendet werden muß.

s- 65.
Aushang der Vorschriften für den Personenverkehr. Beschwerdebuch.

Ein Abdruck der 53 bis 65 dieses Reglementsund der 13, 14, 22 Absatz 2 und 5 und
K. 23 des Betriebs-Reglements ist in jedem Warteraum auszuhängenund ferner auf jeder Station ein dem
Publikum zugängliches Beschwerdebuch im Stationsbüreau auszulegen.

V. Bahnpolizei-Beamte.

K. 66.

Bezeichnung der Bahnpolizei-Beamten.
<>> Zur Ausübungder Bahnpolizei sind zunächst folgende Eisenbahnbeamte berufen:

1. Betriebsdirektoren nnd Ober-Zngenieure,
2. Ober-Betriebs-Znfpektoren,
3. Betriebs-Znfpektoren und Betriebs-Bau-Jnspektoren(Transport-Ober-Jnspektoren, Trans¬

port-Inspektoren und deren Assistenten),
4. Eisenbahn-Baumeister, Abtheilnngs-Baumeister und Ingenieure,
5. Bahnkontrolöre und Betriebskontrolöre,

ferner:
6. Stationsvorsteher(Stationsmeister,Bahnhoss-Juspektoren, Bahnhoss-Verwalter),
7. Stationsaufseher (Bahnhoss-Ausseher) und Stations - Assistenten (Bahnhofs - JnspektionS-

Assistenten),
8. Bahnmeister und Hülfsbahnmeister,
9. Weichensteller (Weichenwärter, Stationswärter und Hülfsweichenwärter),

19. Ober-Bahnwärter, Bahnwärter (Brücken-,Schlag-, Signal-, Streckenwärter) und Hülfsbahn¬
wärter (Beiwärter),

I I. Ober-Zugmeister und Zugmeister (Zugführer, zngführende Schaffner,Ober-Schaffner),
12. Packmeister (Güterschaffner, Gepäckschaffner),
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13. Schaffner (Personenschaffner, Kondukteure),

14. Nangirmeister (Ober-Koppler, Schirrmeister),

15. Wagenwärter und Breiuser (Schmierer, Zugsöler),

16. Thürhüter (Portiers, Perrondiener),

17. Nachtwächter.

Die Bahnpolizei-Beamten müssen bei Ausübung ihres Dienstes die vorgeschriebene Dienstnniform

oder das festgestellte Dienstabzeichen tragen oder mit einer Legitimation versehen sein.

s. 67.

Instruktion.

Allen im §. 66 genannten Bahnpolizei-Beamten, welche in der zur Sicherung des Betriebes er¬

forderlichen Anzahl angestellt werden müssen, sind von der Eisenbahnverwaltung über ihre Dienstverrichtungen

und ihr gegenseitiges Dienstverhältniß schriftliche oder gedruckte Instruktionen zu ertheilen.

§. 68.

Befähigung.

(1) Alle zur Ausübung der Bahnpolizei berufenen Beamten müssen mindestens 21 Jahre alt und

unbescholtenen Rufes sein, lesen und schreiben können und die sonst zu ihrem besonderen Dienst erforderlichen

Eigenschaften besitzen. Diese müssen bezüglich der im s- 66 Nr. 6 bis 17 aufgeführten Bahnpolizei-Beamten

den vom Bnndesrath darüber erlassenen Bestimmungen entsprechen.

(2) Die Bahnpolizei-Beamten werden von der zuständigen Behörde vereidet. Sie treten alsdann in

Beziehung auf die ihnen übertragenen Dienstverrichtungen dem Publikum gegenüber in die Rechte der öffent¬

lichen Polizeibeamten.

(3) Die Offiziere und Mannschaften der militärischen Formationen für Eisenbahnzwecke sind von obigen

Vorschriften über das Alter und die Beeidigung ausgeschlossen.

8. 69.

Pflichten gegen das Publikum. Personalakten.

(t) Die Bahnpolizei-Beamten haben dem Publikum gegenüber ein besonnenes, anständiges und rück¬

sichtsvolles Benehmen zu beobachten und sich insbesondere jedes herrischen und unfreundlichen Auftretens zu

enthalten.

(2) Unziemlichkeiten sind von dein Vorgesetzten streng zu rügen und nöthigensalls durch angemessene

Disziplinarstrafen zu ahnden.

(3) Diejenigen Bahnpolizei-Beamten, welche sich als zur Ausübung ihres Dienstes ungeeignet zeigen,

müssen sofort von der Verrichtung polizeilicher Funktionen entfernt werden.

(4) Die Bahnverwaltung ist verbunden, über jeden Bahnpolizei-Beamten Personalakten anzulegen und

fortzuführen.

Z. 70.

Bezirk der Amtsthätigkeit.

Die Amtswirksamkeit der Bahnpolizei-Beamten erstreckt sich ohne Rücksicht auf den ihnen angewiesenen

Wohnsitz auf die ganze Bahn, die dazu gehörigen Anlagen und so weit, als solches zur Handhabung und

Aufrechthaltung der für den Eisenbahnbetrieb erlassenen oder noch zu erlassenden Polizei-Verordnungen er¬

forderlich ist.

§- 71.

Gegenseitige Unterstützung der Polizeibeamten.

Die Staats- und Gemeinde-Polizeibeamten sind verpflichtet, die Bahnpolizei-Beamten auf deren Er¬

suchen in der Handhabung der Bahnpolizei zu unterstützen. Ebenso sind die Bahnpolizei-Beamten verbunden,

den übrigen Polizeibeamten bei der Ausübung ihres Amts innerhalb des im vorhergehenden Paragraphen

bezeichneten Gebiets Beistand zu leisten, soweit es die den Bahnbeamten obliegenden besonderen Pflichten

zulassen.

3



VI. Beaufsichtigung.

§. ?2.

Aufsichtsbehörden.

Die Aufsicht über die Ausführung der im Vorstehenden zur Sicherung des Betriebes gegebenen Vor¬

schriften liegt ob:

n) bei den unter Staatsverwaltung stehenden Eisenbahnen den Eisenbahndirektionen,

b) bei den unter Privatverwaltung stehenden Eisenbahnen dem obersten Betriebsdirigenten oder

den Eisenbahndirektionen und

e) den Aufsichtsbehörden.

VII. Ausnahmebestimmungen.

s. 73.

(l> Insofern auf einer Bahn einzelne in diesem Reglement vorgeschriebene Einrichtungen noch nicht

bestehen, auch ihre Herstellung ohne besondere Schwierigkeiten bis zu dem im §.74 bestimmten Termin nicht

zu bewirken ist, können sür deren Ausführung von der betreffenden Landesregierung mit Zustimmung des

Neichs-Eisenbahn-Amts angemessene Fristen bewilligt werden.

(2) Befristungen, welche bereits auf Grund des bisher gültigen Reglements bewilligt sind, werden

hiervon nicht berührt.

(3) Mir die an den Grenzen Deutschlands gelegenen Strecken, welche von ausländischen Bahnverwal¬

tungen betrieben werden, können Ausnahmen bezüglich dieses Reglements von der betreffenden Landesregierung

unter Zustimmung des Neichs-Eisenbahn-Amts bewilligt werden.

(4) Das Reichs-Eisenbahn-Amt ist ferner ermächtigt, für gewisse Züge und Zuggattungen einer Haupt¬

bahn auf Antrag der zuständigen Landesregierung erleichternde Abweichungen von einzelnen Bestimmungen

dieses Reglements zuzulassen. ,

VIII. Schlußbestimmungen.

§. 74.

(1) Dieses Reglement tritt mit dem 1. April 1886 an Stelle des bisher geltenden Bahnpolizei-

Reglements in Kraft und findet Anwendung auf allen Eisenbahnen Deutschlands mit Ausnahme derjenigen,

für welche nach der Entschließung der zuständigen Landesbehörde mit Zustimmung des Reichs-Eisenbahn-Amts

die Bahnordnung für deutsche Eisenbahnen untergeordneter Bedeutung maßgebend ist.

(2) Dasselbe wird durch das Reichs-Gesetzblatt und das Eentral-Blatt für das Deutsche Reich, sowie

außerdem von den Bundesregierungen publizirt.

(3) Die von den Bundesregierungen oder Eisenbahnverwaltungen erlassenen Ausführungsbestimmungen

sind dem Reichs-Eisenbahn-Amt mitzutheilen.

Berlin, den 30. November 1885.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers,

v. Boetticher.
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Anlage

*) Bemerkung. Siehe auch die umstehende Zeichnung des unteren Profiltheiles.

Normalprofil des lichten Raumes
für die Eisenbahneil Deutschlands

flir die freie Kahn.
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Anlage S.

Normalprofil des lichten Raumes
für die Eisenbahnen Deutschlands

für die Scchichöfe und Haltestellen.

Unterer Theil der in der Anlage ^ und L dargestellten Profile.
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Bekanntmachung,
betreffend die Signalordnung für die Eisenbahnen Deutschlands.

Vom 30. November1885.

Gemäßheit der vom Bundesrath in der Sitzung vom 26. November d. I, auf Grund der Artikel 4Z

und 43 der Reichsverfassung und im Anschluß an das Bahnpolizei-Reglement für die Eisenbahnen Deutschlands

gefaßten Beschlüsse lautet der Text der Signalordnung für die Eisenbahnen Deutschlands wie folgt:

Signalordnung
für die

Eisenbahnen Deutschlands.

I. Signale auf der freien Bahnstrecke.

a. Die akustischen Signale sind für das Bahnbewachungspersonal mittelst elektrischer

Läutewerke zu geben wie folgt:

1. Der Zug geht in der Richtung von ^ nach L

(Abmeldesignal).

Einmal eine bestimmte Anzahl von Glockenschlägen.

Zweimal dieselbe Anzahl von Glockenschlägen.

Dreimal dieselbe Anzahl von Glockenschlägen.

2. Der Zug geht in der Richtung von L nach ^

(Abmeldesignal).

3. Die Bahn wird bis zum nächsten fahrplanmäßigen

Zuge nicht mehr befahren (Ruhesignal).
Anmerkung zu 3. Dieses Signal kann auch angewandt werden, um anzuzeigen, daß ein signalisirterJuz

nicht kommt.

4. Es ist etwas Außergewöhnliches zu erwarten Sechsmal dieselbe Anzahl von Glockenschlägen.

(Alarmsignal).

Außer den elektro-akustischen Signalen können auch Hornsignale gegeben werden wie folgt:

1a. langer, kurzer, kurzer, langer Ton, einmal zu geben,

2 a. das vorhergehende Signal zweimal zu geben,

3a. langer, langer, langer, langer Ton,

4 a. kurzer, kurzer, kurzer, kurzer Ton, zweimal zu geben.



b. Die optischen Signale sind wie folgt zu geben:

5. Der Zug darf ungehindert passiren (Fahrsignal),

bet Tage:

Der Bahnwärter macht Front gegen den Zug.

6. Der Zug soll

bei Tage:

Der Bahnwärter hält irgend einen Gegenstand

in der Richtung gegen das Geleise.

Am Anfang und am Ende einer langsam zu

durchfahrenden Strecke sind Scheiben aufgestellt.

Dem kommenden Zuge zugekehrt muß die erste

Scheibe mit ^ und die letzte mit L bezeichnet

sein.

bei Dunkelheit:

Der Bahnwärter macht Front gegen den Zug und

hält die Handlaterne mit weißem Licht dem Zuge

entgegen.

langsam fahren.

bei Dunkelheit:

Der Bahnwärter hält die Handlaterne mit grünem

Licht dem Zuge entgegen.

Am Ansang und am Ende einer langsam zu durch¬

fahrenden Strecke sind Stocklaternen aufgestellt. Dem

kommenden Zuge zugekehrt muß die erste Laterne

grünes, die letzte weißes Licht zeigen.

7. Der Zug soll halten (Haltsignal).

bei Tage:

Der Bahnwärter schwingt einen Gegenstand im

Kreise herum.

bei Dunkelheit:

Der Bahnwärter schwingt seine Handlaterne im

Kreise herum, welche, sofern es die Zeit erlaubt, roth
zu blenden ist.

Außer den Signalen Nr. 5 bis 7 können auch Signale am Telcgraphenmast wie folgt ge¬
geben werden:

5a. Der Zug darf ungehindert passiren (Fahrsignal).

bei Tage:

Rechtsseitiger Telegraphenarm

schräg nach oben gerichtet (unter

einem Winkel von etwa 45 Grad.)

bei Dunkelheit:
Weißes Licht der Signallaterne

des Telegraphenmastes.

bei Tage:

Außer dem vorhergehend angege¬

benen Signalzeichen ein Stab mit

runder Scheibe am Telegraphenmast

befestigt.

6 a. Der Zug soll langsam fahren.
bei Dunkelheit:

Grünes Licht der Signallaterne
des Telegraphenmastes.

7 a. Der Zug soll halten (Haltsignal),

bei Tage:

Rechtsseitiger Telegraphenarm

wagerecht gestellt.

bei Dunkelheit:
Rothes Licht der Signallaterne

des Telegraphenmastes.
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Die optischen Signale am Blocksiationstelegraphen, welche in der Ruhestellung „Halt"
zeigen müssen, sind wie folgt zu geben:

-8. Freie Fahrt.

bei Tage:

Rechsseitigcr Telegraphenarm schräg

nach oben gerichtet (unter einem

Winkel von etwa 45 Grad).

bei Dunkelheit:

Weißes Licht der Signallaterne.

9. Halt.

bei Tage:

Rechtsseitiger Telegraphenarm wa¬

gerecht.

bei Dunkelheit:

Rothes Licht der Signallateine.

H. Signale auf und vor den Stationen.

Die akustischen Signale mit der Stationsglocke.

10. Die Abfahrt des Zuges naht, eventuell auch

Erlaubniß zum Einsteigen.

11. Einsteigen.

12. Abfahrt.

b. Die optischen Signale am Abschlußtelegraphen
folgende:

13. Einfahrt ist gesperrt.

bei Tage:

Der Telegraphenarm muß nach

rechts wagerecht gestellt sein.

Kurzes Läuten und ein deutlich markirter Schlag.

Zwei markirte Schläge.

Drei markirte Schläge.

der Bahnhöse uud Haltestellen sind

bei Dunkelheit:

Die Signallaterne am Telegraphen¬

mast zeigt nach Außen rothes Licht

und nach Innen (der Station zuge¬

kehrt) grünes Licht.

14. Einfahrt ist frei

bei Tage:

Der Telegraphenarm muß schräg

rechts nach oben gerichtet sein (unter

einem Winkel von etwa 45 Grad).

bei Dunkelheit:

Die Signallaterne am Telegraphen¬

mast zeigt nach Außen grünes Licht

und nach Znnen (der Station zuge¬

kehrt) weißes Licht.



Wo es für nothwendig erachtet wird, die Ablenkung der Züge vom durchgehenden Geleise

durch Signale am optischen Telegraphen kenntlich zu machen, gelten folgende Bestimmungen:

1. Die Ablenkung in ein abzweigendes Geleis ist stets au demselben Telegraphenmast zn signali-

siren, au welchem sich das Signal für das Verbleiben im durchgehenden Geleise befindet.

2. Die Anwendung von Ausfahrtssignalen auf den Bahnhöfen und Haltestellen ist gestattet; in

der Regel sind dieselben vor dem zu deckenden Punkte aufzustellen. Zn Ausnahmefällen können

die Signalzeichen für die Ausfahrt an einem und demselben Telegraphenmast mit den Signal¬

zeichen für die Einfahrt angebracht werden, sofern ihre Erkennung dem verantwortlichen Sta-

tionsbeamten direkt möglich ist, oder durch Nachahmungssignale möglich gemacht wird.

3. Die Signale sind, in der Richtung des fahrenden Zuges gesehen, folgende:

13. Einfahrt ist gesperrt.

Für das durchgehende und das abzweigende Geleis (Ablenkung)

bei Tage:

Der obere Telegraphenarm muß

nach rechts wagerecht gestellt sein.

?— MN> bei Dunkelheit:

Die obere Signallaterne am Tele¬

graphenmast zeigt nach Außen rothes

Licht und nach Innen (der Station

zugekehrt) grünes Licht. (Die andere

Signallaterne zeigt kein Licht.)

14. Einfahrt ist frei,

a. Für das durchgehende Geleis (Hauptgeleis)

bei Tage:

Der obere Telegraphenarm muß

schräg rechts nach oben gerichtet sein

(unter einem Winkel von etwa 45Grad).

bei Dunkelheit:

Die obere Signallaterne am Tele¬

graphenmast zeigt nach Außen grünes

Licht und nach Innen (der Station

zugekehrt) weißes Licht. (Die andere

Signallaterne zeigt kein Licht,)

b. Für das abzweigende Geleis (Ablenkung)

bei Tage:

Beide Telegraphenarme müssen

schräg rechts nach oben gerichtet sein

(unter einem Winkel von etwa

45 Grad).

bei Dunkelheit:

Beide Signallaternen am Tele-

graphcnmast zeigen nach Außen grünes

Licht und nach Innen (der Station

zugekehrt) weißes Licht.

Ausfahrt ist gesperrt.

Für das durchgehende und abzweigende Geleis (Ablenkung)

bei Tage:

Der obere Telegraphenarm muß

nach rechts wagerecht gestellt sein.

bei Dunkelheit:

Die obere Signallaterne am Tele¬

graphenmast zeigt nach Innen (der

Station zugekehrt) rothes Licht und

nach Außen (der sreien Bahnstrecke

zngekehrt) weißes Licht. (Die andere

Signallaterne zeigt kein Licht.)
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Allsfahrt ist frei.
Für das durchgehende Geleis (Hauptgeleis)

bei Tage:
Der obere Telegraphenarmmuß

schräg rechts nach oben gerichtet sein
(unter einem Winkel von etwa
45 Grad).

bei Dunkelheit:
Die obere Signallaterne am Tele¬

graphenmastzeigt nach Znnen (der
Station zugekehrt) weißes Licht und
nach Außen ist dieselbe geblendet.
(Die andere Signallaterne zeigt kein
Licht.)

k. Für daß abzweigendeGeleis (Ablenkung)
bei Tage:

Beide Telegraphenarme müssen
schräg rechts nach oben gerichtet sein
(unter einem Winkel von etwa
45 Grad). j ! -o

bei Dunkelheit:
Beide Signallaternen am Tele¬

graphenmast zeigen nach Innen (der
Station zugekehrt) weißes Licht und
nach Außen sind dieselben geblendet.

Die Herstellung hiervon abweichenderSignale am Telegraphenmast für die Einfahrt oder die
Alisfahrt ist nur mit Genehmigung der zuständigen Landesbehörde unter Zustimmungdes Reichs-
Eisenbahn-Amts im Einzelfalle zulässig.

Die Anwendung der in der Signalordnung für die Ein- und Ausfahrt vorgeschriebenen Signale
im Innern der Bahnhöfeund Haltestellen zur Äbfchließung einzelner Geleisgruppen ist gestattet.

Anmerkung: Wo eine Ablenkung vom durchgehendenGeleise durch optische Signale nicht kenntlich zu
machen ist, finden einflügelige AusfcihrtStelegraphen Anwendung.

15. In angemessenerEntfernung vor dem Abschlußtelegraphen ist auf Erfordern der Aufsichtsbehördeein
Vorsignal aufzustellen. Dasselbe soll aus einer, um eine Achse drehbaren runden Scheibe, mit welcher
eine Laterne verbunden ist, bestehen.

Zeigt der Abschlußtelegraph das Signal
„Einfahrt ist gesperrt",

so ist die senkrechtstehende volle runde Scheibe und bei Dunkelheit die in derselben befindlicheLaterne
mit grünem Licht dem kommendenZuge zugekehrt. Das Signal am Abschlußtelegraphen

„Einfahrt ist frei"
wird am Vorsignal dadurch kenntlich gemacht, daß die Scheibe wagerecht liegt oder parallel zur Bahn¬
linie steht, und die Laterne bei Dunkelheit weißes Licht zeigt. Demgemäß ist die Bewegung des Vor¬
signals in entsprechendeAbhängigkeit von der Stellung der Signalflügel am Abschlußtelegraphen zu
bringen.

e. Die optischen Signale am Perrontelegraphen werden wie folgt gegeben:
V. Ein zur Ein- oder Durchfahrt zugelassenerZug soll halten.

bei Tage: > <^M> bei Dunkelheit:
Rechtsseitiger Telegraphenarmdes

Perrontelegrapheuwagerechtgestellt.
Rothes Licht der Signallaterne

des Perrontelegraphen.
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O. Der Zug darf einfahren,

bei Tage: >

Rechtsseitiger Telegraphenarm des

Perrontelegraphen schräg nach oben

gerichtet (unter einem Winkel von

etwa 45 Grad). ^

bei Dunkelheit:

Grünes Licht der Signallaterne

des Perrontelegraphen.

6. Die optischen Signale an den Masserkrahnen.

Der Ausleger des Wasserkrahnes ist am Ausgusse desselben bei Dunkelheit mit einer Laterne zu

versehen.

16. Der Ausleger des Wasserkrahnes läßt die Durchfahrt frei.

bei Tage:

Der Ausleger steht parallel zur Richtung des

Geleises.

bei Dunkelheit:

Weißes Licht der an dem Ausleger des

Wasserkrahnes befindlichen Laterne.

5'

17. Der Ausleger des Wasserkrahnes sperrt die Durchfahrt.

bei Tage:

Der Ausleger steht quer (winkelrecht) zur

Richtung des Geleises.

bei Dunkelheit:

I- Rothes Licht der an dem Ausleger des
Wasserkrahnes befindlichen Laterne.

Soweit ein Bedürfniß vorliegt, können die unter I und II aufgeführten Signale sowohl auf

Stationen als auf der freien Strecke angewandt werden.

III. Signale am Zuge.

Für die optischen Signale am Zuge sind folgende Anordnungen zu beachten:

18. Kennzeichnung der Spitze des Zuges.

». wenn der Zug auf eingeleifiger Bahn oder auf dem für die Fahrtrichtung bestimmten Geleise

einer zweigeleisigen Bahnstrecke fährt

bei Tage:

Kein besonderes Zeichen.

V bei Dunkelheit:

Zwei weiß leuchtende Laternen vorn
an der Lokomotive.
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b. wenn der Zug ausnahmsweise auf dem nicht für die Fahrtrichtung bestimmten Geleise einer

zweigeleisigen Bahnstrecke fährt

bei Tage:

Kein besonderes Zeichen.

bei Dunkelheit:

Zwei roth leuchtende Laternen vorn
an der Lokomotive.

Befindet, sich in Ausnahmesällen

die Lokomotive nicht an der Spitze

des Zuges oder fährt dieselbe mit dem

Tender voran, so sind die Laternen

am Vordertheil des vordersten Fahr¬

zeuges anzubringen.

19. Kennzeichnung des Schlusses des Zuges (Schlußsignal).

bei Tage:

An der Hinterwand des letzten

Wagens eine roth und weiße runde

Scheibe.

bei Dunkelheit:

An der Hinterwand des letzten

Wagens in ungefährer Höhe der

Buffer eine roth leuchtende Laterne

(Schlußlaterne) und außerdem am

letzten Wagen zwei nach vorn grün

> und nach hinten roth leuchtende La¬

ternen (Ober-Wagenlaternen).

Für einzeln fahrende Lokomotiven auf der freien

Bahnstrecke genügt eine roth leuchtende Laterne und

bei Bewegung der Lokomotiven auf Stationen die

Anbringung einer Laterne mit weißem Licht am

Anfange der Lokomotive und am Ende des Tenders,

bei Tenderlokomotiven an beiden Enden derselben.

TZ

20. Es folgt ei>i Extrazug nach.

bei Tage:

Außer dem Schlußsignal eine grüne

Scheibe oben auf dem letzten Wagen

oder zu jeder Seite desselben.

bei Dunkelheit:

Signal 19 mit der Abänderung,

daß eine der beiden vorgeschriebenen

Laternen auch nach hinten grünes

Licht zeigt.

Für einzeln fahrende Lokomotiven

genügt die Anbringung einer grün

leuchtenden Laterne.

1

21. Es kommt ein Extrazug in entgegengesetzter Richtung.

bei Tage:

Eine grüne runde Scheibe vorn
an der Lokomotive.

bei Dunkelheit:

^ Eine grün leuchtende Laterne über

den weiß leuchtenden Laternen vorn
na der Lokomotive.



22. Die Telegraphenleitung ist zu revidiren.
bei Tage: bei Dunkelheit:

Eine weiße runde Scheibe vorn an Kein besonderes Signal,
der Lokomotive oder an jeder Seite
des Zuges.

23. Der Bahnwärter soll sofort seine Strecke revidiren.
bei Tage: ! bei Dunkelheit:

Ein Schaffner schwingt seine Mütze oder einen Ein Schaffner schwingt seine Laterne dein Wärter
anderen Gegenstand dein Wärter zugewendet. zugewendet.

IV. Signale des Zugpersonals.

Die akustischen Signale des Zugpersonals sind zu geben wie folgt:
mit der Dampspfeife:

24. Achtung geben (Achtungssignal). Ein mäßig langer Pfiff,

25. Bremsen anziehen.
a. mäßig.

d. stark.

26. Bremsen loslassen.

b. mit der Mundpfeife:
27. Das Zugpersonalsoll seine Plätze einnehmen.

28. Abfahrt.

Ein kurzer Pfiff,
'—>

Drei kurze Pfiffe schnell hintereinander,

Zwei mäßig lange Pfiffe schnell hintereinander.

Ein mäßig langer Pfiff,

Zwei mäßig lange Pfiffe,

V. Rangirsignale.

a. Akustische, mit der Mundpfeife oder dem Horn, sind in folgender Weise zu geben.
29. Vorziehen.

30. Zurückdrücken.

31. Halt.

Ein langer Pfiff oder Ton,

Zwei mäßig lange Pfiffe oder Töne,

Drei kurze Pfiffe oder Töne schnell hintereinander,



l>) Optische sind in nachstehender Weise mit dem Arm zu Aben.
bei Tage:

bei Dunkelheit:
2Sa. Vorziehen. Senkrechte Bewegung des Armes Senkrechte Bewegung der Hand¬

laterne von oben nach unten.von oben nach unten.
2ös.. Zurückdrücken. Wagerechte Bewegung des Armes Wagerechte Bewegung der Hand¬

laterne hin und her.hin und her.
31k. Halt. KreissörmigeBewegung des Armes. KreisförmigeBewegung der Hand¬

laterne.

Allgemeine Bestimmungen.
1. Die vorstehend für einen Zug gegebenen Bestimmungen finden auch auf einzeln fahrende Lokomotiven

Anwendung,soweit für letztere nicht Ausnahmenzugelassen sind.
2. Diese Signalordunug tritt mit dem 1. April 1886 an Stelle der bisher geltenden Signalvorschristen

in Kraft; sie findet Anwendung auf allen Eisenbahnen Deutschlands. Ausgenommen von derselben
sind diejenigen Eisenbahnen, welche mit schmalerer als der Normalspurgebaut sind, sowie diejenigen,
bei welchen vermöge ihrer untergeordneten Bedeutung von der zuständigen Landesbehörde mit Zustim¬
mung des Reichs-Eisenbahn-Amts eine Ausnahme für zulässig erkannt wird.

Dieselbe wird durch das ,,Central-Blatt für das Deutsche Reich" und außerdem von den Bundes¬
regierungen publizirt.

Die von den Aufsichtsbehördenoder Eiseubahnverwaltungen erlassenen Aussührungsbestimmungen
sind dein Reichs-Eisenbahn-Amtmitzutheilen.

3. Insofern auf einzelnen Bahnen die Einführung der Signaleinrichtungenohne besondere Schwierig¬
keiten bis zum 1. April 1886 nicht zu bewirken ist, können für deren Ausführung von der betreffenden
Landesregierungmit Zustimmung des Reichs-Eisenbahn-Amts angemesseneFristen bewilligt werden.
Bereits bewilligte Befristungen werden hiervon nicht berührt.

4. Für die an den Grenzen Deutschlands gelegenen Bahnstrecken, welche von ausländischen Bahnver¬
waltungen betrieben werden, können Ausnahmen von dieser Signalordnung von der betreffenden
Landesregierung unter Zustimmung des Reichs-Eisenbahn-Amts bewilligt werden.

Berlin, den 30. November 1885.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers:
v. Boetticher.
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Bekanntmachung,

betreffend

die Nonnen für die Konstruktion und Ausrüstung der Eisenbahnen Deutschlands.
Vom 30. November 1885.

^n Gemäßheit der vom Bundesrath in der Sitzung vom 26. November d. Zs. auf Grund der Artikel 42

und 43 der Reichsverfassung gefaßten Beschlüsse lautet der Text der Normen für die Konstruktion und Aus¬

rüstung der Eisenbahnen DPttschlands wie folgt:

für die

Konstruktion und Ausrüstungder Eisenbahnen Deutschlands,
l. Konstruktion der Eisenbahnen.

s. 1.
Bauprojekt.

(1) Bei der Anlage von Eisenbahnen, welche voraussichtlich späterhin mit einem zweiten Geleise zu

versehen sind, ist im Bauprojekt auf Wahrung der Möglichkeit hierzu in angemessener Weise Bedacht

zu nehmen. ^

(2) Sämmtliche Geleise, auf denen Züge bewegt werden, sind derartig von baulichen Anlagen frei¬

zuhalten, daß mindestens das Normalprofil des lichten Raumes — für die freie Bahn nach Anlage für

Bahnhöfe und Haltestellen nach Anlage L — vorhanden ist.

(3) Die bis zu 5V mm über Schienenoberkante hervortretenden unbeweglichen Gegenstände müssen

außerhalb des Geleises im Allgemeinen mindestens 150 mm von der Innenkante des Schienenkopfes entfernt

bleiben; bei unveränderlichem Abstände derselben von der Fahrschiene darf das Maß auf 135 mm eingeschränkt

werden. Innerhalb des Geleises muß ihr Abstand von der Innenkante des Schienenkopfes mindestens 67 mm

betragen, jedoch kann dieser Abstand bei Zwangsschienen allinälig bis auf 41 mm eingeschränkt werden. Zu

gekrümmten Strecken mit Spurerweiteruug muß der Abstand der innerhalb des Geleises hervortretenden un¬

beweglichen Gegenstände von der Innenkante des Schienenkopfes um den Betrag der Spurerweiterung größer

sein, als die vorgenannten Maße.

(4) Inwieweit Abweichungen vom Norinalprofil des lichten Raumes zu gestatten sind, bestimmt der

Bundesrath.

(5) An Ladegeleisen, welche nicht von durchgehenden Zügen befahren werden, kann nach Art ihrer

Benutzung eine Einschränkung des Normalprofils von der Aufsichtsbehörde zugelassen werden.

Z. 2.

Bauwerke.

(1) Die Ausführung hölzerner, zum Tragen von Eisenbahngeleisen bestimmter Brücken ist unr aus¬

nahmsweise gestattet und bedarf in jedem Falle der Genehmigung der Landesaufsichtsbehörde.

i.2) Bei Brücken aus Eisen oder Stahl sind die tragenden Theile der Ueberbaukonstruktion aus ge¬

walztem oder geschmiedetem Material herzustellen.

Z. 3.

Breite des Bahnkörpers.

Die Breite des Bahnkörpers in der freien Bahnstrecke, in Einschnitten und auf Dämmen ist so zu

bemessen, daß der Schnittpunkt einer durch die Unterkante der Schienen des Nächstliegenden Geleises ge-
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legten geraden Linie und der verlängerten Böschungslinie mindestens 2 m von der Mitte des Geleises ent¬

fernt liegt.

§, 4.

Trockenlegung des Planums.

(1) Die Bahnkrone in Höhe der Schienenunterkante mnß, außer bei eingedeichten Strecken, mindestens

0,600 m über dem höchsten Wasserstande liegen.

(2) Die Bettung soll unter den Schienenunterlagen mindestens 0,200 m stark und gehörig ent¬
wässert sein.

Z. 5.

Spurweite.

Die normale Spurweite der Eisenbahnen soll im Lichten (zwischen den Köpfen der Schienen geinessen)

1,435 w betragen. In stärker als nach 1 000 in Halbmesser gekrümmten Vahngeleisen soll diese Spurweite

im Verhältniß zur Abnahme der Länge der Halbmesser angemessen vergrößert werden. Die Vergrößerung

darf jedoch das Maß von 0,030 w nicht übersteigen.

Z. 6.

Geleislage und Krümmungen. '

i l) Die Schienen eines Geleises sind in sicherer Lage zu einander festzulegen.

(2) Die winkelrecht gegenüberliegenden Oberflächen der beiden Schienen eines Geleises sollen in gerader

Strecke in gleicher Höhe liegen.

(s) Zn Krümmungen, mit Ausnahme der Weichenkrümmungen, soll die äußere Schiene um so viel

höher liegen als die innere, daß die mit der größten Geschwindigkeit die Bahn passirenden Züge die Krüm

mungen mit Sicherheit durchfahren können.

(4) Verschiedene Krümmungen und Querneigungen der Geleise sind stetig in einander überzuführen.

l5) Zwischen entgegengesetzten Krümmungen einer Bahnlinie ist ein gerades Stück von solcher Länge

einzulegen, daß die Fahrzeuge sanft und stetig in die andere Krümmung einlaufen.

<e) Der kleinste Halbmesser der gekrümmten Geleise aus freier Bahn darf nicht unter 180 m lang sein.

l7) Die Anwendung eines Halbmessers unter 300 m für Krümmungen auf freier Bahnstrecke bedarf

der Genehmigung des Reichs-Eifenbahn-Amts.

§. 7.

Gefälle.

(1) Das Längengefälle einer Bahnlinie soll nicht stärker sein als 1 : 4V.

(2) Zur Anwendung einer stärkeren Neigung als 1 : 80 ist die Genehmigung des Reichs-Visenbahn-
Amts erforderlich.

§. 8.

Gefällwechsel.

U) Die Gefällwechsel auf der freien Bahnstrecke sind nach einem Kreisbogen von mindestens 5 000 rn

Halbmesser abzurunden; für Strecken unmittelbar vor Bahnhöfen kann dieses Maß auf 2 000 m herab
gesetzt werden.

(2) Zwischen Gegenneigungen von mehr als 1 : 200, sofern die Länge einer derselben 1000 m übersteigt,

ist eine weniger als 1 : 200 geneigte Strecke von mindestens 480 m Länge einzulegen, welche zur Ausrundung
benutzt werden kann.

§. 9.

Entfernung der Geleise.

U) Die Doppelgeleise auf der freien Bahnstrecke sollen von Mitte zu Mitte nicht weniger als 3,500 m

von einander entfernt sein. Tritt zu einem Geleispaare noch ein Geleise hinzu, so ist dessen Entfernung von

dem zunächst liegenden Geleise von Mitte zu Mitte zu mindestens 4 m anzunehmen.

(2) Werden mehrere Geleispaare neben einander gelegt, so muß die Entfernung von Mitte zli Mitte

der benachbarten Geleise je zweier Geleispaare ebenfall« mindestens 4 m betragen.

(3) Die Geleise auf den Stationen fallen nicht weniger cA 4,500 m von Mitte zu Mitte von

j



einander entfernt liegen und diejenigen, zwischen denen Perrons anzulegen sind, eine Entfernung von mindestens
6 m von Mitte zu Mitte haben.

(4) Bei Stationen mit geringem Personenverkehr kann mit Genehmigung der Landesaufsichtsbehörde
von diesen Bestimmungen abgewichen werden.

§. 10.

Form, Beschaffenheit und Befestigung der Schienen.
M Die Schienen sollen aus gewalztem Eisen oder Stahl bestehen.
(2) Die innere seitliche Abrundung des Schienenkopfes muß mit einem Halbmesser von l4 mm

beschrieben sein.
(5) Die Befestigungsmittel,als Stühle, Schrauben, Nägel u. s. w. sollen an der Innenseite der

Schienen eines Geleises in der Breite der Spurrinne auch bei größter Abnutzung der Schienen mindestens 38 mm
unter Schienenoberkante liegen.

(4> Bei Befestigung der Stoßverbindungeneines Geleises ist auf die durch die Temperatur entstehende!:
Veränderungen der Konflruktionstheile Rücksicht zu nehmen. .

s. 11.

Tragfähigkeit des Oberbaues.
Bei Geleisen, welche von Lokomotiven befahren werden, soll der Oberbau mindestens so stark sein,

daß jede Stelle der einzelnen Schiene 7 000 kx Belastungmit Sicherheit tragen kann.

s. 12.

Entfernung der Bahnhöfe von einander und Länge derselben.
U) Die Bahnhöfe und Haltestellen, auf denen Ausweichegeleisefür das Kreuzen und Neberholen von

Güterzügen angelegt werden, sollen, abgesehen von Rangirköpfenund Abzweigegeleisen,in keiner stärkeren
Neigung als l : 400 liegen.

(2) Die Ausweichegeleise dürfen in die stärkere Neigung der Bahn eingreifen.
>3) Auf Erfordern des Reichs-Eisenbahn-Amts sind telegraphische Meldestntionen und an eingeleisigen

Bahnen zugleich Ausweichestellen anzulegen, welche letztere die größten auf der Anschlußstrecke zulässigeil Züge,
bis zu 110 Wagenachsen, aufnehmen können. Für einen 110 Wagenachsen enthaltenden Zug ist eine nutzbare
Geleislänge von 500 m zu rechnen. Zn geringererEntfernung als 8 Kilonieier kann die Einrichtungvon
Meldestationen und Ausweichestellen nicht gefordert werden. Soweit ausnahmsweise diese Ausweichegeleise nicht
mit den Bahnstationenzusammentreffen, ist mindestensihre jederzeitigeschleunige Herstellungdurch Doppel-
geleisigkeit des PlanumS und der Bettung an den betreffendenStellen, sowie durch ausreichendezur Hand be¬
findliche Vorräthe an Oberbaumaterialienund Telegraphenapparaten sicherzustellen.

§. 13-
Gemeinschaftliche Bahnhofsanlage und Bahnkreuzungen.

lt) Führen mehrere Eisenbahnen in einen und denselben Bahnhof, so sind sie derart mit einander in
Verbindung zu bringen, daß der Uebergang von Zügen in der für die betreffenden Bahnen zulässigen Maximal-
starke rasch und leicht von Bahn zu Bahn erfolgen kann. BenachbarteBahnhöfe sind nach Bedürfniß in
gleicher Weife mit einander in Verbindung zu fetzen.

(2) Die Kreuzung einer Bahn durch eine andere Bahn soll außerhalb der Stationen nicht in gleicher
Ebene der Schienen, sondern durch Ueberbrückuughergestelltwerden.

§. 14.
Konstruktion der Weichen.

U) Die Weichen in den von durchgehendenZügen zu befahrenden Geleisen müssen so konstruirt sein,
daß, wenn sie auch auf eine andere Fahrtrichtung gestellt sind, ein Abspringen der Räder der Fahrzeuge von
den Schienen nicht stattfindet.

(2> Die Spitzen der Weichenzungenmüssen mindestens 100 mm weit aufschlagen.
s. 15.

Drehscheiben.
>>> Auf allen Lokomotiv-Wechsel-und Reservestationen muß, sofern nicht ausschließlich Tender-



Maschinen zur Verwendung kommen, mindestens eine Drehscheibe, deren Durchmesser nicht unter 12 m betragen
darf, vorhanden sein.

(2) Die Hauptträger derselben sollen aus Schmiedeeisenoder Stahl hergestellt sein.

s- 16.
Perrons.

(1) Die Höhe der Perrons für den Personenverkehr darf ohne Genehmigungdes Reichs-Eisenbahn-
Amts nicht mehr als 0,380 iv über Schienenoberkantebetragen.

(2) Alle auf den Perrons feststehenden Gegenstände, als Säulen zc., müssen bis zu einer Höhe von
2,500 m über Perron mindestens 3 m im Lichten von der Mitte desjenigen Geleises entfernt sein, für welches
der Perron benutzt wird.

§. 17.
Bedürfnißanstalten.

Auf den Stationen sind in der Nähe der Perrons Bedürfnißanstaltenanzuordnen nnd die Zugänge
zu denselben weithin sichtbar zu bezeichnen.

Z. 18.
Rampen.

(1) Auf Bahnhöfen und Haltestellen, wo die Ein- und Ausladung von Fahrzeugen oder Vieh in
größerem Umfange zu erwarten steht, sind feste Rauchen herzustellen, deren Höhe über Schienenoberkantenicht
über 1,120 m beträgt. Diese Rampen müssen zur Verladung von der Seite und wenigstens eine derselben
zur Verladungvor Kops eingerichtetsein.

(2> Für geringeren Verkehr genügt die Bereitstellung beweglicher Rampen.
(3) Die Ladegeleise müssen bei der Ladeweisevon der Seite entweder die Vorbeiführung aller Fahr¬

zeuge ohne Rückbewegungauf diesen Geleisen oder aber die successive Vorführungvon je 20 Fahrzeugenvor
eintretender Rückbewegunggestatten.

(4) Ist auf den gedachten Bahnhöfen die Anlage eines durchlaufenden Rampengeleises oder eines
solchen für 20 Wagen nicht schon durch den gewöhnlichenVerkehr geboten, so genügt es, wenn die Situirung
der Laderampe in der Art erfolgt, daß das Rampengeleise für die Vorführung von mindestens 20 Wagen
anstandslosverlängertwerden kann. >

§. 19.
Güterschuppen.

Die Höhe des Fußbodensder Güterschuppen und Ladebühnenan von Zügen zu befahrenden Ge¬
leisen soll 1,120 m über Schienenoberkantenicht übersteigen.

§. 20.
Lademaß.

Auf den größeren Güterstationen ist eine Vorrichtung anzubringen, mittelst welcher die Ladungen auf
offenen Güterwagen bezüglich der größten zulässigen Allsladungen kontrolirtwerden können.

§. 21.
W afserstationen.

li) Die für eine Bahnstrecke innerhalb eines bestimmten ZeitranmeS nach den jeweiligen Bttriebs-
bedürsnissen erforderlicheWassermenge kann von der Aufsichtsbehörde festgesetzt werden. Die Wasserstationen
sind angemessen zu vertheilen.

(2) Zeder Wasserkrahn muß in der Minute mindestens ein Kubikmeter Wasser liefern können.
(3) Die Ausgüsse der Wasserkrahne sollen mindestens 2,850 in über Schienenoberkante liegen.

§- 22.
Werkstätten.

Von jede? Eisenbahnverwaltnng ist Sorge zu tragen, daß Reparaturen an den Betriebsmittelnsicher
llnd schnell allsgeführt werden können.



II. Ausrüstung der Eisenbahnen.
§. 23.

Höhen- und Breitenmaße der Lokomotiven und Wagen.
U> Alle festen Theile der Lokomotiven,Tender, Personen-, Post-, Gepäck- und Güterwagen,überhaupt

der die Bahn passirenden Betriebsmittel dürfen höchstens die Grenzen des nachstehendbeschriebenen Profils
erreichen (siehe Anlage (!). Dasselbe hat in der Höhe von 0,130 m bis 0,430 m über Schienenoberkanteüberall
einen Spielraum von 0,050 w gegen das Normalprofil des lichten Raumes und in der Höhe von 0,430 in
bis 3,20tt m über Schienenoberkanteeine Gesammtbreite von 3,150 w oder eine Breite von 1,575 m zu jeder
Seite der Geleismitte. Von 3,200 m über Schienenoberkantevermindert sich letztere Breite bei geradliniger
Begrenzung des Profils, und zwar bis 3,700 w über Schienenoberkantebis auf 1,300 m und von 3,700 m
bis 4,150 m über Schienenoberkantebis auf 0,850 w.

(2) Ueber die Höhe von 4,150 m über Schienenoberkantedürfen nur die Lokomotivschornsteineund
überbauten Schaffnersitzehinausragen, und zwar höchstens bis 4,570 m über Schienenoberkante.Dieselben
müssen dann jedoch so konstruirt sein, daß sie auf die im Absatz 1 dieses Paragraphen bezeichneten Ab¬
messungeneingeschränkt werden können. Die Breite der überbauten Schaffnersitzedarf nur so groß sein, daß
überall ein Spielraum von mindestens 0,150 in gegen das Normalprofil des lichten Raumes vorhanden ist.

(3) Für Schlaf- und Luxuswagen für den großen durchgehendenVerkehr in Schnellzügen und die zu
gleichem Dienst bestimmten Gepäckwagen reicht die vorbezeichnete Breite des Profils von 3,150 w bis auf die
Höhe von 3,540 m über Schienenoberkanteund vermindertsich dann von beiden Seiten, geradlinig begrenzt,
bis 3,820 m Höhe auf 2,820 m Breite und schließt in 4,570 m Höhe mit 1,580 ra Breite ab.

(>t) Die an den Eisenbahnfahrzeugenanzubringenden losen Theile, wie Signalscheiben, Laternen,Leinen-
Haspel, müssen innerhalbdes in Absatz 3 beschriebenen Begrenzungsprosils verbleiben.

(5) Die nach Außen aufschlagenden Thüren der Personenwagen sollen in jeder Stellung noch innerhalb
des Normalprofilsdes lichten Raumes verbleiben.

<6) Unter 0,130 m über Schienenoberkantedürfen, abgesehen von den Rädern der Eisenbahnfahrzeuge,
auch bei größter Abnutzung der Radreifen nur die nachbenannten Theile herabreichen, und zwar:

1. bei allen Eisenbahnfahrzeugen:
g.) die durch das Profil des Rades gedeckten Konstruktionstheile, wie Bahnräumer,Bremsklötze,

Sandstreuer,bis auf 0,050 in über Schienenoberkante;
b) die Kuppelungen und Sicherheitsketten bis auf 0,075 m über Schienenoberkante;

2. bei Lokomotivenaußerdem:
a,) die dem Federspiele nicht folgenden beweglichen Lokomotivtheile,wie Pleuel- und Kuppel¬

stangenköpfe, bis auf 0,075 in über Schienenoberkante;
b) die übrigen Lokomotivtheilebis auf 0,100 in über Schienenoberkante.

(7) Von der seitlichen Begrenzungdes Normalprofils des lichten Raumes müssen alle im Absatz 6
dieses Paragraphen unter 1 und 2 gedachten Theile mindestens 0,050 ra entfernt bleiben.

s- 24.
Lokomotiven- und Tender-Radstand.

(l> Die Lokomotiven und Tender sollen einen nach den Bahnverhältuissen möglichst langen Radstand
erhalten; derselbe ist für die Güterzugsmafchinen mit festen, seitlich nicht verschiebbarenAchsen höchstensauf
4,500 m anzunehmen.

<2) Bei Krümmungen in der freien Bahn, welche weniger als 250 in Halbmesser haben, sind für
drei- oder mehrachsige Lokomotiven von mehr als 3 in Radstand bewegliche Radgestelle oder verschiebbare
Achsen anzuwenden.

s- 25.
Tender.

Die Höhe des Wassereinlaufs an: Tender über Schienenoberkantedarf nicht mehr als 2,750 in betragen.
A- 26.

Wagen-Radstand.
U) Bei Wagen, welche mehr als zwei Achsen ohne Drehgestell haben, muß für die Mittelachsen eine

entsprechende Verfchiebbarkeitangeordnet werden, sofern der Radstand über 4 in beträgt.
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Für Güterivagen ist ein kleinerer Radstand als 2,500 in nicht anzuwenden und soll das Maß von

4,500 m für den Radstand nicht überschritten werden.

A- 27.

Wagengestelle.

Die normale Höhe des Fußbodens der unbeladenen Güterwagen über Schienenoberkante betragt 1,2^0 m.

s. 28.

Bremsen.

(1) Die Bremsen der Fahrzeuge sollen so beschaffen sein, daß mit denselben eine annähernde Fest¬

stellung der Achsen erzielt werden kann.

(2) Bei Anwendung von Bremskurbeln müssen dieselben beim Festbremsen stets nach rechts ge¬

dreht werden.

z. 29.

Raddruck.

Bei sämmtlichen Fahrzeugen soll der Druck eines Rades auf die Schiene bei voller Ausnutzung der

festgesetzten Tragfähigkeit nicht mehr als 7 000 betragen.

s- 30.

Zug- und Stoßapparate.

(1) Die Untergestelle müssen bei den Lokomotiven an der vorderen, bei den Tendern an der Hinteren

Stirnseite und bei Tender-Lokomotiven und allen übrigen Fahrzeugen, mit Ausnahme der nur in Arbeitszügen

laufenden, an beiden Stirnseiten mit elastischen Zug- und Stoßapparaten versehen sein. Die Mitte der Zug-

und Stoßapparate darf über Schienenoberkante bei leeren Fahrzeugen nicht höher als 1 065 mm und bei

beladenen Fahrzeugen nicht tiefer als 940 mm liegen.

(2) Die Untergestelle der Wagen, mit Ausnahme der für besondere Zwecke gebauten, müssen mit durch¬

gehenden Zugstangen versehen sein.

§. 31.

Zugv orrichtung.

ll) Die Zugvorrichtung der Fahrzeuge muß so konstruirt sein, daß die Länge, um welche sie gegen

die Kopfschwelle hervorgezogen werden kann, mindestens 50 mm und nicht mehr als 150 mm beträgt.

(2) Die Angriffsfläche des nicht angezogenen Zughakens soll von der Stoßsläche der nicht zusammen¬

gedrängten Buffer nicht weniger als 345 mm und nicht mehr als 395 mm entfernt sein.

§. 32.

Buffer.

(1) Die horizontale Entfernung der Buffer an den Kopfseiten der Wagen soll von Mitte zu Mitte

1 750 mm betragen. Der Abstand der vorderen Bufferfläche von der Kopfschwelle des Wagens ist bei völlig
zusammengedrängten Buffern mindestens zu 370 mm anzunehmen.

(2) An jeder Kopfseite des Wagens muß die Stoßfläche des einen Buffers eben, die des anderen ab-

gerundet fein, und zwar so, daß, vom Wagen aus gesehen, die Scheibe des linken Buffers eben, die des

rechten rund erhöht ist. Der Durchmesser der Bufferscheiben soll mindestens 340 mm und die Höhe der
Wölbung der abgerundeten Scheiben in der Mitte 25 mm betragen.

z. 33.

Kuppelung.

Sämmtliche Wagen, mit Ausnahme der nur in Arbeitszügen laufenden, müssen mit Schraubeid

kuppelungen versehen sein.

s- 34.

Radreifen.

Die Breite der Radreifen soll nicht weniger als 130 mm und nicht über 150 mm betragen.
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§. 35.
Stellung der Räder.

U) Die Räder jeder Achse der Fahrzeuge müssen in unverrückbarer Lage gegen einander fest¬
gestellt sein.

l2> Die Räder sind mit Spurkränzen zu versehen, deren Höhe über dem mittleren Laufkreis des
Rades nicht weniger als 25 nun und auch im Zustand der größten Abnutzung der Radreifennicht mehr als
35 betragen darf.

(3) Der lichte Abstand zwischen den Radreifen soll mindestens 1 357 mm und höchstens 1 363 mm
betragen.

>4) Bis zur Höhe von 100 mm über Schienenoberkantedarf kein Theil über die innere Seitenfläche
des Radreifens hervorragen.

§. 36.
Spielraum für die Spurkränze.

Der Spielraum für die Spurkränze ( nach der Gesammtverschiebungder Achse an dieser gemessen)
darf bei normaler Spurweite nicht unter 10 mm und auch bei der größten zulässigen Abnutzungder Spur¬
kränze nicht über 25 mm betragen; bei ven Mittelräderu fechsrädriger Lokomotiven ist jedoch ein Gesammt
spielranm (bei übrigens gleichem lichten Abstände zwischen den Rädern) bis 40 mm zulässig.

s- 37.
Raddurchmesser.

<>> Der Naddurchmesser der Tender und Wagen mit Ausschluß der Radreifenstürke foll mindestens
800 min betragen.

Der normale Durchmesser der Triebräder der Lokomotiven, in der Lauffläche gemessen, soll so
groß sein, daß nachstehende Kolbengeschivindigkeitenund Umdrehungszahlender Triebräder in der Minute
nicht überschritten werden:

ungekuppelten oder
4 gekuppelten Rädern

Lokomotivenmit

6 gekuppeltenRädern 8 gekuppeltenRädern

Kolbengeschwindigkeitin der Mi¬
nute 300 m 250 m 200 m

Umdrehungszahl der Triebräderin
der Minute ' . 260 200 160

Größere Kolbengeschwindigkeitenund Umdrehungszahlen der Triebräder in der Minute, als die
im Absatz 2 dieses Paragraphen aufgeführten, können mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde bei solchen
Lokomotiven Anwendung sinden, durch deren Konstruktion oder Kuppelungmit dem Tender die Schädlichkeil
der störenden Bewegungen wesentlichherabgemindert ist.

K. 38.
Achsstärke.

(!) Bei Güterwagen- und Tenderachsen von gutem Flußstahl, bei denen die Entfernung der Achs¬
schenkelmitten nicht über 2 m beträgt, ist für das Verhältniß zwischen ihrer Stärke und der zulässigen Brutto¬
belastung nachstehende Zahlenreihe als maßgebend anzusehen:
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Durchmesser der Achse

in der Nabe mindestens

mm

Des Achsschenkels

Durchmesser mindestens Länge höchstens

mm mm

Größte zulässige Brutto¬

belastung einer Achse

100 62 150 4 300

105 66 156 5 000

110 70 162 5 800

115 74 166 6 600

120 78 170 7 500

125 82 174 8 500

130 86 178 9 600

135 90 182 10 700

140 94 185 12 000

145 98 188 13 200

l2> Bei Anwendung von Schweißeisen sind die Belastungen um 16 Prozent zu verringern.

lö) Werden größere Schenkellängen angewendet, so sind auch die Durchmesser entsprechend zu

vergrößern.

(4) Bei den Achsen der Personen-, Post- und Gepäckwagen soll die Stärke in der Nabe nicht unter

115 mm und die größte zulässige Bruttobclastung um 20 Prozent geringer sein, als die Tabelle im Absatz 1

dieses Paragraphen angiebt.

(S> Wagen- und Tenderachsen dürfen keine Absätze an den Naben haben und sind überhaupt an den

Achsen und Achsschenkeln alle scharfen Absätze zu vermeiden.

5 Schillßbestiimmmgett.

§. 39.

(1) Die vorstehenden Bestimmungen treten mit dein 1. April 1886 an Stelle der bisher geltenden

in Kraft.

(2) Sie finden Anwendung aus die Bahnen von normaler Spurweite, und zwar:

1. in ihrem Abschnitt l

».) auf alle Bahnen, welche nach diesem Zeitpunkte in Angriff genommen werden,

b) auch auf die derzeit bereits im Bau oder Betriebe befindlichen Bahnen, infofern die be¬

treffenden baulichen Anlagen oder Einrichtungen nach dem 1. April 1886 einem um¬

fassenderen Umbau unterworfen werden;

2. in ihrem Abschnitt II

a) ans diejenigen Betriebsmittel, welche nach diesem Zeitpunkte neu beschafft werden,

li) sowie auf diejenigen alsdann bereits vorhandenen oder bestellten Betriebsmittel, welche

nach dem 1. April 1886 eine vollständige Umänderung erleiden.

(3) Bezüglich einzelner Bestimmungen dieses Reglements können Ausnahmen in Rücksicht auf besondere

Verhältnisse von der Landesregierung unter Zustimmung des Neichs-Eisenbahn-Amts bewilligt werden.

z. 40.

Auf Bahnen, welche nach der übereinstimmenden Erklärung der Landesregierung und des Neichs-

Eisenbahn-Amts zu den 'Bahnen unt^xgeordneter Bedeutung gehören, finden die Vorschriften der ZK. 1 bis 38

einschließlich allgemein keine Anwendung.

Berlin, den 30. November 1885.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers,

v. Boetticher.
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Ministerium des Innern.

unter der Firma

Commercial Union Assurance Company Limited

in London domicilirten Actien-Gesellschast wird die Concession zinn Geschäftsbetriebe der Feuer¬

versicherung in den Aöniglich preußischen Staaten auf Grund der Statuten vom 2L. Sep-

tember ^86^ und der bisher dazu crgangenen Special-Beschlüsse,

vorbehaltlich der in einzelnen Provinzen noch gesetzlich bestehenden Einschränkungen

des Geschäftsverkehrs der Privat-Feuer-Versichcrungs-Gesellschasten,

hiermit unter nachfolgenden Bedingungen ertheilt:

1) Jede Veränderung der bei der Zulassuug gültigen Statuten muß bei

Verlust der Concession angezeigt und, ehe nach denselben verfahren werden

darf, von der Preußischen Staatsregierung genehmigt werden.

Die Verschmelzung mit einer anderen Versicherungs-Gesellschaft oder

der Verkauf eines Zweiges des Geschäfts an eine andere Versicherungs-

Gesellschaft, die Erhöhung des gegenwärtig 2500 000 Z — 50 000000 Alk.

betragenden Grundcapitals, sowie eine Ausdehnung oder Aenderung der

Zwecke der Gesellschaft (No. 67 der Statuten) bedürfen ebenfalls der Ge¬

nehmigung der Preußischen Staatsregierung.

2) Die Veröffentlichung der Concession, der Statuten und der etwaigen

Aenderungen derselben erfolgt in den Amtsblättern resp, amtlichen

publikationsorganen derjenigen Bezirke, in welchen die Gesellschaft Ge¬

schäfte zu betreiben beabsichtigt, auf Aosten der Gesellschaft.

L) Die Gesellschaft hat Wenigstens an einem bestimmten Grte in

Preußen eine Haupt-Niederlassung mit einem Geschäftslocale und einen:

dort domicilirten Generalbevollmächtigten zu begründen.

Derselbe ist verpflichtet, derjenigen Aöniglichen Regierung, in deren

Bezirk sein Wohnsitz belegen, in den ersten sechs Monaten eines jeden

Geschäftsjahres neben dem Verwaltungsberichte, Rechnungsabschlüsse und

der Generalbilanz der Gesellschaft eine ausführliche Uebersicht der im ver¬

flossenen Jahre in Preußen betriebenen Geschäfte einzureichen.

^n dieser Uebersicht — für deren Aufstellung von der betreffenden

Regierung nähere Bestimmungen getroffen werden können — ist das in

Preußen befindliche Activum von dem übrigen Activum gesondert auf¬

zuführen.

Die Bilanz, der Rechnungs-Abschluß und die gedachte Uebersicht sind

alljährlich durch den deutschen Reichs- und Preußischen Staats-Anzeiger

auf Aosten der Gesellschaft bekannt zu machen.

Für die Richtigkeit der Bilanz und der Uebersicht, des Rechnungs

Abschlusses, (Gewinn- und Verlust-Conto) sowie der von ihm geführten

Bücher, einzustehen, hat der Generalbevollmächtigte sich persönlich und



erforderlichen Falls unter Stellung zulänglicher Sicherheit zum Vortheile
sämmtlicher inländischer Gläubiger zu verpflichten. Außerdem muß der¬
selbe auf amtliches Verlangen unweigerlich alle diejenigen Mittheilungen
machen, welche sich auf den Geschäftsbetrieb der Gesellschaft oder auf
den der preußischen Geschäftsniederlassung beziehen, auch die zu diesen,
Behufe etwa nöthigen Schriftstücke, Bücher, Rechnungen pp. zur Einsicht
vorlegen.

4) Durch den Generalbevollmächtigten und von dem inländischen Wohnorte
desselben aus sind alle Verträge der Gesellschaft mit den Preußischen
Staatsangehörigen abzuschließen.

Die Gesellschaft hat wegen aller aus ihren Geschäften mit Inländern
entstehenden Verbindlichkeiten, je nach Verlangen des inländischen Ver¬
sicherten, entweder in dem Gerichtsstands des Generalbevollmächtigten
oder in demjenigen des Agenten, welcher die Versicherung vermittelt hat,
als Beklagte Recht zu nehmen und diese Verpflichtung in jeder füv einen

Inländer auszustellenden Versicherungspolice ausdrücklich auszusprechen.
Sollen die Streitigkeiten durch Schiedsrichter geschlichtet werden, so

müssen diese letzteren, mit Einschluß des Gbmannes, Preußische Staats¬
angehörige sein.

5) Alle statutenmäßigen Bekanntmachungen der Gesellschaft sind auch durch
den Deutschen Reichs- und Preußischen Staats-Anzeiger zu veröffentlichen.

Die vorliegende Concession — welche übrigens die Besugniß zum Erwerbe von Grund¬
eigenthum in den Preußischen Staaten, wozu es der in jedem einzelnen Falle besonders nach¬
zusuchenden landesherrlichen Erlaubniß bedarf, nicht in sich schließt — kann zu jeder Zeit
und ohne daß es der Angabe von Gründen bedarf, lediglich nach dem Ermessen der Preußischen
Staatsregierung zurückgenommen und für erloschen erklärt werden.

Berlin, den 20. Dctober M5.

(I., 8,)

Der Minister des Innern.
Im Auftrage

(gez.) von Zastrow.

Concession
zum Geschäftsbetriebe der Feuerversicherung in

den Aöniglich Preußischen Staaten
für

die Eommercial Union Affnrance
Company Limited zu London.

I. 8035/36



Statuten
der

Commercial Union UerficherungA-Gesellschaft
Union ^ssurklnvH I^iinitvÄ.

^'iese Vertragsurkundewurde am achtundzwanzigstenTage
des Monats SeptemberAchtzchnhunderteinundsechszigabgeschlossen,
zwischen den Personen, deren Namen und Siegel weiter unten,
der dritten Beilage, unterzeichnet und respective beigefügtsind
(und die im Nachfolgenden die Subseribenten genannt werden)
einerseits, und dem Herrn Henri) Thomson, wohnhaft in Nr. 29
Lombard Street, City of London, andererseits: Da die Sub¬
seribenten übereingekommensind, eine Actien-Gesellschaft zu bilden
zur gewinnbezweckenden Betreibung eines Versicherungs-Geschäftes
gegen Verlust oder Schaden durch Feuer, Gewitter und Sturm¬
wind, mit Einschluß alles desjenigen, was in den Wirkungskreis
einer Feuerversicheruugs-Geselischaft gehört; ferner zur Vornahme
aller Operationen, welche die Gesellschaft für zweckdienlich erachtet;
und wenn es die Gesellschaft für geeignet hält, zur Betreibung
eines Lebens- und Ueberlebungs-Versicherungs-Geschäftes, nebst
allen hierzu gehörigen Operationen;und ferner, wenn es die
Gesellschaft für geeignet hält, zur Betreibungeines Versicherungs-
Geschäftes gegen Verlust oder Beschädigung von Schiffen, Fracht¬
gütern und Waaren, nebst anderen in das Seeversicherungs-Ge-
schäft einschlagenden Gegenständen; und für die Zwecke der Ge¬
sellschaft ein Capital von 2,500,000 Pfund Sterling in 50,000
Actien, zu je 50 Pfund Sterling, aufzunehmen. Und da jeder
Subseribentso viele Actien genommen hat als seiner besiegelten
Unterschrift gegenüber in der obbesagten dritten Beilage schriftlich
angegeben ist, und für den Zweck der Gesellschaft die Summe
von zwei Pfund Sterling auf jede Aetie hat; und da am
13. August 1861 die Gesellschaft provisorischunter dem Namen der
„Commercial UnionFeuerversicherungs-Gesellschaft"registrirt wurde,
aber für welchen Namen, der Name „Commercial Union Ver-
sicherungs-Gesellschast"substituirtwurde; und da die vollständige
Registration sofort erlangt werden soll; und da man ferner über¬
eingekommenist, daß gegenwärtige Urkunde als Stiftungs-Urkunde
der Gesellschaft vollzogen werden soll, so wird durch gegenwärtige
Vertrags-Urkundebezeugt, daß auf Grund des Obenstehenden,
jeder Subseribent für sich selbst, seine Erben, Testamentsvollstrecker,
Administratoren und Curatoren (fedoch nur mit Hinsicht auf seine
oder deren eigene Handlungen und Fehler) mit genannten Henry
Thomson seinen Testamentsvollstreckern und Administratoren (als
dem Curator der Gesellschaft) folgendescontrahirt, nämlich:

Daß die Subseribenten und diejenigen anderen Personen,
welche künftighin nach den gegenwärtigenStatuten auf Actien
an dem Capitale der Gesellschaft Ansprüche haben mögen (alle
genannten Personen sowohl, als die Subseribenten,werden nach¬
stehend unter dem Namen Actionäre zusammengefaßt)so lange

sie Actien des Capitals haben, eine Actien-Gesellschaft unter dem
Namen: '„CommercialUnion Versicherungs-Gesellschaft" zu dem
hier genannten Zwecke, sein und verbleiben sollen; ferner, daß jeder
Actionär alle in gegenwärtigerUrkunde seitens der Actionäre
übernommenen Verpflichtungenhalten und beobachten, und in
allen anderen Punkten die jeweiligen, von der Gesellschaft in
Kraft gesetzten Statuten halten wird; und ferner, daß die in
den Gesellschafts-Artikeln der ersten Beilage niedergelegten, und
von Zeit zu Zeit in Kraft gefetzten Statuten, die Statuten der
Gesellschaft sein, und von den Subseribenten,ihren Erben, Testa¬
mentsvollstreckern, Administratorenund Curatoren beobachtet und
befolgt werden sollen. Ferner soll die erste Beilage hierzu als ein
Tyeil dieser Stistungs-Urkuudeangesehen, und als solcher ausge¬
legt werden uud demgemäß in Kraft treten. Und durch dieseUrkunde
wird ferner bezeugt, daß jeder Subseribent für sich selbst, seine
Erben, Testamentsvollstrecker,Administratoren und Curatoren durch
Gegenwärtiges mit dem genannten Henry Thomson,seinen Testa¬
mentsvollstreckern,Administratoren und Kuratoren contrahirt,daß
er, der Contrahent, alle Einzahlungen auf die iu seinem Besitze
befindlichen Actien der Gesellschaft pünktlich und gewissenhaft
leisten wird, in der Art und Weise und zu solchen Zeitpunkten,
als in den Vereinsartikeln der ersten Beilage hierzu angegeben
wird, ohne jederlei Abzug und nach der wahren Absicht und
Meinung der gegenwärtigen Urkunde. Und man ist ferner über¬
eingekommen,daß von dieser Urkunde drei gleichlautendeAbschriften
gemacht werden sollen, und daß entweder alle drei oder zwei zu¬
sammen, oder jede einzelne für sich selbst als die vollgültige
Stiftungsurkunde der Gesellschaft angesehen werden soll. Ferner
wird durch gegenwärtige Urkunde bezeugt, daß auf t^rund des
Vorstehenden jeder Subseribent für sich selbst Kraft dieser Urkunde
die Herren Grissith Thomas und John Hollams zu Anwälten
respective zu unwiderruflichen Anwälten ernennt, und dieselben
ermächtigt, in ihrem Namen, Unterschrift und Siegel auszustellen,
zu der Zeit und in der Weise, wie die Directorender Gesellschaft
bestimmen werden; die zwei anderen Abschriften,oder jede ein¬
zelne Abschrift dieses Instruments, sollen demgemäß die Kraft
einer Vollmacht haben. Und es wird hier ausdrücklich erklärt,
daß die Verbindlichkeit jedes Subseribenten,seiner Erben, Testa¬
mentsvollstrecker,Administratoren und Curatorendieselbe sein soll
ohne Unterschied, ob alle drei Abschriften dieses Instruments oder
nur eine einzelne von ihm vollzogen worden, und ohne Unter¬
schied, ob dies von ihm in Person oder dnrch seinen Anwalt ge¬
schehen ist. Urkundlich dessen haben die obgenanntenPersonen
ihre besiegelte Unterschrift beigefügt.

Associations-Artikel
der

GsMmerewl Unis« Vsrstchsrnngs-Gesellschaft.
S. Interpretation.

ZI. In der Jnterp.etation der gegenwärtigen Urkunde sollen
die folgenden Worte und Ausdrücke die ihnen hiermit beigelegte
Bedeutung haben, es sei denn, daß in der Sache selbst oder im
Context etwas enthalten sei, was einer solchen entgegen ist, nämlich:

„Die Gesellschaft" bedeutet die „Commercial Union Ver-
sicherungs-Gesellschaft."

„Das Gesetz" bedeutet die Parlainentsacte, betreffend die

Registrirung, Jncorporirung und Rcgulirung von Aktien¬
gesellschaftenwie eine jede andere Acte, welche von Zeit
zu Zeit in Kraft ist und Actiengesellschaften betrifft und
demzufolge nothwendiger Weise auch die Gesellschaft.

„Direetion" bedeutet eine Versammlung der Directoren,
welche' sich vorschriftsmäßig constituirt hat und ebenso zu-
sammenberusen worden ist, oder wie es der Fall sein kann,
die zu einer Sitzung versammelten Directoren.



„Feuer-Police" bedeutet eine solche Versicherung gegen

Verlust oder Beschädigung durch Feuer, Gewitter oder
Sturmwind, welche mit der Gesellschaft kraft der gegen¬
wärtigen Urkunde abgeschlossen worden ist.

„Lebens-Police" bedeutet eine Versicherung, die das

Leben zum Gegenstände hat und kraft der gegenwärtigen
Urkunde mit der Gesellschaft abgeschlossen worden ist.

„See-Police" bedeutet eine Versicherung gegen Verlust
oder Beschädigung von Schiffen oder Fahrzeugen, Gütern,
Waaren oder Kaufmannsgütern, Schiffsladungen oder Fracht,

welche kraft der gegenwärtigen Urkunde mit der Gesellschaft

abgeschlossen worden ist.
Worte, die im Singularis gebraucht sind, sollen auch

auf den Pluralis Bezug haben.

Worte, die im Pluralis gebraucht sind, sollen auch auf
den Singularis Bezug haben.

Worte, welche sich auf männliche Personen beziehen,
sollen auch auf weibliche Bezug haben. Das Wort „Monat"
bedeutet einen Kalender-Monat.

II. Statuten.
Z 2. Das folgende sollen die Statuten (Einrichtungsartikel)

der Gesellschaft fein; dieselben unterliegen jedoch der Aufhebung

und Abänderung, wie solches durch die gegenwärtige Urkunde vor¬
gesehen ist. III. Wirkungskreis.

Z 3. Der Wirkungskreis der Gesellschaft soll alle in obiger

Urkunde (jedoch nur erklärungsweise aber nicht ausschl'eßungs-
weise oder abkürzungsweise) erwähnten Geschäfte begreifen.

1. Versicherungen zu gewähren oder abzuschließen auf Eigenthum
jeder Art, gleichviel ob in Großbritannien oder an andern Orten

einschließlich von Schiffen oder Fahrzeugen im Dock, Flüssen oder
Hafen gegen Verlust oder Beschädigung durch Feuer, Blitz oder

Gewitter, desgleichen alle anderen Geschäfte zu machen, welche von
Feuerversicherungs-Gesellschaften gewöhnlich abgeschlossen werden.

2. Versicherungen zu gewähren oder abzuschließen, die

das Leben einer oder mehrerer Personen oder Ueberlebungen
zum Gegenstande haben und alle anderen Versicherungen ab¬

zuschließen, die auf das Leben Bezug haben und nach dem
Gesetz abgeschlossen werden dürfen; Renten zu gewähren, zu ver¬
kaufen und zu kaufen, entweder auf Lebenszeit oder auf bestimmte
Jahre; auf Ueberlebungs-Anwartschasten, entweder unmittelbare,

aufgeschobene oder von gewissen Zufällen abhängige, ferner Aus¬
steuern für Wittwen, Kinder oder andere Personen zu verkaufen
und Leibrenten, gegenwärtige oder zukünftige zu kaufen und zu
verkaufen, sowie auch directe Ueberlebungs-Anwartschasten und
UcberlebungS-Anwartschaften des zweiten Grades, Expectanzen
und andere Interessen, die noch nicht im Besitze sind, ohne Unter¬

schied ob sie unbestritten, unbestimmt, bedingt oder unbedingt sind

und ohne Unterschied, ob sie nach dem Ableben einer oder mehrerer
Personen, oder nach Ablauf eines Termins, oder einer Reihe von
Jahren, oder nach einem anderen Umstände in Kraft treten, und
ob solches anwartschastliche oder anderes Eigenthum, Erbzinsgüter

oder Zeitpachtbcsitz oder in ganz freien oder aewohnheitsrechtlich
freien Grundbesitz oder in persönlichen Eigenthum irgend welcher

Art besteht. Und ferner jede Art von Geschäften zu unternehmen,
die sich auS den Wechselfällen des menschlichen Lebens ergeben,
und die gewöhnlich von LebenSversicherungs-Anstalten und von

solchen Anstalten unternommen werden, die für den Ankauf von
anwartschaftlichen Interessen gegründet sind. (Erweitert durch
Special-Beschluß vom 10. März 1880. Fol. 16.)

3. Versicherungen zu gewähren oder abzuschließen auf Schiffe,
Fahrzeuge, Güter, Waaren, Kaufmannsgüter, Schiffsladungen und
Fracht gegen Beschädigung durch irgend welche Ursachen, sowie

auch andere von Seeversicherungs-Gesellschaften gewöhnlich be¬
triebene'Geschäfte zu machen.

Z 4. Der Betrieb des Feuerversicherungs-Geschäftes kann sobald

nach geschehener vollständiger Registrirung der Gesellschaft ange¬

fangen werden, als die Direction eS für geboten erachtet, selbst
dann, wenn sämmtliche Actien noch nicht gezeichnet oder ausge¬
geben sein sollten.

Z 5. Weder das Geschäft einer LebenSversicherungs-Gesell¬
schaft, noch einer Seeversicherungs-Gesellschaft soll von der Ge¬
sellschaft begonnen werden, bis dieselbe auf einer außerordentlichen
General-Versammlung der Gesellschaft durch eine Majorität von
zwei Drittheilen des Actienwerthes und der Actionäre, welche ent¬

weder in Person oder durch Stellvertreter in dieser Versammlung
gegenwärtig sind ermächtigt ist.

Z 6. Die Geschäfte sollen entweder von den Directoren selbst,
oder unter deren Oberaufsicht, jedoch unter der Controlle der

Generalversammlungen, auf Grund des Gegenwärtigen geführt
werden.

Z 7. Niemand außer den Directoren hat die Befugniß, Schuld¬

scheine oder Wechsel im Namen der Gesellschaft auszustellen, z»
acceptiren, oder zu indossiren, oder in irgend einer Weise den
Credit der Gesellschaft einzusetzen. (Modifizirt durch Special-

Beschluß vom 30. Dezember 1862. No. II. Fol. 15.)
Z 8. Niemand außer den Directoren, oder den von letzteren

ausdrücklich befugten und in den Grenzen dieser Befugniß han¬
delnden Personen, darf eine Versicherung der Gesellschaft aus¬
stellen, noch sich zur Erlangung einer solchen Versicherung an¬

heischig machen, oder irgend einen Contract machen, wodurch der
Gesellschaft eine Verbindlichreit auferlegt würde.

Z 9. Die Directoren dürfen nur auf dem gewöhnlichen Ge¬

schäftswege der Gesellschaft, Schuldscheine oder Wechsel im Namen
derselben ausstellen, acceptiren oder indossiren.

Z 10. Alle Gelder, welche an die Gesellschaft zu zahlen sind,
werden von den Directoren oder von Personen, welche zu ihrer

Empfangnahme speciell autorisirt sind, vereinnahmt und werden

ohne Verzug bei den Banquiers der Gesellschaft eingezahlt.

Z 11. Die Quittung zweier Directoren, der Banquiers, oder
anderer von den Directoren zur Empsangnahme von Geldern be¬

fugten Personen, soll als eine beweiskräftige Bescheinigung des

Empfanges der darin genannten Summen angesehen werden.

Z 12. Alle von der Gesellschaft zu leistenden Zahlungen

werden (ausgenommen für kleines Cassa-Conto) mittels Cheques
auf die Banquiers beglichen; dieselben müssen von drei Directoren
unterzeichnet und von dem Sekretär contrasignirt sein. (Erweiter)

durch Special-Beschluß vom 30. Dezember 1862. No .V. Fol. 15t

IV. Policen.

Z 13. Die Form der Versicherungs-Policcn der Gesellschaft
wird von Zeit zu Zeit von der Direction bestimmt.

Z 14. Eine jede Versicherungspolice muß sich auf die gegen¬
wärtigen Statuten der Gesellschaft beziehen, und die Bedingung

oder die besondere Stipulation enthalten, kraft welcher die Haft¬
barkeit der Actionäre auf den auf ihre Actien von Zeit zu Zeit
noch nicht eingezahlten Betrag beschränkt wird.

Z 15. Die Bedingung oder besondere Stipulation, welche in
jeder Police enthalten sein muß, soll eine solche Form haben,

wie sie den Directoren von den Rechtsgelehrten zwecks Sicherung
der Beschränkung der Haftbarkeit der Actionäre (wie oben) in
Vorschlag gebracht wird.

Z 16. So lange die Directoren nichts anders beschließen,
soll die Form der Bedingung oder des Special-Contractes die
folgende fein:

Mit dem Vorbehalte jedoch, daß in Gemäßheit ver Bestim¬
mungen der Stiftungs-Urkunde der Gesellschaft diese, sowie jede

andere Police der Gesellschaft nur unter der Bedingung bewilligt
und ausgestellt wird, und es wird hiermit noch besonders und
ausdrücklich erklärt und festgesetzt, daß die Gesellschaft unter ihren
sämmtlichen Versicherungs-Policen im Ganzen nur bis zum Be¬

laufe von so viel von ihrem gesellschaftlichen Activ-Vermögen

verantwortlich gehalten werden soll, wie von Zeit zu Zeit, je in
dem besonderen Zweige ihres Geschäftes, worauf diese Police in



jedem vorliegenden Falle Bezug hat, nämlich der Feuer-, Lebens¬
ader Seeversicherung und von den zur Deckung, der sich aus

solchen Policen respectiv ergebenden Forderungen besonders aus¬

gesetzten und bestimmten Geldern zur Befriedigung ihrer gesell¬
schaftlichen Verbindlichkeiten darunter gehörig, verwendbar wird;
,n dem besagten gesellschaftlichen Activ-Vermögen ist der von Zeit

zu Zeit gezeichnete, aber noch nicht einbezahlte Betrag des Capitals
der Gesellschaft mit einbegriffen und es werden diese Activa ins¬

gesammt als zur Befriedigung der gesammten gesellschaftlichen Ver¬
bindlichkeiten im ordnungsmäßigen Verwaltungsgange verwendbar

betrachtet; auch daß kein jetziger oder künftiger Actionär der Ge¬

sellschaft, seine Erben, Testamentsvollzieher oder Administratoren,

je irgend wie in Bezug auf alle oder irgend welche Verbindlich¬
keiten der Gesellschaft gerichtlich belangt, oder auf irgend eine
andere Art verbindlich gehalten werden dürfen, mit alleiniger
Aunnahme des gerichtlichen Verfahrens, welches die Gesellschaft
in Gemäßheit der Bestimmungen der Statuten von Zeit zu Zeit

gegen die betreffenden Actionäre, ihre Erben, Testamentsvollzieher
oder Administratoren einzuleiten, gesetzlich berechtigt ist, um die¬

selben zu nöthigen, die von der Gesellschaft in Gemäßheit der
Bestimmungen der Statuten ausgeschriebenen und von ihnen zu
entrichtenden Einzahlungen, auf die von ihnen gezeichneten Aktien,
an die Gesellschaft einzuzahlen; ferner, daß kein jetziger oder

künftiger Actionär, seine Erben, Testamentsvollzieher oder Ad¬
ministratoren, je irgend wie mittelst so ausgeschriebener Ein¬

zahlungen oder auf irgend eine andere Weise verbindlich gehalten
oder gemacht werden sollen, für die Gesellschaft oder an dieselbe
oder in Bezug auf irgend eine Versicherungs-Police oder irgend

eine sonstige Verbindlichkeit der Gesellschaft oder auf irgendwelche
andere Art, es sei irgend eine Summe, über den von Zeit zu

Zeit auf seine Actie oder Actien des Gesellschafts-Ccipitals nicht
eingezahlten Betrag, hinaus zu bezahlen, sondern, daß jeder jetzige

oder künftige Actionär der Gesellschaft, seine Erben, Testaments¬

vollzieher, oder Administratoren in jeder Hinsicht denselben Schutz
gegen alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft genießen sollen, als
ob die Gesellschaft durch eine, die gewöhnlichen, hier folgenden

Klauseln enthaltende Parlamentsacte incorporirt wäre, nämlich:

erstens, daß die einzige Verbindlichkeit eines Actionärs derselben,
seiner Erben, Testamentsvollzieher oder Administratoren sich ledig¬
lich auf seine oder deren Verpflichtung beschränken soll, denjenigen
etwaigen Theil des von Zeit zu Zeit nicht eingezahlten Betrages
der auf seinen Namen stehenden Actie oder Actien an die Ge¬

sellschaft zu entrichten, der von der Gesellschaft in Gemäßheit der
Bestimmungen der Statuten während der Zeit seiner Jnhaber-

schast solcher Actie oder Actien ausgeschrieben und zahlbar gemacht
werden sollte: und zweitens, daß die Verbindlichkeit eines Actio¬
närs als Aktieninhaber, und seiner Erben, Testamentsvollzieher,
und Administratoren bei Cession seiner Actie oder Actien in Ge¬

mäßheit der Bestimmungen der Statuten durchaus aufhört, mit
alleiniger Ausnahme der gehörig ausgeschriebenen und zahlbar

gemachten, zur Zeit der Cession aber noch rückständigen Ein¬
zahlungen darauf.

Z 17. Wenn aber die Gesellschaft auf Grund einer Parla¬
mentsacte oder auf andere Weise eine derartige Beschränkung der
Haftbarkeit der Actionäre erlangen sollte, welche nach Ansicht der

Rechtsgelehrten eS nicht nöthig erscheinen läßt, daß eine solche
Bedingung oder Special-Stipulatwn, wie vorbesagt, einverleibt
werde, daß dann in einem solchen Falle die betreffende Bedin¬
gung oder Special-Stipulation fortbleiben kann. (Siehe Special-
Beschluß vom 28. October 1862. Fol. 15).

Z 18. Eine jede Versicherungspolice muß von zwei Directoren
unterzeichnet und von dem Sekretär oder dem Dirigenten contra-
signirt sein unter Beidrückung des Siegels der Gesellschaft.

(Aufgehoben durch Special-Beschluß vom 30. Dezember 1862.
No. I. Fol. 15).

Z 19. Der Direction steht eZ frei, Versicherungen abzuschlie¬
ßen gegen eine reducirte Prämie in Fällen, in denen der Ver¬

sicherte sein Recht auf Theilnahme an dem Gewinne der Gesell¬
schaft aufgiebt.

S 20. Die Summe, welche auf ein Leben entweder für die
ganze Dauer oder für eine beschränkte Zeit, oder gegen das Leben

eines anderen oder eine andere Eventualität versichert wird,
soll einzig und allein dem Ermessen der Direction überlassen
bleiben.

Z 21. Die Grenzen der in irgend einem Falle zu versicherten

Summen sollen gänzlich dem Ermessen der Direction überlassen
bleiben.

Z. 22. Es soll gänzlich dem Ermessen der Direction oder
desjenigen Comitees, oder derjenigen Personen, die zu dem Zwecke

bestellt wurden, überlassen bleiben, Versicherungs-Anträge anzu¬
nehmen oder abzulehnen.

Z 23. Alle Feuer-Policen, Lebens-Policcn, See-Policen und

andere Versicherungen und alle Leibrenten, Anleihen, Versor¬
gungen, welche von der Gesellschaft ausgestellt, ferner alle An¬

käufe von Lebens-Policcn, Interessen, Ueberlebungsanwartschaften,
Ueberlebungsanwartschaften des zweiten Grades, Expectanzen und
andere Interessen, welche die Gesellschaft erwirbt, sollen in be-

meldeter Art und Weise erworben nnd ausgestellt werden, jedoch
mit Beobachtung der Bestimmungen gegenwärtiger Urkunde, und
unter solchen Bedingungen und Garantien, als die Direction für
geeignet hält, und bei Versicherungen auf das Leben von Per¬

sonen, deren Gesuudheitszustand nicht von gewöhnlicher Beschaffen¬
heit ist, gegen solche Bedingungen und solche Prämien als die
Direction bestimmen wird.

Z 24. Die Direction kann von Zeit zn Zeit die Grenzen

festsetzen oder abändern, innerhalb deren sie Versicherungen auf
irgend ein Leben oder ein Gebäude, oder ein bestimmtes Eigen¬
thum, sowie auch auf ein Schiff oder Fahrzeug annehmen will;
und ebenso auch den Betrag oder die Natur eines Risikos, gegen
welches sie Policen ausstellen wird, festsetzen uud abändern.

Z 25. Die Prämien, die für Versicherungen oder für einge¬
gangene Kontrakte an die Gesellschaft zahlbar sind, dürfen nach

dem Dafürhalten der Direction, entweder jährlich oder halbjähr¬
lich oder zu anderen größeren oder kleineren Terminen, oder auch

in einer einzigen Zahlung, oder in gleichen jährlichen Zahlungen
für eine bestimmte Anzahl von Jahren, oder in verminderten oder
vergrößerten Zahlungen geleistet werden; ferner darf entweder die
ganze Prämie oder ein Theil derselben so lange und gegen solche

Bedingungrn unbezahlt bleiben, als die Direction für geeignet
hält, und mit der rückständigen Summe soll in der Zwischenzeit
die Polize belastet bleiben.

Z 26. Die Direction kann jederzeit nach Belieben auf An¬
trag einer Person, die Anspruch hat auf die Wohlthat einer mit
der Gesellschaft abgeschlossenen Versicherung oder einer von der
Gesellschaft übernommenen Verpflichtung, die Zeit und die Art
ändern, zu oder binnen welcher die Prämie für solche Versiche¬
rungen oder Verpflichtungen zu zahlen ist; auch kann das Direc-
torium solche Prämien zu einer anderen Zeit oder in anderer

Weise zahlbar machen, als wie ursprünglich vereinbart worden;
oder es kann die Bedingungen ändern, unter denen eine solche
Versicherung abgeschlossen wurde, stets vorausgesetzt, daß eine jede
derartige Aenderung durch einen Vermerk auf der Police (wenn
nicht eine neue Police ausgestellt wird) dargethan werden nnd
von einem Director und einem dazu rechtmäßig autorisirteu Be¬
amten unterzeichnet sein muß. (Abgeändert durch Special-Beschluß

vom 30. December 1862, Nr. ÜI., Fol. 15.)
ß 27. Die Direction kann nach Belieben irgend eine Police

erneuern, die aus irgend emer Ursache verfallen oder ungültig

geworden, gegen die Bezahlung einer gewissen Geldstrafe (oder
auch ohne diese) und gegen solche Bedingungen, und innerhalb
einer solchen Zeit als sie für nöthig erachtet.

Z 28. Wenn der Inhaber irgend einer LebenS-Police wünschen

sollte, die Zahlung der ganzen Prämie, oder eines Theiles der¬
selben aufhören zu lassen, so darf die Direction nach Belieben
gegen Zurückstellung der früheren Police, eine neue, entweder



gänzlich oder zum Theil prämienfreie Police ausstellen, gegen
eine zu bestimmende Summe, die zu derselben Zeit bezahlt
werden muß, als die, durch die frühere Prämie versicherte Summe

zahlbar gewesen wäre, oder geeigneten Falls, gegen die Zahlung
einer Leibrente oder einer Versorgungssumme von geringerem

Betrage, und diese neue Police darf nach Belieben der Direction
so angesehen werden, als ob sie zur Zeit der früheren Police
ausgestellt worden wäre.

Z 29. Die Direction darf nach Belieben jedem Inhaber einer
Lebens-Police und auf Garantie derselben, entweder ein Darlehen
überhaupt gewähren, oder ein Darlehen zu dem Zwecke der Be¬
zahlung entweder einer schon fälligen oder einer noch nicht fälligen
Prämie, gegen solche Bedingungen, als die Direction für nöthig
erachtet; jedoch darf eine solche Summe im Ganzen nicht den
Werth einer solchen Police (mit Einschluß der Gewinnstantheile
oder anderer Zuschläge, die dazu gehören) übersteigen, und dieser
Werth muß von der Direction oder unter deren Gutheißen fest¬

gesetzt werden.
Z 30. Sollte der Inhaber einer Lebens-Police dieselbe oder

irgend einen Gewinnstantheil, oder sonstige Zuschläge fallen zu
lassen gesonnen sein, so steht der Direction das Recht zu, dieselbe
zu einem solchen Werthe zu kaufen, als ihr recht und billig
scheint; ferner darf der ganze Betrag dieser Gewinnstantheile
oder Zuschläge, oder auch nur ein Theil derselben zu eiuer per¬
manenten oder zeitweiligen Herabsetzung der auf diese Police zu
zahlenden Prämien verwendet werden.

V. Bureau.

Z 31. Das Hauptbureau der Gesellschaft soll in Nr. 34
Gracechurch Street in der Stadt London eröffnet werden, oder
an einem solchen Ort in London oder Middlesex, wie es die
Direction bestimmen wird.

VI. Haupt-Personal.
tz 32. Die Herren Henry William Peek, Henry Trower,

Jeremiah Colman, Charles Curling, Edwin Fox, Henry Ghinn,
Nehemiah Grissiths, Samuel Hanson, George Harker, Frederick
William Harris, Smith Harrison, David Hart, Francis Hicks,

John Hodgson, John Humphery jun., Moß Joshua, William
Leask, William Lee M. P., Andrew Lusk, Sheriff os London

and Middlesex, John Robert Thomson jun., Joseph Underwood,
John Kemp Welch sollen die ersten und die gegenwärtigen
Direktoren sein.

Z 33. Die London and County Bank sollen die ersten und
gegenwärtigen Banquiers sein.

Z 34. Die Herren Martens Thomas und Hollams sollen die
ersten und gegenwärtigen Rechtsanwälte sein.

Z 35. Die Herren William Barton Ford, Alex. Sim und

Joseph Pasmore Täte sollen die ersten und gegenwärtigen
Rechnungs-Controleure sein.

vvl Capital.

Z 36. Die Gesellschaft kann von Zeit zu Zeit mit der Zu¬

stimmung einer außerordentlichen General-Versammlung das
Capital der Gesellschaft durch die Ausgabe neuer Actien von

2,500,000 Pfund Sterling auf 5,000,000 Pfund Sterling
erhöhen.

Z 37. DaS durch Ausgabe neuer Actien aufgebrachte Capital
soll, wenn die Gesellschaft bei deren Ausgabe nicht anders be¬

schließt, als ein Theil des ursprünglichen Capitals angesehen,

und in jeder Beziehung, sei es in Betracht der Einzahlungen
oder sonstwie, denselben Bestimmungen unterworfen sein, als ob

es ein Theil des ursprünglichen Capitals gewesen wäre.
Z 38. Der jedesmalige Betrag des neuen Capitals soll,

wenn die Gesellschaft bei der Aufnahme desselben nicht anders
beschließt, unter die derzeitigen Actionäre vertheilt werden.

ß 39. Die neuen Actien sollen zunächst, wenn die Gesell¬
schaft bei der Ausgabe derselben nicht anders beschließt, von

den Directoren, den Actionären im Verhältniß zur Anzahl ihrer

respectiven Actien angeboten werden; und diejenigen neuen
Actien, die von den Actionären nicht genommen werden,

dürfen an andere Personen zum Verkauf gelangen, welche die
Directoren bestimmen, und nöthigen Falls können alle diese
Actien oder ein Theil derselben zur Erwerbung des Gcsammt-

geschästes einer anderen Versicherungs-Gesellschaft, oder eines
Theiles derselben verwendet werden.

Z 40. Wenn jedoch die Gesellschaft weitere neue Actien

ausgeben sollte, nachdem sie schon früheren neuen Actien Priorität
oder Garantie oder andere Special-Privilegien gewährt hat, so
sollen die Inhaber derjenigen neuen Actien, die solche Special-

Privilegien erlangt haben, kein Recht auf weitere, neue Actien
beanspruchen dürfen, wenn die Gesellschaft nicht anders beschließt.

Z 41. Durch einen besonderen Beschluß und durch die Zu¬
stimmung der Inhaber von drei Viertheilen des Actienwerthes
aller dadurch berührten Actien sollen entweder alle Actien, oder
nöthigen Falls, alle Actien einer Classe in eine kleinere Anzahl
consolidirt, oder in eine größere Anzahl getheilt und dadurch

oder anderweitig dem Nominal- oder Gesammt-Nominalbetrage
nach, vermehrt oder vermindert werden.

VIH. Verwendung des Capitals und Eigen¬

thums der Gesellschaft.

Z 42. Die Direction kann von Zeit zu Zeit in solcher
Weise und zu solcher Zeit, als sie für nöthig erachtet, von den
verschiedenen an die Gesellschaft bezahlten Geldern, ohne Unter¬
schied, ob diese in den von den Actionären gemachten Depositen,

oder von Einzahlungen, oder von Prämien aus Policen der
Gesellschaft bestehen, oder ob sie von anderer Quelle herrühren,
solche eigene und besondere Rechnungen führen, als sie, mit Be¬
rücksichtigung des Versicherungszweckes und der Ansprüche an die
Gesellschaft in Folge derselben, für das allgemeine Wohl der
Gesellschaft, und für die Art des jedesmaligen Geschäftes, für
nöthig erachtet; und kann von Zeit zu Zeit mit der Zustimmung
einer außerordentlichen General-Versammlung alle diese Gelder,
oder einen Theil derselben, sowie auch die angesammelten Summen

derselben, zu einem gewissen und besonderen Zwecke oder zum
Vortheile einer besonderen Classe oder besonderer Classen von

Personen verwenden. (Erweitert durch Special-Beschluß vom
30. December 1862. No. VI. Fol. 15.)

Z 43. Die Direction kann nach Belieben, und mit oder ohne
Zustimmung einer außerordentlichen General - Versammlung
einen Reservefonds festsetzen, und denselben von Zeit zu Zeit

vermehren, welcher Fonds zur Befriedigung von Ansprüchen auf
Versicherungspolicen, und zu solchen anderen Zwecken bestimmt
sein soll, als die Direction für zweckdienlich erachtet, um die

Stabilität und Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft im Allgemeinen
zu vermehren.

Z 44. Diejenigen Kosten und Ausgaben, die von Zeit zu
Zeit bei der Verwaltung des Geschäftes der Gesellschaft entstehen,
mit Einschluß derjenigen Kosten und Ausgaben, die bei der

Etablirung oder bei dem Plan zur Etablirung der Gesellschaft
entstanden, und welche nach dem Ermessen der Direction billiger-

weise einer besonderen Einnahmsauelle zur Last fallen sollten,
müssen von dieser letzteren auch bezahlt werden, oder derselben

zur Last fallen; und solche Kosten und Ausgaben, als nach dem
Ermessen der Direction, von zweien oder mehreren Quellen be¬

zahlt oder getragen werden sollten, müssen in solchem Verhältnisse
und in der Weise von denselben bezahlt und getragen werden,
als die Direction für geeignet erachten wird.

Z 45. Um die bei der Etablirung der Gesellschaft gehabten

Auslagen gleichmäßiger auf mehrere Jahre zu vertheilen, steht
der Direction, jedoch nur, wenn sie es für nöthig erachtet, und

nicht anderen Falles, das Recht zu, das Ganze oder einen Theil
dieser Auslagen, sowie auch die Auslagen für die Abfassung und
Vollziehung der gegenwärtigen Urkunde, ferner das Ganze oder

einen Theil der Kosten und Ausgaben, welche die Gesellschaft
vor dem Schluß ihres Finanzjahres 1861 —1862 gehabt hat.



in irgend eine beliebige Anzahl gleicher Theile, jedoch nicht über

zehn, zu theilen, und einen solchen Theil in die Gewinn- und
Verlust-Rechnung für das Finanzjahr der Gesellschaft von 1861
bis 1862 in der Weise und in dem Verhältniß zu bringen, als
die Direktion für billig hält; und in gleicher Weise einen anderen

dieser Theile in die Gewinn- und Verlust-Rechnung jedes

folgenden Finanzjahres zu bringen, bis alle diese gleichen Theile
in die Gewinn- und Verlust-Rechnungen gebracht sind; und es

soll in diesem Falle der Direction das Recht zustehen, für die¬

jenigen Theile, die noch nicht in die Gewinn- und Verlust-
Rechnung gebracht sind, eine schwebende Rechnung über eine
Summe zu halten, die dem Betrage dieser nicht verrechneten

Theile gleichkommt.

IX. Anlegung der Gelder.
Z 46. Die Direction kann entweder temporär oder permanent

allc Gelder der Gesellschaft, oder einzelne Summen derselben, ent¬
weder in Staatsfonds, oder in Grundeigenthum, oder persönlichem

Eigenthum oder in anderem sicheren Besitze anlegen, mit Einschluß
von Aetien in irgend einer anderen Gesellschaft, jedoch dürfen

diese Actien nicht einer Gesellschaft angehören, in welcher die Ver¬
bindlichkeit der Actionäre nicht auf den unbezahlten Actienbetrag

beschränkt ist; auch darf sie im Namen der Gesellschaft oder im
Namen von Curatoren für dieselbe ohne Zustimmung einer außer¬
ordentlichen General-Versammlung keine Anlage in ihren eigenen
Actien machen.

Z 47. Die Gelder der Gesellschaft dürfen nicht nur in der
oben erwähnten Weise angelegt werden, sondern auch zur Erwer¬

bung des ganzen Geschäfts einer anderen Versicherungs-Gesellschaft,
oder eines Theils derselben, verwendet werden.

X. General-Versammlungen der Gesellschaft.

Z 48. Die jährliche General-Versammlung soll an demjenigen
Orte in London oder Middlesex zu derjenigen Stunde und an

demjenigen Tage jedes Jahres stattfinden, den die Directoren von

Zeit zu Zeit bestimmen werden, und kann eine solche Versamm¬
lung unter vorhergehender Anzeige jedes Geschäft vornehmen,
das eine außerordentliche General-Versammlung auf Grund dieser
Urkunde vorzunehmen berechtigtest.

§49. Wenn die Directoren nicht anders beschließen, so soll

die jährliche General-Versammlung auf dem Hauptbureau der
Gesellschaft am zweiten Donnerstag im Monate Mai jedes Jahr
stattfinden.

Z 50. Die erste jährliche General-Versammlung soll im
Monate December 1862 abgehalten werden.

Z 51. Nach Gutbesinden dürfen die Directoren zu jeder be¬
liebigen Zeit eine außerordentliche General-Versammlung zu¬
sammenberufen.

Z 52. Auf ein schriftliches Gesuch, das von wenigstens zwanzig
Actionären unterzeichnet ist, die vereint, nicht weniger als ein Zwan¬
zigstel der ganzen Actienzahl haben, soll durch die Directoren eine
außerordentliche General-Versammlung zusammenberufen werden,

jedoch muß dies Gesuch den Zweck der Versammlung genau an¬
geben, und auf dem Hauptbureau abgeliefert oder zurückgelassen
werden.

Z 53. Wenn einundzwanzig Tage nach der Ablieferung eines
solchen Gesuches, die Directoren es versäumen sollten, eine Ver¬

sammlung in Erfüllung desselben zu halten, so dürfen die Bittsteller
oder andere Actionäre, deren Anzahl nicht weniger als zwanzig

ist, und die vereint, nicht weniger als ein Zwanzigstel der Ge-

sammtzahl gewöhnlicher Actien besitzen, die Versammlung zu¬
sammenberufen.

Z 54. Jede General-Versammlung soll an demjenigen passen¬

den Orte in London oder Middlesex stattfinden, den die Directoren
oder die zusammenberufenden Actionäre bestimmen werden.

Z 55. Auf einer General-Versammlung darf kein anderes

Geschäft vorgenommen werden, als die Erklärung einer Dividende,
wenn nicht die beschlußfähige Zahl (^uorum) von zehn Aktionären,

entweder in Person oder durch Vertreter bei der Eröffnung deS
Geschäftes gegenwärtig ist.

Z 56. Sollte eine Stunde nach der zur Abhaltung einer

General-Versammlung bestimmten Zeit, gleichviel ob diese die an¬
fängliche oder vertagte sei, keine beschlußfähige Anzahl (zehn^
gegenwärtig sein, so soll die Versammlung, wenn sie auf das

Gesuch der Actionäre zusammenberufen war, aufgelöst werden;
anderenfalls soll dieselbe auf den nächsten Wochentag zu derselben
Zeit, und an demselben Orte vertagt werden; und sollte bei einer
solchen vertagten Versammlung innerhalb einer Stunde, nach der
zur Abhaltung derselben anberaumten Zeit, die beschlußfähige
Anzahl nicht gegenwärtig sein, so soll sie nicht neuerdings vertagt,
sondern aufgelöst werden, und außer der Erklärung einer Dividende,
soll dabei kein Geschäft vorgenommen werden.

Z 57. Der Präsident kann nach Belieben jede General-Ver¬
sammlung, nachdem dieselbe in gehöriger Form sich constituirt
hat, auf einen beliebigen, sieben Tage nicht überschreitenden Zeit¬
raum vertagen, und kann mit der Zustimmung der Versammlung

dieselbe auf längere Zeit, oder von Zeit zu Zeit, oder von Ort
zu Ort vertagen.

Z 58. Auf einer vertagten General-Versammlung darf k in
anderes Geschäft vorgenommen werden, als dasjenige, das auf
der anfänglichen General-Versammlung unerledigt gelassen wurde,
und das auf derselben hätte verhandelt werden können.

Z 59. Die eine General-Versammlung ausschreibenden Direc¬
toren, und die eine außerordentliche General-Versammlung aus¬
schreibenden Actionäre, sollen respective wenigstens sieben Tage

und nicht mehr als einundzwanzig Tage die Berufung der Ver¬
sammlung vorher ankündigen.

Z 60. Wenn eine General-Versammlung auf länger als
sieben Tage vertagt wird, so sollen die Directoren die Vertagung

der Versammlung wenigstens vier Tage vorher ankündigen.
Z 61. Die Ankündigung einer General-Versammlung soll mit

Ausschluß des Tages, an dem sie gegeben wurde, aber mit Ein¬
schluß des Tages der Versammlung berechnet werden.

Z 62. Ankündigungen von General-Versammlungen sollen
mit Angabe der Zeit und des Ortes der Versammlung den

Actionären, die als im vereinigten Königreich wohnhaft registrirt
sind, durch Circulare oder Zeitungsanzeigen bekannt gemacht werden.

Z 63. In jedem Falle, wo auf Grund dieser Urkunde, von
den auf einer General-Versammlung vorzunehmenden Geschäften
Ankündigung erfolgt, soll das Circular oder respective die Zeitungs¬

anzeige dieselben genau und deutlich angeben.

XI. Befugnisse der General-Versammlungen.

Z 64. Jede jährliche General-Versammlung kaun ohne vor¬

hergehende Anzeige Directoren und Rechnuugs-Eontroleure wählen,

dieselbe darf ferner die Rechnungen, Bilanzen und Berichte der
Directoren und Rechnungs-Controleure empfangen, und entweder

gänzlich oder zum Theil verwerfen, als gültig annehmen oder
bestätigen; sie darf ferner auf Empfehlung der Directoren über
eine Dividende oder das darauf Bezügliche, entscheiden, ferner

kann sie innerhalb der in Gegenwärtigem enthaltenen Bestimmungen
über die Remuneration der Directoren und Rechnungs-Controleure

bestimmen, und darf aus Gruud der gegenwärtigen Urkunde alle

Angelegenheiten der Gesellschaft oder alles hierauf Bezügliche
überhaupt der Discussion unterwerfen.

Z 65. Jede außerordentliche General-Versammlung oder

jährliche General-Versammlung darf (uuter vorhergehender An¬
zeige) jeden Director oder Rechnungs-Controleur, oder jeden An¬
gestellten, oder Officianten der Gesellschaft wegen Mißverhaltens
oder Nachlässikeit, Unfähigkeit, oder wegen jeder anderen von der

Versammlung für genügend erachteten Ursache entlassen, und kann

jede etwaige Vacanz im Amt des Directoriums und der Rechnungs-
Controle besetzen; sie kann ferner die Anzahl der Directoren ab¬
ändern; das Capital der Gesellschaft im Ganzen bis auf 5,000,000

Pfund durch die Ausgabe von neuen Actien zu dem Nennwerthe von
fünfzig Pfund Sterling oder zu größerem oder geringerem Werthe



erhöhen und solche Acticn können entweder gewöhnliche oder Priori-
täts-Actien, oder garantirte Actien sein, oder können andere besondere
Vortheile oder Vorrechte genießen; und kann ferner auf Grund

der gegenwärtigen Urkunde über alle Angelegenheiten der Gesell¬
schaft und alles darauf Bezügliche, entscheiden.

Z 66. Die Gesellschaft kann auf einer außerordentlichen

General-Versammlung durch eine Majorität von zwei Drittheilen
an Zahl und Werth der, entweder persönlich oder durch Vertreter

gegenwärtigen Actionäre beschließen, daß das Geschäft der Lebens¬
versicherung von der Gesellschaft begonnen und betrieben werden

soll, und daß das See-Versicherungs-Geschäft von der Gesellschaft
begonnen und betrieben werden soll.

H 67. Die Gesellschaft kann durch einen ,,Special-Beschluß"
verfügen, daß das Geschäft überhaupt, oder ein Zweig des Ge¬
schäftes, an eine andere Compagnie oder Gesellschaft verkauft
oder abgegeben werden soll; sowie auch die Bedingungen fest¬
setzen, unter welchen ein solcher Verkauf abgeschlossen werden
soll; ferner, daß das Capital über die obenerwähnte Summe von
5,WO,VW Pfund Sterling hinaus vermehrt werden soll; ferner

die Bedingungen festsetzen, unter denen dieses weitere Capital

aufgenommen werden soll und ob mit, oder ohne specielle Vor¬
reite oder Vortheile; auch kann sie als Zusatz zu den geltenden

Statuten der Gesellschaft oder zum Behufe der Abänderung der¬
selben, neue Statuten beschließen, außer wo solches im Wider¬

sprüche mit gegenwärtiger Urkunde stünde; auch kann sie von
Zeit zu Zeit die Zwecke, für welche die Gesellschaft gegründet
w orden, erweitern und ändern; und darf auch andere Zwecke an¬

nehmen, gleichgültig ob diese allen früheren Zwecken der Gesell¬
schaft oder einzelnen derselben ähnlich sind, vorausgesetzt, daß
eine solche Erweiterung, Aenderung oder Annahme eine solche sei,
wie sie gesetzlich vorgenommen werden könnte, wenn die Zu¬

stimmung jedes einzelnen Actionärs dazu erlangt würde.
H 68. Ein Beschluß soll als „Special-Beschluß" der Gesell¬

schaft gelten, weun derselbe von drei Viertheilen an Zahl und
Werth der zur Zeit stimmberechtigten, und entweder in Person

oder durch Vertreter in der General-Versammlung gegenwärtigen
Zlctionär angenommen wurde; und wenn diese Versammlung in
gehöriger Form angekündigt, und die Absicht einer solchen Be¬
schlußfassung deutlich ausgesprochen wurde, und wenn ferner bei

der nächsten Versammlung ein solcher Beschluß von einer Majorität
von den zur Zeit stimmberechtigten, und eutweder in Person oder

durch Vertreter gegenwärtigen Actionäre bestätigt worden ist,
welche Versammlung nach einer Zwischenzeit von wenigstens einem
Monate und höchstens drei Monaten nach derjenigen Versamm¬
lung, auf welcher dieser besondere Beschluß zuerst gefaßt wurde,
staltfinden muß; und die Erklärung des Präsidenten einer solchen

Versammlung, daß ein solcher Specialbeschluß angenommen sei,
soll ohne Nachweis der Zahl oder des Verhältnisses der für oder

wider gegebenen Stimmen als ein endgültiger Beweis der That¬
sache gelten, außer wenn eine genaue Stimmenzählung ausdrücklich
verlangt wird.

Z 69. Wenn die Gesellschaft beschlossen haben wird, daß das
Lebens-Vcrsicherungs-Geschäft oder das Seeversicherungs-Gcschäft
von der Gesellschaft begonnen und betrieben werden soll, so

dürfen die Versammlungen, auf denen ein solcher Beschluß ge¬
faßt wurde, oder eine andere außerordentliche General-Versamm¬
lung darf nach vorausgegangener Ankündigung über alle Ange¬
legenheiten entscheiden, welche nothwendig oder zweckdienlich sein

'önnen, um die Gesellschaft in den Stand zu setzen, ein solches
Geschäft zu betreiben.

H 7V. Die Befugniß der General-Versammlungen durch einen
Specialbeschluß neue Bestimmungen anstatt der früheren, oder

als Zusätze zu dcn Statuten der Gesellschaft von Zeit zu Zeit
u machen, soll sich auch auf jede Aenderung der gegenwärtigen
lrkunde erstrecken, mit Ausnahme desjenigen Statuts der Ge¬

sellschaft, welches die Verbindlichkeit der Actionäre limitirt und

die verhältnißmäßige Gleichheit der Verbindlichkeit der Actionäre,

sowic der Interessen an dem Gewinne der Gesellschaft festsetzt,

so daß dieses ausgenommene Statut, als das einzige feststehende
und unabänderliche der Gesellschaft bleiben soll; aber die Gesell¬
schaft soll durch alle ihre Specialbeschlüsse, infolge deren Acticn

mit besonderen Vorrechten ausgegeben worden, gebunden sein, und

alle neuen Statuten der Gesellschaft sollen demgemäß in Kraft
treten.

XU. Geschäftsgang bei General-
Versammlungen.

Z 71. Bei jeder General-Versammlung soll der Präsident der
Directoren, oder während seiner Abwesenheit, oder wenn er ab¬
lehnt, oder wenn er sich entfernt, der Vicepräsivcnt, (wenn es

einen giebt) und wenn dieser abwesend ist, oder ablehnt, oder sich
entfernt, so soll irgend ein Direetor, der von den gerade Gegen¬
wärtigen gewählt, oder wenn kein Director gegenwärtig, oder ge¬
neigt ist, zu präsidiren, oder fortzufahren zu präsidiren, dann soll
ein von den gegenwärtigen Actionären gewählter Actionär prä¬
sidiren.

Z 72. Das erste Geschäft bei )eder General-Versammlung,
nachdem der Präsident seinen Sitz eingenommen, soll in der Ver¬

lesung des Protocolls der letzten General-Versammlung bestehen,
und wenn die Versammlung der Meinung ist, daß das Pro-

tocoll von dem Präsidenten der vorhergehenden Versammlung
nicht unterzeichnet sei, so soll dasselbe, wenn es richtig befunden
wird, von dem Präsidenten der Versammlung, vor der eS ver¬
lesen wird, unterzeichnet werden.

Z 73. Ausgenommen die Fälle, in denen in gegenwärtiger

Urkunde Anderes bestimmt ist, so soll jede von einer General-
Versammlung zu entscheidenoe Frage, außer wenn dieselbe ein¬
stimmig angenommen wird, durch eine einfache Majorität der per¬

sönlich anwesenden Actionäre entschieden werden, und zwar durch

Handaufheben, wenn nicht die Abstimmung durch Kugeln verlangt
wird.

Z 74. Jede Frage, die nach den Bestimmungen der gegen¬
wärtigen Urkunde durch eine andere als der einfachen Majorität
der bei der General-Versammlung gegenwärtigen Actionäre ent¬
schieden werden muß, soll, wenn sie nicht einstimmig angenommen
wird, durch Abstimmung mit Kugeln erledigt werden.

Z 75. Wenn nach der Erklärung des Präsidenten der General-

Versammlung in Rücksicht auf das Resultat der Abstimmung durch
Handaufheben, nicht wenigstens fünf Actionäre sofort die Ab¬

stimmung durch Kugeln verlangen und ferner wenn vor der Auf¬
lösung oder Vertagung der Versammlung nicht ein schriftliches

Gesuch von den Eigenthümern von zusammen fünfhundert Actien
unterzeichnet, überreicht wird, und ferner in solchen Fällen, wo

die Abstimmung durch Kugeln nicht durch gegenwärtige Urkunde

festgesetzt ist» ist die Erklärung des Präsidenten, daß ein Beschluß
durchgegangen sei, und eine gleichbedeutende Erklärung im Proto-
colle derVersammlung ein hinlänglicherBcweis dieser erklärten That-

ache, ohne daß ein weiterer Nachweis der Anzahl oder des Verhält
nisses der für oder wider den Beschluß gegebenen Stimmen noth¬
wendig ist. Hierbei ist jedoch vorbehalten, daß alle Fragen, die sich auf
die Ernennung eines Präsidenten irgend einer General-Versammlung

oder auf die Vertagung einer General-Versammlung beziehen, durch
Handaufheben und nicht durch Kugelung entschieden werden sollen.

Z 76. Wenn die Abstimmung durch Kugeln verlangt wird,

und in solchen Fällen, wo eine derartige Abstimmung durch gegen¬
wärtige Urkunde festgesetzt ist, soll dieselbe in der Weise, an dem
Orte, und entweder sofort, oder an solchen Tagen innerhalb eines
Zeitraums von vierzehn Tagen gehalten werden, als der Präsi¬
dent der Versammlung bestimmen wird, und das Resultat der

Kugelung soll als Beschluß der General-Versammlung gelten, bei
welcher die Kugelung verlangt wurde.

Xlll. Abstimmung der General-

Versammlungen.

H 77. Bei jeder Frage, die durch die einfache Majorität der
in einer General-Versammlung persönlich gegenwärtigen Actionäre

entschieden wird, ist jeder persönlich gegenwärtige und stimm-



berechtigte Actionär zu Einem Votum berechtigt, ohne Rücksicht auf
die Acticnzahl, die er besitzt.

H 78. Bei jeder Frage, über die durch Kugeln abgestimmt
wird, hat jeder persönlich oder durch Vertreter gegenwärtige oder

stimmberechtigte Actionar Ein Votum für jede Actie, die er besitzt.
Z 79. Wenn mehr Personen als eine, zusammen zu einer

Actie berechtigt sind, so soll diejenige, deren Namen zuerst im Re¬

gister der Actionäre als eines des Inhabers einer solchen Actie

steht, allein zu Einem Votum in Bezug auf dieselbe berechtigt sein.
Z 80. Wenn ein Vater, ein Vormund, ein Bevollmächtigter,

ein Ehemann, ein Testamentsvollstrecker oder Administrator, resp,
eines Kindes, eines Irrsinnigen, Blödsinnigen, einer Frau oder

eines verstorbenen Actionärs in Bezug auf die Actie des unbe-

fähigten oder verstorbenen Actionärs mitzustimmen gewillt sein
sollte, so kann er in Bezug auf diese Actie, auf Grund der gegen¬
wärtigen Urkunde Actionär werden und somit sein Votum ab¬

geben.
H 81. Ein bei einer General-Versammlung gegenwärtiger

Actionär kann bei einer daselbst verhandelten Frage ablehnen,

mitzustimmen; soll jedoch durch dieses Ablehnen nicht als abwesend
betrachtet werden.

Z 82. Die Stimmen dürfen entweder persönlich oder durch

Vertreter abgegeben werden und jeder Vertreter soll schriftlich mit
der eigenhändigen Namens-Untcrschrist des Auftraggebers ernannt
werden, oder wenn ein solcher Auftraggeber eine Corporation ist,

so soll dies unter dem Corporations-Siegel geschehen.
Z 83. Keine andere Person als ein Actionär soll zum Stell¬

vertreter ernannt werden, und das ihn ernennende Instrument

muß wenigstens drei Tage vor Abhaltung der General-Versamm¬
lung, für welche diese Ernennung geschehen, auf dem Hauptbureau
der Gesellschaft niedergelegt werden, und kein Stellvertretungs-
mandat soll nach Ablauf eines Monats vom Datum der Aus¬

stellung (ausgenommen in dem Falle einer vertagten Versamm¬
lung) gültig sein.

H 84. Kein Stellvertretungs-Mandat, das bei einer ersten
Versammlung unzulässig war, kann bei einer vertagten Versamm¬
lung zugelassen werden.

Z 85. Stellvertretungs-Mandate sollen ungefähr die folgende

Fassung haben:
Ich (>^IZ) wohnhaft zu , Actionär der „Eommereial
Union Versicherungs-Gesellschaft" ernennt hiermit (<üv)
wohnhaft zu , und in dessen Abwesenheit (D?) wohn¬
haft zu ,-zu meinem Vertreter in meiner Abwesen¬
heit, damit er über jede die besagte Gesellschaft angehende
und zu verhandelnde Frage auf einer General-Versamm¬
lung der besagten Gesellschaft die am 18 ...

abgehalten werden soll, sowie auch auf jeder vertagten Ver¬
sammlung derselben in der Weise mitstiMme, als der be¬
sagte (<üv) oder respective (D?) für angemessen hält.

' Urkundlich dessen meine Unterschrift gegeben.
(Unterschrift.)

Z 86. Kein Einspruch darf gegen die Gültigkeit eines Votums,
ausgenommen bei der Versammlung, wo dasselbe gegeben wurde,
gemacht werden, und jedes Votum ohne Unterschied, ob in Person
oder durch Vertreter gegeben, das bei einer solchen Versammlung

nicht angefochten wurde, soll für jeden Zweck als gültig betrachtet
werden.

ß 87. Der Präsident einer General-Versammlung soll bei
Gleichheit der Stimmen, ob durch Kugelung oder anders, ein

zweites oder entscheidendes Votum haben.

XIV. Protokoll der General-Versammlungen.
Z 88. Jede Bemerkung im Protokoll-Buche der General-

Versammlungen, die ausdrücklich besagt, daß sie in Gemäßheit
der dermaligen Statuten der Gesellschaft gemacht und unter¬

zeichnet ist, soll in Ermangelung des Beweises vom Gegentheile

als ein authentisches Zeugniß, und als ein Originalact der Ge¬

sellschaft angesehen werden; und es soll in jedem Falle die Last

des Beweises des Irrthums gänzlich der Person zufallen, die
irgend einen Einspruch gegen die Protokoll-Bemerkung macht.

XV. Direktoren.

H 89. Die Anzahl der Directoren soll nicht weniger als
neun und nicht mehr als dreißig sein, und falls die General-
Versammlung nicht anders beschließt, soll die Anzahl derselben
diejenige sein, welche die Direktion innerhalb des Zeitraums von
einem Monat vor der ersten General-Versammluug für die ge¬
eignete Anzahl erklärt, und innerhalb der besagten Anzahl kann
die Zahl der Directoren einstweilen von Zeit zu Zeit durch die
Plenar-Versammlung der Directoren abgeändert werden; und alle

von Zeit zu Zeit aus irgend einer Ursache vor dieser Versamm¬
lung entstandenen Vacanzen können von ihnen besetzt werden.

Z 90. Die Befähigung zum Directorcn-Amt soll an den

eigenen Besitz von wenigstens Einhundert Actien geknüpft sein.
Z 91. Mit Ausnahme der ersten Actionäre und der von der

Direction zur Wahl empfohlenen Actionäre muß jeder Director
wenigstens sechs Monate der Inhaber der ihn befähigenden Aetien-
anzahl gewesen sein.

Z 92. Auf der jährlichen General-Versammlung des Jahres
1863 und der jährlichen General-Versammlung jedes folgenden
Jahres soll wenigstens ein Drittel der Directoren ihr Amt nieder¬
legen, so daß nach dem Jahre 1865 alle diese Directoren solche
sein werden, die ohne Wiedererwählung am längsten im Amte

gewesen, und die Versammlung soll zur Besetzung ihrer Stellen
eine gleiche Anzahl befähigter Actionäre wählen.

Z 93. Die Reihenfolge der austreteuden ersten und gegen¬
wärtigen Directoren soll vor dem Ende des Monats December 1862
durch Uebereinkommen unter ihnen festgestellt werden, oder wenn
sie sich nicht einigen können, sollen sie in alphabetischer Ordnung
austreten, so daß wenigstens ein Drittel der Directoren, oder
annähernd so viel, jährlich austreten sollen.

§ 94. Wenn zu irgend einer Zeit eine Frage über die
Reihenfolge des Austretens eines Directors entstehen sollte, so
soll dieselbe von der Direction entschieden werden.

Z 95. Jeder austretende Director, wenn er anders dazu be¬
fähigt ist, soll zur Wiederwahl zugelassen werden.

Z 96. Ein Actionär, der sonst befähigt, aber kein austretender
Director ist, soll zum Director nicht gewählt werden können,
wenn er nicht wenigstens vierundzwanzig Tage, oder höchstens
sechs Monate vor dem Tage der Direetorenwahl bei dem Secretär
oder auf dem Bureau der Gesellschaft eine schriftliche, eigenhändig

uuterzeichnete Anzeige von seiner Bereitwilligkeit zum Director
gewählt zu werden, abgegeben hat.

S 97. Bei jeder jährlichen General-Versammlung, wobei
irgend welche Directoren nach der Reihenfolge austreten sollen,
soll das Austreten dieser Directoren als erst nach der Auflösung
dieser Versammlung geschehen, betrachtet werden.

Z 98. Wenn eine jährliche General-Versammlung keine
Directoren anstatt der austretenden gewählt hat, so soll diese

Versammlung auf den nächsten Wochentag um dieselbe Stunde
und an demselben Ort vertagt sein, als für die Abhaltung der
ersten so vertagten Versammlung bestimmt war, und wenn bei
dieser wieder aufgenommenen Versammlung die gehörige Anzahl

Directoren nicht gewählt wird, so sollen die austretenden Directoren
bis zur nächsten jährlichen General-Versammlung im Amte bleiben,
und die dann gewählten Directoren sollen für alle Zwecke der
Reihenfolge so angesehen werden, als ob sie auf der vorhergehen¬
den Versammlung, wo die Wahl hätte vorgenommen werden sollen,
gewählt worden wären.

Z 99. Ein Director soll die Befähigung zu seinem Amts

verlieren, wenn er nicht länger die befähigende Anzahl eigener
Actien besitzt, oder fallirt, oder insolvent wird, oder seine Zahlungen
einstellt, oder sich mit seinen Creditoren ausgleicht, oder irrsinnig

oder geisteskrank wird, oder länger als sechs Monate nach ein¬
ander ol)ne Einwilligung der Direction von England abwesend ist;
oder wenn er irgend ein gewinnbringendes Amt oder eine An-



stellung bei der Gesellschaft hat; jedoch darf er der Banquier sein
oder als Aktionär einer ineorporirten Gesellschaft an dem
Gewinne eines für die Gesellschaft unternommenenGeschäftes
betheiligt sein; auch darf jederDirectorbei derGescllschaftversichern.

H IA). Ein Director darf zu jeder beliebigen Zeit von
seinem Wunsche sein Amt niederzulegen schriftliche Anzeige machen,
die er dem Präsidenten der Directoren oder dem Sekretär über¬
geben oder auf dem Hauptbureau der Gesellschaft abgeben muß,
und sobald die Direction seine Abdankung angenommen hat, ist
sein Amt als erledigt zu betrachten, aber nicht vorher.

Z 101. Jede zufällige Vakanz in dem Directorenamtekann
von der Direction bis zur nächsten General-Versammlung durch
die Ernennung eines befähigten Actionärs besetzt werden, der nach
allen Richtungen hin, an die Stelle seines Vorgängers tritt.

XVI. Versammlungen und Ausschüsse der
Directoren.

Z 102. Die Directoren sollen so oft sie es für nöthig er¬
achten zur Besorgungder Geschäfte sich versammeln, und dürfen
ihre Versammlungenentwedervertagen, oder in der Weise re-
guliren, wie sie von Zeit zu Zeit für nöthig halten; auch dürfen
sie von Zeit zu Zeit die zur Geschäftserledigung beschlußfähige
Anzahl (qnoi'um) festsetzen, und darf die Anzahl nicht weniger
als vier sein.

H 103. In der ersten oder bei einer der nächsten Plenar-
Versammlungen,nach der vollständigenRegistration derGescllschaft
sowie auch bei der ersten oder einer der nächsten Plenar-Versamm-
lungen nach jeder jährlichen General-Versammlung,soll von der
Direction ein Präsident und ein Vice-Präsident und darf von
derselben ein zweiter Vicc-Präfidenterwählt werden, die bis zur
nächsten jährlichen Generalversammlung im Amte verbleiben.

Z 104. Wenn im Laufe eines JahreS in dem Amte des
Präsidenten oder Viee-Präsidenten eine Vacanz vorkommt, so
sollen die Directoren bei der ersten oder einer der folgenden
Plenar - Versammlungen, nach dem Eintreten einer solchen
Vakanz, für die übrige Zeit des Jahres einen Präsidenten oder
respectwe Viee-Präsidenten wählen, auch dürfen sie in gleicher
Weise einen zweiten Vice-Präsidcnten wählen, wenn dessen Amt er¬
ledigt ist.

Z 105. Falls bei der Plenar-Versammlung der Präsident
abwesend ist, so soll von derselben ein temporärerStellvertreter
ernannt werden; ist jedoch der Vice-Präsident,und in Abwesenheit
dessen der zweite Vice-Präsident (wenn es einen solchen giebt)
gegenwärtig, so sollen diese Stellvertreter sein.

H 1W. Jede in der Plenar-Versammlungverhandelte Frage
soll durch eine Stimmen-Majorität der gegenwärtigen Directoren
entschiedenwerden in der Weise, daß jeder Director Ein Votum
habe, ausgenommenbei einer Gleichheit der Stimmen, wodann
der fungirende Präsident noch ein zweites oder entscheidendes
Votum haben soll.

Z. 107. Die Directorendürfen ihre Befugnisse oder eine der¬
selben an Ausschüsse übertragen, welche Ausschüsse aus einem
solchen Mitglieds oder aus solchen Mitgliedern bestehen sollen,
als die Directoren für geeignet erachten, auch dürfen sie ihre
beschlußfähige Anzahl (quorum) ihre Pflichtenund ihr Verfahren
bestimmen und reguliren, und jeder Ausschuß soll über seine Ver¬
handlungen ein Protokoll führen und von Zeit zu Zeit über die¬
selben den Pleuar-VersammlungenBericht erstatten.

^103. Ein auZ drei oder mehreren Directoren bestehender
Ausschuß darf einen Präsidenten wählen, wird aber ein solcher
Präsident nicht gewählt, oder ist derselbe in einer Versammlung
zu der für dieselbe bestimmten Zeit nicht gegenwärtig, so dürfen
die gegenwärtigenMitglieder einen aus ihrer Mitte zum Prä¬
sidenten einer solchen Versammlung wählen.

Z 109. Ein Ausschuß darf nach Gutbesinden zusammentreten
oder sich vertagen. Die bei einer Ausschuß-Versammlungver¬
handelten Fiagen sollen durch eine Stimmen-Mehrheitder gegen¬
wärtigen Mitglieder entschiedenwerden, und bei einer Gleichheit

der Stimmen soll der Präsident einer solchen Versammlungein
zweites oder entscheidendes Votum haben.

Z 110. Alle bei einer Plenar-Versammlungvorgenommenen
Handlungensollen selbst dann gültig sein, wenn bei der Berufung
der Plenar-Versammlungirgend ein Formfehlervorgekommen ist.

Z 111. Alle Handlungen, die von einer als Director fun-
girenden Person, oder von einem Directoren-Ausschußvorge¬
nommen werden, sollen selbst dann, wenn es sich herausstellt,
daß in der Ernennung eines solchen Directors oder eines solchen
Ausschusses ein Formfehler vorgekommen, oder daß ein solcher
Director nicht befähigt war, ebenso gültig sein, als ob dieser
Fehler oder diese Nichtbefähigung gar nicht existirt hätte. Jedoch
soll keine Handlung gültig sein, welche von einer solchen Person
oder einem solchen Ausschuß vorgenommen wurde, nachdem dieser
Fehler oder diese Nichtbefähigung in dem Protokolleder Plenar-
Versammlung vermerkt worden war.

Z 112. Die Verhandlungenjeder Plenar-Versammlungund
das Erscheinen der Directorenbei derselben,sollen sogleich oder
sobald wie möglich nachher, von dem Secretär in ein eigens zu
diesem Zwecke bestimmtes Buch eingetragenund von dem Prä¬
sidenten der Versammlung, bei welcher sie vorgelesen worden,
unterzeichnet werden, und über das Erscheinen der Directoren soll
den ActionärcnBericht erstattet werden.

ß 113. Jede so eingetragene und unterzeichneteVerhandlung
soll in Ermangelung eines Beweises von einem Fehler, als ein
Original-Act angesehen werden.

XVII Befugnisse und Pflichten der Direction.
Z. 114. Die Direction soll mit den folgenden Befugnissen

und Pflichten und deren Ausübung betraut werden, nämlich:
Mit der Oberleitung und Verwaltung der Geschäfte der

Gesellschaft.
Mit der Ernennung und Entlassung und der Bestimmung,

der Pflichtenund Gehälter des leitenden Geschäftsführers (wenn
eS einen giebt) Dirigenten. Secretäre, Architecten,Jnspectoren,
Gehülfen, Agenten und der Diener der Gesellschaft und mit den
Eautionen, welche diese zu leisten haben.

Mit den Provisions-Gebühren der Rechts-Consulenten, Agenten
und anderer Personen, ob Actionäre oder nicht, welche Provisions-
Gebühren für oder auf Grund einer oder mehrerer bei der Ge¬
sellschaft abgeschlossenenPolicen oder der Prämie, welche von
ihnen oder durch ihre Vermittelung bezahlt worden, gegeben
werden.

Mit der Ernennung und Entlassungvon Personen bei Filial-
Directionen, mit oder ohne Actienbefähigungin Städten und
Ortschaften in Großbritannien und anderswo; und mit der Er-
theilung solcher Pflichten, Befugnisse und Vorrechte und Re¬
munerationen an dieselben als die Direction von Zeit zu Zeit
für zweckdienlich erachten wird.

Mit der Zusammenberufung von General-Veersammlungen.
Mit der Einleitung, Führung, Vertheidigung, Austragung

und der Aufgebungirgend eines gerichtlichen Verfahrens durch
oder gegen die Gesellschaft, oder gegen die Beamten oder in
anderen Angelegenheiten der Gesellschaft.

Mit der Festsetzung des Versicherungs-Tarifsder Gesellschaft
und anderer einschlägigen Angelegenheiten.

Mit der Festsetzung der Bedingungen der VersicherungS-
Policen der Gesellschaft in Gemäßheit der Bestimmungen der
gegenwärtigen Urkunde.

Mit dem Abschließen von Versicherungs-Policender Gesell¬
schaft und dem Abschließenvon Anleihen auf Hypotheken, Schuld¬
verschreibungen oder auf andere Weise hinsichtlichjeder nach dem
Ermessen der Direction für das Geschäft der Gesellschaft noth¬
wendigenGeldsumme, dem Ankauf von LebenS-Jnteressen, Neber-
lebungs-Auwartschaften, Ueberlebungs-Interessen des zweiten
Grades, Expectanzenund anwartschaftlichen Interessen in Erb¬
insgütern oder Zeitpacht-Besitz oder in ganz freiem oder gewohn-
eitsrechtlich freiem Grundbesitz oder in persönlichem Eigenthum



irgend welcher Art, ohne Unterschied, ob es unbestritten, unbe¬
stimmt, bedingt oder unbedingt sei; dem Abschließen anderer
Contracte für die Gesellschaft, und dem Contrahiren solcher

Schulden und Verbindlichkeiten im Namen der Gesellschaft, als
nach dem Ermessen der Direction zur Geschäftsführuug der Ge¬

sellschaft nothwendig erachtet wird.
Mit der entweder theilweisen oder gänzlichen Beseitigung

des Risicos, das die Gesellschaft auf Grund einer Police über¬
nimmt, welche Beseitigung dadurch ermöglicht wird, daß die

Gesellschaft bei einer anderen Gesellschaft eine ähnliche Police
oder Policen abschließt.

Mit dem Ausstellen und Geben von Quittungen, Empfang¬

scheinen und dergleichen, in Bezug auf Geldsummen, welche die
Gesellschaft zu empfangen hat, und auf Ansprüche und Forder¬

ungen der Gesellschaft.
Mit dem Abschließen von Vergleichen in Rücksicht auf Aus¬

stände der Gesellschaft oder in Bezug auf Ansprüche und Forder¬
ungen der Gesellschaft; mit der Anheimstellung von Ansprüchen

und Forderungen der Gesellschaft oder gegen dieselbe, an Schieds¬
richter, und der Ausführung und Vollziehung der Aussprüche
derselben.

Mit dem Handeln im Namen der Gesellschaft in allen
Banquerott- und Insolvenz-Angelegenheiten.

Mit der Placirung von Geldern der Gesellschaft in solchen

sicheren Werthen und Anlagen, als die Directoren auf Grund
der gegenwärtigen Urkunde von Zeit zu Zeit für gut erachten;

jedoch in Bezug auf Grund-Eigenthum darf eine solche Geld-
Anlage nicht ohne eine solche Erlaubniß des IZoaiä ok

(Handels-Ministeriums), wie sie nach dem Gesetz erforderlich ist,
stattfinden.

Mit dem gehörigen Führen der Rechnungen in Bezug auf
die Einzahlungen, Creditanweisungen, Auszahlungen, Schulden,
Gewinn, Verluste, Eigenthum, Güter, Ansprüche und Forderungen
der Gesellschaft.

Mit dem Abschließen der Rechnungen jedes vorhergehenden
Jahres bis zum 25. December jedes Jahres, und der Ablieferung
eines Auszuges oder einer Bilanz derselben an die Rechnungs-

Controleure, von drei Directoren unterzeichnet, wenigstens zwei¬
undvierzig Tage vor der nächsten jährlichen General-Versammlung;
und der 24. December jedes Jahres soll als der Schluß des

Finanzjahres der Gesellschaft betrachtet werden. (Abgeändert

durch Special-Beschluß vom 30. December 1862, Nr.VIll, Fol. 15.)

Mit der Obliegenheit dafür zu sorgen, daß die Rechnungen
zedes Jahr gehörig abgeschlossen und in Gemäßhcit des Gesetzes
und der gegenwärtigen Urkunde controlirt werden.

Mit der Abfassung eines Berichtes über die Angelegenheiten
und Aussichten der Gesellschaft für jede jährliche General-Ver¬

sammlung, welcher Bericht solche Details enthalten soll, die zur
Erklärung der Rechnungen nöthig sein mögen.

Mit den Aufforderungen an die Aktionäre wegen etwaiger
Einzahlungen auf ihre Aktien.

Mit der Annahme von Vorausbezahlungen solcher, etwaiger

Einzahlungen, und der Bestimmung der Bedingungen, unter denen
solche Vorausbezahlungen angenommen werden sollen.

Mit den für die General-Versammlungen zu machenden Vor¬

schlägen, hinsichtlich der dabei zu beschließenden Fragen, nämlich
ob diese durch einen Spezialbeschluß oder auf andere Weise ent¬
schieden werden sollen, und der Abfassung von supplementarischen
und anderen Urkunden, die auf Grund der gegenwärtigen Urkunde
vollzogen werden sollen.

Mit deni Halten deS Registers der Actionäre und des Cessions-
registers.

Mit oer Sorge für ein Geschäftslokal für die Gesellschaft,
und dem Ankauf oder Pacht von Landbesitz, Gebäuden oder Erb-

besitzunHen zu diesem Zwecke.
Mit der Entscheidung über die Wappenfigur deS Siegels

und der Erlaubniß der Benutzung desselben, jedoch in der Weise,

daß jedes mit dem Siegel zu versehende Instrument von wenigstens
zwei Directoren unterzeichnet, und von dem Sekretär entweder
contrasignirt oder mit den Anfangsbuchstaben seines Namens ver¬
sehen sein soll. (Modisicirt durch Spezial-Beschluß vom 30. De¬
cember 1862, Nr. I, Fol. 15.)

Mit der Sorge für die sichere Aufbewahrung des Siegels.

Mit der Sorge, daß alles dasjenige vorgenommen werde,
was die Landesgesetze vorschreiben.

Mit der Sorge dafür, daß Alles dasjenige geschehe, was die
Gesellschaft in den Stand setzt, eine Beschränkung der Zahlungs¬
verbindlichkeit der Actionäre zu erlangen, falls dies durch irgend
eine Parlamcnts-Aete rathsam werden sollte.

Mit der Ermittelung und Bezahlung aller derjenigen Aus¬

gaben, die durch die Bildung, Gründung und Registration der

Gesellschaft entstanden sind.
Mit dem Ankauf oder der Verschmelzung des Geschäftes, oder

eines Zweiges einer anderen Gesellschaft, sei dies Feuer-, Lebens¬
ader Seeversicherung; und der Bestimmung der Bedingungen
eines solchen Ankaufs oder einer solchen Verschmelzung, sowie
auch der Entscheidung, ob die Zahlung in Geld oder Actien

oder theils in Geld und theils in Actien geschehen soll.
Mit der sonstigen Beaufsichtigung, Leitung und Regulirung

aller anderen Angelegenheiten der Gesellschaft, ausgenommen in
solchen Fällen, wo durch gegenwärtige Urkunde andere Be¬

stimmungen getroffen sind. (Erweitert durch Special-Beschluß
vom 8. März 1870. Fol. 16.)

Z 115. Die Direction soll außer den oben erwähnten, Befug¬

nisse und Pflichten ausüben, die durch die Landcsgesetze und
durch gegenwärtige Urkunde den Directoren entweder direct oder

durch Folgerung verliehen und auferlegt sind.
Z 116. Es soll der Direction das Recht zustehen, mit der

Zustimmung einer außerordentlichen General-Versammlung von

Zeit zu Zeit zu entscheiden, in welchem Verhältnisse der Gewinn
der Gesellschaft (wenn ein solcher da ist) in Bezug auf jeden der
verschiedenen Fonds, die etwa gesondert verwaltet werden, unter

den Inhabern der auf diese Fonds respective versicherten Policen
vertheilt werden soll, sowie auch zu entscheiden, in welcher Weise
dieser Gewinn vertheilt werden soll, ob durch die Erhöhung der
durch die Policen versicherten Summen, oder ob durch Herab¬

setzung der künftig darauf zu zahlenden Prämien, oder durch die
Auszahlung einer Baarsumme, und ob in einer oder in mehreren
der erwähnten Weisen, oder auch anders; ferner die Art und

Weis^ zu bestimmen, in welcher die Inhaber solcher Policen diese
Gewinnantheile bekommen sollen, auch dürfen sie diesen In¬

habern die Wahl in dieser Beziehung gestatten oder verweigern.
Z 117. Jede Rechnung der Directoren soll, wenn sie von

einer General-Versammlung durchgesehen und angenommen ist,
für endgültig betrachtet werden, ausgenommen, wenn innerhalb
der zwei nächstfolgenden Monate Irrthümer darin gesunden werden.

H 118. Wenn innerhalb des erwähnten Zeitraums irgend
ein Irrthum gefunden wird, so soll die Rechnung sofort berichtigt
und nachher für endgültig betrachtet werden.

Z 119. Die geringste Remuneration der sämmtlichen Direc¬

toren soll vom 30. August 1861 an 2 500 Psund Sterling be¬

tragen und soll diese Summe unter die Directoren in der von
ihnen selbst von Zeit zu Zeit zu bestimmenden Weise vertheilt
werden.

XVHI. Controleure.

Z 120. Drei Actionäre sollen von jeder jährlichen General-
Versammlung zu Controleuren für das folgende Jahr ernanni

werden, und sollen dieselben zusammen, oder zwei von ihnen, di?
Befugniß haben, auf Kosten der Gesellschaft einen oder mehrere

Rechnungsführer von Fache zu Hülfe zu nehmen.
ß 121. Ihre Remuneration soll von den sie ernennenden

Versammlungen festgesetzt werden.
H 122. Sie sollen die Rechnungen der Gesellschaft mit Zu«



trundelcgung deS Gesetzes und der gegenwärtigen Urkunde con-
groliren.

Z 123. Jede etwaige Vacanz in dem Controleur-Amte, wo¬
durch die Anzahl auf Einen reducirt wird, soll durch eine zu

diesem Zwecke zusammenberufene außerordentliche General-Ver¬
sammlung besetzt werden.

§ 124. In der Abwesenheit eines Controleurs dürfen die

zwei anderen die Pflichten und die Befugnisse der Controleure
ausüben.

H 125. Wenigstens achtundzwanzig Tage vor jeder jährlichen
Geneval-Vcrsammlung sollen die Direktoren den Controleuren

die jährlichen Rechnungen und Bilanzen, die der Versammlung
vorgelegt werden sollen, übergeben, und die Controleure sollen
dieselben empfangen und prüfen.

S 126. Innerhalb vierzehn Tage nach dem Empfange der
Rechnungen und Bilanzbogen sollen die Controleure dieselben

für richtig erklären, oder wenn sie das nicht vermögen, sollen sie
einen besonderen Bericht darüber erstatten, und den Direetoren

Rechnungen und Bilanzen nebst Bericht darüber (wenn ein
solcher nöthig ist) übergeben.

Z 127. Zehn Tage vor jeder jährlichen General-Versamm¬
lung sollen die Dircetoren ein gedrucktes Exemplar der eontrolirten

Rechnungen und Bilanzen nebst dem Berichte der Controleure

darüber (wenn dieser nöthig ist) an jeden, als im Vereinigten
Königreiche wohnhaft registrirten Aetionär und zwar an seine
registrirte Adresse übersenden.

ß 128. Bei jeder jährlichen General-Versammlung soll der
Bericht der Controleure (wenn einer vorhanden) nebst dem Bericht

der Direetoren, der Versammlung vorgelesen werden.
ß 129. DaSganzeJahrhindurch.undzuallenthunlichenStunden

des Tages sollen die Controleure respeetive Zutritt zu den

NechnungSbiichern und Registerbüchern der Gesellschaft, und Ein¬

sicht in dieselben haben, mit Zuziehung der Gehülfen und Anderer,
und nnt solchen Erleichterungen, als die Controleure billigerweise
verlangen können.

§ 130. Vor der ersten jährlichen General-Versammlung soll
die Direetion die Controleure ernennen und deren Remuneration

nach Ermessen bestimmen.

XZX. Direktoren, Curatoren und Angestellte.

Z 131. Es sollen solche und so viele Curatoren zu irgend
einem Zwecke der Gesellschaft ernannt werden, als die Direetoren

jeder Zeit für angemessen halten, und sie sollen solche Befugnisse,

solche Garantien und solche Pflichten erfüllen, und solchen Regeln
unterworfen sein, als die Direetoren zu beschließen für nöthig
erachten werden.

Z 132. Den Direetoren, Curatoren, Controleuren, Dirigenten
dem Sekretär und anderen Angestellten sollen alle in ihren Amts'

Verrichtungen, oder durch dieselben entstandenen Verluste und Aus¬
gaben vergütet werden, außer wenn solche die unvermeidlichen

Folgen ihrer eigenen Fehler oder ihrer willkürlichen Handlungs¬
weise waren.

? 133. Kein Direetor, Curator, oder Angestellter soll für

einen anderen Direetor, Curator oder Angestellten verantwortlich
sein, noch für seine Mitunterzeichnung einer Quittung oder für
seine Mitwirkung mit seinen Amtseollegen, noch auch für irgend
einen Verlust, oder eine Ausgabe der Gesellschaft, außer wenn

diese die Folge seiner eigenen Fehler oder seiner willkürlichen
Handlungsweise waren.

Z 134. Die Rechnungen jedes Curators oder Angestellten

können entweder ganz oder zum Theil von den Direetoren gut¬
geheißen und bezahlt, oder verworfen werden.

§ 135. Jeder Angestellte der Gesellschaft, der fallirt hat,
oder insolvent geworden, oder sich mit seinen Gläubigern ver¬
glichen hat, soll in Folge dessen die Fähigkeit verlieren, als An¬
gestellter der Gesellschaft zu handeln und ein solcher zu sein,
aufhören.

Z 136. Jedoch sollen seine Amtshandlungen so lange rechts¬

kräftig und verbindlich für die Gesellschaft sein, als ob er diese
Fähigkeit nicht verloren hätte, bis seine Nichtbefähigung im Pro¬
tokolle der Direetoren vermerkt worden ist.

Z 137. Der Sekretär soll die Verhandlungen, Bücher und
Papiere der Gesellschaft aufbewahren und soll zwischen zehn und

zwölf Uhr Vormittags oder zu solchen anderen thunlichen Stunden,
als die Direetoren von Zeit zu Zeit bestimmen werden, diejenige

Einsicht des Registers der Actionäre erlauben, die von dem Ge¬

setze vorgeschrieben ist, mit der Bedingung, daß jeder Aetionär
oder jede andere Person vor dem Einsehen in ein eigens zu

diesem Zwecke bestimmtes Buch seinen Namen einschreibe; und
der Sekretär soll vor jeder jährlichen General-Versammlung jede

Einsicht irgend eines Buches oder einer Rechnung der Gesellschaft
erlauben, welche die Direetion gestatten mag, er darf jedoch

keine andere Einsicht der Verhandlungen, Bücher oder Papiere
erlauben.

Z 138. Der Sekretär soll allen Documenten, die besiegelt
werden müssen, mit der Ermächtigung einer Plenar-Versammluny

zu solchen Zeitpunkten und in der von letzterer bestimmten Weise
das Siegel beifügen, und soll alle solche Doeumente contrasigniren.
(Modisieirt durch Special-Beschluß vom 30. December 1862, Nr. 1,
Fol. 15.)

Z 139. Die Direetion darf einen temporären Stellvertreter
des Sekretärs ernennen, welcher zu den Zwecken dsr gegenwärtigen

Urkunde, als der eigentliche Sekretär angesehen sein soll.

XX. Aetien»

Z 140. Die Actien sollen mit fortlaufenden Nummern ver¬

sehen werden und mit Nummer Eins anfangen.
Z 141. Jede Aetie soll als persönliches Eigenthum gelten,

und als solches übertragen, jedoch nicht getheilt werden können.
Z 142. Die Vertheilung derjenigen Actien, die am Tage der

vollständigen Registration der Gesellschaft etwa nicht vertheilt sein
sollten, oder deren Vertheilung nicht gutgeheißen wurde, sowie

die Vertheilung nachträglicher Actien, falls solche nachträgliche
Actien auf Grundlage der in gegenwärtiger Urkunde, zu diesem

Zwecke festgesetzten Regeln ausgegeben werden, soll von den jedes¬

maligen Direetoren allein vorgenommen werden, jedoch sollen die
Direetoren bei derVertheilung der nachträglichen Actien die Wünsche

der General-Versammlung, durch welche die Ausgabe derselben

beschlossen werden, berücksichtigen.

Z 143. Die Gesellschaft anerkennt kein aus Billigkeit herzu¬
leitendes zufälliges, künftiges oder theilweises Interesse in einer

Actie, auch hält sie sich nur bezüglich derselben durch das Absolutrecht
einer solchen Person gebunden, die von Zeit zu Zeit als Inhaber
derselben registrirt ist, sowie durch das Recht eines Vaters, Vor¬
mundes, eines Curators, eines Ehemannes, Tcstamentvollstreckers
oder eines Curators der Masse eines Falliten oder Zahlungsun¬

fähigen, welche Personen auf Grund der gegenwärtigen Urkunde
Actionäre einer solchen Actie werden, und dieselbe übertragen

dürfen.

XXI. Nebertragnng der Aetien.

Z 144. Die Übertragung von Actien soll nur in der durch

das Gesetz vorgeschriebenen Weise geschehen.
Z 145. Das Register der Übertragungen soll unter der

Controle der Direetion von dem Sekretär geführt werden.

Z 146. Die Uebertragungsbücher sollen für einen Zeitraum
von nicht mehr als vierzehn Tage unmittelbar vor der jährlichen

General-Versammlung jedes Jahres, sowie auch zu jeder anderen

Zeit geschlossen werden, welche die Direetoren für zweckmäßig
halten, jedoch so, daß dieselben im Ganzen nicht für einen
größeren Zeitraum als einundzwanzig Tage in jedem Jahre ge¬
schlossen werden.

Z 147. Der Vater, Vormund, Ausschuß, Ehemann, Testaments¬

vollstrecker oder Administrator respeetive eines Kindes, eines

Irrsinnigen, Blödsinnigen, einer Frau oder eines verstorbenen
Actionärs, soll als solcher rein Aetionär sein dürfen.

Z 148. Jeder Vater, Vormund, Ausschuß, Ehemann,



Testamentsvollstrecker oder Administrator darf jede Actie des
respective unbefähigten oder verstorbenen Aetionärs übertragen,
oder rann als solcher Aetionär werden, nachdem er den Directoren

einen solchen Beweis seines Rxchts gegeben, als sie für gegründet
und zulässig halten; und eine Eintragung des Beweises soll in

ein von den Directoren zu diesem Zwecke bestimmtes Buch gemacht
werden.

Z 149. Der Cessionär der Masse eines banquerotten oder
eines zahlungsunfähigenActionärs soll als solcher kein Aetionär
sein dürfen.

Z 150. Die Cessionäre der Masse eines banquerotten oder
eines zahlungsunfähigen Actionärs dürfen jede Actie des Falliten
oder Zahlungsunfähigenveräußern und übertragen, nachdem sie
den Directoreneinen solchen Beweis ihres Rechts gegeben haben,
als denselben gegründetund zulässig scheint, und eine Eintragung
des Beweises soll in ein von den Directoren zu diesem Zwecke
bestimmtes Buch gemacht werden.

Z 151. Die Uebertragungeiner Actie soll von keiner Person
eher gemacht werden, als bis dieselbe dem Sekretär oder dem
Hauptbureauwenigstenssieben Tage vorher ihren Wunsch, die
Uebertragung zu machen, notificirt hat, nebst Angabe der Nummer
jeder zu übertragendenActie, sowie des Namens, des Wohnortes
und Standesbezeichnung des vorgeschlagenen Cessionärs.

Z 152. Die Uebertragung einer Actie soll nicht ohne Zu¬
stimmung der Directoren geschehen, und eine Eintragung dieser
Zustimmung soll in das Protokoll ihrer Verhandlungen oder in
ein zu diesem Zwecke von ihnen bestimmtes Buch gemacht werden.

XXII. Actionäre.
Z 153. Es soll Niemand als der Cessionär einer Actie

rcgistrirt werden, bis er das nach der gesetzlichen Vorschrift voll¬
zogene Documentder Uebertragungdem Hauptbureau der Gesell¬
schaft übergeben hat.

Z 154. Das Register der Actionäre soll unter der Controlle
der Direction von dem Sekretär geführt werden.

Z 155. Jeder Aetionär soll von Zeit zu Zeit dem Sekretär
seine Wohnungsadresse im VereinigtenKönigreiche angeben, und
dieser von Zeit zu Zeit so registrirte Wohnort soll zu dem Zwecke
des Gesetzes und des Gegenwärtigenals sein Wohnort betrachtet
werden.

XXZH. Aetienscheine. (Certificate).
S 156. Jeder Actionär soll nach dem Ermessen der Dierctoren

zu Einem Actienschein unter dem Siegel der Gesellschaft in Be¬
zug auf alle seine Aetien oder zu mehreren Aetienscheinen be¬
rechtigt sein, in der Weise, daß jeder Actienschein auf einen Theil
seiner Actien lautet und die Nummerder Actien specifieirt.

Z 157. Wenn ein Actienschein abgenutzt oder verloren ist,
so darf er gegen Bezahlung von nicht mehr als zwei Schilling
und sechs Pence, falls nicht unentgeltlich, als die Directoren vor¬
schreiben, erneuert werden, und sollte der erste Actienschein zum
Behufe der Ungültigkeits-Erklärungoder Vernichtungnicht bei¬
gebracht werden können, so soll gegen Beibringung eines solchen
Beweises hinsichtlich des Verlustes oder der Vernichtung des
ersten Scheines, und gegen die Bestellung solcher Sicherheit,oder
unter solchen anderen Bedingungen, als die Directoren in jedem
einzelnen Falle billigerweise verlangen können, ein neuer Actien¬
schein ausgestellt werden.

XXIV. Dividenden.

Z 158. Alle Dividenden auf die Actien sollen durch eine
General-Versammlung erklärt werden, und sollen mir aus dem
Reingewinnder Gesellschaft und nach denjenigen Bestimmungen
gemährt werden, die in gegenwärtiger Urkunde zu diesem Zwecke
niedergelegtsind; und keine Dividende soll (unbeschadet einer
etwaigen Prioritäts- oder garantirten Dividende) die von den
Directorender General-Versammlungempfohlene Summe über¬
schreiten. (Abgeändert durch den Special-Beschluß vom 8. März 1870
md durch Special-Beschluß vom 14. März 1877 Fol. 16.)

Z 159. Wenn ein Actionär der Gesellschaft etwas schuldet,
so sollen entweder alle an ihn zu zahlenden Dividenden oder
ein hinlänglicher Theil derselben von der Gesellschaft zur Ab¬
tragung einer solchen Schuld verwendet werden.

Z 160. Die Gesellschaft hat ein erstes und privilegirtes
Retentions- und Klagerecht gegen jeden Actionär,der zu irgend
einer Zeit, entweder allein oder in Verbindungmit einer anderen
Person bei der Gesellschaft in Schuld steht; ohne Unterschied, ob
diese Person Actionär ist oder nicht, und ob die betreffenden
Actien auf diesen Actionär allein oder auf ihn in Verbindung
mit einer anderen Person registrirt sind. (Ergänzt durch Special-
Beschluß vom 30. December 1862, No. XI Fol. 16.)

Z 161. Dividenden auf Actien, die keinen rechtmäßigenund
registrirten, und zur Empfangnahme der Zahlung berechtigten
Inhaber haben, sollen so lange schwebend bleiben, bis irgend
eine Person als der Inhaber solcher Actien registrirt ist.

Z 162. Unbezahlte Dividendenwerden von der Gesellschaft
nicht verzinst.

Z 163. Dividenden,welche innerhalb fünf Jahren nach der
Erklärung derselben nicht von einer Person reklamirt werdeu, die
Ansprüche darauf hat, und die zum Empfang derselben und zur
Ausstellungeiner gültigen Quittung darüber berechtigt ist, sollen
nach Verlauf dieser Zeit zu Gunsten der Gesellschaft verfallen;
aber dieDirectiondarf nach Ermessen dieses Verfallrecht aufheben.

XXV. Einzahlungen.Z 164. Alle Einzahlungen auf Actien sollen nach dem Er¬
messen der Gesellschaft geschehen, jedoch so, daß die Aufforderung
dazu wenigstens einen Monat vor jeder Einzahlungerfolgt.

Z 165. Die Aufforderung zur Zahlung soll dann als ge¬
schehen betrachtet werden, wenn der dazu ermächtigende Beschluß
von der Direction gefaßt worden ist.

Z 166. Keine Einzahlung soll innerhalb dreier Monate nach
einer früheren gemacht werden.

Z 167. Die vereinten Inhaber einer Actie sollen sowohl
einzeln, als verbunden zu allen Einzahlungenverpflichtet sein.

Z 168. Wenn ein Actionär einer Aufforderung zur Ein¬
zahlung an dem dazu bestimmtenTage nicht entspricht, so soll er
auf den rückständigen Betrag solche Zinsen bezahlen, als die
Directoren zur Zeit der Aufforderung festgesetzt haben mögen,
und zwar von dem zur Zahlung bestimmten Tage bis zu dem
Zeitpunkte,wo die Einzahlung wirklich geschieht.

Z 169. Ein Actionär soll so lange nicht stimmberechtigtsein
oder das Privilegium eines Actionärs genießen, als eine von ihm
zu leistende Zahlung nicht erfolgt ist.

XXVI. Das Verfallen der Aetien.
Z 170. Wenn ein Actionär eine Einzahlung an dem dazu

bestimmten Tage unterläßt, so dürfen die Directoren zu jeder
Zeit nachher, so lange die Einzahlung nicht geschehen, ihm eine
Mahnung, die ihn zur Zahlung der schuldigenSumme nebst den
daraus erwachsenen Zinsen auffordert,zugehen lassen.

H 171. Die Aufforderungsoll einen weiteren Tag und einen
Ort bestimmen, an dem eine solche Einzahlung geleistet werden
soll. Auch soll sie erklären, daß im Falle der Nichtbezahlung zu
der bestimmten Zeit und an dem bestimmten Ort, die Actien,
hinsichtlich deren die Aufforderung geschehen,als verfallen erklärt
werden können.

H 172. Wenn der oben erwähnten Mahnung nicht Folge
geleistet wird, so können alle diejenigen Actien, hinsichtlich deren
die Mahnung geschehen,durch einen Beschluß der Directorenals
verfallenerklärt werden.

Z 173. Jede so verfalleneActie soll als das Eigenthum der
Gesellschaft erklärt werden, und darf zu jeder Zeit, nachdem dieser
Verfall von einer General-Versammlungbestätigt worden, ver¬
kauft und in solcher Weise übertragen werden, als die Directoren
für geeignet erachten; oder dieselben dürfen annullirt werden.

Z 174. Jeder Actionär, dessen Actien für verfallen erklärt
werden, soll nichtsdestoweniger gehalten sein, der Gesellschaft alle



auf diese Acticn zur Zeit des Versalls noch gebührenden Ein¬
zahlungen zu leisten.

Z 175. Wenn Jemand auf eine Actie einen Anspruch hat,
ohne seinen Anspruch durch die Registration seines Namens als
Inhaber derselben nach den Bestimmungen der gegenwärtigen

Urkunde legalisirt zu haben, es trotz der Aufforderung der Direc¬
tion sechs Monate lang unterläßt, sich zu legalisiren, so dürfen
die Direetoren gleich nach dem Ablauf dieses Zeitraums eine jede

solche Actie als zu Gunsten der Gesellschaft verfallen erklären.
Z 17V. Wenn ein Actionär, ausgenommen auf Grund einer

mit der Gesellschaft abgeschlossenen Versicheruugs-Policc, gegen
die Gesellschaft, oder gegen die Directoren, oder gegen einen der¬
selben in ihrer Eigenschaft als solche, bei irgend einem Gerichte,

mit einem Proceß droht, einen solchen beginnt oder führt, so
sollen die Actien eines solchen Actionärs auf Empfehlung der
Direction und mit der Zustimmung einer General-Versammlung,
selbst wenn ein solcher Proceß noch im Gange ist, und mag die
angebliche Veranlassung zu demselben gewesen sein, welche sie
wolle, zu Gunsten der Gesellschaft als gänzlich verfallen erklärt
werden, aber in jedem derartigen Falle soll die Gesellschaft inner¬

halb vierzehn Tagen »ach dem Verfalle, ihm den vollen Werth
der Acticn nach dem Coursstaude zur Zeit des Verfalls zurück¬
zahlen, welcher Werth in streitigen Fällen durch Schieds¬
richter bestimmt werden soll.

Z 177. Der Verfall einer Actie soll die Erlöschung aller
Interessen, Ansprüche und Forderungen an und gegen die Ge¬

sellschaft hinsichtlich der Actie und aller anderen Rechte ans die¬

selbe nach sich ziehen, mit Ausschluß solcher Rechte, die durch
gegenwärtige Urkunde ausdrücklich ausgenommen worden sind.

Z 178. Jedoch darf die Strafe des Verfalls einer Actie
innerhalb zwölf Monaten, nachdem dieser Verfall erklärt worden,
von den Directoren nach Ermessen erlassen werden, wenn der

Schuldner alle der Gesellschaft gebührenden Summen, und die
durch Nichtzahlung veranlaßten Ausgaben wieder erstattet, und

eine solche Geldbuße erlegt, als die Directoren für billig halten
werden; jedoch soll die Straserlassung nicht als von Rechtswegen
gefordert werden können.

Z 179. Der Verfall einer Actie soll den Anspruch auf Divi¬

denden oder auf eine Dividende, die darauf schon erklärt ist,
nicht beeinträchtigen.

Z 18N. Der Verkauf und andere Verwendung der ver¬
fallenen Actien dürfen von den Directoren zu der ihnen belie¬

bigen Zeit und zu den ihnen beliebigen Bedingungen geschehen.
H 181. Eine mit dem Siegel und mit der Unterschrift zweier

Directoren versehene, und von dem Sekretär contrasignirte Er¬
klärung, daß eine Actie auf Grund der gegenwärtigen Urkunde

von Rechtswegen verfallen ist, mit der gleichzeitigen Angabe des
Datums eines solchen Verfalls, soll zu Gunsten jeder Person,

die darauf Anspruch macht, Inhaber einer solchen Actie zu sein,
als ein gültiger Beweis der erklärten Thatsachen angesehen sein;

und eine Eintragung von der Erlassung einer solchen Erklärung
soll entweder in das Protokoll der Verhandlungen der Directoren,
oder in ein dazu bestimmtes Buch gemacht werden.

XXVII. Verfallene und angekaufte Actien.
Z 182. Verfallene oder zum Vortheil der Gesellschaft an¬

gekaufte Actien dürfen nach dem Ermessen der Direction verkauft
oder abgegeben, oder wenn dies der Vortheil der Gesellschaft er¬
heischt, gänzlich annnllirt werden.

XXViSI Anzeigen.
Z 183. Anzeigen, die nach den Vorschriften der Gesellschaft

oder aus anderen Gründen den Actionären gemacht werden
müssen, können, wenn sie in der Form von Circularen geschehen,

entweder persönlich oder durch Boten, oder durch an die registrir-

ten Wohnorte der Actionare mit der Post gesandte Briefe ge¬
macht werden; und jede solche entweder übergebene oder durch die
Post übersandte Anzeige soll in der Weise betrachtet werden, als

ob sie an dem Tage der Ucberreichung oder einen Tag nach der

Ausgabe auf die Post gemacht worden wäre, selbst wenn die

Person, an die sie adressirt war, gestorben sein, oder dieselbe
nie empfangen haben sollte.

Z 184. Jede Anzeige von einer General-Versammlung, die

wenigstens zweimal an zwei Tagen nacheinander in wenigstens
drei Londoner Tageblättern gemacht worden, soll in Fällen, wo

die Zeit und der Ort für die Abhaltung einer solchen Versamm¬
lung und der Zweck derselben angezeigt werden müssen, sofern

derselbe in der Anzeige angegeben wird, als eine hinlängliche

Anzeige für jeden Actionär und jeden Policen-Inhaber gelten

und ebenso entscheidend sein, als ob ein Anzeige-Circular an ihn
persönlich abgegeben worden wäre.

Z 185. Alle Anzeigen, die den Actionären gemacht werden
müssen, sollen in Bezug auf eine solche Actie, die im Besitze
zweier oder mehrerer Personen ist, derjenigen Person zugestellt
werden, deren Namen zuerst im Register der Actionäre steht, und

die so gemachte Anzeige soll für alle Inhaber dieser Actie ge¬
nügend sein.

Z 18ö. Jede Anzeige, die ein Actionär der Gesellschaft zu

machen hat, darf entweder in dem Hauptbureau der Gesellschaft
abgegeben, oder derselben durch die Post zugesandt, oder einem
Director, oder dem Sekretär der Gesellschaft behändigt werden.

XXIX. Zusatz-Urkunden.
Z 187. Jede Zusatz-Urkunde, die durch einen „Special-Be-

schluß" gemacht wird, soll mit dem Siegel der Gesellschaft und mit
der Unterschrift, und mit dem Siegel jedes anderen Mitcontra-

henten (wenn ein solcher vorhanden) versehen sein, und es soll
nicht geboten sein, die Actionäre oder einen derselben als Actionär

zu Contrahenten zu machen, sondern die Vollziehung derselben
auf Grund des Gesetzes, durch oder im Namen der Gesellschaft,

soll für alle Actionäre, deren Testamentsvollstrecker, Administra¬
toren und Cessionäre respectrve bindend sein.

Z 188. Jede Zusatz-Urkunde, die nach dem Gesetze in ge¬
höriger Form registrirt sein muß, soll auch demgemäß registrirt
werden.

XXX. Beschränkung der Verbindlichkeitder Aetionäre.
Z 189. Wenn zu irgend einer Zeit eine Parlaments-Acte

durchgeht, vermöge deren durch die Registration der Gesellschaft
oder auch anders die Beschränkung der Verbindlichkeit der Actio¬

näre erlangt werden kann, so soll die Direction die un¬
bedingte Vollmacht besitzen, nach ihrem Ermessen alle die¬

jenigen Schritte zu thun, und zu allen denjenigen Hand¬
lungen ihre Zustimmung zu geben, welche die Direction sür
dienlich erachtet, um die Beschränkung der Verbindlichkeit und
andere Vortheile der Acte zu erlangen, und sie dürfen zu diesem

Zwecke jede Aenderung, oder jede Aufhebung, oder Erweiterung
der Statuten der Gesellschaft, mit Ausschluß der Grundgesetze

derselben, vornehmen.

Z 190. Wenn jedoch die Direction es nicht für zweckdienlich

hält, irgend welche Schritte zu thun, wodurch die Gesellschaft der
Acte unterstellt wird, so soll sie innerhalb sechs Monaten nach

dem Gesetzwerden derselben eine außerordentliche General-Ver¬
sammlung zusammen berufen, und derselben die Angelegenheit
zur. Berathung vorlegen und der hierüber gefaßte Beschluß der
Versammlung soll für die Direciion, für die Gesellschaft und für
alle Actionäre bindend sein.

Z 191. Wenn jedoch der Beschluß der Versammlung gegen
die Unterstellung der Gesellschaft unter die neue Acte lautet, so

darf auf Empfehlung der Direction die Angelegenheit einer noch¬
maligen außerordentlichen General-Versammlung vorgelegt werden,
und der hierüber gefaßte Beschluß der Versammlung soll in gleicher

Weise bindend sein.

XXXI. Auflösung der Gesellschaft.
Z 192. Wenn zu irgend einer Zeit die Hälfte des subscri-

birten Capitals, sei dies schon eingezahlt" oder nicht, verloren sein
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sollt«, so soll die Gesellschaft, außer in dem unten erwähnten
Falle, sofort ausgelöst werden, und ein Beschluß der Direction,daß ein solcher Verlust eingetreten sei, soll als ein entscheidender
Beweis der Thatsache dieses Verlustes gelten.

Z 193. Wenn es zu irgend einer Zeit oder aus irgend einem

Grunde für zweckdienlich erachtet wird, daß die Gesellschaft auf¬
gelöst werden solle, so soll einer außerordentlichen General-Ver¬

sammlung von Actionären und Lebenspoliceinhabern, die eigens

zusammenberufen wurde, sei es zu dem Zwecke der Auflösung
der Gesellschaft, oder der Umwandlung oder Modification der
Gesellschaft, oder der Verschmelzung derselben mit einer anderen

Gesellschaft, oder sei dieser Zweck ein anderer, das Recht zu¬

stehen, durch einen Beschluß einer Majorität von drei Viertheilen
an Zahl und Werth der in Person oder durch Vertreter bei
dieser Versammlung mitstimmenden Actionäre, und durch eine

Majorität von drei Viertheilen an Zahl und Werth derjenigen
stimmberechtigten Inhaber von Lebens-Policen, die wirklich gegen¬
wärtig sind, zu erklären, daß die Gesellschaft aufgelöst werden

solle, und den Zeitpunkt dieser Auflösung zu bestimmen, und
wenn dieser Beschluß durch den Beschluß einer gleichen Majorität
bei einer nachherigen, zu diesem Zweck zusnmmenberufenen außer¬
ordentlichen General -Versammlung, welche frühestens einen Monat,

und spätestens drei Monats nach der früheren Versammlung

zusammenberufen wurde, bestätigt wird, so soll diese Auslösung
zu dem in diesem Beschlusse festgesetzten Zeitpunkte stattfinden,
und zwar in der Weise, daß wenn die Hälfte des subscribirten
Capitals verloren ist, die durch Specialbeschluß zu entscheidende

Frage nicht die sein soll, ob die Gesellschaft überhaupt aufgelöst
werden soll oder nicht, sondern sich nur auf den Zeitpunkt der
Auslösung beziehen soll, welcher Zeitpunkt spätestens sechs Monate
nach der Abhaltung der ersten zwei zu diesem Zwecke zusammeu-
berusenen außerordentlichen General-Versammlungen fallen soll,
und auf die Art und Weise wie dieser Beschluß nebst allen

dahin gehörigen Angelegenheiten ausgeführt werden soll.

Z 194. Jedoch soll ungeachtet des Verlustes der Hälfte des
subscribirten Capitals keine gänzliche Anslösnng stattfinden, außer

einer solchen Abwickelung der Geschäfte im Namen des Gerichts
als die Gesetze vorschreiben, wenn in der vor der General-Ver¬

sammlung, in welcher der Specialbeschluß wegen Auflösung der
Gesellschaft zur Bestätigung vorgelegt oder wirklich bestätigt wird,
einer der Actionäre einen bindenden und rechtskräftigen Vertrag
unter solchen Garantien, als zu dessen treulicher und wirksamer

Erfüllung nothwendig befunden werden, eingeht, die Actien aller
Actionäre, die aus der Gesellschaft auszutreten wünschen, ent¬

weder al xa,ri oder zu festzusetzenden Bedingungen zu kaufen,
und gleichzeitig genügende Sicherheit zu bestellen, daß sie für die

Gesellschaft nicht haftbar sein sollen.
Z 195. Wenn eine außerordentliche General-Versammlung

zur Berathung darüber zusammenberufen wird, ob es zweckdienlich
sei, die Gesellschaft aufzulösen, oder einen früheren Beschluß in

Bezug auf die Auflösung derselben zu bestätigen, so soll die
Direction nicht nur den Actionären, sondern auch jeder Person
davon Anzeige machen, die der Gesellschaft als Inhaber einer

Lebenspolice oder mehrerer Lebens-Policen, sei es auf sein eigenes
Leben, oder auf das einer anderen Person, und entweder auf
ein einzelnes Leben, oder auf ein verbundenes Leben, oder sei es

eine Ueberlebungs-Anwartschaft auf irgend ein Leben, oder
mehrere im Betrage von 500 Pfund Sterling oder mehr, bekannt
ist und zwar durch ein Circular, daß den Zweck dieser Versamm¬
lung, Ort, Tag und Stunde angiebt; und zu diesem Zwecke soll
die Angabe eines solchen Circulars auf der Post in London,
welches mit der in den Büchern der Gesellschaft erwähnten
Adresse des Inhabers versehen ist, als gehörige Ueberlieferung
einer solchen Anzeige betrachtet werden; auch soll die Direction
eine solche Versammlung und deren Zweck in drei LondonerTageblättern während zwei aufeinander folgenden Wochen un¬
mittelbar vor solchen Versammlungen anzuzeigen.

Z 196. In jeder außerordentlichen General-Versammlung.

welche zur Berathung der Zweckmäßigkeit der Auflösung der

Gesellschaft zusammenberufen wird, hat jede Person, die der
Gesellschaft als Inhaber einer Lebens-Police ooer mehrerer
Lebens-Policen, sei es auf ein einzelnes Leben oder auf ein ver¬
bundenes Leben, oder sei es aus eine Ueberlebungs-Anwartschast
auf irgend ein Leben, oder mehrere im Betrage von 500 Pfund

Sterling oder mehr, bekannt ist, das Recht gegenwärtig zu sein,
und soll in derselben Weise Anzeige davon erhalten, als ob er

ein Aktionär wäre, und Jeder solcher Inhaber soll für jede an¬
fängliche versicherte Summe von 500 Pfnnd Sterling, sei es
durch eine oder mehrere Policen, zu Einem Votum berechtigt sein,
und wenn ein solcher Inhaber zugleich ein Actionär ist, so soll
er dieses Votum oder diese Voten unabhängig und abgesondert von
denjenigen haben, zu denen er als Actionär außerdem berechtigt ist.

Z 197. Kein Votum in Bezug auf eine Lebens-Police, sei
der Inhaber derselben Actionär oder nicht, soll durch Stellvertreter

abgegeben werden.
ß 193. Wenn zwei solche außerordentliche General-Versamm¬

lungen den Beschluß gefaßt haben, die Gesellschaft aufzulösen,
oder einen Zeitpunkt für die Auflösung derselben zu bestimmen,
so soll die Direction keine weiteren Policen oder Leibrenten ab¬

schließen oder in irgend einer Weise die Verbindlichkeit der Ge¬
sellschaft vermehren, sondern sie soll dazu schreiten, die bestehenden

Verpflichtungen der Gesellschaft nach Recht und Billigkeit zu er¬
füllen, und soll diejenigen Fonds und dasjenige Eigenthum der

Gesellschaft, das nicht in Geld besteht, in solcher Weise nnd zu
solchen Bedingungen, als die Direction am besten hält, sofort
verkaufen oder auf andere Weise zu Geld machen lassen, und sich
mit Personen, die an die Gesellschaft Ansprüche haben, sei es aus

Grund von Policen oder in sonstiger Weise Au den rationellsten
Bedingungen abfinden und von Heit zu Zeit die überschüssigen
Activa der Gesellschaft unter die Actionäre im gehörigen Verhält¬
nisse vertheilen.

Z 199. Wenn ein Actionär während sechs Jahrcn nach der
Zeit, wo die Auszahlung von Geldern an ihn hätte geschehen

sollen, (welche Auszahlung dreimal in zwei Londoner Tageblättern
angezeigt worden) dieselbe zu verlangen unterläßt oder vernach¬

lässigt, so soll angenommen werden, daß er sein Recht auf die
Empfangnahme oder die Erhaltung derselben ausgegeben habe,
und dieses Geld soll unter die Actionäre vertheilt werden, und
wenn alle Fonds der Gesellschaft in dieser Weise vertheilt sind,

so ist diese Stistungsurknnde als erloschen und gänzlich anullirt
zu betrachten.

XXXH. Arbitration.

Z 200. Sollte zwischen der Gesellschaft einerseits und irgend
einem der Actionäre, ihren Erben, Testamentsvollstreckern, Ad¬
ministratoren oder Kuratoren andererseits, wegen der wahren
Meinung oder Erklärung, oder der Möglichkeiten oder Folgen der

gegenwärtigen Urkunde oder des Gesetzes, oder wegen irgend
etwas, das dann oder nachher auf Grund der gegenwärtigen Ur¬

kunde oder des Gesetzes vollzogen, unterlassen oder geduldet
werden soll, oder wegen einer Verletzung oder angeblichen Ver¬

letzung der gegenwärtigen Urkunde, oder wegen eines Anspruchs
der aus dieser Verletzung oder angeblichen Verletzung entsteht,

oder wegen anderer Punkte der gegenwärtigen Urkunde oder de5

Gesetzes, oder wegen anderer Angelegenheiten der Gesellschaft
eine Streitigkeit entsteht, so soll jede solche Streitigkeit dem Schieds¬

sprüche zweier Personen anheimgestellt werden.
Z 201. Einer von den Schiedsrichtern soll von jeder streiten¬

den Partei ernannt werden, bestehe diese Partei aus einer oder

mehreren Personen.
Z 202. Die Direction soll im Namen der Gesellschaft einen

der Schiedsrichter ernennen.

ß 203. Wenn eine Partei innerhalb sieben Tagen, nachdem

sie schriftlich oder von dem Agenten der anderen Partei aufge
fordert worden, keinen Schiedsrichter ernennt, so sollen beide
Schiedsrichter von derjenigen Partei ernannt werden, durch die
oder durch deren Agenten die Auffordernng gemacht wurde.



Z 204. Die Schiedsrichter sollen vor dem Beginne ihres
schiedsrichterlichen Geschäfts schriftlich mit ihrer Unterschrist
eine unparteiische und geeignete Person zu ihrem Obmanne er¬
nennen.

Z 205. Wenn die Schiedsrichter innerhalb vierzehn Tage

nach ihrer Ernennung keinen Obmann ernennen, so darf aus Ver¬
langen der streitenden Parteien, oder einer derselben, von dem
Gouverneur der englischen Bank oder von einem Richter unter
der Oommvll i^rooLäurs ^ets v. 1854 ein Obmann ernannt
werden.

Z 206. Wenn die Schiedsrichter dreißig Tage, nachdem ihnen
die Sache zur Entscheidung vorgelegt worden, sich über den
Schiedsspruch nicht einigen können, so soll der Obmann darüber
entscheiden.

Z 207. Der Spruch der Schiedsrichter oder des Obmanns, wenn

er schriftlich und mit den Unterschriften versehen und zur Uebergabe
an die streitenden Parteien oder an diejenige von ihnen, ihren
Erben, Testamentsvollstreckern, Administratoren oder Curatoren, die

es wünschen sollten, innerhalb dreißig Tagen nach der Anheim-
fteUung der streitigen Sache an die Schiedsrichter oder den
Obmann, bereit sein sollte, soll für alle Betheiligten, deren

Erben, Testamentsvollstrecker, Administratoren und Curatoren
bindend unv entscheidend sein; und nachher muß Alles unter¬
lassen und geduldet werden, sowie es der Schiedsspruch gebietet.

Z 208. Die Schiedsrichter und resp, der Obmann dürfen nach
Ermessen statt eines Ausspruchs mehrere fällen, und jeder einzelne
Ansspruch soll bezüglich aller Angelegenheiten, die er in sich be¬
greift, ebenso bindend und entscheidend sein, als ob diese Ange¬

legenheiten den ganzen Gegenstand des Schiedsspruchs abgegeben
hätten.

Z 209. Die Schiedsrichter und resp, der Obmann sollen er¬
forderlichen Falls das unbedingte Recht haben, die ans die streitige
Sache bezüglichen Bücher, Rechnungen und Papiere der Gesell¬

schaft zu untersuchen, und die streitenden Parteien, und deren
respective Agenten und Zeugen, eidlich oder auf Ja und Nein

oder anf einer durch das Gesetz bestimmten Erklärungsform an
Eidesstatt zu vernehmen.

Z 2l0. Die Schiedsrichter und respective der Obmann sollen

das unbedingte Recht haben, in der Abwesenheit einer oder beider
Parteien zu ihrem Geschäfte zu schreiten, jedoch muß diesen Par¬
teien eine vorherige Anzeige davon gemacht werden.

Z 211. Die Schiedsrichter und respective der Obmann dürfen

in der zu entscheidenden Frage in derjenigen Weise zu Werke
gehen, die sie für die dienlichste halten.

Z 212. Der Obmann soll die unbedingte Macht haben, schrift¬
lich und mit seiner Unterschrift von Zeit zu Zeit den Termin zu

verlängern, innerhalb dessen der Ausspruch gefällt werden soll,
und in obiger Weise zur Uebergabe innerhalb des verlängerten
Termins bereit liegt, so soll er ebenso gültig und rechtskräftig
sein, als ob er innnerhalb dreißig Tagen gethan worden wäre.

Z 213. Die Kosten des Schiedsgerichtes und ihre Vertheilung
sollen nach dem Ermessen der Schiedsrichter und respective des
Obmanns festgesetzt werden.

Z 214. Falls der Ausspruch nicht anders bestimmt, so sollen

die aus dem Schiedsgerichte und dem Ausspruche erwachsenden
Kosten von beiden streitenden Parteien zu gleichen Theilen ge¬

tragen werden, und in sonstiger Beziehung soll jede von ihnen
ihre respective» Kosten tragen.

Z 215. Die Unterwerfung unter einen solchen Schiedsspruch
kann auf das Gesuch einer der Parteien von den Gerichten als

Beschluß erklärt werden, und das Gericht kann die Angelegen¬
heit mit solchen Weisungen, als es für nöthig erachtet, den Schieds¬
richtern oder dem Obmanne überweisen.

Z 216. In jedem Falle, wo sich eine Rechtsfrage erhebt,
dürfen die Schiedsrichter oder der Obmann respective das Gut¬

achten eines solchen AnwalteS erbitten, als sie für nöthig erachten,
und dürfen dieses Gutachten zur Richtschnur annehmen.

Z 217. Die Bestimmungen der gegenwärtigen Urkunde in
Bezug auf Schiedsspruch sollen unter der vomwcm ?roos>
äm-s, 1854 und unter jeder von Zeit zu Zeit geltenden
und darauf bezüglichen Acte in volle Kraft treten.

Special-Beschlüsse der Commereial Union Ver»
sicherungs Gesellschaft. Nr. I.

Erlassen am 20. Januar 18S2.

Nicht bestätigt, aber Protokoll verlesen am 30. December 1862,
Beschlossen:

1. Daß die Direction der Gesellschaft hiermit ermächtigt wird,
den Betrieb des Geschäfts einer Lebens- und Seeversicherungs-

Gesellschaft anzufangen.2. Daß, sobald nach dem 24. December 1866 als angänglich
und alle fünf Jahre nach diesem Tage von dem Nettogewinne
des Feuerversicherungsgeschäftes dieser Gesellschaft eine Rückver¬

gütung von 10 Procent des Nettogewinnes festgesetzt werde; für
die erste Rückvergütung bis zum Tage der Festsetzung desselben
und für die folgenden während der nächsten fünf Jahre vor der

Festsetzung und daß den Empfangsberechtigten die Rückvergütung
in dem Verhältniß gezahlt werde, in welchem der Prämienbetrag
oder die Prämienbeträge für eine Feuerversicherungspolice der
Gesellschaft während der vorbenannten Zeit zu den von der Ge¬
sellschaft während dieser Zeit vereinnahmten Gesammtprämien

stehen; daß aber kein BonuS auf FcuerversicherungSpolicen ge¬
zahlt werden soll, auf welche ein Schadens-Anspruch zugestanden

worden ist, der gleich oder größer, als der für solche Policen ver¬
einnahmte Prämienbetrag oder Prämienbeträge ist und daß, wenn

ein solcher Anspruch geringer ist als der eingegangene Prämien¬
betrag, dann der Betrag eines solchen Schadens-Anspruchs von

dem für eine solche Prämie vereinnahmten Prämienbetrag in Ab¬
rechnung gebracht werden soll; und daß keine Rückvergütung ge¬
zahlt werden soll für eine Feuerversicherungs-Police, die an dein
Tage in Kraft war, an welchem die Rückvergütung festgesetzt
wurde, bis das dann bestehende Risiko einer solchen Police abge¬

laufen ist; und daß diejenigen Personen, welche zum Empfange
einer solchen Rückvergütung berechtigt sind, diejenigen sein sollen,

welche mit Bezug auf Policen, die am Tage der Festsetzung
der Rückvergütung abgelaufen sind, solche Policen zur Zeit ihres

Ablauss besaßen, und daß mit Bezug auf diejenigen Policen,
welche ani Tage der Festsetzung der Rückvergütung in Kraft waren,
die Empfangsberechtigten diejenigen sein sollen, die zur Zeit des
Ablaufs des auf Grund solcher Policen bestehenden Risikos im

Besitz solcher Policen waren.3. Daß nachdem eine solche Rückvergütung erklärt (festgesetzt)
worden, Anzeige davon in den in London täglich erscheinenden
Hauptzeitungen gemacht werden soll einen Kalendermonat nach

geschehener Erklärung (Festsetzung) desselben; und daß ein solcher
Theil, der innerhalb von zwölf Kalendermonaten nicht reclamirt

worden, der Gesellschaft verfallen und demnächst dem Reservefonds
zufließen soll, wozu auch ein solcher Theil der Rückvergütung zu
nehmen ist der von Feuerversicherungspolicen herstammt, für welche
eine solche Rückvergütung oder ein Theil derselben deshalb nicht
reclamirt werden kann, weil solchen Policen Schadens-Ansprüche

zugestanden worden sind. (Aufgehoben durch Special-Beschluß
vom 30. December 1862. No. IX. Fol. 15.)

4. Daß Lebensversicherungspolicen dieser Gesellschaft abge¬
schlossen werden können mit oder ohne Theilnahme am Gewinne,
und daß gleich nach dem 24. Dezember 1866 und alle fünf Jahre

nach jenem Tage ein Bonus festgesetzt werden soll zu einem Be¬
trage der gleichwerthig ist mit 80 Procent des Nettogewinnes der

Lebensversicherungs-Branche dieser Gesellschaft auf Policen, die
mit Theilnahme am Gewinn abgeschlossen worden, doch der erste

Bonus bis zum Tage der Erklärung (Festsetzung) desselben,

und jeder folgende während der Zeit der nächsten fünf Jahrs

nach geschehener Festsetzung; und daß ein solcher Bonus an die¬
jenigen Personen zur Vertheilung gelangen soll, welche am Tage

der Festsetzung desselben Lebensversicherungspolicen der Gesell-



schaft besaßen mit Theilnahme am Gewinn, nach Verhältniß des
zu jener Zeit abgeschätzten Werthes einer jeden Police, und daß
nach Wahl der Policeninhaber ein solcher Bonus verwendet
werden soll, entweder zur Erhöhung der versicherten Summe oder

umgewandelt werden soll in eine Baarzahlung, oder zur Reduction
der Prämien für die ganze Zeit, für welche eine solche Police
dann in Kraft ist, oder für die nächstfolgende Zeitperiode von

fünf Jahren. Kein Bonus soll indessen einer Lebensversicherungs¬
police zugeschrieben werden, die am Tage der Erklärung (Fest¬
setzung) nicht in Kraft war. (Abgeändert durch Special-Beschluß
vom 30. December 1862. Nr. X. Fol. 15).

5. Daß nachdem ein solcher Bonus erklärt worden ist, Anzeige
davon in zwei oder in mehreren der in London täglich erschei¬
nenden Zeitungen innerhalb eines Kalendermonats nach geschehener
Erklärung desselben gemacht werden soll; und daß in solchen An¬

zeigen, nach dem Ermessen des Directoriums eine Zeit festgesetzt
werden soll, innerhalb welcher die Entscheidung darüber bekannt

zu geben ist, und daß, falls die Policeninhaber innerhalb der so
bemessenen Zeit sich nicht erklären sollten, der auf die Police
eines solchen Inhabers entfallen? Bonus der Versicherungssumme

zuzuschreiben ist; nichtsdestoweniger soll es dem Directorium ge¬

setzlich zustehen, nach seinem Ermessen auch nach Ablaus der be¬
treffenden Zeitperiode den Inhabern von Lebensversicherungs-

policen die Anerkennung ihrer Entscheidung zu gestatten.
6. Daß unter Nettogewinn des Feuer- und Lebensversiche-

> rungsgeschäftes dieser Gesellschaft der Gewinn zu verstehen ist,
welcher nach Zahlung von 5 Procent an das Capital-Conto und

der zum Geschäftsbetrieb erforderlichen Ausgaben, sowie aller
anderen damit zusammenhängenden Kosten, sowie der Stellung
der nöthigen Reserven für die schwebenden Risiken und Verbind¬

lichkeiten übrig bleibt. Dem Directorium dieser Gesellschaft steht
es frei, die Haupt-Ausgaben und Kosten einer jeden Branche des

Geschäftes der Gesellschaft in solcher Weise zu vertheilen, wie
dasselbe es für angemessen erachtet. Ferner steht es im Ermessen
des Directoriums, den Werth der bestehenden Lebensversicherungs¬

policen der Gesellschaft, die mit Antheil am Gewinn abgeschlossen
worden sind, zu valuiren.

7. Daß nichts, was in diesen Beschlüssen enthalten ist, dem

I Inhaber einer Feuer- oder Lebens-Versicherungspolice das Recht
t verleihen soll, die Rechnungs-Abschlüsse der Gesellschaft zu unter-
v suchen, oder den auf eine Feuer- oder Lebens-Versicherungspolice

berechneten Bonus in Zweifel zu ziehen, sondern daß die infolge
dieser Beschlüsse erfolgende Declaration eines Bonusbetrages, wie

er für jede Police berechnet worden ist, für jeden solchen Inhaber
rechtsverbindlich und endgültig sein soll.

Speeia!-Beschluß Nr. TS.
Genehmigt am 28. October 1862. Nicht bestätigt, aber Protokollverlesen am 30. December 1862.

Beschlossen.

Daß diese Versammlung den Beschluß der Directoren bestätigt,
nämlich:

Daß die Direction nach der ihr von den königlichen Anwälten

ertheilten Auskunft, daß die in den Gesellschasts-Policen enthaltene
Special-Clausel die Haftbarkeit der Aktieninhaber den Policen¬
inhabern gegenüber wirksamst beschränkt, «s nicht für angemessen
erachtet, die Gesellschaft als eine I^iriüteä Iüs>diUt^ zu

« registriren.

Z Special-Beschlüsse der Cvmmercial Union Ver-
ficherungs Gesellschaft. Nr. SU.

Erlassen am 30. December 1862 und bestätigt am 31. Januar 1863.

Es ist beschlossen:
Erstens: Daß zur Erleichterung der Geschäfte der Gesell«

I schaft, und insbesondere zur Gründung von auswärtigen und
^ Colonial-Agenturen der 18. Artikel der Socictäts-Artikel dieser
' Gesellschaft hierdurch widerrufen sei, und daß derjenige Theil des

114. Artikels der Societäts-Artikel dieser Gesellschaft, welcher be-

j stimmt, daß jedes Instrument, dem das Siegel beigefügt wird,

von wenigstens zwei der Directoren unterschrieben, und von dem

Secretär contrasignirt, oder mit den Anfangsbuchstaben seines
Namens versehen werde, hierdurch widerrufen sei, und daß der
138. Artikel der Societäts-Artikel dieser Gesellschaft hierdurch
widerrufen sei, und daß die Versicherungs-Policen und andere

Instrumente dieser Gesellschaft, ob unter ihrem Siegel oder nicht,

in derjenigen gesetzlichen Weise vollzogen werden, als die Direction
von Zeit zu Zeit bestimmen wird.

Zweitens: Daß der 7. Artikel der Societäts-Artikel dieser
Gesellschaft dahin modificirt werde, daß jedem auswärtigen Colonial-
und anderen Agenten der Gesellschaft, wenn er von der Direction

dazu ermächtigt ist, erlaubt sei, Wechsel und Schuldscheine im
Namen der Gesellschaft auszustellen, und in anderer Weise den

Credit der Gesellschaft, soweit er von der Direction dazu ermächtigt
ist, einzusetzen.

Drittens: Daß die letzte Clausel des 26. Artikels der So¬
cictäts-Artikel der Gesellschaft hierdurch widerrufen sei, und daß
jede derartige Aenderung, wie sie im besagten 26. Artikel erwähnt
ist, auf der Rückseite der Police vermerkt werden »nd diese Ver-

merkung von derjenigen Person oder von denjenigen Personen,
welche von der Direction dazu ermächtigt sind, unterzeichnet
werden kann.

Viertens: Daß jeder auswärtige kolonial- oder andere
Agent der Gesellschaft solche Pflichten, Befugnisse, Privilegien

und Remunerationen haben soll, als die Direction von Zeit zu
Zeit festsetzen wird.

Fünstens: Daß der 12. Artikel der Socictäts-Artikel der

Gesellschaft durch folgenden Zusatz abgeändert werde: „oder ein
anderer Angestellter oder Gehülfe der Gesellschaft, der von Zeit
zu Zeit durch die Direction dazu ermächtigt ist."

Sechstens: Daß laut des 42. Artikels der Societäts-Artikel

dieser Gesellschaft die Directoren von Zeit zu Zeit von denjenigen
Geldsummen, die nach dem Dafürhalten der Directoren sich durch

das Lebcus-Versicherungs-Geschäst angesammelt haben, einen beson¬
deren Fonds, unter dem Namen „Lebensfonds," errichten sollen;
und daß dieser Fonds und dessen Zuwachs zu einem Hauptfonds
zur Sicherstellung der Inhaber von Lebens-Policen der Gesell¬
schaft bestimmt sein soll.

Siebentens: Daß das Verhältniß der von Zeit zu Zeit aus

der Geschäfts-Verwaltung der Gesellschaft erwachsenen Kosten und
Ausgaben, die dem Lebensversicherungs-Geschäfte der Gesellschaft
verrechnet werden sollen (mit Ausnahme der Provisions-Gebühren)

nicht zehn Prozent des jährlichen Einkommens der Gesellschaft aus
den Prämien der Lebens-Policen übersteigen soll.

Achtens: Daß derjenige Theil des 114. Artikels der So

cietäts-Artikcl dieser Gesellschaft, welcher vorschreibt, daß die D'
rection die Rechnungen jeoes Jahres bis zum 25. December -

schließe, und daß der 24. December jedes Jahres der Schluß
Finanzjahres der Gesellschaft fein solle, hiermit aufgehoben w>.
und daß die Rechnungen der Gesellschaft von der Direction bis
zum 31. Dezember jeoes Jahres inclusive abgeschlossen werden

sollen, und daß der besagte 31. December jedes Jahres den
Schluß des Finanzjahres der Gesellschaft bilden soll.

Neuntens: Daß der zweite und dritte der bei einer in
der I^vnäon ?3.vsrii LisdoxA^te Ktrset Oitz? ok I^cmclon am

M. Januar 1862 gehaltenen außerordentlichen General-Versamm¬

lung gefaßten Beschlüsse, hierdurch widerrufen sind.
Zehntens: Daß der vierte bei der vorerwähnten außer¬

ordentlichen General-Versammlung dieser Gesellschaft gefaßte Be¬

schluß in Zukunft folgendermaßen lauten soll, nämlich:
Daß Lebens-Policen bei dieser Gesellschaft mit oder ohne

Betheiligung am Gewinn abgeschlossen werden können, und
daß sobald als thunlich nach dem 31. December 1867 und
alle fünf Jahre nachher, eine Bonification zum Betrage von

achtzig Procent des tm Lebens-Versicherungs-Geschäste der

Gesellschaft gemachten Gewinnes erklärt werden soll; und
zwar bei der ersten Bonification aus dem Reingewinne
viZ zum 31. December 1367 und bei jeder folgenden Bo»



nification aus dem Gewinne der am 31. December vor
der Erklärung zum Ende gehenden fünf Jahre; und daß
diese Bonificationunter die Personen, welche am Tage der
Erklärung Lebens-Policen dieser Gesellschaft mit Bethei¬
ligung am Gewinne besitzen, in dem Verhältnisse vertheilt
werden soll, als jede Police zu dem Gewinne beigetragen
haben wird; und daß den Policeninhaberndie Wahl frei¬
gestellt bleibt, ob diese Bonification zu einer äquivalenten
Vermehrung der versichertenSumme verwendet, oder
baar ausbezahlt, oder zur Verminderung der Prämien für die
ganze Periode einer Police, oder der Prämien der nächsten
fünf Jahre verwendet werden soll; jedoch soll keiner Lebens-
Police eine Bonification zuerkannt werden, die am Tage
der Erklärung nicht in Kraft ist.

Elftens: Daß der 160. Artikel der Societäts-Artikeldieser
Gesellschaft durch die Subftituirung der Worte: „gegen jede Actie
eines jeden Actionärs" für die in dem besagten Artikel enthaltenen
Worte „gegen jeden Actionär" abgeändert werde.

Speeial-Beschluft der Commercial Auion Ver-

sicheruugs Gesellschaft. Nr. IV.

Erlassen am 8. März 1870 und bestätigt am 29. März 1870.
Es ist beschlossen:

Daß die Associations-Bestimmungen und bestehenden Statuten
der Gesellschaft wie folgt abgeändert werden sollen (und zwar):
Erstens, durch die Hinzufügungder folgendenWorte am Fuße
des 114. Artikels der Associations-Bestimmungendieser Gesell¬
schaft: „Die Erklärung und Bezahlung von Jnterimsdividenden,
in der im NachstehendenangegebenenWeise" und zweitens, durch
die Weglassung des 158. Artikels der Associations-Bestimmungen,
für welchen die nachfolgende Bestimmungsubstituirtwerden soll:
„Die Directoren können (wenn und so oft sie es für gut
befinden) bei oder nach Ablauf irgend eines Semesters, respec-
tive am 30. Juni oder am 31. December, an die Actionäre
der Gesellschaft, als Anticipation auf die nächstfolgende Jahres¬
dividende, eine Interims-Dividende auf das eingezahlte Capital
der Gesellschaft für einen solchen Semester bezahlen, welche jedoch
den Satz von 2.10. — (2^) Percent nicht übersteigen darf;
aber (wie im Vorstehenden gesagt) alle Dividenden auf Actien
sollen in einer General-Versammlungerklärt werden, und sollen
nur aus dem Reingewinneder Gesellschaft und nach denjenigen
Bestimmungen gewährt werden, die in Gegenwärtigemzu diesem
Zwecke niedergelegt sind, und keine Dividende soll (unbeschadet
der Pnoritäts- oder garantirten Dividenden) die von den
Diiectoren der General-Versammlung empfohlene Summe über¬

schreiten."

Speeial-Beschluß Nr. V.

Erlassen am I >, März 1877 und bestätigt am 1V. April 1877.Es ist beschlossen:
„Daß der Special-Beschlußerlassen aus der außerordentlichen

General-Versammlung der Commercial Union Bersicherungs-Gesell-
schaft am 8. März 1870 und bestätigt aus der außerordentlichen
General-Versammlungam 29. März 1870 in Betreff einer Er¬
gänzung des 158. Artikels der Gescllschaftsstatutendurch Aus¬
lassung der Worte „den Satz von S 2.10. — Percent" und
durch Substituirung der „den Satz von S 5 Percent" an ihrer
Stelle abgeändert werde."

Speeial-Beschlüsse Nr. V?. und VII.

E.'lasscii am 12. März 187ö und bestätigt am 8. April 1873.

VI.
Es ist beschlossen:
„Daß der Special-Berichtder Directorenin Betreff des aus¬

ländischen Geschäftesder Gesellschaft und der Depositen, welche
zur Förderung dieses Geschäftes gemacht worden sind, sowie die
Ernennung von Curatoren in den Vereinigten Staaten von Nord-
A-nerica entgegen- und angenommenwird und daß die hierauf

bezüglichen Maßnahmen der Direktion hierdurch bestätigt werdenund die Direktionwird ermächtigt das ausländische Geschäft fort¬
zusetzen und auszubreitenund alle ferner nothwendigen Depositen
zu machen".

VII.

Es ist beschlossen:
„Daß die Direction hiermit autorisirt wird im Namen der

Gesellschaft mit irgend einer anderen Gesellschaft,Corporation,
Association,Person (oder Personen) gleichvielob dieselben in
Großbrittannienoder anderswo ansässig oder wohnhaft sind, Ab¬
kommen zu treffen, Contracte, Verträge oder Arrangementsabzu¬
schließen, die sie für gut und nützlich erachtet, gleichviel ob sich
dieselben auf das gesammte Feuer-, Lebens- oder See-Versiche-
rungs-Geschästoder eines Theiles derselben beziehen oder mit
einer dieser Branche in Zusammenhang stehen, wie alle oder eine
derselben, zeitweiligvon irgend einer solchen anderen Gesellschaft,
Corporation, Association, Person (oder Personen) betrieben wird
oder bezüglich des Antheils derselben an dem aus solchen Ge¬
schäften resultirenden Brutto- oder Netto-Gewinn. Die Direction
dieser Gesellschaft soll ferner behufs Erreichung dieses Zweckes
Vollmacht haben von Zeit zu Zeit bezüglich aller oder einer dieser
Abkommen, Contracte, Verträge oder Arrangements zu verhandeln,
dieselben auszuführen oder sie Namens dieser Gesellschaft abzu¬
ändern, wie es die Direction von Zeit zu Zeit für angemessen
erachten mag. Jedoch sollen, soweit als thunlich, die Bestimmungen
des in Artikel 1(5 der Statuten niedergelegten Vorbehaltes in
jedem solchen Abkommen, Contract, Vertrag oder Arrangement,
zur Anwendung kommen und auf dieselben ausgedehntwerden,
nnd die Direction soll ferner Vollmacht haben zu solchen Be¬
dingungen und Konditionen,wie die Direction sie von Zeit zu
Zeit für angemessen erachten mag, mit irgend einer Gesellschaft,
Corporation,'Association,Person (oder Personen) wie sie zeit¬
weilig in Großbrittannien oder anderswo ansässig oder wohnhaft
sein mögen bezüglich der Theilhaberschaftirgend einer solchen
Gesellschaft, Corporation,Association, Person (oder Personen)an
deni gesamm^en Geschäfte oder eines Theiles derselben wie dasselbe
von dieser Gesellschaft von Zeit zu Zeit betriebenwerden mag,
oder an den Brutto- oder Netto-Provitendesselben zu contrahiren
und abzuschließen.Die Gesellschafts-Statutensollen, soweit als
nothwendig um diesem Beschlusse volle Geltung zu verschaffen,
als abgeändertgelten."

Speeial-Beschluss Nr. VIII.

Erlassen am 10. März 1880 und bestätigt am 13. April 1880.

Es wird beschlossen:
Daß der dritte Artikel der Gesellschafts-Statutendurch den

Zusatz der folgenden Worte am Ende des zweiten Paragraphen
derselben abgeändert sein soll wie folgt:

„Auch Versicherungenzu gewähren und abzuschließen (ent¬
weder mit oder ohne Bezug auf die Dauer eines Lebens oder
mehrerer Leben), durch welche die Gesellschaft auf Grund perio¬
discher oder anderer Zahlungen und zu solchen Bedingungen
und Konditionen, wie in dem Versicherungsvertrag stipulirt wird,
die Auszahlung eines Capitals oder einer Jahresrente auf
Grund einer in Kraft befindlichen Zeitpachtung oder eines an¬
deren dem Ablauf unterworfenenInteresses an irgend einem
liegenden oder persönlichenEigenthumoder nach Ablauf irgend
einer gegebenen Zeitveriode, übernimmtund eingeht."

Auszug aus deu Statute»».
Ich, Lürg.rlös Lerkls? Narris, wohnhaft in der Stadt

London, öffentlicher Notar, unter Königlicher Freiheit gesetzlich
bestallt und vereidet, bescheinige hiermit Allen, welche es
angeht, daß der dem Gegenwärtigen beigeheftete Bogen einen
wahren und getreuen Auszug enthält, aus den Verhandlungs-
Protokolleneiner in hiesiger Stadt am vierundzwanzigsten Tage
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des Juli 1800 und fünfundachtzig abgehaltenen Außerordentlichen
Generalversammlung der Aktionäre der Commercial Union Ver-

sicherungs- Gesellschaft; daß der in Rede stehende Auszug von
mir, dem Notar, sorgfältig kollationirt und damit in Ueberein-
einftimmung befunden worden; und ferner, daß die am Fuße
des Certificats (des Auszugs) zur Beglaubigung desselben ver¬
zeichnete Unterschrift I«. Leuuet Hsy:, die eigenhändigeUnter¬
schrift des Herrn KeorAs I^ou Leimst ZZsH. ist, des Sekretairs
der besagten Gesellschaft, welche am heutigen Tage in meiner
Gegenwart darunter verzeichnet wurde.

Da eine Bescheinigung hierüber erfordert wird, so habe ich
Vorstehendes ausgestellt unter meiner Notariatsfirma und Siegel,
um zu dienen zu Nutz und Frommen, wo die Gelegenheites
erheischen mag.

London, am 12. Tage des August ini Jahre unsers Herrn
1800 und fünfundachtzig.

(I., 8.) Olias. Lei-KIez^ Haril«,
Notkrin8 xnblieus.

Auszug aus den Protokollen
einer am 24. Juli 1800 und fünfundachtzig in lüiumon Lti-est.
Hotel, <üaiillou Lti-set, London, abgehaltenenAußerordentlichen
General-Versammlungder Actionäre der Commercial-Union-Ver-

sicherungs-Gesellschaft.
Beschlossen:
Daß die Commercial Union Assekuranz-Compami nach Maß¬

gabe des Compagnie-Gesetzesvon 1862—1883 als eine durch
Äctien limitirte Gesellschaft registrirt werde und daß zu diesem
Zweck das Wort „I^imitsä" dem Gesellschaftsnamenzugesetzt
werde, und daß die Direction hierdurchautorisirt werde, die¬
jenigen Schritte zu ergreifen, welche sie behufs besagter Registration
stir nöthig erachtet.

Das Vorstehende ist ein getreuer Auszug aus dem Protokoll¬
buch der Gesellschaft.

London, den 12. August 1885.
Ii. likimvt. Lekrstiür.

Zum General-Bevollmächtigten für das Königreich Preußen hat die Gesellschaft
Herrn Conrad Riecken in Berlin

ernannt.

Geschäftslocal:Werkin 8W., Zimmerstraße Wr. 190 (Ecke Wilhelmstraße).

Gebr. Fickert, König!. Hofbuchdruckerei, Berlin Lindenstraße 70





Extra-Beilage
zum Kömgl. Preußische» Negierungs-Amtsblatt,

Zusammenstellung
der in den ZZ. 12 und 20 des Gesetzes vom 24. Mai 1885, betreffend die Zusammenlegung der Grundstücke im
Geltungsgebietedes Rheinischen Rechts (Ges.-S. S. 156), erwähnten Vorschriftenüber die Zuständigkeit der

Auseinandersetzungsbehörde, das Verfahren und das Kostenwesen in Auseinandersetzungsangelegenheiten.
6) zu Kassel für den RegierungsbezirkKassel undErstes Buch.

Verfassung und Zuständigkeit der
Auseinand ersehungsb eh örd en.

Z. 1. Die Ausführung der Gesetze wegen Ab¬

lösung der Neallasten und Servituten, Theilung von

Gemeinheiten, Zusammenlegung von Grundstücken und

Regulirung der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse

wird durch Auseinandersetzungsbehörden bewirkt.
V. 17 Einl. — AG. 21 Zs. 1. 5.

Erster Theil.
Auseinandersetzungsbehörden erster Instanz

und deren Organe.
Erster Abschnitt.

Generalkommissionen.
§. 2. Die Auseinandersetzungsbehördenerster

Instanz sind die Generalkommissionen.
Sie stehen unter Leitung des Ministers für Land¬

wirthschaft,Domänen und Forsten und sind der Ober¬
aussicht des Oberpräsidentenunterworfen.

V. 17 Z. 38. — Jnstrukt. v. 31. Dezbr. 1N2S (Ges.-S.
1826 S. 1) — Erl. v, 25, Juni 1840 (Ges.-S.
S. 159).

Z. 3. Generalkommissionen bestehen:
1) zu Frankfurt a. O. für die Provinzen Branden¬

burg und Pommern,
V. 17 Z, 1. — Ges. v. 30. April 1873 Z. 2. —

Ges. v. 30. Juli 1883 §. 16.
zu Bromberg für die Provinzen Ost-, West¬
preußen und Posen,

Ges. v. 30. Juli 1883 H. 16. — V. v. 16. Aug. 1880.
zu Breslau für die Provinz Schlesien,

V. 17 Z. 1. — AG. 21 Z. 2. - K.-O. v. 18.
April 1825. — V. v. 27. Juni 1840 §. 2.

zu Merfeburg für die Provinz Sachsen,
G. v. 25. September 1820. — AG. 21 S. 1.

V, v. 29. April 1850. - A. Erl. v. 19. Mai
1851. - A. Erl. v. 7. August 1865.

zu Münster für die Provinz Westfalen und für
den rechtsrheinischen Theil der Rheinprovinzmit
Ausschluß des Geltungsgebietesdes Rheinischen
Rechts und des Bezirkes des vormaligen Justiz¬
senats zu Ehrenbreitstein,

G. v. 25. September 1820. — V. 34 H. 1. —
G. v. 22. Dezember 1839 Z. 36. — G. v. 18.
Juni 1840 K. 4. — Abl. O. v. 18. Juni 1840K. 138. — G.-Th.-O. v. 19. Mai 1851 § 24.
G. v. 14. Juni 1875. — G, v. 24. Mai
ISöS Z. 24.

2)

3)

4)

5)

den Kreis Biedenkopf,
V. v. 13. Mai 1867 §. 29. — V. v. 2. Sepibr.

1867 H. 1. — G. v. 5. April 1869 H. 26. —
G. v. 15. Februar 1872 8, 19. — G. v. 14.
Juni 1875. — G. v. 23. Juli 1876 §. 29.7) zu Hannover für die Provinz Schleswig-Holstein'),

G. v. 30. Juli 1883 Z. 16.
8) zu Düsseldorf für das Geltungsgebiet des

Rheinischen Rechts, den Bezirk des vormaligen
Justizsenats zu Ehrenbreitstein und die Hohen-
zollernschen Lande.

G. v. 24. Mai 1885 Z. 24. — G. v. 23. Mai
1885 88. 39. 44. — V. v. 20. Juni 1885.

Z. 4. Die Vorsitzenden der Generalkommissionen
werden auf den Vorschlag des Staatsministeriumsvom
Könige, die Mitglieder und Hülfsarbeiter vom Minister
für Landwirthschaft,Domänen und Forsten ernannt.

V. 17 §. 38. — K .-O. v. 10. Febiuar 1835.
Z. 5. Die Ausführung der Gesetze wegen Ab¬

lösung von Reallasten und Servituten, sowie wegen
Theilung von Gemeinheitenwird für den Regierungs¬
bezirk Wiesbaden mit Ausschluß des Kreises Bieden¬
kopf von einem bei der Regierung zu Wiesbaden be¬
stehenden Kollegiumbewirkt, welches aus dem Regie¬
rungspräsidenten, dem für ihn hierzu bestimmtenStell¬
vertreter und mindestens zwei Mitgliedern besteht, von
denen das eine die Befähigungzum Richteramtbe¬
sitzen und der landwirthschastlichen Gewerbslehrekundig
sein, das andere die Befähigungzum Oekonomie-
kommissar haben muß.

G. v. 5. April 1869 Z. 25. — G.-Th.-O. v. 5. April
1869 Z. 24 — G. v. 15. Februar 1872 Z. 18.
— G. v. 30. Juli 1883 Z. 23.§. 6. Die Generalkommissionen sind dem Ober-

Landeslulturgerichiekoordinirt.
V. 17 Z. 36.

Z. 7. Die Unterbehördender Regierungensind
schuldig, von den Generalkommissionenin Gegenstän¬
den ihres Ressorts Aufträge anzunehmen.

V. 17 Z. 37.
Z. 8. Jede Generalkommission soll einschließlich

des Vorsitzenden ans mindestens fünf Mitgliedern be¬
stehen, deren Mehrzahl zum Rlchteramte qualifizirt
fein muß.

V. 44 Z. 1.

') Die Generalkommission in Hannover ist auch die
Auseinanterselmngsbehörde für die Provinz Hannover. Für
letztere ist das vor der Vereiniaung mit Pr.ußen geltende
Auseinandersetzungsverfahren mit den durch das Gesetz vom
17. Januar 1883 (Ges.-S. S> 7) eingeführten Aenderungen

bestehen geblieben. ^



H. 9. Jedes Mitglied der Generalkommissionen
hat bei den Berathungen, ohne Unterschied des Gegen¬
standes, eine entscheidende Stimme; bei einer Ver¬
schiedenheit der Stimmen entscheidet die Mehrheit, im
Falle der Stimmengleichheit aber giebt die Meinung
des Vorsitzenden den Ausschlag.

Den Hülfsarbeitern steht ein Stimmrecht nur in
den von ihnen bearbeitetenSachen zu; doch ist der
Minister sür Landwirthschaft,Domänen und Forsten
befugt, denjenigen Hilfsarbeitern, welche die vorschrifts¬
mäßige technische Qualifikationerworben haben, ein
volles Stimmrecht beizulegen.

V. 44 §, 2, - AG. 21 Z, 4.§. 10. Die Generalkommissioncn entscheiden in
der Besetzung von mindestens drei Richtern mit Ein¬
schluß des Vorsitzenden.

V, 44 Z. 4.
8. 11. Für die Auseinandersetzung ist die

Generalkommissionausschließlichzuständig,in deren
Bezirke die von der Auseinandersetzungbetroffenen
Grundstücke belegen sind.

Bei den die Aufhebung einer Grunddienstbarkeit
oder einer Reallast betreffenden Auseinandersetzungen ist
die Lage des dienenden oder belasteten Grundstücks
entscheidend.

CPO. s. 25.
A. 12. Sind für die bei einer Auseinander¬

setzung betheiligten Grundstücke mehrere Generalkom¬
missionen zuständig,oder ist es mit Rücksicht auf die
Grenzen der Geschäftsbezirke ungewiß, welche General¬
kommission zuständig sei, so erfolgt die Bestimmung
der zuständigen Behörde durch den Ressortminister.

G. 80 §. 3.Z. 13. Die Generalkommission hat in Angelegen¬
heiten, welche bei ihr anhängig sind, nicht blos den
Hauptgegenstandder Auseinandersetzung, sondern auch
alle anderweiten Rechtsverhältnisse,welche bei vor¬
schriftsmäßigerAusführung der Auseinandersetzung in
ihrer bisherigen Lage nicht verbleiben können, zu regu-
liren; dabei gebührt ihr, außer der allgemeinen Leitung
und Belehrung der mit den Auseinandersetzungen
beauftragten Kommissare,

1) der Erlaß aller obrigkeitlichenFestsetzungen,
deren es bedarf, um die Auseinandersetzung zur
AuSsührungzu bringen und die Interessenten
zu einem völlig geordneten Zustande zurück¬
zuführen;

2) die Instruktion und die Entscheidung der Streitig¬
keiten in erster Instanz, sowie die Instruktion in
der Berufungsinstanz;

3) die Bestätigung der Auseinandersetzungsrezesse;
4) die Veranlassung der Zwangsvollstreckung.

V. 17 Zz 3, 32, 1S4. — V. 34 §. 7. — G. 80
2, 48. 49, 60. 61, 86, 87. — CPO.

K 773—775.§. 14. Zur Zuständigkeit der Generalkommission
gehören insbesondere die Grenzstreitigkeiten nicht blos
unter den Betheiligten der Auseinandersetzung, sondern
auch derselben mit den Nachbarn, insoweit dies zur

. Feststellung des Gegenstandes der Auseinandersetzung
erforderlichist.

Ihre Zuständigkeittritt ferner nicht blos dann
ein, wenn die Betheiligten auf ihre Vermittelung der
Auseinandersetzungantragen, vielmehr sind alle in
Angelegenheitenihres Ressorts geschlossenenVerträge
zu ihrer Prüfung und Bestätigungeinzureichen,die
zur Berichtigung und Vervollständigung derselben
erforderlichenVerhandlungen von ihr zu veranlassen
und die wegen derselben entstehenden Streitigkeiten zu
entscheiden.

V. 34 z. 7.
Z. 15. Die Generalkommission und deren

Kommissare sind befugt, ihre Vermittelungauch auf
solche Geschäfte, sowohl unter den Hauptparteien, als
unter ihnen und anderen bei dem Gegenstandeder
Auseinandersetzungselbst nicht betheiligten Personen
auszudehnen,deren Regulirung zwar in keinem noth>
wendigen Zusammenhange mit dem Hauptgegenstande
der bei ihnen anhängigenAuseinandersetzungsteht,
welche aber zur besseren Regulirung des Hauptgeschäfts
gereichen, z. B. Verbesserung der Planlagen bei Land¬
theilungen durch den Zutritt eines Nachbarn, des¬
gleichen zur Darstellung besserer Grenzzüge, zur Er¬
leichterung der Bewässerungs- und Entwässerungs¬
anstalten u. s. w.

Den unmittelbarenTheilnehmern an dem Haupt¬
geschäfte der Auseinandersetzungkann aber die Ein¬
lassung auf solche Punkte, welche nicht nothwendigzur
Verhandlung gehören, wider ihren Willen nicht aufge¬
drungen werden. Dasselbe gilt von dritten Personen,
die als unmittelbare Theilnehmer des Nebengeschästs
zur Sache zu ziehen sind.

Sind die Meinungen der Betheiligten zur Sache
über die Zulassung solcher beiläufigen Regulirungen
getheilt, so soll damit vorgegangen werden, wenn auch
nur ein Viertel der Betheiligten(nach dem Werthe
der Theilnehmungsrechte berechnet) darüber einver¬
standen ist.

Bei dergleichen zur Verhandlung gezogenen Neben¬
geschäften gelten die nämlichen Vorschriften in Bezug
auf die Amtsbesugnisse der Generalkommission und das
gesammte Verfahren, sowohl unter den unmittelbaren
Theilnehmern, als wegen Zuziehung der entfernten
Betheiligten u. f. w., welche wegen Regulirung der zu
ihrer Zuständigkeit gehörigen Hauptgeschäfte ertheilt sind.

V. 34 Z. 8.
Z. 16. Die Generalkommission und deren

Kommissare sind ferner nicht nur verpflichtet, für
gesetzmäßige und unparteiische Regulirung und Aus¬
führung dieser Angelegenheiten unter den dabei zuzu¬
ziehenden Beteiligten Sorge zu tragen, sondern sie
müssen auch das Interesse der entfernterenTheilnehmer,
die nach den Gesetzen bei der Auseinandersetzung nicht
zugezogen werden, von Amtswegen wahrnehmen.
Sie können aber dabei von der Voraussetzung aus¬
gehen, daß der Gutsbesitzer, indem er seine Rechte
wahrnimmt, zugleich für daS Interesse der entfernteren



Teilnehmer sorgt. Die amtliche Einwirkung tritt
also nur in den Fällen ein, wenn entweder die gegen¬
seitigen Rechte in Kollision kommen oder gegründeter
Verdacht einer absichtlichen Verkürzung der Ersteren
vorhanden ist.

V. 17 ZZ. 4 U, 45.
Z. 17. Entstehen zwischen den zur Sache gezo¬

genen entfernten Theilnehmernund- dem Besitzer
Streitigkeiten über die Art und Weise der Regulirung
ihrer gemeinsamen oder gesonderten Interessen, so ent¬
scheidet die Generalkommission darüber, wie über alle
anderen Gegenstände der Auseinandersetzung.

V. 34 s. 10.
§. 13. Die Generalkommisston und deren

Kommissare haben das Interesse des Staates hinsicht¬
lich der landespolizeilichen Gegenstände der Auseinander»
setzungen wahrzunehmen.

V. 17 4. u, 43. - V. 34 Z, 11.
Z. 19. In Beziehung auf die bei der Geueral-

kommiistou anhängigen Auseinandersetzungen kommt ihr
die Ausübung des den Provin^ialbehördenzuständigen
Oberaussichtsrechtsüber das Vermögen der Korpora¬
tionen und öffentlichen Anstalten nur mit den in diesem
und den beiden folgenden Paragraphen enthaltenen
Einschränkungen zu.

Die ordentlichen Aufsichtsbehördenhaben den
Fiskus und die von ihnen ressortirenden Anstalten
wegen aller zu ihrer Verwaltung gehörigen Güter
und gutsherrlichen Berechtigungen selbst zu vertreten,
und die unmittelbaren Verwalter, fiskalischen Bedienten
oder sonstigen Bevollmächtigten mit den erforderlichen
Autorifationen und Instruktionen zu versehen,und es
liegt ihnen in dieser Beziehung alles Dasjenige ob,
was der Generalkommission von Privatpersonen und
deren Bevollmächtigtenbeigebracht und geleistet wer¬
den muß.

V. 34 Z. 11, Abs. 1. — V. 17 Z. 4 Nr. 2,17,18,44.
Z. 20. Auch wiid den zuständigenordentlichen

Aufsichtsbehörden die Konkurrenz wegen Beaufsichtigung
der Stadt- und Dorfgemeinden allgemein insoweit
vorbehalten, daß sie bei vorkommendenAuseinander¬
setzungen in Städten und Dörfern dahin zu sehen
haben, daß das Gemeindevermö^en,dasjenige nämlich,
welches nicht Gegenstand deS Privateigenthums, son¬
dern Eigenthum der Korporation ist, nicht verkürzt werde.

Demgemäß hat die Generalkommissionin allen
Fällen, wenn das Gemeindevermögendurch die bei
Städten und Dörfern vorkommendenAuseinander¬
setzungenbetroffen,oder die Auseinandersetzung solcher
Gegenstände in Antrag gebracht wird, hinsichtlich deren
irgend ein Zweifel darüber obwaltet, ob solche zum
Privatvermögender einzelnen Gemeindeglieder oder
nicht vielmehr zum Gemeindevermögengehören, der
Aufsichtsbehörde davon zur Wahrnehmung jenes
Interesses Nachricht zu geben.

V. 34 Z. 11, Abs. 2 u. 3.
Z. 21. Die Vertretungund Wahrnehmung der

Rechte der Kirchen, Pfarreien, Küstereien, sonstigen
geistlichen Institute, kirchlichen Beamten, öffentlichen

Schulen und deren Lehrer, höheren Unterrichts- und
Erziehungsanstalten,frommen und milden Stiftungen
oder Wohlthätigkeitsanstalten, sowie der znr Unterhaltung
aller vorgedachten Anstalten bestimmten Fonds steht in
allen Auseinandersetzungsangelegenheiten den betreffenden
ordentlichen Behörden zu.

Ges. v. 27. April 1872 H. II.
Z. 22. Sind die zur Zuständigkeit der Auseinander¬

setzungsbehörde gehörigen Gegenständebet den ordent¬
lichen Gerichten anhängig gemacht, so müssen die Akten
sofort an die erstere abgegeben werden. Ist von den
Gerichten bereits rechtskräftigerkannt, so behält es bei
demjenigen, was dadurch festgesetzt worden, sein Bewen¬
den. Schwebt aber die Sache noch, so wird der Prozeß
bei der Auseinandersetzungsbehörde fortgesetzt und, wenn
von den ordentlichen Gerichten noch nicht erkannt ist,
von der Generalkommission in erster Instanz entschieden;
ist aber darüber in erster Instanz schon erkannt, so
werden die spruchreifen Akten zur Entscheidung in zweiter
Instanz an das Ober Landeskulturgerichtbefördert.

V. 17 §. 9. — V. 34 K. 9. — V.v. I.August 1879 Z.4.
§. 23. Die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte

und Verwaltungsbehörden tritt wieder ein, sobald die
Auseinandersetzuugsrezesseund die Nachträge wegen der
zu besonderer Regulirung vorbehaltenen Gegenstände
bestätigt und jedem Theilnehmer die ihm zukommenden
Abfindungen überwiesen sind.

V. 17 §. 20.
Z. 24. Innerhalb Jahresfrist nach der Ausführung

oder Rezeßbestätigung findet jedoch:
1) wegen der nach der Auseinandersetzung von den

Nachbarn einander zu verstattendenWege und
Triften;

2) wegen der Gräben zu Ent- und Bewässerung
der Grundstücke;

3) wegen Benutzung der Gewässer zu Viehtränken;
4) wegen der Lehm-, Sand- und Mergelgruben;
5) wegen der Einhegungen;
6) wegen Vergütung des Düngungsznstandes;
7) wegen des Kostenpunktes,

insofern sie bei der Auseinandersetzung übergangen sind,
noch eine Nachverhandlungmit eben der Wirkung statt,
als ob sich die Sache noch in derselben Lage befände,
worin sie zur Zeit der Auseinandersetzung war. Es
ist jedoch dahin zu sehen, daß die bereits regulirten
Verhältnissenicht weiter alterirt werden, als soweit es
unumgänglich ist, um das noch auszugteichende Interesse
zu befriedigen.

V. 17 §8. 171, 21.
Z. 25. Zu den von der Generalkommission nach

bestätigtem Rezesse noch zu regnlirenden Gegenständen
gehören auch die in den §§. 246, 247, 249 benannten,
zur Ausführung gerechnetenund zur nachträglichen
Regulirung vorbehaltenenGegenstände.

V. 34 Z. 12, Abs. 1.
tz. 26. Wegen anderer Gegenstände, welche die

zur Sache gezogenen Betheiligten angehen und weder
in den Auseinandersetzungsrezessen und den Nachträgen
dazu, noch in den über die Ausführung der Auseinander-
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setzung aufgenommenen Protokollen zur besonderen Be¬
richtigung vorbehalten sind, findet die nachträgliche
Regulirung durch die Auseinandersetzungsbehörde nicht
weiter statt.

V. 34 Z. 12, Abs. 2.
Z. 27. Wenn sich nach bewirkter Auseinandersetzung

Ansprüche nicht zugezogener Betheiligten ergeben,
welche dabei zu berücksichtigengewesen wären, so tritt
die Einwirkung der Generalkommission zu deren Erledi¬
gung oder Zufriedenstellungeben so ein, als ob sie
gleich bei Einleitungder Auseinandersetzung zur Sprache
gebracht wären.

V. 17. § 22.
§. 28. Es steht den Betheiligten frei, ohne Da-

zwischenkunsteiner öffentlichen Behörde sich auseinander
zu setzen. Es müssen aber die über solche Privat¬
abkommen geschlossenenRezesse der Generalkommission
zur Bestätigung eingereicht werden.

AG. 21 §, 2b.
Z. 29. Sind die Auseinandersetzungen nicht unter

Vermittelung der Generalkommission,vielmehr durch
Privatabkommen oder durch die Kreisvermittelungs-
bebörden zu Stande gebracht, so findet die nachträgliche
Regulirung durch die Generalkommissionund deren
Zuständigkeit wegen der bei jener Auseinandersetzung
unerledigten oder später streitig gewordenenPunkte,
außer den Fällen, wenn solche in dem bestätigten Rezesse
vorbehaltensind, oder dieselben zu den ZK. 24 bis 27
gedachten Ausnahmen gehören, nur insofern statt, als
dieselben innerhalb Jahresfrist nach Bestätigung des
Rezesses bei den Behörden anhängig gemacht werden.

V. 34 §. 13.
Zweiter Abschnitt.

Kommissare.
Z. 30. Die bei der Generalkommission in Antrag

gebrachtenAuseinandersetzungen werden in der Regel
mittelst besonderer Kommissare durch Verhandlungen
am Orte der Auseinandersetzung vorgenommen.

V. 17 §Z. 27 u. 40. — V. 34 §. 19,
§ 31. Soweit es die Geschäfte der General-

kommifsion gestatten, müssen sich auch deren Mitglieder
der Bearbeitung einzelner Sachen, namentlich der be¬
sonders schwierigen und verwickelten, unterziehen.

V. 17 §. 28.
§. 32. Die Generalkommissionist befugt, mit

der Besorgung einzelner, zum Auseinandersetzungsver¬
fahren gehöriger Geschäfte, und selbst mit der voll¬
ständigen Bearbeitungeinfacher Auseinandersetzungen,
jeden Staats- und Gemeindebeamtenzu beauftragen,
welchen sie dazu für geeignet hält. Diese Beamten
sind verpflichtet, sich innerhalb ihres Amtsbezirks solchen
Aufträgen zu unterziehen und überkommen wegen dieser
Geschäfte gleiche Rechte und Pflichten, wie die be¬
ständigen Kommissare der Generalkommission. Die
von ihnen inneihalb der Grenzen ihres Auftrags auf¬
genommenen Verhandlungen haben diejenige Kraft,
welche im Z. 40 den Protokollen der Kommissare bei¬
gelegt worden ist.

Abl. G. v. 2. März 1350 §. 103. - Erg.-Ges. v.
2. März 1LS0 Art. IS.

Z. 33. Kommissare, welche sich über ihre Quali¬
fikation als ökonomische Sachverständige noch nicht aus¬
gewiesen haben, müssen bei Instruktion entstehender
Streitigkeitenüber die zur Erörterung kommenden
ökonomischen Fragen einen mit dieser Qualifikation
versehenen, von der Generalkommission zu bestimmenden
Kommissar behufs Abgabe des Gutachtenszuziehen.

V. 17 Z. 64.
H. 34. Die mit der Ausführung der geometrischen

Arbeiten beauftragten Feldmesser stehen bezüglich der
Leitung der Geschäfte unter der Aufsicht der Kommissare.

V. 17 114. 117. 118.
Z. 35. Ohne Auftrag der Generalkommission

dürfen die Kommissare keine Auseinandersetzungen vor¬
nehmen.

V. 17 Z. 56.
Z. 36. Die Kommissaremüssen:

1) das Sach- und Rechtsverhältniß, soweit es auf
die Auseinandersetzung Einfluß hat, aufklären;

2) die dabei vorkommenden, zum Ressort der Aus¬
einandersetzungsbehördegehörigen Streitpunkte
nach den Vorschriften der 53 — 173, 274
—834, eröUern und zur Entscheidung vorbereiten,
sich jedoch

3) möglichst bestreben, die ganze Sache in Güte
beizulegen; zu dem Ende nicht nur den Be¬
theiligten mit ihren wohlüberdachten, der Oertlich-
keit und ihrem gegenseitigen Verhältnißange¬
messenen Vorschlägen an die Hand gehen, sondern
auch jedes rechtliche und billige Abkommen
unterstützen;

4) erforderlichen Falls die Ausführung der von der
Generalkommission genehmigten Auseinander¬
setzungen bewirken.
V. 17 §. 41.

Z. 37. Den bei der Auseinandersetzung zuzuziehen¬
den Privatpersonen können die Kommissare die Wahr¬
nehmung ihrer Gerechtsame überlassen; sie haben daher
in dieser Rücksicht nur dahin zu sehen, daß die der
Geschäfte und Rechte unkundigen Betheiligten nicht aus
Unkunde zu, ihnen nachtheiligen, Erklärungenveranlaßt
und überlistet werden, und sie bei Gegenständen,die
ihr Fassungsvermögenüberschreiten, gehörig zu belehren.

V. 17 §. 42.
Z. 38. Schöpfen die Kommissareaus der klaren

Unverhältnißmäßigkeitder Abfindung oder sonst ge>
gründeten Verdacht, daß eine Simulationobwalte, und
heimlich geschlossene Nebenverträgeexistiren, so müssen
sie die wahre Bewandniß der Sache möglichst zu er¬
forschen, die Betheiligten über ein anderweitiges, den
wirklichen Verhältnissen angemessenesAbkommen zu
vereinigen suchen, in Ermangelung desselben aber an
die Generalkommission berichten.

V. 17 §. 46.
Z. 39. Die Kommissare sind zum Zweck der

Erfüllung ihrer Pflichten, ohne Rückfrage bei der
Generalkommission,alles Dasjenigezu verfügen und
von den Parteien und jedem Dritten zu fordern be¬
rechtigt, was behufs der ordnungsmäßigenRegulirung



und Instruktionder Prozesse erforderlich ist. Gegen
ihre diesfälligen Verfügungen kann die Entscheidung
der Generalkommission nachgesucht werden.

V. 17 §. 54. — G. 80 §. 79.Z. 40. Die von den Kommissaren aufgenommenen
Verhandlungen und Verträge, insoweit dieselben die
Erfüllungihres Auftrags und die hiermit zusammen¬
hängenden Geschäfte zum Gegenstande haben, haben
die Wirkung gerichtlicher Prolokolle und Urkunden.
Die Gültigkeit derselben kann nnter dem Vorwande,
daß eS nach der Natur dieser Geschäfte und den all¬
gemeinen Gesetzen der gerichtlichen Aufnahme bedürfe,
niemals angefochten werden.

V. 17 §. SS. — Abl.-G. v. 2. März 1850 §. 103.
— Verql, G. v. 20. Mai 1885 (Ges.-S. S. 175).

Dritter Abschnitt.
Kreis vermittelungöbehörden.

§.41. Zur Beförderung gütlicher Vereinigungen
in den zur Zuständigkeit der Auseinandersetzungsbehörde
gehörigen Angelegenheitensollen besondere Kreisver-
mittelungsbehördenbestellt werden.

In jedem Kreise werden für tie Kreisvermittelnngs-
behörden zwei bis sechs zuverlässige und sachkundige
Kreiseingesessene ernannt. Die Wahl dieser Kreis¬
verordneten und der Beschluß über ihre Anzahl wird
den Kreisständen überlassen. Die Generalkommission
hat die Wahl zu bestätigen. Sie kann die Bestätigung
aus Gründen, worüber sie nur dem vorgesetzten Minister
Rechenschaft zu geben hat, versagen. Können sich die
Kreisstände über die Auswahl nicht vereinigen, so treten
die Abgeordnetenjedes Standes zusammen, um abge¬
sondert ihre Vorschläge wegen Besetzung der Stelle zu
machen. Der Genecalkommijsiongebührt in diesem
Falle unter den Vorgeschlagenen die Auswahl, jedoch
hat dieselbe dahin zu sehen, nicht nur, daß die tüchtigsten
Männer sür das Geschäft, sondern auch für jeden
Stand solche, die sich des Vertrauens desselben zu er¬
freuen haben, ernannt werden.

V. 34 Z. S.tz. 42. Die Kreisvermittelungsbehörden führen
ihre Geschäfte unter Direktion des Kreislandraths und
der Generalkommission. Sind die für ein gegebenes
Geschäft gewählten Kreisverordneten über die Maßregeln
zur Vorbereitung oder Leitung desselben verschiedener
Meinung, so giebt die Meinung des Kreislandraths
den Ausschlsg. Die in dem Kreise angestellten Kommissare
sind auf ihre Requisition insbesondere

behufs Feststellungdes Legitimationspunktsund
Ermittelung der Theiluehmungsrechteder ökono¬
misch m Berechnungen, der Ausnahme der Ver¬
träge u. s. w.

den nachgesuchtenBeistand zu leisten verpflichtet. Bieten
sich dem KommissarBedenken wegen Zulässigkeit,
Nothwendigkeitoder Zweckmäßigkeit der Ausführung
dar, so haben sie solches der Kreisvermittelungsbehörde,
und wenn dies ohne Erfolg bleibt, dem Kreislandrathe
oder der Generalkommission zur Entscheidung vorzutragen.

V. 34 Z. 3.

F. 43. Zeder Provokant einer Auseinandersetzung
kann sich an den Kreislandrathwenden, um die
Dazwischeukunst der Kreisvermittelungsbehörbezu güt¬
licher Abmachung derselben in Anspruch zu nehmen,
doch soll, wenn ein Theil dieselbe verlangt, dem andern
freistehen, diese Einwirkung abzulehnen.Sind bei der
Auseinandersetzunganfeiner oder veränderen Seite mehrere
Interessenten betheiligt, so entscheidet die Stimmen¬
mehrheit auf Seiten der Provokanten über den An¬
trag darauf und ebenso die Stimmenmehrheitder
Provokaten über die Ablehnung, in beiden Fällen nach
den Personen gerechnet, und eS ist die Obliegenheit
des Kreislandraths, sich vor Veranlassung der Ver¬
handlung darüber von den auf der einen oder andern
Seite interessirendenTheilhabernKenntniß zu ver¬
schaffen. Versagen sich die Provokaten auf die an sie
ergangene Aufforderung der Erklärung über die Zu¬
ziehung der Kreisvermittelungsbehördeganz, so wird
dies einer ablehnenden Erklärung gleichgerichtet. Sind
in dem zur Erklärung über die Zuziehung der Kreis¬
vermittelungsbehörde angesetzten Termin die Provokanten
oder Provokaten nicht sämmtlich erschienen, so werden die
Stimmen lediglich nach der Zahl Derjenigen, die er¬
schienen sind und die Erklärung abgeben, berechnet.

Sind die Parteien über die Zuziehungder Kreis¬
vermittelungsbehördeeinig, so steht ihnen die Auswahl
unter den dafür ernannten Kreisverordnetenzu. Die¬
jenigen, welche bei dem zu vermittelnden Geschäfte als
Provokanten auftreten, wählen den einen, Diejenigen,
welche Provokaten sind, wählen den andern Kreisver¬
ordneten. Sollten sich auch weiterhin, wie z. B. bei
Gemeinheitstheilungen,die Interessen mehrfach theilen,
so üben die einmal erwählten Kreisverordnetendoch
die Functionen der Kreisvermittelungsbehördeim Ver¬
laufe des ganzen Geschäfts aus, für welches sie er¬
wählt sind.

Sind die Provokanten und Provokaten darüber
einig, daß statt zweier Kreisverordnetennur einer das
Geschäft der Vermittelungübernehme, so ist dieser
ihrer Vereinigung Folge zu geben, und geschieht in
solchem Falle die Wahl von beiden Theilen nach der
Stimmenmehrheit.

Die Wahl der Parteien kann auch auf die KreiS-
verordneten eines benachbarten Kreises gerichtet werden,
doch bleibt es diesen unbenommen,die auf sie gefallene
Wahl abzulehnen.In allen Fällen können sich die
Kreisverordnetender Vermittelung des Geschäfts ver¬
sagen, wenn eine Gemeinheitstheilungder Gegenstand
desselben ist, oder wenn eS sonst auf eine Landtheilung
dabei ankommt.

V. S4 Z. 4.

§. 44. Kommt durch die Kreisvermittelungsbehörde
ein Vergleich zu Stande, so muß der Rezeß der zu¬
ständigen Generalkommissionzur Prüfung und Be¬
stätigung eingereicht werden.

V. 34 S. S.



Zweiter Theil.
Ober-Landeskulturgericht.

H. 45. Das Ober-Landeskulturgerichtsteht unter
gemeinschaftlicher Leitung des Justizministers und des
Ministers für Landwirlhschast, Domänen und Forsten.
Dasselbe hat seinen Sitz in Berlin und besteht aus
einem Präsidenten und mindestens acht Mitgliedern,
welche sämmtlich mit der landwirthschaftlichen Gewerbs-
lehre vertraut sein müssen und deren Mehrzahl zum
Richteramte befähigt sein muß.

Sowohl der Präsident als die Mitglieder werden
vom Könige ernannt, Ersterer auf den Vorschlag deS
Staatsministeriums,Letztere auf den Vorschlag des
JustMlimstersund des Ministers für Landwirthschaft,
Domänen und Forsten. Diese Minister können ge¬
meinschaftlichdas Ober-Landeskulturgericht,im Fall
eines vorübergehenden Bedürfnisses, durch solche Hülfs¬
arbeiter verstärken, welche die für die Mitglieder er¬
forderliche Befähigung besitzen.

V. 44 Z, 8. — G. 80 §. 2.H. 46. Jedes Mitglied les Ober-Landeskultnr-
gerichls hat bei den Berathungen ohne Unterschied des
Gegenstandeseine entscheidende Stimme; ein Gleiches
gilt von den dem Gerichte zugeordneten Hülfsarbeitern.
Die Stimme des Borsitzenden giebt bei Stimmen¬
gleichheit den Ausschlag.

V. 44 9.
§. 47. Das Ober-Landeskulturgerichtentscheidet

in der Besetzung von wenigstens fünf Richtern mit
Einschluß des Vorsitzenden.

G. 80 Z. 2.L. 48. Das Ober-Landeskulturgerichtist für die
Berufung gegen Entscheidungender Generalkommissionen),
sowie für das Rechtsmittel der Beschwerde gegen Ent¬
scheidungen der Generalkommisstonen zuständig. Dem¬
selben kann auch die Entscheidung auf Beschwerden,
für welche der Ressortministerzuständig ist, von diesem
in einzelnen Fällen übertragen werden.

G. 80 §. 2.§. 49. Dem Ober-Landeskulturgerichtsteht in
derselben Art und Ausdehnung,wie der General-
kommifsion, über alle zu seiner Kognition gelangenden
landwirthschaftlichen Gegenstände ein selbständigesUrtheil
zu, wobei dasselbe die Gutachten der vernommenen
Sachverständigen nur nach Maßgabe der darüber be¬
stehenden allgemeinenGrundsätze zu beachten hat.

V. 44 §. 10.H. 50. Da? Ober-Landeskulturgericht hat in
Ansehung der Wahrnehmungder landespolizeilichen
und staatswirthschastlichen Interessen gleiche Befugnisse
und Verpflichtungenwie die Generalkommission. Es
hat dagegen die auf das Vermögen der Korporationen
und öffentlichen Anstalten sich beziehendenRechte, des¬
gleichen die dem Staate zustehenden Patronatsrechte
nickt von Oberaufsichtswegenwahrzunehmen, sondern
dieses den betreffenden Verwaltungsbehördenzu über¬
lassen und Letzteren nur, wo es auf die Wahrnehmung
solcher Rechte ankommt, Nachricht zu geben.

V. 44 §. 11.

Dritter Theil.

Reichsgericht.
Z. 51. Die Gerichtsbarkeit dritter Instanz in

bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, welche in erster Instanz
zur Zuständigkeit der Generalkommissionen gehören, ist
dem Reichsgericht übertragen.

Reichs-V. v. 26, September 1879 §. 1 (R.-G,-Bl,
S. 287.)Z. 52. Das Reichsgerichtist nur für die Ent¬

scheidung von Streitigkeiten über solche Rechtsverhält¬
nisse zuständig, welche außerhalb eines Auseinander¬
setzungsverfahrens Gegenstand eines Rechtsstreites hätten
werden können und dann zum ordentlichen Rechtswege
gehört hätten.

G. 80 Z. b7.

Zweites Buch.
Verfahren in Auseinandersetzungssachen.

Erster Theil.
Allgemeine Bestimmungen.

Erster Abschnitt.
Fähigkeit, vor einer Auseinandersetzungs¬

behörde aufzutreten.
Prozeßfähigkeit.

§. 53. Die Fähigkeit einer Partei, vor einer
Auseinandersetzungsbehörde aufzutreten, die Vertretung
hierzu nicht fähiger Parteien durch andere Personen
(gesetzliche Vertreter) und die Nothwendigkeit einer be¬
sonderen Ermächtigung zur Prozeßführungbestimmt sich
nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts, soweit
nicht die nachfolgenden Paragraphen abweichende Be¬
stimmungenenthalten.

CPO. Z. 50.
§. 54. Eine Person ist insoweit fähig, als Partei

vor einer Auseinandersetzungsbehörde aufzutreten, als
sie sich durch Verträge verpflichten kann.

Die Fähigkeit einer großjährigen Person, als
Partei vor einer Auseinandersetzungsbehörde aufzutreten,
wird dadurch, daß sie unter väterlicherGewalt steht,
die gleiche Fähigkeit einer Frau dadurch, daß sie Ehe¬
frau ist, nicht beschränkt.

CPO. §. 51.
H. 55. Einzelne Prozeßhandlungen, zu welchen

nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts eine
besondere Ermächtigung erforderlichist, sind ohne die¬
selbe gültig, wenn die Ermächtigungzur Prozeßführung
im Allgemeinenertheilt oder die Prozeßführung auch
ohne eine solche Ermächtigung im Allgemeinenstatt¬
haft ist.

CPO. §. 52.§. 56. Ein Ausländer, welchem nach dem Rechte
seines Landes die Prozeßfähigkeit mangelt, gilt als
fähig, vor einer Auseinandersetzungsbehörde als Partei
aufzutreten, wenn ihm nach PreußischemRechte diese
Fähigkeit zusteht.

CPO. z. 53.



ß. 57. Die Auseinandersetzungsbehörde hat den
Mangel der Fähigkeit einer Partei, vor einer Aus-
einandersetzungöbehörde aufzutreten, den Mangel der
Legitimation eines gesetzlichen Vertreters und der er¬
forderlichen Ermächtigung zur Prozeßführungvon Amts-
wegen zu berücksichligen.

Die Partei oder deren gesetzlicher Vertreter kann
zur Prozeßführung nnt Vorbehalt der BeseitigungdeS
Mangels zugelassen werden, wenn mit dem Verzüge
Gefahr für die Partei verbunden ist. Ein Endurtheil
darf erst erlassen werden, nachdem die für die Beseiti¬
gung des Mangels zu bestimmende Frist abgelaufen ist.

CPO. §. St.

H. 58. Soll eine Partei verklagt werden, welche
vor einer Auseinandersetzungsbehörde aufzutreten nicht
fähig und ohne gesetzlichen Vertreter ist, so hat die
Generalkommissionoder der Kommissar der Partei,
falls mit dem Verzüge Gefahr verbunden ist, bis zu
dem Eintritts des gesetzlichen Vertreters einen be¬
sonderen Vertreter zu bestellen.

CPO. 55.

H. 59. Wenn die Personen und Mitglieder der
Behörden,welchen die Vertretungdes Korporations¬
vermögens einer Stadt- oder Dorfgemeinde oder anderer
Korporationen und öffentlichen Anstalten obliegt, bei
der Auseinandersetzungfür ihr Privatvermögen und
ihr persönliches Interesse cabei betheiligt sind, so müssen
die Kommissare den zur Beaufsichtigungder ersteren
berufenenStaatsbehörden davon Anzeige machen, und
diese müssen prüfen, ob die persönlichen Interessen jener
Vertreter mit den Pflichten ihres Amtes in Kollision
kommen. In diesem Falle haben die obengedachten
Staatsbehörden die Stellvertretung jener Korporationen
und Anstalten durch andere, nicht betheiligte Personen
und Behörden zu veranlassen und diese mit der er¬
forderlichen Instruktion zu versehen.

V. 34 z. 20.

Z. 60. Die für die Vermögensverwaltungder
Deutschen Landesherren und der Mitgliederder Deutschen
landesherrlichen Familien, sowie der Mitglieder der
Fürstlichen Familie Hohenzollern bestehenden Behörden
gelten als gesetzlicheVertreter derselben für alle zu
ihrem Geschäftskreisegehörigen Gegenstände mit den
Rechten und Pflichten der gesetzlichen Vertreter einer
Partei, welche vor einer Auseinandersetzungsbehörde
aufzutreten nicht fähig ist. Die Partei ist jedoch zur
Ableistung eines Eides, unbeschadetdes Rechts der
Ableistung durch einen Bevollmächtigten, selbst ver¬
pflichtet, wenn der Eid eine Thatsache betrifft, welche
in einer eigenen Handlung der Partei besteht oder
Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung gewesen ist.

Pr. CPO. Z. 3. - G. 80 Z. 6.

§. 61. Für die dritte Instanz treten an Stelle
der vorstehenden HH. 53, 54, 56, 57 und 60 die
HZ. 50, 51, 53, 54 der Deutschen Civilprozeßordnung
und H. 3 des Ausführungsgesetzes vom 24. März 1879
zur DeutschenCivilprozeßordnung(Ges.-S. S. 281).

Zweiter Abschnitt.
Gegenstände eines gemeinschaftlichen

Jntereffe. —
Streitgenossenschaft.

Z. 62. Bei allen zur Zuständigkeit der Aus-
einandersetznngsbehörde gehörigen Angelegenheiten und
den zu deren Regulirung gepflogenen Verhandlungen
müssen sich die Theilhaber eines gemeinsamen Interesse,
sofern von dessen Wahrnehmung im Verhältnisse gegen
einen Dritten die Rede ist, dem Beschlusse der Mehr¬
heit, nach der Größe der Antheile berechnet,unter¬
werfen. Es macht hierbei keinen Unterschied, ob der
Gegenstand in einem gemeinschaftlichen Rechte im
eigentlichen Sinne des Wortes, z. B. einer gemein¬
schaftlichen Hütnngsgerechtigkeit, besteht, oder nur
mehrere Betheiligtezugleich und auf einerlei Weise
betrifft.

V. 17 Z. 82.§. 63. Wenn sich jedoch ein oder der andere
Theilhaber mit dem Gegentheile besonders einigt, so
steht den übrigen insofern kein Widerspruch dagegen
zu, als derselbe aus aller Feldgemeinschaft mit denselben
scheidet oder auch sonst ihre Lage dadurch nicht er¬
schwert wird.

V. 17 z. 83.§. 64. Auch versteht es sich von selbst, daß bei
einem Theilhaber, der seine Auseinandersetzung begehrt,
nur solche Interessen als gemeinsame,nach der im
H. 62 bestimmten Regel behandelt werden können, welche
dieser Auseinandersetzung ungeachtet gemeinsam bleiben.

V. 17 Z. 84.Z. 65. Die Beschlüsse der Mehrheit anwesender
Betheiligten über Gegenstände eines gemeinschaftlichen
Interesse (H. 62) verbindenauch die abwesenden ohne
Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen, wenn sie mit
allgemeiner Bekanntmachung des Gegenstandesvorge¬
laden worden. Ist eine solche Bekanntmachungnicht
geschehen, so müssen wenigstens zwei Drittel der Mit¬
lieder oder Betheiligten gegenwärtig sein, wenn ein
gültiger Schluß zu Stande kommen soll.

V. 17 s. 85.
Z. 66. Die in den HZ. 62 bis 65 enthaltenen

Bestimmungen in Betreff der Verhandlungen über
Gegenstände von gemeinschaftlichemInteresse sind auch
in der zweiten Instanz maßgebend.

V. 44 Z. 17.§. 67. Die Vorschriften der HH. 62 bis 65 finden
auch in Rücksicht der HZ. 19, 20 und 21 gedachten
moralischen Personen, deren Güter unter Mittel- und
unmittelbarerVerwaltung des Staats stehen, statt.
Der Kommissarhat in solchen Fällen die Vorschriften
der HZ. 18 bis 21 zu beachten.

V. 17 §. 86.
Z. 68. Mehrere Personen können als Streitgenossen

gemeinschaftlich klagen oder verklagt werden, wenn sie
in Ansehung des Streitgegenstandes in Rechtsgemein-
schast stehen, oder wenn sie aus demselben thatsächlichen
und rechtlichen Grunde berechtigt oder verpflichtet sind

SPO. §. 56.



H. 69. Mehrere Personen können auch dann als
Streitgenossengemeinschaftlich klagen oder verklagt
werden, wenn gleichartige und auf einem im Wesent¬
lichen gleichartigen thatsächlichen und rechtlichen Grunde
beruhende Ansprüche oder Verpflichtungen den Gegen¬
stand des Rechtsstreits bilden.

CPO. §. 57.
Z. 70. Streitgenossenstehen, soweit nicht aus den

Vorschriften des bürgerlichen Rechts, aus den für das
Auseinandersetzungsverfahreneingeführten Vorschriften
der Deutschen Civilprozeßordnungoder aus den FZ. 62
bis 65 sich ein Anderes ergiebt, dem Gegner dergestalt
als Einzelne gegenüber, daß die Handlungen des einen
Streitgenossen dem anderen weder zum Vortheile noch
zum Nachtheilegereichen.

CPO. §. 53.
Z, 71. Kann das streitige Rechtsverhältnißallen

Streitgenossengegenüber nur einheitlich festgestellt
werden, oder ist die Streitgenossenschaftaus einem
sonstigen Grunde eine nothwendige,so werden, wenn
ein Termin oder eine Frist nur von einzelnen Streit¬
genossen versäumt wird, die säumigen Streitgenossen
als durch die nicht säumigen vertreten angesehen.

Die säumigenStreitgenossen sind auch in dem
späteren Verfahren zuzuziehen.

CPO. §. 59.

Dritter Abschnitt.
Bevollmächtigte und Beistände.

H. 72. Die Parteien sind gehalten, in den be¬
stimmten Terminen in der Regel persönlich zu erscheinen.

V. 17 §. 74.
Z. 73. Bevollmächtigte müssen auf Erfordern

des Kommissars bestellt werden:
a) von den zur Sache interesstrenden Korporationen

wegen der die Korporation als solche angehen¬
den oder sonst von derselben zu vertretenden
Interessen;

1i) zur Wahrnehmungdes gemeinschaftlichenInteresse
aller Mitglieder von Gemeinden und Korporationen
oder einzelner Klassen derselben, wenn die Zahl
derselben sich auf mehr als fünf beläuft;

o) auch bei anderen eine Mehrheit von Betheiligten
gemeinschaftlich betreffenden Gegenständen,wenn
sie die vorgedachte Zahl von fünf übersteigt.

Außer diesen Fällen sind Bevollmächtigte nur
zulässig, wenn die Betheiligten sich über unbesiegliche
Abhaltungen ausweisen.

V. 17 Z. 75.
§ 74. In dem Falle, wenn ein bei der Aus¬

einandersetzung betheiligtes Gut unter Sequestration
steht, wird der Sequester, oder ein Seitens der
sequestrirenden Behörde von Amtswegenzu bestellender
Spezialknrator zugezogen, welcher ohne weitere Rück¬
fragen bei den interessirenden Gläubigern die Rechte
derselben wahrzunehmen hat. Läßt es dieser an Er¬
füllung seiner Obliegenheitenfehlen, sei es aus Nach«
lässtgkeit, oder daß er unzeittge Weiterungen herbei¬

führt, so bleibt eS dem Kommissarund der General-
kommissionüberlassen, der ihm vorgesetzten Behörde
davon Kenntniß zu geben, um denselben nach Befinoen
zurecht zu weisen oder sich unmittelbar zur Sache zu
erklären, oder einen andern Spezial Kurator zu bestellen.

V. 34 tz. 21.
Z. 75. Außer dem Falle, wenn eine öffentliche

Behörde ihre Mitglieder oder andere öffentlicheBeamte
zur Wahrnehmung ihrer Rechte deputirt, können nur
solche Bevollmächtigte zugelassen werden, welche praktische
Landwirthe sind.

V. 17 tz. 76.

§. 76. In zweiter Instanz können die Parteien
sich durch Anwälte vertreten lassen.

G. 80 s> 7.
§. 77. Für einzelne Betheiligte kann auch nur

ein Bevollmächtigterzugelassen werden. Korporationen
und mehrere, die Zahl von fünf übersteigende Be¬
theiligte, können mehrere gemeinschaftlichbevollmächtigte
Deputirte bis zur Zahl von dreien bestellen. Diese
Deputirten vertreten sowohl gemeinschaftlichals einzeln
die Machtgeber. Eine abweichende Bestimmung der
Vollmacht hat den übrigen Betheiligten und dem
Gegner gegenüber keine rechtliche Wirkung. Es sind
daher in Fällen, wo nicht alle Deputirte erschienen
sind, die mit den Anwesenden vorgenommenenVer¬
handlungen für die Machtgeber verbindlich.Können
sich die anwesenden Bevollmächtigtenzu einem gemein¬
schaftlichen Beschluß nicht vereinigen, so tritt das
Koutumazislverfahrenein.

V. 17 Z. 77. — CPO. s. 80.
Z. 78. In den Fällen, wenn einzelne Betheiligte

oder mehrere derselben wegen eines gemeinschaftlichen
Interesse (§. 73 d und e) von Bevollmächtigtenver¬
treten werden, bleibt es doch dem Ermessen des
Kommissars vorbehalten, die Beteiligten, wo er es
zur Förderung des Zwecks angemessen findet, zur per¬
sönlichen Abwartung der Termine aufzufordern.

V, 17 Z, 73.

H. 79. Die Erklärungender Bevollmächtigten
und Stellvertreter dürfen durch Rückfragenbei den
Parteien niemals aufgehalten werden. Es ist die
Sache der Parteien, entweder selbst zu erscheinen, oder
solche Bevollmächtigte,welche mit den Lokalverhältnissen
und ihren Absichten vertraut sind, abzuordnen,oder
sonst für deren zureichende Information zu sorgen.
Thun sie dieses nicht, so findet das Kontumazialver-
fahren statt.

V. 17 §. 79.

Z. 80. Es bleibt jedoch auch hier dem Ermessen
des Kommissars vorbehalten, den Bevollmächtigten,
Behufs anderweitiger Information und zur Einbringung
ihrer Erklärungen,Nachfristen zu gestatten, insofern
der Fortgang der Sache darunter nicht leidet oder ge¬
gründete Hoffnung vorhanden ist, daß dadurch die
zweckmäßige, billige und gütliche Beilegung derselben
werde erleichtert werden.

V. 17 Z. 80.



§. 81. Der Bevollmächtigte hat die Bevoll¬
mächtigung durch eine schriftliche Vollmacht nachzu¬
weisen und diese zu den Akten abzugeben.

Eine Privaturkunde muß auf Verlangen des
Kommissars oder der Auseinandersetzungsbehörde ge¬
richtlich oder notariell beglaubigt werden. Bei der
Beglaubigung bedarf es weder der Zuziehung von
Zeugen noch der Aufnahme eines Protokolls.

CPO. Z. 76.
Z. 82. Die zur Vertretung in einer Auseinander¬

setzung ertheilte Vollmacht gilt zugleich als Prozeß¬
vollmacht (H. 83).

Sie ermächtigt auch für das Regulirungsverfahren
zu allen dabei vorkommenden Handlungen, zu welchen
eine Prozeßvollmachtermächtigt.

tz. 83. Die Prozeßvollimcht ermächtigt zu allen
den Rechtsstreit betreffenden Prozeßhandlungen, ein¬
schließlich derjenigen, welche durch eine Widerklage,
eine Wiederaufnahmedes Verfahrens und die Zwangs¬
vollstreckung veranlaßt werden; zur Bestellung eines
Vertreters sowie eines Bevollmächtigten für die höheren
Znstanzen zur Beseitigung des Rechtsstreits durch Ver¬
gleich, Verzichtleistnngauf den Streitgegenstand oder
Anerkennungdes von dem Gegner geltend gemachten
Anspruchs; zur Empfangnahme der von dem Gegner
zu erstattendenKosten.

CPO. s. 77.
Z. 84. Die Vollmacht für den Hauptprozeß

umfaßt die Vollmacht für das eine Hauptintervention,
einen Arrest oder eine einstweiligeVerfügung betref¬
fende Verfahren.

CPO. Z. 78.§. 85. Eine Beschränkung des gesetzlichen Um¬
fangs der zur Vertretung in einer Auseinandersetzung
oder zur Prozeßführung ertheilten Vollmacht hat den
übrigen Betheiligten oder dem Gegner gegenüber nur
insoweit rechtliche Wirkung, als diese Beschränkung den
Abschluß von Vergleichen, die Verzichtleistnng auf den
Gegenstand eines Streits oder die Anerkennung eines
vom Gegner geltend gemachten Anspruchsbetrifft.

Eine Vollmacht für einzelne Handlungenkann
ertheilt werden.

CPO. §. 79.§. 86. Die von den Bevollmächtigten vorge¬
nommenen Handlungen sind für die Partei in gleicher
Art verpflichtend, als wenn sie von der Partei selbst
vorgenommen wären. Dies gilt von Geständnissen
und anderen thatsächlichen Erklärungen, insoweit nicht
dieselben von der miterschienenen Partei sofort wider¬
rufen oder berichtigt werden.

CPO. §. 81.Z. 87. Die Vollmacht zur Prozeßführung wird
weder durch den Tod des Vollmachtgebers,noch durch
eine Veränderung in Betreff seiner Prozeßfähigkeit oder
seiner gesetzlichen Vertretungaufgehoben; der Bevoll¬
mächtigtehat jedoch, wenn er nach Aussetzung des
Rechtsstreits für den Nachfolger im Rechtsstreit auf¬
tritt, eine Vollmacht desselben beizubringen.

«PO. S, 82,

Z. 88. Die Kündigung des VollmachtSvertrags
erlangt den übrigen Betheiligten und dem Gegner
gegenüber erst durch die Anzeige des Erlöschens der
Vollmacht rechtliche Wirksamkeit.

Der Bevollmächtigte wird durch die von seiner
Seite erfolgte Kündigung nicht gehindert, für den
Vollmachtgeber so lange zu handeln, bis dieser für
Wahrnehmung seiner Rechte in anderer Weise ge¬
sorgt hat.

CPO. s. 83.
Z. 89. Die Vollmachten derjenigen Personen,

die sich für andere bei der Auseinandersetzung melden,
müssen geprüft und, falls dagegen nichts zu erinnern
ist, zu den Akten gebracht, falls sie aber mangelhaft
sind, zur Abhelfung des Mangels zurückgegeben werden.

V. 17 s. 91.
§. 90. Der Mangel der Vollmacht kann von

dem Gegner uud von den übrigen Betheiligten in
jeder Lage des Verfahrens gerügt werden.

Die Auseinandersetzungsbehörden und der Kom¬
missar haben den Mangel der Vollmacht von Amts»
wegen zu berücksichtigen.

CPO. §. 84.
ß. 91. Handelt Jemand für eine Partei als

Geschäftsführer ohne Auftrag oder als Bevollmäch¬
tigter ohne Beibringung einer Vollmacht, so kann er
gegen oder obne Sicherheitsleistung für Kosten und
Schäden zur Prozeßführung einstweilen zugelassen wer¬
den. Ein Enrurthcildarf erst erlassen werden, nach¬
dem die für die Beibringungder Genehmigung zu
bestimmende Frist abgelaufen ist.

Die Partei muß die Prozeßführung gegen sich
gelten lassen, wenn sie auch nur mündlich Vollmacht
ertheilt oder wenn sie die Prozeßführung ausdrücklich
oder stillschweigend genehmigt hat.

CPO. Z. 85.
§. 92. Eine Partei kann mit jeder Person als

Beistand erscheinen, welche als Partei vor einer Aus¬
einandersetzungsbehörde aufzutreten fähig ist.

Das von dem Beistände Vorgetragene gilt als
von der Partei vorgebracht, soweit es nicht von dieser
sofort widerrufen oder berichtigt wird.

CPO. §. 8K. — V. 17 §. 81.
Z. 93. Der Kommissar kann den Beiständen

den Zutritt versagen,wenn er wahrnimmt, daß die¬
selben den Fortgang des Geschäfts und eine billige
Beilegung desselben durch unrichtigeDarstellungen,
offenbar grundlose Prätensionen, kleinliche Neckereien,
heimliches Aufreden oder ungebührliches Benehmen
gegen Kommissaroder Mitbetheiligteerschweren. Ueber
die Gründe ihrzr Entfernung ist der Kommissar nur
der Generalkommission Rechenschaft zu geben schuldig.

V. 17 H. 81. — G. 80 Z. 12 Abs. 2.
Z. 94. Der Kommissar kann Bevollmächtige und

Beistände, welche das Auftreten vor der Auseinander¬
setzungsbehörde geschäftsmäßigbetreiben, zurückweisen.

Eine Anfechtung der diese Anordnung billigenden
Entscheidung der Generalkommissionfindet nicht statt.



Auf RechtSanwälte findet die Vorschrift dieses
Parapraphen keine Anwendung.

CPO. S. 143. - G. 8» s. 12 Abs. 1.§. 95. In der dritten Instanz kommen die
Vorschriftender Civilprozeßordnungüber Bevollmäch¬
tigte und Beistände (§Z. 69 bis 81) zur Anwendung.

Vierter Abschnitt.
Zustellungen.

Z. 96. Zustellungen erfolgen von Amtswegen,
in der Zwangsvollstreckungsinstanzinsoweit, als für
dieselbe die Generalkommissionoder der Kommissar
zuständig ist.

G. 80 Z. 20.
§. 97. Zur BeWirkung von Zustellungen können

die Generalkommissionen und die Kommissare derselben
vereideter Boten, der Gerichtsvollzieherund anderer
Beamten sich bedienen.

G. 80 s. 21 Abs. 1. — CPO. Z. 152 Abs. 1.
H. 98. Die Zustellung besteht, wenn eine Aus¬

fertigung zugestellt werden soll, in deren Uebergabe,
in den übrigen Fällen in der Uebergabeeiner beglau¬
bigten Abschrift des zuzustellenden Schriftstücks.

Die Beglaubigung geschieht durch die General¬
kommission oder den Kommissar.

CPO, §. 156. — G. 80 Z. 2 Abs. 6.
Z. 99. Die Zustellungen, welche an eine Partei

bewirkt werden sollen, erfolgen für die nicht prozeß¬
fähigen Personen an die gesetzlichen Vertreter derselben.

Bei Behörden, Gemeinden und Korporationen,
sowie bei Personenvereinen, welche als solche klagen
und verklagt werden können, genügt die Zustellung an
die Vorsteher.

Bei mehreren gesetzlichen Vertretern, sowie bei
mehreren Vorstehern genügt die Zustellung an einen
derselben.

CPO. s. 157.
ß. 100. Die Zustellung für einen Unteroffizier

oder einen Gemeinendes aktiven Heeres oder der
aktiven Marine erfolgt an den Chef der zunächst vor¬
gesetzten Kommandobehörde (Chef der Kompagnie,
Eskadron, Batterie u. f. w.).

CPO. s. 158.
§. 101. Die Zustellung erfolgt an den General¬

bevollmächtigten, sowie in den durch den Betrieb eines
Handelsgewerbeshervorgerufenen Rechtsstreitigkeiten
an den Prokuristen mit gleicher Wirkung, wie an die
Partei selbst.

CPO, s. 15V,
st. 102. Wenn eine Partei weder im Deutschen

Reiche wohnt, noch einen im DeutschenReiche wohn¬
haften Sachbevollmächtigtenbestellt hat, so kann die
Generalkommission oder der Kommissaranordnen, daß
sie zum Empfangeder für sie bestimmten Schrift¬
stücke einen Zustellungsbevollmächtigten ernenne. Der
ZustellungSbevollmächligtemuß in der Provinz, in
welcher die von der Auseinandersetzungbetroffenen
Grundstücke belegen sind, wohnhaft sein.

Eine Anfechtung des Beschlusses der General¬
kommission findet nicht statt.

G. 80 s. 25.
Z. 103. Der Zustellungsbevollmächtigtemuß,

sofern nicht die schriftlicheBenennung binnen einer
bestimmtenFrist angeordnet war, in der auf die An¬
ordnung nächstfolgenden kommissarischen Verhandlung
genannt werden. Geschieht dies nicht, so können alle
späteren Zustellungen bis zur nachträglichen Benen¬
nung in der Art bewirkt werden, daß der mit der
Zustellung beauftragteBeamte das zu übergebende
Schriftstückunter der Adresse der Partei nach ihrem
Wohnorte zur Post giebt. Die Zustellung wird mit
der Aufgabe zur Post als bewirkt angesehen, selbst
wenn die Sendung als unbestellbarzurückkommt.

Die Postsendungen sind mit der Bezeichnung
„Einschreiben" zu versehen, wenn die Partei eS
verlangt undzurZahlungder Mehrkosten sich bereit erklärt.

CPO. s. 161. — G. 80 Z. 26.Z. 104. Zustellungen, welche in einem anhän¬
gigen Rechtsstreitegeschehen sollen, müssen an den für
die Instanz bestellten Prozeßbevollmächtigtenerfolgen.

Diese Vorschrift findet, wenn die Partei selbst
geladen wird, keine Anwendung.

CPO. s. 162. — G. 80 s. 27.Z. 105. Als zu der Instanz gehörig sind im
Sinne des vorstehendenParagraphenauch diejenigen
Prozeßhandlungen anzusehen, welche das Verfahren vor
dem Jnstanzgerichtein Folge eines Einspruchs, einer
Aufhebung des Urlheils des Jnstanzgerichts,einer
Wiederaufnahmedes Verfahrens oder eines neuen Vor¬
bringens in der Zwangsvollstreckungsinstanz zum Gegen¬
stand haben. Das Verfahren vor dem Vollstreckungs¬
gerichte ist als zur ersten Instanz gehörig anzusehen.

CPO. Z. 163.Z. 106. Die Zustellungen können an jedem
Orte erfolgen, wo die Person, welcher zugestellt wer¬
den soll, angetroffenwird.

Hat die Person an diesem Orte eine Wohnung
oder ein Geschäflslokal, so ist die außerhalb der Woh¬
nung oder des Geschäftslokals an sie erfolgte Zu¬
stellung nur gültig, wenn die Annahmenicht ver¬
weigert ist.

CPO. s. 165.
Z. 107. Wird die Person, welcher zugestellt

werden soll, in ihrer Wohnung nicht angetroffen,so
kann die Zustellung in der Wohnung an einen zu der
Familie gehörenden erwachsenen Hausgenossenoder an
eine in der Familie dienende erwachsenePerson erfolgen.

Wird eine solche Person nicht angetroffen, so
kann die Zustellung an den in demselben Hause woh¬
nenden Hauswirth oder Vermiether erfolgen, wenn
diese zur Annahme der Schriftstücke bereit sind.

CPO. s. 166.
Z. 108. Ist die Zustellung nach diesen Be¬

stimmungen nicht ausführbar, so kann sie dadurch
erfolgen, daß das zu übergebende Schriftstück auf der
Gerichtsschreiberei des Amtsgerichts, in dessen Bezirke
der Ort der Zustellung gelegen ist, oder an diesem



Orte bei der Postanstalt oder dem Gemeindevorsteher
oder dem Polizeivorsteherniedergelegt und die Nieder¬
legung sowohl durch eine an der Thür der Wohnung
zu befestigende schriftlicheAnzeige, als auch, soweit
thunlich, durch mündliche Mittheilung an zwei in der
Nachbarschaft wohnende Personen bekannt gemacht wird.

CPO. s. 167.
tz. 109. Für Gewerbetreibende,welche ein be¬

sonderes Geschästölokalhaben, kann, wenn sie in dem
Geschäftslokal nicht angetroffen werden, die Zustellung
an einen darin anwesendenGewerbegehülfenerfolgen.

Wird ein Rechtsanwalt, welchem zugestellt wer¬
den soll, in seinem Geschäftslokal nicht angetroffen,so
kann die Zustellung an einen darin beschäftigten Ge¬
hülfen oder Schreiber erfolgen.

CPO. s. 168.
Z. 110. Wird der gesetzliche Vertreter oder der

Borsteher einer Behörde, einer Gemeinde einer Korpo¬
ration oder eines Personenvereins, welchem zugestellt
werden soll, in dem Geschäftslokalewährend der ge¬
wöhnlichen Geschäftsstunden nicht angetroffen, oder
ist er an der Annahme verhindert,so kann die Zu¬
stellung an einen anderen in dem Geschäftslokale an¬
wesenden Beamtenoder Bediensteten bewirkt werden.

Wird der gesetzliche Vertreter oder der Vor¬
steher in seiner Wohnung nicht angetroffen,so finden
die Bestimmungen der §H. 107, 108 nur Anwendung,
wenn ein besonderes Geschäftslokal nicht vorhanden ist.

CPO. 8. 169.
§. 111. Wird die Annahme der Zustellung

ohne gesetzlichen Grund verweigert, so ist das zu über¬
gebende Schriftstück am Orte der Zustellung zurück¬
zulassen.

CPO. s. 170.
tz. 112. An Sonntagenund allgemeinenFeier¬

tagen darf eine Zustellung, sofern sie nicht durch Auf¬
gabe zur Post bewirkt wird, nur auf besondere An¬
ordnung des Kommissars oder der Generalkommission
erfolgen.

Die Anordnung ist in dem zuzustellendenSchrift¬
stücke zu erwähnen oder bei der Zustellung abschrift¬
lich mitzutheilen.

Eine Zustellung, bei welcher die Bestimmungen
dieses Paragraphen nicht beobachtet sind, ist gültig,
wenn die Annahme nicht verweigert ist.

CPO. Z. 171.
tz. 113. Ist bei einer Zustellung an den Ver¬

treter mehrerer Betheiligter oder an einen von meh¬
reren Vertretern die Uebergabe der Ausfertigung oder
Abschrift eines Schriftstückserforderlich,so genügt die
Uebergabe nur einer Ausfertigung oder Abschrift.

Einem Zustellungsbevollmächtigten mehrerer
Betheiligter sind so viele Ausfertigungen oder Ab¬
schriften zu übergeben, als Betheiligte vorhanden sind.

CPO. Z. 172.
§. 114. Ueber die Zustellung ist eine Urkunde

aufzunehmen.
Dieselbe ist aus die Urschrift des zuzustellenden

Schriftstücksoder auf einen mit derselben zu verbin¬
denden Bogen zu setzen.

Außerdem ist der Tag der Zustellung auf dem
bei der Zustellung zu übergebendenSchriftstückevon
dem zustellendenBeamten mit Unterschriftzu ver¬
merken.

Erfolgt die Zustellung durch einen Gerichtsvoll¬
zieher, so ist an Stelle dieses Vermerks eine
durch den Gerichtsvollzieherbeglaubigte Abschrift der
Zustellungsurkundeauf das bei der Zustellung zu über¬
gebende Schriftstück oder auf einen mit derselben zu
verbindenden Bogen zu setzen.

Die Zustellungsurkundeist der Behörde, von
welcher die Zustellung angeordnet ist, zu übermitteln.

CPO. §. 173. — G. 80. Z. 21 Abs. 2.
Z. 115. Die Zustellungsurkunde muß enthalten:

1) Ort und Zeit der Zustellung;
2) die Bezeichnungder Behörde, von welcher die

Anordnung der Zustellung ausgeht;
3) die Bezeichnung der Person, an welche zugestellt

werden soll;
4) die Bezeichnung der Person, welcher zugestellt

ist; in den Fällen der §Z. 107, 109, 110 die
Angabe des Grundes, durch welchen die Zu¬
stellung an bie bezeichnete Person gerechtfertigt
wird; wenn nach Z. 108 verfahren ist; die Be¬
merkung,wie die darin enthaltenenVorschriften
befolgt sind;

5) im Falle der Verweigerung der Annahme die
Erwähnung, daß die Annahmeverweigert und
das zu übergebende Schriftstück am Orte der
Zustellung zurückgelassenist;

6) die Bemerkung, daß eine Ausfertigung oder eine
Abschrift des zuzustellenden Schriftsstücks über¬
geben und der Tag der Zustellung auf dem bei
der Zustellung übergebenen Schriftstücke vermerkt,
beziehungsweise eine Abschrift der Zustellungs¬
urkunde übergeben ist;

7) die Unterschriftdes die Zustellung vollziehenden
Beamten.
CPO. §. 174.

§. 1l6. Ist die Zustellung durch Aufgabe zur
Post (§. 103) erfolgt, so muß die Zustellungsurkunde
den Bestimmungendes vorstehenden Paragraphen unter
Nr. 2, 3, 7 entsprechen und außerdemergeben, zu
welcher Zeit, unter welcher Adresse und bei welcher
Postanstalt die Ausgabe geschehen ist.

CPO. §. 175.
Z. 117. Ist an mehrere Personen in einem

Gemeindebezirke zuzustellen,so kann dieS durch Um¬
lauf geschehen. In diesem Falle ist das Schriftstück
denjenigen Personen, welchen es zuzustellen ist, zur
Kenntnißnahmevorzulegen oder vorzulesen, und eine
beglaubigte Abschrift desselben bei einer in dem Schrift¬
stücke zu bezeichnenden Person niederzulegen. Die Nieder¬
legung kann bei dem Gemeindevorsteher oder bei einer
der Personen erfolgen, an welche der Umlauf gerichtet ist.

G. 80 Z. 22.
2*



Z. 118. Die Bestimmungen der FF. 97, 106,
113, 114 Abs. 3 finden auf die Zustellungdurch
Umlauf entsprechende Anwendung.

Erfolgt die Zustellung durch Umlauf nicht an die
Person selbst, welcher zugestellt werden soll, so ist der
Person, welcher zugestellt ist, eine schriftliche Anzeige
über die nach §. 123 zu bewirkende Niederlegungdes
zuzustellenden Schriftstückszu übergeben.

Jn5 Falle des Z. 108 ist die im §. 117 vor¬
geschriebene Niederlegungdurch eine an der Thür der
Wohnung zu befestigende schriftliche Anzeige und, soweit
thunlich, durch mündliche Mittheilung an zwei andere,
im Umlauf genannte Personenbekannt zu machen.
Der Vorgang ist in der Zustellungsurkunde zu erwähnen.

Im Falle verweigerter Kenntnißnahmeoder An¬
nahme der Anzeige genügt die Erwähnungder Ver¬
weigerung.

G. 80 Z. 23.H. 119. Zustellungen können auch durch die
Post erfolqen.

CPO, §. 176.8. 120. Soll durch die Post zugestellt werden,
so hat die Generalkommissionoder der Kommissar
einen durch Dienstsiegel verschlossenen, mit der Adresse
der Person, an welche zugestellt werden soll, versehenen
und mit einer Geschäftsnummer bezeichnetenBrief¬
umschlag, in welchem die zuzustellende Ausfertigung
oder die beglaubigte Abschrift des zuzustellendenSchrift¬
stücks enthalten ist, der Post niit dem Ersuchen zu
übergeben, die Zustellung einem Postbotendes Be¬
stimmungsorts aufzutragen. Daß die Uebergabe in
der bezeichneten Art geschehen, ist von dem hierzu be¬
stellten Beamten der Generalkommisston oder des
Kommissarsauf der Urschrift des zuzustellendenSchrift¬
stücks oder auf einem mit derselben zu verbindenden
Bogen zu bezeugen.

CPO. 8§. 177. 179. — G. 80 §, 24.§. 121. Die Zustellung durch den Postboten
erfolgt in Gemäßheit der Bestimmungen der M. 106
bis 111.

Ueber die Zustellung ist von dem Postboten eine
Urkunde auszunehmen,welche den Bestimmungen des
§. 115, Nr. 1, 3 bis 5, 7 entsprechen und außer¬
dem die Uebergabe des seinem Verschlüsse, seiner
Adresse und seiner Geschäftsnummer nach bezeichneten
Briefumschlags, sowie der Abschrift der Zustellungs¬
urkunde bezeugen muß.

Die Urkunde ist von dem Postbotender Post-
anstalt und von dieser der Behörde zu überliefern,
von welcher die Anordnung der Zustellung ausgegan¬
gen ist.

CPO. §. 178. — G. 80 Z. 24.§. 122. Eine im Auslande zu bewirkende Zu¬
stellung erfolgt mittels Ersuchens der zuständigen Be¬
hörde deS fremden Staates oder des in diesem Staate
residirendenKonsuls oder Gesandten des Reichs.

CPO. §. 182.
§. 123. Zustellungen an Deutsche, welche das

Recht der Exterritorialität genießen, erfolgen, wenn

dieselben' zur Mission deS Reich« gehören, mittels
Ersuchens des Reichskanzlers;wenn dieselben zur
Mission eines Bundesstaates gehören, mittels Er¬
suchens des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten
dieses Bundesstaates.

Zustellungenan die Vorsteher der Reichskonsulate
erfolgen mittels Ersuchens des Reichskanzlers.

CPO. Z. 183.
Z. 124. Zustellungen an Personen, welche zu

einem im Auslande befindlichen oder zu einem mobilen
Truppentheile oder zur Besatzungeines in Dienst ge¬
stellten Kriegsfahrzeuges gehören, können mittels Er¬
suchens der vorgesetzten Kommandobehördeerfolgen.

CPO. §. 184.
Z. 125. Die erforderlichenErsuchungsschreiben

werden von der Generalkommission erlassen.
Die Zustellung wird durch das schriftliche Zeug¬

niß der ersuchten Behörden oder Beamten, daß die
Zustellung erfolgt sei, nachgewiesen.

CPO. Z. 185.
Z. 126. Ist der Aufenthalt einer Partei unbe¬

kannt, so kann die Zustellung durch öffentliche Be¬
kanntmachung erfolgen.

Die öffentliche Zustellung ist auch dann zulässig,
wenn bei einer im Auslande zu bewirkenden Zust-llung
die Befolgung der für diese bestehenden Vorschriften
unausführbar ist oder keinen Erfolg verspricht.

CPO. §. 186.
§. 127. Die öffentliche Zustellung erfolgt durch

Anheftung einer beglaubigten Abschrift des zuzustellen¬
den Schriftstücks an die Gerichtstafelder General¬
kommission.

Enthält das Schriftstück eine Ladung, so ist außer¬
dem der zweimalige Abdruck der Ladung im Amts¬
blatte derjenigen Regierung, in deren Bezirke die die
Zuständigkeitder Generalkommission begründenden
Grundstücke liegen, sowie der einmalige Abdruck der
Ladung im Deutschen Reichsanzeigererforderlich.

Der Abdruck der Ladung kann noch in anderen
Blättern und zu mehreren Malen angeordnet werden.

CPO. §. 187. — G. 80 Z. 28.
Z. 128. Das eine Ladung enthaltende Schrift¬

stück gilt als an dem Tage zugestellt, an welchem seit
der letzten Einrückungdes Auszuges in die öffentlichen
Blätter ein Monat verstrichen ist. Bei Anordnung
der öffentlichen Zustellung kann eine längere Frist be¬
stimmt werden.

Enthält das Schriftstück keine Ladung, so ist das¬
selbe als zugestellt anzusehen, wenn seit der Anheftung
des Schriftsstücks an die Gerichtstafelzwei Wochen
verstrichen sind.

Auf die Gültigkeit der Zustellung hat es keinen
Einfluß, wenn das anzuheftendeSchriftstück von dem
Orte der Anheftung zu früh entfernt wird.

CPO. Z. 189.
§. 129. Zustellungen,welche auf Anordnung

deS Revisionsgerichts ausgeführt werden, erfolgen nach
Maßgabe der Civilprozeßordnung.



Fünfter Abschnitt.
Ladungen, Termine und Fristen.

§. 130. Die Ladung zu einem Termine erfolgt
durch den Kommissar.

Der Kommissar muß in den Ladungen den
Gegenstand der Verhandlungen wenigstens im Allge¬
meinen bekannt machen.

V. 17 §. 71.
Z. 131. Auf Sonntage und allgemeine Feier¬

tage sind Termine nur in Nothfällen anzuberaumen.
CPO. Z. 193.s. 132. Die Frist, welche in einer anhängigen

Sache zwischen der Zustellung der Ladung und dem
Terminstage liegen soll (Ladungsfrist), beträgt mindestens
drei Tage.

CPO. §. 194.
H. 133. Zu Terminen, welche zum kommissa¬

rischen Protokolleanberaumt sind, ist eine Ladung der¬
jenigen Personen, welchen die Anberaumung des Ter¬
mins zum Protokolle eröffnet ist, nicht erforderlich.

G. 80 Z. 29.
Z. 134. Der Ort und das Lokal für Abhal¬

tung des Termins sind vom Kommissar in der
Ladung zu bestimmen.

Die Landesherrenund die Mitglieder der landes¬
herrlichen Familien, sowie die Mitglieder der fürst¬
lichen Familie Hohenzollernsind nicht verpflichtet, per¬
sönlich vor dem Kommissarzu erscheinen.

CPO. §. 18k. — Regulativ v. 25. April 1336 §. 5.Z. 135. Der Termin beginnt mit dem Ausrufe
der Sache.

Der Termin ist von einer Partei versäumt, wenn
sie bis zum Schlüsse desselben nicht verhandelt.

CPO. s. 197.
Z. 136. Der Lauf einer von der Auseinander¬

setzungsbehörde oder dem Kommissar festgesetzten Frist
beginnt, sofern nicht bei Festsetzung derselben ein
Anderes bestimmt wird, mit der Zustellung ves Schrift¬
stücks, in welchem die Frist festgesetzt ist, und, wenn
es einer solchen Zustellung nicht bedarf, mit der Ver¬
kündung der Frist.

CPO. s. 193.
Z. 137. Bei der Berechnungeiner Frist, welche

nach Tagen bestimmt ist, wird der Tag nicht mitge¬
rechnet, auf welchen der Zeitpunkt oder das Ereigniß
fällt, nach welchem der Anfang der Frist sich richten soll.

CPO. Z. 199.Z. 133. Eine Frist, welche nach Wochen oder
Monaten bestimmt ist, endigt mit Ablauf desjenigen
Tages der letzten Woche oder des letzten Monats,
welcher durch seine Benennung oder Zahl dem Tage
entspricht, an welchem die Frist begonnen hat; fehlt
dieser Tag in dem letzten Monate, so endigt die Frist
mit Ablauf des letzten Tages dieses Monats.

Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag
oder allgemeinen Feiertag, so endigt die Frist mit
Ablauf des nächstfolgenden Werktages.

CPO. s. 200.

§. 139. Nothfristen find nur diejenigen Frist«!,
welche als solche bezeichnet werden.

CPO. S. 201.Z. 140. Fristen, welche von der Auseinander¬
setzungsbehörde oder dem Kommissar festgesetzt sind,
und gesetzliche Fristen können ans erheblichen Gründen
abgekürzt oder verlängert werden, gesetzliche Fristen
jedoch nur in den besonders bestimmtenFällen.

Soll die Abkürzung oder Verlängerung auf An¬
trag einer Partei erfolgen, so sind die Gründe dafür
glaubhaft zu machen.

Durch Vereinbarung der Parteien können Fristen
weder verlängert noch abgekürzt werden.

Im Falle der Verlängerung wird die neue Frist
von dem Ablaufe der vorigen Frist an berechnet, wenn
nicht im einzelnen Falle ein Anderes bestimmt ist.

CPO. s. 202. — G. 80 s. 31.§. 141. Ueber das Gesuch um Abkürzung oder
Verlängerung einer Frist kann ohne vorgängige Ver¬
handlung, im Streilverfahren ohne vorgängige Jn-
struktionsverhandlungentschieden werden.

Vor der Entscheidung können die übrigen Inter¬
essenten oder der Gegner gehört werden.

Im Streitverfahren findet eine Anfechtung des
Beschlusses, durch welchen das Gesuch um Verlänge¬
rung einer Frist zurückgewiesenist, nicht statt.

CPO. Z 203.Z. 142. EinlassungS- und Ladungsfristen können
abgekürzt werden.

CPO. s, 204.§. 143. Die anberaumten Termine können
nicht prorogirt werden, den einzigen Fall ausgenom¬
men, wenn klar erhellt, daß Naturbegebenheitenoder
andere unabwendbare Zufälle eS dem betreffenden
Interessenten unmöglich machen, den Termin persön¬
lich oder auch nur durch einen Bevollmächtigten
abzuwarten.

Wird die Verlegung eines Termins aus diesen
Gründen beantragt, so finden die Bestimmungen des
H. 141 über Verlängerung einer Frist entsprechende
Anwendung.

V. 17 ß. 73. — CPO. s. 205.§. 144. Die Verlegungeines Termins kann
von Amtswegen erfolgen.

CPO. Z. 206.§. 145. In der dritten Instanz finden die
Vorschriften der Civilprozeßordnungüber Ladungen,
Termine und Fristen (ZZ. 184 bis 190), mit den¬
jenigen Maßgaben Anwendung, welche aus den §§. 20,
31, 35, 73 des Gesetzes vom 18. Februar 1830
sich ergeben.

Sechster Abschnitt.
Kommissarische Verhandlung.

§. 146. Die Verhandlung des Kommissars
mit den Parteien über die Gegenstände eines Termins
ist durch eine allgemeine Besprechung derselben einzuleiten.

Der Kommissar hat hierauf die Gegenständeder
I Verhandlungzu bestimmen und die Parteien über



Alle», was zur Sache pehört, mit ihren Erklärungen

zu vernehmen.

Die Parteien haben über die Seitens des Kom¬

missars zu ihrer Erklärung gestellten Punkte sich

auSzulafsen.
V. 17 ZZ. 87, 104. — V. 34 Z. 17.

b §. 147. Die Zuziehung eines Protokollführers

ei der kommissarischen Verhandlung ist zulässig, zur

Gültigkeit der Verhandlung aber nicht erforderlich.
G. 80 s. 15.

§. 148. Die Geschäftssprache ist die Deutsche.
GVG, Z. 136, — G. 80 tz. 102.

H. 149. Wird unter Betheiligung von Personen

verhandelt, welche der Deutschen Sprache nicht mächtig

sind, so ist ein Dolmetscher zuzuziehen. Die Führung

eines Nebenprotokolls in der fremden Sprache findet

nicht statt; jedoch sollen Aussagen und Erklärungen

in fremder Sprache, wenn und soweit der Kommissar

oder die Generalkommission dies mit Rücksicht auf die

Wichtigkeit der Sache für erforderlich erachtet, auch

in der fremden Sprache in das Protokoll oder in

eine Anlage niedergeschrieben werden. In den dazu

geeigneten Fällen soll dem Protokolle eine durch den

Dolmetscher zu beglaubigende Uebersetzung beigefügt
werden.

Die Zuziehung eines Dolmetschers kann unter¬

bleiben, wenn die betheiligten Personen sämmtlich der

fremden Sprache mächtig sind.
GVG. s. 187 — G. 80 s. 102

ß. 150. Personen, welche der deutschen Sprache

nicht mächtig sind, leisten Eide in der ihnen geläufi¬

gen Sprache.
GVG. Z. 190. — G. 80 Z. 102,

§. 151. Der Dolmetscher hat einen Eid dahin

zu leisten: daß er treu und gewissenhaft übertragen werde.

Ist der Dolmetscher für Uebertragungen der be¬

treffenden Art im Allgemeinen beeidigt, so genügt die

Berufung auf den geleisteten Eid.
GVG. 8. 191. — G. 80 s. 102.

8- 152. Der Dienst des Dolmetschers kann

von dem beeidigten Protokollführer wahrgenommen

werden. Einer besonderen Beeidigung bedarf es nicht.
GVG. Z. 192. — G. 80 s. 102.

Z. 153. Auf den Dolmetscher finden die Be¬

stimmungen über Ablehnung der Sachverständigen

entsprechende Anwendung. Die Entscheidung erfolgt

durch die Generalkommission, von deren Kommissar

der Dolmetscher zugezogen ist. .
GVG. §. 193, - G. 80 ZS. 102, 43. — CPO. s.371,

8- 154. Der Kommissar kann anordnen, daß

eine Partei die in ihren Händen befindlichen Urkunden,

auf welche sie sich bezogen hat, sowie Stammbäume,

Pläne, Risse und sonstige Zeichnungen vorlege.

Der Kommissar kann anordnen, daß die vorge¬

legten Schriftstücke während einer von ihm zu bestim¬

menden Zeit in seinem Geschäftslokale verbleiben.

Der Kommissar kann anordnen, daß von den in

fremder Sprache abgefaßten Urkunden eine durch einen

beeidigten Dolmetscher angefertigte Uebersetzung beige¬
bracht werde.

CPO. Z, 1S3 - G. 80 Z. 12.

H. 155. Der Kommissar kann Parteien, Be¬

vollmächtigten und Beiständen, denen die Fähigkeit

zum geeigneten Vortrage mangelt, den weiteren Vor¬

trag untersagen.

Eine Anfechtung der diese Anordnung billigenden

Entscheidung der Generalkommission findet nicht statt.

Auf Rechtsanwälts findet die Vorschrift dieses

Paragraphen keine Anwendung.
CPO. tz. 143. — G. 80 Z. 12,

Z. 156. Parteien, Zeugen, Sachverständige oder

bei der kommissarischen Verhandlung nicht betheiligte

Personen, welche den zur Aufrechterhaltung der Ord¬

nung erlassenen Befehlen nicht gehorchen, können auf

Beschluß des Kommissars aus dem Terminszimmer

entfernt, auch zur Haft abgeführt und während einer

in dem Beschlusse zu bestimmenden Zeit, welche vier¬

undzwanzig Stunden nicht übersteigen darf, festge¬

halten werden.

Der Beschluß ist in das Protokoll aufzunehmen.
GVG. tzs, 178, 184. — G 80 s. 101.

8. 157. Die Generalkommission kann gegen

Parteien, Zeugen, Sachverständige oder bei der kom¬

missarischen Verhandlung nicht betheiligte Personen,

welche sich in dem kommissarischen Termine einer

Ungebühr schuldig machen, vorbehaltlich der strafrecht¬

lichen Verfolgung, eine Ordnungsstrafe bis zu einhun¬

dert Mark oder bis zu drei Tagen Haft festsetzen und

sofort vollstrecken lassen.
GVG. tz. 179. — G. 80 s. 101.

§. 153. Die Generalkonimission kann gegen

einen bei der kommissarischen Verhandlung betheiligten

Rechtsanwalt oder Vertheidiger, der sich im Termine

einer Ungebühr schuldig gemacht hat, vorgehaltlich der

strasgerichllichen oder diS;iplinaren Verfolgung, eine

Ordnungsstrafe bis zu einhundert Mark festsetzen.
GVG. tz, 180. — G 80 tz. 101.

Z. 159. Die Vollstreckung der vorstehend be¬

zeichneten Ordnungsstrafen hat die Generalkommission

unmittelbar zu veranlassen.
GVG. s. 181. — G. 80 Z. 101.

Z. 160. Für die Entscheidung auf die Be¬

schwerde über eine nach ZZ. 157, 158 festgesetzte Ord¬

nungsstrafe ist das Ober Landeskulturgericht zuständig.

Eine weitere Beschwerde ist unzulässig.
G. 80 Z. 101.

§. 161. Ist eine bei der Verhandlung beteiligte

Person zur Aufrechthaltung der Ordnung von dem

Orte der Verhandlung entfernt worden, so kann gegen

sie in gleicher Weise verfahren werden, als wenn sie

freiwillig sich entfernt hätte. Dasselbe gilt in den

Fällen der ZH. 94, 155, sofern die Zurückweisung

oder Untersagung bereits bei einer früheren Verhand¬

lung geschehen war.
CPO. Z. 144. — G. 80 s. 12.

§. 162. Ueber die kommissarische Verhandlung

ist ein Protokoll aufzunehmen.

Das Protokoll enthält.

1) den Ort und den Tag der Verhandlung,

2) die Bezeichnung der Auseinandersetzungssache,



3) den Namen des etwa zugezogenen Dolmetschers,
4) die Namen der erschienenenParteien, gesetzlichen

Vertreter, Bevollmächtigtenund Beistände, sowie
aller sonst erschienenen Personen.
CPO. s. 145.

Z. 163. Der Gang der Verhandlung ist im
Protokolleanzugeben.

Aus dem Protokolle muß bei jedem Gegenstande
hervorgehen, worüber die Parteien einverstanden, streitig
oder zweifelhaft sind und eine bestimmte Erklärung
abzugeben Bedenken tragen.

In Fällen, wo anerkannte Urkunden über den
in Rede stehenden Gegenstand zureichendeAuskunft
geben, kann darauf der Kürze halber Bezug genom¬
men werden. Die Urkunden sind aber in beglaubigter
Abschrift zu den Akten zu bringen.

Durch Aufnahme in das Protokoll sind insbe¬
sondere festzustellen:

1) die abgegebenen Anerkenntnisseund Verzicht-
leistungen, sowie die abgeschlossenen Vergleiche,
für deren umständliche bestimmteAbfassung der
Kommissar Sorge zu tragen hat,

2) die Anträge der Parteien,
3) die Aussagen der vernommenen Zeugen und

Sachverständigen,Gutachten und AuSsprüche der
Mitglieder einer Kreisvermittelungsbehördeund
eines Schiedsgerichts,

4) das Ergebniß eines Augenscheines,
5) die Entscheidungen (Anordnungen,Verfügun¬

gen) des Kommissars und
6) die Verkündungder Entscheidungen.

Der Ausnahme in das Protokoll steht die Auf¬
nahme in eine Schrift gleich, welche dem Protokolle
als Anlage beigefügt und als solche in demselben be¬
zeichnet ist.

CPO. s. 146. — V. 17 97, 98, 144.Z. 164. Das Protokoll muß den Parteien und
sonstigen Betheiligten vorgelesen oder zur Durchsicht
vorgelegt werden. Nach ersolgter Genehmigung ist
das Protokoll von sämmtlichen Beteiligten, sowie von
dem Kommissar zu unterschreiben.

G. 80. §. 16.§. 165. Beantragt eine Partei eine Vervoll¬
ständigung oder Berichtigungdes Protokolls, so ist
das Erforderliche im Protokolle nachzutragen. Ver¬
weigert die Partei die Genehmigung des Protokolls
ohne solchen Antrag, so wird angenommen, daß die
Partei nicht verhandelthat. Der Hergang ist im
Protokolle zu bemerken.

G. 80 s. 17.
§. 166. Wenn eine Partei die Unterschriftdes

von ihr genehmigten Protokollsverweigert, so muß
dieselbe über ihre Weigerungsgründe vernommen wer¬
den. Der Kommissar muß die weigernde Partei be¬
deuten, daß das Protokoll, der verweigerten Unter¬
schrift ungeachtet,gegen sie beweisen und verbindliche
Kraft haben werde.

Die Befolgung dieser Vorschriften, die Geneh¬
migung Protokolls und die Gründe für die Ver¬

weigerung der Unterschrift müssen im Protokolle be¬
merkt werden. Dasselbe bleibt in solchem Falle, der
verweigerten Unterschrift ungeachtet, beweisendund
verbindlich.

G. 80 Z. 18.
H. 167. Personen, die nicht schreiben und Ge

schriebenes lesen können, müssen, falls die Verhandlung
vom Kommissar nicht unter Zuziehungeines beeidigten
Protokollführers, Dolmetschers oder zweier GerichtS-
schöppen ausgenommen wird, einen glaubhaften Mann
wählen, welcher in ihrem Namen die Unterschrift ver¬
richtet. Diese Vorschrift hat der Kommissar solchen
Personen, deren Stand oder Ansehen es zweifelhaft
macht, ob sie lesen oder schreiben können, gleich vor
dem Anfange der Verhandlung bekannt zu machen,
und auf deren Befolgung zu dringen.

Ist diese Vorschrift nicht befolgt, so ist die Ver¬
handlung für die Partei, welche nicht schreiben oder
Geschriebenes lesen kann, unverbindlich.

A. G,-O. I. 10 tz. 19, Anh §, 68. — K.-O v, 20.
Juni 1816 (Ges.-S. S. 203). - K.-O. v. 8. Ok¬
tober 1837 (G,-S. S. 154). — G. 80 H. 19,Z. 168. Der zur Verhandlungzugezogene glaub¬

hafte Mann muß in der Regel der ganzen Verhand¬
lung beiwohnen. Kann dieses aber nicht bewirkt wer¬
den, so ist die Gegenwart desselben bei der Vorlesung
und Genehmigungdes Protokolls hinreichend.Auch
muß die des Schreibensunerfahrene Partei, wenn
gleich in ihrem Namen die Unterschrift von einem
anderen verrichtet worden, doch das Protokoll mit drei
Kreuzen unterzeichnen.

A. G.-O. I. 10 Z 19. Anh. ß. 69.§. 169. Falls die Partei unterläßt, einen glaub¬
haften Mann zum Zweck der zu verrichtenden Unter¬
schrift mitzubringenoder ihn auszuwählen sich weigert,
so muß ihr der Kommissar einen solchen von AmtS-
wegen zuordnen.

Rechtsanwälte, vereidete Protokollführer, auch der
Ehemann, wenn er mit seiner Ehefrau erscheint und
sein Interessedem ihrigen nicht widerspricht, können
das Geschäft vollziehen.

A. G.-O. I. 10 Z. 19, Anh. Z. 70.§. 170. Wenn unter mehreren gemeinschaftliche
Sache machenden Personen auch nur Eine schreiben
und Geschriebeneslesen kann, so ist es hinreichend,
wenn solche mittelst ihrer Namensunterschrift in An¬
sehung der Litiskonsorten, welchen diese Fähigkeit man¬
gelt, die Richtigkeit der von ihnen durch Kreuze be¬
wirkten Unterzeichnung bezeugt.

Haben die Parteien ein entgegengesetztesInteresse,
so sind auch verschiedene Beistände erforderlich; im
umgekehrten Falle bedarf es nur der Zuziehung eines
Beistandes.

A. G.-O. I. 10 s. 19, Anh. s. 71.H. 171. Parteien, welche blos ihren Namen
schreiben, sonst aber weder schreiben noch lesen können,
werden den §. 167 gedachten Personen gleich geachtet.

A. G.-O. I. 10 Z. 19, Anh. s. 72.
§. 172. Wegen der Tauben, Stummen, Taub¬

stummen und Blinden gelten die nachstehenden Bor«



schriften. Der Zuziehung eines Protokollführers bedarf

es bei diesen Personen nicht.

Wenn mit einem Tauben zu verhandeln ist, so

müssen die Vorschläge und Erklärungen des andern

Theils, sowie die an den Tauben ergehenden Fragen

des Kommissars und die demselben gemachten Bedeu¬

tungen wörtlich niedergeschrieben und ihm zum Lesen

vorgelegt, auch seine Antworten und Gegenerklärungen

wörtlich niedergeschrieben werden, so daß die gewöhnlich

nur dem Resultate nach zu Protokoll genommenen

mündlichen Unterhandlungen und Traktaten demselben

m eiteuso einverleibt werden müssen. DaS Protokoll

muß dem Tauben zum eigenen Durchlesen vorgelegt

und, daß dies geschehen, von ihm bei der Unterschrift

ausdrücklich bescheinigt werden.

Ein Stummer muß seine Vorschläge und Er¬

klärungen, seine Aeußerungen auf die Anträge des

andern Theils und seine Antworten auf die Fragen

und Bedeutungen des Kommissars eigenhändig in das

Protokoll niederschreiben.

Bei Personen, die taub und stumm zugleich sind,

müssen die Vorschriften beider vorstehenden Absätze
beobachtet werden.

Taubstumme, welche nicht schreiben und Ge¬

schriebenes lesen können, sind nicht fähig, vor einer

Auseinandersetzungsbehörde aufzutreten.

Bei einem Blinden muß sich der Kommissar

überzeugen, daß derselbe die Person, mit welcher er

kontrahiren will, kenne; auch sich versichern, daß und

auf welchem Wege derselbe von Gegenständen, die nur

durch das Gesicht erkannt werden, die zu einer gewissen

Willenserklärung nöthige Kenntniß erlangt habe, und

wie dies geschehen, niederschreiben. Auch muß dem

Blinden zu der ganzen Verhandlung ein Beistand zu¬

geordnet werden, welcher ihm das Protokoll vorzulesen

und an skiner Statt dasselbe zu unterzeichnen hat.
A. G.-O, I. 10 tz. IS, Anh. tz, 73: II 3 4 bis 3.

H. 173. Die Beobachtung der für die kommissarische

Verhandlung vorgeschriebenen Förmlichkeiten kann nur

durch das Protokoll bewiesen werden. Gegen den diese

Förmlichkeilen betreffenden Inhalt desselben ist nur der

Nachweis der Fälschung zulässig.
<5PO. §. ISO, — G, 80 Z. 12.

Zweiter Theil.
RegulirungS verfahren.

Erster Abschnitt.

Allgemeine Bestimmungen.

Z. 174. Alle Anträge auf die zur Zuständigkeit

der Generalkommission gehörigen Auseinandersetzungen

(Provokationen) müssen unmittelbar bei derselben an¬

gebracht werden.V. 17 s. 68.

Z. 175. Sobald aber der Kommissar von der

Generalkommission ernannt worden, sind alle in der

Sache zu machenden Anträge an diesen zu richten oder

abzugeben, sofern dieselben nicht in Beschwerden über

den Kommissar selbst bestehen.
». 17 S. «S, 70.

Z. 176. Die einmal angefangene Auseinander

setzung muß ununterbrochen fortgesetzt und nur dann

kann die Verhandlung zu anderweitiger Vorladung der

Betheiligtm und zum baldigen weiteren Betriebe aus¬

gesetzt werden, wenn entweder die Verhältnisse der Sache

solches erfordern, oder unabwendbare Hindernisse sich

entgegenstellen. Demgemäß sind die Parteien gehalten,

nicht nur in dem ihnen durch die Vorladung bestimmt

bezeichneten Termine, sondern auch in den folgenden

Tagen, welche als Forlsetzung eines und desselben

Termins betrachtet werden, ohne weitere schriftliche

Aufforderung zu erscheinen, bis der Kommissar die

Verhandlung für geschlossen erklärt.V. 17 s. 72,

Zweiter Abschnitt.

Feststellung des Sach- und Rechts¬

verhältnisses.

Z. 177. Der Kommissar hat bei allen und jeden

Theilstücken des Auseinandersetzungsgeschäfts selbst thätig

dafür zu sorgen, daß in einem folgerechten Verlause

alles Sachgebörige herbeigeschafft und beigelegt werde.
V, 34 s. 17 Abs. 1.

ß. 178. Nach allgemeiner Besprechung des

Kommissars mit den Betheiligten über das zwischen

diesen und auf der Feldmark statifindende Verhältniß

und allenfalls auch nach Einnehmung des Augenscheins

von der letzteren müssen der Provokant und die übrigen

Betheiligten über ihre Anträge vernommen werden.V. 17 s. 87.

Z. 179. Die Beurtheilung der Anträge muß

nicht blos auf ihre Zulässigkeit, sondern auch darauf

gerichtet werden, ob nicht bessere und größere Zwecke,

als die geäußerten, zu erreichen sind. Ist dies der

Fall, so müssen die Betheiligten durch zweckmäßige

Belehrungen zur Ausdehnung ihrer Anträge und Er¬

greifung der sich darbietenden Gelegenheit zur Ver¬

besserung ihres Zustandes möglichsten Fleißes vermocht
werden.

V. 17 s, 88.

Z. 180. Der Antrag aus Auseinandersetzung

(Provokation) bestimmt zwar im Allgemeinen die

Richtung des einzuschlagenden Verfahrens. Die Jn-

formationseinziehnng und Einwirkung auf die Be¬

theiligten wegen der von der Willkür der letzteren

abhängigen Erklärungen muß aber gleich anfänglich

auf den ganzen Umfang, welcher dem Geschäfte vor¬

schriftsmäßig gegeben werden muß, oder doch zweck¬

mäßig und wahrscheinlich zu geben sein wird, gerichtet
werden.

V. 34 s. 17 Abs. 3.

§. 181. Bei der Jnsormationseinziehung selbst

hat der Kommissar sich keineswegs auf die Erklärungen

der Betheiligten zu beschränken, sondern die sich ander¬

weit darbietenden Quellen, als Einnahme des Augen¬

scheins, Einsicht der vorhandenen Urkunden und Akten

Vernehmung anderer mit den Lokalverhältnissen ver

trauter Personen u. s. w. zu benutzen, um alle Nach¬

richten über Sach» und Rechtsverhältnisse, welche auf



die Auseinandersetzungvon Einfluß sein können, auf
dem kürzesten Wege herbeizuschaffen.

V. 34 Z. 17 Abs. 4.
H. 182. Sodann muß der Kommissar zu einer

bestimmten Ausmittelungdes Sach- und Rechtsver¬
hältnisses, soweit es nach Verschiedenheit der Anträge
auf die Auseinandersetzung Einfluß hat, in einer von
den Betheiligten zu vollziehenden General-Verhandlung
schreiten.

V. 17 Z. 89.
Z. 183. Der Kommissar muß von Amtswegen

dafür sorgen, daß alle Betheiligten zur Sache vor¬
schriftsmäßigzugezogen werden.

Als Betheiligte der Auseinandersetzung sind nicht
allein diejenigen anzusehen, welche die Regulirung zu¬
nächst angeht, sondern alle diejenigen, in deren Rechten
durch die Auseinandersetzung eine Aenderung be¬
wirkt wird.

V. 17 Z. 90. — V, 34 Z. 17 Abs. 5.
Z, 184. Die öffentliche Bekanntmachungerfolgt

dahin, daß unter Bezeichnung der bevorstehenden Aus¬
einandersetzung denjenigen, welche dabei ein Interesse
zu haben vermeinen, überlassen wird, bis zu einem
bestimmtenTermine sich zu melden und zu erklären,
ob sie bei Vorlegung des Planes zugezogen sein wollen.

Die öffentliche Bekanntmachungerfolgt nach Vor¬
schrift des Z. 127.

A.-G. 21 ss, 11, 12. - G. 80 Z. 28.
Z. 185. In dem AuSeinandersetzungsrezesseist zu

bemerken, daß, welchergestalt und mit welchem Erfolge
die öffentliche Aufforderunggeschehen ist.

A, G, 21 s. 13.
§. 186. Melden sich unmittelbare Theilnehmer

nicht, so bleibt denselben zwar unbenommen,die Ab-
findung für ihr Theilnehmungsrecht von denjenigen,
welchen dieselbe zugetheilt ist, zurückzufordern, jedoch
müssen sie solche in der Art und Weise, wie sie ihnen
nach der Lage der Auseinandersetzung, ohne Zerrüttung
des Auseinandersetzungsplanes,und ohne Nachtheil für
die hierauf gegründetenwirthschaftlichen Einrichtungen
gewährt werden kann, und wenn hiernach eine Natnral-
abfindungnicht zulässig ist, eine Entschädigung dafür
in Kavital oder Rente annehmen.

V. 34 Z. 27.
Z. 187. Der Kommissar muß von Amtswegen

für die Herbeischaffung der Legitimation der Betheiligten
und ihrer BevollmächtigtenSorge tragen.

V. 17 §. 91.
tz. 188. In Voraussetzung,daß der Kommissar

von dem natürlichen und wirthschafllichen Zustande der
Feldmark, sobald er eS nöthig findet, durch Beschauen
sich unterrichtet und die Einnehmung des Augenscheins
wiederholt und darüber, wo eS erheblich ist, die er¬
forderlichenNachrichten in den Akten bemerkt, ist in
Absicht des Rechtszustanves hauptsächlich Folgendes
auszumitteln:

a) ob und in welcher Art die Feldmark schon einer
Auseinandersetzung unterworfen gewesen ist?

k) ob Auswärtige auf der Feldmark oder einem

Theile derselben Grundgerechtigkeiten haben, oder
ob diese den bei der Auseinandersetzung Be¬
theiligten ganz oder theilweise auf benachbarten
Feldmarkenzustehen?

v) welche Theilnehmungsrechtestattfinden?
ci) ob die Grenzen außer Zweifel und in wie fern

sie streitig sind?
Dabei ist nicht blos auf die Nutzungen durch

Acker, Wiesen, Hütung, Mästung, sondern auch auf
die vorhandenenFossilien Rücksicht zu nehmen und im
Falle eine Auseinandersetzung stattgefunden hat, oder
sonst zu irgend einem andern Behufe eine Vermessung
geschehen ist, sind Karte, Vermessungsregister, SeparationS-
rezeß und sonstige erhebliche Urkunden einzufordern.

V. 17 §. 96.
§. 189. In vorstehendenZ§. 178 ff. sind die

Gegenstände im Allgemeinen angegeben, worauf die
Generalverhandlung zu richten ist. Der Kommissar
hat zu erwägen, auf welche andere Gegenstände sie in
vorkommendenFällen noch auszudehnen sei, oder ob
und welche Punkte nach der individuellen Bewandtniß
der Sache übergangen werden können. Aus der
Generalverhandlnng muß bei jedem Gegenstande her¬
vorgehen, worüber die Betheiligteneinverstanden, streitig
oder zweifelhaft sinv, und eine bestimmte Erklärung
abzugeben, Bedenken tragen.

In Fällen, wo anerkannte Urkunden über den in
Rede seienden Gegenstandzureichende Auskunft geben,
kann darauf Bezug genommen werden. Die Urkunden
sind aber in beglaubigter Abschrift zu den Akten zu
bringen.

V. 17 Z. 98.
§. 190. Nach aufgenommener Generalverhandlnng

müssen die Anträge der Betheiligten genau und sorg-
sältig erwogen werden.

V. 17 §. 99.
Z. 191. Namentlich liegt eS dem Kommissar ob,

zu erwägen, welche von den Betheiligten erhobenen
Ansprüche von Einfluß auf die Sache und zur Er¬
örterung zu ziehen oder zu beseitigen oder doch einst¬
weilen zurückzusetzen sindl nicht minder, welche andere
von denselben nicht zur Sprache gebrachten Punkte durch
Anerkenntnißoder Entscheidung festgestellt werden
müssen, um die Theilnehmungsrechte,deren Umfang
und Werthverhältnißund ebenso die AuSgleichungs-
mittel klar zu machen.

V. 34 §. 17 Abs. 6.
§. 192. Diese Beurtheilung muß lediglich von

dem Kommissar nach seiner Kenntniß von den ob¬
waltenden Rechtsverhältnissenund der Oertlichkeit, mit
Hinsicht auf die gesetzlichen Vorschriftengeschehen,und
er ist berechtigt, seinem pflichtmäßigen Ermessen gemäß,
daS weitere Verfahren einzuleiten.

V. 17 §. 100.
§. 193. In Rücksicht der streitig oder zweifel¬

haft gebliebenen Punkte muß der Kommissarmit mög¬
lichster Umsicht in Erwägung ziehen, welche derselben
auf die Aufeinandersetzung Einfluß haben. Insofern
der Kommissar es nicht vermag, sie insgesammt oder



theilweise in Güte abzumachen, muß er die erheblichen
aus dem Generalprotokollausziehen, den eigentlichen
Streitpunkt und worauf es dabei ankommt, bestimmen
und festsetzen, die Parteien über das, was sie zur
Erläuterung der Sache, zur Unterstützung und Verthei¬
digung ihrer dabei obwaltendenGerechtsame und
Interessen anzuführen haben, umständlich hören, alle
dabei vorkommenden Umstände in taeto gehörig aus¬
einander- und durch Aufnehmung der vorhandenen
Beweismittel in ihr möglichstes Licht, solchergestalt
aber die Auseinandersetzuugshehördein den Stand
setzen, daß sie bei jedem Punkte die Lage und den
Zusammenhang der Sache vollständig übersehen und
darüber auf eine den Rechten, der Billigkeit und dem
Endzwecke des Auseinandersetzungsgeschäfts angemessene
Art entscheiden könne.

V. 17. Z. 104.
Z. 194. Der Kommissar hat die Betheiligten

zwar über Alles, was zur Sache gehört, mit ihrer
Erklärung zu vernehmenund, je nachdem die betref¬
fenden Punkte streitig werden, dieselben zur Instruktion
zu stellen und zur Entscheidung vorzubereiten; es ist
aber lediglich seine Sache, die Gegenstände jmer Er¬
klärungen und der zur Instruktion zu stellenden Punkte
zu bestimmen und von den Parteien die Einlassung
darauf zu fordern. Es ist also gar nicht erforderlich,
daß eine Partei gegen die andere als Kläger auftrete,
vielmehr muß sich jeve derselbenauf die von Seiten
des Kommissars zu ihrer Erklärung gestelltenPunkte
einlassen und wenn sie sich dem versagt, die Nachtheile
des Kontumazial-Verfahrensgewärtigen.

V. 34 s. 17 Abs. 2.
§. 195. Streitigkeiten über Theilnehmungs-

rechte und deren Umfang über Grenzen, über Leistun¬
gen und Gegenleistungen, über die Frage: ob die Ab¬
findung in Land oder Rente geschehen soll? müssen
sofort auf die oben beschriebene Art instruirt werden;
dagegen sind andere Streitigkeiten,die die Ausgleichung
betreffen,der Regel nach bis zum Verfahren über den
AuseinondersetzuugSplanauszusetzen. Es bleibtjedoch dem
vernünftigen Ermessen des Kommissars überlassen, auch
Streitigkeiten der erstgedachten Art, insofern sie nicht
wichtig sind und noch Hoffnung zum Vergleich vorhanden
ist, bis zur Planberechnung auszusetzen und solchen
nach seinen rechtlichen und billigen Ermessen anzufer¬
tigen; sowie es ihm auch freisteht, Streitigkeiten der
letztgedachten Art mit jenen zugleich zu instruiren und
zur Entscheidung zu bringen, wenn er solches des Zu¬
sammenhanges und der Abkürzung wegen für zweck¬
mäßig hält.

V. 17 z. 105.
Z. 196. Die zur Zuständigkeit der. General¬

kommission gehörigen Streitigkeiten werden von dem
mit der Regulirung beauftragten Kommissar in¬
struirt.

Bei dieser Instruktion ist dafür zu sorgen, daß
die auf den nämlichen Gegenstand sich beziehenden
Verhandlungen zusammengehaltenund alle zu einem

und demselben Akte deS Geschäfts gehörigen Streit¬
punkte möglichst gleichzeitig spruchreif gemacht werden.

V. 17 §. 106. — V. 31 Z. 28.

Dritter Abschnitt.
^ Vermessung und Bonitirung.

§. 197. Bedarf es behufs der Auseinander¬
setzung einer speziellen Vermessungund Bonitirungder
Grundstücke, so wird der mit ersterer zu beauftragende
Feldmesser von dem Kommissar ausgewählt. Dieser
sorgt dafür, daß dem Feldmesser zur Anweisung der
Grenzen, Abtheilungen und Bezirke, sowohl des zu
vermessenden Grundstücksüberhaupt, als der einzeln
darin gelegenen Stücke und Besitzungen,gewisse Leute,
welche davon die genaueste Kenntniß und Erfahrung
haben, zugegeben und, wenn es die Betheiligten ver¬
langen, dazu gehörig vereidet, übrigens aber ihm die
erforderlichenKettenzieher und sonstige Bedürfnisse
gehörig angewiesen und geliefert werden.

V. 17 Z. 114.
Z. 198. Auch muß, um wegen der Grenzen

mit den FeldnachbarnGewißheit zu erhalten, den
letzteren Seitens des Kommissars von der bevorstehen¬
den Vermessung Kenntniß gegeben und es ihnen über¬
lassen werden, wenn es zur Aufnahme der Grenzen
kommt, wovon ihnen durch den Feldmesser Nachricht
zu geben ist, derselben beizuwohnen.

Dem Feldmesser liegt es ob, in dem Vermessungs-
protokolle zu registriren, daß die Bekanntmachungge¬
schehen, wer darauf erschienen, und was von demselben
erklärt worden.

V. 17 §. 115.
Z. 199. Kommt es auch auf die Bonitirung

der Grundstücke an, so muß solche unter Leitung des
Feldmessers nach Maßgabe der festgesetzten Klasstfi-
katiousordnung vorgenommen, der Befund zum Protokoll
erklärt und das Nöthige daraus in das Vermessungs¬
und Bonitirungsregister übertragen werden.

V. 17 Z. 116.
§. 200. Sollten auch irgendwo bei einer Ver¬

messung oder Abschätzung noch besondere Umstände
vorkommen, worauf der Feldmesser Rücksicht zu neh¬
men hätte, so muß der Kommissar ihn mit einer
ausführlichen, deutlichen und bestimmten Instruktion
darüber schriftlich versehen.

V, 17 Z. 117.
§. 201. Der Feldmesser muß sich nach dieser

Instruktion und im Uebrigen nach dem Feldmesser-
Reglement vom 2. März 1871 pflichtmäßig achten.
Wenn sich während der Vermessung über die Grenzen
oder das Eigenthum eines und des anderen Grund¬
stücks Streitigkeiten unter den Parteien hervorthun
sollten, so muß der Feldmesser den Streitpunkt in dem
Vermessungsprotokollcdeutlich auseinandersetzenund
auf der Karte richtig bemerken, übrigens aber in Fällen,
wo er nähere Anweisung oder Beihülfe nöthig hat, sich
an den Kommissar wenden.

V, 17 Z. 118.
Z. 202. Nach bewirkterVermessung muß der



Feldmesser daS Bronillon zum Vermessungsregister,
bevor eS mundirt wird, mit den Interessenten zenau
durchgehen, um die Fehler zu bemerken und zu berich¬
tigen, welche von den ihm beigegebenen Anweisern bei
den Angaben über das Eigenthum und den Besitz
der einzelnen Grundstücke vielleicht begangen sein
möchten.

V. 17 s. 119,
§. 203. Das Geschäft der Bonitirung,d. i. der

Schätzung ländlicher Grundstücke in bestimmte für die
gegebene Oertlichkeit festgesetzteKlassen, geschieht, wo
es auf eine so spezielle Würdigung des Gegenstandes
der Auseinandersetzung ankommt, durch zwei besondere,
zu dergleichen Geschäften im Allgemeinen, oder für
den Fall besonders verpflichtete Personen.

V. 17 Z. 120.Z. 204. Sind zu dergleichen Geschäften in demsel¬
ben oder einem benachbarten Kreise bereits gewisse Per¬
sonen bestellt, so bleibt den Betheiligten die Auswahl
unter denselben vorbehalten, so daß jeder Theil, also
der Provokant und der Provokat je einen derselben
bestimmt.

V. 17 Z. 121.
tz. 205. Außer diesem Falle, oder wenn die

Betheiligten sich ihres Wahlrechts begeben, ernennt
der Kommissar dieselben. Es ist jedoch kein Bethei-
ligter schuldig, solche Abschätze? und sonstige Sachver¬
ständige anzunehmen,welche nach den Vorschriftender
HZ. 478, 276, 274, 467, 474 abgelehnt werden
können oder unbeeidigt zu vernehmensind.

V. 17 Z. 122. — CPO. 371, 42, 41, 358, 3K7.H. 206. Die einmal bestellten Boniteure wer¬
den für alle im Fortgange des Geschäfts vorkommende
Schätzungengebraucht, ohne Rücksicht darauf, ob im
Fortgange des Geschäfts die Betheiligtenund ihre
Interessen dieselben bleiben oder ihre Stellung sich
verändert, die Zahl derselben durch den Zutritt anderer
Theilnehmervermehrt oder die Betheiligtenmehr
vereinzelt werden.

V. 17 s. 123.
Z. 207. Nur im Falle der Pflichtwidrigkeit

oder offenbarer Unfähigkeitkönnen die Boniteure auf
den Antrag der Parteien oder nach eigenem Befinden
von dem Kommissar entfernt werden.

V 17 s. 124.

K. 208. Der Kommissarnimmt an der Boni¬
tirung den Antheil, daß er die Boniteure dabei, soweit
es seine anderweitigen Geschäfte gestatten, leitet, auf
übersehen- Umstände aufmerksam macht, und wenn
die Boniteure verschiedener Meinung sind, darüber als
Obmann bestimmt.

V. 17 s. 125.
§. 209. Die bei der Bonitirung anzunehmen¬

den Klassen werden gleich bei der Veranlassung der¬
selben, unter Zuziehung der Boniteure und Rück¬
sprache mit denselben, nach eingenommenemAugen¬
schein, jedoch nach dem alleinigen Ermessen des
Kommissars festgesetzt.

Zu dessen Geschäften gehört auch die Werth¬

schätzung jeder Klasse und die Festsetzung des Ver¬
hältnisses der einen gegen die andere.

V. 17 Z. 126.
Z. 210. Die Würdigung von baulichen Au¬

ftakten, Forsten, Torflagern und anderen dergleichen
Gegenständen,für welche es besonderer, bei den prak¬
tischen Landwirthen nicht allgemein vorauszusetzender
Sachkenntnißbedarf, geschieht, wo es auf dergleichen
spezielle Würdigungankommt, durch die für dergleichen
Geschäfte ausgebildeten,von der Generalkommission zu
bestimmenden Sachverständigen.

V, 17 Z. 127.
H. 211. Vermessungs- und B-, nitirungsregister

und Karte sind den Betheiligten zur Erklärung vorzu¬
legen. Der Kommissar muß solche speziell mit den
Betheiligten durchgehen und nicht nur auf der Karte,
sondern erforderlichen Falles auch Jedem an Ort und
Stelle seine Besitzungen nachweisen, ihm die herausge¬
brachte Flächengröße und Würdigung bekannt machen
und die Erklärung nicht nur in Absicht dieser Gegen¬
stände, sondern auch in Absicht der darin enthaltenen
Besitz- und Eigenthumsangabcnerfordern.

V. 17 Z. 128.
H. 212. Kommen dabei Erinnerungen vor, so

müssen solche sofort untersucht,die vorgefallenen Fehler
verbessert, oder falls sie unbegründetbefunden worden,
der Ungrund in das gehörige Licht gesetzt und der
Monent möglichst davon überzeugt werden.

V. 17 s. 129.
Z. 213. Ist dadurch über diesen Gegenstand

keine Einigung zu erlangen, so muß der Kommissar
nach Anhörung der Betheiligten über ihre gegenseitigen
Behauptungen und Gründe, die letzteren untersuchen
und durch sein Gutachten zur Entscheidung der General¬
kommission vorbereiten.')

V. 17 s, 130.
Z. 214. Bei Streitigkeitenüber die Boniti¬

rung tritt ein schiedsrichterliches Verfahren ein.
Dasselbe kann auch bei anderen Gegenständen

angeordnet werden, welche besser von verständigen,der
Oekonomie kundigen Männern, an Ort und Stelle
nach eingenommenemAugenschein,als von entfernt
wohnenden Behörden entschieden werden.

Ob ein solches Versahren stattfinden soll, bestimmt
wegen der in erster Instanz anhängigen Streitigkeiten
die Generalkommission. Gelangt aber eine in erster
Instanz entschiedene Sache in die zweite Instanz, so
hat das Ober> Landeskulturgericht darüber zu entschei¬
den, ob und in wie weit der Gegenstand zum schieds¬
richterlichen Verfahren zu verweisen ist.

V. 34 §. 3!.§. 215. Auch ist bei Gegenständen, wobei es
auf Einnehmung des Augenscheins oder aus Schätzung
ankommt, welche die sachverständige Ermittelung, Auf¬
fassung und Würdigung der örtlichen Verhältnisseund

') Betreffen die Streitigkeiten die Resultate der Ver¬
messung, so kann jeder Betheiligte eine Revision der letzteren
in Gemäßheit der U, 23 ff. des Feldmesserreglements vom
2. März 1871 verlangen.

3*



deren sachverständigeKombination und Anwendung
erfordert, insbesondere auch zur Feststellung des Um¬
fangs und der Ergiebigkeit der Nebenweiden, jede
Partei, und wenn zu einer solchen mehrere Personen
gehören, die Mehrzahl derselben nach den Theilneh-
mungsrechten gerechnet, befugt, die Entscheidungder
desfallsigen Fragen im Wege des schiedsrichterlichen
Verfahrens zu verlangen; widerspricht jedoch die
Gegenpartei der Anwendbarkeitdes schiedsrichterlichen
Verfahrens auf den vorliegenden Fall, so entscheidet
die Auseinandersetzungsbehörde über die Statthastig-
keit desselben.Gegen diese Entscheidungfindet kein
Rechtsmittel statt.

Erg.-G. v. 2. März 1850 Art. 14.
H. 216. Die Würdigungvon baulichen An¬

stalten, Forsten und Torflagern darf nur mit Einver-
ständniß aller Betheiligten durch schiedsrichterliches
Versahren stattfinden.

G. 80 Z. 95 Abs. S.
§. 217. Wenn die Betheiligtensich über andere

Personen nicht vereinigen, so wählt jeder von ihnen
einen der Schiedsrichter aus den Kreisverordneten
(H. 41). Sind dergleichen bereits bei dem Geschäfte
zugezogen,so übernehmendiese die Stelle der
Schiedsrichter.

V. 34 s. 32.
Z. 218. Die mit der Leitung der Kreisver¬

mittelungsbehördenbeauftragten Landräthe treten als
Obmänner ein, wenn die zu Schiedsrichtern erwählten
KreisverordnetenverschiedenerMeinung sind. Doch
findet dies nur dann statt, wenn die Parteien sich
wegen des Obmanns nicht vereinigen können; auch
bleibt eS dem Landrathe vorbehalten, sich einen Kom¬
missar oder Kreisverordnetenzu substituiren.

V. 34 Z. 33.
Z. 219. Das Verhältniß der Schiedsrichter

zu dem Jnstruenten der Hauptsache, die Art und
Weise, wie die Streitpunkte zu ihrer Entscheidung
vorzubereiten sind, das bei ihren Entscheidungen zu
beobachtende Verfahren und deren Beziehungen zur
Entscheidung der Hauptsache, sind durch die Ministerial-
Jnstruktion vom 12. Oktober 1835 näher bestimmt
worden.

Gegen die nach gehöriger Einleitung der Sache
ergangenen Aussprüche der schiedsrichterlichen Kom¬
mission ist ein Rechtsmittel nicht zulässig.

V. 34 Z. 34.
Vierter Abschnitt.

Berechnung und Vorlegung des Planes.
§. 220. Sind alle Grundlagen, die zur Be¬

rechnung deS Auseinandersetzungsplaneserforderlich
sind, vorhanden, so muß der Kommissar dazu schreiten.

V. 17 §. 131.
Z. 221. Auch dann kann mit der Aufstellung

des Planes vorgeschrittenwerden, wenn der Gegen¬
stand eines Streits im Verhältnisse zu dem Hauptgegen¬
stande der Auseinandersetzungnicht von Belang ist,
oder mit der Regulirung der Auseinandersetzungin
einem bestimmtenZeitraume, bis zu welchem sich die

Beilegung jenes Streits nicht absehen läßt, erhebliche
Vortheile verknüpft sind. In einem solchen FM
wird demjenigen,wider dessen behauptete Berechtigung
der Plan angelegt wird, seine anderweitigeAbfindung
vorbehalten.

V. 17 s, 132.
§. 222. Bei einem solcben Vorbehalt eventueller

Abfindungen muß jevoch der Gegenstand,aus welchem
die letzteren erfolgen sollen, soviel als möglich, nach
Art, Lage und Umfang bestimmt werden.

V. 17 Z. 138.
H. 223. Ob die Sache zur Planberechnung

reif sei, bleibt dem Ermessen des Kommissars über¬
lassen, und die Parteien können gegen die diesfälligen
Verfügungen, sowie über die Zulässigkeit der Beseiti¬
gung ihrer Ansprüche mittelst der in Z. 221 gedachten
Vorbehalte, nur die Entscheidung der Generalkommission
nachsuchen.

V. 17 Z. 135.
§. 224. Der Kommissar muß bei der Anferti¬

gung des Planes mit der möglichsten Sorgfalt und
Unparteilichkeit zu Werke gehen.

V. 17 Z 136 Satz 1.
Z. 225. Bei der Aufstellung des Auseinander¬

setzungsplanes hat der Kommissar zwar die Wünsche
der Belheiligten zu berücksichtigen, er ist aber an
deren Anträge in dieser Beziehung nicht weiter ge¬
bunden, als soweit die Wahl der Auseinandersetzungs¬
mittel nach den Gesetzen von der Willkür demselben
abhängig gemacht ist; vielmehr hat er den Auseinauder-
setzungsplan, wie er nach den örtlichen Verhältnissen,
den bestehendenVorschriften und dem Zwecke der
Auseinandersetzung am passendsten ist, in Vorschlag zu
bringen, unbeschadet der Erörterung derjenigen Erinne¬
rungen und Vorschläge, welche die Parteien in ihrem
Interesse zu machen haben.

Den Parteien bleibt zwar überlassen,wegen der
desfallsigen Anordnung des Kommissars die Entschei¬
dung der Generalkommissionnachzusuchen, sie müssen
aber bis zu dieser Entscheidungden Anordnungen des
Kommissars unweigerlich Folge leisten.

V. 34 s. 17 Abs. 7.
Z. 226. Insbesondere hat der Kommissar bei der

neuen Vertheilung der Ländereien nicht nur seine
Vermittelung einzulegen, daß die möglichst vollkom¬
mensten Planlagen und deren schickliche Verbindung
durch Wege und Triften in Vorschlag kommen, die
Theilnehmer zu deren gütlicher Annahme vermocht,
und die Widersprüche Einzelner, sei es im Wege des
Vergleichs oder der Entscheidung beseitigt werden;
sondern er darf auch die hierüber genommenen, zur
Vereitelung oder Erschwerung der Zwecke der Aus¬
einandersetzung gereichenden Abreden der Theilnehmer
nicht gestatten,muß vielmehr in dergleichen Fällen
durch angemessene Bedeutung ein anderes Abkommen
zu bewirken suchen, und wenn er solches nicht erreichen
kann, darüber zur Entscheidung der Generalkommission
berichten.

AG. 21 Z. 9.



Z. 227. Der Plan muß die Vorschläge des
Kommissars, soweit sie bleibende Verhältnissebetreffen,
nebst einer Entwickelung der Grundsätze, worauf sie
beruhen enthalten. In demselben müssen die jedem
Belheiligtenanzuweisenden Abfindungen der Regel
nach speziell aufgeführt werden.

B. 17 §. 136 Satz 2 8. 137.§. 228. Zu den Gegenständen,welche bleibende
Verhältnissebetreffen, gehören Triften, Wege, Vieh¬
tränken, Abzugs- und Bewässerungsgräben,Wässerun¬
gen zum Schafwaschen, zu Viehtränkenu. s. w.

V. >7 §. 138.§. 229. Die Regulirung der Gegenstände,
welche entweder nicht bleibende Verhältnisse oder nicht
die Landtheilungselbst betreffen, sondern nur Folgen
derselben sind, ist der Regel nach bis nach ersolgter
Feststellung des Auseinandersetzungsplanesauszusetzen.

Bis dahin können auch die Bestimmungen wegen
der Zeit der Ausführung der Auseinandersetzung ver¬
schoben werden.

V. 17 Z. 139.Z. 239. Der entworfene Plan muß den Be¬
theiligten nicht nur auf der Karte und dem Papiere,
sondern auch an Ort und Stelle erklärt werden.
In so fern er gemeinschaftliche Rechte einer Gemeinde
betrifft, ist es zureichend, daß die Vorlegungihren
gehörig legitimirten Stellvertreterngeschieht, insoweit
er aber die besonderen Rechte einzelner Betheiligten
zum Gegenstande hat, muß er allen diesen zu ihrer
Erklärung bekannt gemacht werden.

Die Bekanntmachung und Erläuterung muß
übrigens so umständlichgeschehen, daß jeder übersehen
und sich überzeugen kann, wie sich seine neuen Ver¬
hältnisse gegen die vorigen ändern, und daß der Plan
entweder auf getroffenenVereinbarungen oder gesetz¬
lichen Vorschriftenberuhe.

V. 17 Z. 140.
H. 231. Kommen Widersprüche vor, so müssen

solche aufmerksam gehört und erwogen werden.
Sind sie gegründet, so müssen die Mittel zu deren
Abhelfung erforscht und vorgeschlagen werden. Sind
sie ungegründet, so müssen die Widersprecher des Un-
grundes ihres Widerspruchsbelehrt werden.

V. 17 §. 141.
Z. 232. Findet solchergestalt kein gütliches Ab¬

kommen statt, so muß der Kommissar zur Instruktion
der Streitpunkte nach Vorschriftder §Z. 193 ff.
schreiten. Dabei muß er dahin streben, daß die Sache
durch einen und denselben Rechtsgangvöllig oder
wenigstens soweit beendet werde, daß der Errichtung des
AuseinandersetzungSrezessesnichts weiter im Wege steht.

Der Kommissar muß daher, wenn Gegenstände
bei der Berechnung des Hauptplanesausgesetzt sind,
darüber einen nachträglichen Plan oder Vorschläge den
Betheiligten vorlegen und darüber, wie über den
Hauptplan ihre Erklärung einholen, möglichst eine
Vereinbarung stiften, entgegengesetzten Falles aber auch
die hierbei entstehenden Streitpunkte instruiren.

V. 17 ZZ. 142, 143.

K. 233. Wird ein Vergleich gestiftet, so muß der
Kommissarnicht nur für dessen umständliche bestimmte
Abfassung unv gesetzmäßigeVollziehungSorge tragen,
sondern auch alle anderen bisher noch ausgesetzten
Nebenpunkte in Güte zu erledigen suchen, und solcher¬
gestalt die Sache bis zur Errichtung des Rezefses und
bis zur Ausführung vorbereiten.

V. 17 §. 144.
Z. 234. In allen Fällen steht eS den Bethei¬

ligten frei, bei Streitigkeiten über die Planlagen der
zur Auseinandersetzunggehörigen Grundstücke darauf
anzutragen, daß die Kreisvermittelungsbehördedarüber
gehört werde. Weicht die Ansicht derselben von der
des Kommissars ab, so bleibt es der Beurtheilung
der Auseinandersetzungsbehördeüberlassen, ob unter
beiden über die Gründe der Abweichung behufs ge¬
höriger Vorbereitung der Entscheidung verhandelt wer¬
den soll.

V. 34 Z. 35. — V. 44 Z. 19. — V. 17 Z. 187.

Fünfter Abschnitt.
Jnterimistikum.

Z. 235. Entstehen Streitigkeiten darüber, wie eS in
den bei der Generalkommission anhängigen Angelegenheiten
bis zur endlichen Ausführung derselben mit dem Besitze,
der Verwaltung und Nutzung der zur Auseinander¬
setzung gehörigen Gegenstände zu halten ist, so soll die
Generalkommissionselbst oder auch der Kommissar
dieSfallS ein Jnterimistikum festsetzen. Dies gilt so¬
wohl von den Veränderungen in dem bisherigen Besitz¬
stand und der bisherigen VerwaltungS« und Benutzungs¬
art, welche aus Rücksicht auf die bevorstehende Aus¬
einandersetzung und zur Vorbereitung eines schicklichen
Ueberganges aus der bisherigen in die künftige Ein¬
richtung nöthig werden, als von den sonst über den
bisherigen Besitzstandund die bisherigen Nutzungen
entstandenen Streitigkeiten. Auch können die proviso¬
rischen Regulirungen im Laufe der Auseinandersetzung,
je nachdem die Streitigkeiten über die TheilnehmuugS-
rechte endgültig entschieden worden, oder die Ausein¬
andersetzung vorrückt, wiederum abgeändertund modi-
sizirt werden.

V. 34 §. 36. — V. 44 Z. 5.
H. 236. Gegen ein nach ß. 235 von dem Kom¬

missar oder der Generalkowmission festgesetztesJnteri¬
mistikum findet sofortige Beschwerde statt. Ueber die¬
selbe entscheidet, wenn das Jnterimistikum von dem
Kommissar festgesetzt ist, die Generalkommisston.

Gegen die Entscheidung in der Beschwerdeinstan;
findet eine weitere Beschwerde nicht statt.

G. 80 Z. 77.

Sechster Abschnitt.
Kontumazialverfahren im Laufe der

Regulirung.
§. 237. Wenn die Beteiligten den kommissa¬

rischen Verfügungen nicht gehörig Folge leisten und die
Termine nicht gehörig abwarten, so findet das Kontu¬
mazialverfahren statt. ES ist zur Begründung desselben



zureichend, wenn in der Vorladung der Gegenstand der
bevorstehenden Verhandlung nur im Allgemeinenbe¬
kannt gemacht wo, den und es sind schriftliche Mit¬
theilungen vorheriger Verhandlungenund der Urkunden,
worauf sich die bevorstehende Verhandlungbeziehen soll,
nicht erforderlich,sondern es ist hinreichend, wenn dem
Vorgeladenen nur die Gelegenheit bekannt gemacht wird,
wo er sie in der Nähe des Ortes der Regulirung vor
dem Termine selbst oder durch einen Bevollmächtigten
einsehen kann.

Einer Androhung der gesetzlichen Folgen der Ver-
säumung bedarf es nicht.

V. 17 Z. 145, CPO. tz. 209.
Z. 238. Erscheint ein Beteiligter in dem ersten

Termine nicht, so wird angenommen, daß die gegen¬
seitigen Gerechtsame so anerkannt weiden, wie sie von
dem Gegentheil angegeben worden, und daß der Ab¬
wesende in Rücksicht des ferneren Verfahrens es auf
die gesetzmäßige Regulirung des Kommissarsan¬
kommen lasse.

V. 17 Z. 146.
§. 239. Der Kommissar fährt dann, gestützt auf

das hiernach als anerkannt anzunehmende Rechts«
Verhältniß,in den folgenden Tagen mit der rechtlichen
Regulirung der Sache und allenfallsbis zur Aus¬
arbeitung und Vorlegung des Auseinandersetzungsplanes
fort und regulirt solchergestaltin ovntumaoiÄM.
Werden dabei von den AnwesendenEinwendungen gegen
den Plan angebracht, so werden solche lediglich von
dem Kommissar geprüft. Er hilft den gegründeten
Erinnerungen ab, klärt die ungegründeten zur künftigen
Entscheidungauf und sendet dann die Akten an die
Generalkommission ein.

V. 14 Z. 14k.
§. 240. Ist ein Betheiligter in einem ferneren

Termine ungehorsam ausgeblieben, und kommt es
zufolge der allgemeinenBekanntmachungin der Vor¬
ladung auf Erklärung über Vermessung und Bonitirung
und auf das fernere Verfahren an, so wird in Rück¬
sicht desselben angenommen,daß er das Vermessungs¬
und BonitirungSregister als richtig anerkenne und in
Rücksicht des ferneren Verfahrens auf die Legalität des
Kommissars lediglich Bezug nehme, welcher dann, wie
eS in dem vorigen Paragraphen vorgeschrieben ist,
fortfährt.

V. 17 Z. 148.
§. 241. Hat der Termin zur Erklärung über

den vou dem Kommissar angefertigten Auseinander-
setzuugsplan oder über Vorschläge, die von den an¬
wesenden Betheiligten herrühren und von dem Kom¬
missar in der Vorladung als zweckmäßig anerkannt
und angepriesen worden, angestanden, so wird an¬
genommen, daß der Plan und beziehungsweisedie
Vorschläge genehmigt worden, und es werden nach
ersolgter Erledigung oder Erörterung der Einwendungen
der Anwesendendie Akten an die Generalkommission
zur Entscheidung eingesandt.

V. 17 §. 149.
H. 242. Vorstehende Vorschriften finden auch in

dem Falle Anwendung, wenn ein Betheiligter seinen
Bevollmächtigtenmit gar keiner oder nicht zureichender
Jnformaticn versieht.

V. 17 Z. >51.
§. 243. Eben dieses findet statt, wenn eine Ge¬

meinde oder die Theilhaber eines nach Z. 62 für ge¬
meinschaftlich zu achtenden Interesse insgesammt aus¬
bleiben, wogegen in Fällen, wo einige Mitglieder oder
Theilhaber erscheinen, andere aber ausbleiben, die Vor¬
schriften der ZI. 65 und 67 Anwendungfinden.

V. 17 §. 152.
H. 244. In den Fällen, wo die Regulirungnicht

ununterbrochenfortgesetzt und also zu dem Ende neue
Termine angesetzt worden, muß dem in den früheren
Terminen ausgebliebenen Betheiligten von dem ander¬
weitigen Termine Nachricht gegeben und er dazu vor¬
geladen werden. Erscheinter auf diese Vorladung, so
muß er auch über die in seiner Abwesenheit vor¬
genommenen Verhandlungen gehört werden, er muß
aber die durch sein Ausbleiben entstandenennutzlosen
Kosten tragen nnd den Gegnern erstatten. Eben dieses
findet statt, wenn er sich in den nachstehenden Terminen
vor der Entscheidung selbst meldet.

V. 17 z. 153.

Siebenter Abschnitt.
Ausführung der Auseinandersetzung.
Z. 245. Die Ausführung der Auseinandersetzung

erfolgt in dem dnrch Einigung der Betheiligten oder
durch die GeneralkomMission bestimmtenZeitpunkte.

V. 17 Z. 202.
H. 246. Die Ausführungvor Bestätigungdes

Rezesses kann der Regel nach nur mit Genehmigung
aller Interessenten geschehen. Die Generalkommission
ist jedoch befugt, indem sie auf Ausführung erkennt,
dabei zugleich festzusetzen:

daß diese Ausführung, ungeachtet des gegen
das Erkenntniß etwa einzuwendenden Rechts¬
mittels, stattfinde.

Eine solche Festsetzung kann aber nur dann ge¬
schehen, wenn aus den Umständen erhellet:

a) daß aus einem längeren Aufschub der Ausführung
für die Betheiligten, welche solche verlangen, ein
erheblicherund überwiegender Nachtheil er¬
wachsen würde, und zugleich

k) daß der Gegenpartei für den ihr aus der früheren
Ausführung entstehenden Nachtheil Entschädigung
gewährt werden kann.

Die Generalkommission hat jedoch, wenn in Ge¬
mäßheit einer solchen Festsetzung die Ausführung noch
vor Entscheidung zweiter Instanz erfolgt, zu erörtern,
und zu den Akten ihr Gutachten abzugeben:

ob und in wie weit eine Abänderung des
durch die Ausführung begründeten Zustandes
ohne überwiegende Nachtheile noch zulässig ist?

damit das Ober-LandeSkulturgericht hiernach seine Ent¬
scheidung treffen könne.

Diejenigen,die aus der ungewöhnlichfrüheren



Ausführung Schaden luden, müssen von denjenigen,
welche davon Vortheil ziehen, entschädigt werden.

V> 17 §s. 203, 204. — V. 44 Z, 6.
Z. 247. Die Ausführung der Auseinandersetzung

begreift nicht allein die Uebergabe der jedem Theile
gebührenden Abfindungund endgültige Lokalbestimmung
der Grenzen der Landabfindungen, sondern auch die
Veranlassung der in Folge der Auseinandersetzung er¬
forderlichen Eintragung in das Grundsteuerkatasier,
ingleichen die Berichtigung aller anderen Gegenstände,
die zwischen den unmittelbaren Theilnehmern noch zu
reguliren sind, sowie die vorschriftsmäßigeErledigung
der Ansprüche der entfernten Theilnehmer.

Auch die etwa bei der Hauptregnlirung außer Acht
gelassenen Nebenpunkte in Rücksicht der Wege, Tristen,
Wässerungenu. f. w. müssen regulirt und im Mangel
eines Vergleichszur Entscheidung der Generalkommission
vorbereitet werden.

V. 17 196-200.
H. 248. Der Kommissarhat selbstthätig dafür zu

sorgen, daß bei der Ausführungsverhandlung alle bis
dahin noch nicht erledigtenPunkte abgemacht werden.
Er hat es also keineswegs dabei bewenden zu lassen,
daß die Beteiligten solche zur Sprache bringen, sondern
seinerseits darauf zu halten, daß alles Sachgehörige
endgültig erledigt und die zu solchem Behuf erforder¬
lichen Erklärungen und Anträge gemacht werden.

V. 34 Z. 57.ß. 249. Zu der Ausführung der Auseinander¬
setzung gehört auch die Regulirungdes Verhältnisses
zwischen Pächtern und Verpächtern sowie zwischen Eigen¬
thümern und Nießbrauchern.

V. 17 Zs. 1S6, 198.Z. 250. Ueber die Ausführung der Auseinander¬
setzung muß ein von den Betheiligten zu vollziehendes
Protokoll aufgenommenwerden und daraus muß her¬
vorgehen, wie überhaupt die Ausführung geschehen ist,
alle obengedachten Nebenpunkte regulirt worden, und
bei welchen die Entscheidung der Generalkommission zu
erwarten sei.

V. 17 §. 201.

Achter Abschnitt.
Errichtung des Nezesses.

Z. 251. Sobald über die Auseinandersetzung ein
gütliches Abkommen erreicht, oder die Sache in ihren
wesentlichen Punkten entschieden und die Nebenpunkte
regulirt worden, muß nach Maßgabe der Vergleiche
und der Entscheidung der Rezeß entworfen werden.
Sind auch noch einzelne Punkte in der Berufungs¬
instanz anhängig und betreffen diese solche Gegenstände,
worüber in zweiter Instanz nur auf eine Entschädigung
erkannt werden kann, oder treten die in ZZ. 221—223
näher bestimmten Fälle ein, in welchen der noch
schwebenden Streitigkeitenungeachtet mit der Plan¬
berechnung verfahren werden kann; so ist dennoch zur
Aufnahme des Rezesses zu schreiten und solchen Falls
in demselben nur das Nöthige darüber zu bemerken.

V. 17 z. 153.

ß. 252. Der Rezeß muß eine deutliche und be¬
stimmte Beschreibungdes Resultates der Auseinander¬
setzung in Absicht der Hauptgegenstände und der Neben-
punkte enthalten. Es müssen darin die neuen
Grenzen i>.r beiderseitigen Besitzungenmit möglichster
Genauigkeit, alle fortdauernden Befugnisse, die ein
Theil auf den Besitzungen des andern etwa behält,
und alles, was ein Theil dem anderen, in Gefolge
der Auseinandersetzung,es sei fortdauernd oder zeit¬
weise, zu leisten hat, nebst den Veränderungen, die in
Folge der Auseinandersetzungin Rücksicht der Ab¬
gaben an den Staat, Kirche, Pfarre ?c., und in
Rücksicht der Kommunallasten und sonstigen Sozietäts¬
verhältnisse entstandensind, ganz bestimmt beschrieben
werden.

V. 17 Z> 159.
H. 253. Die Entwerfung des RezesseS geschieht

durch den Kommissar.
Der Entwurf muß vor dessen Vollziehung mit den

Akten der Generalkommissionzur Prüfung eingesandt
werden.

V. 17 M. 160, 161.
K. 254. Die Generalkommission muß das ganze

Verfahren des Kommissarsund den Inhalt des
Rezesses in Beziehung auf Bestimmtheit, Deutlichkeit
und Aktenmäßigkeit prüfen. Sie muß vorzüglich:

I. den LegitimationSpnnkt,
2. das Interesse der moralischen Personen, soweit

sie für dieselben von Amtswegen zu sorgen hat,
3. die ihr obliegende Vorsorge für die nicht zu¬

gezogenen Realgläubiger,Lehns- und Fidei-
kommißfolger und

4. das lanoespolizeiliche Interesse berücksichtigen.
Findet sie dabei Ausstellungen, so muß sie den

Kommissar zurechtweisen und demselben zugleich vor¬
schreiben, welchergestalt den Erinnerungenabzuhelfen sei.

Sind die Betheiligten bei dieser Nachverhandlung
zu keiner angemessenen Vereinigung zu vermögen, so
entscheidet die Generalkommissionwegen der solcher¬
gestalt unerledigten, imgleichen wegen der schon von
dem Kommissarermittelten Ausstellungen.

V. 17 ZZ. 162-164.Z. 255. In eben der Art verfährt die General¬
kommission, wenn ihr Rezesse, die nicht unter ihrer
Leitung geschlossenworden, zur Bestätigung eingereicht
werden.

V. 17. §. 165.
H. 256. Vereinigen sich die Betheiligten bei Ge¬

legenheit der Auseinandersetzungin der Hauptsache
über Nebengeschäfte,welche damit weder in noth¬
wendiger Beziehung stehen, noch zur besseren Reguli-
rung des Hauptgeschäftsgereichen, so kann die General¬
kommission dergleichen Nebenabredenvon sich abweisen
und ihre Bestätigung auf die übrigen Bestimmungen
des Vertrags beschränken.

V. 34 z. 37.Z. 257. Findet die Generalkommissiondie von
den Betheiligten genommenen Abreden bei einem oder
dem anderen Punkte unstatthaft, so hat dieselbe, fall»



deshalb eine andere zulässige Bereinigung unter den
Betheiligten nicht zu vermitteln ist, auch darüber zu
befinden, ob und inwieweit, ungeachtet der von ihr
festzusetzenden Abänderungen, die Abreden über den
Hauptgegenstandoder andere Nebenpunkte aufrecht er.
halten werden können, oder ob und inwieweit die nöthig
befundenen Abänderungenauf den Hauptgegenstand der
Vereinigung oder gewisser Punkte derselben von solchem
Einflüsse sind, daß sie mit einander nicht bestehen
können, nicht minder, ob wegen dieser Abänderungen
eine anderweite Ausgleichungder Betheiligten und in
welcher Art und Weise dieselbe zu bewirken ist. Dabei
gilt die Regel, daß die getroffene Vereinigung, soweit
sich irgend anderweite Ausgleichungsmittelwegen des
nicht genehmigten Punktes auffinden lassen, aufrecht zu
erhalten ist.

V, 34 Z. 38.

Z, 253. Die Vollziehungdes Rezesses kann mit
der nämlichenWirkung, wie vor einem als Richter
befähigten Justizbeamten oder vor einem Notar, auch
vor einem jeden von der Geueralkommisfion mit diesem
Geschäftebeauftragten Kommissar oder Staats- oder
Gemeindebeamten erfolgen.

Abl.G. v. S. März 1350 §. 108 Abs. 2. - Ergänz.
G. vom 2. März 1850 Art. 15. V. 34. Zz. 41 u. 43.

H. 259. Der Kommissarmuß nicht nur für eine
gesetzmäßige Vollziehung des Rezesses Sorge tragen,
und also den Betheiligten, besonders den bäuerlichen,
den Inhalt desselben erläutern, sondern auch, in sofern
er nicht selbst der Verfasser ist, die Fassung des Rezesses
in Hinsicht ihrer Bestimmtheit und Deutlichkeit und
den Legitimationspunktder Betheiligtenprüfen. Finden
sich dabei wider Erwarten noch Ausstellungen,so muß
er solchen möglichst abhelfen, und wie dies geschehen,
in dem dem Rezeß anzuhängenden Vollziehungsprotokolle
bemerken.

V. 17 Z. 167.
§. 260. Die Unterschriftender öffentlichen Be¬

hörden, deren Urkunden den Glauben öffentlicher
Dokumente haben, bedürfen eines gerichtlichenoder
notariellen Anerkenntnisses jener Behörden nicht.

B. 34 §. 42.
Z. 261. Wenn bei dem Rezesse nichts zu erinnern,

oder die dagegen gemachten Erinnerungenerledigt sind,
derselbe auch gehörig vollzogen worden, wird die Be¬
stätigung ertheilt.

V. 17 §. 168.
§. 262. Der vollzogene und von der General¬

kommission bestätigte Rezeß hat die Wirkung einer ge¬
richtlich bestätigten Urkunde. ES bedarf dessen Ver¬
lautbarungvor dem Richter der Sache nicht weiter
und es kann auf dessen Grund die Zwangsvollstreckung
verfügt werden.

V. 17 §. 169.
H. 263. Durch den nach §. 26 l bestätigten

Rezcß wird das Auseinandersetzungsverfahren dergestalt
abgeschlossen,und eS gehört zu den Obliegenheiten des
mit der Vollziehung beauftragtenKommissars, die Be¬

theiligten darauf aufmerksam zu machen, daß die zur
Sache gezogenen Betheiligtennicht nur mit keinen
Einwendungen wegen der hierin bestimmten Gegen¬
stände, sondern auch mit keinen Nachforderungenauf
Rechte, welche ihnen hinsichtlich dieser Auseinander¬
setzung zuständig gewesen wären und dabei übergangen
sind, weiter gehört werden können. Demgemäß ist
keiner der Betheiligten irgend eins Einschränkung seines
Eigenthums weiter, als diejenigen, welche entweder
durch allgemeine Gesetze bestimmt oder in dem Rezesse
ausdrücklich vorbehaltensind, zu dulden gehalten.
Gleichmäßigverbleiben alle Grundstücke und Pertinen-
zien, welche nicht anderen überwiesen sind, dem bis¬
herigen Besitzer, blos mit Ausnahme der vormaligen
Grundgerechtigkeiten, welche das Eigenthum der Mit¬
beteiligten belästigen, und demgemäßnach dem oben¬
gedachten Grundsatze,außer dem Falle nothwendiger
Servituten oder des ausdrücklichen Vorbehalts, er¬
löschen.

V. 17 §. 170.
Z. 264. Die für die Betheiligten bestimmten

Ausfertigungen des Rezesses werden dem Kommissar
zur Aushändigung übersandt, und zwar, falls die
Ausführung der Auseinandersetzungnoch nicht ge¬
schehen sein sollte, mit den hierzu erforderlichen An¬
weisungen.

V. 17 Z. 172.
§. 265. Das Recht der Zwangsvollstreckung ge¬

bührt der Generalkommissionnicht blos wegen ihrer
und der Entscheidungen des Ober-Landeskulturgerichts,
sondern auch wegen der unter ihrer Dazwischenkunft
vollzogenen, oder von ihr blos bestätigtenRezesse.

V. 17 8. 205. G. 80 Z. 93.
Z. 266. Nach vollständiger Ausführung der Aus¬

einandersetzung wird eine Ausfertigung des bestätigten
Rezesses mit einer beglaubigten Abschrift des AuS-
führungsprotokolls dem Kreislandrath überfandt, in
dessen Registratur diese Verhandlungen fernerhin asser-
virt bleiben.

V. 17 §. 206.Z. 267. Ein Exemplar der Karte ist zur Nieder-
legung im landräthlichen Archive bestimmt.

Auf Verlangen der Betheiligtenkann dasselbe
dem Gemeinde- oder Gutsvorsteher und wenn letzterer
an dem Orte keinen Wohnsitz hat, dem bei der Sache
am meisten Betheiligten ausgeantwortet werden. Die
Karte ist zur Einsicht jedes Betheiligtenbereit zu
halten.

V. 34 §. 64.
Z. 268. Die Kommissionsakten, die Urkarte und

sämmtliche Register werden im Archiv der General¬
kommission niedergelegt.

V. 17 §. 207.
Z. 269. Jedem Betheiligten müssen auf sein

Verlangen und gegen Erstattung der Kosten von allen
Auseinandersetzuugs-Verhandlungen,Karten und Ver-
messungs-Registernin beglaubigterForm Abschriften
oder Auszüge ertheilt werden.

V. 17 Z. 208.



Neunter Abschnitt.
Auseinandersetzungskosten').

§. 270. Wegen der Regulirung von Jnzident-
punkten findet die Theilnahme eines Dritten an den
Kosten der Auseinandersetzungnur insofern, als ihm
daraus besondere Vortheile erwachsen und dann im
Verhältniß derselben statt. Außer diesem Fall aber
können dergleichenauf Anlaß der Auseinandersetzung
zur Sache gezogenen Beth iligten keine Kosten zur Last
gelegt werden.

V. 17 §. 211. AG. 21 §. 27.
Z. 271. Die Kosten, welche durch die Weiterungen

einzelner Theilnehmeroder durch Prozesse entstanden
sind, fallen dem unterliegendenTheile nach den allge¬
meinen Grundsätzenüber Prozeßkosten zur Last.

V. 17 §. 212. — GTHO. v. 19. Mai 1S51 Z, 29.
— V. v. 13. Mai 1867 ß. 33. — G. v. 5. April
1869 Z. 27.

Z. 272. Für persönlichabgewarteteTermine
können die Betheiligtcn Reise-, Zehrungs-und Ver-
säumnißkosten nicht erstattet verlangen. Auch können
die Parteien einander die an ihre Bevollmächtigten,
Konsulenten und Beistände zu zahlenden Gebühren und
Kosten nicht in Rechnung stellen.

Ist ein Dritter «ach §. 270 zu den Auseinander¬
setzungskostenbeizutragennicht verpflichtet, so kann er
zwar nicht für sich selbst, wohl aber für einen bestellten
Bevollmächtigten,wenn kieser nicht zu den Betheiligten
gehört, Reise- und ZehrungSkosten erstattet verlangen.
Diese werden nach den persönlichen Verhältnissendes
Bevollmächtigtenbestimmt, sind jedoch, wenn sie für
den Machtgeder selbst, falls dieser dergleichen zu bean¬
spruchen hätte, nach dessen persönlichen Verhältnissen
im geringerenBetrage festzusetzenwären, auf diesen
Betrag zu ermäßigen.

Die nach Z. 73 1!t. d, o aus der Mitte der
Betheiligten bestellten Bevollmächtigten können von
ihren Machtgehern Reise-, Zehrungs- und Versänmniß-
kosten beanspruchen.

Regulativ v. 25. April 1836 s. 6.
Z. 273. Streitigkeiten unter den Parteien über

die Veipflichtungzur Tragung der Kosten gehören in
den wegen der Hauptsache stattfindendenNechtSgang.
Alle übrigen, die RegulirungSkosten betreffenden Diffe¬
renzen und Beschwerden sind in dem Falle, wenn die
Beteiligten sich bei den Festsetzungen der General-
kommission nicht beruhigen, im Wege der Beschwerde
zur Entscheidung des vorgesetzten Ministeriums zu
bringen.

Regulativ v. 25. Avril 1836 Z. 13.
Dritter Theil.Streitverfahren.

Erster Abschnitt.
Allgemeine Benimmungen.

Erster Titel.
Ausschließung und Ablehnung der Mitglieder und

Kommissare der Ausemandersetzungsbehörden.
tz. 274. Ein Mitglied (Hülfsardeiter) emer Aus-

1) Vergl. §. 20 deS Gesetze» vom Z4. Mai 18S5.

einandersetzungsbehörde ist von der Ausübung deS
Nichteramts krast Gesetzes ausgeschlossen:

1. in Sachen, in welchen eS selbst Partei ist,
oder in Ansehung, welcher es zu einer Partei
in dem Verhältnisse eines Mitbcrechtigten,
Mitverpflichtetenoder Regreßpflichtigen steht;

2. in Sachen seiner Ehefrau, auch wenn die Ehe
nicht mehr besteht;

3. in Sachen einer Person, mit welcher eS in
gerader Linie verwandt, verschwägertoder
durch Adoption verbunden, in der Seitenlinie
bis zum dritten Grade verwandt oder bis zum
zweiten Grade verschwägert ist. auch wenn
die Ehe, durch welche die Schwägerschaft be¬
gründet ist, nicht mehr besteht;

4. in Sachen, in welchen eS als Prozeßbevoll-
mächtigter oder Beistand einer Partei bestellt
oder als gesetzlicher Vertreter einer Partei
aufzutreten berechtigt ist oder gewesen ist;

5. in Sachen, in welchen es als Zeuge oder
Sachverständigervernommen ist;

6. in Sachen, in welchen eS in einer früheren
Instanz bei der Erlassung der angefochtenen
Entscheidung mitgewirkthat.

CPO. Z. 41.
§. 275. Die Mitglieder (Hülfsarbeiter) der Ge¬

neralkommissionenwerden durch die kommissarische
Bearbeitung einer Auseinandersetzungssache von der
Ausübung des Richteramts in erster Instanz nicht
ausgeschlossen.

G. 80 s. 4.
Z. 276. Ein Mitglied (Hülfsarbeiter) einer Aus¬

einandersetzungsbehörde kann sowohl in den Fällen, in
welchen es »on der Ausübung deS Richteramts kraft
des Gesetzes ausgeschlossen ist, als auch wegen Besorgniß
der Befangenheit abgelehnt werden.

Wegen Besorgniß der Befangenheitfindet die Ab¬
lehnung statt, wenn ein Grund vorliegt, welcher ge¬
eignet ist, Mißtrauengegen die Unparteilichkeit eine»
Richters zu rechtfertigen.

Das Ablehnungsrechtsteht in jedem Falle beiden
Parteien m.

CPO. Z. 42.
Z. 277. Eine Partei kann ein Mitglied einer

Auseinandersetzungsbkhörde wegen Besorgniß der Be¬
fangenheitnicht mehr ablehnen, wenn sie bei demselben,
ohne den ihr bekanntenAblehnungsgrund geltend zu
machen, in eine Verhandlung sich eingelassen oder An¬
träge gestellt hat.

CPO. 8. 43.
H. 278. Das Ablehnungsgesuch ist bei der Be¬

hörde, welcher das Mitglied angehört, anzubringen;
cs kann bei derselben zu Protokoll erklärt werden.

Der Ablehnungsgrund ist glaubhaft zu machen;
der Eid ist als Mitt?l der Glaubhastmachung aus¬
geschlossen. Zur Glaubhastmachung kann auf das
Zeugniß des abgelehnten Mitgliede» Bezug genommen
werden.



Das abgelehnte Mitglied hat sich über den Ab¬
lehnungsgrund dienstlich zu äußern.

Wird ein Mitglied, bei welchem die Partei in
eine Verhandlung sich eingelassen oder Anträge gestellt
hat, wegen Besorgniß der Befangenheit abgelehnt, so
ist glaubhaftzu machen, daß der Ablehnungsgrund
erst später entstanden oder der Partei bekannt ge¬
worden sei.

CPO. s. 44.Z, 279. Ueber das Ablehnungsgesuch entscheidet
die Behörde, welcher der Abgelehnte angehört, wenn
dieselbe durch Ausscheiden des abgelehntenMitgliedes
beschlußunfähigwird, die im Jnstanzenzuge zunächst
höhere Behörde.

CPO. 3. 45.§. 28(1. Die Entscheidung über das Ablehnungs¬
gesuch kann ohne vorgängige Jnstruktionsverhandlung
erfolgen.

Gegen den Beschluß, durch welchen das Gesuch
für begründet erklärt wird, findet kein Rechtsmittel,
gegen den Beschluß, durch welchen daö Gesuch für
unbegründet erklärt wird, findet sofortige Be¬
schwerde statt.

CPO. Z. 46.§. 28 l. Ein abgelehntes Mitglied hat vor Er¬
ledigung des Ablehnungsgesuchs nur solche Handlungen
vorzunehmen,welche keinen Aufschub gestatten.

CPO. s. 47.
H. 282. Die für die Erledigung eines Ablehnungs¬

gesuchs zuständige Behörde hat auch dann zu ent¬
scheiden, wenn ein solches Gesuch nicht angebrachtist,
ein Mitglied einer AuSeinandersetzungsbehörde aber von
einem Verhältnisse Anzeige macht, welches seine Ab¬
lehnung rechtfertigen könnte, oder wenn aus anderer
Veranlassung Zweifel darüber entstehen, ob ein Mit¬
glied kraft Gesetzes ausgeschlossen sei.

Die Entscheidung erfolgt ohne vorgängiges Gehör
der Parteien.

CPO. s. 48.§. 283. Die Vorschriftender ZZ. 274, 276 bis
282 finden auf die Ausschließung und Ablehnung eines
Kommissars entsprechendeAnwendung.Jedoch können
die Mitglieder der Generalkommissionen in Sachen, in
welchen sie in erster Instanz bei der Erlassung der
angefochtenen Entscheidung mitgewirkthaben, zu Kom¬
missaren für die zweite Instanz ernannt werden.

Das die Ablehnungeines Kommissars betreffende
Gesuch ist bei der zuständigen Generalkommisston an¬
zubringen, welche darüber, auch wenn der Kommissar
das Ablehnungsgesuchfür begründet hält, zu ent¬
scheiden hat.

G. 80 z. S.
Zweiter Titel.

Betheiligung Dritter am Rechtsstreite.
Z. 284. Wer die Sache oder das Recht, worüber

zwischen anderen Personen ein Rechtsstreit anhängig
geworden ist, ganz oder theilweise für sich in Anspruch
nimmt, ist bis zur rechtskräftigenEntscheidung dieses
Rechtsstreits berechtigt, seinen Anspruch gegen beide

Parteien bei derjenigen Generalkommissiongeltend zu
machen, vor welcher der Rechisstreit in erster Instanz
anhängig wurde.

CPO. Z. 61.
H. 285. Der Hauptprozeß kann bis zur rechts¬

kräftigen Entscheidung über die Hauptintervention aus¬
gesetzt werden.

CPO. s, 62.
Z. 286. Wer ein rechtliches Interesse daran hat,

daß in einem zwischen anderen Personen anhängigen
Rechtsstreitedie eine Partei obsiege, kann dieser Partei
zum Zwecke ihrer Unterstützung beitreten.

Die Nebenintervention kann in jeder Lage des
Rechtsstreits bis zur rechtskräftigenEntscheidung des¬
selben, auch in Verbindung mit der Einlegung eines
Rechtsmittels et folgen.

CPO. Z. 63.
Z. 287. Der Nebenintervenientmuß den Rechts¬

streit in der Lage annehmen, in welcher sich dieser zur Zeit
seines Beitritts befindet; er ist berechtigt, Angriffs¬
und Vertheidigungsmittel geltend zu machen und alle
Prozeßhandlungenwirksam vorzunehmen,insoweit nicht
seine Erklärungen und Handlungenmit Erklärungen
und Handlungender Hauptpartei in Widerspruch stehen.

CPO. §. 64.§. 288. Der Nebenintervenient wird im Ver¬
hältnisse zu der Hauptpartei mit der Behauptung nicht
gehört, daß der Rechtsstreit, wie derselbe dem Richter
vorgelegen habe, unrichtig entschieden sei; er wird mit
der Behauptung, daß die Hauptpartei den Rechtsstreit
mangelhaft geführt habe, nur insoweit gehört, als er
durch die Lage des Rechtsstreits zur Zeit seines Bei¬
tritts oder durch Erklärungen und Handlungender
Hauptpartei verhindert worden ist, Angriffs' oderVer-
theidigungsmittel geltend zu machen, oder als Angriffs¬
oder Vertheidigungsmittel,welche ihm unbekannt waren,
von der Hauptpartei absichtlich oder durch grobes Ver¬
schulden nicht geltend gemacht sind.

CPO. s. «5.§. 289. Insofern nach den Vorschriften des
bürgerlichen Rechts die Rechtskraftder in dem Hmlpt-
prozesse erlassenenEntscheidung auf das Rechts¬
verhältniß des Nebenintervenienten zu dem Gegner
von Wirksamkeit ist, gilt der Nebenintervenient im
Sinne des tz. 70 als Streitgenosse der Hauptpartei.

CPO. §. 66.H. 290. Der Beitritt des Nebenintervenienten
erfolgt durch Erklärung zum Protokoll oder Einreichung
eines Schriftsatzesbei dem Kommissar. Das Protokoll
oder der Schriftsatz muß enthalten:

1. die Bezeichnung der Parteien und des Rechts¬
streits;

2. die bestimmte Angabe des Interesse, welches
der Nebenintervenienthat;

3. die Erklärung des Beitritts.
CPO. ss. 67, 462, 457. — G. 80 s. 36. — «. 17
Z. 69.

Z. 291. Ueber die Zurückweisungeiner Neben«
interventionwird nach vorgängiger Instruktion zwischen



den Parteien und dem Nebenintervenientenentschieden.
Der Nebenintervenient ist zuzulassen, wenn er sein
Interesse glaubhaft macht.

Gegen ein Zwischenurtheil findet sofortige Be¬
schwerde statt.

So lange nicht die Unzulässigkeitder Intervention
rechtskräftigausgesprochenist, wird der Jntervenient
im Hauptverfahren zugezogen.

CPO. z. «S. .
H. 292. Eine Partei, welche für den Fall des

ihr ungünstigen Ausganges des Rechtsstreits einen An¬
spruch auf Gewährleistung oder Schadloshaltung gegen
einen Dritten erheben zu können glaubt oder den An¬
spruch eines Dritten besorgt, kann bis zur rechts¬
kräftigen Entscheidung des Rechtsstreits dem Dritten
gerichtlich den Streit verkünden.

Der Dritte ist zu einer weiteren Streitverkündung
berechtigt.

CPO. Z. 69.
ß. 293. Die Streitverkündung erfolgt durch Er¬

klärung zum Protokoll oder Einreichung eines Schrift¬
satzes bei dem Kommissar. In dem Protokoll oder
Schriftsatze sind der Grund der Streitverkündung
und die Lage des Rechtsstreits anzugeben.

Abschrift des Protokolls oder Schriftsatzesist dem
Gegner des Streitverkünders mitzutheilen.

CPO. U. 70, 462, 457. — G. 80 s. 36. — V. 17
s. 69.

ß. 294. Wenn der Dritte dem Streitverkünder
beitritt, so bestimmt sich sein Verhältniß zu den Par¬
teien nach den Grundsätzen über die Nebenintervention.

Lehnt der Dritte den Beitritt ab, oder erklärt er
sich nicht, so wird der Rechtsstreit ohne Rücksicht auf
ihn fortgesetzt.

In allen Füllen dieses . Paragraphen kommen
gegen den Dritten die Vorschriften des Z. 288 mit
der Abweichung zur Anwendung,daß statt der Zeit
des Beitritts diejenige Zeit entscheidet, zu welcher der
Beitritt in Folge der Streitverkündung möglich war.

CPO. s. 71.
Z. 295. Wird von dem verklagten Schuldner

einem Dritten, welcher die geltend gemachte Forderung
für sich in Anspruch nimmt, der Streit verkündet, und
tritt der Dritte in den Streit ein, so ist der Beklagte,
wenn er den Betrag der Forderung zu Gunsten der
streitenden Gläubiger gerichtlich hinterlegt, auf feinen
Antrag aus dem Rechtsstreit unter Verurtheiluug in
die durch seinen unbegründeten Widerspruch veranlaßten
Kosten zu entlassen und der Rechtsstreitüber die Be¬
rechtigung an der Forderungzwischen den streitenden
Gläubigern allein fortzusetzen. Dem Obsiegendenist
der hinterlegte Betrag zuzusprechen und der Unter¬
liegende auch zur Erstattung der dem Beklagten ent¬
standenen, nicht durch dessen unbegründeten Widerspruch
veranlaßtenKosten, einschließlich der Kosten der Hinter,
legung, zu verurtheilen.

CPO. s. 72.
§. 296. Wer als Besitzer einer Sache verklagt

ist, die er im Namen eines Dritten zu besitzen be¬

hauptet, kann, wenn er diesen benennt und ihm vor
der Verhandlung zur Hauptsache den Streit verkündet,
bis zur Erklärung des Benannten oder bis zum
Schlüsse des Termins, in welchem sich der Benannte
zu erklären hat, die Verhandlung zur Hauptsache ver¬
weigern.

Bestreitetder Benannte die Behauptung des
Beklagten oder erklärt er sich nicht, so ist der Beklagte
berechtigt, dem Klageantrage zu genügen.

Wird die Behauptungdes Beklagten von dem
Benannten als richtig anerkannt, so ist dieser berechtigt,
mit Zustimmung des Beklagten an dessen Stelle den
Prozeß zu übernehmen.Die Zustimmung des Klägers
ist nur insoweit erforderlich, als derselbe Ansprüche
geltend macht, welche unabhängig davon sind, daß der
Beklagte im Namen eines Dritten besitzt.

Hat der Benannte den Prozeß übernommen, so
ist der Beklagte auf seinen Antrag von der Klage zu
entbinden. Die Entscheidung ist in Ansehung der
Sache selbst auch gegen den Beklagten wirksam und
vollstreckbar.

CPO. tz. 73.
Z. 297. In der dritten Instanz kommen über

die Betheiligung Dritter am Rechtsstreite die Vor¬
schriften der ZZ. 61 bis 73 der Eivilprozeßordnnng
zur Anwendung.

Dritter Titel.Prozehkosten.
Z. 298. Die unterliegende Partei hat die Kosten

des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem
Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit dieselben
nach freiem Ermessen des Gerichts zur zweckentsprechen¬
den Rechsverfolgnng oder Rechtsvertheidigung noth¬
wendig waren.

Für persönlich abgewartete Termine können jedoch
die Parteien Reise-, Zehrnngs- und Versänmnißkosten
nicht erstattet verlangen. Auch können die Parteien
einander die an ihre Konsulenten und Beistände zu
zahlenden Gebühren und Kosten nicht in Rechnung
stellen.

Die Gebühren und Auslagen des Bevollmächtig¬
ten der obsiegendenPartei sind nur in Prozessen
zweiter und dritter Instanz zu erstatten, Reisekosten
eines auswärtigen Bevollmächtigten jedoch nur insoweit,
als die Zuziehung nach dem Ermessen des Gerichts
zur zweckentsprechendenRechtsverfolgung oder RechlS-
vertheidigungnothwendig war. Die Kosten mehrerer
Rechtsauwälte sind nur insoweit zu erstatten, als sie
die Kosten eines Rechtsanwalts nicht übersteigen,oder
als in der Person des Rechtsanwalts ein Wechsel ein-
treten mußte.

CPO. s. 87. — G. 80 tz. 8 Abs. 1. 2. — Regulativ
vom 25. Apnl 1836 H. 6.

Z. 299. Wenn jede Partei theile obsiegt, theils
unterliegt, so sind die Kosten gegeneinander aufzuheben
oder verhältnißmäßigzu theilen.

Das Gericht kann der einen Partei dik efammten
Prozeßkosten auferlegen, wenn die Zuvielforderung der
anderen Partei eine verhältnißmäßigegeringfügige war
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und kein« besonderen Kosten veranlaßt hat, oder wenn

der Betrag der Forderung der anderen^Partei von

der Festsetzung durch richterliches Ermessen, von der
AuSmittelung durch Sachverständige oder von einer
gegenseitigen Berechnung abhängig war.

CPO. s. 88.
H. 300. Hat der Beklagte nicht durch sein Ver¬

halten zur Erhebung der Klage Veranlassung gegeben,
so fallen dem Kläger die Prozeßkosten zur Last, wenn
der Beklagte den Anspruch sofort anerkennt.

CPO. s, 89.
H. 301. Die Partei, welche einen Termin oder

eine Frist versäumt, oder die Verlegung eines Termins,
die Vertagungeiner Verhandlung, die Anberaumung
eines Termins zur Fortsetzung der Verhandlung oder
die Verlängerungeiner Frist durch ihr Verschulden
veranlaßt, hat die dadurch verursachten Kosten zu
tragen.

CPO. S. S0.
Z. 302. Die Kosten eines ohne Erfolg gebliebenen

Angriffs- oder Verthcidignngsmittelskönnen der Partei
auferlegt werden, welche dasselbe geltend gemacht hat,
auch wenn sie in der Hauptsacheobsiegt.

CPO. H, 91.
Z. 303. Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten

Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, welche dasselbe
eingelegt hat.

Die Kosten der Berufungsinstanz können der ob¬
siegenden Partei ganz oder theilweise auferlegt werden,
wenn sie auf Grund eines neuen Vorbringens obsiegt,
welches sie nach freiem Ermessen des Gerichts in erster
Instanz geltend zu machen im Stande war.

CPO. z. 92.
H. 304. Die Kosten eines abgeschlossenen Ver¬

gleichs sind als gegen einander aufgehobenanzusehen,
wenn nicht die Parteien ein Anderes vereinbart haben.
Dasselbe gilt von den Kosten des durch Vergleicher¬
ledigten Rechtsstreits, soweit nicht über dieselben bereits
rechtskräftigerkannt ist.

CPO. s. 93.
Z. 305. Die Anfechtungder Entscheidungüber

den Kostenpunkt ist unzulässig, wenn nicht gegen die
Entscheidungin der Hauptsache ein Rechtsmittel ein¬
gelegt wird.

CPO. Z. 94.
Z. 306. Besteht der unterliegende Theil aus

mehreren Personen, so haften dieselben für die Kosten¬
erstattung nach Kopftheilen.

Bei einer erheblichen Verschiedenheitder Be¬
theiligung am Rechtsstreite kann nach dem Ermessen
des Gerichts die Betheiligung zum Maßstabe ge¬
nommen werden.

Hat ein Streitgenosse ein besonderes Angriffs¬
oder Vertheidigungsmittel geltend gemacht, so sind die
übrigen Streitgenossen für die durch dasselbe veran¬
laßten Kosten nicht verhaftet.

Durch die Bestimmungen dieses Paragraphen
wird eine nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts

begründete Verpflichtung, wegen der Kosten solidarisch
zu haften, nicht berührt.

CPO. s. 95.Z. 307. Die Bestimmungen der ZZ. 298 bis
304 finden auch auf die durch eine Nebenintervention
verursachten Kosten Anwendung.

Gilt der Nebenintervenientals Streitgenosse der
Hauptpartei(Z. 289), so sind die Vorschriften des
Z. 306 maßgebend.

CPO. s. 9k.§. 308. Gesetzliche Vertreter, Rechtsanwälteund
andere Bevollmächtigte, sowie Gerichtsvollzieher,in
dritter Instanz auch Gerichtsschreiber können durch die
erkennende Behörde auch von Amtswegen zur Tragung
derjenigen Kosten verurtheilt werden, welche sie durch
grobes Verschulden veranlaßt haben.

Die Entscheidung kann ohne Jnstruktions-Ver-
hcmdlung, in dritter Instanz ohne mündliche Verhand¬
lung erfolgen. Vor der Entscheidung ist der Betheiligte
zu hören.

Gegen die Entscheidung findet sofortige Be¬
schwerde statt.

CPO. s. 97. - G. 80 Zz. 8, 13.ß. 309. Der Anspruch auf Erstattung der Prozeß¬
kosten kann nur auf Grund eines zur Zwangsvoll¬
streckung geeigneten Titels geltend gemacht werden.

Das Gesuch um Festsetzung des zu erstattenden
Betrags ist bei der Generalkommissionanzubringen;
es kann bei derselben zu Protokoll erklärt werden. Die
Kostenberechnung, die zur Mittheilungan den Gegner
bestimmte Abschriftderselben und die zur Recht¬
fertigung der einzelnen Ansätze dienendenBelege sind
beizufügen.

CPO. s. 98. — G. 80 Z. 8.Z. 310. Die Entscheidung über das Festsetzungs-
gesuch kann ohne vorgängige Instruktion erfolgen.

Zur Berücksichtigung eines Ansatzes genügt, daß
derselbe glaubhaft gemacht ist.

Gegen den Festsetzungsbeschluß findet sofortige
Beschwerde statt.

CPO. Z. 99. — G. 80 s. 8.§. 311. Sind die Prozeßkosten ganz oder theil¬
weise nach Quoten vertheilt, so hat die General¬
kommission nach Anbringungeines Festsetzungsgesuchs
den Gegner aufzufordern, die Berechnung seiner Kosten
binnen einer einwöchigen Frist einzureichen. Nach
fruchtlosem Ablaufe der Frist erfolgt die Entscheidung
ohne Rücksicht auf die Kosten des Gegners, unbeschadet
des Rechts des letzteren, den Anspruch auf Erstattung
nachträglich geltend zu machen. Der Gegner haftet
für die Mehrkosten, welche durch das nachträgliche
Verfahren entstehen.

CPO. s. 100. — G. 80 s. 8 Abs. 4.Vierter Titel.
Sicherheitsleistung.

Z, 312. Die Bestellung einer prozessualischen
Sicherheit ist, sofern nicht die Parteien ein Anderes
vereinbart haben oder das Gesetz eine nach freiem Er¬
messen des Gerichts zu bestimmende Sicherheit zuläßt



durch Hinterlegungin baarem Gelde oder in solchen
Werthpapieren zu bewirken, welche nach richterlichem
Ermessen eine genügende Deckung gewähren.

CPO. s. 101.
Z. 313. Ausländer, welche als Kläger aufgetreten

find, haben, wenn sie die Berufung oder Revision
einlegen oder die Nichtigkeitsklage oder Restitutions¬
klage erheben, dem Beklagten auf dessen Verlangen
wegen der Prozeßkosten Sicherheit zu leisten.

Diese Verpflichtung tritt nicht ein:
1. wenn nach den Gesetzen des Staates, welchem

der Kläger angehört, ein Deutscher in gleichem
Falle zur Sicherheitsleistung nicht verpflichtet ist;

2. bei Widerklagen;
3. bei Klagen, welche in Folge einer öffentlichen

Aufforderung angestellt werden;
4. bei Klagen aus Ansprüchen, welche in das

Grund- oder Hypothekenbuch einer deutschen
Behörde eingetragen sind.

CPO. 8. 102. — G. 80. Z. 9.
Z. 314. Der Beklagte kann auch dann Sicherheits¬

leistung verlangen, wenn der Kläger die Eigenschaft
eines Deutschen bei Einlegung der Berufung oder
Revision oder bei Erhebung der Nichtigkeits- oder
Restitutionsklageverloren hat oder im weiteren Laufe
des Rechtsstreits verliert oder wenn die Voraussetzung,
unter welcher der Ausländer von der Sicherheitsleistung
befreit war, in den vorbezeichneten Zeitpunkten weg¬
gefallen ist oder im weitereu Laufe des Rechtsstreits
wegfällt und nicht ein zur Deckung ausreichender Theil
des erhobenen Anspruchs unbestritten ist.

CPO. s. 103. — G. 80 Z. 9.
§. 315. Die Höhe der zu leistenden Sicherheit

wird von dem Gerichte nach freiem Ermessen festgesetzt.
Bei der Festsetzung ist derjenige Betrag der

Prozeßkosten zu Grunde zu legen, welchen der Beklagte
wahrscheinlich aufzuwendenhaben wird. Die dem Be¬
klagten durch eine Widerklageerwachsenden Kosten sind
hierbei nicht zu berücksichtigen.

Ergiebt sich im Lause des Rechtsstreits, daß die
geleistete Sicherheitnicht hinreicht, so kann der Be¬
klagte die Leistung einer weiteren Sicherheit verlangen,
sofern nicht ein zur Deckung ausreichenderTheil des
erhobenenAnspruchs unbestritten ist.

CPO. 8- 10t. — G. 80 s. 9.Z. 316. Das Gericht hat dem Kläger bei An¬
ordnung der Sicherheitsleistung eine Frist zu bestim¬
men, binnen welcher die Sicheiheit zu leisten sei.
Nach Ablauf der Frist ist, wenn die Sicherheit bis
zur Entscheidung nicht geleistet ist, die Klage für
zurückgenommen zn erklären, oder, wenn über ein
Rechtsmittel des Klägers zu verhandeln ist, dasselbe
zu verwerfen.

CPO. §. 105. — G. 80 §. 9.

Fünfter Titel.
Armenrecht.

§. 317. Wer außer Stande ist, ohne Beein¬
trächtigung des für ihn und seine Familie nothwen¬

digen Unterhalts die Kosten des Prozesses zu bestrei«
ten, hat auf Bewilligung deö Armenrechts Anspruch,
wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgungoder RechtS-
vertheidigung nicht muthwillig oder aussichtslos erscheint.

Ausländer haben auf das Armenrecht nur inso¬
weit Anspruch,als die Gegenseitigkeit verbürgt ist.

CPO. §. 106.§. 3l8. Durch die Bewilligung des Armen-
rechtS erlangt die Partei:

1) die einstweilige Befreiung von der Berichtigung
der rückständigen und künftig erwachsenden Ge¬
richtskosten, einschließlichder Gebühren der
Beamten, der den Zeugen und den Sachver¬
ständigen zu gewährenden Vergütungund der
sonstigen baarenAuslagen, sowie der Stempelsteuer;

2) die Befreiung von der Sicherheitsleistung für
die Prozeßkosten;

3) das Recht, daß ihr zur vorläufig unentgeltlichen
-Bewirtung von Zustellungen und von Voll¬
streckungshandlungen ein Gerichtsvollzieherund,
insoweit eine Vertretung durch Anwälte geboten
ist, zur vorläufig unentgeltlichenWahrnehmung
ihrer Rechte ein Rechtsanwalt beigeordnet werde.
CPO. 8- 1V7.Z. 319. Die Bewilligung des Armenrechts

hat auf die Verpflichtung zur Erstattung der dem
Gegner erwachsenden Kosten keinen Einfluß.

CPO. 8. 108.Z. 320. Das Gesuch um Bewilligungdes
Armenrechts ist bei dem Pcozeßgericht,in erster und
zweiter Instanz bei der Generalkommifsion anzubringen;
es kann zu Protokoll erklärt werden.

Dem Gesuch ist ein von der obrigkeitlichen Be¬
hörde der Partei ausgestelltes Zeugniß beizufügen, in
welchem unter Angabe des Standes oder Gewerbes,
der Vermögens- und Familienverhältnisseder Partei
sowie des Betrages der von dieser zu entrichtenden
direkten Staatssteuern das Unvermögen zur Bestrei¬
tung der Prozeßkosten ausdrücklich bezeugt wird. Für
Personen, welche unter Vormundschaft oder Pfleg¬
schaft stehen, kann das Zeugniß auch von der vor-
mundschastlichen Behörde ausgestellt werden.

In dem Gesuche ist das Streitverhältnißunter
Angabe der Beweismittel darzulegen.

CPO. Z. 199. - G. 80 8- 10.Z. 321. Die Bewilligung des ArmenrechiS
erfolgt für jede Instanz besonders, für die erste In¬
stanz einschließlich der Zwangsvollstreckung.

In der höheren Instanz btdars eS des Nach¬
weises des Unvermögensnicht, wenn das Armenrecht
in der vorherigen Instanz bewilligt war. Hat der
Gegner das Rechtsmitteleingelegt, so ist in der höheren
Instanz nicht zu prüfen, ob die Rechtsverfolgungoder
Rechtsvertheidigungder Partei muthwillig oder aus¬
sichtslos erscheint.

CPO. 8- UV.
H. 322. Die Bewilligung deS Armenrechts für

den Kläger, den BerufungSklägerund den Revisions¬
kläger hat zugleich für den Gegner die einstweilige,



Befreiung von den im ß. 318 Nr. 1 bezeichneten
Kosten zur Folge.

CPO. §.111

§. 323. Das Armenrecht kann zu jeder Zeit
entzogen werden, wenn sich ergiebt, daß eine Voraus¬
setzung der Bewilligung nicht vorhanden war oder
nicht mehr vorhanden ist.

CPO. Z. 112. — G. 80 §. 10.
F. 324. DaS Armenrechterlischt mit dem

Tode der Person, welcher es bewilligt ist.
CPO. §. 113.

§. 325. Die Gerichtskosten, von deren Berich¬
tigung die arme Partei einstweilen befreit ist, können
von dem in die Prozeßkosten verurtheiltenGegner
nach Maßgabeder für die Beitreibung rückständiger
Gerichtskosten geltenden Vorschriften eingezogen werden.

Die Gerichtskosten, von deren Berichtigung der
Gegner der armen Partei einstweilenbefreit ist. sind
von demselben einzuziehen, soweit er in die Prozeß¬
kosten verurtheiltoder der Rechtsstreit ohne Urtheil
über die Kosten beendigt ist.

CPO. s. 114.
Z. 326. Die für die arme Partei bestellten

Gerichtsvollzieherund Rechtsanwälte sind berechtigt,
ihre Gebühren und Auslagen von dem in die Prozeß¬
kosten verurtheilten Gegner beizutreiben.

Eine Einrede aus der Person der armen Partei
ist nur insoweit zulässig, als die Aufrechnung der
Kosten verlangt wird, welche nach der in demselben
Rechtsstreite über die Kosten erlassenen Entscheidung
von der armen Partei zu erstatten sind.

CPO. §. IIS.
§. 327. Die zum Armenrechtezugelassene

Partei ist zur Nachzahlung der Beträge, von deren
Berichtigung sieeinstweilen befreit war, verpflichtet,sobald
sie ohne Beeinträchtigung des für sie und ihre Familie
nothwendigenUnterhalts dazu im Stande ist.

Dasselbe gilt in Betreff derjenigen Beträge, von
deren Berichtigung der Gegner einstweilen befreit war,
soweit die arme Partei in die Prozeßkosten verur-
theitt ist.

CPO. Z. 116. - G. 80 §, 10.
ß. 328. Ueber das Gesuch um Bewilligung

des Armenrechts, über die Entziehung desselben und
über die Verpflichtungzur Nachzahlung der Beträge,
von deren Berichtigung die zum Armenrechte zuge¬
lassene Partei oder der Gegncr einstweilen befreit ist,
kann ohne vorgängige Instruktion, in dntter Instanz
ohne vorgängige mündliche Verhandlungentschieden
»erden.

CPO. §. 117. - G. 80 §. 10.
§. 329. Gegen den Beschluß, durch welchen

das Armenrecht bewilligt wird, findet kein Rechts¬
mittel; gegen den Beschluß, durch welchen das
Armenrecht verweigert oder entzogen oder die Nach¬
zahlung von Kosten angeordnet wird, findet die Be¬
schwerde statt.

CPO. s. 113.

Sechster Titel.
Folgen der Versammln«. Wiedereinsetzung in deu

vorigen Stand.

Z. 330. Die Versäumunzeiner Proz?ßhaudlung
hat zur allgemeinenFolge, daß die Partei mit der
vorzunehmenden Prozeßhandlungausgeschlossen wird.

CPO. Z. 208.
H, 331. Einer Androhung der gesetzlichen Folgen

der Versäumung bedarf es nichc; dieselben tre'en stets
von selbst ein, ohne daß es eines auf Verwirklichung
des Rechlsnachtheilsgerichteten Antrages bedarf.

CPO. §. 2l S. — G. 80 §, 32.
Z. 332. Auf Grund der den Minderjährigen

und den ihnen gleichgestellten Personen als solchen
zustehenden Rechte findet die Aufhebung der Folgen
einer Versäumung nicht statt.

Insofern die Aushebung der Folgen einer unver¬
schuldeten Versäumung zulässig ist, wird eine Ver¬
säumung, welche in der Verschuldung eines Vertreters
ihren Grund hat, als eine unverschuldetenicht an¬
gesehen.

CPO. Z. 210.
Z. 333. Einer Partei, welche durch Natur¬

ereignisse oder andere unabwendbare Zufälle verhindert
worden ist, eine Nothfrist einzuhalten, ist auf Antrag
die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu ertheilen.

Hat eine Partei die Einspruchsfristversäumt, so
ist ihr die Wiedereinsetzungauch dann zu ertheilen,
wenn sie von der Zustellung des VersäumnißurtheilS
ohne ihr Verschulden keine Kenntniß erlangt hat.

CPO. §. 211.
ß. 334. Die Wiedereinsetzung muß innerhalb

einer zweiwöchigen Frist beantragt werden.
Die Frist beginnt mit dem Tage, an welchem

das Hinderniß gehoben ist; sie kann durch Verein¬
barung der Parteien nicht verlängert werden.

Nach Ablauf eines Jahres, von dem Ende der
versäumten Nothfrist an gerechnet, kann die Wieder¬
einsetzung nicht mehr beantragt werden.

CPO. §, 212.
§. 335. Die Wiedereinsetzungin den vorigen

Stand gegen Versäumungeiner Nothfrist muß bei
der Generalkommijsionbeantragt werden.

Ist die Einlegung der sofortigen Beschwerde ver¬
säumt, so kann der Antrag sowohl bei der Behörde,
von welcher die angefochtene Entscheidung erlassen ist,
als auch bei dem Beschwerdegencht erfolgen.

Die Wiedereinsetzung wird durch Einreichung eines
Schriftsatzesbeantragt.

Bei der Generalkommissionund bei dem Kom¬
missar kann der Antrag anch durch Erklärung zum
Protokolle gestellt werden.

Der Schriftsatz oder das Protokoll muß enthalten:
1) die Angabe der die Wiedereinsetzung begründen¬

den Thatsachen;
2) die Angabe der Mittel für deren Glaubhast-

machung;
3) die Nachholung der versäumten Prozeßhandlung



oder, wenn diese bereits nachgeholt ist, die Be¬
zugnahmehierauf.

CPO. §. 214. - G. 80 §. 33.Z. 336. Ueber den Antrag auf Wiedereinsetzung
entscheidet das Gericht, welchem die Entscheidung über
die nachgeholte Prozeßhandlungzusteht.

Steht die Entscheidung über die nachgeholte
Prozeßhandlung nicht der Generalkommissionzu, so
hat diese nur zu prüfen, ob der Antrag auf Wieder¬
einsetzung an sich statthaft und in der vorgeschriebenen
Form und Frist angebrachtsei.

Mangelt es an einem dieser Erfordernisse,so ist
der Antrag durch Beschluß zurückzuweisen. Gegen
den zurückweisendenBeschluß findet sofortige Be-
schwerde an diejenige Behörde statt, welche über die
nachgeholte Prozeßhandlungzu entscheiden hat.

CPO. z, 215. - G. 80 §. 34.§. 337. Das Verfahren über den Antrag auf
Wiedereinsetzung ist mit dem Verfahren über die nach¬
geholte Prozeßhandlung zu verbinden. Das Gericht
kann jedoch das Verfahren zunächst auf die Verhand¬
lung und Entscheidung über den Antrag beschränken.

Auf die Entscheidung über die Zulässigkcit des
Antrags und auf die Anfechtung der Entscheidung
finden die Vorschriften Anwendimg, welche in diesen
Beziehungenfür die nacbgeholte Prozeßhandlunggelten.
Der Partei, welche den Antrag gestellt hat, steht jedoch
der Einspruch nicht zu.

Die Kosten der Wiedereinsetzung fallen dem An¬
tragsteller zur Last, soweit sie nicht durch einen unbe¬
gründeten Widerspruchdes Gegners entstanden sind.

CPO. z. 2l6.

Siebenter Titel.
Unterbrechung nnd Aussetzung des Verfahrens.
Z. 33s. Im Falle des Todes einer Partei

tritt eine Unterbrechungdes Verfahrens ein.
CPO. §. 217. - G. 80 H. 35.Z. 339. Im Falle der Eröffnung des Konkurses

über das Vermögen einer Partei wird das Verfahren,
wenn es die Konkursmasse betrifft, unterbrochen.

CPO. Z. 218. - G. 80 Z, 35.Z. 340. Verliert eine Partei die Prozeßfähigkeit
oder stirbt der gesetzliche Vertreter einer Parrei oder
hört die Vertretunasbefugniß desselben auf, ohne daß
die Partei prozeßfähig geworden ist, so wird das
Verfahren unterbrochen.

CPO. Z. 219. — G. 80 z. 35.
Z. 341. Hört in Folge eines Krieges oder eines

anderen Ereignisses die Thätigkeit des Gerichts auf,
so wird für die Dauer dieses Zustandes das Verfahren
unterbrochen.

CPO. §. 222. — G. 80 §. 35.Z. 342. Ist eine Unterbrechung des Verfahrens
eingetreten,so haben die Generalkommissionund der
Kommissar von AmtSwegen für die Fortsetzung des
Verfahrens zu sorgen und nach Erledigung der ent¬
gegenstehenden Hindernisse die der Sachlage entsprechen¬
den Verfügungen an die Betheiligtenzu erlassen. Mit
Zustellung dieser Verfügungen hört die Unterbrechung

oder Aussetzung des Verfahrens auf. Die Partei,
welcher eine solche Verfügung zugestellt ist, kann sich
auf die Unterbrechung oder Aussetzung nicht mehr
berufen.

G. 80 8. 35 Abs. 2.Z. 343. Fand in den Fällen des Todes, des
Verlustes der Prozeßfähigkeit oder des Wegfalls des
gesetzlichen Vertreters (ZK. 338, 340) eine Vertretung
durch einen Prozeßbevollmächtigten statt, so tritt eine
Unterbrechung des Verfahrens nicht ein; die General-
kommission kann jedoch die Aussetzung des Verfahren«
von Amtswegen anordnen und hat in diesem Falle
die Dauer der Aussetzung zu bestimmen.

CPO. s. 223. — G. 80 §H. 35, 31 Abs. 1.Z. 344. Befindet sich eine Partei zu Krieg«-
Zeiten im Militärdienste oder hält sich eine Partei an
einem Orte auf, welcher durch obrigkeitliche Anord¬
nung oder durch Krieg oder durch andere Zufälle von
dem Verkehre mit dem Prozeßgericht abgeschnitten ist,
so kann die Generalkommissionvon Amtswegen die
Aussetzung des Verfahrens bis zur Beseitigung des
Hindernissesanordnen.

CPO. Z. 224, - G. 80 §, 31 Abs. 1.Z. 345. Die Generalkommission kann das Ver¬
fahren aus in der Sache liegenden Gründen während
einer von ihr zu bestimmenden Frist ruhen lassen.

Die Fortsetzung des Verfahrens richtet sich in
diesem Falle wie in den Fällen der ZZ. 343, 344
nach den Vorschriftendes Z. 342.

G. 80 Zz. 31, 35.
§. 346. Das Gesuch um Aussetzung des Ver¬

fahrens ist bei der Generalkommissionanzubringen;
es kann bei derselben zu Protokoll erklärt werden.

Die Entscheidung kann ohne vorgängigeIn¬
struktion erfolgen.

CPO. Z. 225. — G. 80 Z. 13.
Z. 347. Die Unterbrechung und Aussetzung de«

Verfahrenshat die Wirkung, daß der Lauf einer
jeden Frist aufhört und nach Beendigung der Unter¬
brechung oder Aussetzungdie volle Frist von Neuem
zu laufen beginnt.

Die während der Unterbrechungoder Aussetzung
von einer Partei in Ansehungder Hauptsache vorge¬
nommenen Prozeßhandlungensind der anderen Partei
gegenüberohne rechtliche Wirkung.

Durch die nach dem Schlüsse einer Instruktion
eintretende Unterbrechung wird der Erlaß der auf
Grund dieser Instruktion zu fällenden Entscheidung
nicht gehindert.

CPO. 8. 226. - G. 80 Z. 35.§. 348. Gegen die Entscheidung,durch welche
auf Grund der Vorschriften dieses Titels oder auf
Grund anderer gesetzlicher Bestimmungen die Aus¬
setzung des Verfahrens angeordnet oder abgelehnt
wird, findet Beschwerde, im Falle der Ablehnung,
sofortige Beschwerde statt.

CPO. §. 229.Z. 349. Im Verfahren vor dem RevifionS«
gerichte finden die Vorschriften der Deutschen Civil»



Prozeßordnungüber die Unterbrechung und Aussetzung
des Verfahrens mit folgenden Maßgaben Anwendung.

Ist eine Unterbrechung oder Aussetzung des
Verfahrens eingetreten, und erfolgt nicht die Auf¬
nahme des Verfahrens nach den Vorschriften der
Deutschen Civilprozeßordnung,so hat das Revisions-
gericht hiervon der GeneralkommissionNachricht zu
geben. Dieselbe hat in diesem Falle nach den für die
erste und zweite Instanz gegebenen Vorschriften zu
verfahren und — sobald das Verfahren fortgesetzt
werden kann — eine entsprechendeMittheilung an
das RevisionSgericht zu machen, welches die erforder¬
lichen Ladungen zustellen läßt. Mit Zustellungder
Ladungen hört die Unterbrechungoder Aussetzung des
Verfahrens auf. Die Partei, welcher eine solche
Ladung zugestellt ist, kann sich auf die Unterbrechung
oder Aussetzung nicht mehr berufen.

Das RevisionSgericht.ist verpflichtet, bei Auf¬
nahme des Verfahrens die Legitimation der Rechts¬
nachfolgeroder gesetzlichen Vertreter von Amtswegen
zu prüfen und Bedenken,welche sich ergeben und vor
dem Revisionsgerichtenicht zu beseirigeu sind, durch
die Generalkommissionnach Maßgabe des vorher¬
gehenden Absatzes erledigen zu lassen.

Der §. 228 der Deutschen Civilprozeßordnung
findet keine Anwendung.

G. 80 §Z. 35, 3t,' 74.
Achter Titel.

Werth des Streitgegenstandes.
§. 350. Der Werth des Streitgegenstandes

wird von dem Gerichte nach freiem Ermessen festge¬
setzt; dasselbe kann eine beantragte Beweisaufnahme,
sowie von Amtswegm die Einnahme des Augenscheins
und die Begutachtung durch Sachverständigeanordnen.

CPO. §. 3.
§. 351. Für die Werthsberechnung ist der Zeit¬

punkt der Erhebung der Klage entscheidend; Früchte,
Nutzungen,Zinsen, Schäden und Kosten bleiben unbe¬
rücksichtigt, wenn sie als Nebenforderungen geltend
gemacht werden.

CPO. §. 4.
§. 352. Mehrere in einer Klage geltend ge¬

machte Ansprüchewerden zusammengerechnet;eine
Zusammenrechnungdes Gegenstandes der Klage und
der Widerklagefindet nicht statt.

CPO. Z. b.
§. 353. Der Werth des Streitgegenstandes

wird bestimmt: durch deu Werth einer Sache, wenn
deren Besitz, und durch den Betrag einer Forderung,
wenn deren Sicherstellung oder ein Pfandrecht Gegen¬
stand des Streits ist. Hat der Gegenstand des Pfand¬
rechts einen geringerenWerth, so ist dieser maß¬
gebend.

CPO. §. 6.
§. 354. Der Werth einer Grunddienstbarkeit

wird durch den Werth, welchen dieselbe für das herr¬
schende Grundstück hat, und wenn der Betrag, um
welchen sich der Werth deck dienenden Grundstück»

durch die Dienstbarkeitmindert, größer ist, durch
diesen Betrag bestimmt,

CPO. §. 7.
§. 355. Ist das Bestehen oder die Dauer

eines Pacht- oder Miethsverhältnisses streitig, so ist
der Betrag des auf die gesammte streitige Zeit fallenden
Zinses und, wenn der fünfundzwanzigsache Betrag des
einjährigen Zinses geringer ist, dieser Betrag für die
Werthsberechnungentscheidend.

CPO, §. s.
H. 356. Der Werth des Rechts auf wieder¬

kehrende Nutzungen oder Leistungen wird nach dem
Werthe des einjährigen Bezugs berechnet und zwar:

auf den zwölfuudeinhalbsacheuBetrag, wenn
der künftige Wegfall des Bezugsrechts gewiß,
die Zeit des Wegfalls aber ungewiß ist;

auf den fünfundzwanzigfachenBetrag, bei
unbeschränkter oder bestimmterDauer des Be-
zugsrechts.Bei bestimmter Dauer des Bezugs¬
rechts ist der Gesammtbetrag der künftigen Be¬
züge maßgebend,wenn er der geringere ist.
CPO. §. S.

Zweiter Abschnitt.
Verfahren in erster Instanz.

Erster Titel.
Verfahren bis zum Urtheil.

Z. 357. Die bei der Auseinandersetzung hervor¬
tretenden Streitpunktesind von dem Kommissar zur
Instruktion zu ziehen.

G. 80 Z, 37 Abs.1. — B. 17 z. 104, — V.34Z, 17.
Z. 358. Die Instruktion kann aus Fest¬

stellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechts¬
verhältnisses,auf Anerkennungeiner Urkunde oder auf
Feststellung der Unechtheit derselben gerichtet werden,
wenn eine Partei ein rechtliches Interesse daran hat,
daß das Rechtsverhältnißoder die Echtheit oder
Unechtheit der Urkunde durch richterliche Entscheidung
alsbald festgestellt werde.

CPO, Z. 231.
§. 359. Der Kommissar kann die Verbindung

mehrerer bei ihm anhängiger Prozesse derselben oder
verschiedenerParteien zum Zwecke der gleichzeitigen
Verhandlung und Entscheidunganordnen, wenn die
Ansprüche, welche den Gegenstand dieser Prozesse bilden,
in rechtlichem Zusammenhange stehen oder in einer
Klage hätten geltend gemacht werden können.

CPO. Z. 18, - G. 80 §, 12 Abs, I.
Z. 360. Wird eine besondere Klage angestellt,

so erfolgt die Erhebung derselben durch Einreichung
an den Kommissar oder durch Erklärung zum kom¬
missarischen Protokolle.

Die Klage soll enthalten:
1)' die Bezeichnungder Parteien,
2) die bestimmte Angabe des Gegenstandes und

des Grundes des erhobenen Anspruchs, sowie
einen bestimmtenAntrag.

Zn der Klage soll ferner der Werth des nicht



einer in bestimmten Geldsumme bestehenden Streit-
gegenstandes angegebenwerden.

G. 80. §z, 37 Abs. 2, 93. — CPO. tz. 230.
H. 36 l. Mehrere Ansprüche des Klägers gegen

denselbenBeklagten können, auch wenn sie auf ver¬
schiedenen Gründen beruhen, in einer Klage verbunden
werden, wenn für sämmtlicheAnsprüchedas Prozeß¬
gericht zuständig ist.

Die Besitzklage und die Klage, durch welche das
Recht selbst geltend gemacht wird, können nicht in
einer Klage verbunden werden.

CPO. §. 232.
Z. 362. Der Kommissar kann anordnen, daß

mehrere in einer Klage erhobene Ansprüche in getrenn¬
ten Prozessenverhandelt werden.

Dasselbe gilt, wenn der Beklagte eine Gegen¬
forderung vorgebrachthat, welche mit der in der Klage
geltend gemachten Forderung nicht in rechtlichem Zu¬
sammenhangesteht.

CPO. Z. 136. — G. 80 H. 12.
§. 363. Der Kommissar kaun die von ihm

erlassenen, eine Trennung oder Verbindung betreffen¬
den Anordnungen wieder aufheben.

CPO. §. 141. - G. 80 §. 12 Abs. 1.
Z. 364. Der Kommissar kann die Wieder¬

eröffnung einer Verhandlung, welche geschlossen war,
anordnen.

CPO. s. 142. - G. 80 §. 12 Abs. 1.
§. 365. Durch die Gelteudmachuugeines An¬

spruchs in der Jnstrnktiousverhandlung wird die
Rechtshängigkeit der Streitsache begründet.

G. 80 s- 38. — CPO. ZZ. 235, 254.
Z. 366. Die Rechtshängigkeitschließt das

Recht der einen oder der andern Partei nicht aus,
die in Streit befangene Sache zu veräußern oder den
geltend gemachten Anspruch zu zediren.

Die Veräußerungoder Zession hat auf den
Prozeß keinen Einfluß. Der Rechtsnachfolger ist nicht
berechtigt, ohne Zustimmung des Geguers den Prozeß
als Hauptparteian Stelle des Rechtsvorgängers zu
übernehmen oder eine Hanptintervention zu erheben.
Tritt der Rechtsnachfolgerals Nebenintervenientauf,
so findet der §. 289 keine Anwendung.

Die Entscheidung ist in Ansehung der Sache
selbst auch gegen den Rechtsnachfolger wirksam und
vollstreckbar.

CPO. Z. 236.
§. 367. Ist über das Bestehen oder Nicht-

bestehen eines Rechts, welches für ein Grundstück in
Anspruch genommen wird, oder einer Verpflichtung,
welche auf einem Grundstücke rnhen soll, zwischen dem
Besitzer und einem Dritten ein Rechtsstreit anhängig,
so ist im Falle der Veräußerungdes Grundstückes
der Rechtsnachfolgerberechtigt und auf Antrag des
Gegners verpflichtet,den Rechtsstreit in der Lage, in
welcher er sich befindet, als Hauptpartei zu übernehmen.

CPO. Z. 237.
§. 368. Die Bestimmungen des Z. 366 Ab¬

satz 3 und des §. 367 kommen insoweit nicht zur

Anwendung, als ihnen Vorschriften des bürgerlichen
Rechts über den Erwerb beweglicher Sachen, über den
Erwerb auf Grund des Grund- oder Hypothekenbuchs
und über den Erwerb in gutem Glauben entgegen¬
stehen. In einem solchen Falle kann dem Kläger,
welcher veräußert oder zedirt hat, der Einwand der
nunmehr mangelnden Sachlegitimation entgegengesetzt
werden.

CPO. §. 233.
§. 369. Die Vorschriften des bürgerlichen Rechts

über die sonstigen Wirkungen der Rechtshängigkeit
bleiben unberührt. Diese Wirkungen, sowie alle Wir¬
kungen. welche durch die Vorschriftendes bürgerlichen
Rechts an die Anstellung, Mittheilung oder gerichtliche
Anmeldungder Klage, an die Ladung oder Ein¬
lassung des Beklagten geknüpft werden, treten mit
dem Zeitpunkt ein, in welchem der Anspruch in der
Jnstruktionsoerhandlung geltend gemacht wird.

CPO. §. 239. — G 80 Z. 33.
Z. 370. Die Rechtshängigkeiteines durch be¬

sondere Klage erhobenenAnspruchs tritt mit der Er¬
hebung der Klage ein.

Diejenigen Wirkungen, welche durch die Vor¬
schriften des bürgerlichen Rechts an die Mittheilung
der Klage geknüpft werden, treten erst mit der Zu¬
stellung der Klage ein.

Wird nach Erhebung der Klage die Zustellung
derselben bewirkt, so treten, insoweit durch die Zustel¬
lung eine Frist gewahrt und der Laus der Verjährung
oder einer Frist unterbrochen wird, die Wirkungen der
Zustellung bereits mit der Erhebung der Klage ein.

CPO. ßz. 235. 190. — G. 80 H, 39.
§. 371. In erster Instanz ist eine Aenderung

der Klage unbeschränkt zulässig.
G. 80 §. 40.

§. 372. Die Zurücknahmeeiner Klage ist nur
dann statthast, wenn die Feststellung des streitigen
Rechtsverhältnissesentweder gleichzeitig anderweit er.
folgt oder zur vorschriftsmäßigen Ausführung der
Auseinandersetzung nicht erforderlichist.

Im letzteren Falle hat die Zurücknahmeder Klage
zur Folge, daß der Rechtsstreit als nicht anhängig
geworden anzusehen ist; sie verpflichtet den Kläger,
die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, sofern nicht
über dieselben bereits rechtskräftig erkannt ist. Ans
Antrag des Beklagten ist diese Verpflichtung durch
Urtheil auszusprechen.

Wird die Klage von neuem angestellt, so kann
der Beklagte die Einlassungverweigern, bis die Kosten¬
erstattung erfolgt ist.

Die Zurücknahme der Klage erfolgt, wenn sie
nicht bei der Jnstrnktiousverhandlung erklärt wird,
durch Einreichung eines Schriftsatzes an den Kom¬
missar oder durch Erklärung zum kommissarischen
Protokolle. Von der Zurücknahme der Klage ist der
Gegner durch den Kommissar zu benachrichtigen.

G. 80 Z. 41. - CPO Z. 243.
Z. 373. Zwischen der Zustellung der Klage und

dem Termine zur Instruktionsoll ein Zeitraum von



mindestens drei Tagen liegen, wenn die Zustellung im

Bezirke der zuständigen Generalkommission, mindestens

eine Woche, wenn sie außerhalb desselben, jedoch im

Deutschen Reiche erfolgt (Einlassungsfrist).

Ist die Zustellung im Auslande vorzunehmen,

so hat der Kommissar bei Festsetzung des Termins

die Einlassungsfrist angemessen zu bestimmen.
CPO. §. 459, — G. 80 §. S6.

Z. 374. In dem Jnstruktionsverfahren ist zu

Protokoll festzustellen:

1) welche Ansprüche erhoben und welche Angriffs¬

und Vertheidigungsmittel geltend gemacht werden;

2) welche Ansprüche und welche Angriffs- und

Vertheidigungsmittel streitig oder unstreitig sind;

3) in Ansehung der bestrittenen Ansprüche und der

bestrittenen Angriffs- und Vertheidigungsinittel

das Sachverhältniß nebst den von den Parteien

bezeichneten Beweismitteln, den geltend gemach¬

ten Beweiseinreden, den abgegebenen Erklärun¬

gen über Beweismittel und Beweiseinreden und

den gestellten Anträgen.

Das Verfahren ist fortzusetzen, bis der Rechts¬

streit selbst oder ein Zwischenstreit zur Erlassung eines

Urtheils oder eines Beweisbeschlusses reif erscheint.
CPO s. 315. — G. 80 Z, 11.

Z. 375. Bei der Jnstrnktionsverhandlung hat

der Kommissar dahin zu wirken, daß die Parteien

über alle erheblichen Thatsachen sich vollständig erklären

und die sachdienlichen Anträge stellen.
CPO. §. 464. — G. 80 §. 36.

§. 376. Jede Partei hat sich über die von dem

Gegner behaupteten Thatsachen zu erklären.

Thatsachen, welche nicht ausdrücklich bestritten

werden, sind als zugestanden anzusehen, wenn nicht die

Absicht, sie bestreiken zu wollen, aus den übrigen Er¬

klärungen der Partei hervorgeht.

Eine Erklärung mit Nichtwissen ist nur über

Thatsachen zulässig, welche weder eigene Handlungen

der Partei noch Gegenstand ihrer eigenen Wahrneh¬

mung gewesen sind.
CPO. Z. 129. - G. 80 Z. 12 Abs. 1.

§. 377. Auf Grund prozeßhindernder Einreden

darf die Verhandlung zur Hauptsache nicht verweigert

werden; der Kommissar kann jedoch die abgesonderte

Instruktion über diese Einreden von Amtswegen
anordnen.

Aus solche Einreden sind nur anzusehen:

1) die Einrede der Unzulässigkeit des Rechtsweges,

2) die Einrede der mangelnden Sicherheit für die

Prozeßkosten,

3) die Einrede, daß die zur Erneuerung des Rechts¬

streits erforderliche Erstattung- der Kosten des

früheren Verfahrens noch nicht erfolgt fei,

4) die Einrede der mangelnden Prozeßfähigkeit

oder der mangelnden gesetzlichen Vertretung.

Das Urtheil, durch welches die prozeßhindernde

Einrede verworfen wird, ist in Betreff der Rechts¬

mittel als Endurtheil anzusehen; die Generalkommission

kann jedoch anordnen, daß zur Hauptsache zu ver¬

handeln sei.
CPO. HZ, 465, S47, 248.

Z. 378. Angriffs- und Vertheidigungsmittel

(Einreden, Widerklagen, Repliken u. f. w.) können

bis zum Schlüsse der Instruktion geltend gemacht
werden.

Das Gericht kann, wenn durch das nachträgliche

Vorbringen eines Angriffs- oder Vertheidigungsmittels

die Erledigung des Rechtsstreits verzögert wird, der

obsiegenden Partei, welche nach freier richterlicher

Ueberzeugung im Stande war, das Angriffs- oder

Vertheidiguugsmittel zeitiger geltend zu machen, die

Prozeßkosten ganz oder theilweise auferlegen.
CPO. §. 251. — G. 80 8. 12.

Z. 379. Der Kommissar kann anordnen, daß

bei mehreren auf denselben Anspruch sich beziehenden

selbstständigen Angriffs- oder Vertheidigungsmitteln

(Klagegründen, Einreden Repliken :c.) die Instruktion

zunächst auf eines oder einige dieser Angriffs- oder

Vertheidigungsmittel zu beschränken sei.
CPO. ß. 137. — G. 8>>. Z. 12.

Z. 380. Bis zum Schlüsse der Instruktion

kann der Kläger durch Erweiterung des Klagantrags,

der Beklagte durch Erhebung einer Widerklage bean¬

tragen, daß ein im Laufe des Prozesses streitig ge¬

wordenes Rechtsverhältniß, von dessen Bestehen oder

Nichtbesteheu die Entscheidung des Rechtsstreits ganz

oder zum Theile abhängt, durch richterliche Entschei¬

dung festgestellt werde.
CPO. Z. 253.

Z. 381. Jede Partei hat unter Bezeichnung der

Beweismittel, deren sie sich zum Nachweise oder zur

Widerlegung thatsächlicher Behauptungen bedienen will,

den Beweis anzutreten und über die von der Gegen¬

partei angegebenen Beweismittel sich zu erklären.

In Betreff der einzelnen Beweismittel wird die

Beweisantrctnng und die Erklärung auf dieselbe durch

die Vorschriften des fünften bis neunten Titels be¬

stimmt.

CPO. §, 955. — G. 80 z. 12.

Z. 382. Beweismittel und Beweiseinreden

können bis zum Schlüsse der Instruktion geltend ge¬

macht werden.

Auf das nachträgliche Vorbringen von Beweis¬

mitteln und Beweiseinreden findet die Vorschrift des

§. 378 Abs. 2 entsprechende Anwendung.
CPO, §. 256. - G. 80 §. 12.

§. 363. Der Kommissar kann anordnen, daß

die Parteien die in ihrem Besitze befindlichen Akten

vorlegen, soweit dieselben aus Schriftstücken bestehen,

welche die Verhandlung und Entscheidung der Sache

betreffen.
CPO. §. 134. — G. 80 z, 12.

§. 384. Der Kommissar kann die Einnahme

des Augenscheins, sowie die Begutachtung durch Sach¬

verständige anordnen.

Das Verfahren richtet sich nach den allgemeinen

Vorschriften, welche eine Einnahme des Augenscheins



oder Begutachtung durch Sachverständigezum Gegen¬
stände haben.

CPO, z. 135, - G. 80 §, 12,
Z, 385. Ueber landmirthschaftliche Gegenstände

bedarf es, außer dem Gutachten des mit der Regu-
lirung und Instruktion beauftragtenKommissars,keines
Gutachtens eines anderen Sachverständigen.

V. 17 Z. 107.
Z. 386. Die Beweisaufnahme und die Anord¬

nung eines besonderenBeweisaufnahmeverfahrens
durch Beweisbeschluß wird durch die Vorschriftendes
vierten bis zehnten Titels bestimmt.

CPO. z. 257.
H. 387. Die Beweisverhandlungen sind den

Parteien vorzulegen und diese über das Ergebniß der
Beweisaufnahme zu hören.

G. 80 Z, 47.
§. 388. Das Gericht hat unter Berücksichtigung

des gesammteu Inhalts der Verhandlungen und des
Ergebnisses einer etwaigen Beweisaufnahme nach freier
Ueberzeugung zu entscheiden, ob eine thatsächliche Be¬
hauptung für wahr oder für nicht wahr zu erachten
sei. In dem Urtheile sind die Gründe anzugeben,
welche für die richterliche Ueberzeugung leitend ge¬
wesen sind.

An gesetzliche Beweisregeln ist das Gericht nur
in den durch die Deutsche Civilprozeßordnungbezeich¬
neten Fällen gebunden.

CPO. 8. 259.
Z. 389. Ist unter den Parteien streitig, ob ein

Schaden entstanden sei, uud wie hoch sich der Schaden
oder ein zu ersetzendes Interesse belaufe, so entscheidet
hierüber das Gericht unter Würdigung aller Umstände
nach freier Ueberzeugung. Ob und inwieweit eine
beantragte Beweisaufnahme oder von Amtswegen die
Begutachtungdurch Sachverständige anzuordnen sei,
bleibt dem Ermessen des Gerichts überlassen. Das
Gericht kann anordnen, daß der Beweisführerden
Schaden oder das Interesse eidlich schätze. In diesem
Falle hat das Gericht zugleich den Betrag zu be¬
stimmen, welchen die eidliche Schätzung nicht über¬
steigen darf.

Die Vorschriftenüber den Schätzungseidwerden
aufgehoben.

CPO. Z. 260.
Z. 390. Die von einer Partei behaupteten That¬

sachen bedürfen insoweit keines Beweises, als sie im
Laufe des Rechtsstreits von dem Gegner zum kom¬
missarischen Protokolle zugestanden sind.

Zur Wirksamkeit des gerichtlichen Geständnisses
ist dessen Annahme nicht erforderlich.

CPO. s. 2^1.
§. 391. Die Wirksamkeit des gerichtlichen Ge¬

ständnisses wird dadurch nicht beeinträchtigt,daß dem¬
selben eine Behauptung hinzugefügtwird, welche ein
selbständigesAngriffs- oder Vertheidigungsmittelenthält.

Inwiefern eine vor dem Kommissar erfolgte ein¬
räumende Erklärung ungeachtet anderer zusätzlicher oder
einschränkender Behauptungen als ein Gestänvmß an¬

zusehen sei, bestimmt sich nach der Beschaffenheit de«
einzelnen Falles.

CPO. Z. 262.
§. 392. Der Widerruf hat auf die Wirksamkeit

des gerichtlichenGeständnisses nur dann Einfluß, wenn
die widerrufendePartei beweist, daß das Geständniß
der Wahrheit nicht entspreche und durch einen Irrthum
veranlaßt sei. In diesem Falle verliert das Geständniß
seine Wirksamkeit.

CPO. s. 263.
Z. 393. Thatsachen, welche bei dem Gericht offen¬

kundig sind, bedürfen keines Beweises.
CPO. Z. -<64.

Z. 394. Das in einem anderen Staate geltende
Recht, die Gewohnheitsrechteund Statuten bedürfen
des Beweises nur insofern, als sie dem Gericht un¬
bekannt sind. Bei Ermittelung dieser Rechtsnormen
ist das Gericht auf die von den Parteien beigebrachten
Nachweise nicht beschränkt; es ist befugt, auch andere
Erkenutnißquellenzu benutzen und zum Zwecke einer
solchen Benutzung das Erforderlicheanzuordnen.

Cl'O Z. 265.
§. 395. Wer eine thatsächliche Behauptung glaub¬

haft zu machen hat, kanu sich aller Beweismittel, mit
Ausnahme der Eidesznschiebuugbedienen, auch zur
eidlichen Versicherungder Wahrheit der Behauptung
zugelassen werden.

Eine Beweisaufnahme, welche nicht sofort er¬
folgen kann, ist unstatthaft.

CPO. §. 266.
Z. 396. Die Verletzung einer das Verfahren

und insbesondere die Form einer Prozeßhandlung be¬
treffenden Vorschrift kann nicht mehr gerügt werden,
wenn die Partei auf die Befolgung der Vorschrift
verzichtet, oder wenn sie bei der nächsten kommissari¬
schen Verhandlung, welche auf Grund des betreffenden
Verfahrens stattgefunden hat oder in welcher auf das¬
selbe Bezug genommen ist, den Mangel nicht gerügt
hat, obgleich sie erschienen und ihr der Mangel be¬
kannt war oder bekannt sein mußte.

Die vorstehendeBestimmungkommt nicht zur
Anwendung, wenn Vorschriftenverletzt sind, auf deren
Befolgung eine Partei wirksam nicht verzichten kann.

CPO. s. 267. - G. 80 s. 12.
H. 397. Die Generalkommissionkann in jeder

Lage des Rechtsstreits die gütliche Beilegung desselben
oder einzelner Streitpunkte versuchen und die Parteien
zum Zwecke des Sühneversuchs vor den Kommissar
verweisen.

Zum Zwecke des Sühneversuchs kann das persön¬
liche Erscheinen der Parteien angeordnet werden.

CPO. s. 268.
Z. 398. Die Generalkommission kann, wenn die

Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Theil
von dem Bestehen oder Nichtbesteheneines Rechts¬
verhältnisses abhängt, welches den Gegenstandeines
anderen anhängigenRechtsstreits bildet oder von einer
Verwaltungsbehördefestzustellen ist, anordnen, daß das
Versahren bis zur Erledigung des anderen Rechtsstreits

S*



oder bis zur Entscheidung der Verwaltungsbehörde
auszusetzen sei.

CPO, s. 139. - G, 80 Z, jS,
^ 399. Die Generalkommission kann, wenn sich

im Laufe eines Rechtsstreits der Verdacht einer straf¬
baren Handlung ergiebt, deren Ermittelung auf die
Entscheidung von Einfluß ist, die Aussetzung des Ver¬
fahrens bis zur Erledigungdes Strafverfahrensan¬
ordnen.

CPO. Z. 140. - G. 80 s. 12.
Z. 400. Die Generalkommissionkann die von

ihr erlassene, eine Aussetzung des Verfahrens betreffende
Anordnung wieder aufheben.

CPO. s. 141. — G, 80 tz. 12.
H. 401. Die Parteien können von den kom¬

missarischen ProzeßaktenEinsicht nehmen und sich aus
denselben Ausfertigungen, Auszüge und, Abschriften er¬
theilen lassen.

Dritten Personen kann ohne Einwilligung der
Parteien die Einsicht der Akten nur gestattet werden,
wenn ein rechtliches Interesse glaubhaft gemacht wird.

Die Entwürfe zu Urtheilen, Beschlüssen und Ver¬
fügungen,die zur Vorbereitungderselben gelieferten
Arbeiten, sowie die Schriftstücke, welche Strafver¬
fügungen betreffen, werden weder vorgelegt noch ab¬
schriftlich mitgetheilt.

CPO. s. 271,

Zweiter Titel.
Urtheil.

H. 402. Zur Abfassung des Urtheils sind die
Akten an die Generalkommission einzureichen.

G. 80 K, 48.
Z. 403. Die Generalkommission entscheidet, wenn

der Rechtsstreit zur Endentscheidung reif ist, durch End¬
urtheil.

CPO. s. 272.
Z. 404. Ist von mehreren geltend gemachten

Ansprüchen nur der eine, oder ist nur ein Theil eines
Anspruchs, oder bei erhobener Wiederklagenur die
Klage oder die Widerklage zur Endentscheidung reif,
so kann die Generalkommissiondieselbe durch End¬
urtheil (Theilnrtheil) erlassen.

CPO. s. 273.
§. 405. Ist von dem Beklagten mittels Einrede

eine Gegenforderung geltend gemacht, welche mit der
in der Klage geltend gemachten Forderung nicht in
rechtlichem Zusammenhange steht, so kann, wenn nur
die Verhandlungüber die Forderung zur Endentscheidung
reif ist, diese unter Trennung der Verhandlungendurch
Theilurtheil erfolgen.

CPO. s, -74.
Z. 406. Ist ein einzelnes selbständiges Angriffs¬

oder Vertheidigungsmittel oder ein Zwischenstreit zur
Entscheidung reif, so kaun die Entscheidung durch
Zwischenurtheilerfolgen.

CPO. s. 275,
H. 407. Ist ein Anspruch nach Grund und Be¬

trag streitig, so kann die Generalkommissionüber den
Grund vorab entscheiden.

DaS Urtheil ist in Betreff der Rechtsmittel als
Endurtheil anzusehen; die Generalkommissionkann
jedoch, wenn der Anspruch für begründet erklärt ist,
anordnen, daß über den Betrag zu instruiren sei.

CPO. s. 27k.
Z. 408. Verzichtet der Kläger bei der Instruktion

auf den geltend gemachtenAnspruch, so kann er anf
Grund des Verzichts mit dem Anspruch abgewiesen
werden.

CPO. s. ?77.
Z> 409. Erkennt eine Partei den gegen sie geltend

gemachten Anspruch bei der Instruktion ganz oder zum
Theil an, so kann sie dem Anerkenntnissegemäß
verurtheilt werden.

CPO. Z. 278.
Z. 410. Die Generalkommissionhat über alle

streitigen Ansprüche, deren Erledigung es bedarf, um
die Auseinandersetzungzur vorschriftsmäßigen Aus¬
führung zu bringen und die Interessenten zu einem
völlig geordnetenZustande zurückzuführen, von Amts-
wegen zu erkennen.

Ist die Feststellung eiues streitigen Anspruchs zur
vorschriftsmäßigenAusführung der Auseinandersetzung
nicht erforderlich, so ist die Generalkommission nicht
befugt, einer Partei etwas zuzusprechen, was nicht be¬
antragt ist. Dies gilt insbesondere von Früchten,
Zinsen und anderen Nebenforderuugen.

Ueber die Verpflichtung, die Prozeßkosten zu tragen,
hat die Generalkommissionin allen Fällen auch ohne
Antrag zu erkennen.

V. 17 8. 104. — V. 34 s. 7. — CPO. K. 279,
Z. 411. Das Urtheil erster Instanz erfolgt auf

Vortrag eines vom Vorsitzenden zu bestellendenBericht¬
erstatters.

Der Vorsitzende kann einen zweiten Berichterstatter
bestellen.

G. 80 Z. 49.
Z. 412. Die Generalkommissionenhaben ihre

Entscheidungenin der für richterliche Urtheile vorge¬
schriebenen Form abzufassen.

Das Urtheil enthält:
1. Die Bezeichnung der Parteien und ihrer ge¬

setzlichen Vertreter nach Namen, Stand oder
Gewerbe, Wohnort und Parteistellung;

2. die Bezeichnungdes Gerichts und die Namen
der Richter, welche bei der Entscheidung mit¬
gewirkt haben;

3. eine gedrängte Darstellung des Sach- und
Streitstandesaus Grundlage der Akten unter
Hervorhebung der gestellten Antrüge (That¬
bestand);

4. die Entscheidungsgründe;
5. die von der Darstellung des Thatbestandes

und der Entscheidungsgründe äußerlich zu
sondernde Urtheilsformel.

V. 44 ß. 4. - CPO. tz. 284,
§. 413. Das Urtheil ist von den Richtern,

welche bei der Entscheidung mitgewirkt haben, zu
unterschreiben. Ist ein Richter verhindert, seine Unter-



schrift beizufügen, so wird dies unter Angabe des
Verhinderungsgrundes von dem Vorsitzenden und bei
dessen Verhinderung von dem ältesten beisitzenden
Richter unter dem Urtheile bemerkt.

CPO. s. 286.
ß. 414. Die Urtheile sind von Amtsmegen in

Ausfertigungzuzustellen; die Prozeßbevollmächtigten
erhalten Abschriften des Urtheils. Die Zustellung
kann nach den Vorschriftender HZ. 117, 116 bewirkt
werden. In diesem Falle tritt die Ausfertigung an
Stelle der im Z. 117 erwähnten beglaubigtenAb¬
schrift.

Die Ausfertigungen der Urtheile sind von dem
Vorsitzenden der Spruchbehörde zn unterschreiben und
mit dein Siegel der letztereu zu versehen.

G. 30 K, 50, - CPO. §. 288,
Z. 415. Die Spruchbehördeist an die Ent¬

scheidung, welche in den von ihr erlassenen End- und
Zwischenurtheilen enthalten ist, gebunden.

CPO, tz. 289,
Z. 416. Schreibfehler, Rechnungsfehler und ähn¬

liche offenbareUnrichtigkeiten,welche in dem Urtheile
vorkommen, sind jederzeit von der Spruchbehördeauch
von Amtswegen zu berichtigen.

Ueber die Berichtigung kann ohne vorgängige
Instruktion entschiedenwerden. Der Beschluß, welcher
eine Berichtigung ausspricht, wird auf dem Urtheile
und den Ausfertigungen bemerkt.

Gegen den Beschluß,durch welchen der Antrag
auf Berichtigungzurückgewiesen wird, findet kein
Rechtsmittel; gegen den Beschluß, welcher eine Be¬
richtigung ausspricht, findet sofortige Beschwerde statt.

CPO. s, 2S0.
Z. 417. Ist ein von einer Partei geltend ge¬

machter Haupt- oder Nebenanspruch, für welchen die
Auseinandersetzuugsbehördezuständigist, oder der
Kostenpunkt bei der Endentscheidung ganz oder theil¬
weise Übergängen, so ist die erforderliche Ergänzung
des Urtheils durch nachträgliche Entscheidung von
Amtsmegen herbeizuführen. Die nachträgliche Ent¬
scheidung ist von derjenigen Spruchbehörde zu erlassen,
welche das zu ergänzendeUrtheil abgefaßt hat. Die
Entscheidung kann ohne vorgängige neue Instruktion
ergehen. Im Uebrigen richtet sich das Verfahren nach
denselben Vorschriften,welche auf das dem Urtheil zum
Grunde liegende Verfahren Anwendung finden.

G. 80 K. 52,
K. 418. Urtheile sind der Rechtskraft nur inso¬

weit fähig, als über den durch die Klage oder durch
die Widerklage erhobenen oder von Amtswegen zur
Instruktion gezogenen Anspruch entschieden ist.

Die Entscheidung über das Bestehen oder Nicht-
bestehen einer mittels Einrede geltend gemachten Gegen¬
forderung ist der Rechtskraftfähig, jedoch nur bis zur
Höhe desjenigen Betrages, mit welchem aufgerechnet
werden soll.

CPO. ß, 293,

Dritter Titel.
Versäumnismrtheil.

§. 419. Erscheint im Termine zur Instruktion
eines Rechtsstreits (§. 150 der Verordnung vom 20.
Juni 1817) der Kläger nicht, so ist, wenn die In¬
struktion weder nach den Erklärungen des Beklagten,
noch von AmtSwegen fortgesetztwerden kann, das
Versänmnißurtheildahin zu erlassen, daß der Kläger
mit dem Ansprüche abzuweisen sei.

Ist der Beklagte nicht erschienen, so ist das that¬
sächliche Vorbringen des Klägers als zugestanden an¬
zunehmen. Soweit dasselbe den Anspruch des Klägers
rechtfertigt, ist dementsprechend zu erkennen; soweit
dies nicht der Fall, ist die Instruktion fortzusetzen.

G. 80 H. 53, — CPO. tz. 29^,
Z. 420. Die Erlassuug eines Versänmnißurtheils

ist unstatthaft:
1. wenn die erschienene Partei die wegen eines

von Amtswegen zu berücksichtigenden Uiu-
standes erforderte Nachweifung nicht zn be¬
schaffen vermag;

2. wenn die nicht erschieneneParteinichtordnungs¬
mäßig, insbesonderenicht rechtzeitig geladen
war;

3. wenn der nicht erschienenen Partei ein that¬
sächliches Vorbringen nicht rechtzeitig mit¬
getheilt war.

CPÖ. Z. 300, - G. 80 s. 53 Abs. 2.
Z. 421. Gegen diejenige Partei, welche in einem

Jnstrnktionstermineerschienen ist, kann ein Versänmniß¬
urtheil nach H. 419 nicht mehr ergehen.!

Als nicht erschienen ist auch diejenige Partei an¬
zusehen, welche in dem Termine zwar erscheint, aber
nicht verhandelt.

Eine Versäumung bei Fortsetzung der Instruktion
hat zur Folge, daß jede streitige Thatsache, bei deren
Erörterung eine Versaumung eintritt, gegen den
Säumigen für zugestanden oder nicht angebrachter¬
achtet wird.

Diese Folge kam: durch Nachholung der ver¬
säumten Prozeßhandlung bis zum Schlüsse der In¬
struktion aufgehobenwerden.

G. 80 8. 54,
H. 422. Eines Antrages auf Erlassung des Ver-

säumnißurtheils bedarf es nicht.
Wird dieser Antrag gestellt und durch Beschluß

der Generalkommission zurückgewiesen, so siudet sofortige
Beschwerde statt. Wird der Beschluß aufgehoben, so
ist das Versänmnißurtheilohne Instruktion zu erlassen.

G. 80 s. 55. — CPO. s. 30l,
Z. 423. Die Generalkommission kann von Amts¬

wegen von Erlassung des Versäumnißurtheils Abstand
nehmen und die Ansehung eines neuen Termins an¬
ordnen, wenn sie dafür hält, daß die Einlassungs-oder
Ladungsfrist zu kurz bemessen, oder daß die Partei
durch Naturereignisseoder durch andere unabwendbare
Zufälle am Erscheinen verhindert worden sei.

CPO. s. 502.
§. 424. Der Partei, gegen welche ein Ver.



säumnißurtheit erlassen ist, steht gegen dasselbe der
Einspruchzu.

CPO. z. 303.
§. 425. Die Einspruchsfristbeträgt zwei Wochen;

sie ist eine Nothfrist und beginnt mit der Zustellung
des Versäumnißurtheils.

Muß die Zustellungim Ausland oder durch
öffentliche Bekanntmachung erfolgen, so ist die Ein¬
spruchsfrist im Versäumuißurtheile oder nachträglich
durch besonderen Beschluß, welcher- ohne vorgängige
Instruktionerlassen werden kann, zu bestimmen.

CPO. Z, 304.
ß. 426. Die Einleguug des Einspruchs erfolgt

durch Eiureichuug eines Schriftsatzes oder Erklärung
zum Protokolle bei der Generalkommission.

Der Schriftsatzoder das Protokoll muß enthalten:
1. die Bezeichnungdes Urtheils, gegen welches

der Einspruch gerichtet wird;
2. die Erklärung, daß gegen dieses Urtheil Ein¬

spruch eingelegt werde.
Der Schriftsatz oder das Protokoll soll zugleich

dasjenige enthalten, was zur Vorbereitung der
Jnstruktionsverhandlung über die Hauptsacheerforder¬
lich ist.

G. K0 s. 56. — CPO. Z, 305.
§. 427. Die Spruchbehörde hat von Amtswegen

zu prüfen, ob der Einspruch an sich statthaft und ob
er in der gesetzlichen Form und Frist eingelegt sei.
Fehlt es an einem dieser Erfordernisse, so ist der
Einspruch als unzulässig zu verwerfen. Gegen den die
Verwerfung aussprechenden Beschluß findet die sofortige
Beschwerde statt.

CPO. §. 306. - G. 80 s. öS Abs. 3.
Z. 428. Ist der Einspruch zulässig, so wird der

Prozeß in die Lage zurückversetzt, in welcher er sich
vor Eintritt der Versäumuiß befand.

CPO. s. 307.
ß. 429. Insoweit die Entscheidung, welche auf

Grund der neuen Instruktion zu erlassen ist, mit der
in dem Versäumnißurtheil enthaltenen Entscheidung
übereinstimmt, ist auszusprechen, daß diese Entscheidung
ausrecht zu erhalten sei. Insoweit diese Voraussetzung
nicht zutrifft, wird das Versäumnißurtheilin dem neuen
Urtheil aufgehoben.

CPO, z. 308.
§. 430. Ist das Versämnnißurtheil in gesetzlicher

Weise ergangen,so sind die durch die Versäumniß
veranlaßten Kosten, soweit sie nicht durch einen unbe¬
gründeten Widerspruch des Gegners entstandensind,
der säumigen Partei auch dann aufzuerlegen,wenn in
Folge des Einspruchs eine abändernde Entscheidung
erlassen wird.

CPO. s. 303.
§. 431. Einer Partei, die den Einspruch ein¬

gelegt hat, aber in dem znr neuen Instruktion be¬
stimmten Termin oder in demjenigen Termin, auf
welchen die Instruktion vertagt ist, nicht erscheint oder
nichl zu. Hauptsacheverhandelt, steht gegen das Ver¬

säumnißurtheil, durch welches der Einspruch verworfen
wird, ein weiterer Einspruch nicht zu.

CPO. s- 310. — G, 5-0 Z. 56 Abs. 4.
ß. 432. In Betreff des Verzichts auf den Ein¬

spruch und der Zurücknahmedesselben finden die Vor¬
schriften über den Verzicht auf die Berufungund über
die Zurücknahmederselben entsprechende Anwendung.

CPO. Z. 3ll.
ß. 433. Die vorhergehendenVorschriftendieses

Titels finden auf das Verfahren, welches eine Wider¬
klage oder die Bestimmung des Betrages eines dem
Grunde nach bereits festgestelltenAnspruchs zum
Gegenständehat, entsprechende Anwendung.

War ein Termin lediglich zur Verhandlungüber
einen Zwischenstreitbestimmt, so beschränkt sich das
Versäumnißverfahren und das Versäumnißurtheil auf
die Erledigung dieses Zwischenstreits. Die Vorschriften
dieses Titels finden entsprechende Anwendung.

CPO. s. 312.
Z. 434. Findet außerhalb der Instruktioneines

Rechtsstreits im Lause der Regulirung das Kontumazial-
versahren nach Maßgabe der ZZ. 237 bis 244 statt,
so gilt das eintretenden Falls zu erlassende Urtheil
als Versäumnißurtheil.

Gegen dieses Versäumnißurtheil ist die Berufung
zulässig.

Vermag die Partei, gegen welche ein solches
Versäumnißurtheil erlassen ist, glaubhaft zu machen,
daß sie durch Naturereignisse oder andere unabwend¬
bare Zufälle verhindert morden, den Termin persön¬
lich oder auch nur durch eineu Bevollmächtigtenab¬
zuwarten, so findet der Einspruch statt.

Die Geuernlkommisfionhat von Amtswegen zu
prüfen, ob der Einspruch an sich statthaft und in der
gesetzlichen Form und Frist eingelegt sei.

Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, so ist
der Einspruch als unzulässig zu verwerfen. Die Ent¬
scheidung kann ohne vorgängige Instruktion erfolgen.
Gegen den die VerwerfungaussprechendenBeschluß
findet sofortige Beschwerde statt.

Ist der Einspruch zulässig, so wird die Aus¬
einandersetzung rücksichtlich der Partei, welche den Ein¬
spruch eingelegt hat, in die Lage zurückversetzt,in
welcher sie sich vor Eintritt der Versäumuiß befand.

Die Partei, welche den Einspruch eingelegt hat,
muß sich in dem Falle, wenn inzwischenmit der
Ausführung des Versäumnißurtheilsschou vorgeschritten
ist, diejenige Art der Abfindung gefallen lassen, welche
ihr ohne Zerrüttungdes Hauptplans der Auseinander¬
setzung und ohne Nachtheil für die hierauf gegründeten
wirthschaftlichen Einrichtungen gewährt werden kann.

G. 30 H, 57. — V. 17 Z. 194.
Vierter Titel.

Allgemeine Bestimmungen über die Beweisaufnahme.
§. 435. Die Beweisaufnahme erfolgt durch den

die Instruktion führendenKommissar. Liegen hin¬
sichtlich dieses Kommissars Gründe vor, aus welchen
die Beweisaufnahmenach den Vorschriften der Deutschen



Zivilprozeßordnungeinem Mitgliede des Prozeßgerichts
oder einem anderen Gerichte übertragen werden kann,
so kann die Beweisaufnahmeeinem anderen Kommissar
oder einem Gerichte übertragen werden.

G. 8V Z. 42 Abs. 1.

Z. 436. Steht der Aufnahme des Beweises ein
Hinderniß von ungewisser Dauer entgegen, so ist eine
Frist zu bestimmen, nach deren fruchtlosemAblaufe
das Beweismittelnur benutzt werden kann, wenn
dadurch das Verfahren nicht verzögertwird.

CPO. Z. 321.

Z. 437. Den Parteien ist gestattet, der Beweis¬
aufnahme beizuwohnen.

CPO. §. 322.
§. 438. Der Beweisaufnahme kann ein Beweis¬

beschluß der erkennenden Behörde und die Anfertigung
eines besonderenSach- und Streitstandes nach Maß¬
gabe des ersten Absatzes des Z. 374 vorhergehen.

Der Such- und Streitstand soll, wenn ans Grnnd
desselben ein Beweisbeschluß ergehen soll, den Parteien
znr Erklärung vorgelegt werden.

G. 80 Z. 42 Abs. 3, 4.

Z. 439. Der Beweisbeschluß enthält:
1. die Bezeichnung der streitigen Thatsachen,

über welche der Beweis zu erheben ist;
2. die Bezeichnung der Beweismittel unter Be¬

nennung der zu vernehmendenZeugen und
Sachverständigen;

3. die Bezeichnungder Partei, welche sich zum
Nachweise oder zur Widerlegungthatsächlicher
Behauptungen auf das Beweismittelbe¬
rufen hat;

4. die Eidesnorm, wenn die Abnahme eines
zugeschobenenoder zurückgeschobenen Eides
angeordnet wird.

CPO. 'Z. 324.
Z. 440. Vor Erledigungdes Beweisbeschlusses

kann von keiner Partei eine Aenderung desselben auf
Grund der früheren Verhandlungen beantragt werden.

CPO. §. 325.
Z. 441. Soll die Beweisaufnahme durch einen

anderen Kommissar oder ein Gericht erfolgen, so ist
das Ersnchnngsschreibenvon dem die Instruktion
führenden Kommissar zu erlassen.

Die auf die Beweisaufnahme sich beziehenden
Verhandlungen werden in Urschrift von dem ersuchten
Kommissar oder Richter dem ersuchenden Kommissar
übersendet.

CPO. Z. 327.
Z. 442. Soll die Beweisaufnahme im Ausland

erfolgen, so ist die zuständige Behörde um Aufnahme
des Beweises zu ersuchen.

Kann die Beweisaufnahme durch einen Reichs¬
konsul erfolgen, so ist das Ersuchen an diesen zu
richten.

CPO. Z. 328.
8- 443. Wird eine ausländische Behörde ersucht,

den Beweis aufzunehmen,so kann angeordnet werden,

daß der Beweisführer das Ersnchungsschreiben zu be¬
sorgen und die Erledigung des Ersuchens zu be¬
treiben habe.

DieAnordnnng kann darauf sich beschränken, daß der
Beweisführer eine den Gesetzen des fremden Staates
entsprechende öffentliche Urkunde über die Beweis¬
aufnahme beizubringen habe.

In beiden Fällen ist in dem Beweisbeschlnsseeine
Frist zu bestimmen,binnen welcher von dem Beweis¬
führer die Urkunde bei dem Kommissarniederzulegen
ist. Nach fruchtlosem Ablaufe dieser Frist kann die
Urkunde nur benutzt werden, wenn dadurch das Ver¬
fahren nicht verzögert wird.

Der Beweisführer hat den Gegner, wenn mög¬
lich, von dem Orte nnd der Zeit der Beweisaufnahme
so zeitig in Kenntniß zu setzen, daß derselbe seine
Rechte in geeigneter Weise wahrzunehmen vermag.
Ist die Benachrichtigung unterblieben, so hat die
Spruchbehörde zu ermessen, ob und inwieweit der
Beweisführerzur Benutzung der Beweisverhandlnng
berechtigt sei.

EPO. z. 329.
§. 444. Der ersuchte Kommissar oder Richter ist

ermächtigt, falls sich später Gründe ergeben, welche
die Beweisaufnahme durch einen anderen Kommissar
oder ein anderes Gericht sachgemäß erscheinen lassen,
diesen Kommissar oder dieses Gericht um die Aus¬
nahme des Beweises zu ersucheu. Die Parteien sind
von dieser Verfügung in Kenntniß zu setzen.

CPO. Z. 330.
H. 445. Erhebt sich bei der Beweisaufnahme

vor dem instrnirendenKommissar oder einem ersuchten
Kommissar oder Richter ein Streit, von dessen Er¬
ledigung die Fortsetzung der Beweisaufnahme ab¬
hängig und zu dessen Entscheidungder instruirende
Kommissar oder der ersuchte Kommissar oder Richter
nicht berechtigt ist, so erfolgt die Erledigung durch die
Generalkommission.

CPO. §. 331.
H. 446. Erscheint eine Partei oder erscheinen

beide Parteien in dem Termine zur Beweisaufnahme
nicht, so ist die Beweisaufnahme gleichwohl insoweit
zu bewirken, als dies nach Lage der Sache ge¬
schehen kann.

Eine nachträgliche Beweisaufnahmeoder eine
Vervollständigung der Beweisaufnahme ist bis zum
Schlüsse der Instruktion zulässig.

CPO. s. 332.
Z. 447. Entspricht die von einer ausländischen

Behörde vorgenommeneBeweisaufnahme den für das
Prozeßgericht geltenden Gesetzen, so kann daraus, daß
sie nach den ausländischen Gesetzen mangelhaft ist,
kein Einwand entnommen werden.

CPO. s. 334.
Fünfter Titel.

Beweis durch Augenschein.
§. 448. Die Antretung des Beweises durch

Augenschein erfolgt durch die Bezeichnung de» Gegen-



standes des Augenscheins und durch die Angabe der zu
beweisenden Thatsachen.

CPO. s. 336.
tz. 449. Der Kommissar kann bei der Einnahme

des Augenscheins einen oder mehrere Sachverständige
zuziehen.

Die Einnahme des Augenscheins kann einem
anderen Kommissar oder einem Gerichte übertragen,
diesen auch die Ernennung der zuzuziehenden Sach¬
verständigenüberlassen werden.

CPO. K, 337, — G, 80 s. 42.

Sechster Titel.

Zeugenbeweis.

tz. 450. Die Antretung des Zeugenbeweises er¬
folgt durch die Benennung der Zeugen und die Be¬
zeichnung der Thatsachen,über welche die Vernehmung
der Zeugen stattfindensoll.

CPO. Z. Z38.
H. 451. Die Aufnahme des Zeugenbeweises kann

einem anderen Kommissar oder einem Gericht über¬
tragen werden:

1. wenn zur AuSmittelung der Wahrheit die
Vernehmung des Zeugen an Ort und Stelle
dienlich erscheint;

2. wenn die Beweisaufnahme vor dem instrui-
renden Kommissar erheblichen Schwierigkeiten
unterliegen würde;

3. wenn der Zeuge verhindert ist, vor dem
instrnirenden Kommissar zu erscheinen;

4. wenn der Zeuge in großer Entfernung von
dem Wohnorte des instruirendenKommissars
sich aufhält.

Die Landesherren und die Mitglieder der landes¬
herrlichen Familien, sowie die Mitglieder der Fürst¬
lichen Familie Hohenzollern sind durch einen Kom¬
missar oder durch ein Gericht in ihrer Wohnung zu
vernehmen.

CPO. Z, 340. — G. 30 K. 42 Abs. 1.Z. 452. Oeffentliche Beamte, auch wenn sie nicht
mehr im Dienste sind, dürfen über Umstände, auf
welche sich ihre Pflicht zur Amtsverschwiegenheit bezieht,
als Zeugen nur mit Genehmigung ihrer vorgesetzten
Dienstbehörde oder der ihnen zuletzt vorgesetzt ge¬
wesenen Dienstbehörde vernommen werden. Für den
Reichskanzler bedarf es der Genehmigung des Kaisers,
für die Minister der Genehmigung des Landesherrn,
für die Mitglieder der Senate der freien Hansestädte
der Genehmigung des Senats.

Die Genehmigungdarf nur versagt werden,
wenn die Ablegung des Zeugnisses dem Wohle des
Reichs oder eines Bundesstaates Nachtheil bereiten
würde.

Die Genehmigung ist durch den Kommissar ein¬
zuholen und dkm Zeugen bekannt zu machen.

CPO. Z. 341.
H. 453. Die Ladung der Zeugen erfolgt durch

den Kommissar, im Fall eines Beweisbeschlusses unter
Bezugnahme auf den Beweisbeschluß und ist zuzustellen.

Die Ladung muß enthalten:
1. die Bezeichnung der Parteien;
2. die Thatsachen,über welche die Vernehmung

erfolgen soll;
3. die Anweisungzur Ablegung des Zeugnisses

bei Vermeidungder dnrch das Gesetz an¬
gedrohten Strafen in dem nach Zeit und
Ort zu bezeichnenden Termine zu erscheinen.

CPO. K. 342.
§. 454. Die Ladung einer dem aktiven Heere

oder der aktiven Marine angehörendenPerson des
Soldatenstandes als Zeuge erfolgt durch Ersuchen der
Militärbehörde.

CPO. Z. 343.
H. 455. Ein ordnungsmäßiggeladener Zeuge,

welcher nicht erscheint, ist, ohne daß es eines Antrages
bedarf, in die durch das Ausbleiben verursachten Kosten
sowie zu einer Geldstrafe bis zu dreihundert Mark
und für den Fall, daß diese nicht beigetriebenwerden
kann, zur Strafe der Haft bis zu sechs Wochen zu
vernrtheilen.

Im Falle wiederholten Ausbleibens kann die
Strafe noch einmal erkannt, auch die zwangsweise
Vorführung des Zeugen angeordnet werden.

Gegen diese Beschlüsse findet die Beschwerdestatt.
Die Festsetzung und die Vollstreckung der Strafe

gegen eine dem aktiven Heere oder der aktiven Marine
angehörendeMilitärperfonerfolgt auf Ersuchen durch
das Militärgericht, die Vorführung einer solchen
Person durch Ersuchen der Militärbehörde.

CPO. §. 345.
Z. 456. Die Vernrtheilnng in Strafe und Kosten

unterbleibt, wenn das Ausbleiben des Zeugen genügend
entschuldigt ist. Erfolgt nachträglich genügende Ent¬
schuldigung, so werden die gegen den Zeugen ge¬
troffenen Anordnungen wieder aufgehoben.

Die Anzeigen und Gesuche des Zeugen können
schriftlichoder zum Protokolle des Kommissars oder
mündlich in dem zur Vernehmung bestimmtenneuen
Termine augebrachtwerden.

CPO. s. 346.
H. 457. Der Reichskanzler, die Minister eines

Bundesstaates,die Mitglieder der Senate der freien
Hansestädte,die Vorstände der obersten Reichsbehörden
und die Vorstände der Ministerien sind an ihrem
Amtssitze oder, wenn sie sich außerhalb desselben auf¬
halten, an ihrem Aufenthaltsorte zu vernehmen.

Die Mitgliederdes Bundesraths sind während
ihres Aufenthalts am Sitze des Bundesrath an diesem
Sitze, die Mitglieder einer deutschen gesetzgebenden
Versammlung während der Sitzungsperiode und ihres
Aufenthaltsam Orte der Versammlungan diesem
Orte zu vernehmen.

Zu einer Abweichungvon den vorstehenden Be¬
stimmungen bedarf es:

in Betreff des Reichskanzlersder Genehmi¬
gung des Kaisers,

in Betreff der Minister und der Mitglieder



des Bundesraths der Genehmigung des Landes¬
herrn,

in Betreff der Mitglieder der Senate der
freien Hansestädte der Genehmigung des Senats,

in Betreff der übrigen vorbezeichneten Be¬
amten der Genehmigung ihres unmittelbaren
Vorgesetzten,

in Betreff der Mitglieder einer gesetzgebenden
Versammlung der Genehmigung der letzteren.
CPO. Z. 347.

Z. 458. Zur Verweigerung des Zeugnisses sind
berechtigt:

1) der Verlobte einer Partei;
2) der Ehegatte einer Partei, auch wenn die Ehe

nicht mehr besteht;
3) diejenigen, welche mit einer Partei in gerader

Linie verwandt, verschwägert oder durch Adoption
verbunden, oder in der Seitenlinie bis zum
dritteu Grade verwandt oder bis zum zweiten
Grade verschwägert sind, auch wenn die Ehe,
durch welche die Schwägerschaft begründet ist,
nicht mehr besteht;

4) Geistliche in Ansehung desjenigen, was ihnen
bei der Ausübung der Seelsorge anvertraut ist;

5) Personen, welchen kraft ihres Amtes, Standes
oder Gewerbes Thatsachen anvertraut sind, deren
Geheimhaltung durch die Natur derselben oder
durch gesetzliche Vorschriftengeboten ist, in Be¬
treff der Thatsachen, auf welche die Verpflich¬
tung zur Verschwiegenheit sich bezieht.

Die unter Nr. 1—3 bezeichneten Personen sind
vor der Vernehmung über ihr Recht zur Verweigerung
des Zeugnisseszu belehren.

Die Vernehmungder Nr. 4, 5 bezeichneten
Personen ist, auch wenn das Zeugniß nicht verweigert
wird, auf Thatsachen nicht zu richten, in Ansehung
welcher erhellt, daß ohne Verletzungder Verpflichtung
zur Verschwiegenheit ein Zeugniß nicht abgelegt wer¬
den kann.

CPO. §. 348.
§. 459. Das Zeugniß kann verweigert werden:

1) über Fragen, deren Beantwortung dem Zeugen
oder einer Person, zu welcher derselbe in einem
der im Z. 458 Nr. l bis 3 bezeichneten Ver¬
hältnisse steht, einen unmittelbaren vermögens¬
rechtlichen Schaden verursachen würde;

2) über Fragen, deren Beantwortungdem Zeu¬
gen oder einem der im §. 458 Nr. 1 bis 3
bezeichneten Angehörigen desselben zur Unehre
gereichen oder die Gefahr ftrafgerichtlicher Ver¬
folgung zuziehen würde;

3) über Fragen, welche der Zeuge nicht würde
beantworten können, ohne ein Kunst- oder Ge¬
werbegeheimniß zu offenbaren.

CPO, Z, 349.
Z. 460. In den Fällen des Z. 458 Nr. 1

bis 3 und des Z. 459 Nr. 1 darf der Zeuge das
Zeugniß nicht verweigern:

1) über die Errichtung und den Anhalt eine«
Rechtsgeschäfts,bei dessen Errichtunger als
Zeuge zugezogen war;

2) über Geburten, Verheirathungen oder Sterbe¬
fälle von Familiengliedern;

3) über Thatsachen, welche die durch das Familien-
oerhältnißbedingten Vermögensangelegenheiten
betreffen;

4) über diejenigen auf das streitige Rechtsverhält¬
niß sich beziehendenHandlungen,welche von
ihm selbst als Rechtsvorgänger oder Vertreter
einer Partei vorgenommensein sollen.

Die im Z. 458 Nr. 4, 5 bezeichnetenPersonen
dürfen das Zengniß nicht verweigern, wenn sie von der
Verpflichtungzur Verschwiegenheit entbunden sind.

CPO. §. 350.
H. 461. Der Zeuge, welcher das Zeugniß

verweigert, hat vor dem zu seiner Vernehmung be¬
stimmten Termine schriftlich oder znm Protokolle des
Kommissars oder in diesem Termine zum Protokolle
die Thatsachen, auf welche er die Weigerung gründet,
anzugeben und glaubhaft zu machen.

Zur Glaubhaftmachung genügt in den Fällen
des Z. 458 Nr. 4, 5 die mit Berufung auf einen
geleisteten Diensteid gegebene Versicherung.

Hat der Zeuge seine Weigerung schriftlich oder
zum Protokolle des Kommissars erklärt, so ist er nicht
verpflichtet, in dem zu seiner Vernehmung bestimmten
Termine zu erscheinen.

Die Parteien sind durch den Kommissar von der
Weigerungdes Zeugen in Kenntniß zu setzen und
über dieselbe zu hören; ihre Erklärungen sind zu
Protokoll zu nehmen.

CPO. s§. 351, 354, Abs. 1.
Z. 462. Ueber die Rechtmäßigkeitder Weige¬

rung wird von der Generalkommissionentschieden.
Gegen das Zwischenurtheilfindet sofortige Be¬

schwerde statt.
CPO. Z. 352. — G. 80 Z. 43 Abs. 1.

Z. 463. Wird das Zeugniß oder die Eides¬
leistung ohne Angabe eines Grundes oder, nachdem
der vorgeschützte Grund rechtskräftig für unerheblich
erklärt ist, verweigert, so ist der Zeuge, ohne daß es
eines Antrags bedarf, in die durch die Weigerung
verursachten Kosten sowie zu einer Geldstrafe bis zu
dreihundert Mark und für den Fall, daß diese nicht
beigetrieben werden kann, zur Strafe der Haft bis zu
sechs Wochen zu verurtheilen.

Im Falle wiederholter Weigerung ist auf Antrag
zur Erzwingung des Zeugnisses die Haft anzuordnen,
jedoch nicht über den Zeitpunkt der Beendigung de«
Prozesses in der Instanz hinaus. Die Vorschriften
über die Haft im Zwangsvollstreckungsverfahrenfin¬
den entsprechende Anwendung.

Gegen diese Beschlüsse findet die Beschwerde statt.
Die Festsetzung und die Vollstreckung der Strafe

gegen eine dem aktiven Heere oder der aktiven Marine
e



angehörendeMilitärperson erfolgt auf Ersuchen durch
das Militärgericht.

CPO. Z. 355.
H. 464. Die gesetzlichen Verfügungen im Falle

des Nichterscheinens (§Z. 455, 456) oder der Zeuguiß-
vermeigerung (H. 463) sind von dem instruirenden
Kommissar zu treffen, welcher dieselben, soweit dieses
überhaupt zulässig, auch wieder aufheben kann.

Die gleichen Befugnisse stehen einem ersuchten
Kommissar oder Gerichte zu, und zwar die Wieder¬
aufhebung der im vorhergehendenAbsatz bezeichneten
Verfügungen selbst nach Erledigung des Ersuchens.

G. Z. 43 Abs. l. — CPO, H. 365.
§. 465. Jeder Zeuge ist einzeln und vor seiner

Vernehmung zu beeidigen; die Beeidigung kann jedoch
aus besonderen Gründen, namentlich wenn Bedenken
gegen ihre Zulässigkeit obwalten, bis nach Abschluß der
Vernehmung ausgesetzt werden.

Die Parteien können auf die Beeidigung verzichten.
CPO. s. 356.

Z. 466. Der vor der Vernehmung zu leistende
Eid lantet:

daß Zeuge nach bestem Wissen die reine Wahr¬
heit sagen, nichts verschweigenund nichts
hinzusetze» werde;

der nach der Vernehmung zu leistende Eid lautet:
daß Zeuge uach bestem Wissen die reine Wahr¬

heit gesagt, nichts verschwiegen uud nichts
hinzugesetzt habe.

CPO. §, 357.
§. 467. Unbeeidigt sind zu vernehmen:

1) Personen, welche zur Zeit der Vernehmung das
sechszehnte Lebensjahr noch nicht vollendet oder
wegen mangelnder Verstandesreife oder wegen
Verftandesschwüche von dem Wesen und der
Bedeutung des Eides keine genügende Vor¬
stellung haben;

2) Personen, welche nach den Bestimmungen der
Strafgesetze unfähig sind, als Zeugen eidlich
vernommen zn werden;

3) die nach Z. 458 Nr. 1—3 und Z. 459 Nr. 1,
2 zur Verweigerung des Zeugnisses berechtigten
Personen, sofern sie von diesem Rechte keinen
Gebrauch machen, die im Z. 459 Nr. 1, 2
bezeichneten Personen jedoch nur dann, wenn sie
lediglich über solche Thatsachen vorgeschlagen
sind, auf welche sich das Recht zur Verweigerung
des Zeugnisses bezieht;

4) Personen, welche bei dem Ausgange des Rechts¬
streits nnmittelbar betheiligt sind.

Die Spruchbehördekann die nachträgliche Beeidi¬
gung der unter den beiden letzten Nummern bezeich¬
neten Personen anordnen.

CPO. §. 358,
§. 468. Jeder Zeuge ist einzeln und in Ab¬

wesenheit der später abzuhörenden Zeugen zu vernehmen.
Zeugen, deren Aussagen sich widersprechen, können

einander gegenübergestellt werden.
CPO. s. 35S.

Z. 469. Die Vernehmung beginnt damit, daß
der Zeuge über Vornamen und Zunamen, Alter,
Religionsbekenntniß,Stand oder Gewerbe und Wohn¬
ort befragt wird. Erforderlichenfallssind ihm Fragen
über solche Umstände, welche seine Glaubwürdigkeit
in der vorliegenden Sache betreffen, insbesondereüber
seine Beziehungenzu den Parteien vorzulegen.

CPO. s. 360.
Z. 470. Der Zeuge ist zu veranlassen, das¬

jenige, was ihm von dein Gegenstande seiner Ver¬
nehmung bekannt ist, im Zusammenhange anzugeben.

Zur Aufklärung und zur Vervollständigung der
Aussage, sowie zur Erforschung des Grundes, auf
welchem die Wissenschaft des Zeugen beruht, sind
nötigenfalls weitere Fragen zu stellen.

CPO. s. 361.
Z. 471. Die Parteien sind berechtigt, dem

Zeugen diejenigen Fragen vorlegen zu lassen, welche
sie zur Aufklärung der Sache oder der Verhältnisse
des Zeugen für dienlich erachten.

Der Kommissar kann den Parteien gestatten,
und hat ihren Anwälten auf Verlangen zu gestatten,
an den Zeugen unmittelbar Fragen zu richten.

Zweifel über die Zulässigkeit einer Frage ent¬
scheidet vorläufig der Kommissar.

Die vorbezeichneten Befugnisse des Kommissars
stehen auch einem ersuchten Kommissar oder Gerichte zu.

CPO. ss. 362, 365. - G. 80 s. 43.
Z. 472. Der Kommissar, ein ersuchter Kom¬

missar oder ein ersuchtes Gericht, sowie die General¬
kommission können nach ihrem Ermessen die wieder¬
holte Vernehmung eines Zeugen anordnen.

Hat der Kommissar,ein ersuchter Kommissar
oder ein ersuchtes Gericht bei der Vernehmungdie
Stellung der von einer Partei angeregten Frage ver¬
weigert, so kann die Generalkommissiondie nachträg¬
liche Vernehmung des Zeugen über diese Frage
anordnen.

Bei der wiederholten oder der nachträglichen Ver¬
nehmung kann der vernehmende Kommissar oder
Richter statt der nochmaligenBeeidigung den Zeugen
die Richtigkeit seiner Aussage unter Berufungauf den
früher geleisteten Eid versichern lassen.

CPO. M. 363, 365. — G. 8V s. 4?.
Z. 473. Jeder Zeuge hat nach Maßgabe der

Gebührenordnung auf Entschädigungfür Zeitversäum-
niß und, wenn fein Erscheinen eine Reise erforderlich
macht, auf Erstattung der Kosten Anspruch, welche
durch die Reise und den Aufenthalt am Orte der
Vernehmung verursucht werden.

CPO. s. 366.

Siebenter Titel.

Beweis durch Sachverständige.
Z. 474. Auf den Beweis durch Sachverständige

finden die Vorschriften über den Beweis durch Zeugen
entsprechende Anwendung, insoweit nicht in den nach¬
folgenden Paragraphenoder in den Vorschriftendes



zweiten Theils über das Regulirungsverfahreu abwei¬
chende Bestimmungen enthalten sind.

CPO, s 367.Z. 475. Die Antretung des Beweises erfolgt
durch die Bezeichnungder zu begutachtenden Punkte.

CPO. s. 368.
H, 476. Die Auswahl der zuzuziehenden Sach¬

verständigen und die Bestimmung ihrer Anzahl erfolgt
durch den Kommissar oder die Generalkommission.
Dieselben können sich auf die Ernennung eines einzigen
Sachverständigenbeschränken. Sie können an Stelle
der zuerst ernannten Sachverständigenandere ernennen.

Sind für gewisse Arten von Gutachten Sachver¬
ständige öffentlich bestellt, so sollen andere Personen
nnr dann gewählt werden, wenn besondere Umstünde
es erfordern.

Die Generalkommissionkann die Parteien auf¬
fordern, Personen zu bezeichnen, welche geeignet sind,
als Sachverständige vernommen zu werden.

Die Einigung der Parteien über bestimmte Per¬
sonen als Sachverständige ist für die Ernennung der
Sachverständigendurch das Gericht nicht maßgebend.

CPO, Z. 369. — G. 30 8. 44.Z. 477. Die Generalkommissionkann den mit
der Beweisaufnahme betrauten Kommissar zur Er¬
nennung der Sachverständigen ermächtigen. Der¬
selbe hat in diesem Falle die der Generalkommission
nach dem vorhergehenden Paragraphen zustehenden
Befugnisseauszuüben.

CPO, Z. 370.Z. 478. Ein Sachverständiger kann aus den¬
selben Gründen, welche zur Ablehnung eines Richters
berechtigen, abgelehnt werden. Ein Äblehnungsgrund
kann jedoch nicht daraus entnommen werden, daß der
Sachverständige als Zeuge vernommen worden ist.

Das Ablehnungsgesuch ist bei dem Kommissar
vor der Vernehmung des Sachverständigen,bei schrift¬
licher Begutachtungvor erfolgter Einreichung des
Gutachtens anzubringen. Nach diesem Zeitpunkte ist
die Ablehnung nnr zulässig, wenn glaubhaftgemacht
wird, daß der Ablehnungsgrund vorher nicht geltend
gemacht werden konnte. Das Ablehnuugsgefuch kaun
zu Protokoll erklärt werden.

Der Äblehnungsgrund ist glaubhaft zu machen;
der Eid ist als Mittel der Glaubhaftmachuug aus¬
geschlossen.

Die Entscheidungerfolgt von der Generalkom¬
mission; eine vorgängige Instruktion zwischen den
Betheiligten ist nicht erforderlich.

Gegen den Beschluß, durch welchen die Ableh¬
nung für begründeterklärt wird, findet kein Rechts¬
mittel, gegen den Beschluß, durch welchen dieselbe für
unbegründet erklärt wird, findet sofortige Beschwerde statt.

CPO. tz. 371. — G. 80 s 43 Abs. 1.Z. 47U. Der zum Sachverständigen Ernannte
hat der Ernennung Folge zu leisten, wenn er zur Er¬
stattung von Gutachten der erforderten Art öffentlich
bestellt ist, oder wenn er die Wissenschaft, die Kunst
oder das Gewerbe, deren Kenntniß Voraussetzungder

Begutachtung ist, öffentlich zum Erwerbe ausübt oder
wenn er zur Ausübung derselben öffentlich bestellt oder
ermächtigt ist.

Zur Erstattung des Gutachtens ist auch Derjenige
verpflichtet, welcher sich zu derselben vor der Ansein-
andersetznngsbehörde oder vor Gericht bereit erklärt hat.

CPO s. 372
Z. 480. Dieselben Gründe, welche einen Zeugen

berechtigen, das Zeugniß zu verweigern, berechtigen
einen Sachverständigen zur Verweigerung des Gut¬
achtens. Der Kommissar oder die Generalkommission
kann auch aus anderen Gründen einen Sachverstän¬
digen von der Verpflichtungzur Erstattung des
Gutachtens entbinden.

Die Vernehmung eines öffentlichen Beamten als
Sachverständigenfindet nicht statt, wenn die vorgesetzte
Behörde des Beamten erklärt, daß die Vernehmung
den dienstlichen Interessen Nachtheile bereiten würde.

CPO. tz, 373.
H. 481. Im Falle des Nichterscheinensoder

der Weigerung eines zur Erstattung des Gutachtens
verpflichteten Sachverständigenwird dieser zum Ersatze
der Kosten uud zu einer Geldstrafe bis zu dreihundert
Mark verurtheilt. Im Falle wiederholten Ungehor¬
sams kann noch einmal eine Geldstrafe bis zu sechs¬
hundert Mark erkannt werden.

Gegen den Beschluß findet Beschwerde statt.
Die Festsetzung und die Vollstreckung der Strafe

gegen eine dem aktiven Heere oder der aktiven Marine
angehörendeMilitärperson erfolgt auf Ersuchen durch
das Militärgericht.

CPO, s. 374.
§. 482. Der Sachverständige hat, wenn nicht

beide Parteien auf seine Beeidigung verzichten, vor
Erstattung des Gutachtens einen Eid dahin zu leisten:

daß er das von ihm geforderte Gutachten un¬
parteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen
erstatten werde.

Ist der Sachverständige für die Erstattung von
Gutachten der betreffenden Art im Allgemeinen beeidigt,
so genügt die Berufung auf den geleisteten Eid.

CPO. 8, 375.
Z. 483. Wird schriftliche Begutachtung ange¬

ordnet, so hat der Sachverständige das von ihm
unterschriebene Gutachten bei dem Kommissar nieder¬
zulegen.

Der Kommissar kann das Erscheinen des Sach¬
verständigenanordnen, damit derselbe das schriftliche
Gutachten erläutere.

CPO. s. 376.
Z. 484. Die Generalkommission kann eine neue

Begutachtung durch dieselben oder vurch andere Sach¬
verständige anordnen, wenn sie das Gutachten für
ungenügend erachtet.

Sie kann die Begutachtung durch einen anderen
Sachverständigenanordnen, wenn ein Sachverständiger
nach Erstattung des Gutachtens mit Erfolg abgelehnt ist.

CPO. s. 377.
Z. 485. Der Generalkommission bleibt es über-
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lassen, die ihr in allen Fällen zustehende Veranlassung
einer Revision der von den Kominissaren erstatteten
Gutachten auch den Kreisverordnetenzu übertragen,

B. 34 Z. 29.Z. 486. Der Sachverständige hat nach Maß¬
gabe der hierüber bestehenden Vorschriften auf Ent¬
schädigung für Zeitversäumuißauf Erstattung der ihm
verursachten Kosten und außerdemauf angemessene
Vergütung seiner Mühewaltung Anspruch.

CPO s. 378.
Z. 487. Insoweit zum Beweise vergangener

Thatsachen oder Zustände, zu deren Wahrnehmung
eine besondere Sachkunde erforderlichwar, sachkundige
Personen zu vernehmen sind, kommen die Vorschriften
über den Zeugenbeweiszur Anwendung.

CPO. s. 379.

Achter Titel.
Beweis durch Urkunden.

Z. 488. Urkunden, welche von einer öffent¬
lichen Behörde innerhalb der Grenzen ihrer Amts-
befngnifse oder von einer mit öffentlichemGlauben
versehenen Person innerhalb des ihr zugewiesenen Ge¬
schäftskreises in der vorgeschriebenen Forin aufgenom¬
men sind (öffentliche Urkunden), begründen, wenn sie
über eine vor der Behörde oder der Urkundsperson
abgegebene Erklärung errichtet sind, vollen Beweis
des durch die Behörde oder die Urkundspersonbeur¬
kundeten Vorganges.

Der Beweis, daß der Vorgang unrichtig beur¬
kundet sei, ist zulässig.

CPO. Z. 38v.Z. 489. Privaturkundenbegründen, sofern sie
von den Ausstellern unterschrieben oder mittels gericht¬
lich oder notariell beglaubigten Handzeichens unter¬
zeichnet sind, vollen Beweis dafür, daß die in den¬
selben enthaltenen Erklärungenvon den Ausstellern
abgegeben sind.

CPO. Z, 381.
Z. 490. Die von einer Behörde ausgestellten,

eine amtliche Anordnung, Verfügung oder Entscheidung
enthaltenden öffentlichenUrkunden begründen vollen
Beweis ihres Inhalts.

CPO. s. 382.§. 491. Oeffentliche Urkunden, welche einen
anderen als den in den ZZ. 488, 490 bezeichneten
Inhalt haben, begründen vollen Beweis der darin
bezeugten Thatsachen.

Der Beweis der Unrichtigkeit der bezeugten
Thatsachen ist zulässig, sofern nicht die Landesgesetze
diesen Beweis ausschließen oder beschränken.

Beruht das Zeugniß nicht auf eigener Wahr¬
nehmung der Behörde oder der Urkundsperson, so
findet die Vorschrift des ersten Absatzes nur dann
Anwendung, wenn sich aus den Landesgesetzen ergiebt,
daß die Beweiskraft des Zeugnisses von der eigenen
Wahrnehmung unabhängig ist.

CPO. s. 333.
§. 492. Inwiefern Durchstreichungen, Radirun¬

gen, Einschaltungenoder sonstige äußere Mängel die
Beweiskraft einer Urkunde ganz oder theilweiseauf¬
heben oder mindern, entscheidet das Gericht nach freier
Ueberzeugung.

CPO. 8. 384.ß. 493. Die Antretung des Beweises erfolgt
durch die Vorlegung der Urkunde.

CPO. 8. 385.
Z. 494. Befindet sich die Urkunde nach der

Behauptung des Beweisführersin den Händen des
Gegners, so erfolgt die Antretung des Beweises durch
den Antrag, dem Gegner die Vorlegung der Urkunde
aufzugeben.

CPO. s. 386.
§. 495. Der Gegner ist zur Vorlegungder

Urkunde verpflichtet:
1) wenn der Beweisführer nach den Vorschriften

des bürgerlichen Rechts die Herausgabe der
Urkunde oder deren Vorlegungauch außerhalb
des Prozesses verlangen kann;

2) wenn die Urkunde ihrem Inhalte nach eine für
den Beweisführer und den Gegner gemeinschaft¬
liche ist.

Als gemeinschaftlich gilt eine Urkunde ins¬
besondere für die Personen, in deren Interesse
sie errichtet ist oder deren gegenseitige Rechts¬
verhältnissedarin beurkundet sind. Als gemein¬
schaftlich gelten auch die über ein Rechtsgeschäft
zwischen den Betheiligtenoder zwischen einem
derselben und dem gemeinsamenVermittler des
Geschäfts gepflogenen schriftlichen Verhandlungen.

CPO. s. 387.§. 496. Der Gegner ist auch zur Vorlegung
derjenigen in seinen Händen befindlichenUrkunden
verpflichtet, auf welche er im Prozesse zur Beweis¬
führung Bezug genommen hat.

CPO. Z. 338.Z. 497. Der Antrag muß enthalten:
1) die Bezeichnungder Urkunde;
2) die Bezeichnungder Thatsachen, welche durch die

Urkunde bewiesen werden sollen;
3) die möglichst vollständige Bezeichnungdeö In¬

halts der Urkunde;
4) die Angabe der Umstände, auf welche die Be¬

hauptung sich stützt, daß die Urkunde sich in
dem Besitze des Gegners befindet;

5) die Bezeichnimg des Grundes, welcher die Ver¬
pflichtungzur Vorlegung der Urkunde ergiebt.
Der Grund ist glaubhaft zu inachen.

CPO. Z. 3 9.
H. 498. Erachtet der Kommissar die Thatsache,

welche durch die Urkunde bewiesen werden soll, für
erheblich und den Antrag für begründet, so ordnet er,
wenn der Gegner zugesteht, daß die Urkunde sich in
seinen Händen befinde, oder wenn der Gegner sich
über den Antrag nicht erklärt, die Vorlegung der
Urkunde an.

CPO, s. 390.Z. 499. Bestreitet der Gegner, daß die Urkunde



sich in seinem Besitze befinde, so hat er einen Eid
dahin zu leisten:

daß er nach sorgfältiger Nochforschung die
Ueberzeugung erlangt habe, daß die Urkunde in
seinem Besitze sich nicht befinde, daß er die Ur¬
kunde nicht in der Absicht abhanden gebracht
habe, deren Benutzungdem Bemeisführerzu
entziehen, daß er auch nicht wisse, wo die Ur¬
kunde sich befinde.

Es kann eine der Lage der Sache entsprechende
Aenderung der vorstehenden Eidesnorm beschlossenwerden.

Auf die Leistung des Eides durch Streitgenossen,
gesetzliche Vertreter,Minderjährige und Verschwender
finden die Vorschriften der 540—542 entsprechende
Anwendung.

Hat eine öffentliche Behörde Urkunden vorzu¬
legen, so wird der Eid von dem Beamtengeleistet,
welchem die Verwahrung der Urkundenübertragen ist.

CPO. s. 391.
§. 500. Kommt der Gegner der Anordnung,

die Urkunde vorzulegen oder den Eid zu leisten, nicht
nach, so ist, wenn der Beweisführer eine Abschrift der
Urkunde beigebracht hat, diese Abschrift als richtig
anzusehen.Ist eine Abschrift der Urkunde nicht bei¬
gebracht, so können die Behauptungen des Beweis¬
führers über die Beschaffenheit und den Inhalt der
Urkunde als bewiesen angenommen werden.

CPO. s. L9S.
Z. 501. Befindet sich die Urkunde nach der

Behauptung des Beweissührers in den Händen eines
Dritten, so erfolgt die Antretung des Beweises durch
den Antrag, zur Herbeischaffungder Urkunde eine
Frist zu bestimmen.

CPO. Z. 393.
Z. 502. Der Dritte ist aus denselben Gründen

wie der Gegner des Beweissührerszur Vorlegung
einer Urkunde verpflichtet;er kann zur Vorlegung
nur im Wege der Klage genöthigt werden.

CPO. Z. 394.§. 503. Zur Begründung des nach tz. 501 zu
stellenden Antrags hat der Bemeisführer den Erforder¬
nissen des Z. 497 Nr. 1—3, 5 zu genügen und
außerdem glaubhaft zu machen, daß die Urkunde sich
in den Händen des Dritten befinde.

CPO. s. 395.
H. 504. Ist die Thatsache,welche durch die

Urkunde bewiesen werden soll, erheblich, und der Au¬
trag den Bestimmungendes vorstehenden Paragraphen
entsprechend, so ist eine Frist zur Vorlegung der Ur¬
kunde zu bestimmen.

Die Fortsetzung des Verfahrenskann vor dem
Ablaufe der Frist erfolgen, wenn die Klage gegen den
Dritten erledigt ist oder wenn der Beweisführer die
Erhebung der Klage oder die Betreibung des Prozesses
oder der Zwangsvollstreckungverzögert.

CPO H, 396.Z. 505. Befindet sich die Urkunde nach der
Behauptung des Beweisführers in den Händen einer
öffentlichen Behörde oder eines öffentlichen Beamten,

so erfolgt die Antretung des Beweises durch den An¬
trag, die Behörde oder den Beamten um die Mit¬
theilung der Urkunde zu ersuchen.

Diese Vorschrift kann bei Urkunden, welche die
Parteien nach den gesetzlichenVorschriften ohne Mit¬
wirkung des Kommissars zu beschaffen im Stande
find, außer Anwendung bleiben.

Verweigert die Behörde oder der Beamte die
Mittheilung der Urkunde in Fällen, in welchen
eine Verpflichtungzur Vorlegung auf Z. 495 gestützt
wird, so finden die Bestimmungender ZZ. 501—504
Anwendung.

CPO. Z. 397.
Z. 506. Wenn die Vorlegung einer Urkunde

vor dem instrnirenden Kommissar wegen erheblicher
Hindernisse nicht erfolgen kann oder wegen der Wich¬
tigkeit der Urkunde und der Beforgniß des Verlustes
oder der Beschädigung bedenklicherscheint, so kann die
Vorlegung vor einem anderen Kommissar oder einem
Gerichte geschehen.

CPO. s. 399. — G. 80 Z. 42.
Z. 507. Eine öffentliche Urkunde kann in Ur¬

schrift oder in einer beglaubigten Abschrift, welche
hinsichtlich der Beglaubigungdie Erfordernisse einer
öffentlichen Urkunde an sich trägt, vorgelegt werden;
es kann jedoch angeordnet werden, daß der Beweis-
führer die Urschrift vorlege oder die Thatsachenan¬
gebe und glaubhaft mache, welche ihn an der Vor¬
legung der Urschrift verhindern. Bleibt die Anord¬
nung erfolglos, so entscheidet das Gericht nach freier
Ueberzeugung, welche Beweiskraft der beglaubigten
Abschrift beizulegen sei.

CPO. tz. 400.
H. 508. Urkunden, welche nach Form und

Inhalt als von einer öffentlichen Behörde oder von
einer mit öffentlichemGlauben versehenen Person
errichtet sich darstellen, haben die Vermuthungder
Echtheit für sich.

Das Gericht kann, wenn es die Echtheit für
zweifelhaft hält, auch von Amtswegen die Behörde
oder die Person, von welcher die Urkunde errichtet sein
soll, zu einer Erklärung über die Echtheit veranlassen.

CPO. Z. 402.
§. 509. Ob eine Urkunde, welche als von einer

ausländischen Behörde oder von einer mit öffentlichem
Glauben versehenen Person des Auslandes errichtet
sich darstellt, ohne näheren Nachweis als echt anzu¬
sehen sei, ist nach den Umständendes Falles zu
ermessen.

Zum Beweise der Echtheit einer solchen Urkunde
genügt die Legalisationdurch einen Konsul oder Ge¬
sandten des Reichs.

CPO. Z, 403.Z. 510. Ueber die Echtheit einer Privaturkunde
hat sich der Gegner des Beweisführersnach Vor¬
schrift des Z. 376 zu erklären.

Befindet sich unter der Urkunde eine Namens¬
unterschrift,so ist die Erklärung aus die Echtheit der
Unterschrift zu richten.



Erfolgt die Erklärung nicht, so ist die Urkunde
als anerkannt anzusehen, wenn nicht die Absicht, die
Echtheit bestreiten zn wollen, aus den übrigen Er¬
klärungen der Partei hervorgeht.

Wegen unterbliebenerErklärung ist eine Urkunde
nur dann als anerkannt anzusehen,wenn die Partei
durch den Kommissar zur Erklärung über die Echtheit
der Urkunde aufgefordert ist.

CPO. ZZ, 404, 468.
Z. 511. Die Echtheit einer nicht anerkannten

Privaturkunde ist zu beweisen.
Steht die Echtheit der Namensnnterschrist fest

oder ist das unter einer Urkunde befindlicheHand¬
zeichen gerichtlich oder notariell beglaubigt, so hat die
über der Unterschrift oder dem Handzeichenstehende
Schrift die Vermuthung der Echtheit für sich.

CPO. s. 405.
§. 512. Der Beweis der Echtheit oder Unecht-

heit einer Urkunde kann auch durch Schriftvergleichnng
geführt werden.

In diesem Falle hat der Beweissührer zur Ver-
gleichnng geeignete Schriften vorzulegen oder deren
Mittheilung in Gemäßheit der Bestimmungdes
§. 505 zu beantragenund erforderlichenFalls den
Beweis der Echtheit derselben anzutreten.

Befinden sich zur Vergleichunggeeignete Schriften
in den Händen des Gegners, so ist dieser auf Antrag
des Beweisführers znr Vorlegung verpflichtet. Die
Bestimmungen der ZZ. 494—499 finden entsprechende
Anwendung. Kommt der Gegner der Anordnung, die
znr Vergleichunggeeigneten Schriften vorzulegenoder
den im Z. 499 bestimmtenEid zu leisten, nicht nach,
so gilt der Echtheitsbeweis als geführt.

Macht der Beweisführer glaubhaft, daß in den
Händen eines Dritten geeignete Vergleichungsschriften
sich befinden, deren Vorlegung er im Wege der Klage
zu erwirken im Stande sei, so finden die Vorschriften
des §. 504 entsprechende Anwendung.

CPO. §. 406.

H. 513. Ueber das Ergebniß der Schriftver¬
gleichung hat das Gericht nach freier Ueberzeugung,
geeigneten Falls nach Anhörung von Sachverständigen
zu entscheiden.

CPO. s. 407.

H. 514. Urkunden, deren Echtheit bestritten ist
oder deren Inhalt verändert sein soll, werden bis zur
Erledigung des Rechtsstreits von dem Kommissar oder
der Generalkommissionverwahrt, sofern nicht ihre
Auslieferung an eine andere Behörde im Interesse
der öffentlichen Ordnung erforderlichist.

CPO. s. 408.
8- 5l5. Ist eine Urkunde von einer Partei in

der Absicht, deren Benutzung dem Gegner zu entziehen,
beseitigt oder zur Benutzung untauglich gemacht, so
können die Behauptungen des Gegners über die Be¬
schaffenheit und den Inhalt der Urkunde als bewiesen
angesehen werden.

CPO. s, 409.

Neunter Titel.
Beweis durch EiV.

8- 516. Die Eidesiuschiebung ist nur über
Thatsachen zulässig, welche iu Handlungen des Gegners,
seiner Rechtsvorgänger oder Vertreter bestehen oder
welche Gegenstand der Wahrnehmung dieser Personen
gewesen sind.

CPO. s. 410.
H. 517. Die Eidesznschiebung über eine That¬

sache, deren Gegentheil das Gericht für erwiesen erachtet,
ist unzulässig.

CPO, H. 411.ß. 518. Eiue nicht beweiSpflichtigePartei über¬
nimmt durch Eideszuschiebung nicht die Beweispflicht.

CPO. tz. 412.
H. 519. Die Zurückschiebung des Eides ist nur

insofern zulässig, als nach den Bestimmungen des
Z. 516 die Zuschiebung desselben zulässig sein würde.

Sie findet nicht statt, wenn die Partei, welcher
der Eid zugeschoben ist, nicht aber die Gegenpartei
über ihre eigene Handlung oder Wahrnehmungzu
schwören haben würde.

CPO. s. 418.Z. 520. Der Eid kann nur der Partei, nicht
einem Dritten zugeschobenoder zurückgeschoben werden.
Die Zuschiebung oder Zurückschiebung an einen Neben-
iutervenientenfindet nur statt, wenn dieser als Streit¬
genosse der Hauptpartei anzusehen ist iH. 289).

CPO. s. 414.Z. 521. Das Gericht kann anordnen,daß die
in den 516, 519, 520 enthaltenen Beschränkun¬
gen für die Zuschiebung und Zurückschiebungdes Eides
nicht znr Anwendung kommen sollen, wenn die Par¬
teien in Betreff des zu leistenden Eides einig sind und
der Eid sich ans Thatsachenbezieht.

CPO, s. 415.
H. 522. DieAntretnng des Beweises ersolgtdurch

die Erklärung, daß dein Gegner über die bestimmt zu
bezeichnende Thatsache der Eid zugeschoben werde.

CPO. §. 416.ß. 523. Die Partei, welcher der Eid zuge¬
schoben ist, hat sich zu erklären, ob sie den Eid an¬
nehme oder zurückschiebe, selbst wenn sie Einwendun¬
gen in Beziehung auf die Eideszuschiebung vorbringt.

Giebt die Partei keine Erklärung ab oder schiebt
sie in einem Falle, in welchem die Zurückschiebung
unzulässig ist, den Eid zurück, ohne denselben bedingt
anzunehmen, so wird der Eid als verweigert angesehen.

CPO. §.417.524. Durch die Zuschiebung, Annahme oder
Zurückschiebung deö Eides wird die Geltendmachung
anderer Beweismittel von Seiten der einen oder der
anderen Partei nicht ausgeschlossen.

Werden andere Beweismittel geltend gemacht, so
gilt der Eid nur für den Fall als zugeschoben, daß
die Antretnng des Beweises durch die anderen Be¬
weismittel erfolglos bleibt.

CPO Z. 418.
H. 525. Werden andere Beweismittel geltend

gemacht, so ist die Partei, welcher der Eid zugeschoben



wurde, nicht verpflichtet, sich über die Eideszuschiebung
früher zu erklären, als bis die Eideszuschiebung nach
Aufnahme oder sonstiger Erledigung der anderen Be¬
weismittel wiederholt ist.

Sind andere Beweise aufgenommen, so kann die
vorher abgegebene Erklärung widerrufen werden.

CPO.'§. 419.
§. 526. Wegen unterbliebener Erklärung auf

eine Eideszuschiebung kann der Eid nur dann als ver¬
weigert angesehen werden, wenn die Partei durch den
Kommissar zur Erklärung über den Eid aufgefordert ist.

CPO. Z, 42«.
§. 527. Der zurückgeschobene Eid gilt auch

ohne ausdrückliche Erklärung über die Annahme als
von dem Beweisführer angenommen.

CPO. s. 421.
§. 528. Die Zurückschiebungdes Eides kann

außer dem Falle des H. 525 Abs. 2 widerrufen werden,
wenn der Schwurpflichtige wegen wissentlicher Ver¬
letzung der EideSpflicht rechtskräftig verurtheilt oder
wenn glaubhaft gemacht wird, daß der Gegner erst
nach ersolgter Zurückschiebung des Eides von einer
solchen Vernrtheilnng Kenntniß erlangt habe.

CPO. s. 422.
ß. 529. Die Annahme oder Zurückschiebung

des Eides kann außer den Fällen des Z. 525 Abs. 2
und des Z. 528 nicht widerrufen werden.

CPO. s. 423.
Z. 530. Neber eine Thatsache, welche in einer

Handlung des Schwurpslichtigeubesteht oder Gegen¬
stand seiner Wahrnehmung gewesen ist, wird der Eid
dahin geleistet:

daß die Thatsache wahr oder nicht wahr sei.
Ist eine solche Thatsache vom Gegner des

Schwurpflichtigen behauptet und kann dem letzteren
nach den Umständendes Falles nicht zugemuthet
werden, daß er die Wahrheit oder NichtWahrheit der¬
selben beschwöre, so kann das Gericht auf Antrag die
Leistung des Eides dahin anordnen:

daß der Schwurpflichtigenach sorgfältiger Prü¬
fung nud Erkundigung die Ueberzeugung er¬
langt habe, daß die Thatsachewahr oder nicht
wahr sei.

Ueber andere Thatsachen wird der Eid dahin
geleistet:

daß der Schwurpflichtige nach sorgfältiger
Prüfung und Erkundigung die Ueberzeugung
erlangt oder nicht erlangt habe, daß die That¬
sache wahr sei.

CPO. Z. 424.
H. 531. Auf die Leistung eines Eides ist durch

bedingtes Endurtheil zu erkennen.
Die Eidesleistung erfolgt erst nach Eintritt der

Rechtskraftdes Urtheils.
CPO. §. 425.

Z. 532. Sind die Parteien über die Erheblich¬
keit und die Norm des Eides einverstandenoder dient
der Eid zur Erledigung eines Zwischenstreits, so kann
die Leistung des Eides durch Beweisbeschluß der er¬
kennenden Behörde angeordnet werden.

Hängt die Entscheidung über einzelne selbständige
Angriffs- und Bertheidigungsmittel von der Leistung
eines Eides ab, so kann die Leistung des Eides durch
Beweisbeschlußder erkennenden Behörde angeordnet
oder auf dieselbe durch bedingtes Zwischenurtheil er¬
kannt werden. In dem letzteren Falle erfolgt die
Eidesleistung nur dann, wenn durch bedingtes End¬
urtheil rechtskräftig erkannt ist, daß es auf dieselbe für
die Endentscheidung des Rechtsstreitsnoch ankomme.

CPO. Z. 426, — G. 80 8. 46.
Z. 533. In dem bedingten Urtheil ist die

Eidesnorm und die Folge sowohl der Leistung als der
Nichtleistuug des Eides so genau, als die Lage der
Sache dies gestattet, festzustellen.

Der Eintritt dieser Folge wird durch Endurtheil
ausgesprochen.

CPO, s. 427.
§. 534. Durch Leistung des Eides wird voller

Beweis der beschworenen Thatsache begründet.
Der Beweis des Gegentheils findet nur unter

denselben Voraussetzungen statt, unter welchen ein
rechtskräftiges Urtheil wegen Verletzung der Eides¬
pflicht angefochten werden kann.

CPO. s. 428.
H. 535. Die Erlassung des Eides von Seiten

des Gegners hat dieselbe Wirkung, wie die Leistung
deö Eides.

Die Verweigerung der Eidesleistung hat zur
Folge, daß das Gegentheil der zu beschwörendenThat¬
sache als voll bewiesen gilt.

CPO. s. 429.
Z. 536. Erscheint der Schwurpflichtigeiu dein

zur Eidesleistungbestimmten Termine nicht, so ist ein
Versäumnißnrtheildahin zu erlassen, daß der Eid als
verweigert anzusehen sei.

Bei dem Ausbleiben des Schwurpflichtigen in
dem vor Schluß der Instruktion zur Eidesleistungbe¬
stimmtenTermine findet diese Vorschrift keine An¬
wendung.

CPO. s. 430.— G, 80 8. 54 Abs. 5.
Z. 537. Der Schwurpflichtige, welcher frühere

Behauptungen zurücknimmt oder früher bestrittene
Thatsachenzugesteht, kann sich zur Leistung eines be¬
schränkteren Eides erbieten, selbst wenn der Eid bereits
durch bedingtes Urtheil auferlegt ist. Auch können
unerhebliche Umstände, welche in die Eidesform auf¬
genommen sind, berichtigt werde».

CPO. Z. 431.
§. 538. Ist der Eid durch bedingtes Urtheil

auferlegt, so kann, auch nach Eintritt der Rechtskraft,
die Zuschiebuug sowie die Zurückschiebung des Eides
widerrufen werden, wenn der Schwurpflichtigewegen
wissentlicherVerletzung der Eidespflicht rechtskräftig
verurtheilt oder wenn glaubhaft gemacht wird, daß
der Gegner erst nach erfolgter Zuschiebungoder Zu¬
rückschiebung des Eides von einer solchen Verurthei-
lung Kenntniß erlangt habe.

CPO. s. 432.
§. 539. Wenn der Schwurpflichtige stirbt, wenn

er zur Leistung des Eides unfähig wird oder wenn er



«ufhört gesetzlicher Vertreter zu sei«, so kvmleu beide
Parteien in Ansehung der betreffenden Beweisführung
alle Rechte ausüben, welche ihnen vor der Zuschiebung
des Eide» zustanden.

Dasselbe gilt, wenn in Folge der Verurtheilung
des Schwurpflichtigen wegen wissentlicherVerletzung
der Eidespflicht die Zuschiebungoder Zurückschiebung
des Eides widerrufen wird.

Ist der Eid durch bedingtes Urtheil auferlegt, so
wird unter Aufhebung des Urtheils in der Sache
anderweit erkannt.

CPO. s. 433.Z. 540. Der Eid über eine Thatsache, welche
für ein allen Streitgenossen gegenüber nur einheitlich
festzustellendes Nechtsverhältniß von Einfluß ist, muß
alle» Streitgenossen zugeschoben oder zurückgeschoben
werden, sofern nicht rücksichtlich einzelner Streitgenossen
die Zuschiebung oder Zurückschiebung unzulässig ist.
In jedem Falle bedarf es zur Zuschiebung oder zur Zu-
rückschiebung der übereinstimmenden Erklärungaller
Strcitgenossen,Ueber die Annahme des Eides haben
sich nur diejenigen Streitgenossen zu erklären, welchen
der Eid zugeschoben ist.

Ist der von allen oder von einigen Streitge¬
nossen zu leistende Eid von einem oder mehreren der¬
selben, oder ist der von einem Theile der Streitgenossen
zu leistende Eid von allen Schwurpflichtigenverweigert
oder als von ihnen verweigert anzusehen, so ent¬
scheidet das Gericht nach freier Ueberzeugung, ob
die Behauptung, dereu Beweis durch Eideszu-
fchiebuug angetretenist, für wahr zu erachten sei.
Erklären einzelne Streitgenossen,daß sie den Eid
nicht leisten werden, so ist in Ansehung der übrigen
Streitgenossen die Leistung des Eides nicht anzuordnen
oder der Eid nicht abzunehmen, sofern das Gericht
denselben für unerheblich erachtet.

CPO. 8. 434.
§. 541. Ist eine Partei nicht prozeßfähig,so

ist die Zuschiebung oder Zurückschiebung des Eides nur
an ihren gesetzlichen Vertreter und nur insoweit zu¬
lässig, als die vertretene Partei, wenn sie den Prozeß
in Person führte, oder der Vertreter, wenn er selbst
Partei wäre, dieselbe zulassen müßte.

Minderjährigen, welche das sechzehnteLebensjahr
zurückgelegt haben, oder Verschwendern kann über That¬
sachen, welche in Handlungen derselben bestehen oder
Gegenstand ihrer Wahrnehmung gewesen sind, der Eid
zugeschoben oder zurückgeschoben werden, sofern dies
von dem Gericht auf Antrag des Gegners nach den
Umständen des Falles für zulässig erklärt wird.

CPO. s. 435.
§. 542. Sind mehrere gesetzliche Vertreter vor¬

handen, so finden die Vorschriften des Z. 540 ent¬
sprechende Anwendung. Betrifft der Eid die eigenen
Handlungen oder Wahrnehmungen nur einiger oder
eines der Vertreter, so ist er von den übrigen nicht
zu leisten.

CPO. Z. 436.
Z. 543. Ist das Ergebniß der Perhandlungen

und eiuer etwaigen Beweisaufnahme nicht ausreichend,
um die Ueberzeugung des Gerichts von der Wahrheit
oder Unwahrheit der zu erweisenden Thatsache zu be¬
gründen, so kann das Gericht der einen oder der an¬
deren Partei über eine streitige Thatsacheeinen Eid
auferlegen.

CPO. H. 437.
Z. 544. Der richterliche Eid kann allen Streitgenossen

oder gesetzlichen Vertretern, er kann einigen oder einem
derselben auferlegt werden.

CPO. s. 438,
Z. 545. Die Bestimmungen der 528 bis

535, 536 Absatz 1, 537 bis 539, 541 finden auf
den richterlichen Eid entsprechende Anwendung.

Ist der Schwurpflichtigewegen wissentlicher Ver¬
letzung der Eidespflicht rechtskräftig verurtheilt, so ist
der Äutrag des Gegners, den richterlichen Eid zurück¬
zunehmen, gerechtfertigt,wenngleich der Gegner schon
vor der Auferlegung des Eides von dieser Verurthei¬
lung Kenntniß gehabt hat.

Der richterliche Eid wird durch bedingtes Urtheil
auferlegt.

CPO. tz. 439.
Zehnter Titel.

Verfahren bei der Abnahme von Eiden.
§. 546. Der Eid muß von dem Schwurpflich¬

tigen in Person geleistet werden.
CPO. s. 44«).

Z. 547. Die Eidesleistung kann vor einem
anderen Kommissar oder vor einem Gericht erfolgen,
wenn der Schwurpflichtige am Erscheinen vor dem
instruirenden Kommissar verhindert ist oder in großer
Entfernung von dem Wohnorte desselben sich aufhält.

Die Eidesleistung der Landesherren und der
Mitglieder der landesherrlichen Familien sowie der
Mitglieder der Fürstlichen Familie Hohenzollernerfolgt
in der Wohnung derselben vor einem Kommissar oder
einem Gerichte.

CPO. s. 441. - G. 80 s. 42.
Z. 548. Vor der Leistung des Eides hat der

Kommissar den Schwurpflichtigen in angemessener
Weise auf die Bedeutung des Eides hinzuweisen.

CPO. s. 442.
§. 549. Der Eid beginnt mit den Worten:

„Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und
Allwissenden"

und schließt mit den Worten:
„So wahr mir Gott helfe."

CPO. s. 443.
Z. 550 Der Eid wird mittels NachsprechenS

oder Ablesens der die Eidesnorm enthaltenden Eides¬
formel geleistet. Der Schwörende soll bei der Eides¬
leistung die rechte Hand erheben.

Ist die Eidesnorm von großem Umfange, so ge¬
nügt die Vorlesung der Eidesnormund die Verwei¬
sung auf die letztere in der Eidesformel.

Die Landesherren und die Mitglieder der landes¬
herrlichen Familien sowie die Mitglieder der Fürst¬
lichen Familie Hohenzollern leisten den Eid mittels



Unterschreibens der die Eidesnormenthaltenen Eides¬
formel.

CPO. Z. 444.
Z. 551. Stumme, welche schreiben können, leisten

den Eid mittels Abschreibens und Unterschreibens der
die Eidesnorm enthaltenden Eidesformel.

Stumme, welche nicht schreiben können, leisten
den Eid mit Hülfe eines Dolmetschers durch Zeichen.

CPO. Z. 445.
Z. 552. Der Eidesleistung wird gleichgeachtet,

wenn ein Mitglied einer Neligionsgefellschaft, welcher
das Gesetz den Gebrauch gewisser Betheuerungsformeln
an Stelle des Eides gestattet, eine Erklärung nnter
der Betheuerungsformel dieser Religionsgesellschaft ab¬
giebt.

CPO. s. 446.

Elfter Titel.
Sicherung des Beweises.

Z, 553. Die Einnahme des Augenscheins und
die Vernehmungvon Zeugen und Sachverständigen
kaun zur Sicherung des Beweises erfolgen, wenn zu
besorgen ist, daß das Beweismittel verloren oder die
Benutzung desselben erschwert werde.

CPO. s. 447.
Z. 554. Das Gesuch ist bei dem Kommissar an¬

zubringen; es kann zu Protokoll erklärt werden.
CPO. s. 448.

K. 555. Das Gesuch muß enthalten:
1. die Bezeichnungdes Gegners;
2. die Bezeichnung der Thatsachen,über welche

die Beweisaufnahme erfolgen soll;
3. die Bezeichnungder Beweismittel unter Be¬

nennung der zu vernehmendenZeugen und
Sachverständigen;

4. die Darlegung des Grundes, welcher die Be-
sorgniß rechtfertigt, daß das Beweismittel
verloren oder die Benutzungdesselben er¬
schwert werde. Dieser Grund ist glaubhaft
zu machen.

CPO. Z. 449.
Z. 556. Die Entscheidungüber das Gesuch

kann ohne vorgängige Instruktion erfolgen.
Erfolgt die Entscheidung von der General¬

kommission,so sind in dem Beschlusse, durch welchen
dem Gesuche stattgegeben wird, die Thatsachen,über
welche der Beweis zu erheben ist, und die Beweis¬
mittel unter Benennung der zu vernehmenden Zeugen
und Sachverständigenzu bezeichnen. Eine Anfechtung
dieses Beschlusses findet nicht statt.

CPO, Z, 451,
H. 557. Die Beweisaufnahme erfolgt nach den

für die Aufnahme des betreffenden Beweismittels über¬
haupt geltenden Vorschriften.

Das Protokoll über die Beweisaufnahme ist bei
den Auseinandersetzungsakten aufzubewahren.

CPO. s. 4S3.
H. 558. Jede Partei hat das Recht, die Be¬

weisverhandlungenin dem Prozesse zu benutzen.
CPO. s. 454.

§. 559. Wird vou dem Beweisführer ein Geg¬
ner nicht bezeichnet, so ist das Gesuch nur dann zu¬
lässig, wenn der Beweisführerglaubhaft macht, daß
er ohne sein Verschulden außer Stande sei, den Geg¬
ner zu bezeichnen.

Wird dem Gesuche stattgegeben, so kann dem un¬
bekannten Gegner zur Wahrnehmung seiner Rechte bei
der Beweisaufnahme ein Vertreter bestellt werden.

CPO. s. 455.

Dritter Abschnitt.
Rechtsmittel.

Erster Titel.
Berufung.

§. 560. Die Berufung findet gegen die in
erster Instanz erlassenen Endurtheile statt.

CPO. §. 472.
H. 561. Der Beurtheilung des Berufungsgerichts

unterliegen auch diejenigen Entscheidungen, welche dem
Endurtheile vorausgegangensind, sofern nicht dieselben
nach den Vorschriften des Gesetzes unanfechtbaroder
mit der Beschwerde anfechtbar sind.

CPO, Z. 473.
§. 562. Ein Verfäumnißurtheil kann von der

Partei, gegen welche es erlassen ist, mit der Berufung
nicht angefochten werden.

Ein Verfäumnißurtheil, gegen welches der Ein¬
spruch an sich nicht statthast ist, unterliegt der Beru¬
fung insoweit, als dieselbe darauf gestützt wird, daß
der Fall der Verfäumung nicht vorgelegenhabe.

Diese Vorschriften finden auf das im Laufe der
Reguliruug ergehende Verfäumnißurtheil (H. 434)
keine Anwendung.

CPO. s, 474. — G. 80 s. 57.
Z.563. Die Wirksamkeit eines nachErlafsuug des Ur¬

theils erklärten Verzichts auf das Recht der Berufung ist
nicht davon abhängig, daß der Gegner die Verzicht¬
leistung angenommen hat.

CPO. Z. 475.
H. 564. Die Berufungsfrist beträgt einen Monat;

sie ist eine Nothfrist und beginnt mit der Zustellung
des Urtheils.

Die Einlegung vor Zustellung des Urtheils ist
wirkungslos.

CPO, s. 477.
Z. 565. Wird innerhalb der Berufuugssrist ein Ur¬

theil in Gemäßheitdes Z. 417 durch eine nachträgliche
Entscheidung ergänzt, so beginnt mit der Zustellung
der nachrräglichen Entscheidung der Lauf der Berufungs¬
frist auch für die Berufung gegen das zuerst ergangen?
Urlheil von neuem. Wird gegen beide Urtheile von
derselben Partei Berufung eingelegt, so find beide Be¬
rufungen mit einander zu verbinden.

CPO. Z. 478.
H. 566. Die Einleguug der Berufung erfolgt

durch Einreichung eines Schriftsatzes oder durch Er¬
klärung zum Protokolle bei der Generalkommission.

Der Schriftsatz oder das Protokoll muß enthalten:



1. die Bezeichnung des Urtheils, gegen welches

die Berufung gerichtet wird;2. die Erklärung der Unzufriedenheitmit dem
bezeichneten Urtheile.

Mit der Einlegung kann eine Rechtfertigungder
Berufung verbunden werden.

Die Rechtfertigungsoll insbesondere enthalten:
die Erklärung, inwieweit das Urtheil ange¬
fochten werde und welche Abänderungen
desselben beantragt werden iBernsnngsanträge),
sowie die Angaben derjenigen neuen That¬
sachen und Beweismittel,welche die Partei
geltend zu machen beabsichtigt.

G. 8» §. 58. — CPO. s- 480 Abs. 2.Z. 567. Die Zurücknahme der Berufung ist
nach Beginn der Beantwortung der Berufung im Jn-
struktionstermin nicht mehr zulässig, wenn der Be¬
rufungsbeklagte widerspricht.

Die Zurücknahme erfolgt, wenn sie nicht im
Jnstruktionsterminerklärt wird, wie die Einlegung
(§. 566).

Die Zurücknahme hat den Verlust des Rechts¬
mittels und die Verpflichtungzur Folge, die durch das
Rechtsmittelentstandenen Kosten zu tragen. Diese
Wirkungen können durch Urtheil ausgesprochen werden.

G. 8V z. 59. - CPO. s. 476.Z. 568. Die Generalkommission hat von Amts¬
wegen zu prüfen, ob die Berufung an sich statthaft
und in der gesetzlichen Form und Frist eingelegt sei.

Mangelt es an einem dieser Erfordernisse,so ist
die Berufung ohne vorgängige Instruktion als unzu¬
lässig durch Beschluß zurückzuweisen.

Gegen den zurückweisendenBeschluß findet sofortige
Beschwerde statt.

G. 80 s. 60.
Z. 569. Wird die Berufung für zulässig er¬

achtet, so ordnet die Generalkommission die Instruktion
des Rechtsmittels an.

G, 80 §. 61 Abs. 1.
Z. 570. Der Berusungsbeklagte kann sich der

Berufung anschließen, selbst wenn er auf die Berufung
verzichtet hat oder wenn die Berufungsfristverstrichen ist.

Die Vorschriften über die Anfechtungdes Ver-
säumnißurtheils durch Berufung finden auch auf die
Anfechtungdesselben durch AnschließungAnwendung.

CPO. Z. 482.
§. 571. Die Anschließung verliert ihre Wirkung,

wenn die Berufung zurückgenommenoder als unzu¬
lässig verworfenwird.

Hat der Berufungsbeklagteinnerhalb der Beru¬
fungsfrist sich der erhobenen Berufungangeschlossen,
so wird es so angesehen,als habe er die Berufung
selbständig eingelegt.

CPO. Z. 483.
Z. 572. Die Instruktion der Berufung erfolgt

durch den Kommissar.
B. 17 Z. 185. — V. 44 Z. 18.ß. 573. Die Jnjlrnklionund das weitere Ver¬

fahren in der Berufungsinstanz richten sich nach den

für die erste Instanz geltenden Vorschriften, soweit
nicht Abweichungenaus den nachfolgendenBestimmungen
sich ergeben.

G. 80 §. 61 Abs. 2.Z. 574. Die JnstruktionSverhandlung über die
Berufung ist, wenn an dem für dieselbe bestimmten
Tage die Berufungsfrist noch nicht verstrichen ist, auf
Antrag des Berusungsbeklagten bis zum Ablaufe der
Frist, und wenn der Berufungsbeklagtegegen das Ur¬
theil den Einspruch erhoben hat, auch von Amtswegen
bis zur Erledigung des Einspruchs zu vertagen.

CPO. tz. 486.ß. 575. In der Berufungsinstanzwird der
Rechtsstreit in den durch die Anträge bestimmten
Grenzen von neuem instruirt.

CPO. Z, 487. — G. 80 §. 62.Z. 576. Kommen bei der Instruktion der Be¬
rufung ganz neue Punkte vor, welche mit anderen
bisher schon streitig gewesenen in Verbindung stehen
oder von solchen abhängig sind, so muß auch darauf
die Instruktion gerichtet werden. Im Falle daher
auch bei Gegenständen, in Rücksicht welcher das Be¬
rufungsgericht nur auf Entschädigung erkennen kann,
in erster Instanz über den Betrag des Schadens nicht
eventuell erkannt worden, so muß dennoch darauf in
zweiter Instanz die Ausmittelung gerichtet werden.

Das Berufungsgericht kanu jedoch die erst in
zweiter Instanz vorgekommenen neuen Punkte, nach
Befinden, zur Separatverhandlungin erster Instanz
verweisen.

V. 17 s. 189. — V. 44 s. 16. — G. 80 s. 62.
Z. 577. Das Berufungsgericht kann auf Grund

der Vereinbarung der Parteien auch über solche Streit¬
punkte entscheiden, über welche in erster Instanz nicht
erkannt ist. Das Gleiche gilt rücksichtlich der Ent¬
scheidung über die Rechte der von Amtswegen zuzu¬
ziehenden Personen, welche in der ersten Instanz nicht
zugezogen worden sind.

G. 80 Z. 63.

§. 578. Eine Aenderung der Klage ist selbst mit
Einwilligung des Gegners unstatthaft.

CPO. S, 489. — G. 80 Z. 62.§. 579. Prozeßhindernde Einreden, auf welche
die Partei wirksam verzichten kann, dürfen nur geltend
gemacht werden, wenn die Partei glaubhaft macht,
daß sie ohne ihr Verschulden außer Stande gewesen
sei, dieselben in erster Instanz vorzubringen.

Diese Vorschrift findet auf die Einrede der
mangelnden Sicherheit für die Prozeßkosten keine An¬
wendung.

Die Verhandlung zur Hauptsache darf auf Grund
prozeßhindernder Einreden nicht verweigert werden; es
kann jedoch die abgesonderteVerhandlungüber solche
Einreden auch von Amtswegen angeordnet werden.

CPO. s. 490. — G. 80 ZZ. 62. 9.§. 580. Die Parteien können Angriffs- und
Vertheidigungsmittel, welche in erster Instanz nicht
geltend gemacht sind, insbesondere neue Thatsachen und
Beweismittel vorbringen.



Neue Ansprüche dürfen, abgesehen von den Fällen
der KZ. 576, 577 nur erhoben werden, wenn mit
denselben kompenfirt werden soll und wenn zugleich
glaubhaft gemacht wird, daß die Partei ohne ihr
Verschulden außer Stande gewesen sei, dieselben in
erster Instanz geltend zu machen.

Die Erweiterung oder Beschränkung des Klage¬
antrags in der Hauptsacheoder in Bezug auf Neben¬
forderungen, sowie die Forderung eines anderen Gegen¬
standes oder des Interesse statt des ursprünglich ge¬
forderten Gegenstandes wegen einer später eingetretenen
Veränderung sind zulässig.

CPO. s. 491, — G. 80 Z. 62.Z. 581. Die Verletzung einer das Verfahren
erster Instanz betreffenden Vorschrift kann in der Be¬
rufungsinstanz nicht mehr gerügt werden, wenn in
Gemäßheit der Bestimmung des Z. 396 die Partei
das Rügerecht bereits in erster Instanz verloren hat.

CPO. z. 492. — G. 80 s. 62.Z. 582. Die in erster Instanz unterbliebenen
oder verweigerten Erklärungen über Thatsachen, Ur¬
kunden und Eideszuschiebuugeukönne» in der Be¬
rufungsinstanz nachgeholtwerden.

CPO. s. 493. — G. 80 Z. 62.Z. 583. Das in erster Instanz abgelegte gericht¬
liche Geständniß behält seine Wirksamkeit auch für die
Berufungsinstanz.

CPO. Z. 494. — G. 80 Z. 62.
Z. 584. Die in erster Instanz erfolgte Annahme

oder Zurückschiebungeines Eides behält ihre Wirk¬
samkeit auch für die Berufungsinstanz.

Dasselbe gilt von der Leistung, von der Ver¬
weigerung der Leistung und von der Erlassung eines
Eides, wenn die Entscheidung, durch welche die Leistung
des Eides angeordnet ist, von dem Berufungsgerichte
für gerechtfertigt erachtet wird.

CPO. s. 495. — G. 80 Z. 62.Z. 585. Wegen der bereits in erster Instanz
durch schiedsrichterlicheEntscheidung festgestellten Punkte
(W. 214—219) findet eine weitere Erörterung durch
andere Sachverständigein der Berufungsinstanz
nicht statt.

V. 34 Z. 54.
Z. 586. Kommt es in der Berufungsinstanz auf

wirthschaftliche Fragen an, welche in erster Instanz
noch nicht durch schiedsrichterlicheEntscheidung festgestellt
sind, so muß ein zweiter Kommissar zugezogenwerden;
ist derselbe mit dem der ersten Instanz verschiedener
Meinung, so bleibt es der Generalkommission und dem
Berufungsgericht überlassen,ob zwischen beiden über
die Gründe der abweichenden Ansichten Behufs ge¬
höriger Vorbereitung der Entscheidung verhandelt
werden soll.

V. 17 s. 187. - V, 44 Z. 19.
Z. 587. Betreffen die Beschwerden die Bonitirung

und Taxe von baulichen Anstalteu, Forsten, Torflagern
und anderen dergleichen Gegenständen,so müssen
andere für solche Geschäfte gebildete Sachverständige
zugezogen und mit deren Vernehmung, wie im §. 586

wegen der Kommissare bestimmt ist, verfahren werden.
In diesem Falle bleibt es dem Berufungsgerichtüber¬
lassen, bei der Entscheidung einen dritten Sachverstän¬
digen als Obmann zuzuziehen.

V. 17 Z. 188.

Z. 588. Ist die Vernehmung bestimmter Zeugen
oder Sachverständigen durch das Berufungsgericht
angeordnet, so hat dasselbe auch über die Recht¬
mäßigkeit der Weigeruug dieser Zeugen und Sach¬
verständigen sowie über die Ablehnung dieser Sach¬
verständigenzu entscheiden.

G. 80 s. 43 Abs. 2. — CPO. S. 352, 567, 371.
Z. 589. Wenn in der Berufungsinstanznoch

eine nachträgliche Instruktion über ökonomischePunkte
veranlaßt wird, so haben die Generalkommissionen die
an das BerufungsgerichteinzusendendenVerhandlungen
mit ihrem Gutachten darüber zu begleiten.

In allen Fällen steht es dem Berufungsgerichte
frei, über die eiue und die andere technische Frage die
nähere Erläuterung der Generalkoinmission einzuholen.

V. 34 s. 55.

H. 590. Der Kommissar der Berufungsinstanz
hat auch in denjenigenFällen, in welchen es der
Reguliruug eines Sach- und Streitstandesoder seines
Gutachtens nicht bedarf, eiue Darstellungdes Sach¬
verhältnisses, in welcher insbesondere der Zusammen¬
hang des Rechtsstreits mit dem Auseinandersetzungs¬
verfahren zu erläutern ist, zu den Akten zu bringen
und solche in der Regel den Betheiligten, und zwar
im Schlußtermine zur Erklärung vorzulegen.

V. 44 s. 20.
H. 591. Von dem Schlüsse der Instruktionin

der Berufungsinstanz hat der Kommissardie Parteien
in Kenntniß zu setzen. Die Parteien sind berechtigt,
binnen der Frist eines Monats, welche vom Empfange
dieser Bekanntmachung läuft, eine schriftliche Rechts¬
ausführung an den Kommissar einzureichen. Die Be¬
kanntmachung kann auch zum Protokoll erfolgen.

G. 80 s. 64.
Z. 592. Berichtigungenund Ergänzungender

Instruktion können von dem Berufungsgerichtauf den
mündlichen Vortrag eines Berichterstatters angeordnet
werden.

V. 44 §. 13.
ß. 593. Ein nicht oder nicht unbedingt für vor¬

läufig vollstreckbar erklärtes Urtheil erster Instanz ist,
soweit dasselbe durch die Berufuugsanträgenicht an¬
gefochten wird, auf den im Laufe der Instruktion ge¬
stellten Antrag von dem Berufungsgerichte für vor¬
läufig vollstreckbar zu erklären.

Eine Anfechtung dieser Entscheidung findet
nicht statt.

CPO. s. 496.
Z. 594. Das Berufungsgericht hat von Amts¬

wegen zu prüfen, ob die Berufung an sich statthaft
und ob sie in der gesetzlichen Form und Frist ein¬
gelegt sei. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse,
so ist die Berufung als unzulässig zu verwerfen.

CPO. Z. 497.
?*



Z. 595. Das Urtheil erster Instanz darf nur
insoweit abgeändert werden, als eine Abänderung be¬
antragt ist.

CPO. S. 498.
Z. 596. Derjenige, welcher sich durch ein Er¬

kenntniß erster Instanz, welches die Landabfindung oder
andere in Naturalvbjekteu bestimmte Ausgleichungs-
pnnkte und Vorbehalte des Auseinandersetzungsplans
oder den Zeitpunkt der Ausführung betrifft, für verletzt
hält, kann seine Beschwerden und Antrüge, entweder
auf Abänderungdieser Festsetzungenoder allein auf
eine Entschädigung in Kapital oder Rente richten,
ingleichen beiderlei Anträge alternativ oder eventuell
anbringen; anch kann die Verbindung beider Anträge
noch während der Instruktion der Berufung und,
soweit nicht die allgemeinen Prozeßvorschrifteneine
Abweichung gestatten, mit der Wirkung stattfinden, daß
jene Antrüge gleichzeitig erörtert und entschiedenwerden
müssen.

Das Berufungsgericht ist jedoch an die Antrüge
der Parteien nicht unbedingt gebunden, sondern kann
davon in den Füllen abweichen, wo die ihm obliegende
Wahrnehmung des landespolizeilichen und staatswirth-
fchaftlichen Interesse solches erforderlich macht; nament¬
lich kann es Entfchüdignngenin Kapital oder Rente
festsetzen, wenn auch die Antrüge der Parteien mir auf
Gewährung von Natnralobjektengerichtet sind. Des¬
gleichen kann es die Erörterung von Entschädigungs¬
ansprüchen, ingleichen von Nebenpnnkten, selbst wenn
diese Theilnehmnngsrechte betreffen, ausnahmsweise
zur besonderen Verhandlungund Entscheidung ver¬
weisen.

V. 44 8. 15. — G. 80 s. 62.
Z. 597. Gegenstand der Entscheidung des Be¬

rufungsgerichts sind alle einen zuerkannten oder aber¬
kannten Anspruch betreffenden Streitpunkte, über welche
in Gemäßheit der Anträge eine Emscheidung erforder¬
lich ist, selbst wenn über diese Streitpunktein erster
Instanz nicht verhandeltoder nicht entschieden ist.
Das Berufungsgericht hat ein von ihm erlassenesbe¬
dingtes Urtheil zu erledigen. Dasselbe kann ein in
erster Instanz erlassenes bedingtes Urtheil erledigen,
wenn die Berufung zurückgewiesen ist.

CPO. Z. 499.
Z. 598. Das Berufungsgericht hat die Sache,

insofern eine weitere Verhandlung derselben erforderlich
ist, an das Gericht erster Instanz zurückzuverweisen:

1. wenn durch das angefochteneUrtheil nur
über prozeßhindernde Einreden entschieden ist;

2. wenn das angefochteneUrtheil ein Versäumniß-
urtheil ist.

Im Falle der Nr. 1 hat das Berufungsgericht
die sämmtlichenprozeßhindernden Einreden zu erledigen.

CPO. §. 500,
8. 599. Leidet das Verfahren erster Instanz an

einem wesentlichen Mangel, so kann das Berufungs¬
gericht unter Aushebung des Urtheils und des Ver¬
fahrens, soweit das letztere durch den Mangel betroffen

wird, die Sache an die G.'neralkommissiouzurückver¬
weisen.

CPO, s, 501.
Z. 600. Ein Versäumnißurtheil ist in der Be¬

rufungsinstanz nur im Falle des Z. 536 zu erlassen.
Eines Antrages hierauf bedarf es nicht.

Die Einlegung des Einspruchs erfolgt in Gemäß¬
heit des Z. 472. Die Generalkommissionhat die
Akten mit dem Einsprüche dem Berufungsgerichtezu
übersenden.

Die übrigen Vorschriften über das Versäumniß-
verfahren in erster Instanz finden entsprechende An¬
wendung.

G. 80 Zs, 65, 56.
Z. 601. Die Spruchsachen w?rd?n in der Be¬

rufungsinstanz schriftlich vorgetragen und es wird zu
dem Ende ein Berichterstatter und ein zweiter Bericht¬
erstatter ernannt, deren Wahl von dem Ermessen des
Vorsitzenden abhängt.

V. 17 Z. 34.
§. 602. Bei der Darstellung des Thatbestandes

im Urtheil ist eine Bezugnahme auf das Urtheil
voriger Instanz nicht ausgeschlossen.

CPO. Z. 505.
H. 603. Nach Erledigung der Berufung Hit daS

Berufungsgericht die Akten mit der für die Zustellung
erforderlichen Zahl von Ausfertigungenund Abschriften
des Urtheils an die Generalkommission zurückzusenden.

Die Mittheilung der Abschriften des Urtheils an
die Prozeßbevollmächtigten kann durch das Berufungs¬
gericht unmittelbar erfolgen.

G. 80 Z. 66.

Zweiter Titel.
Revision.

Z. 604. Die Revision findet gegen die in der
Berufungsinstanzerlassenen Endurtheile statt. Sie
ist nur in Beziehung auf Streitigkeitenüber solche
Rechtsverhältnissezulässig, welche außerhalb eines Aus¬
einandersetzungsverfahrensGegenstand eines Rechts¬
streits hätten werden können und dann znm ordent¬
lichen Rechtswegegehört hätten.

G. 80 Z. 67. - CPO. s. 507.
Z. 605. In Rechtsstreitigkeiten über vermögens¬

rechtliche Ansprüche ist die Zulässigkeitder Revision
durch einen den Getrag von fünfzehnhundertMark
übersteigendenWerth des Beschwerdegegenstandesbedingt.

In Betreff des Werths des Beschwerdegegen¬
standes kommen die Vorschriften der W. 3—9 der
Deutschen Civilprozeßordnung zur Anwendung.

Der Revisionsklügerhat diesen Werth glaubhaft
zu machen. Der Eid als Mittel der Glaubhaft-
machung ist ausgeschlossen.

CPO. s, 503. — G. 80 Z. 67.
Z. 606. Ohne Rücksicht auf den Werth des

Beschwerdegegenstandes findet die Revision statt,
insoweit es sich um die Uuzulüssigkeitdes Rechts¬
weges oder die Unznlüssigkeitder Berufung
handelt.
CPO. s. 509. — G. 80 s. 67.



§. 607. Der Beurtheilung des Revisions-
gerichts unterliegen auch diejenigen Entscheidungen,
welche dem Endurtheile vorausgegangen sind, sofern
nicht dieselben nach den Vorschriften dieses Gesetzes
unanfechtbaroder mit der Beschwerde anfechtbar sind.

CPO. s. 510. - G. 80 Z, 67.Z. 608. Die Revision kann nur darauf gestützt
werden, daß die Entscheidimg ans der Verletzungeines
Gesetzes beruhe.

G. 80 Z, 68. — CPO. s. 511.§. 609. Das Gesetz ist verletzt, wenn eine
Rechtsnorm nicht oder nicht richtig angewendet wor¬
den ist.

CPO. ß. 51S.
Z. 610. Eine Entscheidung ist stets als auf

einer Verletzungdes Gesetzes beruhend anzusehen:
1) wenn das erkennende Gericht nicht vorschrifts¬

mäßig besetzt war;
2) wenn bei der Entscheidungein Richter mitge¬

wirkt hat, welcher von der Ausübung des
Richteramtskraft Gesetzes ausgeschlossen war,
sofern nicht dieses Hinderniß mittels eines
Ablehnungsgesuchs ohne Erfolg geltend gemacht ist;

3) wenn bei der Entscheidungein Richter mitge¬
wirkt hat, obgleich derselbe wegen Besorgnißder
Befangenheit abgelehnt und das Ablehnungs¬
gesuch für begründet erklärt war;

4) wenn das Gericht seine Zuständigkeit oder
Unzuständigkeit mit Unrecht angenommen hat;

5) wenn eine Partei in dem Verfahren nicht nach
Vorschrift der Gesetze vertreten war, sofern sie
nicht die Prozeßführung ausdrücklichoder still¬
schweigend genehmigt hat;

6) wenn die Entscheidung nicht mit Gründen ver¬
sehen ist.

Die Vorschriftender Nr. 2, 3 über die Wir¬
kung der Ausschließung und Ablehnung eines Richters
finden entsprechende Anwendung im Falle der Aus¬
schließung und Ablehnungdes Kommissars,welcher
die Instruktiongeführt hat.

CPO. s. 513. — G. 80 s. «i9.Z. 611. Die Revisionsfrist beträgt einen Monat;
sie ist eine Nothfrist und beginnt mit der Zustellung
des Urtheils.

Die Einlegung vor Zustellungdes Urtheils ist
wirkungslos.

CPO. Z 514.Z. 612. Die Einlegung der Revision erfolgt
durch Einreichung eines Schriftsatzes bei der General¬
kommission.

Der Schriftsatz muß enthalten:
1) die Bezeichnungdes Urtheils, gegen welches die

Revision gerichtet wird;
2) die Erklärung, daß gegen dieses Urtheil die

Revision eingelegt werde.
Der Schriftsatz muß von einem Rechtsanwalt

unterschrieben sein.
G. 80 s. 70.

§. 613. Die allgemeinen Bestimmungen der

Deutschen Eivilprozeßordnnngüber die vorbereitenden
Schriftsätze finden auf die Revisionsschrist entsprechende
Anwendung.

Als vorbereitenderSchriftsatzsoll die Revisions¬
schrift, insbesondere die Erklärung, inwieweit das
Urtheil angefochtenund dessen Aufhebung beantragt
werde (Revisionsanträge), und zur Begründung der
Revisionsanträge enthalten:

1) insoweit die Revision darauf gestützt wird, daß
eine Rechtsnorm nicht oder nicht richtig ange¬
wendet sei, die Bezeichnung der Rechtsnorm;

2) insoweit die Revision darauf gestützt wird, daß das
Gesetz in Bezug auf das Verfahren verletzt sei,
die Bezeichnung der Thatsachen, welche den
Mangel ergeben;

3) insoweit die Revision darauf gestützt wird, daß
unter Verletzung des Gesetzes Thatsachen fest¬
gestellt, übergangen oder als vorgebracht ange¬
nommen seien, die Bezeichnung dieser That¬
sachen.

In der Revisionsschrift soll ferner der Werth des
nicht in einer bestimmtenGeldsumme bestehenden
Beschwerdegegenstandes angegeben werden, wenn die
Zulässigkeit der Revision von diesem Werthe abhängt.

CPO. s. 516.
Z. 614. Die Generalkommission hat von Amts¬

wegen zu prüfen, ob die Revision an sich statthaft und
in der gesetzlichen Form und Frist eingelegt sei.

Mangelt es an einem dieser Erfordernisse,so ist
die Revision ohne vorgängige Instruktion als unzu¬
lässig durch Beschluß zurückzuweisen.

Gegen den zurückweisenden Beschluß findet so¬
fortige Beschwerde an das Revisionsgericht statt.

G. 80 Z. 71.
Z. 615. Wird die Revision von der General¬

kommission für zulässig erachtet, so ist die Revisions¬
schrist mit den Akten dem Revisionsgerichtezu über¬
senden. Die Parteien sind hiervon zu benachrichtigen.

G. 80 s. 72.
H. 616. Das Revisionsgericht bestimmt nach

Eingang der Revisionsschriftund Akten den Termin
zur mündlichenVerhandlung und erläßt die erforder¬
lichen Ladungen, unter Zustellung der Revisionsschrift
an den Revisionsbeklagten.

G. 80 s. 73.
§. 617. In Betreff der Frist, welche zwischen

der Zustellung der Ladungen und dem Termine zur
mündlichen Verhandlung liegen muß, finden die Vor¬
schriften des Z. 234 der Deutschen Civilprozeßordnung
entsprechende Anwendung.

CPO. Z. 517. — G. 80 tz. 74.
H. 618. Der Revisionsbeklagtekann sich der

Revision anschließen.Auf diese Anschließung finden
die Vorschriften über die Anschließung des Berufungs¬
beklagten an die Berufung entsprechende Anwendung.

CPO. §. 518. — G. 80 Z. 74.
§. 619. Der Revisionsbeklagte hat dem Revi¬

sionskläger die Beantwortung der Revision innerhalb
der ersten zwei Drittheile der Zeit, welche zwischen



der Zustellung der Revisiousschristund dem Termine
zur mündlichen Verhandlung liegt, mittels vorbereiten¬
den Schriftsatzeszustellen zu lassen.

Der Schriftsatz soll insbesondere die Anträge und
im stalle der Anschließungderen Begründungnach
Vorschuftdes Z. 516 der Deutschen Civilprozeß¬
ordnung enthalten.

CPO. Z. 519. — G. 80 §, 74.
H. 620. Auf das weitere Verfahren finden die

in erster Instanz für das Verfahren vor den Land¬
gerichten geltenden Vorschriften der Deutschen Civil¬
prozeßordnungentsprechende Anwendung, soweit nicht
Abweichungen aus den Bestimmungendieses Abschnitts
sich ergeben.

CPO. Z. 520. - G. 80 Z. 74.
tz. 62 l. Die Verletzung einer das Verfahren

der Berufungsinstanz betreffenden Vorschrift kann in
der Revisionsinstanznicht mehr gerügt werden, wenn
in Gemäßheit der Bestimmung des §. 396 die Partei
daS Rügerechtbereits in der Berufungsinstanz ver¬
loren hat.

CPO. Z. 521. - G. 80 Z. 74.
§. 622. Der Prüfung des Revisionsgerichts

unterliegen nur die von den Parteien gestellten Anträge.
CPO. Z. 522. — G. 80 §, 74.

§. 623. Ein nicht oder nicht unbedingt für vor¬
läufig vollstreckbar erklärtes Urtheil des Berufungs¬
gerichts ist, insoweit dasselbe durch die Revisionsan¬
träge nicht angefochten wird, auf den im Laufe der
müudlicheu Verhandlunggestellten Antrag von dem
Revifionsnerichte für vorläufig vollstreckbar zu erklären.

CPO. Z. 523. — G. 80 §. 74.
Z. 624. Für die Entscheidung des Revisions¬

gerichts sind die in dem angefochtenen Urtheile gericht¬
lich festgestellten Thatsachen maßgebend Außer den¬
selben können nur die im Z. 613 Nr. 2, 3 erwähnten
Thatsachen berücksichtigtwerden.

Die nach H. 588 dem Berufungsgerichte zuste¬
henden Befugnisse sind in der Revisionsinstanz von
dem Revisionsgerichte zu üben.

CPO. §. 524. — G. 80 ßs, 74, 43 Abs. 2.Z. 625. Ergeben die Entscheidnngsgründezwar
eine Gesetzesverletzung, stellt die Entscheidung selbst
aber aus anderen Gründen sich als richtig dar, so ist
die Revision zurückzuweisen.

CPO. s. 526. - G. 80 §. 74.Z. 626. Insoweit die Revision für begründet
erachtet wird, ist das angefochtene Urtheil aufzuheben.

Erfolgt die Aufhebungdes Urtheils wegen eines
Mangels des Verfahrens, so ist zugleich das Ver¬
fahren insoweit aufzuheben, als es durch den Mangel
betroffen wird.

CPO. Z. S27. - G. 80 Z, 74.Z. 627. Im Falle der Aufhebungdes Urtheils
ist die Sache zur anderweitenVerhandlung und Ent¬
scheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Dasselbe hat die rechtlicheBeurtheilung,welche
der Aufhebung zu Grunde gelegt ist, auch seiner Ent¬
scheidung zu Grunde zu legen.

Das Revisionsgeuchthüt jedoch in der Sache
selbst zu entscheiden:

1) wenn die Aufhebung des Urtheils nur wege.1
Gesetzesverletzung bei Anwendung des Gesetzes
auf das festgestellte Sachverhältniß erfolgt und
nach letzterem die Sache zur Endentscheidung
reif ist;

2) wenn die Aufhebungdes Urtheils wegen Unzu-
lässigkeit des Rechtswegs erfolgt.
CPO. Z. 528. — G. 80 Z. 74.

Z. 628. Tritt das Versäumnißverfahren in der
Revisionsittstanz ein, so ist das Versänmnißurtheil
auch ohne Antrag zu erlassen.

Die Einlegung des Einspruchserfolgt in Ge¬
mäßheit des Z. 426. Die Generalkommissionhat die
Akten mit dem Einspruchs dem Revisionsgerichtezu
übersenden.

G. 80 Zs. 74, 56 Abs. 2.Z. 629. Die für die Berufung geltenden Vor¬
schriften der DeutschenCivilprozeßordnung über die An¬
fechtbarkeit der Verfaumnißurtheile, über die Verzicht¬
leistung auf das Rechtsmittelund die Zurücknahme
desselben,über die Vertagung der mündlichen Ver¬
handlung, über die Verhandlung prozeßhindernder Ein¬
reden, über die Prüfung der Zulässigkeitdes Rechts¬
mittels und über den Vertrag der Parteien bei der
mündtichen Verhandlung finden auf die Revision mit
denjenigen Maßgaben entsprechendeAnwendung,welche
aus den ZZ. 65, 9 des Gesetzes — betreffend das
Verfahren in Auseinanderfetzungsangelegenheiten —
vom 18. Februar 1880 (GS. S. 59) sich ergeben.

CPO, s. 529. — G, 80 Z. 74.
H. 630. Nach Erledigungder Revision findet

auf dieselbe der ß. 603 entsprechende Anwendung.
G. 80 §. 75.

Dritter Titel.
Beschwerde.

§. 631. Das Rechtsmittel der Beschwerde findet
in den im Gesetzevom18. Februar 1880 (GS.S. 59)
und in den dadurch eingeführten Vorschriften der
Deutschen Civilprozeßordnung besonders hervorgehobenen
Fällen und gegen solche eine vorgängige Instruktion
nicht erfordernde Entscheidungenstatt, durch welche
ein das Verfahren betreffendes Gesuch zurückgewiesen ist.

Gegen Entscheidungen des Ober-Landeskultur¬
gerichts findet das Rechtsmittelder Beschwerde nur
in Beziehung auf solche Streitsachenstatt, bezüglich
welcher die Revision zulässig ist.

CPO. 8. 530. — G. 80 ZZ. 13, 76.Z. 632. Ueber die Beschwerde entscheidet daS
im Jnstanzenzugezunächst höhere Gericht.

Gegen die Entscheidung des Beschwerdegerichts
findet, soweit nicht in derselben ein neuer selbständi¬
ger Beschwerdegrund enthalten ist, eine weitere Be¬
schwerde nicht statt.

CPO. z. 531.
§. 633. Die Beschwerde wird bei dem Gericht

eingelegt, von welchem oder von dessen Vorsitzenden
die angefochtene Entscheidungerlassen ist; sie kann in



dringendenFällen auch bei dem Beschwerdegericht ein¬
gelegt werden.

Die Einlegung erfolgt durch Einreichung einer
Beschwerdeschrift oder durch Erklärung zum Protokolle
bei der Generalkommisston.

CPO. §. S32. — G. 80 Z. 78.
Z. 634. Die Beschwerde kann auf neue That¬

sachen und Beweise gestützt werden.
CPO. Z. 533.

Z. 635. Erachtet das Gericht oder der Vor¬
sitzende, dessen Entscheidung angefochten wird, die
Beschwerde für begründet, so haben sie derselben abzu¬
helfen; anderenfallsist die Beschwerde vor Ablauf
einer Woche dem Beschwerdegerichte vorzulegen.

CPO. §. 534.
Z. 636. Die Beschwerde hat nur dann auf¬

schiebende Wirkung, wenn sie gegen eine der in den
455, 463, 481 erwähntenEntscheidungenge¬

richtet ist.
Das Gericht oder der Vorsitzende, dessen Ent¬

scheidung angefochten wird, kann anordnen, daß die
Vollziehungderselben auszusetzen sei.

Das Beschwerdegericht kann vor der Entscheidung
eine einstweiligeAnordnung erlassen; es kann insbe¬
sondere anordnen, daß die Vollziehung der angefochtenen
Entscheidung auszusetzen sei.

CPO. tz. 535.
Z. 637. Die Entscheidung über die Beschwerde

kann ohne vorgängigeInstruktion erfolgen.
Ordnet daS Gericht eine schriftliche Erklärung an,

so kann dieselbe zum Protokolle bei der Generalkom¬
mission abgegeben werden.

CPO. §. 536. — G. 80. §. 2 Abs. 6.
Z. 638. Das Beschwerdegericht hat von Amts¬

wegen zu prüfen, ob die Beschwerde an sich statthaft
und ob sie in der gesetzlichenForm und Frist einge¬
legt sei. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse,
so ist die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen.

CPO. Z. 537.
Z. 639. Erachtet das Beschwerdegerichtdie

Beschwerde für begründet, so kann es demjenigen Ge¬
richt oder Vorsitzenden, von welchem die beschwerende
Entscheidung erlassen war, die erforderliche Anordnung
übertragen.

CPO. Z, 538.
§. 640. Wird die Aenderung einer Entscheidung

des Kommissarsoder eines ersuchten Nichters ver¬
langt, so ist die Entscheidung der Generalkommission
nachzusuchen.

Die Beschwerde findet gegen die Entscheidung der
letzteren statt.

CPO. §. 539. - G, 80 §, 79.
Z. 64 t. Für die Fälle der sofortigen Beschwerde

gelten die nachfolgenden besonderen Bestimmungen.
Die Beschwerde ist binnen einer Nothfrist von

zwei Wochen, welche mit der Zustellung der Ent¬
scheidungoder mit Eröffnung derselben zum kom¬
missarischen Protokolle beginnt, einzulegen. Die Ein¬
legung bei dem Beschwerdegerichte genügt zur Wahrung

der Nothfrist, auch wenn der Fall für dringlich nicht
erachtet wird. Liegen die Erfordernisse der Nichtigkeits¬
oder der Restitutioubklage vor, so kann die Beschwerde
auch nach Ablauf der Nothfrist innerhalb der für diese
Klagen geltenden Nothfristen erhoben werden.

Das Gericht ist zu einer Abänderung seiner durch
Beschwerde angegriffenen Verfügung nicht befugt.

In den Fällen des Z. 640 muß auf dem für
die Einlegung der Beschwerdevorgeschriebenen Wege
die Entscheidungder Generalkommissionbinnen der
Nothfrist nachgesucht werden. Die Geueralkommission
hat das Gesuch, wenn sie demselben nicht entsprechen
will, dem Beschwerdegerichte vorzulegen.

CPO. Z. 540. — G. 80 Z. 80.

Vierter Abschnitt.
Wiederaufnahme des Verfahrens.

Z. 642. Die Wiederaufnahmeeines durch
rechtskräftigesEudurtheil geschlossenen Verfahrens kann
durch Nichtigkeitsklageund durch Restitutionöklage
erfolgen.

Werden beide Klagen von derselben Partei oder
von verschiedenen Parteien erhoben, so ist die Ver¬
handlung und Entscheidungüber die Restitutionsklage
bis zur rechtskräftigen Entscheidungüber die Nichtig¬
keitsklage auszusetzen.

CPO. Z. 541.§. 643. Die Nichtigkeitsklage findet statt:
1) wenn das erkennende Gericht nicht vorschrifts¬

mäßig besetzt war;
2) wenn ein Richter bei der Entscheidungmitge¬

wirkt hat, welcher von der Ausübung des
Nichteramtskraft des Gesetzes ausgeschlossen
war, sofern nicht dieses Hinderniß mittels eines
Ablehnungsgesuchesoder eines Rechtsmittels
ohne Erfolg geltend gemacht ist;

3) wenn bei der Entscheidung ein Richter mitge¬
wirkt hat, obgleich derselbe wegen Besorgniß der
Befangenheit abgelehnt und das Ablehnungs¬
gesuch für begründet erklärt war;

4) wenn eine Partei in dem Verfahren nicht nach
Vorschrift der Gesetze vertreten war, sofern sie
nicht die Prozeßsührung ausdrücklichoder still¬
schweigend genehmigt hat.

In den Fällen Nr. 1, 3 findet die Klage nicht
statt, wenn die Nichtigkeit mittels eines Rechtsmittels
geltend gemacht werden konnte.

Die Vorschriften der Nr. 2, 3 über die Wir¬
kung der Ausschließung und Ablehnung eines Richters
finden entsprechende Anwendung im Falle der Aus¬
schließung und Ablehnung des Kommissars, welcher die
Instruktion geführt hat.

CPO. Z. 542. — G. 80 Z. «1.Z. 644. Die Reftitutionsklagefindet statt:
1) wenn der Gegner durch Leistung eines Partei¬

eides, auf welche das Urtheil gegründet ist, sich
einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung
der Eidespflichtschuldig gemacht hat;



L) wenn eine Urkunde, auf welche das Urtheil ge¬
gründet ist, fälschlich angefertigt oder verfälscht war;

3) wenn durch Beeidigung eines Zeugnisses oder
eines Gutachtens, auf welche das Urtheil ge¬
gründet ist, der Zeuge oder der Sachverständige
sich einer vorsätzlichenoder fahrlässigen Verletzung
der Eidespflichtschuldig gemacht hat;

4) wenn das Urtheil von dem Vertreter der
Partei oder von dem Gegner oder dessen Ver¬
treter durch eine in Beziehungauf den Rechts¬
streit verübte Handlung erwirkt ist, welche mit
einer im Wege des gerichtlichenStrafverfahrens
zu verhängenden öffentlichen Strafe bedroht ist;

5) wenn ein Richter bei dem Urtheile mitgewirkt
hat, welcher sich in Beziehung auf den Rechts¬
streit einer Verletzung seiner Amtspflichtengegen
die Partei schuldig gemacht hat, sofern diese
Verletzung mit einer im Wege des gerichtlichen
Strafverfahrens zu verhängenden öffentlichen
Strafe bedroht ist;

6) wenn ein strasgerichtlichss Urtheil, auf welches
das Urtheil gegründet ist, durch ein anderes
rechtskräftiggewordenes Urtheil aufgehoben ist;

7) wenn die Partei
s. ein in derselben Sache erlassenes, früher

rechtskräftiggewordenes Urtheil, oder
d. eine andere Urkunde auffindet oder zu be¬

nutzen in den Stand gesetzt wird, welche
eine ihr günstigere Entscheidung herbeigeführt
haben würde.
Diese Bestimmung kommt in dem unter d

bezeichnetenFalle nicht zur Anwendung, wenn
das angefochteneUrtheil darauf beruht, daß auf
Grund einer Eidesleistungdes Gegners die be¬
treffende Thatsache oder deren Gegentheil für
bewiesen erachtet ist.
CPO. s. 543.

§. 645. In den Fällen des vorhergehenden
Paragraphen Nr. 1—5 findet die Restitutionsklage
nur statt, wenn wegen der strafbaren Handlung eine
rechtskräftigeVerurtheilnngergangen ist, oder wenn
die Einleitung oder Durchführungeines Strafver¬
fahrens aus anderen Gründen, als wegen Mangels
an Beweis nicht erfolgen kann.

Der Beweis der Thatsachen, welche die Restitu¬
tionsklage begründen,kann durch Eideszuschiebung
nicht geführt werden.

CPO. Z. 544.

s- 646. Die Restitutionsklageist nur zulässig,
wenn die Partei ohne ihr Verschuldenaußer Stande
war, den Restitutionsgrund in dem früheren Ver¬
fahren, insbesondere durch Einspruch oder Berufung
oder mittels Anschließungan eine Berufung geltend
zu machen.

CPO. s. 545.

§. 647. Mit den Klagen können Anfechtungs¬
gründe, durch welche eine dem angefochtenen Urtheile
vorausgegangene Entscheidung derselbenoder einer

unteren Instanz betroffen wird, geltend gemacht wer¬
den, sofern das angefochtene Urtheil auf dieser Ent¬
scheidung beruht.

CPO. Z. 546.
Z. 648. Für die Klagen ist ausschließlich zustän¬

dig: das Gericht, welches in erster Instanz erkannt
hat; wenn das angefochtene Urtheil oder auch nur
eines von mehreren angefochtenen Urtheilen von dem
Berufungsgericht erlassen wurde, oder wenn ein in
der Revisionsinstanzerlassenes Urtheil auf Grund des
§. 644 Nr. 1—3, 6, 7 angefochten wird, das Be¬
rufungsgericht; wenn ein in der Revisionsinstanzer¬
lassenes Urtheil auf Grund der tzZ. 643, 644
Nr. 4, 5 angefochten wird, das Revisionsgericht.

CPO. §. S47.
Z, 649. Die Klagen sind vor Ablauf der Noth¬

frist eines Monats zu erheben.
Die Frist beginnt mit dem Tage, an welchem

die Partei von dem AnfechtungsgrundeKenntniß er¬
halten hat, jedoch nicht vor eingetretener Rechtskraft
deS Urtheils. Nach Ablauf von fünf Jahren, von
dem Tage der Rechtskraft des Urtheils an gerechnet,
sind die Klagen unstatthaft.

Die Vorschriftendes vorstehenden Absatzes finden
auf die Nichtigkeitsklage wegen mangelnderVertretung
keine Anwendung; die Frist für Erhebung der Klage
läuft von dem Tage, an welchem der Partei und bei
mangelnder Prozeßfähigkeitdem gesetzlichen Vertreter
derselben das Urtheil zugestellt ist.

CPO. Z, 549.
Z. 650. Die Erhebung der Nichtigkeitsklage und

der Restitutionsklage erfolgt durch Einreichung eines
Schriftsatzes oder Erklärung zum Protokolle bei der
Generalkommission.

In der Klage muß die Bezeichnung des Urtheils,
gegen welches die Nichtigkeits- oder Restitutionsklage
gerichtet wird, und die Erklärung, welche dieser Kla¬
gen erhoben werde, enthalten sein.

Die Klage soll enthalten:
1) die Bezeichnung des Anfechtungsgrundes;
2) die Angabe der Beweismittel für die Thatsachen,

welche den Grund und die Einhaltung der
Nothfrist ergeben;

3) die Erklärung, inwieweit die Beseitigung des an¬
gefochtenen Urtheils und welche andere Ent¬
scheidung in der Hauptsachebeantragt werde.

Dem Schriftsatzeoder Protokolle, wodurch eine
Restitutionsklageerhoben wird, sind die Urkunden, auf
welche dieselbe gestützt wird, in Urschrift oder in Ab¬
schrift beizufügen. Befinden sich die Urkunden nicht in
den Händen des Klägers, so hat er zu erklären,
welchen Antrag er wegen Herbeischaffung derselben zu
stellen beabsichtigt.

G. 80. Z. 82 Abs. 1—3. - CPO. 550, 551.
Z. 651. Das weitere Verfahren richtet sich

nach den allgemeinen Vorschriften, sofern nicht aus
den Bestimmungen dieses Abschnittssich eine Ab¬
weichung ergiebt.



Ist für die Klage das Berufungsgericht oder da«
Revisionsgericht zuständig, so finden auf dieselbe die
HZ. 568—603 und die ZZ. 614—620 entsprechende
Anwendung.

CPO. tz. 548. - G. 80 Z. 82 Abs. 4.
tz. 652. DaS für die Klage zuständige Gericht

hat von Amtswegen zu prüfen, ob die Klage an sich
statthaft und ob sie in der gesetzlichen Form und Frist
erhoben sei. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse,
so ist die Klage als unzulässig zu verwerfen.

Die Thatsachen, welche ergeben, daß die Klage
vor Ablauf der Nothfrist erhoben ist, sind glaubhaft
zu machen.

CPO. H. 552,
§. 653. Die Hauptsache wird, insoweit sie von

dem Anfechtungsgrunve betroffen ist, von neuem
verhandelt.

Die Verhandlung und Entscheidungüber Grund
und Zulässigkeit der Wiederaufnahme des Verfahrens
kann vor der Verhandlungüber die Hauptsache er¬
folgen. In diesem Falle ist die Verhandlung über die
Hauptsache als Fortsetzung der Verhandlungüber
Grunv und Zulässigkeit der Wiederaufnahmedes Ver¬
fahrens anzusehen.

Das sür die Klagen zuständige Revisionsgericht
hat die Verhandlung über Grund und Zulässigkeit der
Wiederaufnahme des Verfahrenszu erledigen, auch
wenn diese Erledigung von der Feststellung und Wür¬
digung beslrittener Thatsachenabhängig ist.

CPO. Z. 553.
H. 654. Rechtsmittel sind insoweit zulässig, als

sie gegen die Entscheidungender mit den Klagen be¬
faßten Gerichte überhaupt stattfinden.

CPO. Z, 554.

Fünfter Abschnitt.
Zwangsvollstreckung.

Erster Titel.
Allgemeine Bestimmungen.

Z. 655. Die Zwangsvollstreckungfindet statt
aus Endurtheilen,welche rechtskräftigoder für vor¬
läufig vollstreckbar erklärt sind.

CPO. Z- 644.
tz. 656. Die Rechtskraft der Urtheile tritt vor

Ablauf der sür die Einlegungdes zulässigen Rechts¬
mittels oder des zulässigen Einspruchs bestimmten Frist
nicht ein. Der Eintritt der Rechtskraft wird durch
rechtzeitige Einlegung des Rechtsmittels oder des Ein¬
spruchs aehemmt.

CPO. Z, 645.§. 657. Zeugnisse über die Rechtskraft der im
Auseinandersetzungsverfahrenergangenen Urtheile sind
auf Grund der Akten ausschließlich von der General¬
kommission zu ertheilen.

G. 80 §. 84.§. 658. Wird die Wiedereinsetzung in den vori¬
gen Stand oder eine Wiederaufnahmedes Verfahrens
beantragt, so kann die zuständige Behörde auf Antrag
anordnen, daß die Zwangsvollstreckung gegen oder ohne

Sicherheitsleistung einstweilen eingestellt werde oder
nur gegen Sicherheitsleistung stattfinde, und daß die
erfolgten Vollstreckungsmaßregelngegen Sicherheits¬
leistung aufzuheben seien. Die Einstellung der Zwangs¬
vollstreckung ohne Sicherheitsleistung ist nur zulässig,
wenn glaubhaft gemacht wird, daß die Vollstreckung
einen nicht zu ersetzenden Nachtheil bringen würde.

Die Entscheidung kann ohne vorgängige Instruktion
erfolgen. Eine Anfechtung des Beschlusses findet
nicht statt.

CPO. §. 647.
Z. 659. Auch ohne Antrag sind für vorläufig

vollstreckbar zu erklären:
1) Urtheile, welche auf Grund eines Anerkennt¬

nisses eine Verurtheilung aussprecheu (§. 409);
2) Urtheile, welche den Eintritt der in einem be¬

dingten Endurtheileausgedrückten Folgen aus¬
sprechen;

3) ein zweites oder ferneres in derselben Instanz
gegen dieselbe Partei zur Hauptsache erlassenes
Versäumuißurtheil;

4) Urtheile, durch welche Arreste oder einstweilige
Verfügungenaufgehoben werden.

CPO. Z, 648.
§. 660. Urtheile sind auf Antrag für vorläufig

Vollstreckbarzu erklären, wenn sie betreffen:
1) Streitigkeiten zwischen Vermiethern und Mie¬

thern von WohnungS- und anderen Räumen
wegen Ueberlassung, Benutzung und Räumung
derselben sowie wegen Zurückhaltung der vom
Miether in vie Miethsräume eingebrachtenSachen;

2) Streitigkeiten zwischen Dienstherrschaftund Ge¬
sinde. zwischen Ardeitgebernund Arbeitern hin¬
sichtlich des Dienst- und Arbeitsverhältnisses;

3) andere vermögensrechtliche Ansprüche, sofern der
Gegenstand der Verurtheilungan Geld oder
Geldeswerth die Summe von dreihundert Mark
nicht übersteigt; in Betreff des Werthes des
Gegenstandeskommen die Vorschriftender
§Z. 350 bis 356 zur Anwendung.

CPO. s. 649.
§. 661. Urtheile sind auf Antrag für vorläufig

vollstreckbar zu erklären, wenn glaubhaft gemacht wird,
daß die Aussetzung der Vollstreckungdem Gläubiger
einen schwer zu ersetzenden oder einen schwer zu er¬
mittelnden Nachtheil bringen würde, oder wenn sich
der Gläubiger erbietet, vor der Vollstreckung Sicher¬
heit zu leisten.

CPO. s. 650.
Z. 662. Wird glaubhaft gemacht, daß die Voll¬

streckung des Unheils dem Schuldner einen nicht zu
ersetzenden Nachtheil bringen würde, so ist in den
Fällen des §. 659 auf Antrag des Schuldners aus¬
zusprechen, daß dasselbe nicht vorläufig vollstreckbar sei;
in den Fällen der W. 660, 661 ist der Antrag des
Gläubigers zurückzuweisen.

CPO- Z. 651.Z, 663. Die Spruchbehörde kann auf Antrag



die vorläufige Vollstreckbarkeit von einer vorgängigen
Sicherheitsleistungabhängig machen.

Die Spruchbehörde hat auf Antrag dem Schuldner
nachzulassen, durch Sicherheitsleistung oder durch
Hinterlegung die Vollstreckung abzuwenden, wenn nicht
der Gläubiger sich erbietet, vor der Vollstreckung
Sicherheit zu leisten.

CPO. §. 652.
Z. 664. Die in den ZZ. 660—663 erwähnten

Anträge sind vor dem Schlüsse der Instruktion z«
stellen, auf welche das Urtheil ergeht.

CPO s. 653.
Z. 665. Ist der Antrag, das Urtheil für vor¬

läufig vollstreckbarzu erklären, übergangen oder ist
in Fällen, in welchen ein Urtheil ohne Antrag für
vorläufig vollstreckbar zu erklären ist, eine Entschei¬
dung über die vorläufige Bollstreckbarkeitnicht erfolgt,
so kommen wegen Ergänzungdes Urtheils die Vor¬
schriften des Z. 417 zur Anwendung.

CPO. Z. 654.
Z. 666. Die vorläufige Bollstreckbarkeittritt

mit der Verkündungeines Urtheils, welches die Ent¬
scheidung in der Hauptsache oder die Vollstreckbarkeits-
erkläruug aufhebt oder abändert, insoweit außer Kraft,
als die Aufhebungoder Abänderung erfolgt.

Soweit ein für vorläufig vollstreckbarerklärtes
Urtheil aufgehoben oder abgeändertwird, ist der Klä¬
ger auf Antrag des Beklagten zur Erstattung deS von
diesem auf Grund des Urtheils Gezahlten oder Ge¬
leisteten zu verm theilen.

CPO. s. 655.
§. 667. In der Berufungsinstanz ist über die

vorläufige Vollstreckbarkeit auf Antrag vorab zu ver-
hanveln und zu entscheiden.

Die Bestimmung des Z. 574 über die Verta¬
gung der Jnstruktionsverhandlungfindet in diesem Falle
keine Anwendung.

Eine Anfechtung der in der Berufungsinstanz über
die vorläufige Bollstreckbarkeit erlassenen Entscheidung
findet nicht statt.

CPO. §, 656.

H. 668. Wird gegen ein für vorläufig vollstreck¬
bar erklärtes Urtheil der Einspruch oder ein Rechts¬
mittel eingelegt, so finden die Vorschriftendes H. 658
entsprechende Anwendung.

CPO. Z. 657.

Z. 669. Ist auf Bewirkung einer Eintragung
im Grund- oder Hhpothekenbuche erkannt, so darf das
für vorläufig vollstreckbar erklärte Urtheil nur in der
Weise vollzogen werden, daß die Eintragung in der
zur Sicherstellung eines Anspruchsauf Eintragung
vorgeschriebenenForm (Vormerkung, Protestation,
arrestatorischeVerfügung, Dispositionsbeschränkung
u. f. w.) erfolgt.

CPO. s. 653.§. 670. Ist in Gemäßheit des Z. 663 Abs. 2
dem Schuldner nachgelassen, durch Sicherheitsleistung
oder durch Hinterlegung die Vollstreckung abzuwenden,

so ist gepfändetesGeld oder der Erlös gepfändeter
Gegenstände zu hinterlegen.

CPO. Z. 659.Z. 671.. Wenn auf Ausführung des Gegen¬
standes einer Auseinandersetzung erkannt wird, so fin¬
den die ZK. 661 bis 668 keine Anwendung. Für
diesen Fall verbleibt es bei der Vorschrift des Z. 245.

G. 80 s. 84 Abs. 3.§. 672. Die Zwangsvollstreckungerfolgt auf
Grund einer mit der Vollstreckungsklausel versehenen
Ausfertigung des Urtheils (vollstreckbareAusfertigung).

CPO. Z. 662.
Z. 673. Die Beitreibungeiner Geldforderung,

deren Einziehungzur Ausführung einer Auseinander¬
setzung oder zur Ausgleichung unter den bei der Aus¬
einandersetzung Be'.heiligtenerforderlich ist, erfolgt
durch die Generalkommissionim Wege des Verwal-
tnngszwangsverfahrens.(Verordnung vom 7. Sep¬
tember 1879, GS. S. 591.)

G. 80 s. 86.

Z. 674. Bezweckt die Zwangsvollstreckungdie
Herausgabe von Sachen, so erfolgt dieselbe auf Grund
eines V^llstreckungSaustragsund unter Leitung der
Generalkommission.

Die Generalkommission ist berechtigt, an Stelle
der Ertheilung eines Vollstreckungsauftrags dem Gläu¬
biger eine vollstreckbare Ausfertigung zu ertheilen.

G. 80 s. 87 Abs. 1. 4.
§. 675. Die vollstreckbareAusfertigung (Z. 672)

wird ausschließlich von der Generalkommijsionertheilt.
G. 80 s. 84 Abs. 1.

§. 676. Die Vollstreckungsklausel:
„Vorstehende Ausfertigung wird dem u. f. w.

(Bezeichnung der Partei) zum Zwecke der
Zwangsvollstreckung ertheilt."

ist der Ausfertigung des Urtheils am Schlüsse beizu¬
fügen, von dem Vorsitzenden der Generalkommission zu
unterschreiben und mit dem Siegel der letzteren zu
versehen.

CPO. §. 663. — G. 80 §. 85.8- 677. Von Urtheilen, deren Vollstreckung nach
ihrem Inhalte von dem durch den Gläubiger zu be¬
weisenden Eintritt einer anderen Thatsache als einer
dem Gläubiger obliegenden Sicherheitsleistungabhängt,
darf eine vollstreckbare Ausfertigung nur ertheilt
werden, wenn der Beweis durch öffentliche Urkunden
geführt wird.

CPO. s. 6S4.
Z. 678. Eine vollstreckbareAusfertigungkann

für den Rechtsnachfolger des in dem Urtheile bezeich¬
neten Gläubigers sowie gegen die allgemeinen Rechts¬
nachfolger des in dem Urtheile bezeichneten Schuldners
und unter Berücksichtigung der ZZ. 366, 368 gegen
denjenigen Rechtsnachfolgerdieses Schuldners ertheilt
werden, an welchen die in Streit befangene Sache
während der Rechtshängigkeitoder nach Beendigung
deS Rechtsstreits veräußert ist, sofern die Rechtsnach¬
folge bei der Generalkommissionoffenkundig ist oder
durch öffentliche Urkundennachgewiesen wird.



Ist die Rechtsnachfolge offenkundig, so ist dies in
der Vollstreckungsklausel zu erwähnen.

CPO, Z. 665.Z. 679. Die §Z. 677, 678 finden in den Fällen
der ZZ. 673, 674 Abs. 1 auf den von der General¬
kommissionzu ertheilendenVollstreckungsauftragent¬
sprechende Anwendung.

G. 80 Z, 88.§. 680. In den Fällen der U. 677, 678 kann
vor der Ertheilung der vollstreckbaren Ausfertigung
oder des Vollstreckungsauftragsder Schuldner gehört
werden.

CPO. s. 666.
§. 681. Kann der nach den ZZ. 677, 678 er¬

forderliche Nachweis durch öffentliche Urkunden nicht
geführt werden, so hat der Kläger bei der General-
kommisfion aus dem Urtheil auf Ertheilung der Voll¬
streckungsklausel oder des VollstreckungsaustragsKlage
zu erheben.

CPO. s. 667.Z. 682. Einwendungen des Schuldners, welche
die Zuläfsigkeit der Vollstreckungsklausel oder des Voll«
streöungsaustragsbetreffen, sind durch das Rechtsmittel
der Beschwerde geltend zu machen.

Die Generalkommijsion und das Beschwerde¬
gericht können vor der Entscheidungeine einstweilige
Anordnung erlasse»; sie können insbesondere anordnen,
daß die Zwangsvollstreckunggegen oder ohne Sicher¬
heitsleistung einstweilen einzustellen oder nur gegen
Sicherheitsleistung fortzusetzen sei.

CPO §. 668.
Z. 683. Soll eine weitere vollstreckbareAus¬

fertigung derselben Partei, ohne daß die zuerst ertheilte
Ausfertigung zurückgegeben wird, ertheilt werden, so
kann vor der Entscheidungder Schuldner gehört werden.

Von der Ertheilung der weiteren Ausfertigung
ist der Gegner in Kenntniß zu setzen.

Die weitere Ausfertigung ist als solche unter
Erwähnung der Entscheidung ausdrücklich zu bezeichnen.

CPO. Z. 669.
§. 684. Vor der Aushändigung einer vollstreck¬

baren Ausfertigung ist auf der Umschrift des Urtheils
zu bemerken, für welche Partei und zu welcher Zeit
die Ausfertigung ertheilt ist.

CPO. Z. 670.Z. 685. Die Zwangsvollstreckungdarf nur be¬
ginnen, wenn die Personen, für und gegen welche sie
stattfinden soll, in dem Urtheil oder in der demselben
beigefügten Vollstreckungsklausel namentlich bezeichnet
sind und das Urtheil bereits zugestellt ist oder gleich¬
zeitig zugestellt wird.

Hängt die Vollstreckungeines Urtheils seinem
Inhalte nach von dem durch den Gläubigerzu be¬
weisenden Eintritt einer Thatsache ab oder handelt es
sich um die Vollstreckung eines Urtheils für die
Rechtsnachfolgerdes in demselben bezeichneten Gläubi¬
gers oder gegen die Rechtsnachfolger des in demselben
bezeichneten Schuldners, so muß außer dem zu voll¬
streckenden Urtheil auch die demselben beigefügte Voll¬

streckungsklausel und, sofern die Vollstreckungsklausel
auf Grund öffentlicher Urkunden ertheilt ist, auch eine
Abschrift dieser Urkunden vor Beginn der Zwangs¬
vollstreckung zugestellt sein oder gleichzeitig mit Beginn
derselben zugestellt werden.

CPO. Z. 671.
H. 686. Hängt in den Fällen der ZZ. 673, 674

die Vollstreckungeines Urtheils seinem Inhalte nach
von dem durch den Gläubiger zu beweisenden Eintritt
einer Thatsache ab oder handelt es sich um die Voll¬
streckung eines Urtheils für die Rechtsnachfolgerdes
in demselben bezeichneten Gläubigers oder gegen die
Rechtsnachfolger des in demselben bezeichneten Schuld¬
ners, so vertritt die in den Vollstreckuugsauftrag auf¬
zunehmendeErwähnung, daß die in den ZZ. 677,
678 bestimmten Voraussetzungen nachgewiesen seien,
die nach den Vorschriften der DeutschenCivilprozeß¬
ordnung zu ertheilende Vollstreckungsklausel.

G 80 s, 88.
Z. 687. Ist die Geltendmachungdes Anspruchs

von dem Eintritt eines Kalendertages abhängig, so
darf die Zwangsvollstreckungnur beginnen, wenn der
Kalendertagabgelaufen ist.

Hängt die Vollstreckung von einer dem Gläubiger
obligenden Sicherheitsleistungab, so darf der Beginn
der Zwangsvollstreckung nur erfolgen, wenn die Sicher¬
heitsleistung durch eine öffentliche Urkunde nachgewiesen
und eine Abschrift dieser Urkunde bereits zugestellt ist
oder gleichzeitig zugestellt wird.

CPO, s, 672.Z. 688. Gegen eine dem aktiven Heere oder der
aktiven Marine angehörendeMilitärpersondarf die
Zwangsvollstreckung erst beginnen, nachdem von
derselben die vorgesetzte MilitärbehördeAnzeige er¬
halten hat.

Dem Gläubiger ist auf Verlangen der Empfang
der Anzeige von der Militärbehörde zu bescheinigen.

CPO. s. 673.Z. 689. Die Zwangsvollstreckung erfolgt im Falle
des A. 673 nach den Regeln des Verwaltungszwangs¬
verfahrens (Verordnungvom 7. September 1879,
GS. S. 591).

Im Falle des Z. 674 Absatz 1 kann von der
Generalkommission der Vollstreckungsauftrag einem
Gerichtsvollzieher oder anderen Beamten ertheilt werden.
Die Vorschriften über die Zwangsvollstreckungdurch
den Gerichtsvollzieher finden auch im letzteren Falle
entsprechende Anwendung.

In allen übrigen Fällen erfolgt die Zwangsvoll¬
streckung, soweit sie nicht den ordentlichen Gerichten
oder der Generalkommission zugewiesen ist, durch
Gerichtsvollzieher, welche dieselbe im Auftrage des
Gläubigers zu bewirken haben.

Der Gläubiger kann in den letzterwähnten Fällen

wegen Ertheilung des Auftrags zur Zwangsvollstreckung

die Mitwirkung des Gerichtsschreibers in Anspruch

nehmen. Der von dem Gerichtsschreiber beauftragte

? Gerichtsvollzieher gilt als von dem Gläubiger beauftragt.
! CPO. s. 674. — G. 80. M. 86, 87 Abs. 2, 3.8*



Z. 690. In dem schriftlichen oder mündlichen
Auftrage zur Zwangsvollstreckungin Verbindung mit
der Uebergabe der vollstreckbaren Ausfertigung liegt die
Beauftragungde« Gerichtsvollziehers, die Zahlungen
oder sonstigen Leistungen in Empfang zu nehmen, über
das Empfangene wirksam zu quittiren und dem Schuldner,
wenn dieser seiner Verbindlichkeit genügt hat, die voll¬
streckbare Ausfertigung auszuliefern.

CPO. s. 675.§, 691. Dem Schuldner und Dritten gegenüber
wird der Gerichtsvollzieher zur Vornahme der Zwangs¬
vollstreckung und der im §. 690 bezeichnetenHand¬
lungen durch den Besitz der vollstreckbarenAusfertigung
ermächtigt. Der Mangel oder die Beschränkung des
Auftrags kann diesen Personen gegenüber von dem
Gläubiger nicht geltend gemacht werden.

CPO. Z. 676.
H. 692. Der Gerichtsvollzieher hat nach Empfang

der Leistungen dem Schuldnerdie vollstreckbare Aus¬
fertigung nebst einer Quittung auszuliefern, bei theil¬
weiser Leistung diese auf der vollstreckbarenAusfertigung
zu bemerken und dem Schuldner Quittung zu ertheilen.

Das Recht des Schuldners, nachträglich eine
Quittung des Gläubigers selbst zu fordern, wird durch
diese Bestimmungen nicht berührt.

CPO. §. 677.
ß. 693. Der Gerichtsvollzieherist befugt, die

Wohnung und die Behältnisse des Schuldners zu
durchsuchen, soweit der Zweck der Vollstreckung dies
erfordert.

Er ist befugt, die verschlossenen Hausthüre»,
Zimmerthüren und Behältnisse öffnen zu lassen.

Er ist, wenn er Widerstand findet, zur Anwen¬
dung von Gewalt befugt und kann zu diesem Zwecke
die Unterstützung der polizeilichenVollzugsorganenach¬
suchen. Ist militärische Hülfe erforderlich, so hat er
sich an das VollstreckungSgericht zu wenden.

CPO. §. 673.
H. 694. Wird bei einer Vollstreckungshandlung

Widerstand geleistet oder ist bei einer in der Wohnung
des Schuldners erfolgenden Vollstreckungshandlung
weder der Schuldner noch eine zur Familie desselben
gehörige oder in dieser Familie dienende erwachsene
Person gegenwärtig,so hat der Gerichtsvollzieher zwei
großjährige Männer oder einen Gemeinde« oder Polizei¬
beamten als Zeugen zuzuziehen.

CPO. §. 679.§. 695. Jeder Person, welche bei dem Voll«
streckungSversahren betheiligt ist, muß auf Begehren
Einsicht der Akten des Gerichtsvollziehersgestattet und
Abschrift einzelner Aktenstücke ertheilt werden.

CPO. Z. 680.8- 696. Zur Nachtzeit, sowie an Sonntagen und
allgemeinen Feiertagen darf eine Vollitreckungshandlung
nur mit Erlaubniß des Amtsrichters erfolgen, in dessen
Bezirke die Handlung vorgenommenwerden soll.

Die Verfügung, durch welche die Erlaubniß er¬
theilt wird, ist bei der Zwangsvollstreckung vorzuzeigen.

Die Nachtzeit umfaßt in dem Zeitraume vom

1. April bis 30. September die Stunden von neun
Uhr Abends bis vier Uhr Morgens und in dem
Zeitraume vom I.Oktober bis 31. März die Stunden
von neun Uhr Abenvs bis sechs Uhr Morgens.

CPO. Z. 631.Z. 697. Der Gerichtsvollzieher hat über jede
Vollstreckungshandlung ein Protokoll aufzunehmen.

DaS Protokoll muß enthalten:
1. Ort und Zeit der Aufnahme;
2. den Gegenstand der Vollstreckungshandlung

unter kurzer Erwähnung der wesentlichen
Vorgänge;

3. die Namen der Personen, mit welchen ver¬
handelt ist;

4. die Unterschrift dieser Personen und die Be¬
merkung,daß die Unterzeichnungnach vor¬
gängiger Vorlesung oder Vorlegung zur Durch¬
sicht und nach vorgängigerGenehmigung er¬
folgt sei;

5. die Unterschriftdes Gerichtsvollziehers.
Hat einem der unter Nr. 4 bezeichneten Erforder¬

nisse nicht genügt werden können, so ist der Grund
anzugeben.

CPO. s. 682.§. 698. Die Aufforderungenund sonstigen Mit¬
theilungen, welche zu den Vollstreckungshandlungen ge¬
hören, sind von dem Gerichtsvollzieher mündlich zu
erlassen und vollständig in das Protokoll aufzunehmen.

Kann die mündliche Ausführung nicht erfolgen,
so ist eine Abschrift des Protokolls unter entsprechender
Anwendungder 100, 107—111 zuzustellen oder,
wenn demjenigen, an welchen die Ausforderungoder
Mittheilung zu richten ist, am Orte der Zwangsvoll¬
streckung nicht zugestelltwerden kann, durch die Post
zu übersenden. Die Befolgung dieser Vorschrift muß
zum Protokolle bemerkt werden. Eine öffentliche Zu¬
stellung findet nicht statt.

CPO. Z, 683.
Z. 699. Die den ordentlichen Gerichten zuge¬

wiesene Anordnung von Vollstreckungshandlungen
und Mitwirkungbei solchen geyört zur Zuständigkeit
der Amtsgerichteals Vollstreckungsgerichte.

Als Vollstreckungsgerichtist, sofern nicht das
Gesetz ein anderes Amtsgericht oder die Generalkom¬
mission bezeichnet, dasjenige Amtsgericht anzusehen, in
dessen Bezirke das Bollstreckungsverfahrenstattfinden
soll oder stattgefunden hat.

Die Entscheidungen des Vollstreckungsgerichts
können ohne vorgängige mündliche Verhandlung und,
wenn sie von der Generalkommissionergehen, ohne
vorgängige Instruktion erfolgen.

CPO. Z. 684. — G. 8' Z. 89.Z. 700. Ueber Anträge, Einwendungenund
Erinnerungen, welche die Art und Weise der Zwangs¬
vollstreckung oder das bei derselben vom Gerichts¬
vollzieher zu beobachtende Verfahren betreffen, entscheidet
das VollstreckungSgericht.Dasselbe st befugt, die im
Z. 682 Abs. 2 bezeichneten Anordnungen zu erlassen.

Dem VollstreckungSgerichte steht auch die Ent-



schtidung zu. wenn ein Gerichtsvollziehersich weigert,
einen Vollstreckungsauftragzu übernehmen oder eine
Vollstreckungshandlungdem Auftragegemäß auszu¬
führen, over wenn in Ansehung der von dem Gerichtsvoll¬
zieher in Ansatz gebrachten Kosten Erinnerungenerhoben
werden.

CPO. Z. 685.
H. 701. Einwendungen, welche den durch daS

Urtheil festgestellten Anspruch selbst betreffen, sind von
dem Schuldner im Wege der Klage bei der General¬
kommisston geltend zu machen.

Dieselben sind nur insoweit zulässig, als die
Gründe, auf denen sie beruhen, erst nach geschlossener
Instruktion der Sache entstandensind und durch Ein¬
spruch nicht mehr geltend gemacht werden können.

Der Schuldner muß in der von ihm zu er¬
hebenden Klage alle Einwendungen geltend machen,
welche er zur Zeit der Erhebung der Klage geltend zu
machen im Stande war.

CPO, Z. «86. — G. 80 §. 90.§. 702. Die Bestimmungen des H. 701 Abs. 1,
3 finden entsprechendeAnwendung, wenn in den Fällen
der HZ. 677, 678 der Schuldnerden bei Ertheilung
der Vollstreckungsklausel als bewiesen angenommenen
Eintritt der Thatsache, von welcher daS Urtheil die
Vollstreckung abhängig macht, oder die als eingetreten
angenommene Rechtsnachfolge bestreitet, unbeschadet der
Befugniß des Schuldners, in diesen Fällen Einwen¬
dungen gegen die Zulässigkeitder Vollstreckungsklausel
in Gemäßheit des Z. 682 zu erheben.

CPO. Z. 687,§. 703. Das Prozeßgericht kann auf Antrag an¬
ordnen, daß bis zur Erlassung des Urtheils über die
in den HZ. 701, 702 bezeichneten Einwendungendie
Zwangsvollstreckung gegen oder ohne Sicherheitsleistung
eingestellt oder nur gegen Sicherheitsleistungfortgesetzt
werde und daß die erfolgten Vollstreckungsmaßregeln gegen
Sicherheitsleistungaufzuheben seien. Die thatsächlichen
Behauptungen,welche den Antrag begründen, sind
glaubhaft zu machen.

In dringendenFällen kann daS Vollstreckungs¬
gericht eine solche Anordnung erlassen, unter Bestim¬
mung einer Frist, innerhalbwelcher die Entscheidung
des Prozeßgerichtsbeizubringensei. Nach fruchtlosem
Ablaufe der Frist wird die Zwangsvollstreckung fort¬
gesetzt.

Die Entscheidung kann ohne vorgängige Instruk¬
tion erfolgen.

CPO. s. 683.§. 704. Das Prozeßgericht kann in dem Urtheile,
durch welches über die Einwendungen entschieden wird,
die in dem vorstehenden Paragraphen bezeichneten An¬
ordnungen erlassen oder die bereits erlassenen Anord¬
nungen aufheben, abändern oder bestätigen. In Betreff
der Anfechtung einer solchen Entscheidungfinden die
Vorschrift?» des tz. 667 entsprechende Anwendung.

CPO. §. 689.Z. 705. Behauptet ein Dritter, daß ihm an dem
Gegenstande der Zwangsvollstreckung ein die Veräuße¬

rung hinderndes Recht zustehe, so ist der Widerspruch
gegen die Zwangsvollstreckungim Wege der Klage,
und zwar, sofern nicht nach den für das Auseinander-
setzunzSverfahren gegebenen besonderen Vorschriften die
Generalkommissionzuständig ist, bei dem Gerichte
geltend zu machen, in dessen Bezirke die Zwangsvoll¬
streckung erfolgt.

Wird die Klage gegen den Gläubiger und den
Schuldner gerichtet, so sind diese als Streitgenossen
anzusehen.

Auf die Einstellung der Zwangsvollstreckung und
die Aushebung der bereits erfolgten Vollstreckungsmaß¬
regeln finden die Vorschriftender ZZ. 642, 643 ent¬
sprechende Anwendung.Die Aufhebung einer Voll-
streckungsmaßregel ist auch ohne Sicherheitsleistung zu¬
lässig.

CPO. Z. 690.
§. 706. Die Zwangsvollstreckung ist einzustellen

oder zu beschränken:
1. wenn die Ausfertigung einer vollstreckbaren

Entscheidung vorgelegt wird, aus welcher sich
ergiebt, daß das zu vollstreckende Urtheil oder
dessen vorläufige Vollstreckbarkeit aufgehoben,
oder daß die Zwangsvollstreckung für unzu¬
lässig erklärt oder deren Einstellung ange¬
ordnet ist;

2. wenn die Ausfertigungeiner gerichtlichen
Entscheidung vorgelegt wird, aus welcher sich
ergiebt, daß die einstweilige Einstellung der
Vollstreckungoder einer Vollstreckungsmaß¬
regel angeordnet ist;

3. wenn eine öffentliche Urkunde vorgelegt wird,
aus welcher sich ergiebt, daß die zur Ab¬
wendung der Vollstreckungnachgelassene Sicher¬
heitsleistungoder Hinterlegung erfolgt ist;

4. wenn eine öffentliche Urkunde oder eine von
dem Gläubiger ausgestellte Privaturkunde
vorgelegt wird, aus welcher sich ergiebt, daß
der Gläubiger nach Erlassung des zu voll¬
streckenden Urtheils befriedigt ist oder Stundung
bewilligt hat;

5. wenn ein Postschein vorgelegt wird, aus
welchem sich ergiebt, daß nach Erlassung des
Urtheils die zur Befriedigungdes Gläubigers
erforderliche Summe zur Auszahlung an den
letzteren bei der Post eingezahlt ist;

6. wenn und soweit ein von der Generalkom¬
mission ertheilter BollstreckungSauftrag zurück¬
genommen oder beschränkt wird.

CPO. S. 691. — G. 80 tz. 9t Abs. 1.
Z. 707. In den Fällen des Z. 706 Nr. 1, 3

find zugleich die bereits erfolgten Vollstreckungsmaß¬
regeln aufzuheben.In den Fällen der Nr. 4, 5
bleiben diese Maßregelneinstweilen bestehen; dasselbe
gilt in den Fällen der Nr. 2, sofern nicht durch die
betreffende Entscheidungauch die Aufhebung der bis¬
herigen Vollstreckungshandlungen angeordnet ist.

In dem Falle der Nr. 6 bleiben die auf Grund



eines solchen Auftrag« bereits erfolgten Vollstreckungs-
maßregeln bestehen, wenn nicht die Aufhebung vsn der
Generalkommission angeordnet wird.

CPO. Z. 692. - G. 80 Z. 91 Abs. 2.H. 708. Eine Zwangsvollstreckung,welche zur
Zeit des TodeS des Schuldners gegen diesen bereits
begonnen hatte, wird in den Nachlaß desselben fort¬
gesetzt.

Ist bei einer Vollstreckungshandlung die Zuziehung
deS Schuldnersnöthig, so hat bei ruhender Erbschaft
oder wenn der Erbe oder dessen Aufenthalt unbekannt
ist, das Vollstreckungsgericht auf Antrag des Gläu¬
bigers dem Nachlasse oder dem Erben einen einst¬
weiligen besonderen Vertreter zu bestellen.

CPO. Z, 693.§. 709. Ist der Schuldner vor Beginn der
Zwangsvollstreckunggestorben, so hat bei ruhender
Erbschaft oder wenn der Erbe oder dessen Aufenthalt
unbekannt ist, das nach den Landesgesetzenzuständige
Nachlaßgericht auf Antrag des Gläubigers dem Nach¬
lasse oder dem Erben einen Kurator zu bestellen.

CPO. §. 694.Z. 710. Der als Erbe des Schuldners ver-
urtheilte Beklagte kann die RechtSwohlthat des In¬
ventars nur geltend machen, wenn ihm dieselbe im
Urtheile vorbehalten ist.

CPO. §. 69S.
§. 711. Bei der Zwangsvollstreckung gegen einen

Schuldner, welcher als Benefl^ialerbe oder als Erbe
unter Borbehalt der RechtSwohlthat deS Inventars
verurtheilt ist. oder gegen welchen als Erben des ver-
urtheilten Schuldners die Zwangsvollstreckung begonnen
hat, bleibt die RechtSwohlthatunberücksichtigt, bis auf
Grund derselben gegen die Zwangsvollstreckungvon
dem Erben Einwendungenerhoben werden.

Inwieweit der Benefijialerbe berechtigt ist, auf Grund
der RechtSwohlthat die Aussetzung. Aufhebung oder
Beschränkung der Zwangsvollstreckungzu verlangen,
bestimmt sich nach den Vorschriftendes bürgerlichen
Rechts.

Die Erledigung der Einwendungen erfolgt nach
den Bestimmungen der HZ. 701, 703, 704.

CPO. S. 696.
H. 712. Die Kosten der Zwangsvollstreckung

fallen, soweit sie nothwendig waren (H. 293) dem
Schuldner zur Last, sie sind zugleich mit dem zur
ZwangsvollstreckungstehendenAnsprüche beizutreiben.

Die Kosten der Zwangsvollstreckungsind dem
Schuldner zu erstatten, wenn das Urtheil, aus welchem
dieselbe erfolgt ist, aufgehoben wird.

CPO. Z. 697.Z. 713. Wird zum Zwecke der Vollstreckung das
Einschreiten einer Behörde erforderlich, so hat das
Gericht die Behörde um ihr Einschreitenzu ersuchen.

CPO. Z. 698.
§. 714. Soll die Zwangsvollstreckung gegen eine

dem aktiven Heere oder der aktiven Marine angehö¬
rende Person deS Soldatenstandes in Kasernen und

anderen militärischenDienstgebäudenoder auf Kriegs-
fahrzeugen erfolgen, so hat auf Antrag des Gläubigers
das Bollstrecknngsgericht die zuständige Militärbehörde
um die Zwangsvollstreckung zu ersuchen.

Die gepfändeten Gegenstände sind einem von dem
Gläubiger zu beauftragenden Gerichtsvollzieher zu über¬
geben.

CPO. Z. 699.Z. 715. Ist eine von der Generalkommission auf¬
getragene Zwangsvollstreckungzur Herausgabe von
Sachen (§. 674) oder eine Zwangsvollstreckungzur
Erwirkung von Handlungen oder UnterlassungenauS-
zusühreu, so tritt für die in den ZZ. 693, 696, 700,
708, 713, 714 erwähnten Anordnungen und Ent¬
scheidungen an Stelle des ordentlichen Vollstreckungs¬
gerichts die Generalkommission.

Für Erlheilungder im Z. 696 erwähnten Er¬
laubniß ist auch das Amtsgericht, in dessen Bezirke die
Vollstreckungshandlungvorgenommenwerden soll, zu¬
ständig.

G. 80 §. 89.Z. 716. Soll die Zwangsvollstreckungin einem
ausländischen Staate erfolgen, dessen Behörde im Wege
der Rechtshülfe die Urlheils deutscher Gerichte voll¬
strecken, so hat auf Antrag des Gläubigers das Prozeß¬
gericht erster Instanz die zuständige Behörde des Aus¬
landes um die Zwangsvollstreckung zu ersuchen.

Kann die Vollstreckung durch einen Reichskonsul
erfolgen, so ist das Ersuchen an diesen zu richten.

CPO. s. 700.Z. 717. Gegen Entscheidungen,welche im Zwangs-
vollstreckungsverfahren ohne vorgängige mündliche Ver¬
handlung oder Instruktion erfolgen können, findet
sofortige Beschwerde statt.

CPO. z. 701.§. 718. Die Zwangsvollstreckungfindet ferner
statt:

1. aus den von der Generalkommission bestätigten
AnSeinandersetzungsrezessen;

2. aus Vergleichen, welche im Auseinander¬
setzungsverfahrenvor einem Kommissar ab¬
geschlossen sind;

3. aus Entscheidungen, gegen welche das Rechts¬
mittel der Beschwerde stattfindet.

CPO. s. 702. — V. 17 Z. 205.Z. 719. Auf die Zwangsvollstreckung aus den in
dem vorstehenden Paragraphen erwähntenSchuldtiteln
finden die Bestimmungen der U. 672 bis 717 ent¬
sprechende Anwendung.

Die vollstreckbare Ausfertigung jener Urkunden
und Entscheidungen (Z. 718 Nr. 1—3) ist ausschließ¬
lich von der Generalkommission zu erlheilen.

Dieselbe ist auch für Klagen auf Ertheilung der
Vollstreckungsklausel, sowie für Klagen, durch welche die
den Anspruch selbst betreffenden Einwendungengeltend
gemacht werden oder der bei der Erlheilung der Voll¬
streckungsklausel als bewiesen angenommene Eintritt der
Thatsache, von welcher die Vollstreckung aus der Ur-



künde abhängt, oder die als eingetretenangenommene
Rechtsnachfolge bestritten wird, zuständig.

CPO. §Z, 703, 705. — G. 80 s. 84 Abs. 1. S.Z. 720. Die in diesem Abschnitt angeordneten
Gerichtsständesind ausschließliche.

Die Zuständigkeitder Generalkommission für das
Zwangsvollstreckungsverfahrenund die aus demselben
sich ergebenden Rechtsstreitigkeiten bleibt auch nach be¬
endigter Auseinandersetzung bestehen.

Der letzte Satz des Z. 205 der Verordnung vom
20. Juni 1817 ist aufgehoben.

CPO. s. 707. — G. 80 Z, 93.

Zweiter Titel.
Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen in das

beweglicheVermögen.
I. Allgemeine Bestimmungen.

Z. 721. Die Zwangsvollstreckung in das beweg¬
liche Vermögen erfolgt durch Pfändung. Sie darf
nicht weiter ausgedehnt werden, als zur Befriedigung
des Gläubigers und zur Deckung der Kosten der
Zwangsvollstreckung erforderlichist.

Die Pfändung hat zu unterbleiben,wenn sich von
der Verwerthung der zu pfändenden Gegenständeein
Ueberschuß über die Kosten der Zwangsvollstreckung
nicht erwarten läßt.

CPO. s, 70S.Z. 722. Durch die Pfändung erwirbt der Gläu¬
biger ein Pfandrecht an dem gepfändeten Gegenstände.

Das Pfandrecht gewährt dem Gläubiger im Ver¬
hältniß zu anderen Gläubigern dieselben Rechte wie
ein durch Vertrag erworbenes Faustpfandrecht;es geht
Pfand' und Vorzugsrechten vor, welche für den Fall
eines Konkurses den Faustpfandrechten nicht gleich¬
gestellt sind.

Das durch eine frühere Pfändung begründete
Pfandrechtgeht demjenigenvor, welches durch eine
spätere Pfändung begründet wird.

CPO, Z. 709.Z. 723. Der Pfändung einer Sache kann ein
Dritter, welcher sich nicht im Besitze der Sache be¬
findet, auf Grund eines Pfand- oder Vorzugsrechts
Nicht widersprechen; er kann jedoch seinen Anspruch auf
vorzugsweise Befriedigung aus dem Erlöse im Wege
der Klage geltend machen, ohne Rücksicht darauf, ob
seine Forderung fällig ist oder nicht.

Die Klage ist bei dem Vollstreckungsgericht und,
wenn der Streitgegenstand zur Zuständigkeitder Amts¬
gerichte nicht gehört, bei dem Landgericht zu erheben,
in dessen Bezirke das Vollstreckungsgerichtseinen
Sitz hat.

Wird die Klage gegen den Gläubigerund den
Schuldnergerichtet, so sind diese als Streitgenossen
anzusehen.

Wird der Anspruch glaubhaft gemacht, so hat das
Gericht die Hinterlegung des Erlöses anzuordnen. Die
Vorschriften der ZZ. 703, 704 finden hierbei ent¬
sprechende Anwendung.

CPO. §. 710.

ß. 724. Hat die Pfändung zu einer vollständigen
Befriedigimgdes Gläubigers nicht geführt oder macht
dieser glaubhaft, daß er durch Pfändung seine Be¬
friedigung nicht vollständig erlangen könne, so ist der
Schuldner aus Antrag verpflichtet, ein Verzeichniß
seines Vermögens vorzulegen, in Betreff seiner Forde¬
rungen den Grund und die Beweismittel zu bezeichnen,
sowie den Offenbarungseid dahin zu leisten:

daß er sein Vermögen vollständig angegeben
und wissentlich nichts verschwiegen habe.

CPO. S. 711.

II. Zwangsvollstreckung in körperliche
Sachen.

Z. 725. Die Pfändung der im Gewahrsam des
Schuldners befindlichenkörperlichen Sachen wird dadurch
bewirkt, daß der Gerichtsvollzieher dieselben in Befitz
nimmt.

Im Gewahrsam des Schuldners sind die Sachen
nur, wenn der Gläubiger einwilligt oder wenn ein
anderes Verfahren mit erheblichen Schwierigkeiten ver¬
bunden ist, zu belassen. In demselben Falle ist die
Wirksamkeit der Pfändung dadurch bedingt, daß durch
Anlegung von Siegeln oder auf sonstige Weise die
Pfändung ersichtlich gemacht ist.

Der Gerichtsvollzieherhat den Schuldner von
der geschehenenPfändung in Kenntniß zu setzen.

CPO. Z. 712.

Z. 726. Die vorstehenden Bestimmungen finden
entsprechende Anwendung auf die Pfändung von Sachen,
welche sich im Gewahrsam deS Gläubigers oder eine»
zur Herausgabe bereiten Dritten befinden.

CPO. Z. 713.Z. 727. Früchte können, auch bevor sie von dem
Boden getrennt sind, gepfändet werden. Die Pfändung
darf nicht früher als einen Monat vor der gewöhn¬
lichen Zeit der Reife erfolgen.

CPO. §. 714.
§. 728. Folgende Sachen sind der Pfändung

nicht unterworfen:
1. die Kleidungsstücke, die Betten, das Haus¬

und Küchengeräth, insbesondere die Heiz- und
Kochöfen, soweit diese Gegenständefür den
Schuldner, seine Familie und sein Gesinde
unentbehrlichsind;

2. die für den Schuldner, seine Familie und sein
Gesinde auf zwei Wochen erforderlichen
Nahrungs- und FeuerungSmittel;

3. eine Milchkuhoder nach der Wahl des
Schuldners statt einer solchen zwei Ziegen
oder zwei Schafe nebst dem zum Unterhalt
und zur Streu für dieselben auf zwei Wochen
erforderlichenFutter und Stroh, sofern die
bezeichneten Thiere für die Ernährung des
Schuldners, seiner Familie und seines Ge¬
sindes unentbehrlich sind;

4. bei Künstlern, Handwerkern,Hand- und
Fabrikarbeitern, sowie bei Hebammen die zur



persönlichen Ausübung ihres Berufs unent¬
behrlichen Gegenstände;

5. bei Personen, welche Landwirthschaft betreiben,
das Mm Wirthschaftsbetriebeunentbehrliche
Geräth, Vieh und Feldinventariumnebst dem
nöthigen Dünger, sowie die landwirthschaft-
lichen Erzeugnisse, welche zur Fortsetzung der
Wirthschaft bis zur nächsten Ernte unentbehr¬
lich sind;

6. bei Offizieren, Deckoffizieren,Beamten, Geist¬
lichen, Lehrern an öffentlichen Unterrichts-
anstalien, Rechtsanwälten, Notaren und
Aerzten die zur Verwaltungdes Dienstes
oder Ausübung des Berufs erforderlichen
Gegenstände, sowie anständige Kleidung;

7. bei Offizieren, Militärärzten,DeckoMieren,
Beamten, Geistlichen und Lehrern an öffent¬
lichen Unterrichtsanstalten ein Geldbetrag,
welcher dem der Pfändung nicht unterworfenen
Theile deS Diensteinkommens oder der Pension
für die Zeit von der Pfändung bis zum
nächsten Termine der Gehalts- oder Pensions¬
zahlung gleichkommt;

8. die zum Betriebe einer Apotheke unentbehr¬
lichen Geräthe, Gefäße und Waaren;

9. Orden und Ehrenzeichen;
10. die Bücher, welche zum Gebrauche des Schuld¬

ners und seiner Familie in der Kirche oder
Schule bestimmt sind.

CPO. §. 715.§. 7^9. Die gepfändeten Sachen sind von dem
Gerichtsvclliieher öffentlich zu versteigern, Kostbarkeiten
sind vor der Versteigerung durch einen Sachverständigen
abzuschätzen.

Gepfändetes Geld ist dem Gläubiger abzuliefern.
Die Wegnahme des Geldes durch den Gerichts¬

vollzieher gilt als Zahlung von Seiten des Schuldners,
sofern nicht dem Schuldner nachgelassen ist, durch
Sicherheitsleistung oder durch Hinterlegung die Voll¬
streckung abzuwenden.

CPO, §. 71«.
Z. 730. Die Versteigerung der gepfändeten Sachen

darf nicht vor Ablauf einer Woche seit dem Tage der
Pfändung geschehen, sofern nicht der Gläubigerund
der Schuldner über eine frühere Versteigerung sich
einigen oder dieselbe erforderlich ist, um die Gefahr
einer beträchtlichen Werthsverringerung der zu verstei¬
gernden Sache abzuwenden oder um unverhältnißmäßige
Kosten einer längeren Aufbewahrungzu vermeiden.

Die Versteigerung erfolgt in der Gemeinde, in
welcher die Pfändung geschehen ist, sofern nicht der
Gläubiger und der Schuldner über einen anderen Ort
sich einigen.

Zeit und Ort der Versteigerungsind unter all¬
gemeiner Bezeichnung der zu versteigerndenSachen
öffentlich bekannt zu machen.

CPO. §. 717.
§. 731. Der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgt

nach dreimaligem Aufrufe.

Die Ablieferung einer zugeschlagenen Sache darf
nur gegen baare Zahlung gesch-hen.

Hat der Meistbietende nicht zu der in den Ver¬
steigerungsbedingungenbestimmten Zeit oder in Er¬
mangelung einer solchen Bestimmung nicht vor dem
Schlüsse des Versteigerungstermins die Ablieferung
gegen Zahlung des Kaufgeldes verlangt, so wird die
Sache anderweit versteigert. Der Meistbietende wird
zu einem weiteren Gebot nicht zugelassen; er haftet
für den Ausfall, auf den Mehrerlös hat er keinen
Anspruch.

CPO- §. 718.§. 732. Die Versteigerung wird eingestellt, sobald
der Erlös zur Befriedigung des Gläubigers und zur
Deckung der Kosten der Zwangsvollstreckung hinreicht.

CPO. Z. 719.Z. 733. Die Empfangnahme des Erlöses durch
den Gerichtsvollziehergilt als Zahlung von Seiten des
Schuldners, sofern nicht dem Schuldner nachgelassen
ist, durch Sicherheitsleistung oder durch Hinterlegung
die Vollstreckung abzuwenden.

CPO. Z. 720.Z. 734. Gold- und Silbersachen dürfen nicht
unter ihrem Gold- und Silberwerthe zugeschlagen
werden. Wird ein den Zuschlag gestattendesGebot
nicht abgegeben, so kann der Gerichtsvollzieher den
Verkauf aus freier Hand zu dem Preise bewirken,
welcher den Gold- oder Silberwertherreicht.

CPO. Z. 721.§. 735. Gepfändete Werthpapiere sind, wenn sie
einen Börsen- oder Marktpreis haben, von dem Gerichts¬
vollzieher aus freier Hand zum Tageskurse zu ver¬
kaufen und, wenn sie einen solchen Preis nicht haben,
nach den allgemeinenBestimmungen zu versteigern.

CPO. Z. 722.Z. 736. Lautet ein Werthpapier auf Namen, so
kann der Gerichtsvollzieher durch das BollstreckungS-
gericht ermächtigt werden, die Umschreibungauf den
Namen des Käufers zu erwirken und die hierzu er¬
forderlichen Erklärungen an Stelle des Schuldners ab¬
zugeben.

CPO. §. 723.Z. 737. Ist ein Jnhaberpapier durch Einschreibung
auf den Namen oder in anderer Weise außer Kurs
gesetzt, so kaun der Gerichtsvollzieherdurch das Voll¬
streckungsgericht ermächtigt werden, die WiederinkurS-
setzung zu erwirken und die hierzu erforderlichen Er¬
klärungen an Stelle des Schuldners abzugeben.

CPO. s, 724.Z. 738. Die Versteigerunggepfändeter,von dem
Boden noch nicht getrennter Früchte ist erst nach der
Reife zulässig. Sie kann vor oder nach der Trennung
der Früchte erfolgen; im letzteren Falle hat der
Gerichtsvollzieherdie Aberntung bewirken zu lassen.

CPO. Z. 725.ß. 739. Auf Antrag des Gläubigers oder des
Schuldners kann das Vollstreckungsgerichtanordnen,
daß die Verwerthung einer gepfändeten Sache in an¬
derer Weise oder an einem anderen Orte, als in den
vorstehenden Paragraphen bestimmt ist, stattzufinden



habe oder daß die Versteigerung durch eine andere
Person als den Gerichtsvollziehervorzunehmen sei.

CPO. s. 726.
Z. 740. Die Pfändung bereits gepfändeter

Sachen wird durch die in das Protokoll aufzunehmende
Erklärungdes Gerichtsvollziehers,daß er die Sachen
für seinen Auftraggeberpfände, bewirkt.

Ist die erste Pfändung durch einen anderen Ge¬
richtsvollzieherbewirkt, so ist diesem eine Abschrift des
Protokolls zuzustellen.

Der Schuldner ist von den weiteren Pfändungen
in Kenntniß zu setzen.

CPO. Z. 727.
Z. 741. Auf den Gerichtsvollzieher,von welchem

die erste Pfändung bewirkt ist, geht der Auftrag des
zweiten Gläubigers kraft Gesetzes über, sofern nicht das
Vollstreckungsgericht auf Antrag eines betheiligten
Gläubigers oder des Schuldners anordnet, daß die
Verrichtungen jenes Gerichtsvollziehersvon einem an¬
deren zu übernehmenseien. Die Versteigerungerfolgt
für alle betheiligtenGläubiger.

Ist der Erlös zur Deckung der Forderungen nicht
ausreichend und verlangt der Gläubiger, für welchen
die zweite oder eine spätere Pfändung erfolgt ist, ohne
Zustimmungder übrigen betheiligtenGläubiger eine
andere Verkeilung als nach der Reihenfolgeder Pfän¬
dungen, so hat der Gerichtsvollzieher die Sachlage
unter Hinterlegung des Erlöses dem Vollstreckungsge¬
richt anzuzeigen.Dieser Anzeige sind die auf das
Verfahren sich beziehenden Schriftstücke beizufügen.

In gleicher Weise ist zu verfahren, wenn die
Pfändungfür mehrere Gläubiger gleichzeitig bewirkt ist.

CPO. s. 728.
III. Zwangsvollstreckung in Forderungen und

andere Vermögensrechte.
K. 742. Die gerichtlichen Handlungen,welche

die Zwangsvollstreckungin Forderungen und andere
Vermögensrechtezum Gegenstande haben, erfolgen durch
das Vollstreckungsgericht.

Als Vollstreckungsgericht ist das Amtsgericht, bei
welchem der Schuldner im Deutschen'Reiche seinen
allgemeinen Gerichtsstand hat, und -jn Ermangelung
eines solchen das Amtsgericht zuständig, bei welchem
in Gemäßheitdes Z. 24 der Deutschen Civilprozeß¬
ordnung gegen den Schuldner Klage erhoben werden
kann.

CPO. §. 729.
Z. 743. Soll eine Geldforderunggepfändet

werden, so hat das Gericht dem Drittschuldner zu
verbieten, an den Schuldner zu zahlen. Zugleich hat
das Gericht an den Schuldner das Gebot zu erlassen,
sich jeder Verfügung über die Forderung, insbesondere
der Einziehung derselben zu enthalten.

Der Gläubiger hat den Beschluß dem Dritt¬
schuldner zustellen zu lassen. Der Gerichtsvollzieher
hat den Beschluß mit einer Abschrift der Zustellungs-
urkunde dem Schuldner sofort zuzustellen, sofern nicht
eine öffentliche Zustellung erforderlich wird. Ist die

Zustellung an den Drittschuldner auf unmittelbares
Ersuchen des Gerichtsschreibersdurch die Post erfolgt,
so hat der Gerichtsschreiber für die Zustellung an den
Schuldner in gleicher Weise Sorge zu tragen. An
Stelle einer an den Schuldner im Auslande zu be¬
wirkenden Zustellung erfolgt die Zustellung durch Auf¬
gabe zur Post.

Mit der Zustellung des Beschlusses an den Dritt¬
schuldner ist die Pfändung als bewirkt anzusehen.

CPO. Z. 730.
Z. 744. Inwieweit die Pfändung einer Forde¬

rung in das Hhpothekenbuch einzutragenund wie eine
solche Eintragung zu erwirken ist, bestimmt sich nach
den Landesgesetzen.

CPO. s. 731.
Z. 745. Die Pfändung von Forderungen aus

Wechseln und anderen Papieren, welche durch Indossa¬
ment übertragen werden können, wird dadurch bewirkt,
daß der Gerichtsvollzieher diese Papiere in Besitz
nimmt.

CPO. s. 732.
§. 746. Das Pfandrecht, welches durch die

Pfändung einer Gehaltsforderung oder einer ähnlichen
in fortlaufenden Bezügen bestehendenForderung er¬
worben wird, erstreckt sich auch aus die nach der Pfän¬
dung fällig werdenden Beträge.

CPO. Z. 733.
§. 747. Durch die Pfändung eines Dienstein¬

kommens wird auch dasjenige Einkommenbetroffen,
welches der Schuldner in Folge der Versetzung in ein
anderes Amt, der Übertragung eines neuen Amts
oder einer Gehaltserhöhung zu beziehen hat.

Diese Bestimmung findet auf den Fall der Aen¬
derung des Dienstherrn keine Anwendung.

CPO. s. 734.
H. 748. Vor der Pfändung ist der Schuldner

über das Pfändungsgesuchnicht zu hören.
CPO. Z. 735.

H. 749. Die gepfändete Geldforderung ist dem
Gläubiger nach seiner Wahl zur Einziehung oder an
Zahlungsstatt zum Nennwerthe zu überweisen.

Im letzteren Falle geht die Forderung auf den
Gläubiger mit der Wirkung über, daß derselbe, soweit
die Forderung besteht, wegen seiner Forderung an den
Schuldner als befriedigt anzusehen ist.

Die Bestimmungen des §. 743 Abs. 2 finden
entsprechende Anwendung.

CPO. Z. 736.
§. 750. Die Ueberweisung ersetzt die förmlichen

Erklärungen des Schuldners, von welchen nach den
Vorschriften des bürgerlichenRechts die Berechtigung
zur Einziehungder Forderung abhängig ist.

Der Schuldner ist verpflichtet, dem Gläubiger die
über die Forderung vorhandenen Urkunden herauszu¬
geben. Die Herausgabe kann von dem Gläubiger im
Wege der Zwangsvollstreckung erwirkt werden.

CPO. Z. 737.
Z. 751. Ist in Gemäßheit des Z. 663 Abs. 2

dem Schuldner nachgelassen,durch Sicherheitsleistung
9



oder durch Hinterlegung die Vollstreckung abzuwenden,
so findet die Ueberweisung gepfändeter Geldforderungen
nur zur Einziehung und nur mit der Wirkung statt,
daß der Drittschuldner den Schuldbetrag hinterlege.

CPO. s. 738.§. 752. Auf Verlangen des Gläubigers hat
der Drittschuldner binnen zwei Wochen, von der Zu¬
stellung des PfSndungsbeschluffesan gerechnet, dem
Gläubiger zu erklären:

1. ob und inwieweit er die Forderung als be¬
gründet anerkenne und Zahlung zu leisten be¬
reit sei;

2. ob und welche Ansprüche andere Personen an
die Forderung machen;

3. ob und wegen welcher Ansprüche die Forde¬
rung bereits für andere Gläubiger gepfän¬
det sei.

Die Aufforderungzur Abgabe dieser Erklärungen
muß in die Znstellungsurkunde aufgenommenwerden.
Der Drittschuldner haftet dem Gläubiger für den aus
der Nichterfüllung seiner Verpflichtung entstehenden
Schaden.

Die Erklärungen des Drittschuldnerskönnen bei
Zustellung des Pfändungsbeschlusses oder innerhalb der
im ersten Absätze bestimmtenFrist an den Gerichts¬
vollzieher erfolgen. Im ersteren Falle sind dieselben
in die Zustellungsurkunde aufzunehmenund von dem
Drittschuldner zu unterschreiben.

CPO. Z. 739.§. 753. Der Gläubiger, welcher die Forderung
einklagt, ist verpflichtet, dein Schuldner gerichtlich den
Streit zu verkünden, sofern nicht eine Zustellung im
Ausland oder eine öffentliche Zustellung erforderlich
wird.

CPO. Z. 740.
§. 754. Der Gläubiger, welcher die Beitreibung

einer ihm zur Einziehung überwiesenen Forderung ver¬
zögert, haftet dem Schuldner für den daraus entstehen¬
den Schaden.

CPO. Z. 741.Z. 755. Der Gläubiger kann auf die durch
Pfändung uud Uebelweisung zur Einziehung erworbenen
Rechte unbeschadetseines Anspruchs verzichten. Die
Verzichtleistung erfolgt durch eine dem Schuldner zu-
zustellende Erklärung. Die Erklärung ist auch dem
Dritlschuldner zuzustellen.

CPO. s. 742.
H. 756. Ist die gepfändete Forderung eine be¬

dingte oder eine betagte, oder ist ihre Einziehung wegen
der Abhängigkeit von einer Gegenleistungoder aus an¬
deren Gründen mit Schwierigkeitenverbunden, so kann
das Gericht auf Antrag an Stelle der Ueberweisung
eine andere Art der Verwerthung anordnen.

Bor dem Beschlusse, durch welchen dem Antrage
stattgegeben wird, ist der Gegner zu hören, sofern nicht
eine Zustellungim Ausland oder eine öffentliche Zu¬
stellung erforderlich wird.

CPO. s. 743.
Z. 757. Schon vor der Pfäniung kann der

Gläubiger auf Grund eines vollstreckbaren Schuldtitels
durch den Gerichtsvollzieher dem Drittschuldner und
dem Schuldner die Benachrichtigung, daß die Pfän¬
dung bevorstehe, zustellen lassen mit der Ausforderung
an den Drittschuldner, nicht an den Schuldner zu
zahlen, und mit der Aufforderungan den Schuldner,
sich jeder Verfügung über die Forderung, insbesondere
der Einziehung derselben zu enthalten.

Die Benachrichtigungan den Drittschuldner hat
die Wirkung eines Arrestes (ß. 833), sofern die Pfän¬
dung der Forderung innerhalb drei Wochen bewirkt
wird. Die Frist beginnt mit dem Tage, an welchem
die Benachrichtigungzugestellt ist.

CPO. §. 744.Z. 758. ^ie Zwangsvollstreckung in Ansprüche,
welche die Herausgabe oder Leistung körperlicherSachen
zum Gegenstande haben, erfolgt nach den Vorschriften
der ZH. 743 bis 757 unter Berücksichtigung der nachfol¬
genden Bestimmmungen.

CPO. tz. 745.

Z. 759. Bei der Pfändung eines Anspruchs,
welcher eine beweglichekörperliche Sache betrifft, ist
anzuordnen, daß die Sache an einen vom Gläubiger
zu beauftragendenGerichtsvollzieherherauszugeben sei.

Auf die Verwerthung der Sache finden die Vor¬
schriften über die Verwerthung gepfändeter Sachen An¬
wendung.

CPO. Z. 746.
Z. 760. Bei Pfändung eines Anspruchs, welcher

eine unbewegliche Sache betrifft, ist anzuordnen, daß
die Sache an einen auf Antrag des Gläubigersvom
Amtsgerichteder belegenen Sache zu bestellenden Se¬
quester herauszugebensei.

Die Zwangsvollstreckungin die herausgegebene
Sache wird nach den für die Zwangsvollstreckung in
unbewegliche Sachen geltenden Vorschriften bewirkt.

CPO. s. 747.
tz. 761. Eine Ueberweisung der im Z. 758 be¬

zeichneten Ansprüche an Zahlungsstatt ist unzulässig.
CPO. §. 748.Z. 762. Der Pfändung find nicht unterworfen:
1. der Arbeits- oder Dienstlohn nach den Be¬

stimmungen des Neichsgefetzes vom 21. Juni
1869 (Bundes-Gefetzbl. 1869 S. 242 und
1871 S. 63);

2. die auf gesetzlicher Vorschrift beruhendenAli-
mentenfordernngen;

3. die fortlaufenden Einkünfte, welche ein Schuld¬
ner aus Stiftungen oder sonst auf Grund der
Fürsorge und Freigiebigkeit eines Dritten be¬
zieht, insoweit der Schuldner zur Bestreitung
des nothdürsligen Unterhalts für sich, seine
Ehefrau und seine noch unversorgtenKinder
dieser Einkünftebedarf;

4. die aus Kranken-, Hülfs- oder Sterbekassen,
insbesondere aus Knappschaftökassenund Kassen
der Knappschaftsvereinezu beziehenden He¬
bungen ;



5. der Sold und die Juvalidenpension der

Unteroffiziere und der Soldaten;

6. das Diensteinkommen der Militärpersonen,

welche zu einem mobilen Truppentheil oder

zur Besatzung eines in Dienst gestellten

Kriegsfahrzeuges gehören;

7. die Pensionen der Wittwen und Waisen und

die denselben aus Wittwen- und Waisenkassen

zukommenden Bezüge, die Erziehuugsgelver

und die Sludienstipendien, sowie die Pensionen

invalider Arbeiter;

8. das Diensteinkommen der Offiziere, Militär¬

ärzte und Deckoffiziere, der Beamten, der

Geistlichen und der Lehrer an öffentlichen

Unterrichtsanstalten; die Pension dieser Per¬

sonen nach deren Versetzung in einstweiligen

oder dauernden Ruhestand, sowie der nach ihrem

Tode den Hinterbliebenen zu gewährende

Sterbe- oder Gnadengehalt.

Uebersteigen in den Fällen Nr. 7 und 8 das

Diensteinkommen, die Pension oder die sonstigen Be¬

züge die Summe von fünfzehnhundert Mark für das

Jahr, so ist der dritte Theil des Mehrbetrags der

Pfändung unterworfen.

Der Gehalt und die Dienstbezüge der im Privat¬

dienste dauernd angestellten Personen (Z. 4 Nr. 4 des

Reichsgesetzes vom 21. Juni 1869) sind nur soweit

der Pfändung unterworfen, als der Gesammtbetrag die

Summe von fünfzehnhundert Mark für das Jahr

übersteigt.

In den Fällen der beiden vorhergehenden Absätze

ist die Pfändung ohne Rücksicht auf den Betrag zu¬

lässig, wenn sie zur Befriedigung der Ehefrau und der

ehelichen Kinder des Schuldners wegen solcher Ali¬

mente beantragt wird, welche für die Zeit nach Er¬

hebung der Klage und für das diesem Zeilpunkte vor¬

ausgehende letzte Vierteljahr zu entrichten sind.

?ie Einkünfte, welche zur Bestreitung eines

Dienstaufwandes bestimmt sind, und der Servis der

Offiziere, Militärärzte und Mililmbeamlen sind weder

der Pfändung unterworfen noch bei der Ermittelung,

ob und zu welchem Betrage ein Diensteinkommen der

Pfändung unterliege, zu berechnen.
CPO. s. 749.

H. 763. Ist eine Gelvforderung für mehrere

Gläubiger gepfändet, so ist der Drittschuldner berech¬

tigt und auf Verlangen eines Gläubigers, welchem die

Forderung überwiesen wurde, verpflichtet, unter Anzeige

der Sachlage und unter Aushändigung der ihm zuge¬

stellten Beschlüsse an das Amtsgericht, dessen Beschluß

ihm zuerst zugestellt ist, den Schuldbetrag zu hinter¬
legen.

CPO. Z. 750.

Z, 764. Ist ein Anspruch, welcher eine beweg¬

liche körperliche Sache betrifft, für mehrere Gläubiger

gepfändet, so ist der Drittschuldner berechtigt und auf

Verlangen eines Gläubigers, welchem der Anspruch

überwiesen wurde, verpflichtet, die Sache unter Anzeige

der Sachlage und unter Aushändigung der ihm zuge¬

stellten Beschlüsse dem Gerichtsvollzieher herauszugeben,

welcher nach dem ihm zuerst zugestellten Beschlusse zur

Empfangnahme der Sache ermächtigt ist. Hat der

Gläubiger einen solchen Gerichtsvollzieher nicht be¬

zeichnet, so erfolgt dessen Ernennung auf Antrag des

Drittschuldners von dem Amtsgerichte des OrtS, wo

die Sache herauszugeben ist.

Ist der Erlös zur Deckung der Forderungen nicht

ausreichend und verlangt der Gläubiger, für welchen

die zweite oder eine spätere Pfändung erfolgt ist, ohne

Zustimmung der übrigen betheiligten Gläubiger eine

andere Vertheiluug als nach der Reihenfolge der Pfän¬

dungen. so hat der Gerichtsvollzieher die Sachlage

unter Hinterlegung des Erlöses dem Amtsgericht an¬

zuzeigen, dessen Beschluß dem Drittschuldner zuerst zu¬

gestellt ist. Dieser Anzeige sind die auf das Verfahren

sich beziehenden Schriftstücke beizufügen.

In gleicher Weife ist zu verfahren, wenn die

Pfändung für mehrere Gläubiger gleichzeitig bewirkt ist.
CPO. Z. 751.

Z, 765. Betrifft der Anspruch eine unbewegliche

Sache, so ist der Drittschuldner berechtigt und auf

Verlangen eines Gläubigers, welchem der Anspruch

überwiesen wurde, verpflichtet, die Sache unter Anzeige

der Sachlage und unter Aushändigung der ihm zuge¬

stellten Beschlüsse an den von dem Amtsgerichte der

belegenen Sache ernannten oder auf seinen Antrag zu

ernennenden Sequester herauszugeben.
CPO. s, 752.

Z. 766. Jeder Gläubiger, welchem der Anspruch

überwiesen wurde, ist berechtigt, gegen den Drittschuld¬

ner Klage auf Erfüllung der nach den Bestimmungen

der HZ. 763 bis 765 diesem obliegenden Verpflichtungen

zu erheben.

Jeder Gläubiger, für welchen der Anspruch ge¬

pfändet ist, kann sich dem Kläger in jeder Lage des

Rechtsstreits als Streitgenosse anschließen.

Der Drittschuldner hat die Gläubiger, welche die

Klage nicht erhoben und dem Kläger sich nicht ange¬

schlossen haben, zum Termine zur mündlichen Ver¬

handlung zu laden.

Die Entscheidung, welche in dem Rechtsstreite

über den in der Klage erhobenen Anspruch erlassen

wird, ist für und gegen sämmtliche Gläubiger wirtsam.

Gegen einen Gläubiger, welcher nicht zum Ter¬

mine zur mündlichen Verhandlung geladen ist, obgleich

er von dem Drittschuldner hätte geladen werden sollen,

kann der Drittschuldner sich auf die ihm günstige Ent¬

scheidung nicht berufen.
CPO. s. 753.

H. 767. Auf die Zwangsvollstreckung in andere

Vermögensrechte, welche nicht Gegenstand der Zwangs¬

vollstreckung in das unbewegliche Vermögen sind finden

die vorstehenden Bestimmungen entsprechende Anwen¬

dung.

Ist ein Drittschuldner nicht vorhanden, so ist die

Pfändung mit dem Zeitpunkt als bewirkt anzusehen,
9*



.n welchem dem Schuldner das Gebot, sich jeder Ver¬
fügung über das Recht zu enthalten, zugestellt ist.

Das Gericht kann bei der Zwangsvollstreckung
in Rechte, welche nur in Ansehung der Ausübung ver¬
äußerlich sind, besondere Anordnungen erlassen. Es
kann insbesondere bei der Zwangsvollstreckung in
Nutzungsrechte eine Verwaltung anordnen. In diesem
Falle wird die Pfändung durch Uebergabe der zu be¬
nutzenden Sache an den Verwalter bewirkt, sofern sie
nicht durch Zustellung des Beschlussesbereits vorher
bewirkt ist.

Ist die Veräußerungdes Rechts selbst zulässig,
so kann auch diese Veräußerung von dem Gericht an¬
geordnet werden.

CPO. §. 754.

Dritter Titel.Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen in das un¬
beweglicheVermögen.

Z. 768. Für die Zwangsvollstreckungin ein
Grundstück ist als Vollstreckungsgericht das Amtsge»
richt zuständig, in dessen Bezirke das Grundstück be¬
legen ist.

Die Zwangsvollstreckung wird von diesem Gericht
auf Antrag angeordnet.

CPO. §. 755.Z. 769. Ist es mit Rücksicht auf die Grenzen
verschiedener Amtsgerichtsbezirke ungewiß, welches
Amtsgericht zuständig sei, oder ist das Grundstück in
den Bezirken verschiedener Amtsgerichte belegen, so ist
auf Antrag eines Betheiligtenvon dem zunächst höheren
Gericht unter Berücksichtigung der im Z. 36 der Deut¬
schen Civilprozeßordnungenthaltenen Vorschrifteneines
dieser Gerichte zum Vollstreckungsgerichte zu bestellen.

Dieselbe Anordnung kann getroffen werden, wenn
die Zwangsvollstreckung in mehrere Grundstücke dessel¬
ben Schuldners,welche in verschiedenen Amtsgerichts¬
bezirken belegen sind, beantragt wird.

CPO. s, 756.§. 770. Die Zwangsvollstreckung in das un¬
beweglicheVermögen einschließlich des mit derselben
verbundenen Aufgebots-und VertheilungSverfahrens
bestimmt sich nach den Landesgesetzen.

Nach den Landesgesetzen bestimmt sich insbeson¬
dere auch, welche Sachen und Rechte in Ansehung
der Zwangsvollstreckung zum unbeweglichen Vermögen
gehören, inwiefern der Gläubiger berechtigt ist, seine
Forderung in das Hypothekenbuch eintragen zu lassen,
und wie die Eintragung zu bewirken ist.

Entstehen in dem die Zwangsvollstreckungbe¬
treffenden Verfahren Rechtsstreitigkeiten, welche in
einem besonderen Prozesse zu erledigen sind, so erfolgt
die Erledigung nach den Bestimmungen der Deutschen
Eivilprozeßordnnng.Auf Vertheilungsstreitigkeiten finden
die ZH. 778 bis 781 entsprechende Anwendung.

CPO. §. 757.

Vierter Titel.Bertheilungsverfahren.
8- 771. DaS VertheilungSverfahren tritt ein,

wenn bei der Zwangsvollstreckungin das bewegliche

Vermögen ein Geldbetrag hinterlegt ist, welcher zur
Befriedigung der betheiligten Gläubiger nicht hinreicht.

CPO. §. 758.
H. 772. Das zuständige Amtsgericht ZZ. 741,

763 bis 765 hat nach Eingang der Anzeige über die
Sachlage an jeden der betheiligtenGläubiger die Auf¬
forderungzu erlassen, binnen zwei Wochen eine Be¬
rechnung der Forderung an Kapital, Zinsen, Kosten
und sonstigen Nebenforderungen einzureichen.

CPO. §. 759.§. 773. Nach Ablauf der zweiwöchigen Fristen
wird von dem Gericht ein Theilungsplan angefertigt.

Der Betrag der Kosten des Verfahrens ist von
dem Bestände der Masse vorweg in Abzug zu bringen.

Die Forderung eines Gläubigers, welcher bis zur
Anfertigung des Theilungsplans der an ihn gerichteten
Aufforderung nicht nachgekommen ist, wird nach der
Anzeige und deren Unterlagen berechnet.Eine nach¬
trägliche Ergänzungder Forderung findet nicht statt.

CPO. Z, 760,
H. 774. Das Gericht hat zur Erklärung üb.-r

den Theilungsplan sowie zur Ausführung der Verthei-
lung einen Termin zu bestimmen. Der Theilungsplan
muß spätestens drei Tage vor dem Termine auf der
Gerichtsschreiberei zur Einsicht der Betheiligten nieder¬
gelegt werden.

Die Ladung des Schuldnerszu dem Termin ist
nicht erforderlich,wenn sie durch Zustellung im Aus¬
land oder durch öffentliche Zustellung erfolgen müßte.

CPO. Z. 761.Z. 775. Wird in dem Termin ein Widerspruch
gegen den Plan nicht erhoben, so ist dieser zur Aus¬
führung zu bringen. Erfolgt ein Widerspruch,so hat
sich jeder bei demselben betheiligte Gläubiger sofort zu
erklären. Wird der Widerspruchvon den Betheiligten
als begründet anerkanntoder kommt anderweit eine
Einigung zu Stande, so ist der Plan demgemäßzu
berichtigen. Wenn ein Widerspruch sich nicht erledigt,
so erfolgt die Ausführung des Plans insoweit, als der
Plan durch den Widerspruchnicht betroffen wird.

CPO. Z. 762.Z. 776. Gegen einen Gläubiger, welcher in dem
Termine weder erschienen ist noch vor dem Termine
bei dem Gerichte Widerspruch erhoben hat, wird an¬
genommen, daß er mit der Ausführung des Plans
einverstandensei.

Ist ein in dem Termine nicht erschienener Gläu¬
biger bei dem Widerspruche betheiligt, welchen ein an¬
derer Gläubiger erhoben hat, so wird angenommen,
daß er diesen Widerspruch nicht als begründet aner¬
kenne.

CPO. s. 763.
§. 777. Der widersprechendeGläubiger muß

ohne vorherige Aufforderung binnen einer Frist von
einem Monate, welche mit dem Terminstage beginnt,
dem Gerichte nachweisen, daß er gegen die betheiligten
Gläubiger Klage erhoben habe. Nach fruchtlosem Ab¬
laufe dieser Frist wird die Ausführung des Plans ohne
Rücksicht auf den Widerspruchangeordnet.



Die Besuguiß des Gläubigers, welcher dem
Plane widersprochen hat, ein besseres Recht gegen den
Gläubiger, welcher einen Geldbetrag nach dem Plane
erhalten hat, im Wege der Klage geltend zu machen,
wird durch die Versäumung der Frist und durch die Aus¬
führung des Plans nicht ausgeschlossen.

CPO. s. 764.
Z. 778. Die Klage ist bei dem Vertheiluugs-

gerichte und, wenn der Streitgegenstandzur Zustän¬
digkeit der Amtsgerichte nicht gehört, bei dem Land¬
gerichte zu erheben, in dessen Bezirke das Vertheilungs-
gericht seinen Sitz hat.

Das Landgericht ist für sämmtliche Klagen zu¬
ständig, wenn seine Zuständigkeit nach dem Inhalte
der erhobenen und in dem Termine nicht zur Erledi¬
gung gelangten Widersprüche auch nur in Betreff einer
Klage begründet ist, sofern nicht die sämmtlichen be¬
theiligten Gläubiger vereinbaren, daß das Vertheilnngs-
gericht über alle Widersprüche entscheiden solle.

CPO. s. 765.
§. 779. In dem Urtheile, durch welches über

einen erhobenen Widerspruch entschieden wird, ist zu¬
gleich zu bestimmen, an welche Gläubiger und in
welchen Beträgen der streitige Theil der Masse aus¬
zuzahlen sei. Wird dies nicht für angemessen erachtet,
so ist die Anfertigung eines neuen Plans und ein an¬
derweites Vertheilungsverfahren in dem Urtheile an¬
zuordnen.

CPO. Z. 766.
ß. 780. Das Versäumnißurtheilgegen einen

widersprechenden Gläubiger ist dahin zu erlassen, daß
der Widerspruchals zurückgenommen anzusehen sei.

CPO. s. 767.Z. 781. Auf Grund des erlassenen Urtheils
wird die Auszahlungoder das anderweite Vertheilungs¬
verfahren von dem Bertheilungsgericht angeordnet.

CPO. §. 768.

Fünfter Titel.
Zwangsvollstreckung zur Erwirkung der Herausgabevon
Sachen und zur ErWirkung von Handlungenoder Unter¬

lassungen.
Z. 782. Hat der Schuldner eine bewegliche

Sache oder von bestimmten beweglichenSachen eine
Quantität herauszugeben, so sind dieselben von dem
Gerichtsvollzieherihm wegzunehmen und dem Gläubiger
zu übergeben.

Wird die herauszugebende Sache nicht vorge¬
funden, so ist der Schuldner verpflichtet, auf Antrag
des Gläubigers den Offenbarungseid dahin zu leisten:

daß er die Sache nicht besitze, auch nicht
wisse, wo die Sache sich befinde.

Das Gericht kann eine Lage der Sache ent¬
sprechende Aenderung der vorstehenden Eidesnorm be¬
schließen.

CPO. s. 769.

Z. 783. Hat der Schuldner eine bestimmte
Quantität vertretbarer Sachen oder Werthpapiere zu

leisten, so findet die Vorschrift des §. 782 Abs. 1
entsprechende Anwendung.

CPO. Z, 770.

H. 784. Hat der Schuldner eine unbewegliche
Sache oder ein bewohntes Schiff herauszugeben, zu
überlassen oder zu räumen, so hat der Gerichtsvoll¬
zieher den Schuldner aus dem Besitze zu setzen und
den Gläubiger in den Besitz einzuweisen.

Bewegliche Sachen, welche nicht Gegenstand der
Zwangsvollstreckungsind, werden von dem Gerichts¬
vollzieher weggeschafft und dem Schuldner oder, wenn
dieser abwesend ist, einem Bevollmächtigtendesselben
oder einer zur Familie des Schuldners gehörigen oder
in dieser Familie dienenden erwachsenen Person über¬
geben oder zur Verfügung gestellt.

Ist weder der Schuldner noch eine der bezeich¬
neten Personen anwesend, so hat der Gerichtsvollzieher
die Sachen auf Kosten des Schuldners in das Pfand¬
lokal zu schaffen oder anderweit in Verwahrung zu
bringen.

Verzögertder Schuldner die Absorderung, so
kann das Vollstreckungsgericht den Verkauf der Sachen
und die Hinterlegung des Erlöses anordnen.

Ist eine von der Generalkommijsionaufgetragene
Zwangsvollstreckung zur Herausgabe einer unbeweglichen
Sache auszuführen (Z. 674 Abs. 1), so erfolgt die¬
selbe unter Leitung der Generalkommission, welche auch
für die im vorhergehenden Absätze bezeichnete Anord¬
nung an Stelle des ordentlichen Vollstreckungsgerichts
tritt.

CPO. §. 771. — G. 80 Z. 83 Abs. 2.
H. 785. Befindet sich eine herauszugebende Sache

im Gewahrsameines Dritten, so ist dem Gläubiger
auf dessen Antrag der Anspruch des Schuldners auf
Herausgabe der Sache nach den Vorschriften zu über¬
weisen, welche die Pfändung einer Geldforderungbe¬
treffen.

Befindet sich eine Sache, deren Herausgabe zur
Ausführung des Gegenstandeseiner Auseinandersetzung
erforderlich ist, im Gewahrsameine« Dritten welcher
die Auseinandersetzunggegen sich gelten lassen muß,
so kann die Zwangsvollstreckungzur Erwirkungder
Herausgabe gegen den Dritten erfolgen, ohne daß dem
Gläubiger der Anspruch des Schuldners auf Heraus¬
gabe der Sache gemäß des vorhergehenden Absatzes
überwiesen wird.

CPO. §, 772. — G. 80 8- 92.§. 786. Erfüllt der Schuldner die Verpflichtung
nicht, eine Handlung vorzunehmen, derenVornahmedurch
einen Dritten erfolgen kann, so ist der Gläubiger von der
GeneralkowMission auf Antrag zu ermächtigen, auf Kosten
des Schuldners die Handlung vornehmen zu lassen.

Der Gläubiger kann zugleich besntragen, den
Schuldner zur Vorauszahlungder Kosten zu verur-
theilen, welche durch die Vornahmeder Handlung
entstehen werden, unbeschadet des Rechts auf eine
Nachforderung, wenn die Vornahme der Handlung
einen größeren Kostenaufwandverursacht.



Auf die Zwangsvollstreckungzur Erwirkung der
Herausgabe oder Leistung von Sachen finden die vor¬
stehenden Bestimmungen keine Anwendung.

CPO. s. 773.Z. 787. Kann eine Handlung durch einen Dritten
nicht vorgenommenwerden, so ist, wenn sie ausschließ¬
lich von dem Willen des Schuldners abhängt, auf
Antrag von der Generalkommissionzu erkennen, daß
der Schuldner zur Vornahme der Handlung durch
Geldstrafen bis zum Gesammtbetrage von fünfzehn¬
hundert Mark oder durch Haft anzuhalten fei.

CPO. s. 774.Z. 788. Handelt der Schuldner der Verpflich-
tung zuwider, eine Handlung zu unterlassen oder die
Vornahme einer Handlung zu dulden, so ist er wegen
einer jeden Zuwiderhandlung auf Antrag des Gläubi¬
gers von der Generalkommissionzu einer Geldstrafe
bis zu fünfzehnhundertMark oder zur Strafe der
Haft bis zu sechs Monaten zu verurtheilen. Das
Maß der Gesammtstrasedarf zwei Jahre Haft nicht
übersteigen.

Der Vsrurtheilungmuß eine Strafandrohung
vorausgehen, welche, wenn sie in dem die Verpflichtung
ausfprechendcn Urtheile nicht enthalten ist, auf Antrag
von der Generalkommission erlassen wird.

Auch kann der Schuldner auf Antrag des Gläu¬
bigers zur Bestellungeiner Sicherheit für den durch
fernere Zuwiderhandlung entstehenden Schaden auf be¬
stimmte Zeit vernrtheilt werden.

CPO. Z. 775.Z. 789. Die in Gemäßheitder §Z. 786 bis
788 zu erlassenden Entscheidungenkönnen ohne vor¬
gängige Jnstruklion erfolgen. Vor der Entscheidung
ist der Schuldner zu hören.

CPO. s. 776.
§. 790. Leistet der Schuldner Widerstand gegen

die Vornahme einer Handlung, welche er nach den
Bestimmungen der 786, 788 zu dulden hat, so
kann der Gläubiger zur Beseitigung des Widerstandes
einen Gerichtsvollzieher zuziehen, welcher nach den Be¬
stimmungen des §. 693 Abs. 3 zu verfahren hat.

Die Generalkommission kann die zur Beseitigung
des Widerstandes des Schuldners zulässigen Maß¬
regeln von Amtswegen anordnen und durch einen Ge¬
richtsvollzieher oder anderen Beamten ausführen
lassen.

CPO. §. 777. - G, 8V §. 89 Abs. 2.
§. 79 l. Durch die Bestimmungendieses Titels

wird das Recht des Gläubigers nicht berührt, die
Leistung des Interesse zu verlangen.

Den Anspruch auf Leistung des Interesse hat
der Gläubiger im Wege der Klage bei der General¬
kommission geltend zu machen.

CPO. Z. 778. G. 80 §. 93,§. 792. Ist der Schuldner zur Abgabe einer
Willenserklärung verurtheilt, so gilt die Erklärung als
abgegeben, sobald das Urtheil die Rechtskraft erlangt
hat. Ist die Willenserklärung von einer Gegenleistung
abhängig gemacht, so tritt diese Wirkung ein, sobald

nach den Bestimmungender ZH. 677, 680 eine voll¬
streckbare Ausfertigungdes rechtskräftigen Urtheils
ertheilt ist.

CPO. §. 779.
Sechster Titel.

Offenbarungseid und Hast.
§. 793. Für die Abnahme des Offenbarungs¬

eides ist das Amtsgericht, in dessen Bezirke der Schuld¬
ner im DeutschenReiche seinen Wohnsitz oder in Er¬
mangelung eines solchen seinen Aufenthaltsort hat, als
Vollstreckungsgericht zuständig.

CPO. Z. 780.Z. 794. Das Verfahren beginnt mit der Ladung
des Schuldners zur Leistung des Osfenbarnngseides.

Bestreitet der Schuldner die Verpflichtung zur
Leistung des Eides, so ist von dem Gerichte durch
Urtheil über den Widerspruch zu entscheiden. Die
Eidesleistungerfolgt erst nach Eintritt der Rechtskraft
des Urtbeils.

CPO. s. 781.
F. 795. Gegen den Schuldner, welcher in dem

zur Leistung des Offenbarungseides bestimmten Ter¬
mine nicht erscheint oder die Leistung des Eides ohne
Grund verweigert,Hot das Gericht zur Erzwingung
der Eidesleistungauf Antrag die Haft anzuordnen.

CPO. §. 78S.Z. 796. Der verhaftete Schuldner kann zu jeder
Zeit bei dem Amtsgerichte des Haftorts beantragen,
ihm den Eid abzunehmen.Dem Antrag ist ohne
Verzug stattzugeben.

Nach Leistung des Eides wird der Schuldner
aus der Haft entlassen und der Gläubiger hiervon in
Kenntniß gesetzt.

CPO. §. 783.
Z. 797. Ein Schuldner, welcher den im §. 724

erwähnten Offenbarungseid geleistet Hut, ist zur noch¬
maligen Leistung des Eides auch einem anderen Gläu¬
biger gegenüber nur verpflichtet, wenn glaubhaft ge¬
macht wird, daß er später Vermögen erworben habe.

CPO. §. 784.
H. 798. Die Haft ist unstatthaft:

1. gegen Mitgliedereiner deutschen gesetzgebenden
Versammlung während der Sitzungsperiode, so¬
fern nicht die Versammlungdie Vollstreckung
genehmigt;

2. gegen Militärpersonen, welche zu einem mobilen
Truppcntheil oder zur Besatzung eines in Dienst
gestellten Kriegsfahrzeugesgehören;

3. gegen den Schiffer, die Schiffsmannschaft und
alle übrigen auf einem Seeschiff angestellten Per¬
sonen, wenn das Schiff zum Abgehen fertig
(segelfertig) ist.
CPO. Z. 785.

§. 799. Die Haft wird unterbrochen:
1. gegen Mitglieder einer deutschen gesetzgebenden

Versammlungfür die Dauer der Sitzungs¬
periode, wenn die Versammlung die Freilassung
verlangt;

2. gegen Militärpersonen, welche zu einem mobilen



Truppentheil oder auf ein in Dienst gestelltes
KriegSsahrzeug einberufen werden, fürdieDaner
dieser Verhältnisse.
CPO. §. 78S.

Z. 800. Gegen einen Schuldner, dessen Ge¬
sundheit durch die Vollstreckung der Haft einer nahen
und erheblichen Gefahr ausgesetzt wird, darf, so lauge
dieser Zustand dauert, die Haft nicht vollstreckt werden.

CPO. Z. 787.
Z. 801. Die Haft wird in einem Raume voll¬

streckt, in welchem nicht zugleich Uutersuchungs- oder
Strafgefangene sich befinden.

CPO. 8. 783.
Z. 802. Das Gericht hat bei Anordnung der

Haft einen Haftbefehl zu erlassen, in welchem der
Gläubiger, der Schuldner und der Grund der Ver¬
hütung zu bezeichnen sind.

CPO. tz. 789.
§. 803. Die Verhaftung des Schuldners er¬

folgt durch einen Gerichtsvollzieher. Der Haftbefehl
muß bei der Verhaftung dem Schulduer vorgezeigt
und auf Begehren abschriftlich mitgetheilt werden.

CPO. §. 790.
Z. 804. Vor der Verhaftung eines Beamten,

eines Geistlichen oder eines Lehrers an öffentlichen
Unterrichtsanstaltenist der vorgesetzten Dienstbehörde
von dem GerichtsvollzieherAnzeige zu machen. Die
Verhaftung darf erst erfolgen, nachdem die vorgesetzte
Behörde für die dienstliche Vertretung des Schuldners
gesorgt hat. Die Behörde ist verpflichtet, ohne Verzug
die erforderlichen Anordnungen zu treffen und den
Gerichtsvollzieher hiervon in Kenntniß zu setzen.

CPO. s. 791.
Z. 805. Der Gläubiger hat die Kosten, welche

durch die Haft entstehen, einschließlich der Verpfle¬
gungskosten von Monat zu Monat vorauszuzahlen.
Die Ausnahme des Schuldners in das Gefängniß ist
unstatthaft, wenn nicht mindestens für einen Monat
die Zahlung geleistet ist. Wird die Zahlung nicht
spätestens bis zum Mittage des letzten Tages erneuert,
für welchen sie geleistet ist, so wird der Schuldner
von Amtswegen aus der Haft entlassen. Gegen den
Schuldner, welcher aus diesem Grunde oder ohne sein
Zuthun auf Antrag des Gläubigers entlassen ist, findet
auf Antrag desselben Gläubigers eine Erneuerung der
Haft nicht statt.

CPO. Z. 792.
Z. 806. Soll die Haft gegen eine dem aktiven

Heere oder der aktiven Marine angehörende Militärperson
vollstreckt werden, so hat das Gericht die vorgesetzte
Militärbehörde um die Vollstreckung zu ersuchen.

CPO. Z. 793.
§. 807. Die Haft darf die Dauer von sechs

Monaten nicht übersteigen. Nach Ablauf der sechs
Monate wird der Schuldner von Amtswegen aus der
Hast entlassen.

CPO, Z. 794.
Z. 808. Ein Schuldner, gegen welchen wegen

Verweigerungdes im Z. 724 erwähnten Offenbarungs¬

eides eine Haft von sechs Monaten vollstreckt ist, kann
auch auf Antrag eines auderen Gläubigers von neuem
zur Leistung dieses Eides durch Haft nur angehalten
werden, wenn glaubhaft gemacht wird, daß der Schuldner
später Vermögen erworben habe.

CP^. Z, 795.
Siebenter Titel.

Arrest und einstweilige Verfügungen.
Z. 809. Der Arrest findet zur Sicherung der

Zwangsvollstreckung in das bewegliche oder unbeweg¬
liche Vermögen wegen einer Geldforderung oder wegen
eines Anspruchsstatt, welcher in eine Geldforderung
übergehen kann.

Die Zulässigkeit des Arrestes wird dadurch nicht
ausgeschlossen, daß der Anspruch ein betagter ist.

CPO. §. 796.
§. 810. Der dingliche Arrest findet statt, wenn

zu besorgen ist, daß ohne dessen Verhängung die Voll¬
streckung des Urtheils vereitelt oder wesentlich erschwert
werden würde.

Als ein zureichender Arrestgrund ist es anzusehen,
wenn das Urtheil im Auslande vollstreckt werden müßte.

CPO. 8. 797.
§. 811. Der persönliche Sicherheitsarrestfindet

nur statt, wenn er erforderlich ist, um die gefährdete
Zwangsvollstreckung in das Vermögen des Schuldners
zu sichern.

CPO. §. 798.
Z. 812. Für die Anordnung des Arrestes ist

sowohl das Gericht der Hauptsache als die General-
kommissionzuständig, bei welcher die von dem zu
sichernden Ansprüchebetroffene Auseinandersetzung
anhängig ist.

CPO. §. 799. - V. 17 Z. 3. — V. 34 Z. 7. —
G. 80 Zz. 2, 94.

Z. 813. Das Gesuch soll die Bezeichnungdes
Anspruchsunter Angabe deS Geldbetrages oder des
Geldwerlhs sowie die Bezeichnungdes Arrestgrundes
enthalten.

Der Anspruch und der Arrestgrund sind glaub¬
haft zu machen.

Das Gesuch kann bei der Generaltommissionzu
Protokoll erklärt werden.

CPO. Z. 800.
Z. 814. Die Entscheidung kann ohne vorgängige

Instruktion erfolgen.
Das Gericht kann, auch wenn der Anspruch oder

der Arrestgrund nicht glaubhaft gemacht ist, den Arrest
anordnen, sofern wegen der dem Gegner drohenden
Nachtheileeine nach freiem Ermessen zu bestimmende
Sicherheit geleistet wird. Es kann die Anordnung
des Arrestes von einer solchen Sicherheitsleistungab¬
hängig machen, selbst wenn der Anspruch und der Arrest¬
grund glaubhaft gemacht sind.

CPO. §. 801.
§. 815. Die Entscheidung über daS Gesuch

erfolgt im Falle einer vorgängigcn Instruktion durch
Endurtheil, anderenfalls durch Beschluß.

Den Beschluß,durch welchen ein Arrest ange«



ordnet wird, hat die Partei, welche den Arrest erwirkt
hat. sofern aber die Auseinandersetzungsbehörde als
Vollstreckungsgericht zuständig ist, die letztere zustellen
zu lassen.

Der Beschluß, durch welchen das Arrestgesuch
zurückgewiesenoder vorgängige Sicherheitsleistung für
erforderlich erklärt wird, ist dem Gegner nicht mitzutheilen.

CPO. ß. 802. — G. 80 s. 20.Z. 816. In dem Arrestbefehl ist ein Geld¬
betrag festzustellen, durch dessen Hinterlegung die Voll¬
ziehung des Arrestes gehemmt und der Schuldner zu
dem Antrag auf Aufhebung des vollzogenen Arrestes
berechtigt wird.

CPO. s, S03.Z. 817. Gegen den Beschluß, durch welchen ein
Arrest angeordnetwird, findet Widerspruch statt.

Der Widerspruch ist bei derjenigen Behörde,
welche den Arrest angeordnet hat, zu erheben.

Durch Erhebung des Widerspruchs wird die
Vollziehung des Arreste« nicht gehemmt.

CPO. 8. 804. — G. 80 Z. 94 Abs. 1.
H. 818. Wird Widerspruch erhoben, so ist über

die Rechtmäßigkeit des Arrestes nach den allgemeinen
Vorschriften zu instruiren und durch Endurtheil zu
entscheiden.

Das Gericht kann den Arrest ganz oder theil¬
weise bestätigen, abändern oder ausheben, auch die
Bestätigung, Abänderung oder Aufhebung von einer
nach freiem Ermessen zu bestimmenden Sicherheits¬
leistung abhängig machen.

CPO. Z. 805. — G. 80 s. 94 Abs. 2.Z. 819. Ist die Hauptsache nicht anhängig, so
hat die Generalkommission die Einleitung der Instruk¬
tion wegen der Hauptsache anzuordnen.

CPO. s, 806. — G. 80 s. 94 Abs. 3.tz. 820. Auch nach der Bestätigungdes Arrestes
kann wegen veränderter Umstände, insbesondere wegen
Erledigungdes Arrestgrundes oder auf Grund des
Erbietens zu einer nach freiem Ermessen zu bestim¬
menden Sicherheitsleistungdie Aufhebung des Arrestes
beantragt werden.

Die Entscheidung ist durch Endurtheil zu erlassen;
sie erfolgt durch das Gericht, welches den Arrest an¬
geordnet hat, und, wenn die Hauptsacheanhängig ist,
durch das Gericht der Hauptsache.

CPO. Z. 807.
tz. 821. Auf die Vollziehung deS Arrestes fin¬

den die Borschriftenüber die Zwangsvollstreckung ent¬
sprechende Anwendung, soweit nicht die nachfolgenden
Paragraphen abweichende Bestimmungen enthalten.

CPO. Z. 808.
K. 822. Arrestbefehlebedürfen der Vollstreckungs¬

klausel nur in dem Falle, wenn nach Erlassung der
Befehle eine Rechtsnachfolge auf Seiten des Gläubi¬
gers oder des Schuldnerseingetreten ist.

Die Vollziehungdes Arrestbefehlsist unstatthaft,
wenn seit dem Tage, an welchem der Befehl der
Partei, auf deren Gesuch derselbe erging, zugestellt ist,
zwei Wochen verstrichen sind.

CPO. s. 809.

Z. 823. Die Vollziehung des Arrestes in be¬
wegliches Vermögen wird durch Pfändung bewirkt.
Die Pfändung erfolgt nach denselben Grundsätzenwie
jede andere Pfändung und begründet ein Pfandrecht
mit den im Z. 722 bestimmten Wirkungen, Für die
Pfändung einer Forderung ist das Arrestgericht als
Vollstreckungsgericht zuständig.

Gepfändetes Geld und ein im Vertheilungsver-
fahren auf den Gläubiger fallender Betrag des Er¬
löses werden hinterlegt.

Das Vollstreckungsgericht kann auf Antrag an¬
ordnen, daß eine bewegliche körperliche Sache, wenn
sie der Gefahr einer beträchtlichen Werthsverringerung
ausgesetzt ist oder wenn ihre Aufbewahrungunverhält-
nißmäßige Kosten verursachenwürde, versteigert, und
der Erlös hinterlegt werde.

CPO. Z. 810.
Z. 824. Die Vollziehung des Arrestes in un¬

bewegliches Vermögen bestimmt sich nach den Landes¬
gesetzen.

CPO. s. 811.
Z. 825. Die Vollziehung des persönlichen

Sicherheitsarrestes richtet sich, wenn sie durch Haft
erfolgt nach den Vorschriftender ZK. 798—807 und,
wenn sie durch sonstige Beschränkungder persönlichen
Freiheit erfolgt, nach den vom Arrestgerichte zu tref¬
fenden besonderen Anordnungen, für welche die Be¬
schränkungen der Haft maßgebend sind.

CPO. s. 812.
Z. 826. Die Aufhebung eines vollzogenen

Arrestes gegen Hinterlegung des in dem Arrestbefehle
festgestellten Geldbetrages erfolgt von dem Vollstreckungs¬
gerichte.

Das Vollstreckungsgerichtkann die Aufhebung
des Arrestes auch anordnen, wenn die Fortdauer be¬
sondere Aufwendungenerfordert und die Partei, auf
deren Gesuch der Arrest verhängt wurde, den nöthigen
Geldbetrag nicht vorschießt.

Die in diesem Paragraphen erwähnten Entschei¬
dungen können ohne vorgängige Instruktion oder münd¬
liche Verhandlung erfolgen.

Gegen den Beschluß,durch welchen der Arrest
aufgehoben wird, findet sofortige Beschwerde statt.

CPO. Z. 813.Z. 827. Einstweilige Verfügungen in Beziehung
auf den Streitgegenstand sind zulässig, wenn zu be¬
sorgen ist, daß durch eine Veränderung des bestehenden
Zustandes die Verwirklichungdes Rechts einer Partei
vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte.

CPO. Z- 814.
tz. 828. Auf die Anordnung einstweiliger Ver¬

fügungen und das weitere Verfahren finden die Vor¬
schriften über die Anordnung von Arresten und über
das Arrestverfahren entsprechende Anwendung, soweit
nicht die nachfolgenden Paragraphen abweichende Vor¬
schriften enthalten.

CPO. z. 815.§. 829. Für die Erlassung einstweiliger Ver¬
fügungen ist das Gericht der Hauptsache zuständig.



Die Entscheidung kann in dringenden Fällen ohne
vorgängige Instruktion erfolgen.

COP. §. 816.
§. 839. Das Gericht bestimmt nach freiem

Ermessen, welche Anordnungen zur Erreichung des
Zweckes erforderlich sind.

Die einstweilige Verfügung kann auch in einer
Sequestration sowie darin bestehen, daß dem Gegner
eine Handlung geboten oder verboten, insbesondere die
Veräußerung, Belastung oder Verpfändungeines
Grundstücks untersagt wird.

CP^. §. 817.
Z. 831. Nur unter besondere«! Umständen kann die

Aushebung einer einstweiligen Verfügung gegen Sicher¬
heitsleistunggestattet werden.

CPO. s. 818.
Z. 832. Einstweilige Verfügungen sind auch

zum Zwecke der Regelung eines einstweiligen Zustandes
in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältniß zulässig,
sofern diese Regelung, insbesondere bei dauernden
Rechtsverhältnissenzur Abwendung wesentlicher Nach¬
theile oder zur Verhinderung drohender Gewalt oder
aus anderen Gründen nöthig erscheint.

CPO. Z. 819.
H. 833. Als Gericht der Hauptsache im Sinne

der Bestimmungen dieses Titels ist die Generalkom¬
mission und, wenn die Hauptsache in der Berufungs¬
instanz anhängig ist, das Berufungsgericht anzusehen,
letzteres jedoch mit der Einschränkung,daß während
der Instruktion der Berufungsinstanz noch die General¬
kommission als Gericht der Hauptsache anzusehen ist.

CPO. §. 821. — G. 80 Z. 91 Abs. 4.
H, 834. In dringenden Fällen kann der Vor¬

sitzende über die in diesem Titel erwähntenGesuche,
sofern deren Erledigungeine vorgängige Instruktion
oder mündliche Verhandlungnicht erfordert, anstatt
des Gerichts entscheiden.

CPO. Z. 822.

Drittes Buch»
Kostenwesen.

Erster Theil.
Ansatz und Erhebung der Kosten.

Z. 835. Die Betheiligten haben an Stelle der
Kosten, welche vor dem 1. Oktober 1875 nach dem
Kostenregulativvom 25. April 1836 erhoben sind,!)
Pauschsätze nach Inhalt der folgenden Bestimmungen
(W. 836—850) zu bezahlen.

') Die nach dem Kostenregulativ vom 25. April 1836
erhobenen Kosten bestanden in Diäten der Kommissare und
ihrer Protokollführer, in Entschädigungen der Feldmesser,
Revisoren, Schiedsrichter, Kreisverordneten und Sachver¬
ständigen. in Urtheilsgebühren, Kassenquoten und Kopialien,
in Exekutionsqebühren und baaren Auslagen. Auf die
sog. Nebenkosten (für das Terminslokal, Arbeiter, Pfähle,
Wege- und Grabenbauten:c.) beziehen sich die vorliegenden
Bestimmungen nicht; diese Kosten werden durch das Pausch¬
quantum nickt gedeckt, müssen vielmehr neben dem letzteren
von den Bethätigten gezahlt werden.

Von der Zahlung dieser Pauschsätze ist Niemand
befreit. Jedoch haben die betheiligten Kirchen, Pfarren,
Küstereien und Schulen die auf sie fallenden Beiträge
nur insoweit zu entrichten, als diese aus dem ver¬
fügungsfreienVermögen und Einkommen des bethei¬
ligten Instituts nach Ab;ug der zur ordnungsmäßigen
Unterhaltung des letzteren erforderlichen Ausgaben
entnommen werden können und insofern dieö Vermögen
oder Einkommennicht dem amtlichen Nießbrauchsder
kirchlichen oder Schulbeamten unterworfen ist.

KG. 75 Z. i.
Z. 836. An Stelle der Auseinandersetzungskosten

(allgemeine RegulirungSkosten)sind Pauschsätze zu be¬
zahlen, welche nach folgenden Grundsätzen festgestellt
werden:

1) Bei Verwandlung der Neallasten in eine jähr¬
liche Rente, sowie bei Ablösung der Reallasten
und fixirten GemeinheitstheilungSrentenwerden
für je 1 Mark des Jahreswerths der Leistungen
und der Gegenleistungen berechnet und erhoben:

a. von dem Werthbetrage bis 150
Mark einschließlich .... 0,50 Mark,

d. von dem Mehrbetrage bis 1500
Mark einschließlich .... 0,35 -

o. von dem weiteren Mehrbeträge 0,20 -
2) Bei Aushebung einseitiger oder wechselseitiger

Dienstvarkeiten(Servitutablösungen) werden be¬
rechnet und erhoben:

a. wenn und insoweit die Aufhebung mittelst
Abfindung durch Rente oder Kapital, oder
bei gegenseitigen Berechtigungen oder Ver¬
pflichtungen durch Gegeneinanderrechnung
stattfindet:
a. von dem Werthbetrage bis

150 Mark einschließlich . . 1,50 Mark,
d. von dem Mehrbetragebis

1500 Mark einschließlich . 1,25 --
v. von dem weiteren Mehrbetrage 1 -

d. wenn und insoweit die Aufhebung durch
Abfindung in Land stattfindet:
a. von dem Werthbetrage bis

150 Mark einschließlich . . 2 Mark,
d. von dem Mehrbetragebis

1500 Mark einschließlich . 1,75 -
L. von dem weiteren Mehrbetrage 1,50 -
von je 1 Mark des festgestellten Jahres-
Werths aller zur Aufhebungkommenden
Berechtigungenund Gegenleistungen.

Sind letztere Reallasten,so kommt für
den entsprechenden Theil des Jahreswerths
der Ansatz zu 1 zur Berechnung und Er¬
hebung.

3) Bei Grundstückszusammenlegungen(Spezial-
separationsn), sowie bei Theilung gemeinschaftlicher
Grundstücke mit oder ohne gleichzeitige Abfindung
beziehungsweise Aufhebung von Dienstbarkeits^
rechten oder gemeinheitlichen Nutzunzen werden

12 Mark
10



für jedes Hektar der der Umlegung und Zu¬
sammenlegungoder Theilung unterworfenen
Fläche berechnet und erhoben.

4) Bei allen anderen Haupt« und Nebengeschäften,
einschließlich der bloßen Bestätigung nicht von
ihr aufgenommener Auseinandersetzungsrezesse,
hat die Generalkommission den Pauschsatz unter
Berücksichtigung der wirklich erwachsenen Kosten
(W. 863 ff,, Z. 850) zu bestimmen.

5) Dasselbe gilt von solchen Kosten, welche durch
Vereitelung von Terminen und sonstigen zur
Durchführung des Verfahrens gesetzlich erforder¬
lichen Maßnahmen lediglich durch die Schuld
der Parteien herbeigeführt werden, und welche
von den Schuldigen allein zu tragen sind.

6) Auf gleiche Weise ist der zu erhebende Pausch¬
satz zu bestimmen, wenn

a. für dessen Feststellung der Jahreswerth maß¬
gebend ist (Nr. 1 und 2), eine spezielle Er¬
mittelung und Feststellung des letzteren aber
wegen Erledigung der Auseinandersetzung
durch Vergleich in Pausch und Bogen, oder
aus anderen Gründen nicht stattgehabt bat,

k. eine Auseinandersetzung in Folge Rücknahme
der Provokation oder aus anderen Gründen
nothwendig gewordener Einstellung des ein¬
geleiteten Verfahrens nicht zur Durchführung
gelangt.

KG. 75 §. 2.
8. 837. Bei Feststellung des Jahreswerths oder

der Fläche, nach welchen die in Z. 836 bestimmten
Pauschsätze zu bemessen sind, werden Bruchtheile unter
einer balben Mark oder 'einem halben Hektar unbe¬
rücksichtigtgelassen, höhere Bruchtheileaber werden
voll gerechnet. Mindestens kommt der Jahreswerth
einer Mark oder die Fläche eines Hektars in Be¬
rechnung.

Die Erhebung der im §. 836 zu 1 bis 3 fest¬
gesetzten Pauschsätze bildet für die bezüglichen Ausein¬
andersetzungen die Regel. Liegen indeß in einzelnen
Fällen Umständevor, welche eine Aenderungder Sätze
geboten erscheinen lassen, so kann die Generalkom-
mission die Pauschsätze zu 1 und 2 des Z. 836 bis
auf den anderthalbfachen Betrag erhöhen oder bis auf
den vierten Theil ermäßigen, die Pauschsätze zu 3 des

836 dagegen für das Hektar bis auf 27 Mark
erhöhen, oder bis auf 3 Mark ermäßigen.

Eine derartige Erhöhung oder Ermäßigungsoll
namentlich zugelassen sein:

1) wenn es sich bei den zu 3 bezeichneten Ausein¬
andersetzungen um Grundstücke von außerge-
gewöhnlich hohem oder außergewöhnlich niedrigem
Werthe und Ertrage handelt,

2) wenn eine Auseinandersetzungaußergewöbnlich
wenig oder — ans lediglich in der Sache liegenden
Gründen — außergewöhnlich viel Arbeit erfor¬
dert hat.
KG. 75 s. 3.

Z. 838. Besondere nach Vorschrift des Z. 836
sä 4 zu berechnende Pauschsätze sind zu erheben:

1) für die zur vorschriftsmäßigen Ausführung eines
Verfahrens an sich nicht erforderlicheErledi¬
gung von Anträgen und Gesuchen aller oder
einzelner Teilnehmer desselben, welche in beson¬
deren Interessen und Zwecken der Antragsteller
ihren Grund haben,

2) für die Erledigung aller nach vollständigem
Abschlüsse eines Verfahrensdurch Rezeßbestäti-
gung und Ausführung, oder bei Prozessen nach
deren Beendigung durch rechtskräftigeEntschei¬
dung Vergleich :c. noch gestellten Anträge.

KG. 75 Z. 5.
§. 839. An Stelle der Prozeßkosten sind Pausch¬

sätze zu bezahlen, welche nach folgenden Grundsätzen
festgestellt werden:

1) Wenn und insoweit es zu einer richterlichen
Entscheidung erster Instanz nicht kommt, so sind
nach Maßgabe des Umfangs der durch die
Streitigkeiten veranlaßten Weiterungen und der
dadurch herbeigeführten wirklichen Mehrkosten
von der Generalkommission zu arbitrirendePausch¬
sätze zu erheben.

2) Dasselbe findet statt, wenn eine Entscheidung
erster Instanz ohne voraufgegangene kontradikto-
rische Verhandlungengetroffen wird, wohin auch
Entscheidungen erster Instanz über solche Ein¬
wendungen gegen den kommissarischen Ausein¬
andersetzungsplan, dessen Nachträge und Ergän¬
zungen. sowie gegen den Rezeß zu rechnen sind,
bezüglich deren ta^Z Rechtsmittelder Revision
ausgeschlossen ist, und zu deren Erörterung es
außer der Begutachtung des Kommissars einer
weiteren Beweisaufnahme nicht bedurft hat.

3) Wird auf Grund voraufgegangenerkontradikto-
rifcher Verhandlungen erkannt, so sind für das
Prozeßverfahrenerster und zweiter Instanz
einschließlich der Beweisaufnahme und zwar für
jede Instanz zu erheben:

a. von dem Betrage des Streitob¬
jekts bis 150 Mark einschließ¬
lich von jeder Mark 5 Pf.,
jedoch nicht unter. . . . 0,50 Mark,

von dem Mehrbetrage bis zu 450
Mark von je 30 Mark. . 1 -

von dem Mehrbetragebis zu
1500 Mark von je 150 Mark 3 -

von dem Mehrbetragebis zu
3000 Mark von je 300 Mark 3

von dem Mehrbetragebis zu
60 000 Mark in erster Instanz
von je 600 Mark, in zweiter
Instanz von je 1500 Mark 3 --

von dem weiteren Mehrbetrage
in erster Instanz von je 3000
Mark, in zweiter Instanz von
je 6000 Mark .... 3 . .



d. Wird ein in zweiter Instanz schwebender
Prozeß durch Vergleich oder Entsagung des
Rechtsmittelsbeendigt, so wird nur die
Hälfte, falls jedoch bereits eine Beweisauf¬
nahme stattgefunden hat, Dreiviertel des
ganzen PauschsatzeS erhoben.

Bei Berechnung der Pauschsätze werden
auch für die nur angefangenenBeträge die
vollen Sätze berechnet.

Außer den Pauschsätzensind als Nebenkosten
zu erheben die auf den Prozeß fallenden Reise¬
kosten und Reisezulagen der Kommissare und
Protokollführer, sowie die Gebühren und Aus¬
lagen der Feldmesser,Sachverständigen, Dol¬
metscher und Zeugen.

4) die besonderenPauschsätze für Prozeßkosten,
welche dieser Z. 839 festsetzt, können in jedem
Falle nur dann den betreffenden Interessenten
angesetzt werden, wenn dieselben bei Anregung
des Streitpunktes darauf aufmerksam gemacht
worden sind, haß für die Instruktion und Ent¬
scheidung desselben die besonderen — nach Maß¬
gabe dieses Paragraphen — festzusetzenden Pausch¬
quanta noch von ihnen erhoben werden würden.

KG. 75 s. 4. - G. 30 s- 9S Abs. 1.H. 840. Für die Berechnung des Werths des
Streitgegenstandes behufs des Ansatzes der Prozeßkosten
erster und zweiter Instanz gelten die Bestimmungen
der HZ. 350 ff. mit den in den HZ. 841—845 ent¬
haltenen Maßgaben.

KH. 75 S. 4 Nr. 3. — G. 80 Z. 96 Abs. 3. — D.

Gerichtskostengesetz v. 18. Juni 1878 H. 9. —
Pr. AG. zu demselben v. 1V. März 1879 H. 43.H. 841. Soweit Klage und Widerklage, welche

nicht in getrennten Prozessen verhandeltwerden, den¬
selben Streitgegenstandbetreffen, sind die Gebühren nach
dem einfachen Werthe dieses Gegenstandeszu berech¬
nen. Soweit beide Klagen nicht denselbenStreitgegen¬
stand betreffen, sind die Gegenstände zusammenzurechnen.

Das Gleiche gilt für wechselseitigeingelegte
Rechtsmittel, welche nicht in getrennten Prozessen ver¬
handelt werden.

D. Gerichtskostengesetz v. 18. Juni 1878 S. 11.
Pr. AG. dazu vom 10. März 1879 s. 43. —
G. 80 s. 96.

Z. 842. Für Akte, welche einen Theil des
Streitgegenstandes betreffen, sind die Gebührennur
nach dem Werthe dieses Theils zu berechnen.

Sind von einzelnen Werthstheilenin derselben
Instanz für gleiche Akte Gebühren zu berechnen, so
darf nicht mehr erhoben werden, als wenn die Ge¬
bühr von dem Gefammtbetrage der Werthstheilezu
berechnen wäre; treten für die Akte verschiedene Ge¬
bührensätze ein, so ist der höchste Satz maßgebend.

D. Gerichtskostengesetz v. 18. Juni 1878 K. 12. —
Pr. AG. dazu vom 10. März 1879 s. 43. —
G. 80 §. 96.§. 843. Für Akte, welche Früchte, Nutzungen,

Zinsen, Schäden oder Kosten als Nebenforderungen
ohne den Hauptanspruch betreffen, ist der Werth der

Nebenforderungen insoweit maßgebend, als er den Werth
des Hauptanspruchsnicht übersteigt.

Für Akte der Zwangsvollstreckungwegen einer
Geldforderungwerden die einzuziehenden Zinsen mit¬
berechnet.

Für Akte, welche die Kosten des Rechtsstreits
ohne den Hauptanspruchbetreffen, ist der Betrag der
Kosten maßgebend.

D. Gerichtskostengesetz vom 18. Juni 1878 H. 13. —
Pr. AG. dazu vom 10. März 1879 Z. 43. —
G. 80 Z. 96.

H. 844. Bei entstehenden Streitigkeiten (H. 839
Nr. 4) ist der Werth des Streitgegenstandes, sofern
derselbe nicht in einer bestimmten Geldsumme besteht
oder sonst aus den Akten erhellt, während der In¬
struktion des Rechtsstreits zu ermitteln.

Der Werth des Streitgegenstandesund auf Er¬
fordern auch eines Theils desselben ist von demjenigen
anzugeben, welcher ein streitiges TheilnehmungSrecht
behauptet oder nach allgemeinen Grundsätzen des Klä¬
gers Stelle zu übernehmen hat, dem Auseinander-
s'tzungsplaneoder Auseinandersetzungsrezesse wider¬
spricht oder die Berufung einlegt. Die Angabe kann
jederzeit berichtigt werden.

G. 80 s. 98.
H. 845. Soweit nach der Natur des Streit¬

gegenstandes oder durch den Antrag einer Partei die
Festsetzung des Werths erforderlichwird, erfolgt die¬
selbe gebührenfrei durch Beschluß der Generalkommisfiou.
Die Festsetzung kann von der Generalkommissionund
von dem Ober-Landeskulturgerichte von Amtswegen
geändert werden.

Gegen den Beschluß der Generalkommission findet
die Beschwerde nach Maßgabe der HZ. 631 ff. statt.
Eine weitere Beschwerde ist unzulässig.

Wird eine Abschätzung durch Sachverständigeer¬
forderlich, so ist in dem Beschlusse, durch welchen
der Werth festgesetzt wird (Abs. 1, 2), über die Kosten
der Abschätzung zu entscheiden. Dieselben können ganz
oder theilweise der Partei zur Last gelegt werden,
welche durch Unterlassungder ihr obliegenden Werths-
angabe oder durch unrichtigeWerthsangabe, unbe¬
gründetesBestreiten der Werthsangabe oder unbe¬
gründete Beschwerde die Abschätzung veranlaßt hat.

G. 80 §. 100. — Deutsches Gerichtskostengesetz vom
18. Juni 1878 Z. 17.H. 846. Die Entscheidungüber Erinnerungen

des Zahlungspflichtigen oder der Staatskasse gegen
den Ansatz von Weiternngs- und Prozeßkostenerster
und zweiter Instanz erfolgt durch die Generalkom¬
mission gebührenfrei.Die Entscheidung kann von der
Generalkommission und von dem Ober-Landeskultur¬
gerichte von Amtswegen geändert werden. Gegen
die Entscheidung der Generalkommiss!»n findet die Be¬
schwerde nach Maßgabe der §Z. 631 ff. statt. Eine
weitere Beschwerde ist unzulässig.

G. 80 §. 96 Abs. 2.§. 847. Betreffs des Ansatzes und der Erhe¬
bung der Prozeßkosten dritter Instanz ist das Deutsche
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GerichtSkostengesetz vom 18. Juni 1878 (Reichsgesetz-

Blatt Seite 141) maßgebend.

Wird die Revision durch zurückweisenden Beschluß

der Generalkommission erledigt, so ist für die Revisions¬

instanz ein Pauschquantum nach Maßgabe der wirklich

entstandenen Kosten zu erheben.

Dasselbe gilt, wenn die Revision durch Vergleich

oder Entsagung erledigt wird, bevor die Akten dem

Revisionsgericht übersendet sind.
KG. 75 §. 4 Nr. 4. - G, 80 Z. 97.

H. 848. Die zum Zwecke der Entscheidung über

die Znlässigkeit der Revision ersolqte Festsetzung des

Werths des Streitgegenstandes ist für die Berechnung

der Gebühren maßgebend.G. 80 Z. 9S.

§. 849. Bedarf es zur Bestimmung des für

eine Auseinandersetzung, ein Nebengeschäft oder für

Weiterungen und Prozesse in Rechnung zu stellenden

und zu erhebenden Pauschsatzes der Feststellung der

wirklich erwachsenen Kosten, und kann diese Feststellung

nur mittelst Trennung und Theilung von Gcssmmt-

kostenbeträgen geschehen, oder bedarf es einer Zzrle-

gung de« an sich zur Anwendung kommenden Pausch¬

satzes in Quoten, so hat die Generalkommission diese

Trennung und Theilung, beziehentlich Quotisirung der

jedesmaligen Sachlage entsprechend nach billigem Er¬

messen zu bewirken.

Wird in einem vor Gericht anhängig gewordenen,

aber vor beendigter Instanz an die Auseinandersetzungs¬

behörde zur weiteren Verhandlung abgegebenen Prozesse

von dieser Entscheidung getroffen, so werden die bereits

bezahlten Gerichtskosten auf den zur Erhebung kom¬

menden Pauschsatz in Abrechnung gebracht, in keinem

Fall aber zurückerstattet, außer wo es sich um noch

nicht absorbirte Gerichtsvorschüsse handelt.KG. 75 Z. 6.

Z. 850. Kommt es Behufs Bestimmung eines

Pauschquantums (Z. 833 Nr. 4, 5 und 6, Z. 837

aä 1 und 2, Z. 838) darauf an, die wirklich er¬

wachsenen Kosten zu ermitteln, so werden die Kosten

aller Arbeiten der Kommissare und Protokollführer

nach dem dazu erforderlich gewesenen Zeitverbrauche

bemessen, wie dies für die Remuneration der noch nicht

etatsmäßig angestellten und nur vorübergehend be¬

schäftigten Kommissare und der Protokollführer vorge¬

schrieben ist (ZA. 863—865), und wird gleichmäßig

ein Diätensatz von 9 Mark für den Kommissar, von

4,50 Mark für den Protokollführer und von 9 Mark

für den Feldmesser der Berechnung zu Grunde gelegt.
KG^ 75 Z. 15. - LMR. v. IS. Januar 1877.

Z. 851. Den Betheiligten werden wegen der

Auseinandersetzungskosten folgende Erleichterungen zuge¬

standen:

1) dieselben genießen wegen aller von der Ausein¬

andersetzungsbehörde oder deren Abgeordneten,

oder sonst im Auftrage oder auf Requisition

derselben, nicht minder wegen der in den vorge¬

setzten Instanzen gepflogenen Verhandlungen

Stempelfreiheit;

2) denselben sollen wegen aller dieser Verhandlun¬

gen, einschließlich der aus dem Grundbuch

(Hypothekenrezister) und den Akten der Gerichte

oder anderer Behörden zu ertheilenden Auskunft

außer den in HZ. 836 ff. bestimmten Pauschsätzen

und sonst zu den baaren Auslagen gehörigen

Kosten, keinerlei Sporteln und Gebühren, weder

von den Generalkommijsionen und den vorge¬

setzten Instanzen, noch von den durch dieselben

beauftragten und reqmrirten Gerichten oder

sonstigen Behörden zur Last gesetzt werden;

3) dieselben Begünstigungen (1 und 2) finden Statt

bei allen auf Grund der Auseinandersetzungen

in den Grundbüchern (Hhpothekenregistern) vor¬

zunehmenden Eintragungen und Löschungen;

4) diese Bestimmungen (1 bis 3) finden Anwen¬

dung nicht blos auf die Hauptgegenstände der

Auseinandersetzungen, deren Einleitung und Aus¬

führung und die hierher gehörigen Verhandlun¬

gen und Ausfertigungen, Mittheilungen und

Auskünfte, sondern auch auf die hiermit zusam¬

menhängenden, oder auf Veranlassung und Be¬

trieb der Generalkommission und der Kommissare

damit in Verbindung gesetzten Nebenpunkte und

Zwischenverhandlungen als wegen der Grenz-

berichtigungen, der Berichtigung des Legitima¬

tionspunkts, der auszustellenden Vollmachten,

der Subhastationen zum Behufe der Auseinander¬

setzung (Z. 107 der GemeinheitstheilungS-Ord-

nung vom 7. Juui 1821) u. s. w,;

5) die Sportel- und Stempelfreiheit soll den Be¬

theiligten auch wegen der bei den Gerichten oder

anderen Behörden extrahirten Nachrichten und

Bescheinigungen aus den Akten und Grund¬

büchern (Hhpothekenregistern) zu Stalten kommen,

wenn sie sich durch eine Verfügung der General¬

kommission oder eines Kommissars de» selben über

die ihnen gemachte Auflage zur Beibringung

solcher Nachweisungen legitimiren.
V. 17 Z. 213 Abs. 1. — Regulativ v. 25. April

1836 s. 9. — AG. 21 Z, 28. - KG. 75 Z. 17.

Z. 852. Lassen die Betheiligten ihre von den

Kreisvermittelnngsbehörden oder sonst ohne Daiwischen-

kunsl der Generalkommission geschlossenen Vergleiche

gerichtlich aufnehmen, so finden aus düsen Akt und die

Versendungen der Verhandlungen an die Generalkom¬

mission, behufs deren Bestätigung, die Bestimmungen

des Z. 851 ebenfalls Anwendung. ^)
Regulativ v. 25. April 1836 §. 11. — KG. 75 Z, 17.

tz. 853. Bezüglich der Verpflichtung zur Zah¬

lung von Vorschüssen, sowie bezüglich der endgültigen

Festsetzung und Ei Hebung der Kostenpauschsätze und

Nebenkosten bei Prozessen (Z. 839) und bezüglich der

Verhaftung für Vorschüsse und definitiv festgesetzte

Kosten gelten folgende Grundsätze:

1) Zur Deckung des bei gesetzlicher Durchführung

einer Auseinandersetzung, oder eines dabei vor-

') Vgl. G. v. 20. Mai 1885 (Ges.-S. S. 139).



kommenden Nebengeschäfts muthmaßlichzur Er¬
hebung kommenden Pauschsatze« können von der
definitiven Einleitung des Verfahrens ab von
allen Betheiligten vorschußweiseTerminalzahlun-
gcn erfordert werden, welche unter Berücksichti¬
gung der wahrscheinlichen Dauer des Geschäfts
und der Zahlungsfähigkeit der Betheiligten zu
bestimmen sind.

2. Zur Deckung der als Mehrkostenzu be¬
rechnenden Pauschsätze für prozesfualifche Weite¬
rungen (H. 839 zu 1 und 2), sowie der
für Erledigung besonderer und nachträglicher An¬
träge (H. 838 zu 1 und 2) zu berechnenden
Pauschsätze können von demjenigen, welcher die
Weiterungen veranlaßt oder die besonderen und
nachträglichen AntrSge stellt, dem muthmaßlichen
Betrage der bezüglichenPauschsätze entsprechende
Vorschüsse erhoben werden.

3. Ebenso können bei eigentlichen Prozessen (Z. 839
zu 3) vom Kläger, wie auch von demjenigen,
welcher ein Rechtsmittel einlegt, Vorschüsse bis
zur Hälfte des dem Objektswerth entspre¬
chenden Pauschsatzes, jedoch nicht über 300 M.,
erhoben werden.

4. Die endgültige Festsetzung und Erhebung der
Kosten erfolgt bei Beendigung des Verfahrens,
und soweit Prozeßkosten in Frage kommen, bei
Beendigung der Instanz. Bedürftigen Parteien
kann auch nach endgültiger Festsetzung der Pausch¬
sätze Stundung gewährt werden.

5. Jeder Besitzer eines Grundstücksist verpflichtet,
die während seiner Besitzzeit festgesetzten Kosten
oder fällig werdenden Terminalvorschüsse zu be¬
zahlen. Ausgenommensind die Kosten der unter
dem Vorbesitzer beendigten Prozesse.

6. Wird ein bei einer Auseinandersetzung beteiligtes
Grundstück sequestirt, so sind die während der
Dauer der Sequestration festgesetzten Kosten oder
fällig werdenden Terminalvorschüsseaus den
Revenüenmit dem Vorrechte der öffentlichen
Abgaben zu berichtigen. Wird ein solches Grund¬
stück in nothwendiger Subhastation mit Wirkung
gegen die Realberechtigtenverkauft, so erhält der
Ersteher das Grundstück frei von den vor dem
Zuschlage festgesetzten Kosten und fällig gewordenen
Terminalvorschüssen. Diese Kosten und Vor¬
schüsse sind vielmehrmit dem Vorrechte der
öffentlichen Abgaben der beiden letzten Jahie aus
den Kaufgelderndes subhastirtenGrundstücks zu
berichtigen.Die vor dem Zuschlage fällig ge¬
wordenen Terminalvorschüsse sind in jedem Falle
bei der endgültigen Festsetzung der Kosten in
Abzug zu bringen.

7. Den vorstehend zu 6 gedachten Fall des Besitz'
erwerbes ausgenommen, ist jeder Besitzer eines
Grundstücksals solcher zur Bezahlung auch der
unter dem Vorbesitzer festgesetzten Kosten und
fällig gewordenen Terminalzahlung verbunden.

Ausgenommensind die Kosten
a) der unter dem Vorbesitzer beendigtenProzesse,
d) der unter dem Vorbesitzer beendigtenAus¬

einandersetzungen.
Als beendigt im Sinne vorstehender Bestim¬

mungen gilt eine Auseinandersetzung in keinem
Falle vor Festsetzunz und Bekanntmachungder
zu bezahlenden Kostenpauschsätze.
KG. 75 ß. 7.

Z. 854. Dem Minister für Landwirthschaft,
Domänen und Forsten bleibt vorbehalten, auf den Antrag
der Generalkommission denjenigen GutShenschasten und
Gemeinden, welche der Beihülfe des Staats bedürfen,
durch besondere Nachgiebigkeit die Auseinandersetzung
erleichtern, den Vorschlägen deS Kommissar« wegen
zweckmäßigerSeparationund Eintheiluug ihrer Grund¬
stücke Gehör geben, die AuseinandersetzungSkosten ganz
oder zum Theile zu erlassen.

Dem Minister ist es gestattet, diese Besugniß
innerhalb gewisser, durch die Höhe des Erlasses zu be¬
stimmenden Grenzen auf die Generalkommissionen zu
übertragen.

V. 17 Z. 213. KG. 75 Z. 1 Ads. 3 u. 4.
Z. 855. Die Generalkommissisnensind befugt,

Gebühren, welche durch eine unrichtigeBehandlung
der Sache ohne Schuld der Betheiligten entstanden
sind, niederzuschlagen, und für abweisende Bescheide,
wenn der Antrag auf nicht anzurechnender Unkenntniß
der Verhältnisse oder auf Unwissenheit beruht, Ge¬
bührenfreiheitzu gewähren.

D. Gerichtskoslen-G. v. 18. Juni 1878 §. 6. — Pr.AG. dazu v. 10. März 1879 §. 43.
H. 856. Hinsichtlich der Stundung und Nieder¬

schlagung von Kosten wegen Armuth kommen folgende
Vorschriften zur Anwendung.

Ein nach den Vorschriften deS Z. 320 für den
Schuldner eines Kostenbetrags ausgestelltesZeugniß
soll in der Regel ausreichen, um die völlige oder theil¬
weise Niederschlagung oder die Stundung des Kosten¬
betrags zu begründen. Der Schuldner ist jedoch ver¬
pflichtet, auf Verlangen der Kassenverwaltung nach den
Vorschriften des Z> 724 sein Vermögen anzugeben und
den Offenbarungseidzu leisten.

Durch die Niederschlagung der Kosten wird deren
spätere Einziehungnicht ausgeschlossen.

Ueber Beschwerden wegen verweigerter Nieder¬
schlagung oder Stundung wird, unbeschadet der Wir¬
kungen des erlangten Armenrechts, von den der Kasse
vorgesetzten Behörden entschieden.

Ausf.-G. z. D. Gerichtskojten-G. v, 10. März 1879
Z§. 30 u. 43.

H. 857. Die zwangsweise Einziehungder Kosten
erfolgt im Wege der administrativen Zwangsvoll¬
streckung.

Jede Kostenforderung giebt einen Titel zum Pfand¬
recht auf die Gegenstände des unbeweglichenVermögens
deS Schuldners; auf Grund desselben erfolgt die Ein¬
tragung eines Pfandrechts im Grund- oder Hypotheken-
buche.



Die Zwangsversteigerungvon Gegenständen des
unbeweglichenVermögens ist wegen einer Kostenforderung
nur gegen Denjenigen zulässig, welcher das mit einem
Pfandrechte für die Kostenforderungbelastete Grund¬
stück durch Vertrag unter Lebenden erworben hat und
weder Descendent noch Ehegatte eine« Descendenten
deS ersten Schuldners ist.

Ausf.-G. z. D. Gerichskosten-G. v. 10. März 1879.
K 29 u. 43.

H. 858. Ist an Kommissare oder Protokollführer
oder an Justizbeamte, Zeugen oder Sachverständige,
oder an die Empfänger von Transportkosten mehr, als
der endgültig festgestellte Betrag, welcher als baare
Auslage nach §. 79 des Deutschen Gerichtskostengesetzes
zu erheben ist, aus der Staatskasse gezahlt worden, so
kann »ie Wiedereinziehnngdes zu viel Gezahlten im
Wege der administrativenZwangsvollstreckung erfolgen.

Ausf.-G. z. D. Gerichtskosten-G. v. 10. März 1879.
ZZ. 24 u. 43.

§. 859. Eine Nachforderung von Kosten wegen
irrigen Ansatzes ist nur zulässig, wenn der berichtigte
Ansatz vor Ablauf des nächsten Kalenderjahres nach
rechtskräftiger oder endgiltiger Erledigungdes Ver¬
fahrens dem Zahlungspflichtigeneröffnet ist.

D. Gerichtskosten-G. v. 18. Juni 1878, Z. 5. — Pr.
AG. dazu v. 10. März 1879. §. 43.

Z. 860. Die Deutsche Gebührenordnungfür
Gerichtsvollziehervom 24. Juni 1878 findet Anwen¬
dung auf die nach den Vorschriften der Deutschen
Prozeßordnung auszuführenden Zwangsvollstreckungen
und Zustellungen in den vor die Auseinandersetzungs¬
behörden gehörigen Angelegenheiten.

Ausf.-G. z. D. Gerichtskosten-G. v. 10. März 1879,
32 U. 43.

§. 861. Zu den dem Gerichtsvollzieherzu ver¬
gütenden baaren Auslagen gehören auch die erforder¬
lichen Stempel.

Ausf.-G. z. D. Gerichtskosten-G. v. 10. März 1879,
Z§. 40 u. 43.

§. 862. Die Zustellungsurkundender Gerichts¬
vollzieher sind stempelfrei.

Ausf.-G. z. D. Gerichtskosten-G. v. 10. März 1879,
sZ. 41 u. 43.

Zweiter Theil.
Besoldung der Kommissare und Ver-

messungsbeamten, — Entschädigung der
Sachverständigen und Zeugen.

Z. 863. Die von den Generalkommissionen
dauernd beschäftigten Kommissare aus der Klasse der
Techniker (Oekonomiekommissare) werden der Regel
nach mit Gehalt und Pensionsberechtigungangestellt.
Die dauernd beschäftigten Kommissare aus der Klasse
der Assessoren und Regierungsräthe erhalten fixirte
monatlicheRemunerationen.

Die Zahl der solchergestalt definitiv anzustellen¬
den Kommissareund die Höhe der ihnen zu
bewilligenden Besoldungen werden durch den Staats«
hauShaltSetat festgestellt.

Die noch nicht etatsmäßig angestellten Oekonomie¬

kommissare, die Oekonomiekommisfionsgehülsen, sofern
sie als Kommissare verwendet werden, wie auch die
nur vorübergehendbeschäftigten Kommissare erhalten
für die Zeit ihrer BeschäftigungDiäten von 4'/z bis
9 Mark täglich. Die Höhe des Datensatzes hat die
Generalkommisston zu bestimmen.

Die Arbeiten dieser Kommissare und Kommissions¬
gehülfen werden nach dem aufgewendeten Zeitverbrauche
unter Annahme einer siebenitündigen Arbeitszeit für
den Tag zur Liquidation gebracht.

Bei auswärtigen Geschäften derselben und den
dazu erforderlichen Reisen kommen ohne Rücksicht auf
die darauf verwendete Zeit für jeden Kalendertag stets
Diäten eines vollen Tages, aber auch nie mehr zum Ansatz.

KG. 75 Z. s.
§. 864. Die Kommissare können zur Beförderung

der Geschäfte vereidigte Protokollführer (Dolmetscher)
und Rechnengehülfen annehmen und verwenden.

Die Arbeiten dieser Protokollführer und Rechnen-
gehülfen, welche in gleicher Weise wie die Arbeiten der '
noch nicht etatsmäßig angestelltenund der nur vor¬
übergehend beschäftigten Kommissare zur Liquidation zu
bringen sind, werden durch Diäten zum Betrage von
3 bis 6 Mark für den siebenitündigen Arbeitstag nach
Maßgabe der von der Auseinandersetzungsbehörde
darüber zu treffenden näheren Bestimmungen vergütet.

KG. 75 §. 9.
Z. 865. Wenn Geschäfte außerhalb des Ortes,

an welchem der Kommissar seinen Wohnsitz hat, in
einer Entfernung von nicht weniger als 2 Kilo¬
meter vorzunehmensind, so gelten dieselben als aus¬
wärtige, bei welchen Reisezulagen und Reisekosten nach
folgenden Sätzen zu liquidiren sind:

1. An Reisezulagen erhält für den Mehraufwand,
einschließlich der Kosten für Wohnung, Licht und
Heizung, der Kommissar bei Abwesenheit von
nicht mehr als eintägiger Dauer 6 Mark, bei
mehrtägiger Abwesenheit dagegen für jeden Tag
9 Mark.

Für den Protokollführerwerden für jeden Tag
3 Mark gewährt. Diese Reisezulagen werden
auch für Sonn« und Festtage oder andere un¬
verschuldete Unterbrechungenwährend der aus¬
wärtigen Beschäftigunggewährt.

2. An Reisekosten, einschließlich der Kosten der Be¬
förderung der erforderlichen Akten, Karten u. s. w.
erhalten:
I. wenn beziehentlich insoweit die Reise auf

Eisenbahnenoder Dampfschiffen gemacht wer¬
den kann:
a) der Kommissar 13 Pf.

für das Kilometer und außer¬
dem für jeden Zu- und Ab¬
gang zusammen 3 Mark,

b) der Protokollführer ... 1(1 Pf.
für das Kilometer und außer¬
dem für jeden Zu- und Ab¬
gang zusammen .... 2 Mark;



II. wenn, beziehentlichinsoweit die Reise auf dem
Landwege zurückgelegt werden muß, mit In¬
begriff der Auslagen für Chaussee , Brücken-
und Fährgelder:
a) der Kommissar .... 50 Pf.,
d) der Protokollführer... 25 Pf.
für das Kilometer.

Haben erweislichhöhere Reisekosten als die vor¬
stehend zu I. und II. bestimmten aufgewendet werden
müssen, so werden diese erstattet.

Die Reisekosten werden, und zwar bei Reisen auf
dem Landwege nach dem nächsten fahrbaren Wege, für
Hin- und Rückreise besonders berechnet.

Hat jedoch der Beamte Dienstgeschäftean ver¬
schiedenenOrten unmittelbar nach einander aus¬
gerichtet, so ist dec von Ort zu Ort zurückgelegteWeg
ungetheilt der Berechnung der Reisekosten zu Grunde
zu legen.

Bei Berechnung der auf einer Reise zurückgelegten
gesammten Entfernungwird jedes angefangene Kilo¬
meter für ein volles Kilometer gerechnet. Bei Reisen,
bei welchen die zurückgelegte Entfernung nicht weniger
als 2 Kilometer, aber unter 8 Kilometer beträgt,
werden Reisekosten, und zwar sowohl für den Hin- als
für den Rückweg, für volle 8 Kilometer gewährt.

KG. 75 §, 10. — G. v. 3, März 1877 (GS. S. 99).Z. 866. Schreib- und Botengebühren,Packet-
trägerlohn, Portoverlageund Emballagekosten,sowie
alle sonstigen im Interesse der einzelnen Geschäfte auf¬
gewendeten baaren Auslagen erhalten die Kommissare
aus Grund spezieller Liquidation besonders vergütet.

Die Vergütung der Schreibgebührenerfolgt nach
näherer Bestimmung des Ministers für Landwirthschaft,
Domänen und Forsten.

Für die Botengebühren,Packetträgerlöhne und
Emballagekostenkönnen die Generalkommisstonenbe¬
stimmte Vergütungssätze normiren und den Kommissaren
gestatten, diese Sätze statt der speziell nachzuweisenden
bezüglichen Vertäge zur Liquidation zu bringen.

KG. 7S Z. 11.
Z. 867. Die Mitglieder, Hülfsarbeiter und

Büreaubeamte der Auseinandersetzungsbehördener¬
halten, wenn sie als Kommissarefungiren, der Regel
nach nur für auswärtige Geschäfte Diäten und Reise¬
kosten nach den für Ausführung von Aufträgenin
Staatsdienstangelegenheiten geltenden Bestimmungen.

Ihren Hülfsarbeitern und Büreaubeamten können
jedoch die Generalkommissionen bei Uebertragung kom¬
missarischer Geschäfte auch Diäten für die an ihrem
Wohnort auszuführendenArbeiten nach Maßgabe der
für andere nur vorübergehendbeschäftigte Kommissare

geltenden Grundsätzezubilligen. Diesenfallserhalten
dieselben aber für auswärtige Geschäfte nur Reise¬
zulagen und Reisekosten, wie sie diesen Kommissaren
zukommen.

KG. 75 s. 12.
Z. 868. Kreisverordnete,Schiedsrichter und

andere Sachverständige,welche weder zu den im dritten
Absätze genannten Staatsbeamten gehören, noch auf
besondere Remuneration für ihre Dienstleistungenan¬
gewiesene Techniker sind, erhalten Diäten, Reisezulagen
und Reisekosten, wie die noch nicht etatSmißig ange¬
stellten und nur vorübergehend beschäftigten Kommissare
nach ZH. 863 und 865.

Für Abwartung von Terminen an ihrem Wohn¬
ort erhalten sie jedoch stets Diäten für einen vollen Tag.

Sachverständige, welche als Staatsbeamte zur
Ausführung gewisser Geschäfte verpflichtet sind, haben
für diese die ihnen allgemein zugestandenenVergütungen
zu liquidiren.

Wegen Bezahlung der Dolmetscher,die nicht
gleichzeitig als beeidete Protokollführer fungiren, und
der Zeugen finden die in Civilprozessen geltenden gesetz¬
lichen Bestimmungen Anwendung.

KG. 75 s. 13. — G. 80 Z, 45.Z. 869. Die von den Generalkommisstonen ver¬
wendeten BermeffungSreviforenund Feldmesser werden
nach den für sie bestehendenbesonderenBestimmungen,
insbesondere des Feldmesserrcglemeuts, remunerirt.
Für die von den Generalkommissionen ausschließlich
und dauernd beschäftigtenVermessungsbeamtenkann
der Minister für Landwirthschaft,Domänen und Forsten
nach Einvernehmen mit dem Finanzminister von dem
gedachten Reglement abweichende Entschädigungssätze
feststellen.

An Stelle der bisherigen in Wegfall kommenden
Gewährung freier Wohnung, Licht und Heizung bei
auswärtigen Geschäften durch die AuSeinandersetzungs-
Jnteressenten, sowie an Stelle der ihnen bisher zugebilligten
besonderen Reisediätenerhalten die Bermeffungsbeamten
fortab für jeden Kalendertag, welchen sie behufs Erledigung
der Geschäfte in nicht weniger als 2 Kilometer Ent¬
fernung von ihrem gewöhulichen Wohnorte nothwendig
zubringen müssen, eine Feld- und Reisezulage von
4,50 Mark, bei mchrtägiger Abwesenheit dagegen für
jeden Tag 6 Mark.

KG. 75 Z. 14. - G. v. 3. März 1877 (GS. S. 99).

Berlin, den 5. Januar 1886.
Der Minister

für Landwirthschaft,Domänen und Forsten.
Lucius.
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